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Tagblatt
de»

Großen Rathes des Kantons Bern.

Ordentliche Winterfitzung. — 18S0.

Kreisfchreiben
a«

sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes.

Lern, ten 3l. Oktober 1820.

Herr Großrath!

Der Unterzeichnete ladet Sie ein » Montag den 11.
November nächstpin, des MorgenS um 10 Uhr. im gewohnten Lokale

auf dem Rathhaus« zur Sitzung des Großen Rathes sich

einflute« zu wollen.

Die verhandlungSgegenstände find folgende:

t) Wahl eines Mitgliedes des Regierungsralhes.

2) „ „ Militârdirektors.
S) » StaatSschreibers.
s) „ ObergerichtSschreiberS.
S) » „ Ohmgeld- und SteuerverwalterS.
S) » » SalzhaudlungSverwalterS.
7) der sämmtlichen Regierungsilatthalter.
8) „ « „ Gerichtspräsidenten.
0) Vorträge über die beanstandeten Wahlen der Amtsbezirk«

Biel, Jnterlaken, Münster, Prunlrut und Trachselwald
(WallerSwyl) mit

10) eventuellem Bortrag über Trennung des Wahlkreises
G'steig bei Jnterlaken.

tt) vortrag über Aufnahme eineS Anleihen?.
12) Zweite Berathung des GesetzeSentwurfö, betreffend die

Erneuerungöwahlen der Beamten.

13) GesetzeZenlwurf über Abberufung der Beamten.

14) » Verantwortlichkeit der Beamten.

15) „ „ die AmiSdauer von Beamten.

10) Vortrag über Trennung der Gemeinde Rôîhenbach von
Herzogenbuchsee.

17) Vortrag über ein EhehindernißdispensationSgesuch.

18) Vorträge über Strafnachlaßgesoche.

Auf Wontag den 11. wird Nro. 11. Vortrag über
Aufnahme eines Anleihen», und auf Mittwoch den 13. werden die

Wahlen (1-8) an die Tagesordnung gesetzt. Sie werden bei

r-gblatt des Großen «atbes. WS«

Ihrer S id es Pf licht zur Berathung dieser Geschäfte
eingeladen.

Mit Hochschätzung!

Der GroßrathSpräfident:

Kurz.

Erste Sitzung

Montag, den 11. November 1850.

Morgens um 10 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Der Namensaufruf zeigt die Abwesenheit folgender Mit-
glleder mir Entschuldigung: die Herren Affolter, Karlen Kom-
mandant, Minder, Thürmann, Zerrleder; ohne Entschuldigung:
die Herren Kanziger, Schmid Arzt, Theubet und Tieche.

Der Herr Präsident eröffnet bie Sitzung mit folgender
Anrede: Meine Herren! Die wichtigen Wahlen, die nun

getroffen werden sollen zur Wiederbestellung sämmtlicher obern
Bezirksbeamten haben es nothwendig gemacht, den Großen
Rath zu dieser Zeit einzuberufen. Einige andere Geschäfte, von
eben so großer Wichtigkeit, werden vorgelegt werden, unter
diesen ist namentlich hervorzuheben die Angelegenheit deS
Anleihen?, welches schon in der letzten Sitzung vorgelegt, aber
wegen Hindernissen nicht behandelt wurde. Auch heute ist za
diesem Zwecke bei Eiden geboten. Es ist mir leid, daß durch
die Zusammenberufung de» Großen Rathe» »ine Kollision mir
dem Nationalrath entsteht. Gerne hätte ich dieser Behörde die
Höflichkeit erwiesen, die man ihr immer erwiesen hat und
erweisen soll, auch serner den GroßrathSsaal ihr zu ihren
Verhandlungen zu überlassen. Allein meine Herren! in der
Voraussicht, daß der Große Rath zahlreich besucht werde, war es
rein unmöglich, ein anderes Lokal zu beziehen, als
dasjenige welche» dem Großen Rath, gebührt. Namentlich ist
es auch deßwegen der Fall, weil der Groß« Rath genöthigt
sein wird, wegen der vielen Wahlen tagelang zu ballotiren
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und folglich in beständiger Bewegung zu sein, zu welchem
Zwecke der Kasinossal offenbar nicht hinreicht. So ung-rne
ich eS also gethan habe, so mußte ich roch dem hohen Rario-
nalrathe erklären, daß ich genöthigt sei, auch h-ure den Sitzungs-
faal deS Großen RarheS in An'pruch zu nehmen. Nur diese

Rücksicht hat mich dabei gelewt, und jeter Unbefangene, der
einen Blick auf die Versammlung wirft, die gegenwärtig noch

nicht so zahlreich ist, wie sie es vicll.icht in einer Stunde oder

wenigstens in ein paar Tagen fein wird, wird sich überzeugen,
daß kein anderer Platz vorhanden ist, der für unsere Sitzungen
genügen würde. Ich hoff« auch, die Herren des Naironalra-
rhes werten diese Nothwendigkeit erkennen und die Eutziehunz
dieses SaaleS kein n andern Gründen zuschreiben. Ich erkläre
die Sitzung deS Großen Rathes für eröffnet

Vom Präsidium worden die eingelangten Zuschriften
angeze-gt (siehe Lerzeichniß am Schluss? der Sitzung).

Bortrag deSRegierungsralhes, dahingehend:
eS möchten die am 13. Oktober dieses IahceS von den
Wahlkreisen Bätierkindcn, Völligen, Bern ödere und Bern mittlere
Gemeinde getroffenen Ersatzwahlen für den Großen Rath als
gültig anerkannt werden. Gewählt wurden die HH. K ehr li,
Fürsprecher von Utzenstorf, Grüner, gewesener Oberstlieutenant

von Bern, Johann Brölte, gewesener Amtschreiber,
K. Manuel, Dr., Fr. Bür ki, letztere drei ebenfalls von
Bern. Die Bm»ffenrcn werten beeidigt.

Durch Zuschrift zeigt Herr Funk dem Großen Raihe an,
daß er dem Obergerichte den Wunsch schriftlich ausgesprochen
habe, dasselbe möchte ihn nicht unter den Borschlägen für die
zu wählenden Vczi.kebeam en anführe».; da dieses dennoch
geschehen, so erklärt derselbe, eine allfällig aui ihn gerroff.ne
Wahl nicht annehmen zu können. DaS Schreiben wirb sä
sola gelegt.

Tagesordnung.
Entwurf eineö Dekrete« zu Aufnahme eines

A nlei hens. (Abgedruckt in Beilage 1.)
Vom Herrn Präsidenten wird bemerkt, wegen

Verhinderung tes H:rrn AmlênKlns Zeerleder durch Ksae.kbnl,
habe er als Berichterstatter der Llaalswirlhschaftstommllfion
den Herrn Andry, Mitglied tieftr Kommission, bezeichnet.

Fueter, Regiecungsrath, als Berichterstatter. Heir
Präsident, meine Herren! Sie erinnern sich, daß schon in d-r
letzten Sitzung die Frage deS Nnleihens bereirS hätte sollen
zur Sprache kommen, daß aber wegen eines Formfehlers,
weil d.r Gr. Rath nicht bei Eiden geboten war, die Angele-
geahnt von der Versammlung verschoben wurde Die
Ueberzeugung von der Nothwendigkeit eincS Anleihen« hat sich leck

lencr Zeit nicht vermindert. Jndess-n bringt Ihnen der Nr-
gierungsra'h nicht gm z den gleichen Gesetzes. Entwurf, wie
damals. Man hat die Sache noch einmal reiflich geprüft und
nach nochmaliger BeratSung im Ganzen gefunden, der Ent-
wurf der Sit'aàinhlaiaftêkommilsion erreiche den Zweck schneller

und .war aus folgenden Gründen: 1) weil man dadurch
nicht so gebunden ist. d. h. weil man sich nicht in so detail-
linen Bedingungen bewegen muß, die bei Geldsachen,lament-
lich sehr beschwerlich sind. Schon darum daß. wenn eS nicht
nöthig ist. die ganze Summe von Fr. 800.000 aufzunehmen,
der Regieiungsralh auch nur nach Maaßgabe der Bedürfnisse,
ad.r jedenfalls nicht mehr als der Entwurf gestattet, Geld
aufnehmen kann, verdi-nt dieser Entwurf den Vorzug. Im
Fernern, daß die Eintheilung in Kategorien der Obligationen
im Entwürfe wegfallen und auch in dieser Beziehung dem Ne-
gierungsraih etwas freierer Spielraum gelassen ist. ES ist fer-
n.r dabei angegeben, daß das Geld entweder bei der Bank,

oder wenn eS bei Partikularen leichte zu sieben ist. je n..ch

Umständen, bei dreien aufgebracht werde» kann. D-r Reste-
rungSrach hat daher nach reiflicher Prüfung gefunden, dem

Entwurf der StaatswirthschailSkommiision sei gegenüber dem

frühern in allen diesen Beziehungen der Vorzug zu geb-n. Das
ist der Grund, warum der frühere Emwurt;>» ück-ezogen und
derjenige der StaarSwirthschaftSkommlssion vorgelegt wird. ES
ist vor Allem nothwendig, Herr Piäsiv-nt, meine Herren! daß,
wenn es sich um ein Anleihen handelt, man auch begründet,
ob es nothwendig sei, und das ist auch ein Hauptmotiv bei
der Eintrerensfrage. Was die Nothwendigkeit anbelangt, so

ist der NeginungSralh mit der Finanzdirekl on vollkommen
darin einverstmden uns glaubt, da?, wenn der Staat seine

Verpflichtungen erfüllen will, em Anleihen durchaus nothwendig

ist, und zwar ans zwei hauptsächlichen Gründen: l) um
den verfassungsmäßigen V-rpfl chmugen gegenüber der
Oberländer-Kasse Genüge zu leiste», da die drei ersten Millionen
nicht verabreicht werden können, wenn nicht zu e nem Anleihen
geschritten wird, indem die vorhandenen Gelder bei Weitem
nicht hinreichen, um den sehr gültigen und gerechten Beschwer,
den der Oberländer abzuhelfen. Schon darum also ist ein
Anleihen nothwendig. Man wird freilich sagen, der Hyps-
tSikar-Kasse gehen ziemlich schöne Summen ein, namentlich in
der nächsten Zeit; dagegen erwidere ich, daß ihre V.upjftch.
tungen so groß find, baß sie mit den eingehenden Geldern bei
Wertem nicht in Einklang stehen. Darüb-r führe ich folgendes

an: Die Oberländer-K sse muß vor Allem laut Budget
die Zinse vom S-ock-Kapical an die Kanrons-Kasse entrichten,
und wenn diese Zinse ausbleib n, so ist dieselbe schon auS diesem

Grunde sehr gehemmt in ihren Operationen. Nun ist aber
von diesen Fr. 200.000 bis auf diese S unde k ill Vage»
geflossen. Freilich hat in der letzten Zeit die Hypocd.'ka'. küsse der

Kantonskass« einige Entschädigung zukommen lassen, aber in
sehr geringem Maaße, nur für daS Jahr 1813, und nicht für
1850. ES müssen noch Fr. 43,000 sûr 1813 als Rückstände
erstattet werden und überdieß noch die ganze Summe von Fr.
200,000 für 1850. Sie sehen, daß bei einem knapp zugemeft
iencn Büdget man nicht wohl auf so große Summen wie diese,
Verzicht leisten kann. Wenn daher die Oberländerkassz den
Verpflichtungen gegen die Kanlsnskasse nachkommen soll, so

ist dieß die einzige Möglichkeit, wenn man ihr durch ein An-
leihen zu Hülfe kommt. Das ist aber nicht das Einzige: es
soll auch den Geldbegehren des Oberlandes ein Genüge gelei-
stet werden, um auf die Gülibrieft, die von der Kedilkommrs»
sion als richtig anerkannt werden, Anwendungen zu machen,
und daS nöthige Gels daraus leihen zu können. F ruer sind

noch andere Vaxflichrungen: die Zirse dsc Staalsschü'dscheine
der Liquidation der Zehnten und Botenzinse im künfstgen
Monat fällig mit Fr. 80,000. Ferner fällige Sraalöscbuidscheine,
die einzulösen sind und wieder ein Kapital von Fr 88.000
ausmachen. Ferner kommt man in den Fall, momentane
Vorschüsse von Partikularen alsogleich zurückzuerstatten. Sie sehen,
daß für alle dies« Verpflichtungen ziemlich große Summen er-
foidealich sind. Wenn daher der Hypothckaikasse nichl zu Hälft
gekommen wird, so ist sie in d-b Unmöglichkeit, ihre Ve pfli-H-
tungen erfüllen zu können. Der zweite Hauptpunkt ist der,
daß unsere laufenden V rwalcungen in Bezug auf die
Kantonskasse sehr gehemmt sind. Sie hat sehr greffe Bei
pflichtungen mit bedcutmden Ausgaben, und eS ist daher nö hig,
ihr auf irgend ein» Weis« Geld zu Verschaffen. Ich habe die
Ehre, Ihnen hierüber folgende Aufschlüsse zu geben, und die
Nothwendigkeit varzulhun. Ich habe nämlich da» Bürget von
1850 genau durchgangen und geftag?: And im Ausgahznbüd,
gel für 1850 alle Ausgaben der Art, daß sie in baarem Geld
wirklich messen gel-tster werde», seien sie bereits bezahlt oder
noch bevorstehend (sie betragen nämlich Fr. 3,778,043). Es
frägt sich nun, ob daS Budget dieses Geld wirklich z r Hand
geschafft? Nach meiner Durchsicht habe ich befunden, daß was
die Ausg aben betrifft, wir daS Gelb allerdings haben müssen, uns
daß die Bezahlungen in ihrem ganzen Umfang geleistet werden
sollen. Indessen ist nicht zu verkennen, daß aus einzelnen Zweigen
der Verwaltung Ersparnisse gemacht werden, hingegen anders
Ansätze sich höher stellen, als sie im Büdget vorgetragenen sind,
und durch Uebertragong auf nicht erschöpfte Kredite geregelt



werden müsse», so d^ß, wenn man daö G-sammtcesultat ins
Auge saßt, tie gan-e Summe des AuSgabenbüdgets erfordert,
und w.-nig erspart wird. Nun besteht eine gesetzliche
Vorschrift, nach welcher die Ausgabe« in vier Quartale eingetheilt
find, damit man in den ersten Quartalen nicht zu viel ausgibt,

und jedcs Quartal nicht mehr brauche, als ihm zukommt.
Diese Vorschrift ist sehr wohlchärig und gut, damit man sich

von Anfang des JahrcS an einrichten kann, und damit die
angewiesenen Ausgaben biS an'S Ende deS IahreS ausreichen.
Wmn man uun eine Vergleichung abstellt, ob biS dahin eine

Ueberschrntung stattgefunden habe, so stellt sich heraus: nein»
es ist nicht geschehen; nicht nur daS nicht, sondern man ist
sogar z cmlich zurückgeblieben» und eS find noch ziemlich große
Summen übrig. Ich frage nun: ist nicht Hoffnung vorhanden,

im vie, ten Quartale Ersparnisse zu machen? ES ist
gewiß, d ß wie bei einem Partikularen auch bei einem Staate
die hauptsächlichsten Ausgaben stch meistens auf das vierte
Oua-tel drängen. Auf daS N-ujah? kommen eine ganze
M-nge von N.klamationen. die während des JahrS nicht
geschehen. So z. B. für die L.eferUugen deS Zeughauses, welche
nicht unmittelbar gerade einge ordert werden, sondern erst wenn
daS Jahr seinem Schluß entgegen geht. So z. B. ist eS auch
im Bauwesen. Die ersten drei Monate haben beinahe gar
keine Ausgaben, weil die Felder noch mit Schnee bedeckt sind;
sie drängen sich hanp sächlich auf die Sommermonate und auf
den Herbst. Die Krienfuhren allein machen eine bedeutende

Summe aus, im Betrage von etlichen Fr. 40,000, und diese

kommen alte aud das letzte Quartal, weil eS technisch nicht
rathsam ist, si- früher vo-zunehmen. Man kann daher nicht
so räsonniren: weil in den 9 erst n Monaten nicht so viel
gebraucht worden, so braucht man eS auch im vierten Quartal

nicht. Der Regierungsra'b und die Direktion der Finanzen

find mit allcr möglichen Qeksnomie Verfahren, und
Niemand mehr als mich würde es freuen, wenn man am Ende
deS Jahres sagen könnte: wir haben die Ausgaben nicht alle
gebraucht. Sodann find auch noch Ausgaben zu derückfichti-

gen, die bei der Berathung des Budgets bei Weitem nicht in
dem Grade vorausgesehen wurden, wie fie nachher in der Wirk-
lichkeit eingetrct-n find. Ich will nur anführen die Taggelder
des Großen Rathes in unsern 2 ersten Sitzungen vom 1. biS
12. Juni und vom 29. Juli b s zum 3. August (die Septem-
berfitzung nicht inbegriffen) b-tragen Fr. 15,200. Diese allein
gehen bedeutend über den Büdgeta.'satz, indem der Kredit schon

vom frühern Großen Rathe ausgebraucht wurde. Bei dieser

Summe bleibt es aber nicht, die Scp embersitzung wird auch

müssen bezahlt sein, die gegenwärtige auch, so daß man im
besten Falle noch eine ähnliche Summe in Anspruch nehmen
muß Dieß sage ich auS, um zu zeigen, daß man fich keine

Illusionen mach«, und daß wenn an einigen Orten E- spar-
n sse gemacht weiden, sie durch Ausgaben wieder aufgebraucht
weiden. Es verhält fich mir dem Rathvkrebit, der von 7500
auf Fr. 15,000 erhöht werden mußte» ganz gleich. Ich sage

nun: wenn diese Ausgaben sich so stellen, wie verhält es sich

dann mit den Einnahmen? Einige EinrahmSquellen fließen
nicht in dem Maße, wie fi- in dem Budget vorgesehen find.
Hiehex gehört namentlich der Ertrag der Waldungen, welche
im Budget zu Fr 200,411 veranschlagt find, und diese Summe
nicht erreichen, sondern im allerbesten Fall ungefähr die Hälfte,
so daß nur hier ein Aussall von circa Ar. 100,000 fich

erzeigt. Ferner wenn kein Staatsanleihen gemacht wird, so

können die Zinse der Hypothekarkasse unmöglich fließen; also

auch hier ein Ausfall Ferner ist der Ertrag der Posten im

Budget zu Fr. 140,000 angeschlagen. ES ist zu bemerken,

daß auch diese Summe himer dem Ansätze zurückbleiben wird,
indem nach Allem, was vorauszusehen ist, die Eidgenosse»-
schaft nicht im Falle sein wird, daS ganze Kontingent deS

Reinertrags zu b-zahlen. Von diesen Fr. 140,000 find bis
jetzt nur Fr. 67,000 eingegangen, inbegriffen eine in den letzten

Tagen noch eingegangene Z zhlung von Fr. 32.500. Die
Eidgenossenschaft wartet nämlich, biS fie an Reinertrag Fr.
200,000 b-ieinander hat, und dann Vertheilt sie diese Summe
unter die Kantone, und erst vor wenigen Tagen wurde die

2re Rate von Fr. 200,000 vertheilt. SS ist höchst unwahr-
scheinlich, ja unmöglich, daß noch in diesem Jahre die ganze
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fehlende Summe eingehe; also auch hier ein Ausfall von
vielleicht 20,000 bis Fr. 30,000. Herr Präsident» meine Herren I

Eine fern-re Einnahme wäre der Ertrag deS OhmgeldcS, an-
g-schmgea zu Fr. 442,000. Bei der schlechten Qualität deS
Weines, dre dieses Jahr eintritt, ist nicht vorauszusehen, daß
die Einfuhr so groß sei, wie ander« Jahre, und wie man er-
warlele; auch hier hat man also einen Ausfall zu befürchten.
Aus dieiem Allem erhellt, daß wenn man annimmt, die
Ausgaben deS Büdgets seien so viel als gewiß, die Einnahmen
dagegen nicht, «in Ausfall in den Baar-Einnahmen unfehlbar
eintreten wird, und zwar im Betrage von 4 500,000 Fr.
Nun fragt eS sich: haben wir außer den Budget-Einnahmen
noch andere baare Ginnahmsquellen? Diese Frage kann man
bejahend beantworten, da im Anfang des Jahres ein Kassa-
verrath vorhanden und disponibel war, um die ersten Bedürfnisse

für 1850 daraus bestellten werden konnten. DaS ist
richtig. Nun fragt eS sich aber: soll man dià Vorralh von
Fr. 200,000 so aufbrauchen, daß derselbe bis zum letzten Ba-
zen erschöpft wird? Muß nicht vielmehr am Ende dieses Jahres

eine gleiche Summe vorgewiesen werden, um die ersten
Bedürfnisse des künftigen IahreS daraus zu bestreiken? Dieser
Vorralh ist allerdings für die Ausgaben von 1850 verfügbar
gewesen und gebraucht worden. aber eben so gut muß er für
das künftige Jahr wieder verfügbar sein. Ferner halten wir
eine Emnahmsguelle von den Bkandverflcherungsbeiträgen.
Die Schäden bet den Bränden werden von dem Staate
vorschußweise gedeckt und erst bei der Bereinigung kann der Staat
die Distribution bewerkstelligen und die Vsrsrüsse eink^ssiren,
Es wurden im Monat August die Emkasswungen gemacht und
dieses Geld zur SmalSadministration verwendet. Nun aber
ist der Umstand zu erwägen, daß auch im laufenden Jahr Vor-
schüsse wieder gemacht wurd-n, was alw am einen Ort
einging, mußte am andern vorschußweise wieder ausgegeben wer-
den. Ich habe mich mit dem Sek-etär der BraurversiHerungs-
anstalt besprochen, er hat mir adec sehr wenige Hoffnung zu
einer Verminderung der Vergütungen für Brandschäden
gemacht. ES ist mir leid genug, daß dieses der Fall ist. Ich
habe die Ehce, im Vorbeigehen zu bemerken, daß der Regie-
rungsrath und die dazu besonders nftdcrgc'etzte Kommission sich
ernstlich mit der Frage beschäftigen, wie die Brandverflcherung
besser organisirl werten könnte. Vor der Hand müssen wir
uns an die Einrichtungen halten, die nun einmal da sind. ES
ist also auch hier wenig Hoffnung, daß die Eingänge höher
als die Vorschüsse, die wir leisten müssen, sein werden. Ferner
war der NegierungScalh im Falle, um die dringendsten
Bedürfnisse zu decken, der der Kantonalbank ein momentanes
Anleihen von Fr. 150,000 zu macheu. Laut G->.tz ist ver Re-
gierungSralh nicht defugr, Gelder ohne BewlU'gu-'g zu c-h-ben,
anders, als nur momentane, um fie im Lêe deS nämlichen
Jahres wieder zurück zu erstanen. Nur insofern war er zu
Vielem Anleihen befugt. Daraus erhellt/daß der Regierungs-
ralh diese Summe noch dieses Jahr wieder zurückbezahlen muß.
Man glaubte di-leS schon ftüher thun zu können, alS eS der
Kali war. Man haue auch wirklich Fr. 100,000 zurückbezahlt,
allein man sah sich genöthigt, diese Summe bald nachher wegen

großer Verlegenheil wieder zurückzunehmen, so daß man
jetzt wieder die garze Summe schuld g ist Ich sehe nun nicht
ein, wie man sie bezahlen soll, wenn man nicht durch ein
Anleihen dazu in Stand gesetzt wird. Die Differenz der übrigen
Rechnungsaus,länte mag sich etwaS günstiger gestalten, und
daher werben sich am Schlüsse des JayreS weniger Aukstänte
zeigen, alS im vorhergehenden, so daß d-eß einen Unterschied
von circa Fr. 200,000 mache» kann» die ve sügbar werden.
Aber aus allem, was bemerkt wurle, hab n Sie eingesehen,
daß diese Summe de> weitem nicht hinreicht, den Staatsdienst
zu be'ocgen. In frühern Jahren hat sich der luiiil à runla-
mvnt zwischen 5 — 800,000 Fr. bewegt, b^ld mehr bald weniger.

je nach Umständen, doch nie umer d.cfti. Summe. Dieser
konck llo roulömenl hat aber so abgenommen, daß, wenn dir
Regierung bei der Epoche anlangt, wo die Besoldungen der
Quartale bezahlt werden sollen, sie immer in sehr großer
Verlegenheit ist. DaS ist nicht nur unter dieser Verwaltung der
Fall, sondern war eS auch in der lctznn Z il der borheegchen-
d«n. Es ist aber nicht gut, wenn der Smal nicht bei Geld-
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«itteln ist, ohne jedesmal zu sehen, wie er fie auftreibe. SS
ist hier hervorzuheben, daß die Ausstände so schoell als möglich

realifirt werden, damit dieser tonck cks roulement seine

gehörig« Höhe erreiche und daS Betriebskapital auf sein früheres
Niveau gebracht werde. Das ist auch daS Streben der Finanz-
direklion. Allein eS giebt Posten, die zum Theil auch von der

30ger Regierung und von der frühern Verwaltung perrühren.
Posten, deren Eingang man nicht prScipiliren darf, wenn man
fie nicht verlieren will, daher es nicht möglich sein wird, sich

in nächster Zeit in den Besitz dieser Summe zu setzen. E» ist

rathsam, eine eigen« Person zu bestellen, die sich mit der Ein-
kassirung dieser Ausstände befaßt, um mit diesem nach und nach
daS Emprunt zurückbezahlen zu können, wenn nicht ganz un-
vorhergesehene Umstände eintreten. Herr Präsident, mein«

Herren! ich habe noch daS beizufügen, daß ich angenommen
habe, die Vermögens-, Einkommens- und Kapitalsteuer werde
vollständig eingehen, in dem Sinne, daß, wa» diese« Jahr nicht
erhältlich ist, durch den eingegangenen Rückstand dcS Jahre«
vorher gedeckt wird, wa« wohl so ziemlich bei dir Wahlschein,
lichkeit bleiben wird. Der Betriebsfond bleibt aber jedenfalls
zu schwach. Au« die'en Gründen schlagt Ihnen der Regie-
rungSrath vor: ein Geldanleihen zu machen, und dasselbe so

schnell al« möglich, längsten« in 4 Jahren, wieder zurückzube-
zahlen, wie e» der Entwurf enthält. Ich glaube auch, e» sei

dieses Anleihen unerläßlich nothwendig, um die Oberländerkass«

zu speisen und da« BeniebSkapital des Staate» auf seine

gehörige Höhe zu bringen. Ich trage daher ehrerbietigst darauf
an, Sie möchten in den Entwurf, so wie ihn die Regierung
sowohl alS die StaaiSwirthschaftSkommiss on vorlegt, eintreten
und bin bereit, auf anfällige« Verlangen nähere Auskunft zu
geben.

A u b ry. Herr Präsident, meine Herren! Wegen Er-
krankung de« Berichterstatters der SlaalSwirrhschaflSkommis-
fion bin ich der improvisiere Berichterstatter dieser Kommisson
geworden. Ich bitte Sie daher um Nachsicht gegen mich.
ES war mir nicht möglich, all« die Erkundigungen einzuziehen,

welche diese wichtige Angelegenheit erheischt, so haß ich
in AuSeinandecsetzungen mich einlassen könnte, die der in à
ser Sache mir an Sachkennrniß überlegene Herr Berichterstatter

vorgebracht hätte. Doch werte ich Ihnen summarisch die

Beweggründe zur Kenntniß bringen können, welche die Staat«.
wirlhschaflSkommission bewogen, da« von der Regierung ge-
stellte Verlangen eineö AnleihenS von 81)0,000 Fr. neuer Währung

zu untelstützen. Wie der Herr Finanzdirekror «S Ihnen
vorgetragen hat, sprechen hauptsächlich zwei Gründe zu Gun-
sten diese« AnleihenS. Der erste ist: daß wir gegen die
Oberländerkasse Verpflichtungen zu erfüllen haben. Hier kann ich
mich der Mühe überheben, in Einzeliiheiten einzugehen; ich
könnte nur wiederholen, wa« der Herr Berichterstatter der Fi.
nanzdirektion Ihnen soeben gesagt hat; er hat Ihnen ge-
zeigt, daß eS unumgänglich nöthig sei, der Hypolhekarkasse
neue HülfSquellen zu eröffnen; nach dem Budget sollten dem

Staatsschatz? etwa nicht bloS für Jncer-ssen von 1850 200,000
Fr., sondern auch für 1840 einige vierzigtausend Franken ein-
gehen. Damit die Kasse diese Summen bezahlen könne, hat
sie nine HülfSqucllcn nöthig. Der zweite Grund ist: daß die

Verwaltung zu Bestreitung der laufenden Ausgaben Kapitalien
nöthig hat; diese Ausgaben sind um so größer, da wir unS
dem Jahresschluß nähern, einem Zeitpunkte, wo die Ausgaben
steit sehr beträchtlich find. Sie sehen somit, Herr Präsident,
meine Herren! daß daS Verlangen eineS AnleihenS von Fr.
800,000 hinlänglich gerechtfertigt ist. Man muß nicht auS
den Augen verlieren, daß, um diese Ausgaben zu decken, die
Negierung genöthigt war, einstweilen bet der Bank 150,000
Fr. zu entlehnen ; freilich hatte man von dieser Summe 100,000
Fr. zurückbezahll; aber kurze Zeit nachher erhob man bei d-r-
selben neuerdings eine gleich große Summe von 100,000 Fr.,
>o daß im Laufe dies S Rechnungsjahres eine Summe von
150,000 Fr. dahin zurückzuerstatten ist. Wenn gegenüber d,r
Ob.rländerkasse und mir Rücksicht auf die laufenden AuSga-
den das AnleiheuSbegchren sich rechtfertigt, so ist in dieser

Utztern Hinsicht zu untersuchen, ob da« Anleihen unumgänglich
nothwtt'.d-g sei. Wir hatten nicht lange Zeit nöthig, um

un« von der Nothwendigkeit eine« Anleihen« zu überzeuge».
Der Herr Finanzdirektor hat Ihnen dargerhan, daß htufichl-
lich der im Büdgel enthaltenen AuSgabenposten in einigen
Zweigen Ersparnisse stattfinden können; daß aber anderseits
in andern Zweigen die Ausgaben die Ansätze de« .BüdgetS
überschreiten werden; so daß zur Bestreitung der Ausgabe«
die Finanzdirektion neue Hülfsqaellcn nöthig habe; um s«

mehr, da die Einnahmen die im Budget vorgesehen« Summ»
nicht erreichen werden, wie e« Ihnen der Herr Finanzbirekro»
bewiesen hat. Er hat Ihnen ferner gezeigt, daß noch gar nicht
vorgesehene Arbeiten, wie die im Zeughause u. s. w. und
andere noch sich zeigen, die erst im ätzten Vierteljahre vorgenommen

werden, z. B. die KieSfuhren zum Straßenunterhalt« ;
so daß noch im Lause dieses ZahrcS oder allerwenigsten« in
den ersten Monaten des nächsten Jahre» 610,000 Fr. bezahlt
werden müssen. Die Sitzungen de» G oßen Ruthe» werde»
noch vieles kosten. Seit dem 11. Juli findet sich dieser Kre-
dit erschöpft. Der regierungSràlhliche K edit ist ebenfalls
überschritten worden; Sie haben ihn um 7500 Fr. vermehrt.
Wie ich schon gesagt habe, werden die Einnahmen nicht s»

sein, wie sie nach den Voraussetzungen de» Bûdge S sein sollten.

Die Wälder z. B. hätten ungefähr 200,001) Fr. eintragen

sollen, und werden kaum die Hälfre dieser Summe abtragen.

Sie sehen, Herr Präsident, meine Herren! daß hier die
Regierung Ausgaben zu bestreiken, und andernrheilS nicht ge-
nügende Hülfsmittel hat; die Posten hätten unS 140,000 Fr.
abwerfen sollen; au» den öffentlichen Blättern wiss-a S e, daß
dieser Einnahmeposten den vorausgesetzten Betrag nicht er-
reicht, und daß sich ein Defizit von 30—40,000 Fr. erg den
wird. DaS Ohmgeld wird ebenfalls die im Budget enthaltene

Summe nicht abwerfen; waS hauptsächlich der schlechten
Qualität d-S Weine« zuzuschreiben ist. SS werden folglich
mehrere EinnahmSquellen ein ziemlich berräch liche« Defizit
erzeigen. Der Herr Finanzdirekcor hat Ihnen auch gesagt,
die neue Verwaltung hab« bei ihrem Amtsantritte nur ein«
Summe von ungefähr 200,000 Fr. in Kassa gefunden; e«
ist dieß wenig, wenn man bedenkt, daß frü?ec man beständig
ein BelkehrSkapiral von einer halben Million, und oft von ei-
ner Million Halle. Der so einläßliche Bericht de« Herrn Fi-
nanzdireklors enthebt mich der Mühe, in längere Auseinandersetzungen

einzugehen. Ich e klä-e im Namen der SraalSwirlh-
schaflSkommiffwn, in jeder Hinsicht die Annahm« der regie-
rungSräthlichen Vorschläge, die dahin gehen: es möge Ihnen,
Herr Präsident» me-ne Herren! beliebe-,, die Reg erung zum
Abschlüsse eineS AnleihenS von 800,000 Fr neuer Wahrung
zu ermächtigen. Dieses Verlangen sinvxl sich in jeder Beziehung

gerechtfertigt, sowohl wegen der Speisung d.r Oberländerkasse,

alS der Deckung d,r laufenden Ausgaben. In Bezug

auf die Weise, wie diese» Anleihen stattfinden soll, glaubten
wir, der Regierung nicht die Hände binden zu sollen;

kann sie sich mit der Bank abfinden, so wird sie sicherlich diesen

Modu« jedem andern vorziehen; aber wenn sie e» nicht
mit der Bank abschließen könnt«, so muß sie die Hand frei
haben, mit Partikularen in Unterhandlung zu treten » wo sie

wahrscheinlich Kapitalien zu 3 bis 4 Prozent finden wird. Ich
schließe somit im Namen der Kommission dahin, Sie möchten
die Regierung gefälligst zur Abschließung deS AnleihenS unter
den im verlesenen Dckcere enthaltenen Bedingungen ermächtigen.

Herr Präsident. Da auf heute bei EideSpsiicht geboten
wurde, so halte ich mich verpflichtet, nachträglich noch
anzuzeigen welche Mitglieder mit Entschuldigung abwesend find.
(Die Namen der oben angeführten Herren werden verlesen
Die Diskussion über die EinirelenSfrage ist eröffnet.

Stäm p fli. Herr Präsident, meine Herren! Also wte
eS scheint, will man die Behandlung der EiniretungSfrage vom
Gegenstand selbst trennen. Dessen ungeachtet erlaube ich m>r,
schon bei der Eiatrelensfrage einige Bemerkungen deßdalb,
weil her Berichterstatter selbst auf die Begründung in dee Sache
nicht bloß in der Form eingetreten ist. Der Herr Berichterstatter

sagt, daS Anleihen sei au» zwei Gründen no hwendig:
1) weil für die Oberlandes Hvp^rhrkarkasse Geld nöthig sei



«»d S) weil dit Einnahmen und die Ausgaben für die laufende
Verwaltung so beschaffen seien, daß eS ohne ein Anleihen nicht
gehe. Ich vermisse aber in seiner Begründung «ine Haupt-
sache, nämlich die Angabe Von Zahlen. Es ist nämlich noth-
«endig, zu wissen, wie viel Geld nothwendig sei für die Ober-
länderkasse und wie viel, um die andern Ausgaben zu bestreiken.

Mit andern Worten: wie viel Geld am 31. Okt. l. I.
vorhanden war, wie viel bis am Ende deS IahreS eingehen
»erde und wie viel ausgegeben werten müsse, d, h. wie viel
«an nöthig habe. Wir müssen darüber im Klaren sein. Ich
werde daher etwa« nachholen und die fehlenden Zahlen ergänzen.

von vorneherein erkläre ich, daß eS mir sehr lieb ist,
«enn der Herr Berichterstalter mich berichtigt, falls ich irren
sollte- Ich will damit anfangen, auseinander zu setzen, wie
der JahreSkreditbestand beschaffen sei, und zwar was für Kre-
Hilrestanzen auf den 3t. Oktober letzthin noch vorhanden
waren, wie viel die drei früheren Quartale ausgegeben worden
«nd welcher Theil ims letzte Ouarral übrig bleibe. Deßhalb
bin ich so frei, diese Summen anzugeben. Für die allgemeine
Verwaltung stehen im Budget ausgesetzt (ich spreche nur in
runden Zahlen) Ausgaben: Fr. 183,000. Davon ist die ganz«
Summe ausgegeben bis auf Fr. 23,VW; der Kredit wird also
überschritten. Für die Dir krion deö Innern stehen im Büd-
gec Fr. 567,000; davon find noch verfügbar Fr. 151,VW. Der
Kredit ist also nicht erreicht und der Ueberschuß kann also
verbraucht werden. Direktion der Justiz und Polizei, daS Kir-
chenweten inbegriffen, büdgetirt: Fr. 537,000 ; noch disponibel
Fr. 1K0.0V0, also noch mehr als »in vierltheil auch hier
verfügbar. Direktion der Finanzen, büdgetirt find dafür Fr
55,000. (Ich verstehe hier nur die allgemeinen verwaltungS-
kosten, die sp-ziellen nicht, wie SalzhandlungSverwallung zc.)
Noch disponibel Fr. 15,000; also auch hier mehr als ein vier-
theil. Direktion der Erziehung, bügetirl Fr. 455.000, noch

disponibel Fr. 165.000, auch hier nuhr als >/«. Baudirektion,
büdgetirt Fr. 516.000; noch disponibel Fr. 110,000; auch

hier mehr als >/«. Gerichtsverwaliung, büdgetirt Fr. 133 000 ;

noch disponibel Fr. 38,000; also auct> hier mehr alS t/z.
Direktion des Militärs, büdgetirt Fr. 185,000; noch disponibel

Fr. 125,000; auch hier mehr als >/e Der Gesummt,
kredit für die im Budget angesetzten ve,wali»ngskosten beträgt
Fr. 2,835,272. (Hier find nicht inbegriffen die Kredite der

speziellen Finanzverwaîlungszweige; davon macht der >/« auf
jedes Quartal Fr. 708,813. Statt dieser Eumme find für taS
letzte Quartal laufenden IahreS diêpon bel Fr. 810.836. 80,
also ein Borschuß zu Gunsten d.S lttz'cn Quartals von Fr.
110,000. DaS ist daS Verhältniß der Ausgaben zu den Kre-
ditrestanzen. Nun hat schon der Herr Finanz'irek or bemerkt,
einige Kredite seien überschritten worden; daS ist allerdings
richtig. Darunter gehört z. B. der Kredit für den G oßen

Rath Ausgegeben wurden bis zum 1. November lausenden

Zahl eS Fr. 48,000 ; im Bürget find nur vorgeseh-n Fr. 36.000,
also ein Uebcrlcduß der Ausgaben von Fr. 12,000, und es

kommt noch m»hr dazu. ES ist anzunehmen, daß man diesen

Kredit um Fr. 20 — 25.000 überschreite. Ferner der Rathskredit;

im Büdger ist er avges<tzt zu Fr. 7500. Auch wurde
«in Ergânzungskreìit von gleicher Summe bewilligt; tcr eigent-
liche >st also um Fr. 7500 überschritten. Endlich die Bureaux
der StaatSkanzlei um Fr. 3500, der vielen Drucksachen wegen
verursacht durch die Bewcgungsverbältnisse :c. V-i diesen Posten

allen finden sich statt Fr. 45,000, nur noch circa Fr. 23,000
vorhanden; so daß anzunehmen ist, es werden die Credite der

allgemeinen Verwaltung im Betrag von Fr. 30—40 000
überschritten werden. In so weit fie daS letzte Quartal betreffen,
wären fie aOo von den obigen Fr. 110,000 noch abzuziehen.
Man kann sagen, eS sei auch noch ein anderer Kredit
überschritten worden, nämlich im Mililärwelen, als im Mai lausenden

IahreS eine auß rordcnlüche Ausgabe von Fr 15,000
nothwendig wurde. Das kommt hier aber nicht in Betracht,
weil der Regierungsralh beschlossen hak, er welle d ose Summe
mit den Fr. 10.000 decken, welche ihm als Ex roeinnahme vom
Rheinfeldzug A. 1840 von der Eidgenossenschaft vergütet worden.
Nun hat der Herr Finanzdireklor im Weitern gesagt, dasjenige

was für das letzte Quartal mehr zu verbrauchen vorhanden

sei, alS im Behältniß zu den andern Quartalen, müsse
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jedenfalls verbraucht werden, weil auf daS Neujahr v.rhältniß-
mäßig viel mehr Rechnungen eingehen. DaS ist richtig im
Bezug auf die kleinen Conti von Arbeitern, aber diese machen
den geringsten Theil im letzten Quartal auS; auf der andern
Seite Hal z. B. daS Militärdepartement im letzten Quartal
weniger Ausgaben aus sich als in den frühern; eS finden keine

Instruktionen mehr statt, «S werden keine Truppen mehr
einberufen u. f. w- DaS Gleiche ist bei der Baudirekrion der
Fall : im letzten Quartal, daS wenigstens zur Hälfte zur Win-
lerzeit gehört, wird man nicht so viel auf tea Straßen arbeiten

alS in den drei vorhergehenden Quartalen. Bei der
Direktion deS Innern wird guartalncr abgeschlossen, waS ausgegeben

worden. Nur ganz kleine Conti von Handwerkern bleiben
auf da« Neujahr übrig. DaS Gleiche ist bei der Justizdireklioa
d,r Fall; da drängen fich gor keine Ausgaben zusammen ES
ist also nicht gawz richtig, wenn der Herr Finanzdirekror sagt,
die ganze Summe von Fr. 110,000 ocer von Fr. 95,000 müsse
im letzten Quartal ausgegeben werten. Ich muß hier also
den Kprwurf gegen die abgelre ene Verwaltung berichtigen,
sie habe in dem Bütget die Ausgabenkredne zu tief herab
gesetzt. Im Gegentheil, daS vorgebrachte beweist Ihnen, daß
die Kredite hoch genug ausgesetzt worden, ja daß sogar ein
bedeutender Ueberschuß vorhanden war beim Abschluß deS drillen
Quartals. Nun komme ich zu einem zweiten Haup punkte:
Wie wird fich nämlich im letzten Quartale die Kasse machen?
Diese Frag« muß man genau kenne«, wenn man wissen will,
ob ein Anleihen auch für die laufende Verwaltung nöthig sei.

Auffallender Weise hat der Herr Finanzdirekror darüber gar
keine Auskunft gegeben. In der KantonSkasse waren am
31. Oktober letzthin vorhanden in den Fr 82.000; AmtS-
schaffnereien : Fr. 72,000, zusammen : Fr. 154.000, und zwar
wie gesagt am Schlüsse d«S dritten Quartals, nachdem die
Quartalvesolvungen schon ausgerichtet waren. Wie wird ficv
nun der Kassa estand bis am Sude vom Jahr herausstellen

(Ich bitte, wich zu verfolgen und wenn ich irren sollte, mich

zu berichtigen.) Einmal ist von der Vermögenssteuer pro 1850
diS zum Schluß deS dritten Quartals noch gar nichts
eingegangen!,, oder nur von einer einzigen Gemeinde, sie ist also
noch ganz zu beziehen. Rechner man auch, «» werde nicht das
Ganze eingehen, so bin ich doch überzeugt, daß diese Sinnahme
biS auf etwa Fr. 100.000 eingehen wird, wenn die Amtschaffner

die Gemeinden gehörig kontrolliren. Man hat also von
daher eine Baareinvahme von wenigstens Fr 350,000 F.rner
ist noch die Mililärsteuer pro 1850 zu beziehen, vor den,
31, Oktober war so zu sagen noch nichts eingegangen. Franken
40,000 werden biS zum Schlüsse bis IahreS von daher jedenfalls

eingehen. Ebenso stehen noch Rückstände der Psstver-
walrung vom ersten, zweiten und drillen Quartal auS, im
Betrage von Fr. 33,000. Run erklärt der Herr Finanzdireklor,

eS seien diese Rückstände von der Eidgenoss nschaft befahlt
worden. BiS Ende Oktober waren fie noch nicht bezahlt, sie

müssen also seit dem 1. November eingeliefert worden sein,
kommen also dem vierten Quartale immerhin zu gut. Die
Einnahmen derHypoih-karkasse betrogen L. 258.000, Einnahmen,
die in diesem Quartal baar eingehen werden, infolge der
Operation die wir so eben behandeln. Ich werte später darauf
zurückkommen. Der Herr Finanzdireklor spricht hier zwar nur
von einer Summe von Fr. 200,000; allein eS ist dieß ein

Irrthum, denn im Büeget sind Franken 258,000 angej tzr.

Auf Rechnung dieser Summe ist noch nichts bezahlt worden,
sondern was bezahlt wurde, kommt auf N chnung deS IahreS
1849, so daß die volle Erlrazssumme von 1850 noch zu erwar-
ten ist und ich wiederhole es, diese Einnahme wiro baar fließen.
Sodann kommt in Betracht ein Rückstand bei der Bank von
Fr. 30 000. Die Bank hatte diesen Betrag am Schlüsse des

dritten oder Anfangs des gegenwärtigen Quartals noch nicht
bezahlt. Von allen übrigen Einnahmen deS Budget» wie vom
Ohmgcld, Salz und Waldungen ic, ist nach einer sehr mäßigen
Berechnung mindestens eine Summe von Fr. 500,000 anzu-
nehmen Der Herr Finanzdireklor hat gesagt, wegen der
schlechten Qualität, welche lies-» Jahr in Betreff deS Weine«
geliefert werde, werde auch die Einfuhr schwächer sein. Allern
der Wein mag schlecht oder gut sein, so wird doch im letzte«
Quartal immer am meisten eingeführt und man hat mir mit-
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getheilt, daß in diesem Quartal die Einfuhr bereits sehr groß
m und in Folge dessen der Büdgelansatz erreiche werden könne.
Die Annahm« deS Herrn FinanzdlrekcorS ist also nicht richtig
(ich bin bereit all« einzelnen Posten, welche diese Summe von
Fr. 500,000 ausmachen, aufzuzählen). AlleS zusammen macht
also dis zum Schlüsse deS Jahres eine eingehende Einnahme
von Fr. 1,359,000. ES frägt sich nun, waS davon ausgegeben

werd-n müsse. Die ganze Quartalausgabe beträgt Fr.
708 000 Dazu kommt die Rückerstattung deS von der Bank
geleisteten Vorschusses von Fr. 150,000, zusammen Fr. 8581100,
so daß sich am Schlüsse des Jahres ein Kassasaldo von Fr.
501 000 herausstellt. Ich will nun aber zugeben, daß in
diesem letzten Otartal die Volle Summe der Kredtcrestanzen,
also etwa Fr. 100,000 mehr werde ausgegeben werden, und
daß sich also am Schlüsse d-ö ZahreS Fr. 100,000 weniger an
Saldo herausstellen werden, so haben wir doch wenigstens am
Schlüsse d-s ZahreS noch Fr. 400,000, oder all-rmiudist-nS
Fr. 350.000. Diese Summe stimmt denn auch ganz übe.ein
mit derjenigen, welche ich in meinem (nicht offiziellen) Finanz,
düchlnn angegeben habe. Ich sagte, der Kassasaldo werde
Fr. 463,000 de-ragen, ich gab aber eine Abweichung von Fr.
100—150,000 zu. Nach diesen Erörleuingen ist die Frage
nun schon klarer, ob zum Zweck der laufenden Verwaltung
noch Geld aufgenommen werden müsse Und hier sage ich
entschieden nein, und wenn dann d-r Herr Berichterstalter fragen

sollte, was am Anfange des nächsten Jahres zu machen
sei, so sage ich ihm: die gegenwärtige Verwaltung hat es viel
iz.sscr als die abgetretene im Anfange dieses ZahreS; denn
sie hat e nur Fc. 200,000 in der Kasse und dessen ungeachtet
ist es ganz gut gegangen bis zum Juni und zwar ohne Anleihen.

Ich erinnere hier, daß z. B. ganz gut die Bcandasseku«
canz-Vergütungen im Laufs vom 1. Semester 1851 könnten
bezogen werden. ES liegt auch im Interesse der Verwaltung,
nicht alles aus das letzte Semester zu verschieben. Eden so

könnte man eS einrichten daß auch Pie M litä'gebühren im
1. Semester bezogen werden könnten, wie früher immer geschehen.

Wenn diese Vorkehrungen getroffen werden, so hat man
für das ganze Jahr 1351 jeweilen genug Einnahmen, um die
Ausgaben zu bestreiken. Man kann nun freilich sa^eu, daß
man sich auch für außerordentliche Ausgaben bereit halten
müsse, wie solche, welche die eidgenössischen Reformen, die
Militär- und Münzreformen, die Hypochekarreformen, dieLebenS-
mittelnoth mitbringt. Gut, wenn dieser Fall eintritt, waS ist
zu machen Für außerordentliche Ausgaben müssen auch
außerordentliche Einnahmen geschaffen werden. Namentlich, wenn
die Ausgaben einen wehr oder minder bleibenden Charakter
haben, wie dieß z. B. bei den vermehrten MilnärauSgaben der
Fall ist. AuS dem Kapitalvermögen o er durch ein Anleihen
dürfen solche Ausgaben nicht gedeckt werden. Der letzte stand
der laufenden Verwaltung ist also nicht ein solcher, daß ein
Anleihen nothwendig ist; das entspricht auch ganz dem, waS
der Herr Finanzdirekcor in der frühern Sitzung gesagt hat.
Er sagte: „ich könnte tie Bedenklichkeiten deS Herrn Präspi-
nanten unmöglich theilen; der Paragraph, welchen er anführt,
bandelt von dem Fall, wo es um eine Verminderung deS

Skaatsvermögens zu thun ist; zu welchem Zweck will man nun
aber das Anleihen machen? Weil die Oberländerkasse Geld
> ö,hig har w." Dann sagt er schließlich : »Da es sich gegen-
wöriig bloß darum handelt, auf der einen Seite Geld
aufzubrechen, um es aus der andern Seite iu die Oberländerkasse
zu legen, so ist von einer Verminderung deS Staatsvermögens,
wie der Herr Präopinant zu glauben schont, durchaus keine
Rede." Damals erklärte man es also rund heraus, daS Geld
müsse in die Obe.ländeckasse fließen; warum redet man nun
b'îite wieder ganz anders? Ich glaube nachgewiesen zu haben,
daß für die laufende Verwaltung kein Anleihen nöthig ist; es

frägt sich nun. wie viel für die Oberländerkasse nöthig sei.
Auch da vermisse ich in dem Berichte von Hrn. Fueter die Angabe
von Zahlen, und ich erlaube mir daher, dem Herrn Berichte«-
flatter auch hier in etwas nachzuhcl'en. Der Oberländerkasse
wurden auf Rechnung der 3 Millionen bis heut« die Summe
von Fr. 2,702,618. 59, daS, sage ich, wurde bis jetzt baar
bezahlt, so baß auf den heutigen Tag noch zu bezahlen sind:
Fr. 297,381. 49. Von dieser Summe sind an Anleihen be¬

reits bewilligt Fr. 231,010 ; noch zu bewilligen sind:
Fr. 63,345. Also an Anleihen sind noch auszubezahlen, wie
bemerkt, Fr 297.387. Ran hat aber die Oberländerkasse noch
eine andere Verpflichtung, uämUch solguide: Die Oberländerkasse

hat bis jetzt den Z nsertrag von der allgemeinen
Hypothekarkasse, dem innern ZinS-ooel, kurz von allen Kapitalien,
welche unter der Verwaltung der Hypothek r-.kaffe stehen,
empfangen uns sie zu Anleihe» in das Oberland verwendet.
Sie ist also Schuldnerin gegenüber der allgemeinen Hyporhe«
karkasse, dem inaern ZinScodel, der Dsmamenkasse w., sie hat
diesen Anstalten die empfangenen und verwendeten Zinse wieder
zu erstatten, damit dieselben dann vo? diesen Letzter» an die

Kantonalkasse abgeliefert werden können. Es machen diese

rückständigen Zinse für daS Jahr 1350 eine Summ« aus von
Fr. 258,000; also Fr. 297,381. 21 für das Oberland und
Fr. 253,000 ZinSabtragung an die Kantsnök..sse; macht zusammen

Fr. 555,38l. Das ist die Summe, weiche die Oberlän-
derkass- zu Erfüllung ihrer B-rpst.chtungen nöthig hat. Wird
die Operation so gemacht, so ist si Her, daß die Fr. 258,000
an Zinsen in die allgemeine Kasse fl .ßen werden, die »ch vorhin
als wirkliche Einnahme dieser Kasse in Rechnung gebracht habe.
Fteilich kommt für die Hypocheknkasse noch eine andere Summ«
in Bitracht, die sie am Schlüsse deS Jahres bezahlen muß,
mämiich die 176 rückzahlbaren Schuldscheine an die Zehnt- und
Bodsnziusliguidation, die am Schlüsse vieles Jahre» flüssig
werden und eine Summe ausmachen von Ar. 88,000 ; server
der ZinS für die sämmtlichen Obligationen der Z hnt- und
Bodensinsliquidation, betragend Fr. 80,000, zusammen also
Fr. 168,000. Für diese Summe ist aber gar keine besondere
Vorsorge nöthig, weil bis zum Schlüsse deS Jahres die gewöhnlichen

Zins - und Kapitaleingänge genug betrag n werden, um
diese Summe zu decken. Und sollten die Eingänge bis zum
Schlüsse deS Jahres diese Summe nicht voll reichen, so kann
die Kantonskasse für einen Moment gae leicht mit Fr. 50 bis
100,000 aushelfen, da ihr Saldo, wie ich bewiesen habe, am
Jahresschlüsse mindestens Fr. 350 000 betrage» wird, und der
daherige Vorschuß längstens im Monat Jennex oder Anfangs
Hornung der KantonSkasse zurückbezahlt werden kann, weil,
waS der Hypottz karkasse vor dem Jahresschlüsse nicht eingeht,
ihr jedenfalls im Linie deS MonakS Jenner eingehen wird.
Ja ich bin überzeugt, daß von jetzt ins Ende Januars die

Hypoihekarkass« über Fr. 200,000 baar einnehmen wird. WaS
also für die Hypolhekarkasse auszubringen bleibt, beschränkt sich

auf die Summe von Fr 555,000 und es scheint, die Regierung

kommt mit mir überein, baß nur di.se Summe nöthig
und süc die laufend; Verwaltung kein GeldaufbruH nöthig ist
Denn wäre dieß nothwendig, so müßte sie Regierung selbst auf
mehr als bloß ein Anleihen von Fc.552 000,,«trage». Wenn also
diese Summe nöthig ist, so fragt eS sich, wi. k -nn sie aufgebracht
werden? Es kommen hier zwei Ansichten in Betracht: im
regieruiigsrärhlichen Antrag wird vorgeschlagen, entweder ein
Anleihen mit Privaten abzuschließen, oder Negotiationen mit
der Bank zu machen. Nach meiner Anficht wäre noch ein dritter
Ausweg möglich, nämlich derjenige der direkten Titel-Versilberung

oder Veräußerung. Ich sage nun zunächst: ein Anleihen
bei Plivatcn ist jedenfalls nicht rathsam, w nn noch ein anderer
Ausweg offen steht. Der Staat, soll seinen Kredit nnr dann
aus Liese Weise verwenden, wenn es sich um größere
Unternehmungen handelt, bei denen künftige Generationen betheiligt
werden und soll sich nie als Schuldner an Privaten verschreiben,
wenn noch andere Mittel und Wege sind Ich behaupte nun,
es gib: solche anöcre Wege. Zuerst ist anzuführen, daß der
Staat an Zinzschr ftcn Im innern Zinsrodel einen Betrag von
Fr. 1,050,000 bsitzt; wovon freilich Fr. 201,000 unzinsbar
und gewissermaßen ohne Werth sind, nämlich die Aktien der
Nydeckbrücke und einige andere kleine Titel; eS bleiben aber
immerhin fruchtbare Werkhschriiten in einem Zinsrodel von
Fr. 204,000 an Zinschrislen der Domänenk. ss; ; sie weiten
am Ende 1851 betrugen Fr. 1,030,000 Hiebei maß ich
bemerken, daß freilich von d:cse» Titeln gegenwärtig der größle
Theil nicht zu versilbern ist, immerhin aber ein nicht unerheb-
lichee Theil. Im Ganzen besitzt also der Staat an verfügbaren

Titeln Fr. 1,376,000 Ferner sind hier zu erwähnen
(dieß ist zwar untergeordneter Natur) die fremden Fonds, tie



der scaat noch besitzt; so die lombirdischen Renten, tie
Aktien 6<z lianspaii 60 navigalivu von Frankreich UN» eine All.
Z'îhl von allen Wiener Bankakkie-I, im Ganzen eine Summe
ausmachen» von F. 2!?,WO Schon tee letzte Große Räch
bat beschlossen, v<n Ankaus dieser Fonds zu bewerkstelligen.
Man muß zwar ekmaS darauf verlieren, aber wenn man auch
noch länger damit wartn, so gewinnt man damit nichts. Die
lombardischen Renten wereen gewiß so leicht nichl steigen,
wenn man die F-nanzumstànde Oesterreichs bedenkt. Gegenwärtig

werben fie wayrsaeinlich wieder einen Kurs haken,
und wenn man »och daraus verlieren muß, so ist es besser,
m^u veräußere fie gleich. Ich nehme an, eS seien nur an
vorhandenen fremden Fonds im Ganzen etwa Fr. 150.000 zu
erlösen; indessen lege ich darauf kein großes Gew-cht. Ich
komme auf ein ferneres Mittel, und daraus lege ich das Haupt-
gewichk, nämlich den Kredit bei »er Kamonalbant. Man wird
zwar sagen und mir vorwerfen, ich wolle die Bank bestürmen
und trage dazu du, sie zu ruimren; die Bank sei nicht dafür
da, dem Staat in allen Verlegenheiten auszuhülsen, sondern
eigentlich dem Peisarverkehr zu nützen. DaS anerkenne ich
vollständig, und wenn ich befürcht«» müßte, der Verkehr der
Bank in Privakgeschäi cn würde durch meine Vorschläge
beschränke, so wäre ich selbst entschieden dagegen. Das ist abir
nicht der Fall. Bis Bank besitzt gegenwärtig einen Baarbe-
stand von Fr- 638,000 ; diese Summe ist sehr bedeuten» und
beweist, daß die Bank an baar Geld nicht Mangel hat. Hier-
bei weiöt fie seil längerer Zeit alle Depots zurück, weil sie

daS Geld nicht anzuwenden weiß. Ich möcht« nun nicht
sagen, K» solle wi-der alle DeporS annehmen, und fie soll nicht
so grcße Verpfl chningen eingehen, daß die Deponenten oder
Einleger fie in Verl.^enhe t d wurch dringen könnten, daß sie

bei einem politischen Ereigniß oder in andern kritischen
Momenten plötzlich ihre Einlagen zurückzögen. Ich berufe mich
aber daraus, um zu zeigen, daß die Bank Kredit genug hat,
um Operationen im Betrage von Hr. WO,060 oder noch mehr
mit Leichtigkeit zu machen. Ferner besitzt die Bank einen ziemlich

großen Bestandtheil von Vermögen, der gar nicht im Pri-
vatverkehr routtre. So be fitz« sie Louifianisch? Obligationen
im Betrag von Fr. 3W.O0O, verzinsbar zu 5 Prozent und
rückzahlbar Anno 1352 oder 185-1. Sie könnte diese ganze
Summe Van heute auf Morgen al pari verkaufen, und daS

G-l» hieher ins Land ziehen. Ferner besitzt fie 21 Baselland-
schas.iiche Obligationen im Betrag von Fc. 72,000. Auch
diese kann sie jeden Angenbl-ck, bet dem Kredite, den Baselland

hat, ohne Verlust verfilbeiu, entweder in Basel oder bei
der baiellandschaf.lichen Hypslhekarkasse. Schickt mau diese

Titel hin, so ist in ,we! Tagen daS Geld dafür da. Ferner
besitzt die Bank an Postmarecialtiteln an die Eidgenossenschaft
Fr. 140,000. Ausammen hat sie an solchen Werlhschriften
eine Summe von Fr. 550,000; diese FondS kann die Bank,
wie ich sage, ohne Nachtheil versilbern und dem Staate daS

Geld geben, ohne daß dadurch ein Kreuzer weniger zu Han-
delikrebittn verwendet wird. Deßhalb sage ich: wenn die

Verwaltung«« sich gegensulig die Hand reichen wollen, so ist
eS leicht, die Summe von Fr. 550,000 durch Negotiations»
mit der Bank aufzudringen. Damit der Kredit der Bank
aufrecht erhalte« werde, ist eS dann nothwendig, daß der Staat
der Bank für die erhaltene Summe sofort Deckung geb», und
daß sie in dieser Beziehung sich nicht bloß stelle, wie dieß bet
ondsrn Banken geschehen ist, die sich in Vorschüssen an die
Staatskassen eingelassen haben. Hätte die englische Bank dieß
sterS beobachtet, so würde sie ni, in Krisen der Art, wie fie
erlebte, gerathen sein, und auch die österreichische Bank nicht.
Diese Deckung kann nun vollständig geschehen, denn im
innern AinSrodel allein befinden sich genug Titel, um diese

Summe zu decken. Die Titel wären also der Bank gegen
die erhaltene Baarschaft abzutreten, und die Bank würde diese

Titel dann auf ihr« Rechnung allmählig versilbern oser liqai«
diren, um so der Summ» wieder einzukommen, die fie dem
Staate vorgeschoss n. Der Kredit der Bank wird durch eine
solche Operation gar nicht gefährdet, weil eben Jedermann
weiß, daß auf solche Weise ihr Bankfond nicht geschwächt wird.
Dabei hat man den großen Bortheil, daß matt vom Stand
Bern nicht sagen kann, er lasse sich in Anleihen mit Privaten
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«in, welch- immer kleinliche Rechnung»- UndZinszahlungSver-
bä'tniffe zur Folge haben, und eS scheint mir fast, daß die
Direktion der Finanzen diesen Weg einzuschlagen schon jetzt
entschlossen sei, wenn die Alternative der Kommission
angenommen wird. Es ist daher besser, man bezeichne denselben
gerade von vornenhere-n. Noch E ns : Nach dem Budget der
Hypochekaikasse 'ür 1851 betragen ihre Kapilaleinnahmen von
Kapitaladlösungen Fr. 386,000 ; dagegen har sie an Kapital-
zzhiungen nur Fe 83,000 zu machen; für die Serie der
Zehnt und Bodenzinsobligarionen nämlich, die im Jahr 1851
flüssg wird. Die Hypolhàkasse wird also eine Mchr.innahme
machen von Fr 218,800, eine Summe, die bei ihr bereits im
Jahr 1351 an die Bank baar zurückbezahlr we den könnte.
Ein neuer Beweis, daß die Sache sehr leicht geht, wenn man
will Dieses, Herr Präsident, meine Herren! habe ich vor»
läufig in der Sache selber anzuführen. Die Anträge, welche
ich dann in der einläßlichen Berathung stellen werbe, lauten
folgendermaßen: 1) „die aufzunehmende Summe soll ausschließlich

für die Oberländer Hypothekarkasse verwendet werden." Ich
glaube, man solle diesen Grundsatz aufstellen, anstatt des Motives

deS RegierungSrath.s, welches dahin geht, ,,daß die
gegenwärtigen Hülfsmittel und ordentlichen Einnahmen deS Staates

zu Bestreitung »er auf gesetzliche Vorschriften und Beschlüsse
sich gründenden Ausgaben nicht hinreichen, und namentlich die
Bedürfnisse der Oberländerkaffe die Herbeischaffung
außerordentlicher Hülfsmittel erfordern;" denn nach diesem hätte der
Regierungsrath die Ermächtigung, das Anleihen auch zu
andern Zwecken zu verwenden, alS für die Speisung der Oberländerkasse.

Dieser Antrag stimme übrigen» ganz mit demjenigen
überein, waS Herr Fueter das vorige Mal, als die Sache hiev

zur Sprache kam, bemerkte. 2) „ES sei von der Ausnahme
eines Anleihen» zu abstrahiren." Natürlich versteht es sich von
selbst, daß die Regierung für diese Summe die Sicherheiten
geben muß, welche sie htt, z.B. Titel w. Einige andere
Bemerkungen, welche gemacht worden sind, will ich ganz kurz
deßhalb rcleviren, weil sie in B Ziehung >u dem Finanzbericht
stehen, und ich sonst nicht Gelegenheit hab», mich darüber
auszusprechen. Der Herr Finanzdirektoc hat uns heute gesagt»
die Waldungen werden dieses Iahe Fr. 100 000 abwerfen.
Dieses ist jedenfalls ein schönes Geständniß gegenüber demje-
nigen, waS er in seinem Finanzbericht sagt, nämlich, daß der

Ertrag der Waldungen sich nicht höher, als Fr 50,000
belaufen werde. Ich möchte nicht, daß man vermuthen könnte,
die abgetretene Verwaltung habe mit Absicht den Ansatz deS

Ertrag-s der Waldungen zu hoch gesetzt, und es sei ihrem
Verschulden zuzuschreiben, wenn der Büdgetansatz nicht erreicht
worden sei. Warum wurde er nicht erreicht? Wenn der Herr
Finanzdirektor die Forstrechnung nachsteht, so wird er finde»,
daß gegenwärtig in den Wäldern «och stehen: 6653 Klafter
Brennholz und über 13,000 Stück Nutz- und Bauhölzer, welche
nicht geschlagen worden sind, allein hätten geschlagen werden
können. Dieses liegt noch ungeschlagen in den Wäldern und
ist dasjenige Qaantum, welches im Jahr 1850 weniger
geschlagen wurde, als im Jahr 1848. Schon im Jahr 1849
schlug man für ungefähr Fr. 50.000 weniger Holz, als
gewöhnlich und jetzt im Jahr 1850 kommt zu diesem noch ein

ung heures Quantum, von welchem Sie finden werden, wenn
Sie e» durch Sachverständige schätzen lassen, daß es ungefähr
Fr. 180.000 werth ist. Es ist daher, wie Sie sehen, nicht
ganz loyal, wenn im Finanzbericht der gegenwärtigen Regierung

gesagt ist, die abgetretene Verwaltung habe die Büdget-
ansätze der Einnahmen so sehr heraufgeschraubt, daß sie blos

zum vierten Theil erreicht werden könne». Der Finanzbericht
enthält übrigens «och einige andere Anführungen, welche ich

ebenfalls releviren will, weil ich einzig hier Gelegenheit habe,
e» öffentlich zu thun. SS find vecschledene Handlungen der

abgetretenen Verwaltung kritistrt und daS Hauptresultat deS

ganzen Berichtes stellt unsere Finanzen al» ganz rulnirt dar.
Darüber will ich vor der Hand kein Wort verlieren, sondern

sage bloß, daß diese Darstellung durch die Thatsache widerlegt
ist, daß die Verwaltung ihren ungestörten Fortgang hatte, wie

bisher. Wen« die Beschuldigungen im Finanzbericht wahr vm-
ern, so hätte die gegenwärtige Verwaltung schon längst nicht

nur daS jetzt projektirle Anleihen von Fr. 552,000 gegeuwar-



VU2

tiger Währung, sondern sogar ein Anleihen von Fr. 1,500,VOS
aufnehmen müssen. Ich will indessen dieß nicht einmal zum
Gegenstande meiner Bemerkungen machen, denn der Finanz-
direkter konnie sich ja irren, weil e» für eine neue Verwaltung

sehr leicht möglich ist, etwa« zu übersehen, namentlich
wenn man sich von den untern Beamten nicht ganz genaue
Rapporte geben läßt, wie diese« wirklich der Fall war; hat sich

Herr Fueler wirklich vom Kantor Sbuchhalter und andern Beamten
Rapporte geben lassen, auf welche er seine Darstellung gründet,
so toll er diese Rapporte hier auflegen. Wa» mich aber im
Finanzberichte am meisten bemüht, ist die Gehässigkeit, mit
welcher durch kleine Anzüglichkeiten die Sache so dargestellt
wird, daß, wer sie nicht näher kennt, leicht schließen könnte,
die abgetretene Verwaltung sei wirklich schuldig. Ich will bloß
Einige» al» Beispiel anführen. Ueber die Prozeßkostcn ist im
Finanzbericht Folgende» gesagt : „wir bemerken im Vorbeigehen,
daß manche Ausgäben dem Staatsdienste unbeschadet, beschränkt
werden können." Ferner: „Prozeßkostensnolen wurden bezahlt
an ein einziges Büreau vom 1. Juni 1347 bi» 31. Dez. 1343
Fr. 4244; einem andern für 1819 bis 1850 Fr. 5327; für

» einen einzigen Jnzidenr Fr. 450. Diese Ausgaben unfreulicher
Art werden in Zukunft zweifelsohne nicht mit der gleichen
Leichtigkeit admillirl werden." Wa» ist damit Ander» gesagt,
al« daß die abgetretene Verwaltung sehr leichtfertig gewesen
sei in der Bewilligung und AuSbczahlung von KsstenSaoten?
Ich fordere nun den Herrn Finanzdirekror auf, auch nur einen
einzigen Fall anzuführen, wo die abgetretene Verwaltung leichtfertig

und ohne daß der Staat rechtlich dazu verfällt worden
wäre, Prozeßtosten bezahlt hätte. Weno man solche Beschulst-
gungkn machen will, so soll man dafür auch Fälle anführen.
Ich bin sehr begierig zu wissen, welche» Büreau Fr. 5327 vom An-
fang te» Jahre» 1849 b>» i»r Abfassung de» Finanzberichte» für
Prozeßkosten erhalten habe. Nach meinen Untersuchungen hat
kein Büreau mehr empfangen, al» Fr. 2100, wozu noch einige
ganz klein» Summen in der Bauverwalrung gekommen sein
mögen. Ich wiederhole e», man führ« Beispiele an, und dann
will ich mich für geschlagen erklären, sonst aber weise ich solche
Beschuldigungen al» unwahr zurück. An einer andern Stellt
sagt der Finanzbericht weiter: »von der jetzigen Verwaltung
wurde bet ihrem Amtsantritte eine Meng« von unbefrieàiglen
Begehren vorgefunden, zu einer Z«it, wo e» Alle» galt, die
Bevölkerung klaglos zu stellen." Ich frage, ob diese« nicht
eine gehässige Bemerkung sei, die zum Zweck habe, der
abgetretenen Verwaltung vorzuwerfen, fie have in ihren letz en Tagen

Akte vorgenommen, um die lauten Klagen zu stillen? Auch
hier fordere ich den Herrn Finanzdireklor auf, für die Wahrheit

seiner Aussage Beispiele anzuführen, und nicht bloß
allgemeine Bemerkungen zu machen. Der Finanzbericht sagt ferner

bet Anlaß de» sogenannten BoßgeschäfteS: „Man gab e»
demnach dem gleichen Pächter auf fernere 6 Jahre wieder in
Pacht, damit der Mann angeblich seiner Sache wieder einkommen

könne, von wilchem e» in den Akten heißt, daß er in
politischer Beziehung ein ausgezeichneter Patriot sei. Mit
solchen Prinzipien der Verwaltung kann man sich hierseil» nicht
vertraut machen. Daß auf solche Weise unausweichliche Verluste

entstehen, liegt auf der Hand." Hier wird also ausdrücklich

gesagt, „damit der Mann seine» Sachen wiederum einkommen

könne " Wa» ist diese» wieder für eine Beschuldigung?
Ich fordere auch hier den Finanzdireklor auf, die Akten vorzulegen,

welche diese» rechtfertigen können; der Ausdruck mag in
Plivatdrieseu vorgekommen sein, aber gewiß steht es nicht in
den Akten: Boß sei ein ausgezeichneter Patriot. Und be-
rechtigt dieß den Fiiianzdirektor» in einem öffentlichen Berichte
zu sagen, man hab» ihm au» diesem Motive die Pacht wieder
gegeben? Ich wiederhole eS: lege man die Akten auf. Der
Finanzbericht sagt ferner: „Bei einer strengen RechnnngSunter-
suchung werden sich gewiß noch viele größere und kleinere Au»,
gaben entdecken lassen, die zu vermeiden sind." Dieses ist wieder

eine sehr bequeme Art, fich auszudrücken, aüs welcher da»
Volk schließen muß, die Verwaltung habe fich Nachlässigkeiten
zu Schulden kommen lassen. Auch hier bitte ich den Herrn
Finanzdirekror, Thalsachen aufzuzählen, ich warte darauf und
will Alle» verantworten. Der Bericht sagt weiter: „Die
Ordnung bei den Bezirksrechnungsführern, bei de» Amtschaffaern,

dürft« hingegen an vielen Orten Manche» zu wünschen übrig
lass«». Einige Bezirkebeamte lassen fich oft große Nachlässigkeiten,

bei welchen der Staat Schaden leidet, zu Schulden
kommen/ Auch diese» ist wieder ein Passu», welcher auf etwa»
ungeheuer Große« schi eßen und glauben läßt, al» hätte der

R.gierungSralh keine Kontrolle gegen unten ausgeübt. Ich
will nicht sagen, daß d«r vorigen Regierung gar kein Versehen
zu Schulden komme, aber wenn man ihr Vorwürfe mache»
will, so soll man auch Thalsachen anführen nnv sagen: soviel
Fakta find un» zuverlässig bekannt geworden, au» denen wi«
«ine» allgemeinen Vorwurf begründen können. Der Bericht
sagt ferner: „Die Staatsrechnung von 1850 wird die genauer»
Zahlen über den Rückgang de« SlaaiSvermögen« und auch
einen SituationSetal über da» gegenwärtige vermögen enthalten."

Auch diese» ist e ne Bemerkung, welche wenigsten» mich

indignirt hat, und ich frage hiemit den Finanzdireklor, ob es

wirklich Gründ« habe, auch nur moralisch überzeugt zu sein»
daß die Angaben in den frühern SlaalScechnungSberichten
unrichtig seien; hat er keine Gründe, so erscheint auch diese Be.
merkung in einem sehr gehässigen Lichte. E» wäre mir sehr
lieb, wenn er frei und offen sagen würde, welche Gründe er
habe. In frühe, n StaalSrechnungen konnte zwar nicht Alle»
genau mitgetheilt werden, allein in der letzten Rechnung von
1349 find die Zahlen genau und erakl angegeben. Ich bitte
den Herrn Finanzdirekror nochmal», wenn er da» Gegentheil
glaubt, die Gründ« dafür anzuführen. Diese» find einige de»

Bemerkungen, welche den Charakter haben, wie ich schon za
Eingang meine« Vorum» bemerkt habe, nämlich die abgetreten»
Verwaltung zu verdächtigen. Ich lehne Alle» diese» entschieden
zurück, bt» Thatsachen angeführt werden; wenn diese» der Fall
sein wird, so wollen wir dann rnhig darüber sprechen.

Herr Präsident E» handelt fich vorläufig lediglich
um da» Eintreten, spä er erst wird die Diskussion über die
Sache selbst eröffnet werden. Ich habe bi» dahin bloß deßhalb
«ine so ausgedehnte Diskussion erfolgen lassen, weil ich nicht
wußt», ob man gegen da» Eintreten Bemerkungen mache«
werde. Da die» nun nicht der Fall zu sei» scheint. so bitt«
ich die Mitglieder lediglich über da» Eintreten fich au»ju-
sprechen.

Sträub, RegierungSrath. Herr Präsident, meine Herren!

wenn man bei der SinlretenSfrage geblieben wäre, so

hätte ich nicht» zu bemerken gehabt; allein e» wurden einige
Aeußerungen gethan, welche ich als Direktor der Forsten und
Domänen berichtigen muß. E» ist überhaupt ein« ziemlich
traurige Erfahrung, daß nach all' der Aufklärung, welche wi»
heut zu Tag« haben, ein alter und ein neuer Finanzministe,
im RechnungSlegen nicht einig werden können, während da»
Rechnen hoch eine derjenigen Wissenschaften ist, an welcher fich
nicht» abmarkten läßt, weil Zahlen etwa« ganz Bestimmte» und
Gewisse« sind. ES kommt mir vor, al» ob Einer dieser beide«
Herren sich mehr auf dem praktischen, der andere hingegen fich
mehr auf dem theoretischen Boden bewege. Herr Stämpfli
berechnet, alle» sei wie e« gehen sollt« und nicht wie e» wirklich

geht. Ich glaube, seine Erfahrung von 4 Jahren hätt«
ihn belehren sollen, baß nicht Alle» stet» geht, wi« man e»
wünscht, sondern oft ganz ander» ; so hat er un» z. B. ein«

ganze Menge von Einnahmen vorgerechnet, welche un» noch
diese» Jahr eingehen sollen und von denen ich die heilige
Ueberzeugung habe, daß bloß sehr wenige eingehen werden. Zuerst
nannte er die Assekuranzgelder, allein hier ist Herr Stämpfli
im Irrthum, denn auch in frühern Zeiten giengen diese zu Ente
de» Jahre» nie ganz ein. Er hat ferner gesagt, e» werdea
mehr oder weniger die Zinse sowohl der Hypothekarkasse al»
der andern Gälten eingehen, allein auch diese» ist nicht richtig,
auch diese werden gar nicht oder nur zum geringsten Theile
eingehen. Ebenso verhält eS sich mit der Vermögenssteuer.
Die jetzige Regierung hat dieselbe ungefähr zur gleichen
Jahreszeit ausgeschrieben wie die abgetretene Regierung und Je-
Hermann weiß, daß die letzte Vermögenssteuer um da« Neujahr
nicht eingegangen war. Da» Budget und der Kassadestanb
werden oft mit einander verwechselt; daß im Büdget Gegenstand»

bald zu hoch, bald zu wenig hoch angesetzt werden, wkd



sich bald erzeig.««, allein gegenwärtig handelt eS sich nicht um
va» Bürget, sondern um dm Kassabestanv. Man kann ein
schöne» Budget haben, und gleichwohl vefiidel stch bisweilen
zu wenig in dee Kasse. Wenn man daher gut fahren will» so

muß man berechnen, wie man allen Ausgaben begegnen könne,
welche allsällig eintreten können, und eine solche Ausgabe sind

z B. auch die außerordentlichen Bauten von 150,00!) Kranken.
Man hat auch von dea Ausstanden gesprochen, allein diese sind

even nur Ausstände, also etwaS, da» sich nicht in der Kasse

befindet und über wa» man daher nicht diSponiren kann. Wir
find verpflichtet, die Oberländerkasse zu speisen, allein ist dasàr
ein Ansatz im Büvgel? Hwr Stämpfli sagt freilich, man solle,

um diese» thun zu können, Titel versilbern, allein sollen wir
so, um den Einen zu leihen, den Andern aufkànden, und um
den Einen zu dienen, die Ander« in 'Verlegenheit setzen? Wen«
man nicht ein Anleihen kontrahier und macht, daß Geld in der

Staatskasse ist, so ka in man auch der Oserländerkasse nicht
helfen Die Ausstände (wer daran zweifelt, kann zu mir auf
das Bureau kommen und nachsehen) daliren sich vom Jahr 1814
bis in die letzten Zeiten, und belaufen sich bis zum 1. Juli
letzthin aus Fr. 172,000. Einzelne Posten darunter belaufen
sich bi» auf 8000 Franken, und unter diesen ist auch ein AuS-
stand von Demjenigen, von welchem man gesagt hat, er sei ein

guter Patriot. Ich habe zwar nicht gesehen, daß dieses von
Mitgliedern der Regierung so gesagt oder geschrieben sei, allein
eS ist doch an den betreffenden Beamten also geschrieben worden

: D-r fragliche Schuldner hat. wie bereit» gesagt, noch

jetzt seine Ausstände nicht berichtigt, e» müßte denn dieses in
den letzten Tagen geschehen sein. Ein anderer Ausstund, der
ebenfalls zwischen 8 und 9000 Franken beträgt, datirl sich vom
Jahr 1816; sich darüber bet mir anzumelden, wenn man den

Namen sehe« will. Seit Eclussung VeS Gesetze« vom 8. Aa-
gust 1819 sind sehr viele Verkäufe nach dem Annuilairen'Gy-
stew, wo man jährlich nur 1 Prozent vom Kapital abzahlt,
abgeschlossen worden. Kann man mir solchen Titeln etwa leicht
Geld bekommen? Nein, meine Herren, denn solche Titel kauft?

Niemand gern. Bei einigen ist auch vergessen worden, sich'

gute Bürgen geben zu lassen. Ich bin erdörig zu sagen, wo
dies geschehen ist. ES ist serner gewiß keiner der besten Wald-
Verkäufe» wenn man einen Holzschlag für so und so viel tau-
send Franken berechnet und nachher den Käufer, welcher sich

erbot, auch den Grund und Boven zu kaufen, den Holzschlag
sammt dem Boden hingibt. Machte man diese Käufer etwa
da» Holz baar zu bezahlen? Nein, sondern man verband vie

Zahlung für daS Holz mit der Bezahlung für Grund und
Boden selbst, so daß nun beide» nach dem Hypothekar-System
verzinset, v. h. EinS vom Hundert jährlich an daS Kapital
abbezahlt wird. Zum großen Glück ist der betreffende Käufer
ein solider Mann, allein ich frage, ob man mit dem StaarS-
vermögen so haushalten solle? Nein, gewiß nicht. Daß der

Ansatz in Betreff teS Ertrage» der Waldungen im Budget zu
hoch ist, glaube ich allerdings. Zwar hat eS seine Richtigkeit,
daß da» Holz, welches in frühern Jahcen geschlagen werden

sollte, noch im Walde steht, und vafür bin ich der abgetretenen

Regierung Dank schuldig, denn ich hoff-, daß diese» Holz nun
mehr gelten wird, als eS damals gegolten hätte, allein mit
dem Holz, daS noch im Walde steht, kann man weder die Be-
amlen bezahlen, noch auch die übrigen Ausgaben bestreiken,

denn die Leute wollen nicht Holz» sondern Geld. Der
Reinertrag der Waldungen wird kaum auf 60.000 Franken zu stehen

kommen; denn im Jahr 1849 belief sich derselbe nur aus circa
61000 Franken. So könnte ich noch mehrere Beispiele an-
führen, wie hausgehalten wurde, und wenn man mir den Mund
auflhuk, so will ich eS sagen. Man denk« nur an die Hslz-
Verkäufe

(srämpsli. Ich verlange, daß Herr S-raub Alles
sage, was er wisse.

Mehrere Stimmen. Heraus mit der Sprache, heraus

mit dem Zeug.)

Ich will hier keine Namen nennen. (G y g ar und Andere

: Wohl! Herr Scraub soll Alles sagen, waS er weiß)
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— Nein, ich will denjenigen, welche da» Nähere wissen wollen»
auf meinem Büreau die Namen nennen. (Der Redner wird
wiederholt durch den nämlichen Ruf unterbrochen, er solle Alle»
sogleich mittheilen.)

Steige« zu RiggiSberg. Ich muß den Herrn
Präsidenten wirklich ersuchen, Ordnung zu macheu.

Herr Präsident. Herr Gyzar hat zwar da» Recht.
Ausknnft zu verlangen, allein e« ist genug, wenn er dieses
einmal thut, und er braucht dafür nicht fünfmal zu rufen.

Sträub, RegierungSrath. Ich erkläre, daß ich Nie-
manden beschuldigen will » als habe man etwas auf unrechtliche

Weise erobern oder begehen wollen; ich wollte blos
zeigen, daß man oft sehr nachläßig gehandelt hat Ich will hier
veS W-ikern Niemanden beim Namen nennen (die linke
Seite der Versammlung verlangt allgemein, daß der Herr Do-
mänendirekcor Thatsachen anführe und Namen nenne. Da»
Geräusch und Rufen wird allgemein.) Ich bin bereit, über Einige»

Auskunft zu geben. Man verkaufte an eine Gesellschaft
ein Tsrfmoo» von 80—SO Jucharten zur Ausbeutung, per
Juchart um Fc. 1600. Der Zeitraum für die AuSbiutung
wurde auf 20 Jahre bestimmt. Jedoch sollten «icht mehr, al»
Fc. 1600 abbezahlt werden, und der R-st erst in 20 Jahren.
Wenn nun dies« 80—90 Jucharten in 20 Jahren ausgebeutet
wecden, so bleibt dannzumal der Käufer eine Summe von Fr.
80 —90,000 schuldig, wofür keinerlei Garantie geleistet ist;
und al« man nun »erlangte, daß die Gesellschaft Bürgen stellen

solle, behauptete dieselbe» diese» nicht schuldig zu sein, und
erklärten dabei, solch-S auch nicht thun zu können. War da»
etwa klug gehandelt? ich glaube nicht. ES wird ferner nicht
Jedermann wissen, wie man 1315 oder 1816 Holzverkäuse
machte. (Stimmen von der linken Seit«: Wann? wann?)
Ich weiß nicht mehr genau, ob e» im Jahre 1845 oder 1846
war. (ES tritt auf dies« Aeußerung wieder «in« allgemeine
Unruhe ein; von der einen Seit« Heiterkeit, von der andern
Seite Ruf nach Ordnung; Alles spricht laut durcheinander.,)

v. E r l a ch zu Hindelbank. Wer hat denn eigentlich
da» Wort?

Herr Präsident. Ich bitte um Ruhe; man kommt
so zu keinem Ziele.

Sträub, K-gierungscath. ES wurden damal»
Holzverkäuse geschlossen, von denen man noch jetzt nicht weiß, wie
doch eigentlich der Prei« sich belauft; man muß dieses erst
jetzt hier ausrechnen. Diese» ist aber nicht AlleS; man ging
noch weiter, und kaufte später von der gleichen Gesellschaft,
welcher man daS Holz verkauft hatte» dasselbe wieder ab, und
bezahlte eS baar, während die Gesellschaft selbst einen ebenso

großen Theil dem Staate noch schuldig war Ist da» etwa
Ordnung? Ich denke nein. Ich glaube zwar, e« fei keine
Gefährde getrieben worden, allein jedenfalls war man zu we-
nig aufmerksam. Roch muß ich fragen, in welchem Protokoll
ist die Verhandlung eingeschrieben, wonach man einer anderea
Gesellschaft ein sehr große» Quantum Spälrenholz im Jura
über einen Betrag von Fr. 21,000 verkaufte? Wo befinden
fich diese Verträge und wo find sie eingeschrieben? Ich weiß
nich?, ob eS wahr ist, allein Herr Oberförster Amual hat mir
gesagt, diese» Holz sei zu einer Z«ir verkauft worden, wo er
vom verkaufe abgerathen hätte, und wo denn auch wirklich
nachher die Preise wieder stiegen. Ist «S etwa eine gute HauS-
Haltung, wenn ein Kauf, bei welchem es sich um 21,000 Fr.
handelt, nirgend» prolokollirt und eingeschrieben wird? Ich
glaub« nicht. Herr Släwpfli hat un» auch etwaS über Pro»
zcßkosten gesagt. Ich will nicht darüber eintreten, ob fich diese

Ausgaben rechtfertigen lassen oder nickt: all in so viel sage
ich, daß dafür nur Fr. LOOO im Budget ausgesetzt waren,
während schon innerhalb der kurzen Zeit, wo ich der Domänen-

und Forstoerwaltung vorzustehen die Ehre dabe, für un-
gefähr 4000 Fr. KostenSnoteu eingelangt find. Wohl bemerkt
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also, nur in meiner Direktion; von den andern will ich nicht
sprechen. Was ist aber eine solche Summe im Vergleich zu
den 2000 Fr., welche dafür ausgesetzt waren? Die Herren,
welche daS Büdgcl gemacht haben, werden wohl wissen, wie
daS Prozebiren geht, und waS die Herren Fürsp «cher zu for-
dern pfl-gen. Die Domänen- und Forstverwalrung hat allein
ungefähr 20 laufende Prozesse, und dafür sind gewiß Fr. 2000

doch elwaö zu wenig. Wie hat man eS ferner mit den Teilen
und den Assskuranzgeldern für die Liegenschaften gemacht,
welche der Staat besitzt? Die Grundsteuer allein belauft sich

auf 1 pro Mill, und demnach hat man nur eitca 1 pro Mill
aufgenommen für diesclbige, und alle übrigen Teilen und
Gemeindelasten. Auch bei der Brandassekuranz hat man viel zu

wenig angefttzt. Dieß ist bloS, um zu zeigen, daß das Budget

viele Ansätze enthält, welche im AuSg-ben zu niedrig und
im Einnehmen zu hoch berechnet waren. Dem Antrag, welchen

Herr Slämpfli heule hftr gemacht hat, kann sehr leicht

entsprochen werden, denn wenn die Regierung bei der Kanlo-
nalbant das nöthige Geld findet, so wird sie eS auch daselbst

nehmen, obschon sie die gegründete Hoffnung hat, eS bei Pri-
vaten wohlfeiler zu bekommen, indem der Bank 4 Prozent
bezahlt werden muß. Auch weiß ich nicht, ob die Krâtte der
Bank allen diesen Ansprüchen gewachsen find; sollte eS nicht
der Fall sein, so bleibt eS für die Regierung fakultativ, daS-

jenige, waS die Bank nicht zu leisten vermag, auf einem
andern Wege zu erheben. Ich trage Bedenken, Gülten zu
versilbern wie uns Herr Stämpfli anrachet, denn eS könnt«
leicht Zeiten geben, wo man froh wär«, noch etwas im
Hintergrund zu haben. Ich glaube nicht, daß eS die Absicht »es

Großen RatheS sei, diejenigen Schuldner deS Staates, welche

nicht an die Hypolhekarkasse schuldig sind, jetzt aus einmal
zu drängen; auch der RegiernngSrath möchte diesem auSwei-
cheu. Ich màchte also den Antrag empfehlen, daß der Große
Rath in den Entwurf, betreffend das Anleihen, eintrete. Ich
bin bereit, noch fernere Auskunft zu geben, wenn man eS

verlangt; allein ich will, wie bereits g-sagt, hier keine Name«
nennen, sondern darüber lieber auf meinem Bureau Rede und
Antwort geben. Ich habe nicht die Regierung bescbulrigt,
sondern bloS Thalsachen angeführt, welche ich zu bewriftn im
Stand» bin.

Gygax. Diese Stichelreden am Schlüsse deß letzten
Votums kann ich nicht zugeben. Ich verlange, daß Herr Äe-
gierungêrath Strauß hier Aileü sage, waS er wisse.

St » a ub, RegiernngSrath. Sie können zu mir
kommen, wenn Sie ein MrhrereS wissen wollen.

Stämpfli. Entweder soll der Herr Domänendirck
tor gerade jetzt sagen, er wisse nims mehr vorzubringen, oder
aber seine Worte zurückziehen, daß er über ein MehrereS in
seinem Bureau Auskunft geben werd«.

Sträub, RegierungSrath, Nein, ich sag« hier nichts
mehr, Niemand kann mich oazu zwingen.

Herr Präsident. Ich glaube nicht. daß man
Jemanden zwingen könne, hier zusprechen, wenn man nicht sprechen

will. Wee eine «eitere Auskunft haben will, möge daher

zu Herrn Sträub auf das Bàesu gehen.

Gygax. Ichin äre bereits befriedigt, wenn Herr Sträub
nicht ausgesprochen hätte, er könne und werde noch Vieles sa-
gen, sobald man eS verlange. Jetzt will er aber plötzlich
schweigen, un? nur auf seinem Bureau Rede und Antwort
geben. Ich kann mich aber gleichwohl für befriedigt erklären,
wenn ich die Zusichcrung dabs, daß ich fernere Auskunft er-
halte, wenn ich wirklich auf vas Bureau hingehe, um zu fragen.

S t o ck m a r. Cî was Anderes ist es, Jemandm unter
vier Augen zu sagen, man habe ihm Vorwürfe zumachen, und
di-selbm öffentlich cmsznsprechen. Der Präoptnanl hat
behauptet, er habe noch Einiges vorzuwerfen, waS er hier nicht belege»

kann; ich erkläre dieß als eine Verdächtigung, die ein Sei¬

tenstück zu dem Pamphlet bildet, dem man den Titel eirus
Finanzberichtes giebt. (Unterbrechung durch den Herrn
Präsident».) — Rufen Sie zur Ordnung, soviel Sie wollen. —
Seit man die Presse geknebelt hat, bleibt unS, um die Wahrheit

ans Licht zu ziehen, nur die Großralhstribüne; Sie wollen
nicht auch rock dem Tribunal dieser Versammlung den Mund
schließen. Meine Herren, dieser Belicht wurde widerlegt, er
ist zwanzigmal als lügenhaft erklärt worden; und bis zur jetzi-
gen Stunde hat der Finanzdirekior nichts darauf erwidert.
Ich komme auf die Rede des Pläopinanten. Herrn Direktor
Sträub, zurück; er machte dem Hrn. alt Finanzdi.ekcor Siämpfli
noch vor kaum einer Viertelstunde Vieles zum Vorwmf; ich

denke, Herr Stämpfli wird tie falschen Beschultigungen wohl
widerlegen. Er führte zwei Thalsachen an, auf welche ick
jedoch glaube antworten zu müssen, die Angelegenheit be refftnd
da» TorfmooS von Bellelai; man hat davselde an eine Gesellschaft

verkauft, nicht mit Grund und Oberfläche, sondern bloß
zur Ausbeutung von 180 Jucharren. Dieses MooS hat dem

Staate noch nie einen Batzen eingetragen Seit Langem waren
Unterhandlungen wegen dieser Sache eröffnet; sie begannen
unter der Regierung von 1845, und man war auf dem Punkte
teS Abschlusses, als die gegenwärtige Regierung ihr Amt
antrat. Wissen Sie nun, zu welchem Preis« die Benutzung dieser
180 Jucharten der genannten Gesellschaft abgetreten wurden?
Für die Ausbeutung einer Iucharte verpflichtete sie sich Fr. 100
zu entrichten. Und merken Sie fichS wohl, meine Herren, der
Boden wird dem Staate verbleiben. ES tragen somit dieTorf-
gruben von Bellelap dem Staate mehr ein alS daS beste
Terrain. Diese Unternehmung kann während zwanzig Jahren die

Exploitation fortsetzen, und wenn sie mehr alS eine Iucharte
per Jahr erploitirt, muß sie für so viel Terrain, alS sie mehr
ausbeutet, Vergütung bezahlen. Glauben Sie, meine Herren,
die Unternehmer haben ein gutes Geschäft und der Staat eine
schlecht« Finanzoperation gemacht? Tit., ich kenne «inen Eigen-
thümer, der eine Viertelstunde von den Torfgruben deS Staates

neun Jucharten eines Terrains, dcssm Torf gleich gut wie
dieser, abgetreten hat; der Eigenthümer bot dieser Gesellschaft
um 2000 Franken nicht bloß den Torf, sondern auch den Boden

selbst an. Die Gesellschaft hat eingesehen, daß sie mit der
Regierung ein schlechiis Geschäft abgeschlossen habe. Um auf
daS zurückzukommen, waS Herr Sträub über den Umstand
sagte, daß man keine Bürgschaft verlangte, so scheint es mir,
eine Gesellschaft, welche jährlich und so zu sagen zum Voraus
den PretS kns Tortes bezahlt, den sie ausbeutet, habe nicht
nöthig, Bürgschaft zu stellen. Herr Sträub hat nun auf Fol-
gendeS anspielen wollen: Die Unternehmer erkannten, daß sie,

statt bloß einer Iucharte per Jahr auszubeuten, 4, 6, 10 bis
20 ausbeulen müßten, daß sie somit zum Voraus ihr Kapital
angreifen würden. Deßwegen verlangkert sie die Ermächtigung
zu einer größer» Ausbeutung. Diese Ermächtigung wurde an-
fänglich nicht ertheilt; man mußte unte> handeln, um zu
erfahren, welche Garantien dieses Etablissement für die Aus.
beutung dieses Ueberschusse» gewähren würde; man kam dahin
überein, er soll« baar bezahlt werden und man rechnete
demselben 3 bis 4 o/g für die«e Vorausbezahlung zu gut. Die«
ward auch beschlossen. Man soll daher in dieser Hinficht nicht
mit vorwürfen im Sinne der von Herrn Srraub gemachten
kommen; denn ich wiederhole e^» es sind dicS Verläumdungen.
E» folgt nun die zweite Angelegenheit. Man hat behauptet,
Holz sei heimlich an eine andere Eiftnschmelze verkauft worden

; es fällt dies auch in die letzte Zeit der alten Verwaltung.
FürS Erste, meine Herren, ist dies Holz im vergangenen Jabre
an eine öffentliche Steigerung gebracht worden; es fanden sich
aber keine Liebhaber, und das Holz wäre verfault, hätte man
es noch einige Monate im Walde gelassen; es war somit ein
für verloren erachtetes Holz, als das Etablissement es zum
SchatzungLprei» ankaufte; die Regierung thai also wohl daran,
als sie in diesen Verkauf einwilligte, und sie war durch daS
Gesetz dazu ermächtigt; denn sie war nicht verpflichtet, eine
zweite Steigerung ergehen zu lassen; man kounre, ich wiederhole

eS, nach dem Gesetze, eS unter der Hand verkaufen, und
man harre den größten Nutzen des Staates im Auge, alS man
diesen Verkauf abschloß, denn sonst hätte man nicht mehr alS 2000
Franken daraus gezogen; vielleicht ist dizser Handel nicht ge-



hörig eingetragen; ich weiß nichts hievon, aber ich weiß, daß
der Regierungsrarp der Forstverwaltung die Erlaubniß ertheilte,
diesen Verkauf vorzunehmen. Wenn derselbe nicht im Büreau
der Forstoerwalmng sich eingetragen befindet, kann da» nur
einer Vergeßlichkeit und nicht der mindesten bösen Absicht zu-
geschrieben werden ; ich war e», der die 22,500 Franken schickte,
und ich war erstaunt, zu vernehmen, dieser Verkauf stehe nicht
in den Büchern. Wie können Sie unS diese Vergeßlichkeit
anrechnen! War e» an uns, bei der Forstverwaltung nachfragen

zu gehen, ob fie den Verkauf dieses HolzeS eingetragen
habe? Was die Art und Weise beiriffc, wie derselbe vor sich

ging, so ist sie eine regelmäßige: eine erste öffentliche Steige-
rung wurde versucht; fie blieb aber ohne Erfolg; die Affiche»
und Ankündigungen, so wie die Protokolle beweisen es, und
demgemäß hätte die vergessene Eintragung stetS ihre Berichti,
gung gefunden. Dieß hat also stattgefunden. Jetzt will man
der abgetretenen Regierung daraus einen Vorwurf machen.
Fand von ihrer Seite etwa Nachlässigkeit oder gar Malversation

statt? Ich sage nein, und Jedermann, der nach seiner
Ueberzeugung spricht, wird metner Anficht sein. — Da ich nun
die Gelegenheit dazu habe, so will ich auf einige Punkt« des
Berichte» de» Finanzdirektors antworten. Wenn ich daran
denke, daß e» sich um mehrere Millionen bandelt, mit welchen
die frühere Verwaltung während der 4 Jahre, die fie im Amte
war, zu verkehren halte, wenn ich, sage ich, an diesen beträchr-
lichen Kaxitalverkehr denke, und einen Magistralen mit der
Kritik so kleinlicher Ausgaben anrücken sehe, wie 140 Franken
wie Prozeßkosten, so bringt mich daS in Erstaunen, wenn ich
aber auf der andern Seite sehe, daß man der abgetretenen
Regierung einen großen Borwurs daraus macht, daß fie den

Eingang dieses oder jene» Titel» von einem sehr geringen
Betrage vernachlässigt habe; so erinnerte ich mich an das, waS
sehr oft im Privatleben stattfindet, wenn Weiber, nachdem ihre
Ehemänner einige wichtige Geschäft« abgeschlossen haben, sich

kompetent glauben, auch elwoS dazu zu sogen. Dies« Weiber
thun dabei beinah« immer daS Gleiche, waS durch den Herrn
Finanzdirektor geschehen ist; fie ziehen über einige Batzen loS.
Nun aber, mein« Herren, sehe ich in dem Bericht«, den ich
schon hinreichend bezeichnet habe, nur solches Weibergeträlsche.
O, meine Herren, al« ich vergangenes Jabr überall hörte, wir
ruivirtcn die Finanzen des Staats, und dieie Verwaltung
»verde durch fähige geniale Männer ers.tzt werden, da dacht«
ich, um so b'sscr, di«se fähigen Männer, ich möchte fie gerne
bald an der Arbeit sehen. Aber wie groß war meine
Enttäuschung, alS ich den Bericht, dem einen gehörigen Beinamen
zu geben mir nicht erlaubt ist, daS? — WaS thut heure der
Herr Finanzdirektor, um auf der Höhe zu bleiben, in die man
die neue Verwaltung gefälligst verietzr hat; welches find seine

Ansichten? Er will ein Anleihen, Geld, er weiß nichts Andere«.

Aber Jedermann weiß Anleihen zu machen; die Unfähigen

sowohl, wie die Menschen, die Nichts verstehen. DaS ist
eine schöne Geschichte. Männer, die un» seil kaum 6 Woche«
nachgefolgt find, bringen, stall neue Ideen hervorsprudeln zu
lassen den Vorschlag eines Anleihe»» um die Finanzen in
einen guten Stand zu versetzen — DaS ist Alle».
Und diese» Anleiheu, ich weiß nicht wie mau e» bezeichnen

will, — bald sagt man unS, es sei zur Speisung der Ober-
länScrkass«, bald cS diene zur Bestreitung der laufenden
Ausgaben. Endlich, in der letzten Sitzungsperiode, wo eS sich um
diese» Anleihen handelte, erklärte man, daS Anleihen solle utcht
zur Deckung der laufenden Ausgaben dienen, und alle darauS
herfließendeu Kapitalien werden ausschließlich der Oderländcr-
kasse zugewender; wir mußten es glauben. Aber wie soll man
dann den AuSkall in den Hülssquellen de« Staates decken,
den der Herr Finanzdirektor in seinem Berichte für daS Ende
von 1850 auf 511,237 Fr. ansteigen läßt; denn dieses Defizit
sollte doch vorhanden sein, die Worte de» Herrn Finanzdirektor»

sollten Worte des Evangeliums sein; er sollte nicht lsicht-
fivnig Ziffern angeben können. Er hat uns heule von einem

Ausfalle bald von 150,000 Fr. bald von 200,000 Fr. gesprochen

; e» findet also schon eine Verminderung von 300,000 Fr.
statt seit dem Berichte vom Monat Juli, und wenn der Herr
Finanzdirektor heute erklärt, er habe sich um 300,000 Fr.
getauscht, so läßt sich annehmen, von jetzt an in sechs Woche«
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werde man sehen, daß er sich um die zwei andern Hundertlausende

von Franken ebenfalls getäuscht habe, und daS ist e»,
was ich glaube. Herr Stämpfli hat Ihnen gezeigt, baß die
Ausgaben, so wie sie im Büvgel figuriren, nicht nur nicht
überschritten werden, sondern baß fie eine Ersparniß von über
100,000 Franken darbieten, und ich habe Gründe, seine Vor-
auösehungen für genau zu hallen. Ich habe also die innigst«
Ueberzeugung, daß wir eine Ersparniß von mehr al» 100.000
Franken über die Ausgaben hinaus haben werben, wie es Ihnen
Herr Stämpfli auf eine sachkundige Weise gezeigt hat. Jetzt
sagt man un», es werde ein großer Mmverertrag in den
Einnahmen stattfinden; man führt hauptsächlich die Wälder, die
Ohmzeldgebuyren, die Posten an; wenn diese SinnahmSarltkel
sich wirklich nicht an die Voraussetzungen de» Büdgets anreihen
werden, so bin ich überzeugt, der Unterschied wiro kein großer
sein. Bei dieser Gelegenheit will ich mir erlauben, auf eine
Sache aufmerksam zu machen, die seiner Zeit vielen Lärm
verursacht hat; man hat der Regierung zum Verbrechen gemacht
und es in den Zeitungen wiederholt, wir seien gegen den Bund
zu zäh gewesen. Warum? Weil wir nicht leichtsinnig da» Feld
räumen mochten. Diese Regierung da von Bern, sagte man,
will nicht auf dem gleichen Fuße unterhandeln, wie die andern
Kantone, diese Steckköpfe in der Berner Regierung hätten
vernünftiger und nachgiebiger bei der Abtretung der Posten sein
sollen. Dieß wurde ausgestreut. Haben wir gut ober übel
gethan, nicht markten zu lassen, und hätten wir nur um etwa
40,000 Fr. wenig«? auSgemarklet, waS würde man sagen oder
was hätte man gesagt? Wir haben d.n Boden Schritt vor
Schrill verlheiligr. Sie müssen eS jetzt anerkennen. Um auf
da» Defizit der Posteinkünfte zurückzukommen, so glaube ich,
e» werd« nicht groß sein, und die Einnahmen werden fast um
gar nicht» von den Voraussetzungen deS BüdgetS abweichen;
möglich ist eS, daß nicht Alle» bis Ende des IahreS eingehl»
und daß die letzten Raten erst in den Monaten Jenner, Harming

und vielleicht erst im Monat März eingehen werten;
aber werden Sie hier einen bösen Schuldner haben; wenn auch
di« Eidgenossenschaft Sie nicht zu den festgesetzten Zeitfristen
bezahlen sollte, werden Sie nicht dieses Guthaben aus tec Bank
selbst reat>fir«n können? Wenn ein Parnkular ein solches
Guthaben häric, wurde «r aus die Bank gehen; diese würde sich

sehr bereit erzeigen, seinen Titel zu erhandeln. Warum sollte
die Bank dieß nicht für den Kanton Bern thun? Wenn Sie
also nächstkünstigen 31. Dezember ein Guthaben an die
Eidgenossenschaft haben, so rcalifiren S>e es. Ich komme zum
Artikel vom Ohmgckd. Der Herr Direktor sagt, dieser Zweig
des Einkommens w rde sehr himer den gemachten
Voraussetzungen zurückbleiben; eS find dieß aber bloße Vermuthungen
seinerseuS, und er konnt« nus hierüber nicht» Sichere» sagen;
«s hängt dies ganz von der Menge Wein ab, welche in diesen
Kanton eingeführt werben wird; und erst nach der Weinstse
finden die Käufe statt, diese Einnahme vom Ohmgeld erhälr
ihre größte Bedeutung «rst in den Monaten November und
Dezember. Man hat somit mit einiger Voreiligkeit vorgegeben,

die Ohmgildgebühr werde sich nicht so hoch belaufen,
al» man hoffte. Es bleiben die Waldungen. Wirklich
erscheinen dieselbe« mit einer stark«» Summe auf dem Budget.
Wir haben zum ersten Mal ein Normalbüdget aufgestellt,
damit man ficher sein könne, der Kanton Bern könne finanziell
fortkommen, ohne die Auflagen zu erhöhen. DaS Einkomme«
auS den Waldungen für 1850 stellt das mittlere Ergebniß der
Einnahmen der vorangehenden Jahre dar; wir haben einen
DurchschnittSenrag der letzten 10 Jahre ausgemittelt und diesen

Durchschnitt haben wir angenommen, uns hat der Herr
Direktor in seinem Berichte über die Finanzen so sehr
angegriffen ; er sagte, die Waldungen würden nur eine Summ«
von 50,000 Franken abwerfen ; heut- schätzt er diese Einnahme
aus 100,000 Fr., cS ist dieß schon ein Unterschieb, und i-t>

glaube, daß, wenn man wollte, dieser Artikel alles daS ab-
wärfe, was im Büdgst steht; und wenn er noch nicht bis dahin

angestiegen ist, so ist der Grund davon der, daß daS Holz
im Wald geblieben, daß «v nur nicht verkauft worden ist.
Konnte man nun dasselbe verkaufen oder nicht? Herr Präsident,

mein« Herren! Ohne für Andere sprechen zu wollen, so

ßann ich erklären, daß ich selbst mich angeboten habe, dem

12V*
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Staate 12,000 Corde» Holt unter Bedingung der Baarzahlung
abzukaufen. Diese Masse mag da» darstellen, wa» man näch-
ste» Jahr wird verkaufen können, und wa» man diese» Jahr
nicht gehauen hat. Ich weiß woh'., daß in den Journalen,
welche ihre Mittheilungen von der Regierung erhallen, man
wich beschuldigt hat, unter der Hand eine große Menge Holz
haben ankaufen zu wollen, und nicht damit zum Ziele gekommen

zu sein. Ich glaube, die Regierung hätte besser gethan,
diesen Verkauf abzuschließen statt eine» Anleihen». Wenn ein

Eigenthümer, der Geld nöthig hat, Holz besitzt, wird er nicht
lieber da» Holz verkaufen, als ein Anleihenabschließen? Und
ich glaube, bei den Schritten, die ich zum Ankaufe diese» Holze»

that, war nicht» einzuwenden, da ich die Sanktion der
Oberbchörde, da» heißt, des Großen Rathe», vorbehalten harre;
zu diesem Behufe verweise ich alle hiebci Reugierigen auf meine
Briefe. Al» ich vernahm, daß. au» Gründen, die ich sehr

wohl begreife, diese« Holz auf öffentlicher Steigerung verkauic
werden solle, erkläre ich, dieselben Säufer «erven sich bei dem

Kaufe einstellen; fie haben hier die Zufickerung, sûr 80,000
Fr. Holz zu verkaufen, und vierzehn Tage später da» Geld dafür

zu haben. Also auch da, meine Herren, haben Sie an die

alte Verwaltung «inen Vorwurs gerichtet, den dieselbe nicht
verdient. Wenn Sie glauben, c» gehöre zu einer guten
Verwaltung nicht» zu verkaufen, s» verkaufen Sie nicht» ; aber
machen Sie wenigsten» der alten Regierung keinen Vorwurf,
wenn Sie, statt Geld in der Sasse, Holz im Walde haben.
Dieß hängt von ihrem Willen ab; und auch da ist ein Fall,
für den die Regierung einen momentanen Borschuß verlangen
könnte. Ich glaube, die Bank sei nicht bloß da, um ten
Partikularen sondern auch um der Regierung zu Hülfe zu
kommen. Ich hatte noch im Sinne, den Bericht des Herrn Finanz-
direkrors zu durchmustern; wäre es auch nur gewesen » um
hierüber dem neuen Kantonskheile Ausschluß Zu gewähren, im
allen KanconStheile ist diestr Bericht bald durch die Antwort
des Herrn Siämpfli zernichtet worden; aber weiß man da»
im Jura? Der Bericht de» Herrn Stampft, ist nicht übersetzt

worden; man kennt dort bloß den offiziellen Bericht des Herrn
Finanzdireklor». Dieser Bericht gab zu den böswilligsten
Gerüchten Anlaß. Ais die Mitglieder des Großen Rathes, welche
diese Gegend bewohnen, nach ihrem Aufenthalt zu Bern nach
Hause gekehrt waren, versammelte man die Landleute, gieug in
die Wirthshäuser und sagte dort: „ES ist nichts mehr in den
Kassen; die Kassen find leer; diele arme neue Regierung ist
genöthigt, Schulden zu machen Ich könnte Namen von
Personen anführen, d-e sich erlaubt haben, zu verstehen zu geben,
wir seien gewissenlose Menschen, hätten die öffentlichen Gelder
in unsern Nutzen verwendet. Ich wiederhole eö, ich könnte
Namcn anführen.

F r ote. Führen Sie sie an.

S lock mar. Gerade Sie, Sie haben es gesagt.

F rote- Dieß ist nicht wahr.

(Tumult. — In Mitte desselben spricht der Redner einige
Wone, vie wieder unterbrochen werden, so daß ihr Sinn dem
Stenographen entgeht.)

S t ockm ar. Wie, Sie haben es nicht gesagt? Wollen Sie
eine Untersuchung Die Regierung möge eine Untersuchung an-
ordnen und die Wahrheit wirdan's Licht kommen. Man hak un» al»
Menschen geschildert, welche ffch der Veruntreuung schuldig
machten. Und wo ist dieser Gedanke geschöpft worden? Theilweise

in dem Berichte de« Herrn Finanzdirektors und theilweise
in den Konferenzen, die zu Bern, in der Spitalkapelle und im
Storchen sta r halten. Durch die Mitglieder, die dort ihre
Ii struktionen empfingen, find diese Gerüchte ausgestreut worden.

(Neue Erwiederung durch einige Mitglieder der Rechten,
man unttrscheidec die Worte: ES ist nicht wahr!) Tit.!
Wenn hier falsche Sachen gesagt werben, denen man nicht durch
die Presse zu antworten wagt, um keinen Prozeß am Halse zu
haben, was bleibt da übrig, al» sich hier in dieser Versammlung

zu verheidigen? (Eine Stimme recht»: Da» Volk hat

Such gedichtet Z) Man hat un» auf jede Weise verleumdet ;
aber die Wahrheit wird eine» Tage» erkannt werden, vor-
läufig Folgende»: Wenn die gegenwärtige Verwaüung wäh-
renv vier Jahren wird ihre Verrichtungen haben machen können

wie die abgetretene Verwaltung e», umgeben von Krieg.
Theurung, fast HungerSnoih, tdat, al» sie die Finanzresorm
durchführen, Zehnt und Bode, zinS abschaffen konnie und das
alle» tn weniger als vier Jahren, ohne daß dies« Verwaltung,
wie ihr e» nach einigen Monaten der AmtSihätigkei« thut. Ihnen

ein Anleihen vorschlug; so werdet ihr nicht solchen

unwürdigen Verleumdungen ausgesetzt sein wollen. — Ich komme

zur Frage zurück: Der Aniraq, der un» gebracht wird, und
der nicht mehr derjenige der Regierung, sondern derjenige de«

SraatswirlhichaflSkommiision ist. hat zum Zwecke, die Ermächtigung

zu Unterhandlungen um ein Anleihen von 800,000
Franken, theil» zur Speisung der Oeerländerkasse, «hei!» zu

Deckung der laufenden Ausgaben. ES find hier zwei s-tzr

Verschiedene Dinge vorha >den. Ein» Placirnng von Geld und
laufende Ausgaben; wa» diese 'etz'ern berr ffi, so glaube ich,
wir müssen diesem Anleihen nicht zustimmen, bis man un»
genaue Zahlen zu Konstatirung der Nothwendigkeit dieses Anleihen»

vorgelegt hak, und man körnte e» nicht vor dem 31. De-
zember. nach dem Verflusse de» Rechnungèjcch es, thun; «»hieße
leichtsinnig handeln, wenn man « n Anleihen zur Deckung von
Bedürfnissen, die noch nicht erwi-sen find und über deren B»-
lrag die Finanzdirektion schon so viele abweichende Erklärungen
gab, beschließen «ollle; der Finanzbericht sprach un» Ansang»
von 511,000 Franken; jetzt schlägt mm jda» Defizit dieß zu
150 bi» 200,000 Franken an; ich glaube daher, wir müssen
Von diesem besondern G-gensta-nde abstrahiren, und die A;-lei-
hensfrage bloß unker dem G<ficht»punkte der Oberländkikass«
behandeln, zu deren Alimentation man nahezu der Summe von
800,000 Fr. neuer Währung bedarf. Dieß darf dcr vorher-
gehenden Regierung nickt zum Fehler angerechnet werden. ES
handelt sich um ein Anleihen zur Kap talistrung ; man hat dem
Oberlande versprochen, ihm 3 Millionen vorzustrecken. Aber
man muß weder zu einem Anleivcn bei der Bank, noch bei
Partikularen seine Zuflucht nevmen, wenn mau genügend«
Hülfsmittel ha?, demselben auf andere Weis» zu begegnen.
Mir scheint dieß das A B C jeder Ve?wallung, käme sie auch
au» Australien der, zu sein; dieß würde eine Verwaltung in
der Kindheit, in den Windeln thun. Haben wir nun genügende

Hülfsmittel? Wi? haben mehr al» eine Million in
Guthaben, die von einem Tag aus den andern etwas bringen
werden. Warum sollte die Bank diese» Geld nicht vorstrecken?
Die Titel, welche Sie ihr geben, wird sie nach und nach rea-
lifiren, und ich glaube nicht, daß ein solches Geschäft d-e Bank
im mindesten in Verlegenheit d ingen könne; bis dahin hab«
ich nicht gesehen, daß vie Bank solche Operationen im mn'esten
empfunden hätte. Und wenn man gesagt hat, die abgetreten«
Verwalkung habe die Bank in Verlegenheit gesetzt, so ist dieß
noch eine neue Verleumdung, die neben so viele Andere gehört.
Im Gegentheil, in allen seinen Berichten hat sich der Bankd».
rcktor nicht darüber beklagt, daß er nicht genug Geld, sondern
daß er zu viel habe; ich will kein» Depots mehr annehmen,
ich will nicht, sagte er. Zum Beweise hievon dient, daß e»

Gelddcpofiten zurückgewieien bat Dieß giebt un» offenbar
Grund zu glauben» die Bank werde sich nicht weigern, in
Unterhandlung zu treten. Wir haben, man hat eS Ihnen schon
gesagt, Guthaben auf Louisiana für 3 oder 400,000 Franken.
Man kann diese ohne irgenv einen Verlust realisiren und zwar
von einem Tage auf den andern; man wird daher nicht, wie
man sagte, sich genöthigt fi«den, gegen Bernerbürger, die Staat»-
schuldner find, g-richtliche Betreibungen anzuordnen. Von dem
louifianischen Guthaben unabhängig, besitzen Sie noch ander«
fremde Titel, z. B die lsmbardischen Fond», welche die Bank
um jeden Preis umsetzen sollte. Da find schon ungefähr 500,000
Sckweizerfranksn; Sie haben für 72,000 Franken Obligationen
auf Baselland, die man von heute auf morgen umsetzen kann;
die baiellandschaftliche Kasse ist mit Geld überfüllt; fie weiß
nicht, wa» mit ihrem Geld thun und verlangt, diese 72,000
Franken zurückzuzahlen. Da» ist eine schön« Summ», die mit
Leichtigkeit aufgebracht werden kann. Warum also ein An.
leihen machen? Mir scheint, jede weise Verwaltung sollte wün.



schen, lieber ihre Guthabentitel verkaufen zu können als zu
einem Anleihen zu schreiten. DieS, meine Herren, würde eine
ganz gewöhnliche Verwaltung rpun, es sind bei Gott keine
so genialen Männer dazu nöthig, wie man sie unS angekündigt
hat. Ein Gewürzhänbler würde nicht anders handeln, er würde
eher seine Titel verhandeln, als er bei allen Thüren anklopfen
würde Sind die finanziellen Verlegenheiten des Staate» von
der Art, daß es nöthig sei, daß die Regierung mir einem An-
leihensbegehren vor den Großen Rarh tret« Mir scheint diese
Frage zu untersuchen wohl erlaubt Ist diese« AnleihenSbe-
Hehren nicht eher geschehen, um auf die alt« Verwaltung ein
üble» Licht zu werfen, um das Geschrei von Ainanzruin, ta»
schon lange vor den Wahlen vom 5. Mai ertönte, zu rechtfertigen?

Als man von Depmirten sagen hörte, es befinde sich

nichts mehr in der Staatskasse, da glaubte da« stecS gutmü-
rhige und leichtgläubige Volk Alles, waS man sagte, und
beklagte die neue Regierung : „diese arme Regierung ist genöthigt,
bei allen Thüren anzuklopfen, um Geld zu erhallen." Man
glaubte, die Kapitalisten von Bern würden sich beeilen» mit
ihren ollen Geldsäcken anzulangen, um parrtolische Gaben,
Opfer zu bringen; das hat nun geändert. Zuerst sprach man
von einem Interesse von 3'/, Prozent, jetzt find es 4 Prozent.
Das heißt Patriotismus Aber wem leistet man einen Dienst
mir der Gestaltung dieses Anleihen», dem Staat« Bern oder
den Kapitalisten? Ich möchte e» gerne wissen. Der Betrogene

hiebei ist d,r Staat Bern. Und die Berner Kapitalisten,
statt in Renten, in Eisenbahnen zu spielen, wo sie sich s» oft
schon die Finger verbrannt haben, können nun ihr Geld sicher

zu 4 Prozent anlegtn. Da» ist etwa» Anders». FernerS ist
der T-rmin der Rückzahlung auf vier Jahre gestellt, und wenn
im Laufe dieser vier Jahre eine RcgierungSänderung geschähe,
da sähet ihr diese Kapitalisten in Masse kommen, der neuen
Regierung sagen: Bezahlet uns: Dann fände sich die neue
Regierung in der Verlegenheit. Halten Sie, meine Herren,
für erlaubt so etwas zu glauben? Wir haben schon so viele
Dinge seil dem Leuenmaltprogramm gesehen, daß e» mir erlaubt
ist, meine eigene Meinung hierüber zn haben. Ich komme zum
Schlüsse. Ich glaube, wir haben nicht nöthig, ein Anleihen
abzuschließen, wir sollen vorzüglich nicht ein solches zur
Bestreitung der lausenden Busgaben abschließen. Ein guter Haus-
wirih sucht, wenn leine Einnahmen ungenügend find, seine

Ausgaben einzuschränken oder neue Hülfsmittel zu schaffen, und
wenn wir kiug iein wollen, so müssen wir handeln wie ein

gmcr HauSwinh, Wir hab?n auch kein Anleihen nöthig zur
Speisung der Oàlâuderkass-» weil wir andere Hülftquellen
haben. Ich trage demgemäß auf Nichteintreren an. Ich glaube
dagegen, man müsse mit der Bank in Unterhandlung treten.
Ich stimm« gegen daS Eintreten.

Fischer, Regierungsrath. Ich glaubte, ich werde in
dieser Angelegenheit das Wort nicht ergreifen, obgleich
wahrhaftig Sioff genug dazu vorhanden wäre. Allein es geht hier
so, wie es auch im gewöhnlichen Leben oft geht: Wenn ein
alter Pächter abzieht, und ein neuer aus die Pacht kommt,
so sehen sie sich gegenseitig ein wenig scheel an, und daS Gleiche
icheink auch hier zwischen der letzt abgetretenen und der
gegenwärtigen Regierung der Fall zu sein. Dieses soll mich
aber nicht hindern, die Sache ganz kaltblütig anzusehen. und
mich auch ganz kaltblütig auSzuiprechen. Ich werde dieses

um so eher können, als ich kein Fachmann bin, und ich es
eben den Männern des Faches überlassen will, die Sache
genauer zu beleuchten und zu ergänzen, was ich in meiner Wi.
Verlegung nicht berühren kann. Hingegen mache ich eS mir
zur Pflicht, Herr Präsident, meine Herren, der hohen
Versammlung, welche gewiß auch viele Mitglieder zählt, welche
nicht Fachmänner find, einfach nnd schlicht die Gründe
anzugeben, welche mich im RegierungSrathe bewogen haben,
für da» Anleihen zu stimmen, und au» welchen ich auch hier
meine Stimme für die Sache geben würde, wenn ich anders
hier mitstimmen dürfte. Ich will eS den Fachmännern
überlassen, zu untersuchen, ob der damalige Kassenbestand so oder
anders beschaffen sei. Darüber kann ich mich nicht ausspre.
chen, und ebenso auch die Wenigsten von Ihnen. Allein ich
glaube zu wissen (und darauf lege ich namentlich viel Gewicht),
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daß eS sich durchaus nicht blo» um das laufende Jahr,
sondern auch darum handelt, daß da» Gleichgewicht zwischen den
Einnahmen und Ausgaben in den nächstfolgenden, namentlich
aber in dem nächsten Jahre nicht allzusehr gestört werde, und
daß mithin die nöthigen Mittel geschoss n werden müssen, um
auch im nächsten Jahre den bevorstehenden Ausgaben begegnen

zu können. Dieses, Herr Präsi ent, meine Herren! war
— ich darf eS bestimmt erklären — selbst wenn ich keine nä-
hsren Detail« gekannt hätte, für mich ein entscheidendes
Moment. Da ich der Direktion deS Innern vorzustehen die Ehre
habe, so habe ich mich mit dem Armenwesen beschäftigt und
mehrere Ausgaben kennen gelernt, die unS bevorstehen. Ich
will jetzt nicht ouS der Schule schwatzen; ich habe zwar daS

Armendüdgel kür daS nächste Jahr bereits gemacht, und eS

der Finanzdirektion zur Prüfung eingegeben, allein diese hat
darüber noch ksinen Bericht abgestattet, so daß ich auf
bestimmte Summen nicht abstellen kann. Allein nach meiner
persönlichen Kenntniß der Sachlage möchte ich die Konstitution

nicht blo« gegenüber dem Oberland, sondern auch gegenüber

denjenigen Gemeinden hallen, welche bisher durch da»
Armenwesen zu sehr belästigt waren. Wenn wir dieses thun
wollen, so werden wir daS nächste J chr im Armenwesen be«

deutend höher gehen müssen, alS bis dahin. ES wird nickt
nothwendig sein, Ihnen in Erinnerung zu bringen, daß dieses

im Zusammenhang steht mir der Reduktion der Armentellen,
von welchen im Jahr 1851 blos noch ein Viertel bezog?« werden

darf. Herr Präsident, meine Herren! Ich habe blo«
einen Punkt» nämlich daS Armenwelen, erwähnt, von welchem
ich glaube, er werde im nächsten Jahre daS Gleichgewicht der

Einnahmen und Ausgaben stören, und welchem ich voàugen
möcht«. Allein ich kann auch noch andere Beispiele von
aussergewöhnlichen Ausgaben anführen. Ich erinnere nur an
dasjenige, was unS die eidgenössische Verwaltung an
Mehrausgaden verursachsn wird. Ich will durchaus keinen Tadel
aussprechen, und glaube, diese Verwaltung werde ganz gut
administrirt, allein sie wird dennoch in der nächsten Zeit
bedeutend mehr Ausgaben haben als sonst, welche auf die Kantone,

namentlich aber auf den Kanton Bern zurückfallen werden.

Der Eidgenossenschaft stehen namentlich im Wililäc-
und im Münzweien bedeutende Ausgaben bevor, an welche

früher Niemand dachte. Schon dirse Punkte we. den Ihnen
beweisen, daß eine vorsichtige und kluge Administration,
bestehe sie nun auS diesen o?er jenen Personen, daraus bedacht
sein müssen, solchen z» begegnen. Man streitet eigentlich nicht
darüber, ob — um mich so auszudrücken — Geld auf den

Laden müsse oder nicht, sondern b os darum, auf welche Weise

dieses zu bewerkstelligen sei. Von der einen Seite sagt man:
adressire man sich an die Bank, und von der andern Seite:
versilbere man Titel und mache man diele zu Geld. Darüber
ist man also einig, daß Geld auf eine außerordentliche Weise

herbeige-chaffl werden müsse. Was ist also der Grund, daß

ich, obgleich nicht Mann vom Fach, einem Anleihen den Vorzug

gebe? Ich glaube zwar, eö könnte je nach den Umständen

allerdings möglich sein, momentan bei dee Bank Geld zu

erhalten, allein nach meinen schwachen Kenntnissen vom
Finanzwesen halte ich dafür, daß wenn man den Kredit eine»

solchen Institutes aufrecht erhalten wolle, welches mit dem

Staate in näherer Verbindung steht, der Staat ihm auch niHt
mehr zumulhen, und dasselbe nicht in größere Abhängigkeit
setzen dürfe, als absolut nothwendig ist. ES sind bier
Mitglieder, welche in Betreff ähnlicher Verhältnisse ande-ec Staaten

Auskunft geben können, wohin solches führt. Hüten wir
unS. die Bank auf den Fuß zu stellen. daß sie dem Staate
gegenüber Gläubiger ist, und gleichwohl in einem gewissen

AbhängigkeitSverhältniß zu demselben steht. Sie können
versichert sein, daß der Kredit der Bank dadurch ganz gewiß nicht

gefördert wird. Warum ich auf der einen Seit« nicht dazu

stimmen kann, Titel zu ve!silbern ist die Erfahrung, welche

gewiß schon Mancher gemacht hat. Wenn ein HauSvater oder

der Staat, welcher zu seinem Vermögen Sorge tragen will,
Geld nothwendig hat (und dieses kann Jedem begegnen, auch

wenn er im Uebrigen ganz gut steht), so weiß er recht gut,
daß wenn er seine Titel versilbert, dieses der erste Schritt ist,

um ich will den Ausdruck nicht gebrauchen, der mir
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eben vorschwebt, denn er ist zu stark der erste Schritt,
um ganz unter seine Sachen zu kämmen. DieseS find Ersah,
rnngen, welche ich als Privatmann und als Gemeindebeamler
schon oft gemacht habe» und ich glaube auch, im SlaatSwesen
werde dieses daS Nämliche sein. Wenn wir ansangen, Titel
zv versilbern, so befinden wir unS auf keinem guten Wege.
Man dar gesagt, e» sei keine Kunst, ein Anleihen zu machen,
und wenn dieses AUeS sei, was die neue Administration, die
mit so großem Pomp angekündigt sei, auf daS Taper zu brin»
gen wisse, sei wenig davon zu halten. Herr Präsident, meine
Herren! Ich will dieses unterschreiben, wenn wir hier nur
den Antrag machen können, ein Anleihen aufzunehmen und
es dabei bleibt, so gebe ich völlig zu, daß damit wenig ge-
than sei; allein etwaS Anderes ist eS, daS Geld auch zu
bekommen. Ich halte darauf, eS sei unsere Pflicht gewesen, als
sorgsame Hausväter» wie ich glaube, daS wir find, vor Allem
aus den laufenden Bedürfnissen zu begegnen, und darunter
verstehe ich die nächstkommenden Zahre, denn im Staatsleben
find 2—3 Jahre nicht sehr viel. Wir müssen dafür sorgen,
daß wir nicht allzusehr durch die Ausgaben, welche wir nicht
vermeiden können, gedrängt werden, und daß wir daS Gleich,
gewichl in den Finanzen de» KanlonS Bern wieder herstellen.
Zu diesem Zwecke werden wir allerdings ziemlich umgreifende
Reformen zu machen haben. Allein warre man nur diese Zeit
ab. Wir stehen erst seit 4 Monaten da, und haben kaum Zeit
gehabt, unS in der Verwaltung zu orientiren. Ich bin
überzeugt, daß auf beiden Seiten Männer find, welche billig
genug denken, um in dieser Beziehung kein Urtheil fällen zu
wollen, bis wir unS in die Verwaltung hineingearbeitet
haben. Ich stimme somit für den Anirag des RegierungSralhS
wegen oer Nothwendigkeit der verstärkten Ausgaben, welche
unS bivorstehtn, und anderseits, weil ich die Ueberzeugung
habe, daß durch das Jnanspruchnehmen der Bank der Kredit
dicsrs Institutes gewiß gefährdet würde, und wir durch daS
Versilbern von Titeln den Weg gehen würden, welchen ich
jetzt nicht näher bezeichnen will.

Lehmann, I. U. Wenn ich in dieser hohen Versammlung
das Wort ergreise, so geschieht eS bloß um die

Anschuldigungen sowohl gegen die abgetretene Regierung, als gegen
die unker meiner Leitung gestandene Verwaltung zurückzuweisen
und Rechenschaft zu legen über dasjenige, was ich gethan. Ich
werde mich so kurz aiS möglich fassen und dabei auch den
Bericht de» Herrn FinanzdirekrorS und die AnleihenSfcage be-
rühren. Was vorerst den Bericht dcö Herrn FinanzdirektorS
betrifft, so behauptet derselbe, es seien vor der Volksbewegung
de» letzten Mai alle Schuldbckreidungen eingestellt worden.
Ich weiß durchaus nichts, daß je im RegierungSrath von so
etwaS die Rede gewesen wär», sondern die Betreibungen, die
angehoben worden waren, hatten ihren Fortgang, ohn» daß
Jemand nur daran dachte, dieselben einzustellen. Der Herr
Finanzdirekror sogt ferner, eS haben flch beim Antritte der
Verwaltung Fr. 979,000 an Ausständen vorgefunden. ES ist
hier ober nicht zu übersehen, daß, wie Herr Srämpfli in
seinem Finanzbüchletn nachgewiesen hat, wetlau» der größte Theil
derselben beim Rûckà der frühern Verwaltung, theils erst
fällig geworden und theils noch nicht einmal hätten bezogen
werden können, so daß die eigentlichen Rückstände sich bloß auf
circa Fr. 195,000 belaufen haben mögen. Allerdings fällt von
diesen eigentlichen Ausständen ein bedeutender Theil auf die
Domänen- und Forstverwallung und cS ist auch nickt anders
möglich, alS taß fie bei ausgedehnten Domänen, Waldungen
und daherigen Pachtzinsen und großen Holzverkäufen fich fletS
hoch belaufen müssen und ekw-lche Posten davon denn auch
ziemlich alt werden. Auch bei den frühern Verwaltungen gab
eö alte Ausstände, ohne daß man den betreffenden Regierungen
vorweifen kann, daß sie «achläßig gehandelt haben. E« fragt
sich dabei bloß, ob es im Interesse der Regierung gewesen
wäre, die sämmtlichen Ausstände rücksichtslos früher einzutrei-
den. Man kann mir dem Betreiben auch zu voreilig zu Werks
gehen und dadurch einen Mann leicht über den Hausen werfen,
der. wenn man ihm Stündigung gäbe, noch zu etwa» kommen
würde. Bis dahin hat man im Centralforstbüreau bloß die
Totalteiträge der Steige-ungsverbalien eingeschrieben, und hie

letztern dann an die betreffenden Bm èschaffner zurückgesandt,
so daß man die jeweiligen Debitoren für Forstgefäll auf diese«
Büreau nicht speziell verzeichnet hatte und daher über einzelne
Posten nicht die Ausficht ausgeübt werden konnte, wie eö

mitunter im Interesse des Staates gelegen habm dürste. Ich
habe daher im lktzten Sommer ein Formulartableau entworfen,
auf welchem jeweilen die sämmtlichen verfallenen Ausstände
der Domänen- und Forstverwailung amlâbezirkàweise zu ver-
zeichnen find, unter Anmerkung des Alterö der Schuls, der
Solidität deS Schuldners und seiner Bärgen und der jeweilen
gegen dieselben getroffenen Vorkehren. Diese Tabelle hat jeder
AmlSschaffner dann jeiner Monatrcchnung beizulegen, und auf
diel« Weise wird eS der Direktion dann auch möglich, sämmtliche

Ausstände genau zu überwachen, um den SmrSschaffnern
die nöthigen Weisungen erlheilen zu können. Dec Herr Finanz-
direktor hat daS Beispiel vom Pächter Boß in Jnrerlaken
angeführt und hat dabei der abgetretenen Verwaltung einen wirklich

ungegründeten Vorwurf gemacht. Der Finanzbericht sagt
nämlich darüber, .,vaß Pächter in gewissen Fällen für die

Entrichtung ihrer Zinse mit einer Schonung behandelt werden,
„die mir einer geordneten Administration nicht im Einklang«
„steht, und zeigt dann in diesem Beispiele, wie man, nachdem
„Boß dem Staate seil 1817 Fr. 8992 Rp. 90 für Pachtzins
„unzinSbar schuldig gewesen, diesem die Pacht dann ungeachtet
„auf fernere 6 Jahre wieder überlassen habe, angeblich» damit
„der Mann seinen Sachen wieder einkomme und von dem eS

„dann in den Akten hieße, daß er ein ausgezeichneter Patriot
"sei." Herr Präsident, meine Herren! Ich darf bei Gott und
meinem Gewissen bezeugen, daß ich meine Pfl chr als Beamter
nach bestem Wissen und Gewissen erfüllt habe. Es ist möglich,

daß einem Beamten auch bei dem redlichsten Willen etwaS
entgehen kann, allein meine Pflicht habe ich stelö, so viel eS

in meinen Kräften lag, erfüllt. Ich frage daher in Betreff
deS angeführten Beispieles, ob man je an diesem Boß einen
Verlust gemacht habe, ob er die schuldigen Ausstände nicht
wenigstens theilweise verzinse, ob ein Theil derselben nicht vor
der Zeit vor 1816 herrühre, ob Boß, als man ihm zum
zweitenmal daS Lehen gab, nicht einen bedeutend böhern Zins
anbot» als die übrigen Bewerber, und ob nicht bereits Fr. 5000
—5500 an der genannten Schuld abgetragen seien? Ueber
alle» dieses wünsche ich Auskunft, und wenn dieselbe, wie ich
weiß, beruhigend ausfallen muß, so wird Niemand sagen
könne«, daß Mißbrauch getrieben worden sei. Die Betreibung
gegen Boß wur'e bereits Anno 1346 angehoben und die Weisung

d«r Finanzdirektion, daß man dir Pacht anstünde, wurde
unterm 24 August 1847 gegeben. ES ist allerdings wahr,
daß Empfehlungen eialang'en, man soll: dem Boß. welcher
ein bravtr Mann sei, die Pacht noch länger lassen. Die Pacht
würd« aber gleichwohl an eine Steigerung gebracht und dem
Boß freilich bloß auf S Jahre hingegeben, weil er an der
Steigerung überwiegend am meisten bor, und gute Bürgen g«.
stellt hat. Also nicht weil Boß ein ausgezeichneter Patriot s«tn
sollte, sondern weil er Höchstbislender war, wurde er wieder
Pächter. Ich hatte die Sache verflossene» Jahr auch im Auge,
allein der Umstand, daß die LebenSmittelpreis« sehr niedrig
waren, bestimmt« mich, «inen andern Weg einzuschlagen, als
die Pacht pro März 1851 aufzukünden und die fraglichen
Domänen in einem Momente neu zu verpachten, in welchem nach
den damaligen AuSstchien «in bedeutend geringerer AinS alS
der von Boß eingegangene, «rhältlich gewesen wäre. Ich habe
daher den Bürgen deS Boß, welche in dieser Angelegenheit bei
mir waren, eröffnet, daß ich die Pacht nur in dem Falle auf-
künden lassen könne, wenn Sie dieselbe bis zu Ende deS Ver-
trags übernehmen würden, welchiS Anerbieten dieselben aber
nicht annahmen. Dieses Frühjahr nun ist die Aufkündung vom
RegierungSrath auf meinen Antrag hin erfolgt. Inzwischen
aber hat Boß,' wenn ich mich nicht sehr irre, einen Theil
seiner Schuld verzinst. Ich habe somit bloß im Interesse deS
Staates gehandelt. So viel über die Angelegenheiten mit
Boß. Ich komme nun zu d«n Kantonnementen. Der Herr
Finanzdirektor sagt zwar nicht ausdrücklich, deutet aber doch
darauf hin, die abgetretene Verwaltung habe leichtfertig kan-
tonnkt, indem der Staat in einigen Fällen nichts erhalten und
sogar noch die Kosten habe bezahlen müssen. Herr Kanloune-



mtntêkommissâr Müller, welcher ein sehr thätiger und braver
Mann ist, beschäftigt stch ausschließlich mit dem Abschließen dieser
Geschäfte und bat sich stetö alle Mühe gegeben, dieselben zum
Vortheile deS Staates einzurichten. Der Staat ist aber dabei
stets nur zur Hälfte Meister und für die andere Hälfte ist die
Gegenpartei da. Daß der Staat auch schon leer ausging und
die Koste» bestimmte, ist Folge einer Bestimmung des Kanlonne-
ments-Gesetzes» welche bestimmt, daß in erster Instanz jeweilen der
Eigenthümer — hier somit der Staat — die Kosten zu bezahlen

hat, selbst wenn ihm nichts bleibt. Wenn man überhaupt
auf die Kantonnemente zu sprechen kommt, so kann ich zwar
allerdings zugeb-n, daß Mißgriffe stattgefunden haben, allein
diese bestehen nicht darin, daß man zu wenig Wald bekommen
ha'. Der Staat hat nämlich schon im 13 Jahrhundert
angefangen, in den höhern Gebirgswaldungen zu kanloniren, die
Wälder, welche in Folge dessen den Gemeinem als freies
Eigenthum zukamen, wurden dann abgeholzt und aus diesem
Umstände ist den betreffenden Gegenden ein großer Nachtheil
erwachsen. Herr Forstmeister von Tavel hat bei Berathung deS

Bütget« den Antrag gestellt, zu untersuchen, ob eS nicht im
Interesse des Staates läge, bei kanlonnirenden höhern Gebirgsgegenden

den Sraatêbeittag jeweilrn aus den höchst gelegenen
Punkten vorzubehalten? Dieser Grundsatz hätte bei Beginn
der Kantonnirungen festgehalten werden sollen, nun aber eer
Staat in den höhern Lagen wenig Rechtsamewälder mehr
besitzt, so hätte der von Herrn v. Tavel im Auge gehabte Zweck
auch nicht mehr erreicht werden können. Es heißt im Bericht
deS Finanzdirektors, man hätte bessere Bedingungen abwarten
sollen. Ich glaube, wenn man dieses hält« thun wollen, so

hätten wir mit der Zeit noch viel weniger erhallen. Es find
nämlich bei allen Rechtsamewaldungen sogenannte Unberechtigte,

welche ausgewiesen werden müssen wie die Berechtigten,
und oft noch größere Ansprüche machen als diese, so j. B in
Schupfen. Da die Zahl dieser Leute Aus im Zunehmen ist,
so ist eS auch zweckmäßig, mit den Kantonnemenrm so schnell
als möglich fertig zu machen. Man sollte eher no v d«m Kan-
tonnementSkommissär einen andern Beamten zur Aushülfe
geben, um diese Geschäfte zu beschleunigen. WaS daS Forstg-setz
betrifft, so war eS allerdings schon seit Jahren ein Bedürfniß,
ein solche? zu erlassm » allein früher macht« sich die Weinung
geltend, der Staat hade nicht einmal das Reckt, in das Eigen-
rhum von Privatpersonen einzugreifen und die GemeindS-
wälder der Aufsicht des Siaateü unterzuordnen. In
jüngerer Zeit aber ist man zur Ueberzeugung gelangt, daß die-
seS doch geschehen müsse, wenn man ren großen Mißbräuchen
in der Behandlung der Grundwälder einzelner Gegenden Einhalt

thun wolle. Der Regierungsrath hatte mich auch mit der
Ausarbeitung eimS daherigen Geietz S ntwurls beauftragt. Ich
hat e mir aber nicht getiaut, Hand ans Werk zu legen, bevor
ick den Stoff gründlich verarbeite? haben würde. WaS den

Gang der Foistadministratwn üderh.wp anbetrifft, so bin ich,
so wie auch Herr Forstmeister Wc, ch ind etny rstanden. daß
Ersparnisse gemacht werben können. Vieler Letztere?st übrigens

erst left 2 Jahren in Thätigkeit, und die Mißgriffe, welche

im Forstwesen gemacht worden find, können daher nicht
auf seine Rechnung geschrieben werden. Er hat mir gesagt,
er werde nun dazu kommen, nam ritlich den Ausgaben und
Kosten seineUufmerksawk.itzuzuwenden und nachsehen, aufweiche
Weile Ersparnisse zu machen se-en. Ich komm« nun zu dem
besprochenen Vüigetansatz. Der Herr Finanzdirekror sagt in
seinem Bericht, der Reinertrag der Waldungen werde für die
erste Hälfte des JahreS 1850 bloß Fr. 11,817 betragen, und
es werde sich auf diesem Posten ein Ausfall von Fr 88,153
erzeigen. WaS nun den ersten Punkt bewifft, so hat der Herr
Finanzdirektor bereits selbst zugegeben. daß die Jahreseinnahmen

für die Forsten sich auf Fr. 100,060 belaufen können,
allein wie Herr Scämpfli Ihnen bereits gezeigt hat, ist von
Sem pro 1850 zum schlagen bestimmt geweftmn Holze ein
bedeutendes Quantum wegen zu niedern Hol.preisen nicht
geschlagen wordsn und somit noch verfügbar im Walde. Denn
hätte man den Holzschlag pro 1850 im Quorum nur einem
sehe: mittelmäßigen, wie demj nigen von 1818 gleich stellen
wollen, so wären, wie Sie bereits gehört haben, in den Wäldern

im laufenden Jahre noch verfügbar: 6653 Krafter Brenn-
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holz, 13,709 Stück Nutzholz, und dieses Quantum nun nach
dem Durchschnmepr«ise von 1813 und 18^8 berechn»?, wirk
allein «inen Betrag aus von circa Fr. 180,000, wozu dann
noch zu schlagen wäre, was im Jahre 18à9 auS gleichen Gründen

weniger alS d-r Normalerlrag im Waloe geschlagen wurde,
sich belaufend laut Berechnung deS Herrn Forstmeisters auf
Fr. 66,301, so daß bis Ende dieses JahreS in den Wäldern
noch Holzschläge nachzuholen wären für die Summe von Fr.
216,304. Daß aber di« Staatswälder mit Ausnahme von
drei Amtsbezirken durchaus nicht überholzt worden seien, hat
mir der Herr Forstmeister seiner Zeit bei Beraihung deS Büd-
getS ausdrücklich erklärt, unv daß somit im laufenden Jahre
noch bedeutend mehr — alS wie ich in meiner Berechnung
angenommen habe — alS pro 1818 hätt« geschlagen werden
können, geht daraus hervor, weil die Jucharten - Zahl junger
SraatSwälder sick Ende 185.7 bloß aus 23.399 Jucharten
belief, während dieselbe unter Hinzurechnung der Kantonnemente
im Oberamt Aarberg pro 1350 auf 27.000 Jucharten
angestiegen ist, somit pro 1850 über 3610 Jucharten mehr alS
im Jahre 1848 verfügt werden konnte, dah«r mir diese Dar-
stellnng meiner aufgestellten Berechnung als lehr nieder
erscheint. Ab«r auch der Büdget-Ansatz für das Jahr 1850 steht

gegen eine Waldfläche von 27,000 Jucharten in einem durchaus

billigen Verhältnisse und wurde nicht, wie der Hr. Finanzdirektor

zu glauben scheint, von mir einseitig hinaufgeschraubt,
sondern derselbe gründet sich auf einen Rapport deS Herrn
Forstmeisters, der eingesehen werden kann. Wie ich in meinem
Rapport bei Behandlung deS Büdge?S gezeigt habe, stützt sich

der fragliche Rapport des Herrn Forstmeisters auf folgende
Berechnung: Der Ertrag der Waldungen belauft sich in den
Jahren 1841 — 1818 durchschnittlich auf Fr. 272,831, pro
1850 hat aber der Staat über 4125 Juch.mchr zu verfügen, alS die
durchschnittliche Zrhl der Jucharten von 1811 — 1848 be-
trägt, hievon sind 2000 Jucharten als Kompensation für die
in drei AmtSbezirk-n staltgefundenen Ueberholzungcn abgerechnet

worden und die übrig bleibenden 2125 Jucharten nach dem
angeführten DurchschnitlSenrage berechnet bringt fur 1350 ein
Mehrertrag von Fr. 25,500, dazu 116 Scheiväum« aus dem
Topfwald 4160 Fr. und den Zins vom Turbenmoos in
Bclleîey Fr. 1660, alw zusammrn Ertrag pro 1850 Fr. 301,091
dem Büdgetamatze ungefähr gleichlautend. Di-ie Berechnung
stützt sich, ich wiederhole es, auf einen Rapport deS Hrn.
Forstmeister Marchand. Der Herr Finanzdirektor sagt ferner: es
sei besonders auffallend, daß die ForstauSgaben mit Fr. 62,752
Rp. 29 die Hälfte deS BüvgetansatzeS überschreiten, während
der Ertrag auf so empfindliche Weise zurückbleibe. Hier nun
möchte ich fragen, inwiefern denn diese Erscheinung auffallend
sei? Wenn nämlich diese Ausgaben zweckmäßig Verwender worden

sind, so liegt in demselben ja nichts auffallendes. Ebenso
ist eS ja ganz natürlich, daß der Ertrag der Forsten leicht hinter

dem Büdgetansatz zurückbleiben oder denselben übersteigen
kann. Man weiß zu Anfang d«S JahreS nie, wie sich im
Laufe desselben die Holzpreise gestalten werden; diefts hängt
oft von politischen Ereignissen ab; allein immerhin finde ich es
daS Natürlichste, den ungefähren Rormalertrag in daS Budget
aufzunehmen. Wenn einmal ein Umtriebsplan vorliegt, so

wird eS dann, um aus den Forsten einen jährlich fich gleich
kommenden und d>m Normalertrage der SraatSwälder entsprechenden

Betrag in die laufend« Verwaltung erheken zu könn?n,
daS Zweckmäßigste sein, den Forsten auf der Buchhalter et eine
laufende Rechnung zu eröffnen und dann den jährlichen Durch-
schnittterirag der Wälder ohne Rücksicht auf den momentanen
Holzerlö» in die laus. Verwaltung zu Verwenden. Man könnte
mit den bedeutenden Holzschlägen dann jeweilen zuwarten, b S

die Holzpretse wieder günstig stünden, um in einem geeigneten
Momente da» Rückständige von frühern Jahren dann nachzuholen.

Auch wurde der Büdgeransatz ausdrücklich unter dieser

Bedingung genehmigt, daß man nichts schlage, wenn nicht die

Holzpreise günstig seien. Dieses hätte im Finanzbericht auch
seine Anerkennung finden sollen. Ich komme nun auf einen
andern Punkt, nämlich die Lebensmittel - und Fruchtankäufe.
Darüber sagt der Finanzbericht, es seien dieselben „an geb-
l t ch« gemacht worden, um unsere großen EnkhaltungSanstalten
mit Frucht versehen zu können in einem Momente, wo die
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Fruchtpreise sehr billig gestauten. Diese« „angeblich" ist zwar
ein einfache« Wörtchen, allein ich finde doch, man hätte dasselbe
in einen amtlichen Bericht nicht setzen sollen. ES ist für die

abgetretene Verwaltung gewiß ein Verdienst, der selbst von
konservativen Mitgliedern der gegenwärtigen Versammlung an«
erkannt worden ist, daß e« zweckmäßig gewesen sei, Fruchlan«
käufe zu machen. Ich darf kühn behaupten, daß man auS den
3670 Malier schwere Frucht, welche die abgetretene Verwaltung
um die Summe von Fr. 26,629. 10 per Maller à Fr.
7. 26 kaufen ließ, bereit» 10,000 Franken reinen Gewinn harre
machen können. Diese Ankäufe waren somit für den Staat
ein vorrhcilhafre« Unternehmen: fie kamen aber auch gleichzeitig
dem gedrückten Landmann gut zu statten, und wenn dasselbe

auch geebnet war, die Regierung populär zu machen, so hat
diese Handlung deßhalb nicht verdient, schlimm gedeutet zu wer«
den. Ich komme nun auf die Bemerkungen de« Herrn Do-
maincn- und ForstverwalterS Sträub, welcher meiner eben

nicht auf die rühmlichste Weise gedacht hat. Ich gebe zu, daß

ich Manche« nicht auf da« Pünktlein gemacht haben mag. wie
ich eS välie machen sollen. Ich hätte überhaupt dies« Stelle
gar luchr annehmen sollen uns hätte eS auch nicht gethan,
wenn ich nicht von verschiedenen Seiten wiederholt dazu
aufgefordert worden wäre. Ueberdieß war ich verflossenen Winter
bedeutend krar.k und habe mich noch gegenwärtig nicht recht
erholt. Herr Sträub c.tirt Beispiele auS ver Geschäftsführung
der abgetretenen Domänen - und Forstverwallung. Ich wün«
sche. daß wenn irgend etwaS Unrechte» sich vorfinden sollte,
er es ohne Schonung hier ausspreche. ES wird mir nicht
nachgewiesen werden können, daß ich die Interessen deS Staate«
vernachläßigt oder meine Stellung zu Parleizwecken mißbraucht
hätte, denn in daö habe ich meinen Grolz gesetzt, eben unpar-
lheiisch zu sein. WaS die bei Domäneuverkäuftn nicht
nach dem Ge'etz vom 8. August 1819 gestellten ZahlungSbe-
dingungen anbetrifft, so wurden dieselben allgemein al« sehr

lästig bezeichnet, die Resultate der Steigerungen zeigten sich in
Folge dessen bedeutend geringer, und dem àrmern Manne wurde
es mittelst derselben unmöglich gemacht, Land zu erwerben,
auch waren mehrere Käufe nach den ältern Bedingungen bereit«
eingeleitet, bevor das neue Geietz vom 8. August 1819 erlassen
worden war. Ich war auch vom RegierungSralh uutorifirt,
bis auf weitere Verfügung die Zahlungsbedingungen noch nach
den frühern Grundlagen zu stellen. Die vaherige Autorisation
wurde mir auf meinen, wegen den bereit» angeführten Gründen.

begleiteten Antrag hin ectheilr. Noch eine besondere Ber«
anlassung zu meinem Antrage bildeten daherige Reklamationen
von AmtSschaffnern. So z. B. schrieb mir Herr Amrs chaffaer
Duloil von Nidau unterm 27. September 1819: „DaS
Resultat unserer gestrigen Steigerung ist lange nicht dasjenige,
welches ich erwartet hatte. Die einzige Schuld hieran ist aber,
wie rch mich genugsam überzeugt habe, die, daß die ZahlungS«
Konditionen «ich: nach dem Reglement für die Hyporhekarkasse
von 1816 gestellt waren, d. h. a 5 Prozent jährlich zahlbar,
1 Prozent an's Kapital, die andern 4 Prozent als ZinS. Ich
besorgte, daß es so kommen möch:e, deßwegen habe ich Sie in
meiner Zuschrift vom 21. dieß — 21. September 1819 — noch
besonders aufmerksam gemacht, wen» es immer möglich sei,
diele ZahlungsbesZim .Zungen àtreien zu lassen. Ich bin
darüber m>c mchrcrn ältern Männern vom See, die der Steigerung

beiwohnten, einverstanden, daß einzig die Cito-Rebeu bei

Fr. 2000 mehr würden gegol.en haben, wenn d ese ZahlungS-
gcvinge angenommen worden wwen. Die Leute wollen mehr
Ze t als 8 Jahre, um g.kaufteS Land zu bezahlen." Herr
Präsiden:, meine Herren, wie Sie sehen, habe ich namentlich bei
den berri:? vor dem Jnkrafttret.n des gedachten Gesetzes
eingeleiteten Verkäufen nicht ohne guten Grund andere ZahlungSbe,ä

immun ge» gelten lassen. Kö ist ganz gewiß, daß ein armer
Mann, welcher auch gerne einiges L.no hätte, dafür nicht große
Summen ausgeben, sondern bloß dann kaufen kann, wenn er
günstigere Zahlungsbedingungen findet. Wenn nun der Staat
etwas verkauft, so soll dieses matt ausschließlich eine Beute
ter Reichen se n, sondern eS soll zugleich ein Mittel werden
sä- die Äermern, um sich in einen besser» Zustand zu verhelfen.
Ich glaube nicht, daß der Scaar deßhalb in Verluste komme,
indem j.'we len Pirsonal Bürgschaft für die ganze Kaufsumme

geleistet werden mußte, wenn der jeweilige Käufer nicht vorzog,
vor der gemeindräthlichen Fertigung einen Viertel der Kauf,
summe baar zu bezahlen. Ich glaube somit, man könne
gerade der abgetretenen Verwaltung keine großen Borwürfe
machen, weil sie direkt im Interesse deS Staates gehandelt hat
und daS betreffende Gesetz nicht sowohl für das Publikum
berechnet war, als vielmehr darauf ein Regulativ für die Behörden

zu bilden. Betreffend den Erploicarionsvertrag über da»
Torfmoos von Bellelay, so ist derielb», so v el ich mich noch
erinnere, schon vor einigen Zehren mir einer Eisenwerkgeiell-
schasc aus jener Gegend dahin ge chloffen worden, daß jener
Gesellschaft daS Recht zustehen solle, auf dem fraglichen Moose
während 20 Jahren ihren Bedarf an Torf erheben zu können
gegen Franken 1600 Zins jährlich, und daß, wenn nach Vecfluß
dieser Frist mehr als 20 Zucharlen erploilirr worden seien, die
Mehrfläche per Jucharee à Fr. 1600 nachzubezahlen sei. Wenn
nun auch die Gesellschaft nach Ablauf deS Vertrag» eine Summe
an den Staat heraus schuldig werden wird, so ist dann auch

um so eher auf richtige Zahlung zu hoffen, als eben auS dem
größern Bedarf an Brennmaterial das gute Gedeihen des Eta-
bliss-mentes zu entnehmen ist. DaS fragliche Mooö halte überdies

für den Staat nur einen geringen Werth, und eS mußte quä-
stionirlicher Vertrag auch um so erwünschter sein. Betreffend den
schon im Jahr 1812 an Herrn Sinner von B-itwyl stattgehabten

Verkauf de» Holze» auf dem Hohenlaßwalde. so wurde
derselbe per Klafter auf ein bestimmtes Quantum Kubikfuß
geschloffen, die Exploitation begann schon 1842 und wurde
erst 1849 beendet, so daß eine Total-Abrechnung nicht wohl
früher hätte stattfinden können. Eine Regulierung der ältern
Messungen aber konnte nicht zu rechter Zeit vorgenommen werden,

weil Förster Sruki, welcher — nebenbei bemerkt — unter
der frühern Verwaltung angestellt worden war, die Messungen
nicht vollständig und richtig eingereicht hatte, wie er eS hätte
thun sollen, und da er sich später auS dem Staube machee, die
Regierung die daherigen Rechnungs-Ecgänzungen nicht so leicht
bekommen und die fragliche Angelegenheit aus diesem Grunde
nicht, wie e» wünschenSwerth gewesen wäre, in's Rà» bringen
konnte. B-creffend den Verkauf von Spälrenhokz an daS HauS
Paravirmi, so stand der Staat seiner Zeit in Unterhandlung
mir gedachtem Haufe für Uebernahme der Eisenwerke von Bel-
lefonraine, auf welchen der Staat, wie bekannt, eine bedeutende
Forderung hat. Durch einen längern Stillstand dieftS Etablis-
seinem» wurde die Nachfrage für Brennholz in jener Gegend
geringer, so daß auch der Staat daselbst seit 8 Monaten bedeutende

Quanta ausgerüstete» Holz liegen hatte, daS an frühern
Steigerungen wegen zu geringer oder gae keiner Angebote nicht
harre hingegeben werden können, wie nun aber da» HauS Pa-
raviemi nach Bildung einer neuen Gesellschaft j-neS Etablisse-
meut wieder in Bewegung setzte, muxte ein Anlaß zum Verkauf
de» fraglichen HolzeS zu annehmbaren Preisen dem Staate sehr
erwünscht kommen, daher ich mich vom R-gierungsrathe zum
Verkaufe desselben ermächtigen und mir von Herrn Marchand
einen Etat über dasjenige geschlagene Holz gebe» ließ, welches
noch in den SraatSwäldern jener Gegend unverkauft lag, und
Von dem bei anhaltend geringen Holzpreiftn zu erwarten stand,
daß eS ipäler zu ganz niedern Preisen hätte hingegeben w-rden
müssen, wenn man dasselbe nicht großeniheilS hätte zu Grunde
gehen lassen wollen. Man konnte even nicht wissen, wann später dir
Holzprene wieder steigen würden, und da einmal daS Holz geschla-
gen war, so fand ich zweckmäßiger, dasselbehiozugeben. alS es nicht
hinzugeben und möglicherweise zu Grunde gehen zu lassen ES war
an einem Sonntage, daß ich dennauchin Gegenwart des H-n. Forst-
meisterS einen Vertrag mit Hrn. Paravirinl im Büreau des Herrn
Forstmeisters abschloß und davon auf dem Holztadleau selbst
Notiz nahm, und dann im meinem 5ü eau auf jene Stelle legte,
wo mein Sekretär jeweils» meine Verfügungen zu eckeben pflegte.
Daß die er Verkauf nicht eingeschrieben worden sei, darüber
muß ich mich verwundern, jedenfalls werden und müssen ab r
die Akten darüber vorhanden sein, indem ich daS fragliche
Tableau ja im Bureau zurückließ. Es kann daher ein Vor-
wurf mich nicht treffen, wenn jener Kauf nicht eingeschrieben
wurde. Ich habe vor einigen Tagen den Hrn. Marchand ge-
fragt, ob Herr Paravicinr bezahlt habe und erhielt zur Ant-
worr, daß diese Sache dtteilö beleinigt sei. WaS den Vorwurf



über zu große Prozeßkostcn betrifft, so berufe ick mich auf
Herrn Fürsprecher Kastyofer, der in einem Kantonnemenrsstceik
mir einer Gemeinde im Jura diesetbe gegen den Staat vertrat,
ob ia> nicht jewcilen bereu war, Wicke Händel gütlich zu schlichten;

wo aber der Staat in einer solchen Lage war. daß er
durch das Nachgeben von Seite der Behörden direkten Schaden
erlitten hätte, da glaubte ich einen Prozeß nicht scheuen zu sollen,
selbst auf die Gefahr hin, taß dadurch Kosten verursacht werden.
Ick wiederhole eS wmic, daß wan mir nichts wird vorweisen
können, wo ich unreckl gehandelt hätte; wo eS sich aber um
bloße Formfehler handelt, da muß ich um Nachsicht bitten, mit
Rücknckt darauf, daß ich die Grelle, welche ich verwaltete, nicht
gesucht habe und verflossenen Winter längere Zeit krank war;
redlichen Willen aber harte ich zu jeder Zeit. Wenn ich nun
den Bericht deS Herrn Finanzvftektors im Allgemeinen in'S
Auge fasse, so muß ich bekennen» baß er einen peniblen
Eindruck auf mich gemacht hat. Ich bedaure aufrichttg die Spaltung,

welche sich gegenwärtig in dieter Versammlung und im
Bernervoi? zeigt, und eS würde mich nichts mehr freuen, aiâ
wenn wir alle unS gegenseitig mir mehr Vertrauen und
Duldsamkeit anhören, wenn wir alle uns leichter verständigen könnten

über die Mittel und W ge zur Beförderung der Wohlfahrt
unseres lieben Vaterlandes Ich hätte daher »der auch erwartet,

daß die gegenwärtige Verwaltung, nachdem der frühern
vor den Wahlen W heilige und gewiß viele unverdiente
Vorwürfe gemacht worden find, wenigstens hintendrein alleS meiden
lernen würde, was zu mmörhlger Neizung Anlaß böte, und
daß sie namentlich in amtlichen Rapporte» nicht unbedeutende
Fehler aufstechen, sondern die rechte Mute halten würde, die

geeignet ist» beiden Parteien Vertrauen einzuflößen und dieselben

näher zu bringen und zwar um so mehr, alS der Herr
Regierungspräsident vor einiger Zeit selbst diesen Wunsch ausgedrückt
hat. JH komme nun auf die Auleihensfrage selbst. Es ist
bereits gezeigt worden, daß Geld nothwendig sei, um die Oberländer

kasse zu speisen, und ich stimme auch dafür, daß dieses

geschehe. In erster Lià wünsche ich, daß die Uakech.anvlungen
mit der Bank zu Stande kommen, weil ich ebenfalls glaube,
daß es derselben gegenwärtig nicht möglich werde, dem Staats
gegen Abtretung von Zinsschriften daâ fraglich« Anleihen zü

machen,-wenn aber wirklich die Operationen der Bank dadurch
gehemmt werden sollten, so stimme ich dazu, daß ein Anleihen
bei Pbivaten gemacht werde; ich möchte aber in jedem Falle
die Rückzahlungsbedingungen gehörig regulir«», damit mchl,
wenn vielleicht in vier Jahren daS Personale in der Verwaltung
wieder ändert, die Gelder sogleich zurückdezahlt werden müssen,
und die zukünftige Regierung in Verlegenheit gesetzt werden
könnte. Für die laufende Verwaltung dagegen möchte ich daS

Anleihen nicht benutzen; ohnehin sins Ersparnisse in Aussicht
g stellt, mit welchen man sich vielleicht einrichten kann; da bet

der stets zunehmenden Bevölkerung sich die Bedürfnisse der

spätern Jahre vermehren werden, so dürfte es, namentlich wenn
wir etwa außerordenlftche Zeiten erlebe», sehr unbequem
kommen, aus den laufenden Einnahmen Schulden zurückzubezahlen,
welche für die laufende Verwaltung kontrahirt worden find.
Aus diesem Grunde stimme ich auch lieber zum Vorschlage des

Herrn Scämpfl', sich mit der Bank in Unterhandlungen
einzulassen. Noch ein Paar Worte über den Landverkauf zu Bät-
lerkinden, welchen Herr Sträub berührt hat. Er hat gesagt,
die Zahlungsbedingungen seien abgeändert worden; da ich die

hierauf bezüglichen Akten nicht vor mir habe und mick an dieses

Geschäft auch nicht mehr so genau erinnere, so kann ich

dießfallS nicht sogleich die nöthige Auskunft geben. So viel
aber ist gewiß» daß Herr Rüevi für jenen Walö einen wirklich
hohen Preis eingieng, daß Herr Rüedi reich genug ist, um,
abgesehen von den Bedingungen, dem Staate, wenn er es

wünscht, Zahlung leisten zu können und solches im Falle auch

thun wird, und daß ich mich auch nicht im Geringsten zu
erinnern weiß, irgend welche Erlaubniß zu Abänderung von den

durch die Behörden genehmigten Bedingungen ertheilt zu haben.
Bus den Ihnen vorgetragenen Gründen schließe ich mich dem

Antrage deS Herrn Stämpfli an.

Herr Präsident. Ich wußte nicht, welche Wendung
die Diskussion nehmen werde, und habe daher die Fragen über
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daS Eintreten von der Hauptsach.' selbst getrennt. Da man
aber bereits sehr viel EinläßlicheS angebracht, und z. B. Herr
Stämpfli bereits angekündigt hat, welche Anträge er in der
Hauptsache stellen werde, so sehe ich mich bei dieser Lage der
Dinge veranlaßt, anzufragen, ob man nicht vielleicht noch
nachträglich zugeben wolle, daß die Gintretensfrage mit der
Diskussion über das ganze Geschäft verbunden werde.

Karlen zu Eclenbach. Es scheint mir, man sei über
die EintrelenSfrage ziemlich einig; wenigstens so viel ich
bemerkt, hat Niemand dagegen gestimmt. Auch ich bin insofern
einverstanden, als das Anleihen für die Oberländerkasse
gemacht werden soll. Ich habe in der Diskussion gehört, daß
gesagt wurde, die Oberlänverkasse solle bis auf 3 Millionen
anwachsen, die Verfassung sagt aber, fie solle bis auf 3, und
je nach Bedürfniß bis auf 5 Millionen Schweizerfranken
ansteigen ; und da nun» wie ich glaube, das Bedürfniß für 5
Millionen vorhanden ist» so halte ich dafür, man solle nicht
Nur für 3, sondern für 5 Millionen sorgen. Betreffend die
Anträge des RegierungsrarheS, so mache ich einen großen
Unterschied, ob man für die Oberländerkasse oder für die laufenden

Ausgaben sorgen wslle. Wenn wir auch für die laufenden

Ausgaben ein Anleihen machen wollen, so sind wie
allerdings. wie Herr Regierunzsralh Fischer bemerkt hat, auf dem
Punkte, den unrechten Weg zu gehen. Wenn wir Schulden
machen wollen, um die laufenden Ausgaben zu bestreiken, so

zeugt das von einer schlechten Verwaltung; ich bekämpfe
entschieden die Ansicht des Herrn Fischer, daß sich Jemand zu
einem schlechten Verwalter qualifizire» wenn er Titel versilbere,
um damit andere Kapiralanwendungen zu machen; im Gegentheil,

die Verwaltung wird dadurch einfacher und besser. ES
ist Sache des Büdzets, anzuweisen, wie die laufenden
Ausgaben bestcitten werden sollen, allein leibst für den Fall, daß
das Budget nicht die nothwendigen Hülfsmittel ausweist, sollen

wir doch nickt ein Anleihen machen, wodurch wir dem
Lande das Schulee-»machen vorzeigen würden, welches bereits
genug in Schulden steckt. Wir sollen so sparen und die Ein.
nahmen so einrichten, daß wir nicht rückwärts haushalten;
die Vermögenssteuer ist dafür da, um das Nöthige für die
laufende Verwaltung herbeizuschaffen. Ich stimme ^omil zum
Eintreten, und zwar dahin, daß Geld genug hergeschafft werde,
um die Oderländerkasse bis auf 5 Millionen zu speisen.
Hingegen verwahre ich mich gegen «in Anleihen zum Behufe der
laufenden Verwaltung; ich darf dieses um so mehr thun, alS
ich überzeugt bin, die linke Seite der Versammlnng repräsen-
tire absolut die Mehrheit des Volkes. Die Aeußerungen deS

Herrn RegierungßraihS Sträub haben mich sehr frappirt, in-
dem sie nur Verdächti.,ungen enthalten, gerade so, wie der
Finanzbericht der Regierung ebenfalls; auch dieser verdächtigt
die abgetretene Regierung; dieser Bericht wird zwar so viel
als Lüge geheißen.

Hwr Präsident des Regierungsrathes. Ich ersuche
das Präsidium, solche Ausdrücke nicht zu dulden.

Herr Präsident. Ich ersuche den Redner, sich in
gemäßtgrcrn Ausdrücken zu. fassen.

Karlen zu Erlenbach. Ich glaubte, die Sache so

deutlich sagen zu sollen » daß man mich begreift. Der Herr
Präsident hat mich schon mehrere Wal« mißverstanden.

Herr Präsident. Nein; ich verst he den Herrn Karlen

konst recht gut, und weiß auch, was der AuSdruck sagen

will, den er soeben gebraucht hat. Ich bitte ihn nochmals,
solche Ausdrücke zu vermeiden.

Karlen zu Erlenbach. Herr Regierungsrath Sträub
hat nebstdem heule Verdächtigungen in die Versammlung ge-
worsen; man forderte ihn auf, Auskunst zu geben und
Thatsachen anzuführen, allein er hat keine Auskunft gegeben, son-

»2«
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dern gedacht, Verfassung hin, Verfassung her! (von
der rechten Seite der Versammlung wird vielfach zur
Ordnung gerufen. DaS Präsidium ermahnl den Redner wiederhole,

sich zu mäßigen.) Karlen fährt fort: Es ist
allerdings meine Ueberzeugung, daß die Verfassung gebrochen wor-
den ist, und ich bin dem Bernervolk Wahrheil und nichr Lüg«

schuldig, und meine Ueberzeugung werde ich wohl aussprechen
dürfen (die rechte Seite ruft den Redner von Neuem

zur Ordnung. DaS Geräusch wird wieder allgemein. Nach

einiger Zeit gelingt eS dem Präsidenten, die Ordnung wieder
herzustellen ; er ermahnt den Redner oufS Neue Karlen :
Herr Sträub hat sich also mehrfache Verdächtigungen erlaubt;
er wurde aufgefordert, nähere Auskunft zu geoen, allein er

hat eS nicht gethan, obgleich der 44 der Verfassung
vorschreibt, daß die Mitglieder des Regierungsrath» im Großen
Rath Auskunft über alle Gegenstände geben sollen, über welche

von Mitgliedern dieser Behörde Auskunft Von ihnen verlangt
wird. Ich will nun auch ein paar Müsterche» geben, wie eS

unter der frühern Verwaltung hergegangen ist. Es wurden
zum Beispiel der löblichen Stadt Thun circa 30,000 Fr. auf
21 Jahre zu 1 Prozent gegeben, welches eine ZinSeinbuße von
Fr. 18.750 ausmacht. Diese» sind nun kein« Verdächtigungen,
sondern Thalsachen (Wild bolz: AUeS dieses gehört
nicht hieher. — In ähnlichem Sinne, wie Herr Wildbolz sprechen

sich viele andere Mitglieder der rechten Seite aus. auch

hört man von daher vielfach den Ruf, der Redner möge zu-
recht gewiesen werden. Bon der linken Seile dagegen wird
der Ruf gehört: „Wohl freilich gehört daS hieher, lasse man
den Herrn Karlen doch sprechen.")

Sträub, RegierungSrath. Herr Karlen sagt, ich habe
keine Thatsachen anaeführt (Karlen: Nein! sondern
Verdächtigungen. (Das Geräusch und die Bewegung wird
nun allgemein, da sehr viele Stimmen zusammen sprechen, so

wird Niemand verstanden.)

Herr Präsident (wirb zuerst wegen des allg-meinen
Geräusches nicht verstanden). Ich bitte noch einmal, der Red-
uer möge bei der Sache bleiben, es gehört durchaus nicht zur
Sache, waS die Verwaltung im Jahr 1824 gemacht hat.

Karlen von Erlenbach. Aehnliche Stücklein sind unter

frühern Verwaltungen in kurzer Z-it für enea Kl,000
Franken gemacht woreen. Unicr Anderem hat ein Benvicht
Sträub von Belp, Amtsweibel und Grenadierhauptmann (ich
weiß nichr, ob es unser jetziger Regierungsrath ist (Heer
Sträub winkt: ja'.Z vom Staat ein Anleihen von Fr 1500
auf zehn Jahr« unverzinsbar erhalten, waS Fr. 000 ausmacht.
Und zwar zu welchem Zweck? Zur Hebung der Guttuchfabrikation.

Aber, Herr Jesus! Wenn man die Guttuchfadrika-
tion heben wollte, so hätte man bei uns oben in jedes Häuschen

Geld schicken müssen, denn bei uns wird, so zu sagen,
in jeder Familie Gurtuch fabrizirt (Herr Präsident:
Ich sag« noch einmal, dieses gehört nichr zur Sache. Stimmen

von der einen Seite: Wohl freilich! Von der andern:
Rein!) Karlen fährt fort: Unsere neue Verwaltung hat
noch nicht viel gethan, als: sie hat in daS Oberland einen
außerordentlichen Regierungskommissär geschickt, welcher viel
Geld kostet (Herr Präsident: Auch dieses gehört
nicht hieher. So werden wir niemals fertig.) Karlen:
So gut, alS Andere Verdächtigungen anbringen durften, eben
so gut darf ich Thatsachen anführen. Es wurde also ein
außerordentlicher Regierungskommissär mit einem außerordentlichen

Sekretär ins Oberland geschickt, während der betreffende
Bezirk doch einen Ehrenmann zum «mtöverweftr hat. Überdies

schickte man noch 5—6 Landjäger hinauf; olles tieftS
kostet viel Geld» und ist zugleich eine Vciftssurigsverletzuiig.
(Der Redner wird durch viele Stimmen unterbrochen, «s sei
keine VerfaffungSverletzung vorhanden Und wenn da»
Oberländervolk gleichen Sinnes wäre, wie ich, so würde eS diesem
Zustande Holla machen. (Auf der linken Seile große Heiterkeit,

auf der rechten großer Unwille.)

Herr Präsident. Ich weise nun den Redner auf

daS Bestimmteste zur Ordnung; eine solche Aeußerung ist eine
direkte Aufforderung zur Unordnung.

Karlen zu VilenbaS- ES ist eine Aufforderung, die
Verfassung zu haltn« und sie nicht zu brechen.

Herr Präsident erklärt, er gebe nicht zu, daS der
Redner weiter spreche.

Karlen zu Erlenbach. Und wer ist dieser außerordent-
liche Regierungskommissär? Ein Freund des Sond«rbundS,
ein Mann, der in öffentlichen Blättern den Sonderbunv
vertheidigt hat und daß der Sonverbund vaterlandsoerrä hernch
war, ist ebenfalls bekannt — — (Der Redner wird durch den

vielfachen Ruf der von der rechten Seite kommt, unterbrochen,
daS Präsidium solle ihm daS Wort entziehen.)

Herr Präs ident. Gestützt auf den §. 70 deS Reglements

werde ich darüber abstimmen lassen, ob Herr Karlen
nicht zur Ordnung zu weisen sei.

Karlen zu Erlenbach. Angesichts deS BernervolkeS
fahre man nur zu (Eine Grimme von der rechten
Seite: Du lnst nicht daS Bernecvok.)

Der Präsident verliest den z. 70 deS R'glemenrS
(deS Inhaltes, daß wenn auf den Ruf deS Piästöenlen zur
Ordnung daS belr-ffende Mitglied sich nicht unterziehen und
nichr innehalten wolle, eS den Entscheid der Versammlung
verlangen und sich mit seinen Verwandren und Verschwägerten in
dem bestimmten Grade bis nach dem Entscheid in Austritt
begeben müsse Herr Karlen hat auf m-inen «v cderholten
Ordnungsruf nicht inne geHallen und nun will ich die Ve-samm-
lung entscheiden lassen, ob er sich nicht zu unterziehen habe.

Steiger zu Riggisberg. Und dabei muß er den Austritt

nehmen mir seinen Verwarnten und Verschwägerten in
dem bestimmten Grad«.

S tâm p fli. Ich bin einverstanden, daß Herr Karlen
den Austritt nehmen soll, allein daS Wort darf ihm nicht
abgeschnitten werden.

Herr Präsident. Allerdings nicht, er wird nur i«
diesem Tone nichr fortfahren und auch die gebrauchten
Ausdrücke nicht wiederholen dürfen.

Karlen zu Erlenbach. Ich wäre ganz mir dem Präsidium
einverstanden, wenn eS Redner der andern Partei gleich be-

handelt hätte.

Herr Präsident. Herr Karlen hat bis nach dem
Entscheid über die Frage, ob er zur Ordnung gewiesen werden
solle, den Austritt zu nehmen das Recht über die Sache selbst

zu sprechen, wird ihm nicht entzogen, sondern bloß in Betreff
derjenigen Punkte, in welchen er zur Ordnung gerufen worden

ist.

Karlen zu Erlenbach. Ich wäre ganz einverstanden,
wenn (Unterbrechung durch viele Stimmen.)

Bützberger. Herr Karlen muß den Ordnungsruf an-
nehmen.

Herr Präsident. Wenn er ihn aber durchaus nicht
annehmen will!?

Bützberger. Nachher wird er indessen über den gleichen
Gegenstand wieder sprechen dürfen.

Herr Präsident. Dagegen habe ich nie etwa»
eingewendet.

Tscharncr zu Kehrsatz stellt in Betracht der fortwährenden

großen Aufregung und Unruhe den Antrag, die Sitzung
für heule aufzuheben.



Karlen zu Erlcnbach. Ich will dem Auftritte ein Ende
machen» indem ick von seldst daS Wort aufgebe» allein nehmen
lasse ich mir dassUoe nicht.

Herr Präsident. Herr Karlen soll den AuStritt
nehmen.

Karlen zu Crlenbach. Ich will es thun. (Während er
sich aus dein Saal bcgicbt.)

Steiger zu RiggiSberg. Der muß folgen lernen» wie
Andere auch.

Karlen zu Srlenbach. Herr Steiger wenigsten» lehrt
mich noch nicht folgen.

Abstimmung.
Für Bistâtigung de» vom Präsidium getha¬

nen Ordnungsrufes 106 Stimmen.
Dagegen Sä Stimmen.

Herr Präsident zu Herrn Karlen, der wicker in den
Saal tritt: Es ist mit 106 Stimmen gegen St beschlossen
worden, Sie zur Ordnung zu weisen, über diese Sacke selbst
dürfen Sie wcner reden, aber nicht mehr in hem Sinne und den
Ausdrücken, nie Sie gesprochen.

Karlen zu Erlenb. Gerade in dem Sinne u. Styl hätte ich
noch mehr gesprochen, in einem andern verlange ich es nicht.

Stämpsli. Ich habe noch einige Bemerkungen zu
machen, zu denen ich hauptsächlich durch die Aeußerungen des
Herrn Strand veranlaßt werde. Ich schicke dabei die ollge-
m»ine Bemerkung voraus, daß eS jedenfalls der reckten Seite
der Versammlung nicht auffallen soll, wenn eine Diskussion
stattfindet, welche ihr nicht ganz angenehm ist, denn wenn sie

das Historische unseres Verhältnisses vnfolgt, so wird sie zu-
grben müssen, daß sie selbst Urheber desselben ist. Nachdem
der Flnanzbe;ichr hier mitgeiheilt worden war, wurde er unge-
aeètet tcS Verlangens, man solle ihn nicht publiziren, bis er
d liderirr worden sei, gleichwohl v-röffenllickl. ES wurde
damals gesagt, man könne bei Gelegenheit der BesoldungS- und
AnlcihenStrage darauf zurückkommen, daher ist cS ganz natürlich,

daß wir henke ü! er diesen Gegenstand daS Wort ergreifen
müssen. Herr Sträub har mir Einiges untergeschoben. Ich
habe gezeigt, wie viel Kassa-Saldo vorhanden sei und woher
derselbe kommen werde, all-in ich habe nie behauptet, daß auch
Brandassekuranzbeiträge eingehen werden. Von Brandasseku-
ranzbei-rägen habe ich überhaupt gar kein Wort gesp.och-n,
wohl aber von Affekuranzvergülungen, von welchen ich in Be-
zag auf das Jahr 1851 gesagt habe, die Regierung werde sich

»s einrichten können, daß dieselben im ersten Semester bezahlt
werden. Herr Sträub hat ferne!! gesagt, cS sei nicht gewiß,
daß die Vermögen«steuec bis Ende des JahreS eingehen werde,
wie ich eS angenomman habe, und er frage, ob unrer der frühe:

a Regierung die Vermögenssteuer v«n 1349 auch schon zu
Ende des gleichen JahceS eingegangen sei. H«rr Sträub ist
hie« vor Allem a»S im Irrthum, wenn er glaubt, die Steuer
pro 1869 sei im entsprechend gleichen Zeitpunkt wie diejenige
von 1850 ausgeschrieben worden. Jene wurde nämlich
ausgeschrieben am 15 November 1849, diese am 1. Ok-obcr 1850.
Im gegenwärtigen Jahre har man daher 3 Monate Zeit zur
Einziehung der Steuer, während man im vnflossenen Jahr
bloß 1>/z Monat da,u Halle. Mein Ansatz von Fr. 350,000
für die Vermögenssteuer wird daher gerechtfertigt erscheinen.
Herr S raub spricht ferner von Aisstäulen, aus deren
Eingehung ich, wie er meint, rechne, die aber nicht eingehen werde»

Auch hier wird mir clwaS in den Mund gelegt, das ich
nie g-sagl habe. Ich weiß gar wohl, daß Zwischen Fe. 1-200,000
Domänen, vnd Forstausstände sind; allein auf den Euizarg
dieser Ausstände in diesem letzten Quartal habe ich gar nicht
gerechnet, im Gegentheil nur angenommen, baß von den Forsten

her bis zum Neujahre nur noch Fr. 20,000 und von den
Domänen her etwa Fr. 10.000 eingehen werden. Allem ge-
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rade bei diesen Berechnungen komme ich auf die erwähnte
Summe von Fr. 500,000, welche in den verschiedenen Ver-
waltungszweigen sur daS letzte Semester eingehen werden. In
die en 3 Punkten hat mich somit Herr Sträub entweder ganz
mißverstanden, oder mir etwa» untergeschoben, daS ich nie
gesagt bade. Den Herrn Fmanzbireklor fordere ich auf, für
seine Angaben Berichte auS der KantonSbuchhalrecei zu bringen,

damit man eine Basis habe; denn in seinem ganzen Ein-
ganzsrapporr war keine Zahlennachweisung. Herr Sträub
hat ziemlich keck behauptet, er wisse noch Manches, daS er
sagen werce, wenn man ihm den Wund offne. Ich erwartete,
nachdem man ihm den Mund geöffnet harre, er werde bamir
he-auärücken. Ich finde rS nun >ehr unredlich, daß er am
Schluß seiner Rede gesagt har, wer Auskumr verlange» solle
dafür aus sein Bureau kommen, und warum finde ich daS?
Die verdächtigenden Aeußerungen des Herrn Strand erscheinen
natürlich in den Verhanctungsblättern. Die vielfach von
unserer Seile verlangte Auskunft hingegen wirb nicht aus diese
Weise veröffentlich!, da Herr Sträub uns dafür auf sein
Bureau verweist. Was wirb nun das ganze Publikum denken
müssen, wenn eS in den Verhandlnngsdläilern bloß die
Anschuldigungen sieht, von demzenigen aber nichts Vernimmt, waS
auf dem Bureau vorgeht? Es wirb glauben müssen, es stecke
doch etwas dahinter. Selbst wenn man die allsällige Auskunft,
welche man auf dem Bureau erhält, in den Zeitungen publizirt,
so tritt doch der Nachtheil ein, daß dieses keine offiziellen Or-
gane sind, welchen Charakter hingegen die Vcrhand.'ungSblät-
ter mehr od«r weniger haben. Wenn daher Herr Sträub ein
Christ ist, waS ich vermuthe, so soll er nach dem christlichen
Grundsatz handeln: WaS Ihr wollt, daß Euch die Leute thun
sollen, daS thut auch ihnen. Oder wäre eS vielleicht dem
Hrn. Sträub angenehm, wenn man ihm nach 4 Jahren hier gleiche
Anschuldigungen machen würde, wie er cS j tzc mir macht.
Herr Strand wird »S mir gewiß nicht übel nehmen, wenn ich
»Pu noch einmal auffordere, Thatsachen, wenn er solche weiß,
zu veröffentlichen, damit sie ebenfalls in die Verhandlungeblär.
l»r kommen. So lange dieses nicht geschieht, muß ich seine
Bejchulßigungen als unwahr erklären Ich habe noch einen
andern Punkt zu berühren. Herr Sträub bat nämlich von
einem Holzverkaus im Betrag von Fr. 21,000 gesprochen, der
nirgends eingeschrieben sei; im Sîegierungèxahsprotokoll wird
man indessen vorläufig finden, waS verhandelt worden ist;
wenn die Akten an die Domänenverwallung zurückgeschickt
worden sind, so fällt die Schuld, daß die Einschreibung nicht
stattgefunden hat, auf Niemand anders» alS ans den Sckretär
und den Buchhalter; und wer find diele beiden Personen? Der
eine, der Sekretär, >st ein sogenannter Ordnungsmann im streng,
sten Sinne des Wortes — und der andere, der Buchhalter,
ebenfalls; dieser letztere ist Sekretär de» Srorchen-Comile's.
Dieie Herren sollten die Akten einschreiben. Ich frage üdrwens
den Hrn.Domänendirekror, ob er aus seinem, Bureau nickt die
voll ständigen Akten gefunden habe, obgleich fie vielleicht nicht
eingeschrieben sind? Wenn er nicht die Anschuldigung machen wollte,
daß etwas der Art unterschlagen worden sei, so hätte er wenig.
stevS dieses UmstandeS erwähnen sollen. Ich komme nun zu
den Prozeßkosten. ES wurde gesagt, der Büdgetansatz sei über-
schrillen worden; ich gebe dieses zu, allein es wurde mir noch
nicht auf die Frage geantwortet, welches Büreau für das Jahr
1869 bis 1850, bis »um Zeitpunkt, wo der Finanzbericht er-
lassen wurde, Fr. 5327 erhalten habe? Und warum werden nur
die Kredite erwähnt, welche überschritten wurden, und nicht
auch diejenigen, welche nicht aufgebraucht wurden, wie z. B.
letjenige für HolzaufrüsturigSkosten, für Waldkulrur ic.? Ferner
sagt Herr Sträub, cS sei für Steuern u. o Teilen Von
Staatsdomänen und Staarcfcrsten nur soviel im Büdger so angesetzt,
daß eS kaum 1 pro Mille von der Schätzungssumme ausmache.
Dieß ist unrichtig, denn Herr Sträub soll mir die Summe
zusammenrechnen, w-lche im Büdger wirklich dafür ausgesetzt
find und die zusammen Fr. 13,500 ausmachen. Der Herr
Domänen- und Forstdircktor muß ein sehr geschickter Mann
sein, wenn er 13>/z Million steue'Pflichtige» Vermögen her-
auSfindec, denn er muß bedenken, daß vorerst die sämmtlichen
Anus- und Vtarrgckäude gar keiner Steuer unterworfen und
im ganze», Jura d e Domänen und W.'ldmigm dem gleichen

123'



994

Steueransatz unterworfen sind, wie im alten KantonSlhekl. Hr.
Sträub hat ferner gesagt, eS seien bloß 64,009 Franken aus

Rechnung der Waldungen eingegangen; er hätte aber auch

sagen sollen, bis wann so viel eingegangen sei. Dieser Zeit-
Punkt ist der 4. September; seither sind aber noch 13—16.000
Fr. dazu eingegangen, so daß am Schlüsse deS 3. Quartals
bereits 80,000 Fr. eingelaufen waren, und wenn diese Einkünfte
einen gleichen Fortgang haben, so werden sie biS zum Schlüsse
deS Jahres jedenfalls sich biS auf 100,000 Fr. belaufen. Herr
Präsident, meine Herren, wenn man in dieser hohen Versammlung

einmal auf den Punkt gelangt ist, nicht wehr grundlose
Verdächtigungen auf die abgetretene Regierung zu werfen, so

kann man von Versöhnung sprechen, vorher aber nicht.

Sträub, RegierrmgSrach. Herr Stämpfli hat mich
auch mißverstanden, gerade w, wi» er sagt, daß ich ihn miß-
veistanden habe. Ich sagte, Fr. 64,000 sei der Reinertrag
der Waldungen von 1840, nicht son diesem Jahre; übrigens
habe ich Niemanden beschuldigt, als habe er dteseS oder jenes
auS böser Adsichl gethan, sondern ich hab» wirkliche Thatsachen

genannt, und blos die Ramm der Personen dabei
verschwiegen, die ich aber ebenfalls bereit bin, zu nennen. So
werbe ich z. B. den Herrn alt-Regisrunzsrath I. U.
Lehmann ersuchen, zu diesem Zwecke zu mir auf das Büreau zu
kommen. Ick muß noch etwa» berichtigen. Herr Karlen har
gesagt, die Verwaltung vor 1830 habe mir 1500 Fr. ans 10

Jahre geliehen ohne Zins; ich will Ihnen den Grand davon
mittheilen. Ich war damals von der Regierung beauftragt,
im ganzen Lande herum zu reisen, um omen Gericht über die
Guttuchsabrikation und darüber abzufassen, wie diesem Jntu-
stnezweig aufzuhelfen sei. AlS Entschädigung kür meine Mnde-
walr wurden mir dann die erwähnten 1500 F?. ohne Zins
vorgestreckt» allein nicht Fr. 15,000, wie es früher in den

Zeitungen hieß. Im Uebrigen wird die Gndrechnung des
gegenwärtigen JahreS zeigen, ob wir an laufenden Einnahmen
so viel vorräthig haben, wie man jetzt glauben machen will.
Ich für mein»« Theil bezweifle dieseö sehr, denn jedesmal,
wenn vom RegierungSrah ein Kredit für dieses over jenes
verlangt wird, so sagt der bc reffende Direktor, der Kredit sei

bereits erschöpft.

W y ß. Ich will blos eine kurze Bemerkung machen,
um d'e lang« Diskussion, welche nach meiner Ansicht ziemlich
auf Abwege und Holzwege gerathen ist, wieber auf den rechten

Weg zu bringen. Ich habe «rst eine Rebe gehört, näm-
rich die von Herrn RegicrungSrath Fischer, welche die
Diskussion auf den eigentlichen Boden klar zurückführt; er hat
indessen mehr von den zukünftigen Bedürfnissen gesprochen,
und daher werde ich die gegenwärtigen ins Auge fassen. Ich
habe im Finanzbüchlein gefunden, daß der vorige Herr Mi-
nanzdirektor da» gleich« Geständnis ablegte, wie Herr Fu«r«r
in seinem Finanzbericht, nä-nl>ch vaß man kür die Oberländerkasse

eine Summe von 5—6mal 100,000 Fr. herbeischaffen
müsse. Da« Finanzbüchlein enthält aber noch ein zweite« Ge-
stänsniß, welche» sehr wichtig ist, und in der heutigen
Diskussion nicht übersehen werden darf. ES ist nämlich beigefügt,
daß man zwar für die Overlâiàkasse 5—6mal hunderttausend
Franken nöthig habe, für die übrigen Verwaltungszweige
vagen nicht». Dieses hat Herr Stämpfli heute weilläufig durch
eine ungeheure Masse von Zahlen, welche übrigens eine große
Versammlung nicht aufklären, sondern nur in Verwirrung
bringen, darmthun gesucht. An einem «n»ern Orte aber sagt
Herr Stämpfli, daß man noch andere 500.000 Fr. nothwendig

habe — (Stämpfli: DaS ist nicht wahr!) Lasse man
mich doch fertig sp.echen! daß also noch andere 500.000
Fr. nothwendig seien für den Fond 6e roulement. Herr
Stämpfli sagt, dieser Fond âs roulement habe bet seinem
Amtsantritt etwas über eine Million betragen, und sei in dm
Jahren 1846 und 1847 um 800,000 Fr. reduzirt worden; er
sagt aber terner, daß im vorigen Frühjahr die abgetretene Ber-
waltung für 500,000 Fr. Zinsschriften bei der Bank auS dem
innern ZinSrodel deponkr habe, um auf diese daS Geld zur
Ergänzung des Fond äs roulement zu nehmen. Dieses
beweist mir, daß ein doppeltes Bedürfniß vorhanden ist, und

daß der Bericht dc« Herrn Finanzdirektor Fueter von ganz
richtigen Voraussetzungen ausgeht, nämlich daß man sowohl
für die Qdcrländerkasse, al« für die laufende Verwaltung Geld
nothwendig habe. Glatt einer Million, wie Herr Stämpflc
wünscht, will aber Herr Fueier vloS ci-ca 6mal 100,000 Fr.,
und ha? ganz recht, wenn er diese Summe für die erwähnten
beiden Zweck« Verlangt. Allein eS geht noch Anderes aus diesem

Gestäadn ß hervor nämlich daß die Geldverlegenheit sich

auS den Jahren 1846 bis 1848 tarirt. Nun härt« man glinden

sollen, dieser Mangel an Betriebskapital bälle Anno 1849
aufhören sollen, weil in diesem Jahr zwei Vermögenssteuern
bezogen wurden. Gleichwohl dauert« dieser Mangel noch daS

verflossene Frühjahr iorr. so baß die abgetretene Verwaltung
im Begriffe war, für 500,000 Fr. ZinSscpriften zu verkaufen.
AuS allem diesem gehl dervor, daß unsere Finanzlage nicht
halb so brilliant ist, wie man uns heute glauben machen will,
und daß der Bericht deSHrn. Fucter eine richtig« Darstellung
enthält. WaS nun die Mittel betrifft, um Gelb herzuschaffen, so

gibt es deren 5 — 6. ES kommt dabei nicht darauf an, ob

man nach der Anficht deS Herrn E-tockmar Wälder verkaufen,
oser dieses oder jenes machen wolle. DaS Einfachste ist aber
jedenfalls, daß man ein Anleihen mache, damit der ganze Große
Rath und auch daS Volk wisse, wie die Finanzen stehen.

Gerber zu SteffiSburg. Ich bedauee sehr, daß ich
heute wegen dem Hohenlastwalde zur Zielscheibe gewacht wer»
den bin. Herr Major Sinner von Bikewyl war aber bei diesem

Waldkaufe der Käufer, und nicht, wie berichtet wurde,
Gerber und Jndermühle. Allerdings baden wir uns später
bei biessm Geschähe betheiligt. Die Steigerung geschah
allerdings im Jahr 1342, allein die Endeabholzung erfolgte e?st

>m Jahre 1349. Herr Sträub deulcr darauf hin, daß wir
in Folge diese« Geschäftes dem Staate noch v el schuldig seien.

Ich erkläre daher, daß der Sraar unS im Jahr 1848 sogar
Fr. 1500 heraus schuldig war. Zwar sind wir demselben j'tzl
wieder etwas schuldig, allein die betreffend« Summe ist b«i
der Kantonalbank deponirt, und wir werden «rst zahlen, wenn
die Rechnung abgeschlossen ist. WaS die Sachs selbst betrifft,
W theil» ich ebenfalls die Anficht, daß wie ein Anleihen iva-
chen müssen; ich wünsch e aber ein solches bloS zum Zweck,
um die Oberländerkasse zu speiien, und eS wäre mir lieb, wenn
der Große Rath sich dieser Ansicht anschlichen würde. Man
streitet sich hier eigentlich nur darum, welchen Namen man
dem Kinde geben wolle.

N i g g e l « r. ES sei mir auch ein Wort in diese»

Angelegenheit erlaubt. Herr Großrarh WyA hat gesagt, der
Vortrag deS Herrn F scher sei der Karste gewesen, und er habe
sich am meisten an die Sache gehalten. Obgl ich nun ab«?

Herr Fischer gesagt, er wolle nicht anS der Schule schwatzen,
so muß ich doch bei einer elwaS aufmerksamen Verfolgung diese»

Vortrage? finden » daß er allerdings aus oer Schule
geschwatzt dar. Herr Fischer hat den eigentlichen Zweck deS

Anleihen» angegeben ; al» ursprüngliches Motiv für da» Anleihen
wurden zmrst die laufenden Ausgaben angegeben; erst die

StaatSwirthfchafrskommission — so stelle ich eS mir vor —
gab den Rath, man solle nicht mir ber Thüre in» HauS
fallen, indem der Große Rath so nicht anbeißen würde. Deßhalb
zog die SraatSwirlhschasrskommiss'0n auch noch die Oberläw-
derkasse in die Motive hinein, wodurch denn die Sache natürlich

einen etwas bessern Anstrich bekam; so konnte man
wenigstens sagen, man habe den edeln Zweck, den Schuldnern
im Oberlande aufzuhelfen. H«ure nun wurde unS mir Zahlen

dargelhan, daß allerdings die Oberländerkasse ein Anleihen
nothwendig habe, uns zwar für den Betrag von Fr. 800,000
neue Währung. Wenn man nun die bisherigen Morive
beibehält, und sagt, für die laufenden Ausgaben sei Gelb «ö-
thig, allein auch für die Oberländerkasse. und zwar im erwähn-
ton Betrag, so ist es klar, daß von Zweien EinS geschehen
muß: entweder kann näm'ich die Oberländerkasse nichiö b«-
kommen» oder doch nicht, was sie nöthig hat (sie braucht aber,
wie gesagt, die Fr. 800,000 vollständig) — oder eS bleibt
unS nicht« übrig für die laufenden Ausgaben. Hätte man
nun daS gegenwärtige Bedürfniß, nämlich die Speisung der



Oborländerkasse im Ange, so könnte man sich einfach dem
Antrage, zu diesem Zwecke daS nöthige Geld aufzunehmen,
anschließen ; allein heule sagt uaS Herr RegieruugSralh Fischer,
man mbsse noch viele« Andere in» Auge fassen ; er wolle zwar
absehen von den gegenwärtigen Bedürfnissen der laufenden
Verwaltung, allein man müsse al» ein guter HmSoarer auch für
die Zukunft sorgen und naSlehen, wa» etwa in der nächsten
Zeit begegnen könnte; da stellen sich denn namentlich im Ar-
wenwesen, sowie in der Erfüllung der BundeSpflichten wegen
der Militär- und Münzreformen' bedeutende außergewöhnliche
Ausgaben heraus. DaS ist allerdings richtig, allein sollen
wir nun schon im gegenwärtigen Rechnungsjahr, und zwar durch
ein Anleihen, diese Ausgaben zu decken suchen? Nein, sondern
wenn sich in der Zukunft größere Ausgaben herausstellen, alS
durch die bisherigen Einnahmen bestricken werden können, so

sollen wir auch neue Einnahmsquellen schaffen, oder wenn dieses

nicht möglich ist, eine größere Vermögenssteuer erheben.
Da baden wir eS! Die bevorstehenden Reformen in der eid
qenössischen Verwaltung werden den Kanton Bern nicht nur
M),000 Fr. neue Währung, sondern noch mehr kosten; man
s-Äem sich aber, für diese AuSgaben allfällig ein Halbes pro
Mille auf die Vermögenssteuer zu schlagen, weil man überall
dem Volke versprochen hat, eS brauche weder ordentliche noch
außerordentlich« Vermögenssteuern zu bezahlen. DaS Volk
erwarter zuversichtlich, daß man diese Versprechungen halt»,
und eS wäre nun sehr unangenehm, schon beim Anfang der
neuen Verwaltung eine außergewöhnliche Vermögenssteuer zu
erheben. Daher greift man zum Mittel, ein Anleihen zu
mache«, rückzahlbar auf längstens 4 Zahr», also nach Ablauf
der gegenwärtigen AunSperiode des Großen RatheS und deS

RegierungSrakheS; die Rückzahlung überläßt man fein den
zukünftig«, Behörden! Diese» ist ungefähr der Zweck deS

Anleihen», wie ich ihn namentlich entnehmen muß aus dem Volum

deS RegierungSrarhS Fischer, welcher zwar gesagt hat, er
woll» nicht au» der Schule schwatzen, allein gleichwohl dieses

ziemlich deutlich gethan hat. Herr RegierungSralh Fischer
hat zwar gesagt. Titel zu versilbern sei der erste Schritt, um
unter seine Sachen zu kommen wie man schon im gewöhnlichen

Leben sede; — Herr Präsident, meine Herren! wenn der
Antrag auf Ttcelverfilberung angenommen wird, so wird
Niemand sagen können, man habe «inen Schritt gethan, um unter

seine Sachen zu kommen; denn wenn man, wie Herr
Slämpfli beantragt hat, Titel an die Kanronalbank gibt, so

legt man daS Geld auf d«r andern Seite in der Oberländerkasse

neu an. Wenn Jemand bei einem Freunde Geld
aufkündigt, eS aber bei einem andern wieder anlegt, so wird doch
Niemand sagen können, er habe einen Schritt zu seinem Fi-
uanzruin gemacht; wenn man dagegen ein Anleihen aufnimmt,
ohne zu wissen, woher daS Geld zu der Zurückbezahlung zu
nehmen, so könnte man allerdings dahin kommen, wo Herr
Fischer gesagt hat. WaS wird ein HauSvater thun» wenn er
sieht, daß die Bedürfnisse in seiner Familie zunehmen? Wird
er etwa Schulden machen? Nein, sondern er wird darnach
krachten, neu« Einnahmsquellen zu schaffen. Wenden wir diesen

Grundsatz auf den Staat an, so wird auch dieser, wenn
seine Einnahmen für die laufende Verwaltung nicht hinreichen»
nicht etwa Schulden machen, sondern sich neue Einnahmequelle»

zu eröffnen suchen. Der Staat hat sich durchaus nicht
zu schämen, eine neue außerordentliche Vermögenssteuer
auszuschreiben. Die Steuern sind zwar mir für meine Person auch
nicht sehr lieb, denn sie treffen mich, wie jeden Andern; allein
ich will sie dennoch lieber bezahlen, alS die Verlegenheit auf
künftige Verwaltungen hinauszuschieben. Wenn wir die
Lasten de« gegenwärtigen Augenblicks zu Kontrahirung eines
Anleihen» auf daS nächstfolgende oder noch weiter« Jahre
hinausschieben, so bekommen wir «ine stehende Schuld, wie die m«i-
sten monarchischen Staaten solche haben, und die eine sehr
schlimme Mitgäbe ist; zuletzt wird doch einmal der Termin
kommen, wo bezahlt werden muß. Wer garamirt uu» endlich

dafür, daß nicht auch eine künftige Verwaltung einen «benso

gefälligen Großen Rath finde, wie die jvtzige, und daß ein
solcher fernere Anleihen beschließe; auf diese Weise würde die
Last stet» auf neue 4 Jahre hiuausgewälzt, wa» gerade da»
Geeignetste wäre, um fortwährend in den Schulde« zu blei-
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den. Nach dem Antrage deS Herrn Stämpfli, von der einen
Kasse Gtld zu nehmen, nnv fie auf eine andere überzutragen,
wird dagegen keine Schuld kontrahirt, sondern blos eine
andere Kaptralanwendung bewerkstelligt. Ich möchte auS diesen

Gründen blos in diesem Sinne eintreten» daß bei der
Kantonalbank zum Zweck der Speisung der Oberländerkasse die
nöthige Summe aufgenommen werde.

Gygar. Ich hatte nicht im Sinn«, über den vorlie-
genden Gegenstano das Wort ,u ergreifen, weil ich glaubte,
Jemand ander» werde den Antrag stellen, auf welchen ich
schließen werde; dieses scheint aber nicht der Fall zu sein. Mein
Antrag schließt dahin, gar nicht einzutreten, und zwar warum?
Ich bin natürlich auch nicht ein Man» von Fach, noch viel
weniger al» Herr Regierungsrath Fischer; gleichwohl habe ich
eine andere Ansicht von der Sache als dieser. Sogleich nach
dem Antritt der neuen Verwaltung hat sie einen Finanzbericht
herausgegeben, und gleich darauf folgte das Finanzbüchlein deS

Herrn Stämpfli. W ihrscheinlich find für Abfassung dieser bei-
den Schriften die gleichen Aktenstücke benutzt worden und doch
verhallen sich die beiden Berichte zu einander wie Tag und
Nachc; das eins wirft dem andern vor, eS hab- sich um eine

ganze Million geirrt. Wenn man diese Akten, welche von beiden

Parteien benutzt worden sind, einem völlig Unparteiischen
gegeben hätte, um ebenfalls einen Bericht auSzuarb-iten, so

würde dieser wahrscheinlich weder mit dem Finanzbüchlein noch
mir dem Finanzbericht ganz übereinstimmen. Jeden alls scheint
es mir aber, wenn man amtliche Berichte ablaßt, welche zum
Zwecke haben, die abgetretene Regierung zu zermalmen, so

sollt« man jedenfalls mit der größten Vorsicht zu Werke gehen.
Jedenfalls ist e» etwas Anderes, der abgetretenen Regierung
Ein» zu versetzen oder ein paar alle Eisen einzupacken, so wie
«ö auch etwa» Anderes ist. die abgetretene Verwaltung an den

Pranger zu stellen oder einem Schreiner am Ende deS JahreS
Rechnung zu legen. ES wurde vorhin gesagt, eS handle sich

bloß darum, wie da» Kind heißen solle. Mir ist eS ganz
gleichgültig» heiß« e» Nassau oder heiße es Rürau. Man sagte
früher, die Nassauer treiben die S euern ein uns verb auchen sie ;
den Rürauern hingegen könnte man jetzt sagen : fie verbrauchen
die Steuern und machen noch Schulden dazu, und ich glaube
wahrhaftig, der Staat Bern brauche keine Schulden zu machen,
desto schwerer ist eS, sie wieder abzubezahlen; wenn wir heute
anfanzen Schulden zu kontrahiren, so wird vielleicht Niemand
bei uaS d«a Zeitpunkt erleben, wo der Staat wieder ganz ohne

Schulden ist. Ich schließe deßhalb dahin, gar nicht einzutreten.
Bevor ich aber schließe, mnß ich mir eine Auskunft erbitten
und wünsche, daß dieselbe enrw-der vor oder doch im Schluß-
rappsrt gegeben werde. Der K 27 III. b. der Verfassung
sagt, eine Verrichtung deS Großen RatheS sei »die Entscheidung

über vie Verminderung de» Kapiralv-rmögen» de» Staates.

Zu Gültigkeit einer solchen Entscheidung ist die Mehrheit

sämmtlicher Mitglieder deS Großen RatheS -.forderlich.
Die Mitglieder find dazu bei E.den einzuberufen." Nun ist
heute bekanntlich bei E ben einberufen worsen, indem eine An-
leihenSfrage in Betreff d-c Form gleich behandelt werden soll,
wie eine Frag« über die Verminderung deS Kapitalvermögens,
allein wie verhält es sich mit der Abstimmung? Ist, wenn
die Einrretensfcage durch die absolute M-heheic «ncschieoen

worden, die Anzahl von 114 Stimmen, welche die absolute
Mehrheit der sämmtlichen Mitglieder bildet, noch fernerhin
nöthig, um einen Beschluß über die Sache selbst zu fassen, oder

ist diese» dann durch die absolute Mehrheit in der Eintreten»-
frage überflüssig gemacht» so daß dann ferner da« einfache

Handmehr entscheiden würde. Wenn nach geschehenem

Eintreten diese Garantie der absoluten Mehrheit sämmtlicher
Mitglieder nicht mehr beobachtet zu werden braucht, so möchte ich

zedenfall» bei meinem Antrage bleibe«.

v. G o n z e n b ach. Herr Präsident, meine Herren, wenn
beide Seiten der Versammlung sich entschließen könnten, die

gegenseitige Mißstimmung abzulegen, so würde die Diskussion

nicht mebc 5 Minuten dauern, und fie hätte von Anfang an

nicht 5 Minuten gedauert, wenn nicht da» Mißtrauen auf
einen solchen Grad gestiegen wäre. Di« Regierung bedarf ein

Anleihen von 809,000 Franken neue Währung, und die Ge-
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genpartei, d. b. ver Wortführer derselben sagt, er anerkenne,
daß man ein Anleihen von dieser Größe brauche. Sollte man
dtesemnach nicht geneigt sein zu glauben, diese Partei wolle
vie Regierung unterstützen, nachdem der Wortführer derselben
selbst zugegeben hak, daß der Antrag mareriel begründet sei.
Die ganze Schwierigkeil hängt an dem Zusatz des Antrages,
daß daS Anleihen auch für die laufenden Bedürfnisse verwendet
werden solle; Herr Karlen möchte sogar zu d.n 8 mal 100,000
Franken noch eine ganze Million Geld verschaffen, nur nichr
für die laufenden Ausgaben. Wenn nun die abgetretene
Verwaltung in einer gleichen Lage gewesen wäre wie die
gegenwärtige, so bin ich übe zeugt, daß sie unter den gleichen Um-
ständen auch daö Gleiche gethan haben würde. Erhebt man
das Ge d bei der Bank, »o giebt man heute Zinöschrislen und
legt morgen für den Betrag derselben daö Geld anders an.
Wenn nun der Kincuizzustand deS KantonS wirklich so ist, wie
Herr Slämpfli dargerhan hat und in den meisten Administra-
lionszweigen sich nicht nur keine Defizit's zeigen, wenn auch
die Kredite bei Weitem nicht erschöpft werden und bis zu Ende
deö Jahres alle Einnahmen eingehen wie man es hoffl, fr
braucht die Regierung ja nicht das ganze Anleihen, sondern
dasselbe aehl dann ganz oder zum größten Theil in die Ober-
ländnkasse über; wenn aber, was Herr Slämpfli gewiß zugeben

wird. auch ein sehr gewandter Finanzmann sich darüber
täusaen kann, was eingehen werde, und wenn die Einnahmen
wirklich auSoleisen, so daß die Regierung im letzten Monat
sich wirklich in Verlegenheit befindet, soll sie dann von den 8
mal 109 900 Franken gar nichts für die lausende Verwaltung
verwenden dürfen? Der Grund, warum ich wünsche, daß der
Antrag des NegierungSralhes angenommen werde, ist wahrhaftig

nichr der, um der frühern Regierung Eins anzuhängen,
sondern um der gegenwärtigen Regierung die Möglichkeit zu
geben, ihre Veipflichrungen gegenüber der Slaalsadministra-
rwn zu vollbringen» damit sie am Ende deS Jahres baares
Geld habe und den Beamten nichr mir einer Tanne, die noch
im Walde steht, sondern mit Fünfunddeeißigern bezahlen könne.

Fischer, alt - Schultheiß. Ich weiß nichr, ob ich mir
nach einer bereits so langen Diskussion auch noch ein Wml
erlauben darf. ES ist ausführlich gesagt worden, wa» bi» zu
Ende deS JahreS noch eintreten könne und müsse, allein AlleS
dieses ist ziemlich unsicher. Die gescheitesten Leute irren sich

oft am meisten; zum Beweise dafür will ich «inen Irrthum
anführen, welcher gedruckt in den Verhandlungiblättern steht
und der gewiß nichr ein absichtlicher war. Ich hatte schon in
einer frührn Sitzung die Ehr« zu bemerken, d..ß Herr alt-
Fivanzdirekror Slämpfli im Versass,ingdrath die Meinung ge-
äußert habe, die direkle Steuer werde zu 1 pro mi»o 1,200,000
Franken eintragen, und daß namentlich Herr vr. Schneider
diesem widersprochen und gesagt hat, sie werde höchstens 600,000
Franken abwerten; später hielt man an dem vermuthlichen
Ansatz von 1,100 000 Franken fest. Der Ertrag der
einfachen Vermögenssteuer für kaS Jahr 1849 zu 1 pro mille
für Fr. 535,000 büdgeliert, war nun für die einfache Sleuer
ungefähr Fc. 150,000; Sie sehen somit, meine Herren, daß
irren menschlich ist und daß man nichr ste:s mir leidenschaftlichen

Ausdrücken bereit sein muß, wenn etwas Jrrrhümliches
vorgefallen. Ich komme aber auf einen fernern Widerspruch.
DaS Budget für 1849 giebt den Reinertrag der Forsten an

-in l Fr. 192.090, während die sämmtlichen Domänen urd Forsten

bloß 91,000 Franken einbrachten, wovon 67,000 auf die
Forsten fallen. DiescS steht in ber gedruckten Rechnung. Ich
frage Sie nun, wenn Sie solche Ergebnisse vor Augen haben,
die in einer Verwaltung vorfielen, welche selbst die Ueberzeugung

hat, mit allem erforderlichen Fleiße gearbeitet zn haben,
wie ist eS denn möglich, heute zu sagen, wenn nicht eine un-
verantwortliche Nachläßiakeit eintrete, lo müsse luS zu Ente
deö Jahres so und so viel eingehen? DaS kann ich nicht
begreifen! Wir müssen imS an Dasj-uige halten, waS wir
mir Bestimmtheit wissen können, d. h. bloß an Dasjenige,
was in der Vergangenheit liegt, und ich will daher einen
Augenblick bet der Rechnung pro 1819 verweilen, welche die letzte
ist, welch- man bisher abgelegt hat und die abgelegt werten
konn e. Diîse Rechnung hat ein sehr großls Aufsehen gemacht,

weil sie «inen Baarvorschuß statt eine« Defizit« erzeigte, woraus

man schließen könnte, wir seien jetzt in die Zeit eingetreten,

wo den Finanzen wieder aufzuhelftn wäre. Herr Präsident,

meine Herren eS find vielleicht wenige Mitglieder in
der hiesigen Verwaltung, welche so enge und altvätensche
Begriffe über Staatshaushalt haben wie ich. Icy gestehe eS

aufrichtig: allen den schönen Kreditsystemen, welche zum Zwecke

haben, die Zukunft aufzuzehren zu Befriedigung der Gegenwart,
bin ich nichr hold, sondern ich huldige ganz der altvätensche»
Mode» baß daS Sparen für den Staat eben so gut sei, wie
für den Privatmann. Wenn ich früher sagen hörte (ich spreche

nickt von der vorigen Verwaltung), eS »ei besser, wenn der

Staat gar kein Vermögen habe, sondern daS Vermögen sich

in den Händen dec Privaten befinde und dergleichen mehr, sa

habe ich mich durch alle diese Raisonnements nicht irre mache«
lassen. ES wird immer schwer halten, ohne eigene vorgespart«
Mittel für außerordentliche Bedürfnisse alleS auS der Tasche
deS Staatsbürgers zu ziepen, und noch viel schwerer, wenn
dieselbe fortwährend in Anspruch genommen werden muß. Ich
hatte für meine Berechnung kein anderes Dokument alS den

Bericht des RegierungSraipeS an das bernische Volk Nach
diesem Gerichte, welcher sehr interessant abgefaßt ist, zeigen
sich in den Jahren 1846, 1847 und 1843 bedeutende Defizit'S;
auf das Jahr 1849 gestaltet sich hingegen daS Vermögen
ungefähr wieder so wie eS im Jahr 134k war. Ich konnte,
wie sehr mir auch ein solches Resultat erwünscht wäre, mir
dasselbe nicht wohl erklären. Ich fand endlich, woher diele«

Resultat komme, nämlich auS einer Erhöhung deS SchatzungS-
werthes der Domänen und Forsten. Eben so zeigt die Rechnung

pro 1849 statt eines Defizits, wie die vorhergegangenen,
einen Ueberschuß an Einnahmen von Fr. 376,000 » allein,
Herr Präsident, meine Herren, waS hat iu der Rechnung statt-
gefunden, um tickeS Resultat herauszubringen ; eS wurden 2'/,
Steuer im nämlichen Rechnungsjahr verrechnet, man hat
damit die gewöhnliaie Ordnung (ich will nicht sagen, daß eS

eine gesetzliche war» allein doch eine in der bisherigen
Ausführung beobachtete), wonach steiS die Sleuer eines jeden Jahres

im folgenden Jahre verrechnet wurde, für die Zukunft
unmöglich gemacht, indem man 1849 die gewöhnliche Steuer pro
1818 und dazu die für 1849 um die Hälfte erhöht in'S Ein-
nehmen brachte. Der Gesammlbetrag der Sleuer betrug nach
Abzug der Kosten 1,190,000 Fearken; wenn man nach der
Regel cko tri berechnet, wa« eine jede Steuer abwerfe, so findet

man zirka Fc. 450,000. Sie sehen, Herr Präsident, meine

H?rr»n, wiederum, baß irren menschlich ist, denn wenn man
nach mehreren Jahren Steuerbezug sich noch in dem Ertrage
der Sr-uee bedeutend irren konnte, so kann man auch nicht
mit Gewißheit voraus bestimmen, was in diesem Iah e noch
eingehen könne und müsse. ES ist mithin auf dieser Steuer
allein an außerordentlichen Einkünften erhoben worden eine
Summe von ganz nahe an Fr. 660,000; ferner« werden bei
den MilitärauSgaben in Abzug gebracht Fr. 113,000 Erstattungen

von der Eidgenossenschaft. Dieses waren Vorschüsse,
die in frühern Jahren an die Eidgenossenschaft gemacht wurden,

und diese har man ohne weiters von den büdgetirten
Militär-Ausgaben in Abzug gebracht; es wäre allerdings im
Jahr 1848, wo die meiste» dieser Vorschüsse gemacht wurden,
wie z> B. Fc. 80,000 für SonderbuudSkriegSkosten, Rüstung«»
gegen Uri u. s w., das Defizit um so viel geringer gewesen,
wenn man diese Ausgaben damals alö Vorschüsse berechnet

hätte; allein für daâ I >hr 1849 waren eS einkassirle Anspra-
chcn, vie eben so gut von den Fr. 297.000, die außerordentlich

iür die Rheingrenze Besetzung an die BunbeSkusss haben
entrichtet werden müsse», hätte abziehen können als von büd-
Minen Ausgaben. Dieses ist sedr wichtig, weil eS unS ei« n
Maßstab giebt für unsere Bedürfnisse. Wenn Sie die Rechnung

von 1849 auf diese Weite durchgehen, so kommen Sie
zu einem sehr bedeutenden Defizit, denn natürlich ist cö

unmöglich, normal die Steuern von zwei Jahren im gleichen
Jahre zu verrechnen. Es kommt dann dahin, daß nicht nur
ein einfacher, sonberu ein doppelter Steuerbezug nothwendig
sei, waS mir d-mjsmgen überelnstimmt» was Herr altFiuanz-
direklor Slämpfli in einer frühern Sitzung selbst gesagt hat;
dann h.ck man aber noch darüber au« diejenigen neuen



Ausgaben zu decken, die unS für vermchrte Militärkosten, Jury
u a m. sind in Aussicht gestellt Worten. Man sagt freilich,
ein Jahr mache nicht alle Jahce, und dieses ist auch richtig;
ich glaubte daher ein wenig untersuchen zu sollen, woher dieses
AlleS überhaupt gekommen sei und habe dabei sterS aus der
offiziellen Quelle geschöpft. Bei Uebernahme der Verwaltung
Vom 31. August 1815 betrugen die RechnungSrestanzen und
der?onà äs roulement 2,339,981 Franken; am Ende des
nämlichen Jahres war derselbe bereits herabgelchmolzen auf
1,163,000 Fr. Zu Ende des JahreS 1847 war er noch tiefet!
berabgesunken aus 1,083,090 Fr. und endlich auf den 31. Dez.
1849 aiso bei der letzten RechnungSablegung, betrug derselbe
1,480,000 Franken; wir haben somit eine Verminderung erlitten

von Fr. 851,000. Herr Präsident, meine Herren! ES ist
alS RechnungSresultal der Kassabestand angegeben worden auf
Fr. 103,000 Wenn nun bei einem Bàdget von 3 Mill onen
Fr. 130,000 Kassàstanv vorhanden wären, so ist dies
gerade so Viel, wie wenn ein Privatmann, welcher 100,000 Pfund
Vermögen besitzt, von welchen er jäsrlich 3000 Franken
bezieht, sich mit einem Kassabestand von Fr. 130 behelfen müßte.
Ich frage nun, wie ist es möglich, zu behaupten, daß Jemand
unter solchen Verhältnissen die Finanzen in die Länge führen
könne. Man muß aber noch weiter gehen; die verschiedenen

Handlungsfonds haben abgenommen um Fc. 250.000. Die
Kapitalien aller Art betrugen im Zeitpunkt der Ued-rnahme
6,860,000 Fc. ; sie betragen nun gegenwärtig Fc. 5,999,0v0
und haben also abgenommen um Fr. 869 000; Pachtgüter wurden

verkauft für Fr. 670,000. Dessenungeachtet sehen Sie aber
auf den 31. Dezember 1319 eine Zunahme deS Kapitaletars,
indem die Domänen und Pachtgebaude, welche früher auf 6>/z
Millionen Fr. geschätzt waren, jetzt auf 7»/^ Millionen Fc.
geschätzt wurden. Im Berichte deS Negierungsrathes finden Sie
ganz richtig angegeben, eS seien für ungefähr Fr. 13,000 Fr.
28 000 Zinse aus dem Erlös flüssig geworden während die

Domänen Fr. 13,000 weniger abgetragen hatten. Hingegen
besteht die Hälfte dieser Domänen in einem Werthe von mehr
alS 3 Millionen in Gebäuden, welche nothwendig sind; allein
anstatt einzutragen, kosten, und alio uneigenllicheS Vermögen
sind. Allein waS kommt dabei heraus, wenn ein Vermögens-
stück, welches sich vermindert hat, nun deßhalb höher
angeschlagen wird, alS früher» weil einzelne Parzellen davon höher
verkauft wurden. Ich glaube, man habe sich auf diese Weisselbst

irre geführt. Wenn durch unvorhergesehene Ereignisse
die Nothwendigkeit eintreten sollte, von den Kapitalien deS

Staates Gebrauch zu machen, so wäre keineswegs der größte
Werth, sonder« wie eS solche Zeilen mit sich bringen, nux der
kleinste Werth erhalkbar. Noch in weil höherm M ße hat man
sich selbst betrogen in Betreff der Waldungen, dieselben waren
auf den 31. August 1846 angegeben auf F>. 6,216,000 ;
gegenwärtig ist tie Forstkapilalabschatzung Fc 9,634,000; dieser

höhere Werth wird größlenlheilS den neuen Schätzungen und
den Waldkantonnemenlcn beigeschrieben. Herr Prästsem, meine

Herren! WaS sind die Waldkanronnemente? Ich will diesen

Augenblick nicht eintreten, waS für und gegen dieselben
anzubringen ist allein daS Kanlonniren ist nach meinem Dafürhalten

nichts Anderes, als eine Ausgleichung der
Nutzungsberechtigten mit dem Eigenthümer. Wenn diese Ausgleichung
ganz richtig vor sich geht, so gewinnt dabei im Grunde keine

Partei; ein Profil kann allenfalls nur dadurch entstehen» daß
das Eigenthum frei und dadurch mehr werth wird. Allein
wesentlich und grundsätzlich kommt durch das Kanconntren nichts
NeueS zu dem Bisherigen, sondern es wird einfach daS

Vorhandene unter dem Eigenthümer und den Berechtigten
ausgeschieden. ES wird Niemand von unS in den Sinn kommen,

zu sagen — (Stampflt. Ich verlange das Wort.)—-daß
der Staat gewonnen habe, denn sonst müßten ja bi,jenigen,
welche mit ihm kamonnirlen, verloren haben, was wohl nicht
der Fall sein wird, man hat somit auf die Wehrschatzung einen
Werth herausgebracht, welche in Wirklichkeit nicht vorhanden
,st und jedenfalls nicht seit 1816 hinzugekommen >.st, sondern
bereits damals vorhanden war. An Zehnt« und Bodeuzms-
kapital endlich waren beim Amtsantritt der abgetretenen
Verwaltung Fr. 4,161,900 vorhanden; davon find ans 31.
Dezember als Schuldforderung vorhanden Fr. 2,710,000, uud
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ausstehende Schulden hingegen Fr. 2,130,000. Lassen wir diesen

Punkt, auf welchem im Regierungsberichte die durch die
Verfassung herbeigeführte Einbuße am StaalSvermögen auf
elwaà mchr als 5 Millionen angegeben wird, bei Seite, so ist
eine Verminderung von F.. 2,485.000 in Betreff derjenigen
liquiden Vermvgensbestandiheile eingetreten, welche früher
vorhanden waren. Ich sehe nicht ein, warum man sich mit so
großen Zahlen gefallen will; wie kann man das Forstkapilal,
welches im Jahr 1849 Fr. 67,000 abgeworfen hat, jetzt auf
Fr. 9,631,000 schätzen; Jedermann wird sagen, man solle von
den Waldungen wenigstens !U/z Prozent Zin» ziehen, allein
dieses wird bei solcher Schätzung bei weitem nicht erreicht.
WaS ist eS für ein Vortheil, die Waldungen so hoch zu schätzen,
so daß heute viele Mitglieder sich tragen müssen, wie man von
einer um so viele Millionen erhöhten Schätzung so unverhält-
nißmäßig wenig ziehe? Noch Eines! was für Zinsschriften
haben unS die verkauften Domänen eingetragen? Herr Stämpsii
Pak selbst bemerkt» daß die Verkäufe nach dem Annuirälcnsyüem
geschlossen worden seien. Das mag einige Käufer zu hövern
Preisangeboten vermocht haben; allein d rgleichen Zins chriften
sind nicht leicht, und wohl gar nicht ohne Verlust, zu realisiren.
Die besten ZinSschrislen sind berenS versilbert und aus eine
ähnliche Art, wie man die übrigen heule auch noch verwenden
will. Sie sehen daraus, meine He.ren, daß wir unS durchaus
keine Illusionen machen und daß wir nicht auf zu große Ziffern
bauen sollen, welche insofern irrig sind, ats sis vorauSleßen,
eS sei etwas früher nicht vorhanden gewesene hinzugekommen.
Der Finanzbericht der abgetretenen Verwaltung sagt, e«

erzeige sich auf dem StaatSvermögen ein Ausfall von 3,100,000
Franken, was den außerordentlichen Zeitumständen, Themung,
Krieg w. zuzuschreiben sei. Darüber will ich kein Wort
verlieren, allein warum macht man den Bericht nicht so beutlich,
baß das ganze Volk auf den eisten Blick sehen kann, wieviel
Vermögen wir nach Abzug eines solchen Abgangs besitzen.
Wenn man die Sache einfach gestellt hätte, wie sie sein soll,
wenn man die Aktiva gelassen hätte, wie sie nach einer bereits
ziemlich hohen Schätzung beim Amtsantritte der vorigen
Regierung waren so wäre man auf ein Aktivvermögen von Fr.
22,070,000 gekommen; welches ftdoch nicht ein liquides und
auch in allen Theilen ein zinstragendes ist Noch muß ich auf
einen Umstand aufmerksam machen, welcher mit dem Erwähnten
zusammenhängt. Wir haben aus den öffentlichen Glättern
gesehen» daß eine neue eidgenössische Skala in Aussicht stcht.
Bet einer großen Aem-nlast und bei einer Vermögensverminderung

Von acht Millionen (die fünfe der Zehnten zc. Inbegriffen)
werden wir bei erhöhten Schätzungen in den Fall kommen,
reicher zu scheine», als wir wirklich sind, und daher auch höher
tarirl zu werden. Sie werden zwar denken, dieses habe wenig
zu bedeuten, indem eS den Kanron Bern weder arm noch reich
mache, 10,000 Fr. mehr für ein Kontingent an die Eidgenossenschaft

bezahlen zu müssen, welches vielleicht in mehreren
Jahren nur einmal bezahlt werde; ich gebe aber zu bedenken,
daß wenn die Eisenbahnen sollten gebaut weiden, und eS sich

um «ine Ainsengarantie handeln würde, dieS unS sehr theuer
zu stehen kommen würde. Ich habe neulich bei Anlaß dieser
Vorschläge daS GeueralresuUat der englischen bis jetzt erbau,
ten 1993 Stunden (5991 engl. Meilen) Eisenbahnen nachgesehen

und gefunden, daß diese durchschnittlich für jede
Schweizerstunde 20/4 Millionen franz. Franken gekostet haben. Wenn
wir 100 Stunden nur in der Schweiz bauen und annehmen, daß
sie nicht theurer alS in England zu stehen kommen, so thut
dies 275 Millionen; bei dem ungeheuren Verkehr in England
tragcn sie im Mittel kaum 3»/o, so daß der Zinsbetrag, selbst

wenn nur 2 Proeenr Garantie bezahlt werden müssen, sich auf
5'/z Millionen jährlich, also für Bern über 1 Million belaufen
würbe. Ich bitte Sie deßhalb, Herr Präsident, meine Herren,
sich durch die höhern Zahlen, welche ich durchaus nicht
verdächtigen will, sondern die ich nur aus eines andern Anschau-

ungsart alS die meinige ist, herleite, nicht irre führen zu las.
sen uud uns nicht für reicher zu halten, als wir wirklich sind.
Wir können unsere Forsten nicht von heute aus morgen ver-
kaufen uud dürfen eS auch nicht. Von Domänen hat man
verkauft, waS vorerst verkauft werden konnte, allein waS giebt
es für Geld, wenn man sich durch Annuitäten bezahlen läßt.
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Unsre übrigen besten ZinSsckriften find bereits bei der Bank
hinterlegt, und doch hat im Mai die Bank statt de» verlangten
KrediiS von Fr. 500,000 bloß einen solchen von Fr. 150,000
bewilligen zu können geglaubt. Ich glaube, Herr Präsident,
nieine Herren, dargethan zu haben, daß unsere VermögenSver-
Hältnisse wirklich so st-hen, wie die Rechnung, welche ich soeben

gemacht habe, fie darlegt, nämlich daß wir jetzt ungefähr um
3 Millionen ärmer find, alS im Jahre 1816, und ich nehme
für dieses A«rmcrwerden ohne weicerS tie Gründe an, welche
uns der Bericht der abgetretenen Verwaltung angiebr, allein
nichts defioweniger ergiebl fich daraus während der Periode
von 1816 bis 1850 ein täglicher Verbrauch von Fr. 2850
Dieses muß uns gewiß stutzig machen, wenn wir stets noch
neue Ausgaben vor uns sehen. Herr Präsident, meine Herren,

es ist heute auf eine Art, von welcher ich nicht weiß, ob
ich sagen soll, cS sei mir leid, daß fie vorgekommen sei, oder
aber es sei mir leid, daß nicht das ganze Volk es gesehen, gcsagl
worden, wie man vorher gehandelt habe, und eS sei eme kleine
Kunst, mit Anleihen zu fechten. Di-scr Redner hat wahrscheinlich

vergessen, daß er vor noch nicht sehr langer Zeit selbst,a«f
ein Anleihen von 5 Millionen angetragen hat, um össeniliche
Bauren daraus zu machen. Heule sagt nun der Nämliche, es

brauche ein kleines Genie, um solche Anträge zu stellen, allein
gegenüber dem Faktum, daß man seil einer Reihe von etlichen
10 Monalen Tag für Tag Fr. 2850 mehr gebraucht hat, alS
die ordentlichen Einnahmen cUaublcn, dürfien wir uns nicht
auf eine große Leichtigkeit gefaßt machen, ein Anleihen zu
bekommen. Ich habe heute sagen hören, es wäre unverantwortlich,

wenn die Regierung bis zu Ende beS JahreS die
Vermögenssteuer nicht biS an Fr. 100,000 einbringen könnte, gleichwohl

sehe ich, daß nach der Rechnung für 1819 über Fr.
416,000 Ausstände von jener Sleuer verblieben. Das ist ganz
natürlich, allein ich möchte nun mcki, daß gesagt werde, was
an einem Orte geschehen sei, ohne daß es Tadel verdiene, sei

am anrern Orte unverantwortlich. Wenn man die Amtsblätter
nachliest und die ungeheure Zahl von Verganiungen ficht,

soll »man denn verlangen, daß die Steuer aus die blutigste
Weise eingetrieben werde? Nein, dieses ist auch nicht die
Absicht derjenigen Herren, welche diese Aeußerung geHan habest,:
Eine der osioftsten Steuern ist die Milnäisteuer für Diejenigen,

welche ntch S besitzen, und welche, weil fie mit KrankSe!-
lkn und Gebrechen behaltet find, nicht periönlichen Militärdienst

leisten können; daß diejenigen Leute die Sleuer bezahlen,
welche Vermögen b-fitzen, allein dennoch aus verschiedenen
Gründn nicht persönlichen Militärdienst thun, darüber will
ich gar nichts sagen, allein daß Leute, welche nichts haben und
krank sind, unv deßhalb ihren Dienst nicht verrichten können,
daß solche Leuie zahlen müssen, widersteht mir. Die Militär«
Aeuer ist büdgetirl netto Fr. 25,000, brutto hat sie Fr. 70 000
abgetragen, davon find Fr. 11,000 (25 °/o) an RechnungSkösten
abgegangen » und als reine Einnahme »erzeigt worden Fr.
56,000, also bedeutend mehr al« daS Doppelte deS AumtzeS;
davon wurden aber über Fr. 33,000 nicht bezogen, sondern
unter den Ausständen verzeigl. Bei dieiem Anlasse muß ich
sagen, wie es hiebei hergegangen ist. Im Amte Oberhasli,
waS nö.'higenfallö durch Berufung an die Herren Abgeordneten
erwiesen werten kann, sollten im März deS gegenwärtigen Iah-
reS diese Ausstände emgeforderc werden; es wurde nach Bern
geschrieben, daß dieses böseS Blut mache, und man wartete daher zu.
Sobald nun die neue Regierung gewählt war. trieben d e dortigen
Beamten, ohne vorerst anzufragen, diese Steuer sofort ein, und lie-
ßen dabei von HauS zu HauS sagen, da sehe man nun, was uns
die neue Regierung bringe. Ist eS, wenn solche Sachen gehen,
nicht ganz augenscheinlich, daß man sich auf einen falschen
Standpunkt setzt und daß man in planmäßiger Opposition der
Regierung jede Schwierigkeit in den Weg legt, welche man ihr
nur in den Weg legen kann. Herr Präfi ent, meine Herren,
es wurde heute gesagt, man wolle so lange keine Versöhnung,
als man ungerechte Vorwürfe gegen die frühere Verwaltung
in die Welt hinausschleudere. ES ist eine sehr kluge Modifikation

der frühern allgemeinen Erklärung gegen jede Versöhnung.

Bei jener frühern Gelegenheit, wurde von einem Redner

gesagt, welcher fich hier gewöhnlich in nicht angemessenen
Ausdrücken über denjenigen Theil de» j Berne,Volk è äußert

den er nicht repäsenlirt, und der die 10,000 Wähler in fich

begreift, welche den größern Theil dieser Veriammluug hwher
gesendet haben, es sei eine Vereinigung von Pöbll UI Holx-
schuhen mit der Aristokratie, und alS dagegen von mir dimerkt
wurde, wir seien hier, um die Geschäft« deS Volkes zu besorgen
und nicht um zu provociren, so wurde von perrn Srämpsii
erwiedert, dieseS seien nicht Provokationen, sondern Tzalsache»
und man solle nicht lange von Versöhnung sprechen. Heute
hat man dieseS nun dahin gewendet, man solle k.ine Versöhnung

erwarten, wenn man ungerechte Vorwürfe gegen die

abgetretene Regierung mache. In der vorigen Kesswu des Großen

RarheS wurden nicht mit einem einzigen Wort Vorwürfe
gemacht, sondern die Provokation ging gcrav» von jener Seile der
Ver'ammlung auS; glauben Sw, man könne dieses auch ohne
weiterâ vergessen; man ist unwillkürlich bei Aeußerungen, wie
dergleichen auch heule vorkommen, gereist. Wenn riete Gegen-
äußerungen provociren, welche ich nicht billig« uns wovor ich

sehr warne (man hat cS mir zwar alS Altersschwäche ausgelegt),

— so muß ich noch einmal wiederholen: es ist hier ein
Kampf von Le-denschaslen, welche auch zu Folgen führen könnten,

die man zu spät beklagen würde. Ich begreife eigentlich
die ganze heutige Berathung beinahe nicht- Am Kopfe deS

Dekretes, welches wie h«ure berathen, heißt es: „In Betrachtung,

daß die gegenwärtigen Hülfsmittel und videutlichen
Einnahmen deS Staates zur Bestreitung der aus bestehende gesetzliche

Vorschriften und Beschlüsse fi-K gründenden Ausgaben der

Verwaltung nicht hinreichen, und namentlich die Bedürfnisse
der Oberländer?,,sse die Herbeischaffnng außero»deutlicher Hülfsmittel

erfordern" — und dann gehl der eigentliche Antrag
dahin, den NegierungSralh zu ermächtigen, die nöthigen Fr 800,000
entweder durch Eröffnung eines Kredus bei der Kar-to»aldank
oder durch ein Anleihen herbeizuschaffen. In stundenlanger
Diskussion sagt man uns heute, man solle das Geld bei der
Kaiitonalbank nehmen. Warum denn nicht, wenn eS wirklich
geschehen kann; glauben Sie denn, dieses würde dem Nsgic-
rungsrath Nicht daS Angenehmere sein? Allein die abgetretene
B-rwaUung wird selbst wissen, daß man in gewissen Augenblicken

einem Abschlage der Bank ausgesetzt ist; was ist die

Folge davon? Daß wenn man auf die eine Art nicht Gels er-
dalren kann, man es auf die andere thun muß. In der letzten
Session des Großen NatheS wurde die AnleihenSfrage wegen
eines Formfehlers zurückgeschoben. Ich Hal e «S ebenfalls für
sehr gut, daß bei einer Verminderung deS SraatLvermögenS
mit den größten Cautelen zu Werke gegangen weed«, und ich
kann es nur billigen, wenn der Gesetzgeber sagt, es müsse zu
einer solchen Verhandlung bei Eiden geboten werden, und ein

daheriger Beschluß müsse durch die Mehrheit sämmtlicher
Mitglieder gefaßt werden; allein, Herr Präsident» meine Herren,
in der verflossenen Sess on wurde nicht nur im KreiSschreidin
gesagt, die AnleihenSfrage solle in der letzten Sitzung zur
Sprache kommen, sondern dieses war auch schon in der
vorletzten Sitzung bekannt gemacht worden; man konnte somit
auf allen Bänken dieser Versammlung die volle Ueberzeugung
haben» daß die Regierung Niemanden mit einem solchen
Antrage übernehmen wolle. Da mithin in der That Jedermann
wußte, daß eS fich um keinerlei Ueberraschung handle, so hätte
ich geglaubt und erwartet, weil daS Interesse deS Landes und
namentlich deS Oberlandes es erforder e, daß die Bemerkung,
einer Unterlassung, die fich um so leichter erklären läßt, alS
bereits für andere Gegenstände bei Eiden geboten war, von
dem Großrarhspräfidenten zum Voraus hätte bekannt gemacht
werden sollen. Allein Niemand hat auf diesen Einwurs, den

man lange zum Voraus sehen konnte, aufmirksam gemacht.
Ich habe viele parlamentarische Verhandlungen kennen gelernt
(dieses war zum großen Theil mein Lebensstudium), allein nir-
gends habe ich gefunden, daß «ine Opposition ohne Nachtheil
für ihre eigene Stellung die Regel außer Acht lassen könn«,
daß der Berathung dringender Geschälte, möge dann diele be

ausfallen wie fie wolle, kein Hinderniß in den Weg gelebt werden

solle. Zur Zeit als die Frage zum ersten Mal hier Hera
then werden konnte, stund durch Umstände, welche nicht in
unserer Macht lagen, der Sconto bedeutend tiefer als er heul«
steht, und wir hätten damals in St. Gallen, in Zürich, in
Basel und auch bei der Bank zu weit billigern Bedingung,»



Geld erhalten, alS wir es jetzt erhalten können. Alles, waS
heute über die Sache vorgebracht wurde, hätte damals ganz
gleich vorgebracht werden können, und ich gebe daher zu
bedenken daß wenn man so scharf, wie eS heute geschehen ist,
jcdeS Wort der Empfindlichkeit beurtheilen uns verurcheilen
will, man wahrhaftig dabei auch klug sein sollte. Ich wieder-
hole es, wenn ich Jemand hier beleidige, so bitte ich zum Voraus

ab; denn das Beleidigen nützt nichts. Ich beabsichtige es

gegen Niemand, und bedaure nur als Mitglied dieser Versammlung

unwillkürlich an das bekannte Wort eines Alten erinnert
worden zu sein, der über dergleichen ungemessene Ausdrücke»
wie wir fie heule gehört und welche nur reizen zu sollen scheinen,

bemnkce: Laßt ihn immerhin lästern, nur Hüter Euch vor
seinem Lobe. DieseS ist der Eindcuck, welchen dergleichen Ausfälle

auch auf mich machen. Trachten wir hier zuerst danach,
zu ruhigem Anstand in der Berathung zu kommen und nicht
nur zu recriminiren und zu provoziren. Herr Präsident, meine
Herren, ich schließe dahin, daß, wie ich dargethan zu haben
glaube, unser Vermögen um mehr als 3 Millionen zurückgegangen

ist und daß in Beireff der anscheinenden Vermehrung
deS Vermögens zwar Zahlen da find» allein in Wirklichkeit
ein MehrereS nicht herbeigeschafft worden ist, daß die Rechnung
von 1849 in Betracht der ganz außerordentlichen Einnahmsquellen

nach Abrechnung derselben zwar gegen frühere Jahre
kein sehr bedeutendes, aber doch immerhin ein Defizit bringt»
daß nach den Kassa, und Aklisrestanzen der lonäs äs roulo-
ment ungenügend ist, die Hypothekarkusse bereits auf Anlehen
hat ausgehen müssen, und ihre Verbindlichkeiten weder gegen
daS Oberland noch gegen den Staat erfüllen kann. Ich be-
rufe mich auf daS Geständniß unserer Gegner selbst, daß ein
Anleihen durchaus nothwendig ist und daß ihr Widerspruch
einzig sich auf zwei Punkt« zu beziehen scheint, die an der
Nothwendigkeit des Anleihens nichts ändern, nämlich auf die
Quellen desselben, welche da nicht fließen, wo man fie anweist,
und auf die SlaatSbedürfnisse, die aber immerhin nur dann
befriedigt werden, wenn die Hypothekarkasse ihre Verbindlichkeiten

erfüllen kann. Ich stimme daher zum Eintreten in den
vorliegenden Dckretsentwurf. z

S t â m p f l i. Ich bitte ab, daß ich Sie noch einen
Augenblick aufhalte. DaS Volum deS Herrn Fischer veranlaßt

mich indessen, noch ein paar Bemerkungen über seine Acus-
icrungen zu thun, die er in einer Art und Weise vorgebracht
hat, daß man schließen könnte, es sei doch nicht ganz richtig
nut der Rechnung«legung der letzten Verwaltung hergegangen,
obgleich Herr F-scher sich davor verwahrt, daß er ein schlimmes

Licht auf die abgetretene Regierung werfen wollte. Herr
Fischer hat gesagt, eS sei ihm aufgefallen, daß sich in der Rechnung

pro 1849 ein Ueberschuß von Fr. 288,900 gezeigt habe,
er habe nachgeforscht, und sei am Ende darübergekommen
(gerade diesen Ausdruck hat Herr Fischer gebraucht).-Nach dieser
Aeußerung deS Herrn Fischer nimmt er ebenfalls an, der
abgetretene Regiern«,gsralh hab« dem Großen Rathe verschweigen

wollen, wie eigentlich der VermögcnSzustand des Staates
sei. Wenn Sie aber die Großrathsverhandlungen in Betreff
der letzten Rechnungslegung nachlesen, so finden Sie, daß ich
Punkt für Punkt daS Nämliche gesagt habe, was Herr Fischer
gesagt hat. Ich sagte nämlich damals, man solle sich keine
Illusionen machen, und nicht etwa glauben, die Finan.en stehen

zu glänzend, denn der UeberschuA rühre nur her von einer
Kumulation des Bezugs der Vermögenssteuer. DaS Verhältniß
war nämlich Folgendes: Bereit» im Jahr 1847 war eine
Vermögenssteuer ausgeschrieben worden; der Bezug derselben fand
ab r erst im Jahre 1848 statt, weßhalb fie erst in der Rechnung

vom Jahr 1348 verrechnet wurde. Das Gleiche geschah
mit der Steuer Von 1843, so daß auch dies» nicht im Jahre
1848, wo fie ausgeschrieben worden, sondern erst in der Rechnung

von 1349 Verrechnet werden konnte. In das Rechnungsjahr

pro 1849 siel alio erstens die Steuer pro 1848, und zweitens

d ejenige pro 1849 welch' zwar allerdings nicht baar
in die Kass, ging, allein doch insofern zur Rechnung vou 1849
gehörte, alS sie eine fällige Einnahme war. Da man d»r
abgetretenen Verwaltung beständig vorgeworfen halte, sie habe

Defizits von 2 bis 3 Millionen gemacht, so war ihr Streben
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ganz natürlich, mit ihrem Abtreten die Rechnung genau zu
schließen, denn einzig auf diese Weise war eine richtige Uebersicht

der RechnungSverPältnisse von 1846 bis 1850 möglich.
Häclen wir diese» nicht gethan, so wäre die gegenwärtige
Verwaltung in eine ganz herrliche Stellung gekommen, indem fi»
dann in ihrem ersten Verwaltungsjahr die Steuer von 1849
und diejenige von 1850 hätt« beziehen können; die abgetretene
Verwaltung dagegen wäre in eine nachtheilige Stellung
deßhalb gekommen, weil die Einnahmen ihrer Verwaltungsperisve
nicht in ihrer Periode, wohin sie gehören, sondern erst in der
folgenven berechnet worden waren. Ich sagte schon damals,
man solle sich nicht Illusionen machen. Allein damit anerkenne

ich den andern Satz durchaus nicht, daß die Nsrmal-
ausgaben und Einnahmen in der Rechnung pro 1849 stch nicht
entsprechen- Es waren allerdings bei Fr. 600,000 außerordentliche

Einnahmen von Steuern und ungefähr Fr. 100,000
von nachträglichen Vergütungen von dem Sonderbundsfeld--
zug her in der Rechnung von 1849 vorhanden, zusammen also
Fe. 700,000. Dagegen hat aber Herr all-Schultheiß Fischer
nicht gesagt, welche außerordentliche Ausgaben in diesem Jahre
ebenfalls berechnet worden sind, nämlich daS doppelte G.lb»
konliligent an die Eidgenoss-n'chaft mir Fr- 297,000, oder
rund: Fr. 300,000; serner die außerordentlichen Ausgaben
für die Militärdirektion mit ungefähr Fr. 50,000, und endlich

der Ueberichuß, welcher sich laut der Rechnung erzeigt
von Fr. 370,000, also zusammen ungefähr Fr. 726,000 aus-
serordentliche Ausgaben. Wenn man somit auf der einen
Seire die außerordentlichen Ginnahmen erwähnen will, so darf
man aus der and,rn auch die außerordentlichen Ausgaben nicht
übersehen. Ich lasse eS tn dieser Beziehung auf eine Unter-
suchung ankommen. Die Darstellung deS Herrn Fischer ist
nicht richtig, und er irrt sich sehe, wenn er glaubt, man habe
daS eigentliche Verhältniß dem Volk und dem Großen Rathe
verschweigen wollm, als die ZahreSrechnuug abgelegt wurde.
Ich komme ans den sernern Punkt, den Herr Fischer angwegt
hat, nämlich daß man im Lauf der Periode von 1846 die

Schätzung dec Liegenschaften revidirt und Liegenschaft-»
verkauft Hase. Daraus folgert er, man habe den Rückgang des

SraaiSvermögenS verdecken wollen, denn er sagt mit Nachdruck,

der Rückgang deS Skaatsvermögens betrage 3 Millionen

und mehr. Der B«w«iS, daß wir es nicht so gemacht
haben, liegt im Berichte d«S RegierungsralheS selbst. In
diesem Berichte ist der Grat deS StaacsvermögenS. wie cS am
1. September 1846 von der damaligen neuen Negierung an-
gelreis» wurde, genau angegeben. Sie fi de» tascibst auch
die Veränderungen, welche seither mit dem Vermögen vor sich

gegangen, sowie endlich den Etat des Vermögens, welches am
Schlüsse d«S JahreS 1849 vorhanden war. AuS der Darstellung

dieses Etats entnehmen Sie Folgendes: ,,Eigentliches
von der neuen Verwaltung (nämlich am 1. September 1846)
übernommenes Vermögen Fr. 24,933,755." — Unter der
Urberschrifl: ,»Veränderungen des Skaatsvermögens vom 1.

September 1846 bis 31. Dezember 1849, laut dem Hauptbuchs"

finden Sie, ebenfalls auf Pag. 51, beispielsweise
Folgendes angeführt : Seit 1. September 1846 bis 31. Dezembe?
1819 abgeschlossene Waldkantonnemente und Mehrerlös auf
einzelnen verkauften Waldstücken Fr. 1,125,894," ferner:
,,Unterschied der Waldschatznng vom Jahr 1846 auf da« Jahr
1847 gegen die vom Jahr 1834-35 Fr. 2.268,282 Rp. 30 "
Auf der pag. 53 heißt -S dann: Reines Vermögen deS Staa-
leS auf 3l. Dezember 1849 Fr. 27,068,511. — Wäre die

Regierung in ihrem Berichte hier stehen geblieben, so bätte sie

allerdings daS Volk betrogen, indem es dann den Anschein

erhalten hä te, als habe sie wirklich drei Millionen Vermögen
mehr hinterlassen als sie angetreten. Allein fie ist eben hier
nicht stehen geblieben, sondern auf pag 54 ist unter der

„Rekapitulation" ferner gesagt:
Vermögensetat auf 31. Aug. 1846 Fr. 24,933,755. 32

k Veränderung vom 1. September
bis 31. Dezember 1849:

1) Vermehrung: Fr. 5,307,330. 52

2) Verminter. : Fr. 113 073. 80

'Bleibt eine Vermehrung von Fr 5,194,256. 27

127
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Uebertrag: Fr. 5.194,250. 27

SS sollte somit auf den 31. T>e ember

1819 ein reines Vermögen
vorhanden sein von Fr. 30,178,012. 04

Dasselbe beträgt aber nach 6. nur „ 27.008Ö15.72
ES erzeigt sich alio ein Ausfall von Fr. 3,100,400. 31

welcher genau mit der Summe der weiter oben zusammenge-
stellten AuSgabenüberschüsse übereinstimmt." Die Regierung
sagt alio hier klar und offen, wie eS in jeder Beziehung mit
dem Slaalsvermdgen steht. S» ist somit, wie ich durch die

Citate auS dem Berichte deS RegierungSratheS selbst gezeigt

haben, ganz unrichtig, wenn Herr Fischer glauben machen

will, man habe dieses dem Volke verschweigen wollen. Wenn

Herr Fischer daS Defizit außerordentlich groß nennt und
ausrechnet» wie viel davon auf jeden einzelnen Tag falle, so

hätte er auch ausrechnen können» eine wie große Summe das

Defizit von 1814 bis 1818 auf den Tag ausmacht, denn auch

damal» war ein Defizit von ungefähr vier Millionen. Ich
mache indeß der damaligen Verwaltung keine Vorwürfe, denn

fie hatte außerordentliche Zeiten, Krieg und Theurung, gerade
wie die letzrabgetrerene Verwaltung. Ein driller Punkt auS

dem Volum deS Herrn Fischer betrifft die Militärsteuer; er
radelt, daß man von armen Leuren, welche nicht persönlichen
Militärdienst leisten, dafür eine Steuer fordere. ES sreur mich,
von Herrn alt-Schultheiß Fischer solche Theorien zu hören,
denn cS ist allerdings traurig, daß der Arme auch noch diese

Steuer zu bezahlen hat; allein eben so ist eS zu bedauern,
wenn man von armen Leuren für ihren nothwenvigen Salz-
bedarf eine Abgabe von 10 bis 20 Franken per Jahr bezieht.
Die abgetretene Verwaltung hat in ihrem ursprünglichen Ge-
setzesenrwurf über den Bezug der Milirärsteuern nur auf Fr. 1

angetragen; Herr Friedli wachre dagegen den Antrag, daß
der Ansatz auf Fr. 2, rech. 3, erhöht werde, und der gerügte
Uebelstanv rührt also gerade von derjenigen Seile her, welche
,hn heule hirr als ein Faktum der abgetretenen Verwaltung
bekämpft: das ist nicht recht. Roch ein letzter Punkt in Be-
rreff der Versöhnung! Herr alt-Schultheiß Fiicher sagt, ich

habe mein früheres Versöhnungsanerbieten heute modifizier s

nein, ich bin mir hierin durchaus konsequent geblieben. Ich
weiß, waS ich früher getagt habe, und mag es in öffentlichen
Blättern wiederholt sein oder nickt Ich sagte, Herr alr-Schult-
heiß Fncher stehe auf seinem Standpunkte und ich auf dem

niein'gen; so lange wie beide auf unserm Standpunkte
festhalten, sei ene Versöhnung nicht möglich; wenn Ihr davon
abg-.hr, dann ist eine Versöhnung da, mit andern Worten:
schwöret der Vergangenheit ab, lchwörct, daß die Revolutionen
von 1830 und 1840 gerecht seien, dann haben wir Versöhnung.

Fischer, alt-Schulkheiß. bemerkt, Herr Stämpfii werfe
ihm vor, er habe Mehreres nicht gesagt das er doch deutlich
gesagt habe; er appellire dafür an die Versammlung selbst.

Beutler. Herr Pcästvent, meine Herren, ich glaube
zwar wohl, daß eS etwas unklug sei, von einem Ländlichen
und Ungebildeten wie ich bin, nach so vielen gelehrten Rednern
daS Wort auch noch zu erg, eisen, allein ich erlaube eS mir
dennoch. Ich hab» zum Voraus erwartet, daß diese Frage
etwas heftig werde, und ick war bereit« auf dem Punkt zu Hof.
sen, dieser Diskussion entgehen zu können, namentlich wegen
einer ziemlich stark-n Unpäßlichkeit; allein mein Pflichtgefühl
ermurhigte mich doch, an dieser höchst wichtigen Verhandlung
Theil zu nehmen. Ich bedaure die Heftigkeit der Diskussion,
welche vor so vielen Zuhörern, namentlich vor so vielen Schwei-
zcrmagistrateo, die gegenwärtig in der Gallerie anwesend find,
so schmählich ausartete, so daß nie eine Versöhnung zu «war-
ren ist, indem im Gegentheil der Eifer je länger desto größer
wird. Ich hörte heute sehr viele Schimpfungen und Verdächtigungen

zwischen den gegenwärtigen und abgetretenen Behörden

aussprechen, namentlich in Betreff der Verschwendung des
Slaarsvermögen« von Seite der letzten Regierung. Ich frage:
wo war je eine Behörde oder wo wird je eine sein, welcher
man nur Lob spendet und über die man nichts zu klagen hat?
Ich glaube, eine solche wird man schwerlich finden. SS ist

wahr, und ich darf «» hier offen auSsprechen, daß in meinen

Augen die letztabgetretene Regierung zu sehr viel Klagen Anlaß

gegeben hat durch unkluge Beschlüsse und Gesetze und durch
die Srlassung allzuvieler Gesetze überhaupt, io wie durch die

Vielen Druckkosten; namentlich habe ich im Auge vaS schlechte

lumpige Betreibungsgesetz, wie es ursprünglich war, durch welches

der Mittelstand und der redliche Mann oil sein Vermögen

ganz ober wenigstens theilweiie einbüßte und wodurch nur etwa
einem schlechten Hund auf die Beine geholfen wurde; bann daS

EmanzipationSgesetz, der Entwurf d«S StraßengesttzeS und
obendrein das nach deutschem S'yl abgefaßte Schulgesetz, durch

welche die zwei letzter» die Gemeinden mit einer sehr großen
Last bedroht wurden; glücklicherweise wurd-n fie aber den Bach
hinunter geschickt. ES ist wahr, daß die abgetretene Regierung
und der Große Rath oft unerhö l einseitige und ungerechte
Beschlüsse gefaßt haben. Allein gegenüber allem diesem stelle ich

nur eine Frag« und zwar tie: welche Klasse dcS Volkes, welch«

Regierung und welcher Große Rath haben die allgem-uicil
Landeslasten, nämlich die Feusallasten erleichtert und auf eine

gerechte und billige Weise gleichmäßig vertheilt? Etwa die

frühern Aristokraten, welche da« Land aussagen, oder nicht
Vielmehr die l-tztabgetrerenen Behörden? Unläugbar diese

letzter» — ober glauben Sie, die gegenwärtige Blöichische Regierung

und ihr« getreuen Anhänger hätten die Z-Hnren loSkäuf-
lich erklärt und dagegen die gerechte und billige Vermögens-
steuer eingeführt? Nie und nimmer würde d«ese» unter den
alten Patriziern und Aristokraten und vielen Andern » die sich

hier im Saale befinden und um nichts besser sind. eingeführt
worden sein. Viele Bauern schrieen im Jahre 1840 für den

Umsturz, alS sie sahen, daß die Zehnleu wohlfeil abgingen,
und daneben hofften viele Gelehrte, etwa ein Aemllein zu
bekommen; das war ein großes Gejndei; alS aber Viele kein«

Stellen bekamen, dagegen jährlich die Vermögenssteuer bezah.
len mußten, so wurden fi» dem Umsturz wieder feind und suchten,

wie die Patrizier uns Aristokraten, der Vermögenssteuer
wieder loS zu werden und sie dem verschuldeten Bauer wied«r
aufzubürden. Diele Steuer, welche mit gutem Recht wiederum
den Gemeinden zur Unterstützung ihrer «rm-n theilweis« zu-
kommt, und zu welcher der Städter und der reiche Kapitalist,
welcher Jahrhunderte lang nie etwas bezahlt hat, ist sehr

gerecht; der reiche Städter konnte früher in seinem LuruS und
Schmuck zusehen, wie der verschuldere Landmann mir seinem

Personal vom frühen Morgen bis zum Abend unter der Last
seiner Arbeit mit saurem Schweiß sein Brod verdienen mußte,
um seine Familie zu erhalte «, und wie er unter dem Joch d»r
Armenllllen und der Zinse e liegen mußte. ES muß «in M ß-
trauen gegen viele aus der schwarzen Partei verursachen, wenn
man ficht, daß fie nichts Ans« eS, als eine Aufhebung der direkten

Steuer provoziren. Man kommt nun heute uns verlangt
-in Geldanleihen von 800,000 Franken, also fast gar von ein»r
Million unter dem Borwand, den guten Oberländern die Hy«
polhetark.'ssa zu speisen, welche die Aristokraten früher nicht
anerkennen wollten; jetzt aber scheint es mir, fi« sei ihnen zum
Vorwand koch ziemlich anständig; nun sagt aber das Volk,
welches von den Führern der Schwarzen bearbeitet ist, die

Vorige Regierung nöthige zu diesem Anleihen, weil sie All»S
verschwendet und vecbinoggelr habe; ich möchte aber die jetzige
R-gierung vor solchen Vorwürfen warnen, weil ivr leichk mit
der gleichen Elle gemessen werden und man saxpn könnt», sie

have in den ersten Tagen den Scbmaus genommen, weil sie

geahnt habe, da» Regieren währe nicht längs. Freilich, zum
Regieren und um die Versprechungen zu halten und um den
Wünschen der Partei Rechnung zu tragen, mithin alle getreuen
Anhänger zu befriedigen, dazu braucht eS G«ld, und daS ist
leider nicht für die Oberländer bestimmt. Man hat gewiß
nur die Absicht, um EiwaS für die lautenden Geschäfte zu b«.
kommen und um commod regieren zu können, Geld von d»n

Patriziern zu nehmen, damit diese deun in 4 Jahren, wenn es
eine Regierung giebt, welche ihnen nicht angenehm wäre, sagen
können : Holla! wir wollen unser Geld wieder und damit fie
auf diese Weise einer andern allfälligen Regierung, wenn eine
solche in's Leben gerufen würde, den TodeSschlag versetzen können.

Darum schreit man jetzt, man sei zu einem Anleihen
gezwungen, dir Kassen seien leer, daS Geld sei versucht nud



die Zehnten und Bodenzinse seien beschränkt. Ich möchte
davor waren, Schulden zu machen, — gar sehr möchte ich davor
warnen, wenn nicht etwa die höchste Noch vorhanden ist. Die-
ses ist aber nichr der Fast, wie man durch daS Votum deà
vorigen Finanzdirekiöc» und ebenso in der vorigen Sitzung
durch ein Votum des Herrn Regierungspräsidenten Blösch
vernommen hu, denn dieser sagie in der letzten Sitzung» als man
die gliche Frage den Bach hmabschickle, deutlich, daö mache
nichts, er wisse schon Geld zu erhallen, damit die Regierung
in Betreff der Finanzen nichr in Verlegenheit komme. Herr
Präsident, meine Herren Herr v. Gonzendach hat so eben
gesagt, man habe immer Mißtrauen gegen ihre Partei. Allein
ich srage : was soll man venn anders haben in solchen Fällen
a!S Miß-rauen. Herr alt-Schultheiß Fischer hat in seiner
langen Rede mit vielen landvögtlichen Worten geklagt, eS sei

unrecht, daß die Armen, welche gar nichrS haben, noch
Vermögenssteuern bezahlen müsse» ; ich bin ganz damit einverstan»
den, daß dieses sehr traurig ist, allein diesem ist leicht abzuhelfen,

Herr Fischer braucht nur für seine Person eine höhere
Vermögenssteuer zu bezahlen, allein diese» will er nicht,
sondern die Herren Patrizier hätten cS lieber gesehen, wenn die
abgetretene Regierung durch ein Gesetz die Fünffrankenthaler
um einen Batzen gedoppelt, statt eine VermögenSsteuee eingeführt

hätte. Ich komme noch zum Schlüsse auf die von den
Aristokraten uns vergönnte Zehntliquidation zurück, in Folge
deren fie nun mit der gehässigen Vermögenssteuer gedrückt wec-
den und will fragen, ob e» nichr billiger sei, daß dieieS Geld
wieder unter die Landleute zurückkomme, statt daß eS in di»
Stadt gehe, und ob die HH. Patrizier de n Lande auch bei 3
Millionen geschenkt haben, oder es nicht viel lieber gesehen
haben würden, daß daS Stad-vermögen von Jahr zu Jahr
größer werde, wie im Jahr 1793, alö die Franzosen 28
Millionen nahmen, dee R-st aber größtentheilS von unsern gnädigen

alten LandeSoätern (wie man fie damals naurue, aber hent
zu Tage nicht mehr) in dir Tasche gesteckt, oder wie mm ans
Bernveutsch sagt, gestohlen wurde. Die Abkömmlinge dieser
Leute und vielleicht einige von ihnen selbst fitzen noch heute
hier im Saale. Ich warne Jedermann, fich vor solchen Leuten

in Acht zu nehmen. Lanvmann wache! Denn wenn di-fe
Leute und ihre Abkömmlinge an ihre frühern goldenen Zeiten
denken, wo fie das Land unker dem Joch hatten und aussogsn
und nichts zu bezahlen brauchten, so kommt es ihnen sogleich
wieder in die Idee, daß sie zum Regieren geboren seien, und
fie würden bei der ersten beste« Gelegenheit vie Geisel und die

Zügel wieder zu ergreifen suchen Viele von ihrer Partei
sagen, dir Weißen seien nur Fötzel und Gefinsel, allein meine
Herren, find diejenigen Fötzel, welche ein paarinachundertcau-
send Franken besitzen und einige hundert Franken Vermögenssteuer

bezahlen und doch noch mir Gar und Btuc für d e Freiheit

einstehen. DaS stud die wahren Landesväter, welche dem
Volks zum Wohl gereichen. Ich schließe zum Eintreten, allein
unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, daß nur für die Oderlän-
derkasse Geld aufgenommen werde und zwar auS dec Kan«
ronalvank, nicht auS den verrosteten Geldkisten der
Aristokraten.

Es wird vielfach Schluß der Umfrage verlangt und
derselbe mit 108 gegen 91 Stimmen beschlossen.

Herr Finanzdirektor, als Berichterstatter. Nach
der sehr langen und ziemlich ermüdenden, bisweilen auch sehr
heftigen Diskussion will ich mich so kurz fassen als der
Gegenstand der Berathung es erlaubt- In meinem GcgänzungS-
rapporl habe ich alles vermieden, das irgendwie hätte aufreizen
können und es ist daher nicht meine Schuld, wenndi« Diskussion
dessenungeachtet eine Wendung genommen hat, welche ich sehr
bedauern muß. Ich sehe mich nun in Folge von Bemerkun-

gen, welche gefallen find, veranlaßt, ebenfalls einige
Gegenbemerkungen zu machen. Vorerst erkläre ich, daß ich in Folge
verschiedener Aufforderungen eine Widerlegung deS von Herrn
Stämpfli unrer dem Tue! Finavzbüchlein herausgegebenen
SchriftchenS gemacht habe. Der letzte Druckbogen dieser

Widerlegung ist so eben unter der Presse, so daß daS Ganze

morgen oder übermorgen erscheinen wird. In dieser Antwort
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habe ich die Schrift deS Herrn Stämpfli Schritt für Schritt
und Seit« für Seite verfolgt und nach meiner, nicht nach
Herrn Stämpflr'S AnschauungSart in einem ruhigen Tone zu
widerlegen gesucht. Mit Rücksicht auf diese Antwort werde
ich mich jetzt um so kürzer fassen können. In meiner Widerlegung

werden sich auch Zahlen vo.finden; ich glaube, dieselben

ssien in einem gedruckten Berichte viel besser angebracht,
während in einer Deliberation, wie hier in dieser Versammlung,

Niemand durch daS vielfache Zahlenablesen fich richtige
Begriffe machen kann. Weit bequemer hingegen, wenn man
die Zahlen schwarz auf weiß vor fich sieht. WaS man allfällig
in meinem Schlußberichte v-rmißt, werden Sie in dieser Antwort

finden. Um nun auf die Sache selbst überzugehen, so

hade ich über die sehr wichtige Frage, ob wir ein Anleihen
machen sollen oder nichr, durchaus keine abweichenden Ansichten
gehört, sondern Zedermann ist darüber einverstanden, daß ein
Anleihen nochwendig sei. Hingegen waren die Meinungen
haupüächlich darüber getrennt, für welche Kasse und für welchen

Zweck daS Anleihen konlrahirl werden solle. Was hiev
vorerst die Oderländer-Hppothekarkasse betrifft, so kann ich mich
auch darüber ganz kurz fassen und brauche mich nichr über
alleS einzulassen, was heule angebracht worden. Eine andere
Frage ist eS dagegen, od wir das Anleihen zu Handen deS

Staates aufnehmen sollen. Da die Hypothàkasse selbst ein
Institut bcS Staates ist, so ist eS im Grunde auch Niemand
anders als der Staat, oer vas Anleihen macht, und es wird
daher der Ausdruck „zu Handen deS StaateS" keinen Anstand
geben können. Herr Präsident » meine Herren! Eine ziemlich
lange Diskussion hat sich darüber entsponnen, ob der Staat
wirtlich für die nächsten Bedürfnisse Geld nothwendig habe.
Ich will nun versuchen» da» Haup,sächlichste, welches gegen die
Ansicht d«S RegiernngSralhe» geilend gemacht wurde, zu
widerlegen. Durch eine Nechaung, welche mir mein Vorgänger
hinterlassen, so wie durch oaS Fiaanzbüchlein hat er darznlhun
gesucht, daß ein Anle Heu keine dringende Nothwendigkeit sei.
ES thu? mir leid, daß ich diese Ansicht nicht ganz theilen kann.
Ich glaube zwar allerdings, daß am Ende deS JahreS unsere
Kassen nicht ganz trocken sein werden, allein gleichwohl werden
die Anforderungen an den Staat mir seinen vorhandenen Hülfsmitteln

nicht im Einklang stehen. Ich stelle mich auf den
Standpunkt, Sen ich schon im EmgangSrapport eingenommen
habe und frage, oo di- Ausgaben, welche das Budget und die
Verfassung vorschreiben, wirklich gemacht werden müssen, ja
oder nein? Ich komme hiec zum Rstnlrat, daß diese Ausgaben

allerdings gemacht werden müssen und zwar mir baarem
Gelde, uns daß dafüc Fonds, wie man im gewöhnlichen Leben
sagt, auf den Laben gebracht werden müssen. Ich habe mir
die Sache folgendermaßen dargestellt: Die Ausgaben deS Büd-
gelS gehen auf die Summe von Fr. 3,779,918. Dazu kommt
noch da» auße-orveniUche Budget von Fc. 159.999 ----- zusam-
men also Fc. 3 929.913. — Wie ich schon im EingangSrap-
porl gezeigt, habe ich mich darüber ins Klare zu setzen gesucht,
oa an dieser Summe etwas erspart werden könne. Mein
Vorgänger sagt ja und sucht die einzelnen Ersparnisse nachzuweisen.
Ich stimme mit den Angaben insofern üdercin, welche er Ihnen

dargestellt hat, daß ich zugebe, d ß bis jetzt, nach den Quartalen

gerechnet, die Büdgelsnmme uoH nicht aufg.braucht ist.
Hingegen differire ich von Herrn Sämpfii darin, daß ich

glauve, sie werden zuoerläßig noch ausgebraucht werden, weil
zu Ende oeS Jah;eS àlor erungen kommen werden, welche
die Verhältnisse nach den Quartal - E-nthellung-n überschreiten,
Verglichen mir den pro rà Zahlungen, die sich bis zum
gegenwärtigen Zeitpunkt in den Ausgasn ergeben haben. Das
Ganze läuft am Ende doch darackf hinaus, daß alles
Muthmaßungen sind. Die Muthmaßung des Herrn Stämpfli gehl
zwar dahin, daß die Bnogeta-isätze der Ausgaben nicht erreicht
werden, allein er kann mir gew ß nicht v-rargen, wenn ich
daS G genlheil mulhmaße. Herr Stämpfli wird so loyal sein,
eS mir nicht übel zu nehmen, wenn ich in seine Zahlen
bisweilen einen Zweifel setze. Man kann sich eben irren in der
Welt, wie ich mich auch schon oit geirrt babe. Das Budget
für 1817 »erzeigte ein Defizit von Fr. 987,951. Das Defizit
der eigentlichen Rechnung dagegen beirug Fr. 1,566.336 und
überschritt also daS Büdget um Fr. 878,382. Im Jahr 1818
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legte mau unS ein Budget vor mit einem Defizit Von Fr.
269,163, daS eigentliche RechnungSresulrat dagegen »erzeigt
ein Defizit von Fr. 975,693. DaS eigentliche Defizit ward
also wieder viel größir als die bloße WahrscheinlichkeitSberech-

nung deS BûdgelS glauben ließ. Sie haben somit zwei Jahr»
gänge hintereinander, in welchen die Muthmaßungen deS Hrn.
Slämpfli nicht eintrafen, eben so wenig alS im folgenden
Jahre 1849, welches wiederum einen Uedecschuß erzeigt, «eil
auch die Steuern von 1843 zum Theil dazu flössen. Nachher
hat er freilich, ich gebe eS zu, im Großen Rathe deutlich auS>

einandergesetzt, woher die Mehrausgaben herrühren Gegen-
wärlig befinden wir unS nun in einem ähnlichen Falle. Wir
haben zwar kein ganzes Jahr, sondern bloß noch zwei Monate
vor unS, allein gleichwohl wird Herr Slämpfli mir eS nicht
übel nehmen, wenn ich denke, er könne sich auch dießmal in
seiner Rechnung geirrt haben. Wenn eS sich nachher herausstellt,

daß ich mich irre. Herr Slämpfli dagegen Recht habe,
so wird Niemand mehr darüber zufrieden sein al» ich, und ich

.werde ihm vor dem ganzen Großen Rathe die Satisfaktion
geben, daß er Recht gehabt habe. Sie sehen, Herr Präsident,
meine Herren, daß auf dem Wege, auf welchem ich proaredire,
nicht gehöhnt und geneckt wird, wie man mir und dem Finanzberichte

vorwirft. SS ist mir leid, wenn dieser Letztere belei-

digt, allein ich habe die Sache durch meine Brille angesehen,

nicht durch diejenige deS Herrn S-ämpfii. Wenn er
Gegenbemerkungen zu machen hat, so bin ich bereit fie anzuhören.

Herr Slämpfli hat im oWellen Bericht von 1843 dargethan,
wie der Zustand der Finanzen sich machen werde und sagt un-
ter Anderm folgendes: „Das Budget von 1813, welches so

„ziemlich als Rormalbüdget angenommen werden kann, zeigt
„nämlich bei der Erhebung einer Vermögenssteuer von 1 pro
„mills immer noch «in Defizit von Fr. 269,000 — ung«rech-

„net die bisherigen nicht unbedeutenden Ergänzungskrediie —
„welche für Mililärsteuern «nd Vausachc» bewilligt wur?en.
„ES müssen alw, wenn unsere Finanzen nicht in wenig J.rh-
„ren zu Grunde gerichtet werten sollen, von dem Großen
„Rathe entweder neue öinnahmsgaell'n eröffnet, o er welent-
„liehe Ersparnisse gemacht werden." Ich halte mich ganz
einfach an die Thatsache, welche d>'ec vorliegt und frage: Sind
die zwei Prämissen eingetreten? Har mau Einnahmsgaellen
eröffnet, welche vorher mchr da waren? Ich weiß niHcS da-

von; oder find Ersparnisse gemacht worden? Jchglause aich
nicht. (Mehrere Stimmen: wohl, wohl!) Man bat sich

namentlich darüber beschwert, »aß ich in Betreff des Ertrages
»er Waldungen gesagt habe, es sei ein Ansatz in daS Budget
gebracht worden, den man nicht erreichen werde. Ich habe
bereits zugegeben, daß man es vielleicht auf 100 000 Franken
bringen werde, und darauf hat man mir vorgeworfen, ich bleibe

nicht bei meinen Äummm stehen. Allein wie macht man die

Sache? Ich kann darüber folgende E.lättterung geben. Im
Budget ist di« Jahrescinnahme pro 1850 nach dem Durchschnitt
der Jahre 1311 bis 1818 berechnet. Schon hier ist eS höchst

auffallend, daß während im ganzen Biidget ver Durchschnitt
der letzten viec Jahre als VergleichungSpünkt gebraucht wird,
man ausnahmsweise bei den Waldungen die letzten acht Jahre
nimmt, und zwar warum, weil die erstem vierziger Jahre für
den Holzveekanf sehr ergiebig waren. Noch ein anderer Um-
stand: Wer war kompetent, ein ForstbüSget zu entwerfen?
Wir haben über unsere Forstwirtschaft keinen ordentlichen
Wirth ichaftSplan und man hätte ernstlich darauf bedacht sein

solle», einen solchen aufzustellen. Wer war also kompetent zu
sagen, wie viel die Wartungen abwerfen werden? Ich
behaupte, daß nicht einmal der Herr Forstmeister in seinem Ka-
binel, sondern einzig die Overförst-r dieses sagen konnten.
Und waS sagten diese? Bruttoertrag der Waldungen: Prun-
rrnt Fr. 10,165, Emmenthal 32,780, Seeland 12,832, Bern
16,802, Thun 5,005, E'guel 17,150, Oberland 812, zusammen

Fr. 125,616. Zieht man davon die ErploirationSkostcu
mit Fc. 25,039 ab, w bleiben nicht mehr alS Fr. 100,507
als Nettoertrag. Das ist eS, was die Herren Oberförster im
ganzen Kamon, welche die einzigen kompetenten Richter find,
glauben. Ich lasse es darauf ankommen, man solle nur einen

einzigen Oberförster anfragen, ob einer von ihnen je auch nur
mir einem Wort darum angefragt worden sei, ob eö im Be¬

reich der Möglichkeit liege, das Budget höher hinauf zu treiben
oder nicht. Ohne weiter« anzufragen, brachte man daS Büd-
get auf mehr als 200,000 Franken. So leid eS mir ihul,
daß ich mißfalle, so ist mir dennoch dieses ausgefallen und hat
mir, ich sag« «» unverholen, den Eindruck gemacht, al» wolle
man da« Budget hoch bringen, damit da» ewige Gejammer
der Defizit'S aufhöre. Wenn man mich beschuldigt, daß ich
meine Zahl-nangaben abgeändert habe, so geschah dieses, weil
ich der Ruhe und des Friedens halber eine möglichst große
Summe zugeben wollt« ; den Büdgekansatz der Waldungen
werben wir somit jedenfalls nicht erreichen und schon aus
diesem Puokl eine bedeutende Mindereinnahme machen. Ich
verlasse diesen Gegenstand und komme zu einem andern, nämlich
zum Ertrag der Hypo hekatkasse. Ich weiß sehr gut, waS
ein sogenanntes BerwaltungSbüdgel und wa» ein Kassendüvgel
ist, meinen Lehrmeister indessen, welcher mi darüber Kufschluß
geben wollte, muß ich bitten, seine guten Lehren selbst zu be-

folgen. Bei der Berathung de« Äüdge'S trat ich dagegen auf,
daß der Erlös von verkauften AmlSgebäuden und Effekten unter

die Einnahmen ausgenommen werde; all in damals würd«
mir der Mund gewonchen, obgleich im protestirt«, daß dieser
Ansatz, welcher Fr. 20,000 beträgt, nicht in das VerwalrungS-
büvget gehöre, w»il (wie Herr Slämpfli fich später selbst aus-
spricht) di«ß auf daS Kapilai-VerhandlungSbüsgct gehört, in
dem verkauften Grund und Boden nicht auf die laufende
Verwaltung gebracht werden soll. Damals bewie» unS Herr
Slämpfli gleichwohl mir den allerberevleyen Worten, daß dieser
Ansatz doch hieher gehöre, e» sei «ine Rekompensarion dafür,
daß die andern Amregebäuve uns Effekten nach und nach am
Werthe abnehmen und ersetzt werden müssen. Ganz die gleich«
gute Lehre, welche ich damals bei Berathung deS BüdgelS dem

Hrn. Slämpfli damals gab, giebt mir dieser nun wieder im
Finanzdüchlein SS ereignete sich noch ein anderer Vorfall in
Betreff der Vermengung der Begriff- von Verwaltung» - und
KassabüdgelS. AlS nämlich der letzte Große Rarh abtrat»
brachte man eine Summe von Fr 120,000 von rückständigen
Gefällen für Holzverkäufe, wel-ve schon in der Rechnung vorher

in daS Einnehmen von 1816 gebracht waren, noch einmal
in daS Einnehmen von 1847 — und zwar mit so beredte»
Worten, daß ich veinabe selber irre wurde ; ich gieng zu H.n.
GrandeSbuchhailer Rossilec, der gewiß ein kompecenr-r Rich?«»
ist, uns dieser sagte mir auch, daS gehöre natürlich nicht i» daS Budget

; ein solcher Beschluß nimmt fich gerade so au«, w« wenn
der Große Rath beschließen wollte, baß 3 mal 3 12 mickr.
Ss Viel, nur um dem Herrn S ämpfli z>, zeigen, daß ich seh»

wohl weiß, was ein Kassabüvgec und waS ein Verwaltung«,
budget ist. Der Nicht-Eingang auf dem Ertrag d.r Hypo-
lhekarkassa ist somit der zweite Umstand, welcher eine Wißrechnung

macht, denn diese Znise werden nar dann fließen, wenn
man ein Anleihen konlrahirt. Dec Hypo-Htkarkasseserwalter
Geunvee har mir gesagt, eS werd: scho i viel sein wenn man
die Zinse für das Jahr 1819 fließen machen könne. Auch die
GalzyandlungSoerwalrung wird weniger abliefern können, alS
budgetirl ist, weil die in der letzten Zeit gemachten Sa'zbohr-
Versuche bedeutend viel kosten. Der Ertrag der Kosten bleibt
gewiß auch unter der Annahme de» BüdgelansatzeS um
wenigstens Fr. 15,000. ES werden somit — Alles zusammen
genommen — wohl bei 365.000 Franken weniger baar
eingehen, alS da» Büdget Einnahmen »erzeigt. Ich bin zwar
einverstanden, daß von rückständigen ältern Restanzcn von Holz-
Snkäufen und andern Gefallen möglicherweise noch Kassaspei.-
sungen eingehen können, dafür gebe ich aber auf der andern
Seite zu bedenken, daß auch von den Einnahmen von 1850
vielleicht eben so viel zurückbleiben könne. Ob die Vermögenssteuer

crakt eingehen wird, darüber kann Herr Stämpfli wohl
Zahlen angeben, allein eS fragt fich, ob d!« Sache sich auch
in Wirklichkeit so gestalten werde. Ich gebe zu, daß Herr
Slämpfli es glaubt, allein ich kann eS nicht glauben. Einig«
Restanzen werden wir zwar allerdings cinkasstrt haben, allein
ganz zuverläßig werden sie nicht hinreichen und zwar schon
deßhalb nicht, weil unS bedeutende Aulgaben bevorstehen, wie
wir solche frühe? nie hatten. DaS eidgenössische Militärgesetz
wird in Kraft erwachsen und unS durch die eidgenössischen
Inspektionen, bei welchen unser? Truppen in großer Zahl un-
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ter daS Gewehr treten müssen. Ausgaben veiursichen, welche
wir früher nie hatte«. Unsere AuSzügerbataillone waren nämlich

seit dem Sond«rbund nicht mehr unter den Waffen und
sind deßhalb außer Uebung g-kommen; schon dieses ist eine
sehr empfindliche Busgabe. WaS unS der Herr Direktor des
Armenwesens gesagt hat, daß bei den sehr gespannten Preisen
der LebenSmitlel der Staat sehr bedeutende Ausgaben zu
bestreiken haben wird, will ich nicht wiederholen. Dann kommt
das Münzgesetz, Durch das Einschmelzen unserer alten Ber-
«ermünzen, Batzen. Haibbatzen w, wird uns ein Verlust von
ZV Prozent entstehen, den wir zwar im nächsten Jahre nicht
ganz, aber doch zum Theil ertragen werden müssen Das
Inkrafttreten der neuen Knminalgesetzgebung wird unS ebenfalls

40 bis 50,000 Franken kosten. ES wira serner
nicht ohne große Opter ablaufen, wenn man mit der Einführung

eiaeS Katasters, wie eS im Jura bereits besteht, Ecnst
machen will; es war davon in einer frühern Sitzung des Großen

RatheS sehr stark die R de. Dann kommt noch die R-
vifion der Hypothekargesetzgedung, sowie die Zurücksezahiung
deS Vorschusses, welchen die Regierung als blos momentanes
Anleihen bei der Bank erhoben hat. Ich frage nun: wie soll
man außer den gewöhnlichen Ausgaben noch alle diese erwähnten

außerordentlichen Ausgaben bestre ten und wie kann man,
wenn die Regierung zu dieiem Zwecke Gels aufnehmen will,
ihr dieses so ausdeuten, sie woll- eine Ostentation machen, als
habe man ihr zu wenig hinterlassen, und als sei dieieS nun
eine Folge der Vergangenheit. Ich glaube, durch die so eben

genannten außerordentlichen Ausgaben das Bedürfniß schlagend

nachgewiesen zu haben — oder wollen Sie einen dahe-
rigen B-schluß erst im Aug «blicke fassen, wo man das Gels
absolut haben muß? Man kann ja den Geldaufbruch nach
dem Bedüifniß machen, und blos so viel erheben, al» man
nöthig hat. Wenn die Regierung in solchen Verhältnissen
ist, so darf man ihr doch soviel Zutrauen schenken, daß man
ihr sagt : Wir eröffnen Euch einen Kredit von F-. 800,000,
über deren Verwendung Ihr genaue Rechnung zu geben habt.

In Umfassung des Angebrachten wird wohl der Dekretsentwurf

seine Rechtfertigung gefunden haben, und ich glaube,
mit gutem Gewissen den Antrag stellen zu können, daß man
eintrete. Nun noch einig« Worts über meine vorher gethane»
Aeußerungen, welche böses Blut gemacht zu haben scheinen,
namentlich in Bezug der Prozeßkosten. Herr Präsident, meine
Herren Wie man schon gesagt hat, ich verkehre mit den
untern Bramten nicht gehörig, so kann ich gleichwohl die Ver-
ficherung geben, daß ich meine Angaben blos auS den Berich.
ken dieser Beamten schöpfe; sollten ab-r diese Beamten die

frühwn Vorgesetzten besser bedient haben, als mich, so wäre dieses
eine schlechte Empfehlung für sie. Ich glaube. die Prozeß-
kosten seien zu groß und in keinem Verhältniß mit den eigentlich

wahren Bedürfnissen. Dug ist wenigstens meine
Anschauungsweise. Noch dem vorliegenden Tableau haben wir für
sie Jahre 1847, 1848 und 1849 bis und mit de« 39. Mai
1850 für Fr. 23,626 P-ozeßkosten; nun gebe ich allerdings
zu, daß durch die Zehnrliquidation viele Processe entstunden,
welche sonst nicht entstanden wären, so daß die gewöhnliche»
Büdgetansätze überschritten werden müssen; ich habe aber gleichwohl

die Anficht, daß in vielen Fällen durch gütliche Verglei-
chung Ersparnisse in den Prsz-Kkosten gemacht werden kön-
neu. Man hat mich percmwrisch aufgefordert, Auskunft zu
geben, wie es sich mit den Noten der Fürsprecher verhalte.
Die Angaben des Finanzberichtes halte ich noch jetzt für richtig,

mir Ausnahme eines einzigen; in meinem nächstens
erscheinenden Schriftchen werde ich mich darüber näher auS-
sprechsn, und gebe hier zu, daß ich mich in einer Angabe
geirrt habe, nämlich in den Prozeßkosten, welche den Herren
Bogt und Niggeler bezahlt wurden; eS find bei diesem Büreau
Fr. 1940 zu viel angegeben, welche Herr Niggelcr nicht als
Fürsprecher, sondern als Redaktor der Gesetzgebungskommis-
fion bezogen hat; ich habe dieses vermengt, was nicht hätte
geschehen sollen. Im Uebvigen weichen die Angaben deS Fi-
«anzberichtcS von denjenigen des FinanzbüchleinS nicht ab.
Die Kosten der GesetzgebungskoMMission find mir auch
aufgefallen, und ich habe die Freiheit genommen, zu bemerken, daß
eine Summe von 37,318 Franken für GesetzeSredaktionm von

den Jahren 1846 bis 1850 eine sehr starke Summe sei.

(S t â m p s l i: Wem wurden dies« Summen bezahlt und für
waS?) — Für Gesctzesredaktionen — (S t ä m p f l t: DaS
ist nicht wahr!) Diesen Ausdruck muß ich mir entschieden
verbitten; ich have mir keine unparlamentarische» Aeußerungen
erlaubt, u»d darf wohl erwarten. daß solche Ausdrücke auch
gegen mich unterbleiben. DaS Detail darüber st folgender:

RedaklionSarbeiten Fr. 14 207 50
Druck- und Buchbinderkosten „ 10 359. 25
Uebersetzungcn „ ß»1 25<

O vu«« der Sachegister „ 459. —
Taggelder und Reiseenlschädigungen „ 10,967 15
Ankauf Von Werken „ 132 53
Kopistenlöhne „ 248 —
Schreibmaterialen und Dio 303. 05

Zusammen Hr. 37,34» 73
Ich frage: find dieses nicht Kosten für die Arbeit n in der
Gesetzgebung? — (S r â m p f l i: Allein nicht für die
Redaktion.) Ich habe von den Kosten für die Gesetzgebungsarbeiten

überhaupt gesprochen; darin ist aber nicht «ll-S in-
beg iffen; es kommt noch eine ecst kürzlich wieder von H rrn
Fürsprecher Niggeler erhaltene Note, welche im Detail fo-gende
Forderungen enthält, nämlich für:

Berichterstattung Fr. 42. 50
Neue Redaktion des BerreibungsgesetzeS „ 250. —
Berichterstattung, 11 Taggelder à Fr. 12 „ 132. —
Umarbeitung deS Gesetze» „ 200. —
Revision „ 40. —
Neue Redaktion deS Tarifs „ 24. —
Berichterstattung über den Tarif „ 72. —
Uebersetzung der Notarialsordnung „ 132. —

Fr. 822. 50
Herr Präsident, meine Herren! Wenn ich aufgefordert war.
einen Finanzbericht zu machen, so sehe ich nicht ein, warum
ich solche Sachen nicht hätte erwähnen sollen; ich glaube im
Gegentheil, dieses sei sehr am Ort gewesen. Ich hatte dabei,
wie überhaupt bei allen Angaben im Finanzbericht, kein« bösen
Absichten, wie mau mir unterschieben will; ich hätte noch ganz
andere Angaben machen können, welche ich verschwiegen habe.
— (Mehrere Stimmen von der linken Seite: Nur heraus
damit!) Gut, ich will Auskunft geben. ES wurde dem
magyarischen G-sandten ein Kredit von Kr. 3052 gegeben, und
blest Ausgabe nicht in da» gewöhnliche Protokoll de« Regie-
rungsralhS eingetragen, sondern in ein geheimes Protokoll —
(Viele Stimmen.: DaS Protokoll soll hier aufgelegt
werden.) Ich halte mich viel weniger darüber auf» daß diese
Summe gegeben wurdc, alS darüber, daß eine Volksregierung,
welche uns die Publicität bis zum Taubwerden ins Ohr
ruft, solche Beschlüsse in ein geheimes oder wenigsten? in ein
solches Protokoll eintragen läßt, welches nicht das ordentlich«
ist. Wenn man Sympathien gegen einen ungarischen Gesandten

an den Tag legen will, so mag man cS thun, allein man
soll dafür nicht den RalhSkredil in Anspruch nehmen. Welches

Landeskind wäre so glücklich gewesen, eine solche Summe
aus dem Rathskredit zu erhalten? Ich gebe es dem geübtesten
Rechner auf, zu finden, wie er diese Ausgabe auS der Verrechnung

des Ralhskredirs ersehen wolle. Ich bin noch ferner
bereit, Auskunft zu geben — (Viele Stimmen von dr
linken Seite: Was wissen Sie denn nur heraus damit!)
(v. Erlach: Hasen wir hier eigentlich ein Verhör odereinen
Schlußdericht? So ist eS hier wahrhaftig noch nie gegangen.)
ES ist mir leid, daß man dieses Kapitel angreift, allein wenn
man es verlangt, so will ich mit mehr aufwarten. (Viele
Stimmen: Nur heraus damit!) Eines ist mir im Berich?
des sdgetreeenen RegieruogSra-hs hauptsächlich aufgefallen,
nämlich die Abschlüsse der Domänenverkäufe; man hat gesagt,
man habe nach dem Annuitärensystem blos diejenigen Verkäufe
abgeschlossen, welche vor dem Oktober 1849 angebahnt gewesen

seien, nämlich von dem Zeitpunkte an, an welchem das
Gesetz vom 9. August 1849 in Kraft erwachsen sei. Schon
dieses bestreike ich, denn wenn ein Gesetz am 1. Oktober 1849
in Kraft treten soll » so wird man eS aüch von diesem

Zeitpunkte an halten müssen; ich will nicht sagen, es sei nicht wahr,
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wie man mir soeben gesagt hat, sontern eS sei unrichtig. Der
RegierungSrath wollte sich überhaupt nicht an diese» Gesetz

halten, und erlaubte sich, Abweichungen förmlich zu beschließen,

zu dem ee in keiner Weise berechtiget war. Ich will mit
Thatsachen kommen, wenn man solche verlangt. Herr alt-
RegierungSrath I. U. Lehmann ^ un» gesagt, wie wün-
fchenöwerth e» wäre, Verkäufe von Staatsdomänen zu
machen ohne daß man wieder zum Annuitätensystem zurück;»-
kehren brauchte, und er stellte daher im Regierungsralhe den

Antrag: e» sei beim Großen Rache darauf anzutragen, daß
bei Verkäufen von Startsdomänen, in Abänderung der im Gesetz

vom 8. August 1819 bestimmten Zahlungsgedinge, die durch
Beschluß deS Großen Rathe» vom 9. Dezember 1846 festzs-
stellten wieder zum Gesetze erhoben werden. Was wurde
nun vom Regierungsralhe beschlossen? Man hat diesem
Antrag nicht Folge gegeben, sondern einen ganz andern Beschluß
gefaßt: „Der Regierungsrath, in einiger Modifikation obigen
Antrage», ermächtiget unter Rücksolge de» BorcrageS die Ds-
inänendirektion, bei künftigen Domänenverkäufen, wo fl- -S
zweckmäßig finden wird, statt den durch daS Gesetz vom 9.
August 1849 bestimmten Zihlungsgedingen, diejenigen, welche
der Großrathsbeschluß vom 9. Dezember 18ìk vorgeschrieben
hatt, aufzunehmen, wobei jedoch sters die Ratifikation der
kompetenten Behörde dafür vorzubehalten sein würde." Herr
Präsident, meine Herren! Geht aus diesem Beschlusse nicht he:-
vor, daß man nicht im Sinne hatte, fich an das Gesetz zu
halten und ich frage: Hatte der Regierungsrath daS Recht,
von einem Gesetze abzuweichen» welches der Große Rath förmlich

erlassen darre. Die Floskel : „unter Ratifikation der kom.
petenteu Behörde" ist in meinen Augen durchaus nichl», denn
der RegierungSrath wenigstens harte nichl da» Recht, zu dem
Annuitätensystem zurückzukehren, nachdem ste hier durch daS
Gesetz festgestellt worden war, daß der Käufer die 2 ersten
Jahre je einen Fünfrheil, und später höchstens einen Zehnrheil
jährlich abzutragen verpflichtet sei. Ich halte diese Bestim-
münz für eine sehr wohlthätige, namentlich deßhalb, weil eine
solche Kaufbcile, auf welche gar nichts abbezahlt ist, oft daS
schlechteste Schuldinstrumenc ist, welches eS geben kann; warum?
ein solcher Käuler weiß, daß er blos 5 Prozent starr Kapital
und Zin» zu geben braucht; er weiß ferner, daß er auf diese
Weise wenigsten» für einige Zeit Grund und Boden bekommt,
welche er benutzen und sich dadurch von seinem vielleicht nahe
bevorstehenden Ruin einstwe len schützen kann Fällt dann ein
solcher Mann in die Güterablretung, so muß der Staat das
vom Käufer ausgenutzte Land wieder hinnehmen; auch die
Bürgen sind bei solchen Käufen oft schlecht, wie der Staat
diSweilen erfahren muß. Man muß mit Recht fragen, ob
diejenigen, weiche solche Beschlüsse gefaßt haben, nichl
verantwortlich dafür gemacht werden können.

S t â m p f l i. Nur noch mehr! ich werde auf Alles
antworten.

Herr Präsident. Ich halte es wirklich nicht am
Platz, hier wieder auf Sachen einzutreten, welche nicht hicher
gehören.

Herr Finanzdirekl sr. Ich muß noch einen Punkt
berühren, welcher die Realisation der Scèultrirel betrifft, die
der Staat besitzt. Ich gebe das Versprechen ab, daß ich sehr
gerne die Realifirung von Schuldtireln machen will, wo e»
fich thun läßt» allein es läßt fich eben nicht überall machen;
Herr Stämpfli sagt darüber da« Nämliche bei der letzten Süd-
getberarhung. (Der Redner liest ein längeres Cirar ab.) Sie
sehen schon daraus, daß fich die Realisation der ZinSschriften
nicht so leicht machen läßt, wie man glauben könnte, und auch
deßhalb ist ein Anleihen als durchaus nothwendig gerechtfertigt.
Ich erkläre noch einmal, man wird den B.trag des Anle-h-ns
da brauchen, wo e» nothwendig ist, und vor Allem auS für
die Oberländerkasse. Ich trage ehrerbietigst darauf an, Sie
mochten in die Anträge des RegûrungsrarheS eintreten.

Aubry. Berichkerstrttrr der Staatswirthschasrskommis.
fion. Nach einer Diskussion, welche 8 Stunden angedauert

hat, würde ich e» meinerseits für undelikat halten, die

Versammlung, welche schon ziemlich ermüdet sein muß, noch

längere Zeit aufzuhallen. Ich will daher meinen Vsrlrag in sehr

wenigen Worten zusammenfassen Sie erwarten gewiß nicht,
meine Herren, daß ich in die Details, in die Prüfung all der
verschieoenarligen heftigen, bis dahin den parlamentarischen
Sitten eines ernsthaften VolkeS fremden Nekrimalionen eingehe.
Sie wollen nicht, daß ich die verschiedenen Anschauungsweisen
in politischen Angelegenheiten widerlege. Es scheint eine
ausgemachte Sache zu sein, daß jedesmal, wenn siH eine Frage
in dieser Versammlung zeigt, sie sogleich auf den Boden der

Politik hinübergezogen wird. DuseS Verfahren erweckt mein
Bedauern, um so mehr, als dieß aus Kosten derjenigen geschieht,
die uns zu andern Zw-cken hieher geschickt haben Es ist
etwas, daS man nicht verstehen zu wollen scheint und da» jeder
doch kennen sollte, daS nämlich» daß in einem demokratischen
Staate man verstehen muß, sich dem Willen d«S VolkeS zu

unterziehen; es gibt Leute, die sich nicht neben die Sessel
gestellt sehen uns mit Geduld abwarten könne», daß das Rad
des Schicksals sie wieder darauf setze. Sie haben die Finanz,
manner der Linken und der Rechren ihr« Behauptungen
vertheidigen gebörr; Sie sollen durch die Büchlein, die publizier
worden sind, die Kluft begriffen haben, die sie trennt. Der
eine möchte die Staatskassen mit Ziffern uns der Andere mit
Thalern fällen. Dieß ist die Theorie der Praxis gegenüber;
unser Volk aber zieht vaS Reelle vor. Wenn wir daher die

Frage näher untersuchen uns besond-rS wenn wir unS jeder
unzeiligeu Abschweifung enthalten, so werden wir bald darin
übereinstimmen, baß wir die Nothwendigkeit eines AaleihenS
anerkennen. Wir haben Ausgaben vor uns, die ohne Zweifel
bezahlt werden müssen, und auf der andern Seile leere Kassen;
Jedermann hat dieS zugegeben. Die Oderländerkasse muß un-
terhalten sein, dem von der Verfassung selbst gegebenen B-r-
sprechen gemäß, und auch die Regierung hat die Absicht, e» zu
thun, und eben so die SlaatSwirchschaflskommission, in deren
Namen ich hier spreche. ES ist endlich ausgemacht, daß wie
alle über die Nothwendigkeit, der Verwaltung außerordentliche
HülfSquellen zu verschaffen, einig sin»; wenn eine MeinungS-
verschledenheir vorhanden ist, so ist fie eS nur über die Art
und Weise, wie man diese Hülfsmittel fich verschaffen müsse.
Die Regierung hat geglaubt, daS Beste sei, ein Anleihen von
Fr. 800,000 zu machen. Die Staalswirthschaflskommission
theilt diese Meinung, und hat erkannt, daß der Ihnen gemachte
Vorschlag in jeder Hinsicht begründet ist. Heut ist man nicht
einig über die Frage, ob ein Theil der auS dem Anleihen
herkommenden Fonds zu den laufenden Ausgaben verwendet wer-
den solle oder nicht. Indem man fich dieser letzter» Verwendung

widersetzt, legt man da nicht Mißtrauen gegen die
Regierung an den Tag? Ich für mich begreife dieses Mißtrauen
gegen eine, zur Rechnungsablage genörhigte Verwaltung, deren
Handlungen alle von unS jeden Augenblick geprüft und kon-
trollirt werden können, nicht, begreife auch nicht, daß wir zur
Regierung sagen: Führe die Verwaltung, und ihr die Mittel
verweigern können, um dringenden, unausweichlichen, im Budget

von 1850 festgesetzten Ausgaben begegnen zu können; eS

hat dieS für mich den Schein einer unbegreiflichen Anomalie.
DaS Ihnen vorgelegte Dekret, daS den Ansichten der StaatS-
wirthschaftskommission entspricht, ist mit aller der nöthigen
Borficht abgefaßt worden. Ich will nicht in die Einzelnh'i-
len eintreten, nicht die dafür geltend gemachten Gründe hier
anführen; eS führte mich dieß zu weit; aber erlauben Sie mir
einige wesentliche Punkte kürzlich anzuführen. Um ihren Ver-
Kindlichkeiten Genüge zu leisten, hatte die Regierung fich
genöthigt gesehen, eine Schuld von Fr. 150,000 bei der Bank
zu machen. Man hat natürlich gefragt, ob man mit der Bank
auch daS Anleihen von Fr. 800,000 abschließen könne; mittelst
Eröffnung eineS Kredites. Der Herr Bankdireklor äußerte in-
deß hiebet einigen Zweifel, und so sagte man, um die Bank
nicht in Verlegenheit zu setzen, müsse man auf alle Fälle hin
die Regierung ermächtigen, dieses Anleihen auch m>t Partikularen

abzuschließen. Dmn wozu nützte derselben die Ermächtigung

zur Unterhandlung mit der Bank, wenn diese
Unterhandlung zu keinem Resultate führen sollte; man muß zu
seinem Zwecke gelangen, man muß Geld haben; denn neben der



Speisung der Oberländerkass«, neben den durch daS Budget
vorgesehenen Ausgaben finden fich noch außerordentliche,
unvorhergesehene Ausgaben. Sie wissen Alle, meine Herren,
daß man im Herbste den KieS auf die Straßen führen muß,
was mehr als 40,000 Franken kosten wird, daß man ferner
genöthigt war, den Krectt des Regierungsrathcs auf das Doppelte

zu erhöhen und daß die Hypothekar kasse, wenn dieseS
Anleihen nicht S.alk fände, nicht mehr fort arbeiten und ihre
Kapitalien ausleihen könnte. Sie haben eS gehört, daß unsere
Einnahmen hinter den imBüdget vorgesehenen zurückbleiben; man
hat Ihnen unter Anderm von den Ohmgeldgebühren gesprochen,
und was man hierüber auch sagen mag, cS ist eine Thalsache,
daß die Berner nicht so viel W?in ankaufen werde«, wenn er,
statt von guter Qualität zu sein, jetzt von schlechter ist. Und
wenn man auch von der Vermehrung der Ausgaben, von der
Verminderuug der Einnahmen abstrahlet, muß die Regierung
nicht ein VerkehrSkapital besitzen? Und dieses Verkehrskapital
ist erschöpft. Früher bestand eS aus einer und oft sogar aus
zwei Millionen. Herr Präsident, meine Herren! Ich will Sie,
Angesichts dieser ausgemachten Thatsachen fragen, ob es unS
gut ansteht, der Regierang zu lagen: ihr sollt asministriren,
aber wir wollen euch kein Geld geben. Ich bitte Sie, zwischen
diesem Anleihen und andern einen Unterschied zu wachen. Es
handelt fich eigentlich nicht um eine Verminderung des StaatS-
kapitals, sondern bloß um Abschluß eines Anleihens mit dem
Zwecke, den laufenden Ausgaben zu begegnen, und mittelst suc-
sessiver Rückzahlungen, um es nach und nach wieder abzutragen.

So wird man Zeit haben, die Guthaben d«S Staates
einzuzi.'hen. Herr Sträub hat unS gesagt, es seien für 170,000
Fr. Rückstände noch aus dem Jahr 1844 da. Ich für mich
habe die Ueberzeugung, daß daS Anleihen ein unausweichliche?
ist- Ich habe sagen hören, eS handle sich um eine Art von
Kunstgriff, um die frühere Administration in ein übleS Licht
zu stellen; dieß ist aber eine unbegründete Annahme. Wir
haben eben eine Verfassung von 1846 her, und der bekannte
Art. 85 derselben hat uns fast zur Verzweiflung gebxacht; ich
will dier weder in seine Geschichte, noch seine Würdigung ein-
gehen; sie bringt'weder Ehre noch Vortheil. Nach meiner
Meinung wäre es am Besten, wenn wir auf die Untersuchung
vieler, einer unglückseligen Vergangenheit angehörenden Dinge
Verzicht leisten würden. Ich nehme die Freiheit, im Namen
der SlaatSwirthschaflskommission den Vorschlag der Regierung
Zu empfehbu.

Herr Präsident ertheilt dem Herrn Gyzar dieMus-
kunst, daß nach 8. 27. III. b. c der Verfassung und § 23
deS Gesetzes über die Verwaltung und Gewährleistung deS

SraatSvermögens vom 8. August 1849 nicht nur für die E atretens-
frage, sondern auch für den Beschluß deS Anleihens selbst 114.

Stimmen, d. h. die absuluts Mehrheit der sämmtlichen Mit-
glieder nothwendig sei. AbänderungSanträge über Nebensachen
dagegen können einfach durch daS absolute Mehr der Anwesen-
dm zum Beschluß erhoben werden.

Stockn, ar Wenn für die folgenden Abstimmungen
ebenfalls 114 Stimmen nöthig sind, so ziehe ich meinen Antrag

zurück.

Abstimmung.
Für daS Eintreten 197 Stimmen.

Dagegen 10 Stimmen.

Herr Finanzdirekror. Nachdem wir uns bereits den
ganzen Tag so umständlich über vie vorliegende Angelegenheit
berathen haben» so glaube ich nun mit zwei Worten mich fassen

zu können. Ich habe bereits bemerkt, daß eS am Ort sei,
wenn man unter Ziffer 1, wo man sich an dem Ausdrucke „zu
Handen deS Staates" gestoßen hat, die vorliegende Redaktion
anzunehmen. Ich stelle ferner den Antrag, hinter dem Worte
„Anleihen" einzuschalten „bis zu einem Betrage" von 800,000
Franken, damit man im Falle deS wirklichen Bedürfnisses bis
zu dieser Summe g he.

^ Aubry, Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkommis-
fisn, erklärt, er hade nichtö mehr beizufügen.
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Stâm p flt. Der größere Theil der Versammlung wird
zwar wünschen, daß die Diskussion nicht mehr lange daure,
allein auf den Schluß des Herrn Berichterstarters muß ich doch
noch Einiges antworten. ES scheint, daö Präsidium wie der
Berichterstatter seien von der Ansicht ausgegangen, eS sei
Jedermann dem Grundsatze nach einverstanden, daß ein Anleihen
gemacht werde. Dieses ist aber nicht richtig, denn ich wenigstens

will kein Anleihen. Meine Meinung geht mit andern
Worten gesagt, dahin: der Staat soll nirgends Schuldner
werden, weder gegenüber von Pnvarpersonen. noch gegenüber
einer Korporation, welche vom Staate vers ' ieden ist Wenn
bei der Bank ein Anleihen gemacht wird, so ist daS Resultat
davon kein Schuldverhälcniß, wie es sein müßte, wenn bei
Privaten Geld aufgenommen wird. W?nn durch die Bank Geld
herbeigeschafft wird, so wird der Staat deßhalb nicht Schuldner
der Bank, weil diese sofort von Seite der Hypolhekarkasse eine
Gegenleistung in Titeln erhält. Die Bank wird zwar dadurch,
daß sie das Geld giebt, Gläubiger deS Staates; allein im
nämlichen Augenblicke erklärt der Staat, er bezahle diese Schuld
durch Titel. Die Bank macht sich hierauf dadurch bezahlt, daß
sie nach u. nach dieleTitel liquivirt. Auf diesr Weise macht der Staat
kein Anleihen, sondern bloß ein Abtrelungsgeschäft, während
er auf die andere Weise Schuldner einer dritten Person würde.
Dieses Letztere wollen alle diejenigen vermeiden, welche bloß
eine Operation bei der Bank wünschen, und deßhalb geht auch
der Antrag, welchen ich zunächst zu stellen habe, auf Verwerfung

des Art. 1, denn dieser Artikel will die Regierung auto-
ristren, den Staat gegenüber dritter Personen a!S Schuldner zu
verpflichten. E:st der Art. 2 schlägt dann «in anderes Mittel
Vor, womit ich auch einvecstansen bin, nämlich N-gotiationen
mit der Bank. Auf die Nothwendigkeit des AnleihmS selbst
muß ich noch einmal zurückkommen. Ich bemerke vor Allem aus,
daß ich mit Vergnügen eine Replik gegen das Finanzbüchlein
erscheinen sehe. Es dürfte von mlln-r Seite dann auch eine

Duplik kommen. Der Herr Finanzdirektor hat ferner gesagt,
eS werde zu Ende des JahreS einiger Kassasaldo vorhanden
sein. Obgleich er später mit dieser Aeußerung wiederum in
Widerspruch gerathen ist, so hat er doch dieses Zugeständnis
gemacht. Ich will von seinen und von meinen Vermuthungen
abstrahiern und ihn noch einmal ersuchen, darüber einen
Bericht des KamonskassierS und des KamonsbuchhalterS vorzulegen.

Der Kantonsbuchhalter wird angeben können, wie viel
noch die Ausstände betragen und wie viel muthmaßlich (allerdings

nur muthmaßlich) bis zu Ende deS JahreS noch eingehen
werde. Es ist gerade die WahrscheinlichkeitSberechnung, welche
den AuSschlag giebt, und wenn d?r Herr Finanzdirektor die
moralische Ueberzeugung hat, eS werden in diesem Jahre nicht
Fr. 350,000 von der direkten Steuer eingehen, so soll er an
die moralische Ueberzeugung des KantonSbuchhalters appelliren.
Ebenso möge er es machen in Betreff dee M litärsteuer von Fr.
40,000; auch hier möge er den KantonSbuchhalter fragen, ob

sie nicht eingehen werden. Die Fr. 33,000, welche von der

eidgenössischen Postverwaitung bezahlt we den sollen, find, wie
der Herr Fmanzsirekior sagt, bereits eingegangen. Wenn er
ferner darüber Auskunft geben kann, wie viel von der
Hypothekarkasse eingehen werde, so soll er auch darüber die kompetenten

Beamten befragen und sich auf diese Weise moralische
Gewißheit verschaffen. Ich wenigst-nS machte cS mir früher zur
Aufgabe, alle mein« Angaben durch Berichte der Beamten
bestätigen zu lassen; ich appellire also an die Berichte der Finanz-
Verwaltung und an die moralische Ueberzeugung des Herrn
Fueter, ob nicht bis zum Schlüsse deS gegenwärtigen Quartals
eine Summe von 1,359,000 Frk. in die Kasse fließen werde,
oder ob er bestreiken könne, daß auf der andern Seite die

Ausgaben fich höchstens auf 580.000 Fc. belaufen werden, so

daß ein Kassa-Saldo noch bleiben würde von Fr. Da-
rauf will ich es ankommen lassen, wenn nicht etwa absichtlich
die Kassaverhältnisse gestört werden. Ich komme auf die

Aeußerung deS Herrn Fuerer zurück, welche er in der verflossenen

Session gethan har: „Da eS fich gegenwärtig darum

handelt, auf der einen Seite Geld aufzubrechen und e» auf der

andern Seite in die Oberläaderkasse zu legen, so ist von einer

Verminderung deS StaatSvermögenS durchaus keine Rede."

Hat Herr Fueter damals nach seiner Ueberzeugung gesprochen,
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»s sei bloß für die Oberländerkasse, nicht aber auch für die

laufende Verwaltung Geld nc-rhig, so kann er auch auf den

heutigen Tag nicht ander» sprechen, um so weniger, als der

Stand der Sache heule viel klarer ist, als vor 4 Wochen.

Herr Fueler bat nun noch andere Punkte angeführt; z. B. hat
er gesagt, e» seien neben rem außerordentlichen 'Budget noch

für 150 000 Fr außerordentliche Bauren auszuführen und hat
dies- Summe ganz hübsch zu den Ausgaben deS Jahr.s ge-
schlagen Dagegen unterließ er die außerordentlichen Einnahmen,

w-lcbe in diese» Jahr fallen, zu berechnen, wie z. B. der

nachträgliche Eingang der Vermögenssteuer vom Jahre 1819

her. Wenn aber Herr Fueter auf der einen Seite die

Mehrausgaben deS JahreS in Anschlag bringen will, so soll er auf
der andern Seite auch die Mehreinnahmen anschlagen, so z. B.
die Steuer von 1819, welche mir ungefähr 350,000 Fr. in die

Kasse teS gegenwärtigen JahreS geflossen ist. ES ist ferner
sehr bequem» wenn man im Anfange deS JahreS Fr. 200,000
Kassasaldo hat» denselben al» gar nicht vorhanden oder als im Laufe

îesJahres ebensallSvollständig verbrauchrzu betrachten, so daß cS

den Schein hat» al» ob am Schlüsse de» JahreS nicht bloß
kein Uederschuß der Einnahmen, und nicht bloß gar kein Kreuzer

mchr in der Kasse, sondern sogar ein Defizit von 511,000
Fr sich herausstelle. So wie daS Finanzbüchlein die Sache
darstellt, ergiebt eS fich, daß im Gegentheil am Schlüsse deS Iah-
reS allermindestens Fr. 350,000 in der Kasse lein werden. Herr
Präsident, meine Herren! Ich habe noch heute nachgewiesen,
wie viel am 1. dieseS MonatS in der Kasse war ; ich hab-nach-
gerechnet, wie vftl bis zum Schlüsse deS JahreS an Einnah.
wen dazu fließen werde; ich habe die Zahl beiaillirl von Posten
zu Posten; ich habe auf der andern Seite nachgerechnet und
angegeben, wie viel Ausgaben bis zum Schlüsse des Jahre»
noch zu machen seien und ebenfalls delaillirl von Posten zu
Posten und habe bei diesem Verfahren eben gefunden, daß fich

ein Kassasalbo von der angegebenen Summe erzeigen wird.
Herr Fueter ist mir darin nicht gefolgt, er hat unter-
lassen meine Zahlen zu berichtigen und zu widerlegen.
Darin hat er gefehlt, daß er nur die Zahlen in Rechnung
brachte, die ihm bequem waren, daß er andere, die ich durch
Thalsachen beweisen kann» übergangen hat. Er hat ferner darin

gefehlt, baß er alle Krlraejngänge übeegieng, welche noch

ausstehen und die nur für da» Jahr 1849 die schöne Summe
Von Fr. 300,000 ausmachen. Es ist tahec unrichtig, »aß für
die lausende Verwaltung ein Anleihen nöthig sei, un» ich lasse

es auf alle unparihmichen un» gewissenhaften Beamten ankommen,

ob fie mir Grund sage« werden, daß man hi« zu« Schlüsse
deS JahreS nicht auskomme ohne ein Anleihen. Run aber sagt
Herr Fueter und Andere: wenn auch für die Gegenwart kein

Anleihen nöthig sei, so sei e» für die Zukunft. Man habe

nämlich bedeutende Ausgaben zu machen in Folge der »igge-
führlen schweizerischen Reformen, so im Milirätwesen, im Münz-
wesen u. s. w Ich geb- daS zu, ich frage aber gleichzeitig,
ob es nicht unverantwortlich sei, wenn zur Deckung bleibender
Ausgaben ein Anleihen vorgeschlagen wies. Denn diese

Ausgaben werden fich wiederholen, und ich möchte fragen, wie man
diese Ausfälle decken wolle Will man vielleicht mehr
Vermögenssteuer erHeden? versteht man es so, nur für die nächste^

1 Jahre ein Anleihen zu machen, aber in Zukunft die

M hrauSgaben durch ordentliche Einnahmen z> decken Ich
frage: wann wird man damit anfangen, die außerordentlichen
AuSgàn durch Steuern statt durch Anleihen auszugleichen?
Ich wie-erhole cS, die von Heren Fueter angeführten Ausga-
ben sind bleibend, wenigstens zum größten Theil. Herr Fuerer
«uHr nun mein- Bsweisgründe dadurch zu entkräften, daß er

früheren Angaben von mir Unrichtigkeiten vorwi.sk. H-rr
Präsident, meine Herren! Ich verlange nur Thatsachen, dann
wird es sich zeigen, ob meine frühern Angaben irrchümltch seien,
oder ob sie fich rechtfertigen lassen. Zuerst wird mir vorge-
worsen, es sei bei der Berathung teS Budget» von 1340 ein
Defizit von Fr. 200,000 vorgesehen worden, cS babe sich dann aber
in der Wirklichkeit ein solche» Von Fr. 400 000 herausgestellt.
Diesem gegenüber bemerke ich einfach, daß ich das damalige
Budget gar nicht vorberarben habe, sondern daß der damalige
F nanzminister Jenner sich so verrechnet hak. Uebrigens betrug
l» nicht ein Defizit von 100,000, sondern ein solches von Fr.

700,000. Ferner wird mir vorgeworfen, für das Jahr 1317
habe man ein Defizit von Fr. 600.090 vorgesehen, in der Wirk-
lichk-it habe sich ein solche» von anderthalb Millionen herausgestellt.

Darauf habe ich einfach zu antworten: ja, wenn man
im Januar 1817 den SonderbunsSkriez büdg-lirc hätte, dann
wäre man schon zurechl gekommen; wenn man eS mit der
Vermögenssteuer dahin gebracht hätte, wie eS gehört, dann hätte
sich auch meine Voraussicht alS richtig erwiesen. Ganz gleich
verhält eS fid mit eem Budget von 1848 Wenn man den
Sonderbundskcieg und die L-Vensmittelrheurung abzieht, dann
wird man finden, daß meine Voraussagen nicht so weit
abweichen. Vollständig hat sich das Budget Von 1819 gerechtfertigt.

Ich lasse eS auf die einzelneu Post.-n ankommen, ob
fich im Ganzen eine Abweichung von Fc. 4V—50,000 vorfinde.
So auch daS Budget von 1850, eö hat fich vollkommen be-

stätigt, noch mehr, eS hat sich schon gegenwärtig ein Vorschuß
von Fr. 100,000 ergeben. WaS übrigens Herr Fueter in
dieser Beziehung auS der Vergangenheit schließe» möchte, ist
nicht ganz richtig; man soll nichl so beweisen, sondern mit
Thatsachen. Man soll fich fragen, ist am Schlüsse vom Quartale

letzthin nicht so und so ein Kaffasalso gewesen, und wir»
am Schlüsse deS Jahres nicht so und so Viel vorhanden sein?
AlleS ander« betrifft die Sache nichl. Herr Fueter hat ferner
d e Theorie ein-S Kassabüvgets aufgestellt und gesagt, es sei

unrichtig, daß der Erlös von Fr 20,000 auS einer Domäne
inS ordentliche Büdget aufgenommen wurde; dennoch sei eS

geschehen, ungeachtet er und andere Redner dagegen gewesen
seien. ES ist nun zu bemerken, daß dies« Frage nicht nur
dort» sondern auch beim Ges tz über die Verwaltung und Ge-
währleistung deS SlaaksvermögenS zur Sprache kam, nämlich
bei § 5 Dieser heißt: „Der Arftwand für den Unterhalt,
die Ergänzung und Vermehrung des Admiaisiralionsvermögens,
namentlich auch die Errichtung neu-r öffentlicher Gebäude, wird
auS den lausenden Einnahmen bestellten; dagegen fällt auch
der Werth, welcher auS dergleichen »u? Administration nicht
mehr nöthign, Sachen im Fall ihrer Veräußerung oder sonstiger

Bestimmungsvecänderunz sich ergibt, den laufenden Ein-
nahmen zu." DnstS Prinzip ist auch ganz richtig. Wenn wir
z. B. ein neues Zuchthaus b men, oder irgend ein anderes
Gebäude errichien wollen, so werden wir die betreffende Summe
gewiß nicht al» KapicalauSgade b-rechnen; wenn wir ein
Gebäude verkaufen, so wird der Erlös nach diesem Gesetz ebenfalls

nicht als Kapitaleinnahmen berechnet. Das ist der Grundsatz

und der ist auch im Büdget von 1850 für Neubauten
durchgeführt. Denn eS ist damit keine Verminderung deS

StaacsvermögenS verbunden. E« verhält sich damit wie mit
der Anschaffung von Möbeln. Wenn Jemand neue anschafft,
so bringt er die betreffende Summe in die laufenden Ausgaben,
und wenn er alte verkauft, so rechnet er den Betrag gewiß
nicht zum Kapitast ES ist eaher ganz übel angewandt, waS
dcr Herr Finanzdirekcor angeführt hat. Ich will nicht länger
sein, sondern nur noch namentlich Eine Bemerkung machen.
Herr Fueter hat gesagt, er wolle nichlS weite? vorbringen,
aber wen« man eS verlange, wolle er schon mit der Sprache weiter

herausrücken. Das sollte den gleichen Eindruck machen,
wie Herr Skrauv, alS er großartig ankündste: man soll nur
den Mund öffnen, dann weide er schon kommm. Ganz gleich
benahm fich Herr Fuere? Wie verhält eS fich nun mit diesen

großartigen Drohungen? Man hat aus dem Vorlcaz deS

Herrn Fueter gesehen, daß fich all- Anklagen und Verdächtigungen,

die seit l810, namentlich aber in den letzten zwei Iahren,
theils offiziell, theils im Vorsteckten unter dem ganzen Volke gegen
uns herum geboren wurden, lediglich auf zwei Thatsachen
beschränken. Einmal ist eS da» Anleihen an den magyarischen
Gesanvle», sodann die Thatsache, welche ich oben bei dem Ge-
setz über die Verwaltung und G währleistung des SkaarSoer-
mözcnS angeführt habe. WaS daS Anleihen an den ungarischen

Gesandten betrifft, «o ist eS allerdings richtig, daß die

Verwaltung von 1816 demselben einen Kredit von Fr. 3000
eröffnete. Ich appelliere dabei an die Herren Patrizier, und
frage fie: wenn unrer der Negierung von 1314 bis 1330 ein
Gesandter irgend einer auswärtigen Macht, wie etwa von
Spanien und Frankreich fich an die Regierung gewendet
hätte, mit dem Begehreu: ich bin durch Ereignisse in meinem



Vaterlande in Verlegenheit geratheu und bedarf daher einer
gewissen Summe, um dieses oder jenes Bedürfniß zu decken,

ich frage Sie: Hütte sich der palrijische Schultheiß nicht ge-
icdämr, eine solche Bitte abzuschlagen? Allerdings, er hätte
sich geschämt. Und nun im Jahre 1849, da eâ den Gesandren
einer demokratischen Macht betrifft, den Gesandten des
ungarischen Volkes, das sich gerade damals mit seinen Unterdrückern
so heldenmüthig schlug, macht man unS einen Vorwurf daraus.
Der ungarische Gesandte erklärte, er sei von seinem Volke
abgeschnitten und befind« sich daher in momentaner Geldverlegenbett;

noch mehr: eS kamen gerade zahlreiche ungarische Flüchtlinge

ans Italien, die seine Hülfe ansprachen, und um ihnen
helfen zu können, bat er un», wir möchten so gut sein, ihm
einen Kredit von Fr. 3000 zu eröffnen. Ich frage Sie nun:
ob nicht Jeder, der ein wahrer Demokrat ist, und Sympathien
für Völkerfceiheit hat, es sich zur Pflicht gerechnet hätte, einer
solchen Bitte zu entsprechen? Ja, allerdings, die Verwaltung
von 1840 hat sich dieß zur Pflicht gerechnet, sie hat gesags:
wir wollen es darauf ankommen lassen, welche Chancen Euer
Krieg mil O st«rreich hat. Ich rechne eS mir zur Ehre, zu
vielem kleinen Opfer gestimmt zu haben, und wenn man unS
dafür zur Verantwortung ziehen will, so erklär« ich mich bere t
dazu, so we.t eS weinen Antheil betrifft, und ich bin auch
überzeugt, daß alle meine Herren Kollegen zur Verantwortlichkeit
bereit find. Was nun das geheime Protokoll betrifft, welches

man dee 1846g«r Regierung vorwirft, so muß ich bestimmt
verlangen, daß dasselbe hier öffentlich vorgelegt werde. Ich
habe aber noch ein anderes Begehren anzubringen: es ist nämlich

noch ein anderes geheimes Protokoll vorhanden, das
Protokoll über die Verwaltung der geheimen Gelder von 1804 biS

1821. Damals eben gerade wurde von einem patrizischen Schutt-
heiß von Mülinen dem spanischen Gesandten eine Summe von
Fr. 16,000 vorgeschossen, und zwar zu ähnlichen Zwecken, «à
die 1846,er Regierung dem ungarischen Gesandten. Damé
kamen flüchtige legitimistische Offiziere über unsere Grenzen,
und um dieselben zu unterstützen, bat der spanische Gesandte
Vie Negierung » ihm geschwind diese Gefälligkeit zu erweisen.

Ich führe dieß deßhalb an, weil es zusammen paßt. Herr
Fueter hält mir sodann aus Vor, ich hätte eine unoelitate
Bemerkung gemacht; all, in ich finde, auch die seinige sei etwas
undettkat. Ich habe auf unrichtige Angaden gesagt, eS sei

nicht wahr; er wirft m r vor, ich sei grob, welche Bemerkung
gewiß nicht sehr delikat ist. WaS atso die Delikatesse betrifft,
so haben wir unS gegenseitig nicht viel vorzuwerfen. Ich
behaupte aber noch einmal, was er vorgebracht hat, ist nicht
richtig (der Ausdruck „unrichtig" ist nach meiner Ansicht eben

so stark, alS derjenige „unwahr" Herr Fueter hat nämlich
gesagt, eS l-i nur für Gesetzesredaktionen in dem Z-ilraum von
1346 bis 1849 eine Summe von Fr. 37,000 ausgegeben worden.

Ich habe nur gesagt, das sei nickt wahr, und ich lege
großes Gewicht darauf, weil im ganzen bernischen Volke der

Glaube verbreitet werden will, alS hätten wir unsere
Gesetzesredaktoren ungeheuer theuer bezahlt. Ja seht, sagt man, in
den letzten 4 Jahren, oder eigentlich in 3, haben zwei Männer
für die Gesetzcsredaktion allein Fr. 37,000 bezogen. Wenn
nun jeder die Hälfte, oder Einer sogar zwei Drittel davon nahm,
so haben sie sich ein Schöne» erwerben können. So rechnet

man, wenn man sagt, für die Gesetzesredaktion allein ist so

Viel ausgegeben worden. Sagt mau aber die Sache wie sie

ist, und wie nun Herr Fueter seine Auslage selbst berichtigt hat,
daß nämlich der größte Theil dieser Ausgaben für Druck,
Buchbind-rarbeike« u. s. w. verwendet wurde, so stellt es sich

ganz anders. Zudem ist eS unrichtig, wenn man Alles der
neuen Verwaltung zuschieben w U, u? d man soll untersuchen,
wann die Arbeiten stattgefunden haben. So wurde Herr
Professor Rp-inwald für Arbeiten» die er vor 1846 übernahm,
von der 46ger Regierung bezahlt; ebenso führ« ich den von
Herrn Blösch ausgearbeiteten Entwurf eine« Handelsgesetzbuches

an, für welchen er Fr. 1000 erhalten hat, und wiederhole,
man soll untersuchen, wofür die betreffende Summe bezahlt
wurde. Zum Schlüsse stelle ich meine« Antrag auS voller
Ueberzeugung, dahin gehend, eS möcht« der Antrag de Regierung,
ein Anleihen aufzunehmen, verworfen werden.
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Fischer, alt. Schultheiß. Man hat von patrizischen
Schultheißen gesprochen, und Herr Stämpfli bat gesagt, er
mache sich eine Ehre daraus, daß dem magyarischen Gesund'
ten aus der Verlegenheit geholfen worden sei. Dagegen habe
ich durchaus nichlö; allein warum wollte man dieses nicht
öffentlich sagen, sondern diese Summe unter die Ausgaben für
politische Flüchtlinge verrechnen? Ich gebe Jedermann aus,
tn den Rechnungen des RarhskrediteS und der Justizvirektion
zu untersuchen, ob eS möglich sei, zu errathen, daß eins solche
Generosität ausgeübt worden sei.

G anguill et. Herr Präsident, meine Herren! Ich
erlaube mir über den Antrag von Hrn. Srämpfl, auch einige
Bemerkungen. Es ist allgemein anerkannt, daß ein Anleihen
nothwendig ist (vielseitiger Ruf: nein! nein!); ich d.nke doch,
die Nothwendigkeit ist anerkannt, so wie daß vaS Gelb für die
Hypoihekarkasse des Oberlandes verwendet werden soll. Jetzt
will man das Knleih.n bedingen, dadurch, daß man den
Antrag stellt, es soll nur durch die Bank negozirt werden. Herr
Präsident, meine Herren, aber ich frage: wenn die Bank das
Gels nicht liefern kann, nicht liefern will? JA frape, wenn
sie unsere Titel nicht annehMen will oder das Geld nicht
herschaffen kann, was geschieht dann? Nichts. Dann wird die
Oberländerkasse nicht gelpiescn und der Verfassung also auch
nicht entsprochen. Es sind Beweise vorhanden, daß man für
die laufenoe Verwaltung Geld haben muß. Ich erinnere nur
daran, daß uns gesagt wurde, eS sei von der Bank eine Summe
Von Fr. 150,000 entlehnt worden und daß Kiese wieder
zurückerstattet werden müssen. Aus was sollen sie besinnen werden?
Gewiß nicht aus dem laufenden Geld. Es ist ferner eine
Thalsache, daß von den Zinsen der Hypothckarkasse. welche im
Budget angesetzt find, noch nichts in die Staatskasse geflossen
ist, daß dagegen für neue Kapt.'alanwendungen Fr. 250,000
gebraucht wursen. Jetzt frage ich, wenn der Hypoth-karkasse
nicht Geld hergeschafft wird, diese Summe zu ersetzen, womit
soll sie dieselbe an die Staatskasse zurückzahlen? Und wenn
die Hypoihekarkasse nichts zurückgeben kann, womit soll dann
die Staatskasse wieder bezahlen? Dieses nur. um zu beweisen,
daß Geld durch ein Anleihen aufgebracht werden muß, sosern
die lautende Verwaltung soll vorwärts gehen können. Was
nun den Antrag des NegierungSraihes betrifft, so möchte ich
den Art. 1 annehmen wie er da ist. Ich füge nur noch bei,
daß man nicht ein solches Mißtrauen gegen die Regierung ha-
b-n soll. Wenn die Bank das Anleihen machen kann, so wird
man es gewiß durch sie machen; erst wenn man dieselbe in
der Unmöglichkeit fleht, wird man weiter gehen. Wenn ich
übrigens gewußt hätte, daß es eine Diskussion über daS Fi-
nanzdüchlcin geben würbe, so wäre ich ancs so frei gewesen,
einige Notizen zu machen, um zu zeigen, daß die Behauptungen
des H-rrn Stämpfli nur auf Voraus etzungcn beruhen und
auf nichts anderem. Ich will damit nicht sagen, daß er in allen

Bezichungen Unrecht habe; aber man kann das Resultat
seiner Berechnung erst am Ende des Jahres sehen. Uebrigens
kann man eS sich sehr gut erklären, warum Herr Fueter und
Herr Släwpfl. nicht einig sind. Man ist eben von verschiedenen

Voraussetzungen und Standpunkten gegen einander, und
kommt also auch zu verschiedtneu Resultaten. Das läßt sich

perfekt begreifen. Ich stiinme also zum Antrage der Regierung.

S t o ck m a r. Ich hätte auf die p rlönlichen Angriffe
deS Herrn alt-Schultheiß Fischer Einiges zu erwiedern. Ich
finde aber für angemessen, die Diskussion nickt weiter zu
verlängern ; ich behalte mir daher meine Antwort auf morgen
vor, in der Hoffnung, Herr Fischer wcroe zugegen sein. Für
den Augenblick will ich mich auf die Frage des Anleihen?
beschränken. Da nun die zwei Finanztirek.oren, der alte nnd
der neue, uns die finanziell» Lage m einem so verschiedenen
L chte darstellen, und wir erst am Ende des JahrcS, nachdem
Rechnungsabschlüsse, wissen können, wer von Beiden Recht
oder Unrecht hat, so frage ich, warum nicht, bevor man üb-r
daS Anleihen — daS mir jedenfalls nicht so pressant
vorkommt, und zwar um so weniger, da in der letzten Sitzungsperiode,

nach Verwerfung deS Anleib-nSbegehrens der Heir
Regierungspräsident unS erklärte, die Verwaltung könne auch
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ohne dieses Anleihen fortgeführt werden — einen Entscheid

fassen will. Denn wirklich, die Geschäfle haben bis zur ge.

genwârligen Zeit noch ihren Forkgang gehabt; warum sollen
fie ihn nicht diS zum 1. Januar haben? Dann werden wir
erfahren, ob ein Geldbedürkniß vorhanden sei; wir müssen eS

bezweifeln, wenn wir an daS denken, was unS in der letzten

Sitzungsperiode auch der Herr Finanzdireklor gesagt hat, daß

nämlick da« Anleihen nur für die Hypoihekarkasse bestimmt
sei. Heute ists wieder anders ; eS Handell sich nicht mehr bloS

um die Oberländerkasse, sondern auch noch um die laufenden

Ausgaben. Da ich nun dem Herrn Piäopinanren antworten
will, so mag er mir erlauben, eine Annahme gleicher Art,
wie er sie gemacht hat, zu machen. Vorausgesetzt, einer
seiner KommiS sage zu ihm : Herr, wir müsse» 20,000 Franken
haben; ermächtigen Sie mich gefälligst zur Unterhandlung
eineS Anleihens; ein Theil muß zu einer K-pitalplazirung,
der andere zur Deckung der laufenden Ausgaben verwendet
werden — so bin ich überzeugt, daß ehe er dieses Anleihen
zugibt, Herr Ganguillel diesem KommiS sagen wird: Macht
mir zuerst eine Rechnung, damit ich weiß, wie viel Geld eS

zu der Kapitalplazirung und wie viel eS für die laufenden

Ausgaben bedarf. Wohlan denn; daS ist e«, waS wir von
der Regierung verlangen, die in dem Vorschlag, den sie un«

vor Augen legt, alle Ausgaben zusammenfaßt, ohne uns zu
sagen, wie viel sie für die Oberläuderkasse verlange, und wie

viel für die laufenden Ausgaben. Sind wir nicht im Rechte,

ihr zu sagen: Legt unS eine regelmäßige Rechnung vor; sagt

unS, wie Viel von den 800,000 Fr. Ihr für die laufenden
Ausgaben wollt, ob 200.000, ob 300,000 Fr.! Mir scheint

e«, wir sollten wenigstens daS Büdgel abwarten, ehe wir die

Autorisation dazu ertheilen, daß diese Summe von 300,000
Fr. für außerordentliche Ausgaben verwendet werde; find diese

Ausgaben permanent fortdauernde, so müsskn wir jedenfalls
die Büdgetvorlegung abwarten ; denn Sie werden nicht alle Jahre
zu Anleihen ihre Zuflucht nehmen wollen; wohin würde da«

unS führen? Aber das ist noch nicht die Hauptsache. Man
hat in Bezug aus die Regierung eine Znsiscrenon begangen,
zuerst Herr Fischer, sodann der He r Fuianzdirekror. Sie
haben unS gesagt, man müsse an die Zukunft denken, im Zahr
1851 und in den folgenden Jahren hätte man große Auslagen

in Aussicht, wie die Münzcinsckmel ung, das eidgenössische

Militärgesetz und einige andere Artikel. Ei. meine Herren,
eS handelt sich also um etwa« nicht bloS Temporäres, um
etwaS, da« sich von einem Jahre auf daS andere hin wiederholt.

und um diesem zu begegnen, verlangen Sie statt einer
Auflage ein Anleihen. Ich frage Sie nun, ob eine Verwaltung

tür so etwaS einstehen kann; ob man schon je in einem
demokratischen Staate von einer Regierung hat sagen hören:
wir wollen alle Jahre zur Deckung unserer laufenden
Ausgaben Geld aufnehmen. DaS geschieht in den Monarchien.
Dort entlehnt man alle Jahre; alle Jahre gibt man Schatz-
schetne auS, und wandelt sie dann in konsolidiere Renten um.
Und Sie» die Sie sich Konservative, Ordnungsmänner nennen,
die dem Bernervolke versprochen haben, Sie werden seine
Finanzen in einen bessern Stand bringen, Sie schlagen un« vor,
eine Reihe von Anleihen, deren Ende wir nicht mehr absehen

werden, zu eröffnen. Von zwei Dingen Eines: Unsere
Einnahmen werden zur Deckung dieser neuen Ausgaben hinreichen,

od,r werden sie eS nicht. WaS muß man bann im letz-
lern Fall« thun? Es gibt nur zwei vernünftige Mittel: die

Ausgaben vermindern, oder neue Hülfkquellen herbeischaffen.
Verminderungen in den Ausgaben haben Sie schon gemacht,
vielleicht gelingt eS Ihnen, noch mehrere zu finden. Wenn
auf daS folgende Jahr die Einnahmen nicht hinreichen, so

sagen Sie un» : Wir haben ein D-fizir von 200,000 F?., schla-

gen Sie un« eine neue Auflage vor, wir werden Sie dahin
ermächtigen, da e« das einzige Mittel ist, un« nicht in Schulden

hineinzuziehn. Aber wa« wird dann au« den dem Volte
gemachten Versprechungen? Hat man demselben nicht gesagt,
die Auflagen werben vermindert werden, und man werde
sogar die Vermögen«, und EinkommenSsteuer abschaffen? Jetzt
wird man dem Volke sagen müssen: wir können die Auflagen
nicht vermindern; wir müssen fie sogar vermehren. Aber wir
werden wohl endlich erfahren müssen, wo der Hase im Pfeffer

liegt; Sie werden endlich uns sagen müssen: ohne Auflagen
zu erheben, haben wir nicht Geld genug. Sie werden nicht
am Ende des Jahre« un« um Anleihen angehen wollen. Ich
verwerfe den erst n Artikel. H'ermit ist noch nicht entschieden,
daß wir zu gar keinem Anleihen stimmen werden; das wird
fich beim Artikel 2 zeigen. Es ist ein ungeheurer Unterschied
zwischen einem Anleihen zur Speisung der Oberläuderkasse
und einem Anleihen zur Deckung der ordentlichen Angaben
für Polizei und öff'ntliche Verwaltung. Ich behalte mir vor,
im Artikel 2 meine Meinung über Auffindung der Mittel zur
Befriedigung der Oberläuderkasse zu sagen. Ich verwerfe den

Artikel 1.

Karlen, Major. Herr Präsident, meine Herren! ES

fällt mir sehr auf, baß man e« mir einem Anleihen für die

laufenden Geschäfle absolut durchzwingen will, und nicht wie
Herr S'vckmar richtig bemeekl hat, die sehr kurze Zeit abwarten

will, wann da« Büdg-t betathen wird. Tann kann man
sehen, ob ein Anleihen nö hig ist. Heure sagt Herr Fuetev
diese«, Herr Stämpfli etwa» andere«. DaS Volk wünscht den

wahren Sachverhalt zu k-nnen. Ich finde e« sehr bedenklich,
da« Schuld-nmachen dem Volke hier vorzumachen. Haben wir
zu wenig Einnahmen, so sollen wir unsere Ausgaben beschränken.

WaS nun die Oberläuderkasse betrifft, so soll man sie

allerdings speisen, und da« kann ohne Kapitalangriff geschehen,
indem man taS Geld an einem Orte nimmt und am andern
kapitalisier. Man soll ein wenig Geduld haben und sehen wie
die Sache geht. DaS ist aber rückgehauSt, wenn für solche

Ausgaben Anleihen dekrelirl werden.

Herr Regierungspräsident. Herr Präsident,
meine Herren. Ich will in der Ftnanzangeleg'nheir selbst gar
nicht vorgreifen, denn ich bin von denjenigen Personen, welche

Mm Finanzwesen nicht viel begreisen; ab-r zwn Berichtigungen
Htlaude ich mir. Hr. Stockmar behauptet, da« Anleihen sei un-
nöthig, und stützt fich dabei auf eine Aeußerung » die ich hier
am Schlüsse der letzten Sitzung gethan haben soll. Er sagt
nämlich, ich hätte erklärt uns zwar in der Stellung al« Re-
gierungSpräsident, die Regierung sei mir hinlänglichen Mitteln

ausgerüstet, um die Ausgaben ohne Anleihen bestreiken zu
können. Ich will zwar nicht lagen, daß man mir hier abstchl-
lich etwa« unterschiebe, wa« ich nicht gesagt habe; allein ich
verstehe von dem Finanzwesen zu wenig, a!S daß ich jen-
Erklärung hätte geben können. Ich habe nämlich venjenigen
Mitgliedern, welche die Angelegenheit auS Serupolofirät
verschiebenmöchten, erklärt, die Regierung werde auch ohne Aule Heu

dafür sorgen, die verfassungsmäßigen Verpflichtungen gegen die
Oberläuderkasse zu erfülle». Da« habe ich gesagt und nicht«
ander«. Die Regierung hat auch dessen ungeachtet ihre Pflichten
zu erfüllen gesucht, so gut sie e« konnte, allerdings in beschränk-
terem Maße und nichr wie fie e« gewünscht hätt«. Ich erlaube
mir noch eine zweit« Berichtigung anzubringen. Ich bedaur^
daß, freilich nicht vom Herrn Rapporteur, sondern von eimr ganz
andern Seile die ganze Frage auf ein Terrain hinübergezogen
wurde, von dem ße fern« bleiben sollte, näml ch auf da» Ter-
rain persönlicher Streitigkeiten. Eine Zeit lang war die
Diskussion nur eine Art Duell zwischen den beiden Finauzdireklo-
ren. Mitten darin war von Versprechungen die Rede, die man
im Lmenmatlenprogramm dem Volke gemacht habe. Herr
Stockmar hat gesagt, man habe dein Volks versprochen, e«

müsse keine Abgaben mehr bezahlen, oder dann sehr geringe:
wahrscheinlich aber gar keine mehr. Das Leuen matte «Programm
sich bitte Herrn Stockmar, es zu lesen) enthält ü er die Punkte
die Zuficherung: wenn nicht außerordentliche Bedürfnisse
eintreten, so werde man fich mit einer Steuer von t pro wills
begnügen. DaS steht im Programm, und ich glaube, es sei

auch so ziemlich gehalten worden. Wenn ober außerordentlich-
Umstände eintreten, Nothjahre, wie da« heutige, so wird die
Steuer nicht genügen, und ich kann Sie veeflchern, die
Verwaltung wird in solchen Fällen nicht eine Sekunde anstehen,
die Abgaben zu beziehen, die nöthig find, und l'/s pro will«
vorzuschlagen. Ju die Sache selbst will ich nicht eintreten.
Mir scheint, man sei in einem Wortspiel begriffen, wenn man
sagt, eS sei kein Anleihen, wenn daS Geld durch die Bank be-



zogen werde. Woher nimmt iîe daS Geld? Wird st« eS nicht
bei Privaten schöpfen müssen? Wir bekommen eS also nur
auf einem Umwege. In Bezug auf die Oberländer-Hypothe-
karkasse sind wir alle rarin einig, daß die verfassungsmäßigen
Verpflichtungen erfüllt werden müssen. SS handelt sich nicht
mehr darum, ob wir dem Oberland« ein Versprechen zu geben
haben, und ob eS wohl gegeben sei oder nicht: eS ist gegeben
worden und wir müff-n es hallen. Aber eS ist noch ein
anderes Versprechen, da» wir bei unserm Eide gegeben und zu
erfüllen haben: die Obligation liegt auf unS, die Staaiiver-
waltung zu führen; vaS ist eine verfassungsmäßige Pflicht der
Regierung, so gut al» diejenige, dem Oberlanre zu helfen.
Oder wollt Ihr die Regierung in der Unmöglichkeit lassen,
diese Pflicht zu erfüllen? Ich möchte eS fast glauben, und
doch darf ich eS nicht. Sollren wir die speziellen Pflichten
erfüllen und die allgemeinen nicht? Ich will nicht weiter
eintreten. Wenn die Ausstände alle könnten eingebracht werden,
wir brauchten kein Anleihen ; ober bei der Unmöglichkeit, die Mit.
tel, die ertstiren, flüssig zu machen, haben wir ein Anleihen
nöthig. Werden dann tpärer diese Mittel flüssig, dann find wir
in dem Zustande, den wir beide wünschen.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine Herren.

Ich will so kurz sein als möglich bei der so vorgerückten
Zeit und der so großen Ermüdung der Versammlung. Ich
beschränke mich auf einige Bemerkungen, um die Einwürfe zu
widerlegen. Ersten« hat Herr Etämpfli gesagt, wenn man
von der Bank Geld nehme und dafür ZinSichriften hinterlege,
so sei daS keine Schuld, sondern nur ein Tausch gemacht. Ich
habe mich verwundert, von einem geschäftskundigen Manne, wie
Herr Etämpfli, solche Aeußerungen zu hören. Ich habe daS

Instrument bei der Hand, weiches die Bank ausstellie für die

Forderung von Fr. 150,000; eS ist nichrS anders alS eine
Schuldverschreibung in ganz gehöriger Form mit Faustpfand
Es heißi darin : «Hierbei wird schuldnerischer Sens (dieß Wort
ist ausdrücklich genug) sogleich die Verpflichtung eingegangen
u s. w." Herr Präsirenl, meine Herren, daS sagt ur.S deut-
lich genug, woS ein Schuldverhältniß ist, und c« frägt sich

für uns nur: wollen wir das Geld lieber den Privaten als
der Bank schuldig sein? Ein Hauptmotiv» warum ich dem

RcgierungSralh ireie Hand lassen möchte, besteht darin, daß

man wahrscheinlich von Privaten wohlfeileres G«ld bekommen
wird alS von der Bank im Betreff deS Zinsfußes. Die Bank
kann sich dabei dennoch berhciligen, wenn sie übe,flüss'g-S Gels
hat. Die Sache ist so einfach, daß ich nicht begreife, wie man
sich dabei so aufhallen kann. WaS daS Bedürfniß eines An-
leihenS betr ffr, so muß ich zum hundertsten Mal darauf zurück-
kommen. Ich will annehmen, daS Argument deS Hrn. Stimpfli
sei richtig, und eS sei wirklich am Schlüsse deS JahreS era
Saldo von Fr. 350.000 in der Kasse, wa» ist daS für den

Kanton Bern, um die Ausgaben der ersten Monate deS IahreS
daraus zu bestreiken? auch angenommen, eS sei wirklich so; st

»nS damit geholfen? Da» Fiuanz-büchlein sagt darüber sehr

schlagend, waS folgt: „Die Rechnung»- und Kassarestanzen
(der Betriebsfond oder tonäs à» roulement der Staatsverwaltung)

betrugen am 1. September 1846 Fr. 2,339,981. 70.
Am 31. Dezember 1849 war nur noch vorhanden Fr. 1,488,966
79., so daß sie sich vermindert haben um Fr. 851,014. 91.
Wo ist diese Summe hingekommen? Sie hat sich in den Defi-
zilen von 1846, 47 und 48 verloren. Nämlich was d-r Slaal
in diesen Jahren mehr auSgab als einnahm, hat er nicht
ausschließlich von dem StaalSveemögeu, wie den zinstragenden
Kapitalien verbraucht, sondern er deckte einen Theil davon
durch die Kassavorräthe und die RechnungsauSstände, so daß
diese letzlern natürlich sich vermindern mußten. Vor der Hand
war diese Deckungsart sehr vonheilhaft für den Staat, ialem
er auf diese Art, weniger zinstragendes Vermögen veckor; denn
die Barschaft in den Kassen und die RechnungsauSstände tragen

bekanntlich keinen Zins, es war also besser, diese zu
verwindern, als das zinsiragende Kapital. Allmählig trat aber
hierdurch ein anderer Uebelstand ein. Der Staat kam nämlich

in die Lage des oben erwähnten Privatmannes, der das

ganze Jahr über seine Ausgaben zu machen hat, während ihm
die Einnahmen vorzüglich erst in der 2. Hälfte des Jahres
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eingehen, so daß er in der 1. Jahreshälfte bedeutende
Vorschüsse machen muß. Speziell für da» Jahr 1850 hatte der
Staat für die 1. Jahreshälfte, die lausenden Ausgaben fär
Besoldungen, Armenwesen, Militärwesen, Bauwesen vollständig
zu bestreiken während auf der andern Seite mehrere Haupt-
einnahmen erst auf die 2 Jahreshälfte fallen, wie z. B. die
Brandversicherungsgebühren mit Fr. 390,000, die BermögenS-
und Einkommenssteuer mit Fr. 485,000, die Militärsteuer mit
Fr. 52,000, die Post- und Zollgeälle von der Eidgenossenschaft

per Reflanz mit circa Fr. 110,000, welche Posten einzig
bas Kassaverhäilniß zwischen dem 1. und 2. Halbjahr um Fr.
1,037,500 vorrücken. Eo war «s natürlich und wurde schon

vcn der abgetretenen Negierung vorausgesehen, daß die
verminderten Rechnung» - und Kassarestanzen, oder mit andern
Worten der Berriebsfond, nicht ausreichen werde, um die nöihi-
g°n Kassavocschüsse de« 1. Halbjahres zu decken, sondern daß
noch aus andere Quellen Bedacht genommen werden müsse."
Also gibt man zu, daß in ter 1. Jahreshälfte die Einnahmen
sehr karg auSiallen. Meine Ansicht ist darin auf daS
Schlagendste bestätigt, daß man mit Fr. 350,000 nicht autkommen
kann. Ferner h,ißr es in dem Finanzbüchlein: „Auf diesem
Wege wurde die ganze Operation zwischen Anstalten abgemacht,
und eS brauchte nicht einer AnleihenSnezoliation mit Privaten
und nicht der lästigen ZinS- und Kapiralabzahlungen an
vielleicht Hunderte von Gläubigern Einzig würde e« sich fragen,
ob die zu liquidirenben Franken 500,000 Zinsschriften des
innern ZinsrodelS nicht nöthig seien für die Verstärkung deS

Betriebsfonds der laufenden Verwaltung, wie eS die abgetretene
Regierung dalûr hielt, oder ob sie, für wenige Jahre mindeste,

s, noch beim Slammvermögen verbleiben können. Dieß
wäre für uns tue einzige erhebliche Rücksicht, alliällig von diesem

ersten Wege abzugehen, und in die em Falle bliebe dann
vor der Hand kein anderes Auskunftsmirrel, alS ein vorübergehendes

Staatsanleihen von ungefähr Fr. 500,000 bei
Privaten wie es die neue Regierung bereits vorgeschlagen hat "
Ich muß auch darüber Ausschluß geben, daß wir unS von te-
lctztcn Sitzung bis zur jetzigen norhcürftig auShclten konnten,
da man für die Hyporhekarkasse einige Gelder erhielt und zwar
zu sehr billigem ZinS, an einem O r mir Fr. 20,000, am au-
dem mit Fr. 30,000 Warum? Diese Summen find in sehr
kurzer Zeit au kündbar. Man hat sich zu helfen gesucht, wie
man konnte, wenn eS auch nicht in dem Maße geschah, wie
man gewünscht hätte. Daraus darf man aber nicht sclliere».
daß es für die laufende Verwaltung auch gehen we, de. Ich
sage wiederholt, daß der kouä öle rvuîemenl nicht so vorhanden
ist, wie er sollte, und ich muß vahec d,e Ve,samm!ung ersu-
chen, die Frage sozu entscheiden, wie sie im Dekrelsenrwursvorliegt.

Stämpfli. Nnr eine Berichtigung. Herr Finanzdirek-
tor Fuetsr hat meine Ansicht so mirgelheitt, al« wollte ich ein
Anleihen bei der Bank machen und dafür Titel hinterlegen;
er sagt » der Staat werde auch auf diese Weise Schuldner.

Diese AuftassungSweise ist aber unrichtig, und um tiefes
zu zeigen, will ich noch einmal meinen Antrag ablesen, wie
ich ihn bei Art. 2 stellen werde. Derselbe lautet: „Es sei von
der Aufnahme eines AnleihenS zu abstrahiren und da Geld bei der
Bank gegen Hinterlegung von Sicherheit zu erh-ben." Noch hat
der Herr Finanzdirektor nicht Auskunft darüber gegeben,
warum er seine Anficht seit der letzten Sitzung geändert habe und
warum er jetzt das Anleihen nicht nur für die Oberland« kasse,

sondern auch für die laufenden Ausgaben verwenden wolle.

Herr Berichterstatter. Beide Anstalten haben Geld
nöthig; wenn auch die Oderländetkasse Geld genug bekommt,
so ist am andtr» Orte Mangel; darin bleibt meine Ansicht
unverändert. Ich sehe durchaus nicht ein, warum man ein so

Verwickeltes Verhältniß einführen will. Bei diesem Anlasse
«kläre ich, daß ich mit dem Knirage d-s Berichterstatters der
S aatswirihschaftSkommission vollkommen einverstanden bin:
was mich namentlich dafür bestimmt, ist die Erklärung des
BankserwalttrS an die abgetretene Verwaltung, daß der Kredit
der Ban? durch solche Operationen nothwendig leiden müsse.

Ich könnte daher nicht dazu stimmen, daß in den Entwurf
eingetreten werde» wenn derselbe in seiner Hauplbafls verändert
werden sollte.
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Aubry, Beiichterstàtter der StaatswirthschaftSkommission.
Mit einer großen Mehrheit gegen zehn Stimmen ist da»
Eintreten in den Gêsetzeêvorschlag beschlossen worden. Der Sinn
dieser Abstimmung konnte kein anderer alS der sein, daß man
im Grundsatze die Nothwendigkeit eineS Anleihen» anerkenne.

Jetzt bin ich ziemlich erstaunt, zu vernehmen, daß man die

Verwerfung deS Art. 1 verlangt. Wenn man diesen Artikel ver-
wirst, so salir daS ganze Dekret über den Haufen, denn dieser

Artikel enthält im Wesentlichen das ganze Gesetz Der A-l. 2

enthält nichts andere» als die Erläuterung, wie diese» Anleihen
vollzogen werten soll, also die Art und Weise der Erekurion.
ES ist somit, wenigstens in meinen Augen, erwiesen, daß die

Verwerfung deS Art. 1 der Verwerfung de» ganzen Dekret»
gleichkäme. Ich begreife die Wendung wohl, die man der

Sache geben will, und anvere werden ste auch begreisen, wie
ich; e» ist somit unnütz, mich weiter auszudrücken. Man sagt
un», man solle mir drr Bank unterhandeln; aber die Bank ist
ein öffentliche» Institut, und wir sollen nicht verlangen, daß
sie ihre Eristenz und ihren Kredit durch die Regocirung einer
Angelegenheit von dieser Bedeutung gefährde. Man hat ferner
vorgeschützt, ein Anleihen bei Partikularen geschehe im Interesse

der Berner Bankier», die, wie man sagt, im Falle sind,
ihre Kapitalien in Eisenbahnen und in den Kassen de»
Auslande» anzulegen; und man räth eine direkie Operation mir der
Bank an; ich sehe hierin eine große Inkonsequenz, denn fall»
da» Anleihen bei der Bank statt hat, wird dieselbe nicht genöthigt

sein, Geld bei diesen Rentiers zu verlangen? ES hnßr
dieß somit ganz da» Gleiche thun, und dieses Argument ist
nicht stichhaltiger, al» so viele andere, die man geltend machen
wollte. Diese sonderbar« Taktik ist nicht neu; aber ich hoffe,
der G oße Rath wird besser berathen sein, und diesen Artikel
so annehmen, wie er un» vorgeschlagen ist. Ich habe die Ehre»
Ihnen denselben im Namen der SlaitSwirthschaltêkommission
zur Annahme zu empfehlen. Denn e» ist hinlänglich erwiesen,
daß ohne diese» Anleihen die Regierung sich in Verlegenheit
befinden würde, und da» Bedürfniß der Oberländerkasse ist
Ihnen bekannt genug, um Sie zu vermögen, mir der Hülfe,
die sie derselben vermöge Versassung schuldig sind, nicht zu
zögern. Wie ich die Ehre hatte, Ihnen zu sagen: da» ganze
Gesetz befindet sich im Art. 1, wenn Sie diesen Artikel
verwerten, so verwerfen Sie da» ganze Gesetz.

Niggeler. Es sei mir erlaubt, bloß noch ein Wort zu
bemerken. In der letzten Session kam bekanntlich der nämliche
Gegenstand ebenfalls zur Sprache. Der Präsident wollte
damals von sich au» den Antrag von der Tagesordnung entfernen,

allein die Versammlung erklärte, nachdem man einmal
mit der Berathung angefangen habe, könne der Präsident die

Tagesordnung nicht mehr äudern. Run will sogar die Regierung,

welche doch außerhalb »e» Graßen Rathe» steht, erklären,

sie wolle von sich au» die Sache von der Tagesordnung
wegziehen. Diese» kann auf keinen Fall stattfinden. Uebri-
gen» glaube ich, die Drohung de» Herrn Auvry ziemlich zu
verstehen, er will nämlich damit nur auf die anwesenden
Mitglieder de» Oberlande» einwirken.

Abstimmung.
Für den Art. 1 de» Entwurf» 112 Stimmen.

Dagegen 101 Stimmen.

Herr R-gi«rung«präsiden t. Ich verlangeda» Wort.
Ich halte rafür, nach diesem Resultate der Abstimmung sei der
H. 1 des Entwürfe» nicht angenommen, weil e» dazu 114
Stimmen gebraucht hätte. Ich erkläre nun, daß die Regierung
da» vorliegende Dekret ganz zurückzieht. Sie werben dafür
morgen oder übermorgen neue Anträge erhalten, welche darauf
berechnet sind, auf dem Wege, welcher un» eröffnet worden,
die Verpflichtungen de» Staates gegenüber der Oberländer-
Hypthekarkasse zu erfüllen.

Stämpfli. W>r wollen in der Sache nicht Schwierigkeiten

machen, allein e» ist offenbar das Einfachste, wenn die
Versammlung sich im Prinzipe auSspricht und meinen Antrag

erheblich erklär'. Die Regierung ist dann noch in dem glei-
oben Fall, nach einigen Tagen di< Sache wieder hieher zu
bringen zu einem definitiven Beschluß, um die Form ,u erfüllen.

Auf jeden Fall nehme ich den Antrag der Regierung
modifizier auf.

Herr Präsident. Nur eine Bemerkung. B-kanntlich hat
sich d,e Mehrheit (nicht die Mehrheit, welche kür da» Anleihen er,
fordert ist) für den Antrag der Regierung ausgesprochen. die

Minderheit dagegen. Gestalte ich nun eine ienere Diskussion,
so muß man riskwen, daß man sich lmge noch darüber aus-
hält, und doch nicht zum Zweck: gelangen werte. Ich finde
wahrhaftig, e» sei der Fall, dem Antrage der Regierung
beizupflichten und ihr zu erlauben, den Entwurf zurückzuziehen;
sonst lasse ich ganz einfach darüber abstimmen.

Abstimmung.
Für den Antrag auf Zurückziehung des Ent¬

wurf» 114 Stimmen.
Dagegen 37 Stimmen.

Schluß der Sitzung Abend» 8 Uhr.

Für die Redaktion:

K. Schär er, Fürsprecher.

Zweite Sitzung

Dienstag», den 12. November 1850.

Morgen» um 8 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Beim Namensaufruf find abwesend mit Entschuldigung:
die Herren Imobersteg, Karlen in der Mühlematt, Minder,
Stämpfli und Slockmar; ohne Entschuldigung: die Herren I.
U. Lehmann und Schmid, Arzt.

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen.

Karlen zu Erlenbach. ES heißt im Protokoll, ich habe
gesagt, wenn die Oberländer meiner Meinung wären, so hätten
fie den Verhältnissen in Betreff de» außerordentlichen BezirkS-
verwaller» ic. ein Ende gemacht. Diesen Ausdruck habe ich
aber nicht gebraucht, sondern gesagt, ich hätte dem Wesen
„Hollah" gemacht.

DaS Protokoll wird mit dieser Bemerkung genehmigt.

Herr Präsident. Da gestern bei Eiden geboten war,
so finde ich mich veranlaßt, mitzutheilen, wer ohne Sntschul-



digung abwesend war. ES sind die Herren Schmid, Arzt,
Theubel und Tiecbe. — Herr Kanziger hat mir erklärt, er
habe seine Entschuldigung schriftlich eingereicht; dieselbe ist
mir aber nicht zugekommen. Auch Herr Trecke, Arzt, «nt-
schuldigt sich nachträglich mit einem schweren ärztlichen Fall.

Verlesen wird ein« Zuschrift des Hern Großrath Kehrli,
Fürsprecher» worin angezeigt wird, daß er die Stelle etneS
GerichlSpräsidtiisen von Schwarzenburg, wozu er vom Ober»
gericht vorgechlagen wird, nicht annehmen würde.

Tagesordnung.
Zweite Berathung te» G e s e tzes e n t w u r s e S>, betreffend

die Erneuern ngö wählen der Bezirks beamlen.

Herr Regierungspräsident, als Berichterstatter.
Ich erlaube mir, bevor ich zur Berichterstattung über daS
vorliegende Dekret übergehe, einen kurzen Rapport über eine
Angelegenheit zu machen, welche in der letzten Sitzung hier
behandelt wurde. Ich habe zwar keinen speziellen Auftrag dazu,
allein wahrscheinlich werden meine Herren Kollegen nichts
dawider haben, und den Mitgliedern der Tit. Versammlung wird
»K nicht unangenehm sein. Der Rapport betrifft nämlich die
Salzdohrversuch« in Rumisberg. Herr Slockmar hat früher
den Wunsch geäußert, es möchte eine Expertenkommission zur
Untersuchung dieser Angelegenheit niedergesetzt werden. Seither
ist nun ein Ereigniß eingetroffen, welche» eine solche Kommission

dringend nothwendig machte. Es fiel nämlich der Bohrer
durch Zerreißen der einzelnen Stücke in daS Bohrloch hinunter
und alle Versuche, denselben wieder hervorzubringen, blieben
vergeblich; man hat zwar bei ungefähr 30 Sisenstangen, an
welchen der Bohrer befestigt war, wieder herausgebracht, allein
der eigentliche Bohrer selbst konnte noch nicht herausgeschafft
werden. Als Experten wurden bezeichnet die Herren
Charpentier und Köhli. Letzlerer l-hnte zwar die Wahl ab, weil er
al» Inhaber einer Saline al» Konkurrent gegenüberstehen
würde und daher mehr oder weniger belheiligt sei ; Herr
Charpentier dagegen hat die Wahl angenommen und mir mündlich
Bericht erstattet. Er sagte, eS sei höchst wahrscheinlich, daß
diese Versuche fruchtlaS bleiben werden, und eS sei sehr
zweifelhaft, ob man überhaupt auf ein Salzlager stoße« würde.
Stoße man aber wirklich auf ein solches, so sei e» wegen der
Bildung der GebirgSschichlen noch zweifelhafter, ob man «S

wirklich au? beuten könne; da man indessen bereit» 10 bi» 12,000
Franken aus die Salzbohrversuche verwendet habe, so solle man
mir denselben noch nicht aufhören, sondern noch etwa 100 Fuß
rieser in die Erde zu dringen suchen. Wa» daS Herausheben
de» Bohrer» betrifft, so glaubt Herr Charpentier, eS werden
sich Mitt l sinken lassen, um denselben wieder herauszubekommen.

Diese» glaubte ich beiläufig bemerken zu sollen. Herr
Präsident, meine Herren, ich gehe nun zur Berichterstattung
über da» Gesetz, betreffend die Erneuerungswahlen der Bezirks-
beawten, über. Die erste Berathung tieseS Gesetze» fanv am
23. August 1850 statt, und es besteht aus vier sehr kurzen
Paragraphen. Der Artikel 1 geht dahin, daß jeder verfassungê-
gemäß eintretend«» o> deutlichen oder außerordentlichen Gesammt-
erneuerung deS Großen Rathe» und de» RegierungSralhes eine

Erneuerung sämmtlicher RegierungSstatthalter, Gerichtspräsidenten,

AmlSrichier und Ersatzmänner te» AmlSgerichls folgen
solle. Ich trage darauf an, daß Sie die artikelweise
Berathung beschließen und den §. 1 annehmen mögen.

Durch» Handmehr angenommen.

Herr B er ichtersta tt er. §. 2 geht dahin, daß die
neuerwählten Bezirksbeamlen ihr Amt jeweilen antreten sollen,
-) bei einer ordentlichen Erneuerung am 1. Juli und b) bei

tvlt
einer außerordentlichen Erneuerung einen Monat nach derselben;

in einem wie im andern Falle, erlöscht die Amtsdauer
der ältern Bezirksbeamten mit dem Amtsantritt der neuen.
Auch zu diesem Paragraphen habe ich nichts zu bemerk«».

G y g a r. ES scheint mir ganz unmöglich, sogleich einen
Monar nach Konstituirung d S Großen Rathe«, geschehe diese»

infolge einer ordentlichen oder einer außerordentlichen Erneuerung,

auch die neuen Bezirksbeamten ihr- Funktionen antreten
zu lassen. Wenn man, wie eS diese» Mal gegangen ist, acht
volle Tage mit der Konstnuirung deS Großen Rathe» zu thun
hat, so muß nolhwendigerwetse beinahe ein Monat verfließen,
bi» die Wahlversammlungen pubuzirl find» der Große Rath sich

hierauf wieder versammelt und die Regierungsstatthalter und
Gerichlspräfiveuten gewählt hat: die neuen Bezirksbeamten
hätten dann kaum 8 Tage Zeit, um sich einzurichten.

Herr Berichterstatter. Pettönlich muß ich diesem

Antrage de» Herrn Gygar beipflichten; ursprünglich war dieses

auch der Antrag des RegierungSratheS und im Entwurf
hieß eS statt „1. August" : 1. Juli. Es ist indessen nicht zu
verkennen, daß für und wider diesen Zeitpunkt etwa» zusagen
ist. Es ist eben so unerwünscht, daß die alten Bezirksbeamten
noch lange funklisniren, als daß man die Wahlen überstürze.
ES find nun bereit« wenigstens vier Wochen, seitdem die

Regierung die Anordnungen getroffen hat, um die Bezirke zu
versammeln ; allein was geschah? In den meisten Bezirken mußten

wenigstens zwei unv in Trachselwald sogar drei Versammlungen

stattfinden, weil sich bei den ersten kein Resultat
herausstellte. Dann folgt »ine Frist von einer Woche für allfällige

Beschwerdeführungen; ist diese verstrichen, so kann man
erst allsällig eingelangte Beschwerden piüsen; so find dann
wenigstens 11 Tage verflossen; gleichwohl ist da» Geschäft
noch nicht ganz vollendet, indem erst noch in die Amtsbezirke
geschickt werden muß, um die nöthigen Abhörungen zu machen,
welche wieder an den Regterungsralh geschickt werden mü ssen;
auf diese W-ise werden wenigstens fünf Wochen verfließen.
Herr Präsident, meine Herren, ich wünsche gewiß keiner sol-
genden Verwaltung, daß fie, wie die gegenwärtige, fünf Monat«

lang warten müsse, um die Bezirke durch die neuen
Beamten administriren zu lassen. Herr Gygar hat indessen ganz
richtig gefühlt, wenn er sagt, vier Wochen sei zur Vornahme
der Wahlen und zum eigentlichen Amtsantritt zu kurz.
Persönlich kann ich di-ftm Ancrage beistimmen und denselben, da

der frühere Antrag des RegierungSratheS auf da» Gleiche
hinausging, auch zugeben.

Abstimmung.
Den Paragraphen mit oder ohne Abänderung

anzunehmen Handmehr.
Bei litt. a. setzen 1. August statt 1. Juli und

bei litt. b. zwei Msnace statt einem
Monat Handmehr.

Dagegen 3 Stimmen.

Herr Berichterstatter. Der 8- 3 bestimmt, daß auf
die Erneuerung der RegierungSstatthalter jeweilen auch die

Erneuerung sämmtlicher Amlsverweser stattfinden soll; bi» sie

stattgefunden hat, bleiben jedoch die ältern AmlSverweser im
Amte.

Koller. Ich hätte einige Bemerkungen bezüglich de»

Artikel 3 zu machen. Dieser Artikel enthält folgende» : (Herr
Koller verliest diesen Artikel.) Ich möchte nun, daß tie Be-
amten, welche, wenn ich mich so ausdrücken kann, den in
diesem Artikel erwähnten parallel stehe», in die gleiche
Zusammenstellung eingereiht würden. Wenn die NmtSdauer der

RegierungSstatthalter und G-richtsprästdenlen auf eine Periode
von vier Jahren festgesetzt wird, so sehe ich nicht ein, warum
die Gericklschreiber und Amtschreiber, die AmrSweibel, so wie
alle Angestellten dieser Art, nicht in der Dauer ihrer Amtszeit
den Präfekten,c. gleich gestellt werden sollten. Ich möchte
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daher vorschlagen, in diesem Artikel einen Absatz einzuschalten,
der enthielte: „Die Erneuerung der Präfeklen und
Gerichtspräsidenten ist auch auf die Amlsschreiber, Amtöweibel, Ke-
richtöweibel und GerichlSschretber anwendbar."

Herr Berichterstatter. Diesem Antrage kann ich
hingegen nicht beipflichten. ES ist natürlich, daß nach den

Grund ätzen der Verfassung, betreffend die Erneuerung der
obersten Behörden, einige Beamten dem gleichen Schicksal
unterworfen sein müssen. Allein dieses hat gewiß seine Gren-
zen, welche ohne große Nachtheile nicht ausgedehnt werden
dürfen. Daß die RegierungSstatthalter und Gerichlêprâsiden-
ten, Amtsrichter und Ersatzmänner der Amtsgerichte auf eine
Gesammlerneuerung der Behörden hin ebenfalls neu gewählt
werden müssen, läßt sich erklären, allein die gleiche Maßregel
auch auf Amtsschreiber, AmtsgerichîSschretber und AmtSweibel
auszudehnen, dafür sehe ich keine Nothwendigkeit ein, und es

würde die Stellung dieser Beamten so prekär machen, daß eS

bald schwierig sein dürft», dafür fähige Leute zu finden. Zch
muß daher beantragen, Sie möchten von diesem Borschlage
abstrahiren.

Abstimmung.
Für Annahme deS Paragraphen mit oder ohne

Abänderung Handmehr.
Für den Abänderungsantrag deS Hrn. Kollee Minderheit.

Herr Berichterstatter. Der 8> 4 bestimmt, daß
daS Gesetz durch öffentlichen Anschlag und Einrückung in's
Amtsblatt bekannt gemacht und in die Sammlung der Gesetze
»nd Dekrete aufgenommen werde. Ich bin so frei, den
Antrag zu stellen, eS möchte dieser Paragraph gestrichen werden.
ES hat sich in der letzten Zeit mehrere Mal die Frage erhoben,
auf welche Weise am besten die Bekanntmachung der Gesetze
regulirt werde. Dieses geschah bald so, bald anderS; bald
würd« «S vom Großen Rathe, bald vom NegierungSrathe
beschlossen. Am Zweckmäßigsten scheint eS mir, daß der Große
Rath dieses als eine Vollziehungssache dem NegierungSrathe
überlasse. Sollte diese Form der Versammlung belieben, so
möchte ich zugleich den Wunsch äußern, daß das Nämliche auch
in allen übrigen Fällen beobachtet werde.

DurchS Handmehr genehmigt.

Herr Berichterstatter. Der berathene Entwurf hat
somit Gesetzeskraft, und eS handelt sich bloß noch darum,
denselben gültig zu vollziehen. In Folge deS so eben gefaßten
Beschluss-s wird nun auch bet künftigen Gesetzen daS Nämliche
Versahren bei der Bekanntmachung eintreten.

Vortrag deS RegierungSratheS, betreffend
daS Gesuch der Gemeinde Rörhenbach um Abtrennung

von dem Verein« der sechs Gemeinden deS ehemaligen
Gerichtes Herzogenbuchse e.

Verlesen wird ein schriftlicher Bericht.

Herr Direktor des Innern, als Berichterstatter.
Herr Präsident, meine H-rrcn, nach diesem Bericht kaun ich
mich ganz kurz fassen. DaS frühere Gericht Herzogenbuchsee
besteht aus verschiedenen Gemeinden, von welchen sechs vnter
sich in einem besondern V-rdande st. hen zur Besorgung deS
Armen - und des Vormundschafrswesens. Die Gemeinde Rö-
lhenbach langte nun vor einiger Zeit mit dem Begehren ein,
eS möchte ihr erlaubt werden, diese Geschäfte selbst zu
übernehmen, statt in dem B-reine zu bleiben. Dieses Begehren
wurde den übrigen betreffenden Gemeinden mitgetheilt, und sie

hatten nichts dagegen einzuwenden. Das Begehren der Ge¬

meinde Rörhenbach ist an den Großen Rath gerichtet, und dieses

ist der Grund, warum die Sache hieher kommt, denn
eigentlich glaubte der RegierungSrath, eS handle sich hier um
eine b oße VerwaltungSsache, und deßhalb könne dieser Gegenstand

ihm überlassen werden. Wenn die Gemeinde Röthenbach
den Antrag stellt, aus einer Gemeinschaft zu treten, welche
auf keinem Gesetze beruht, so ist dieses kein Begehren, zu dessen

Erledigung ein gesetzgeberischer Akt nothwendig ist, sondern eS

ist bloß eine Frage der Zweckmäßigkeit der Verwaltung, wie
solche oft von dem RegierungSrath behandelt werden muffen.
Die vorberaihende Behörde trägt daher in erster Linie darauf
an, der Große Rath möge beschließen» der Entscheid über daS

Begehren stehe dem RegierungSrath zu; — und in zweiter Linie,
der Große Rath möge, falls er den RegierungSrath nicht für
kompetent erachtet, beschließen, eS sei der Entscheid über daS

Beg-Hren bis zum Erlaß deS neuen Gem-indSgesetzeS zu
verschieden. ES ist fatal, daß diescS Gesetz noch nicht vorgelegt
werden kann, allein eben so gewiß ist eS, daß VieseS Gesetz
noch kommen wird und kommen muß. Ohne No h sollte mau
jedoch diesem Gesetze nicht vorgreifen und die Verwaitungsge-
genstände anders ordnen ol» das Gemeindsgesetz, welches für
da» ganze Land Regel machen wird, sie ordnen würde; daher
der Antrag auf Verschiebung.

Bützberger. Die Vorstellung der Gemeinde Röthenbach

ist unter meiner Mitwirkung hieher gekommen, und ich
nehme daher die Freiheit, eine Bemerkung über dieselbe zu
machen. Ich will mich zwar dem Antrage deS RegierungSratheS,
daß die Sache ihm überlassen werden solle, nicht widersetzen,
obgleich ich mir Rücksicht auf den §. 66 der B-rfassung, welcher

sagt: „Die gegenwärtige Eintheilung deS Staatsgebietes
in Kirchspiele und Gemeinden wftd beibehalten; ieselbe kann
nur durch daS Gesetz nach jeweiliger Abhörung der Betheilig,
ten abgeändert werden" — glaube, «ine derartige Trennung
müsse jedenfalls vom Großen Rathe ausgehen. Ich begreife
indessen ganz gut, daß man sagt, eS seien hier bereits verschiedene

Gemeinden vorhanden, und eS handle sich bloß darum,
die Verwaltung, welche in einzelnen Dingen noch gemeinsam
ist, zu trennen. Ich habe an» diesem Grunde auch nichtS
dagegen. daß die Sache dem NegierungSrathe üb-rlassen werde;
allein ich muß doch einen Wunsch auSsprechen. Die Regierung
wird nun die Sache einfach auf sich beruhen lassen und den
Zeitpunkt abwarten, w» daS Gemeindsgesetz in Kraft tritt.
Ich halte au« zwei Gründen dafür, daß diele Sache nicht ver-
schoben werden solle. Vorerst wird nämlich daS Gemeindsg«.
setz noch nicht im nächsten Monat hieher kommen, und wenn
auch einm.l der Entwurf vorhanden ist, so muß derselbe doch
biS zur ersten Berathung eine gewisse Zeit ausgetheilt bleiben;
dann veifl eßen wieber drei Monate diS zur zweiten Berathung,
und dann gehl eS noch ziemlich lang bis zum Inkrafttreten deS Ge»
s tzes, so daß wir vor zwei Jahren wahrscheinlich kein neue» Ge-
meindSgefttz haben werden. Die R gierung hat nun in ihrem
schriftlichen Rapport selbst anerkannt, daß daS Begehre» in
materieller Beziehung gegründet sei, und wenn diese» der Fall ist,
so soll die Gemeinde Rörhenbach nicht noch zwei J -Hre warten
müssen, biS ihrem Begehren entsprochen wird und zwar um
so weniger, alS daS zukünftige Gemeindegesetz in diesen B«v-
hältniffeu keine Veränderung hervorbringen wird. Ich stimme
auS diesen Gründen zum ersten Antrage deS RegierungSratheS
und möchte demselben bloß an'S Herz legen, die Sache nicht
zu verschieben«

Bühler. ES wurde gesagt, das fragliche Begehren sei
den betreffenden Gemeinden mitgetheilt worden und diese haben
nichts dagegen. Ich muß beifügen, daß auch die übrigen
Gemeinden getrennte Verwaltungen zu haben wünschen, nicht nur
Röthenbach. Die Sache selbst hat iàssm nicht so große Eile,
daß man damit nicht noch warten könnte.

Schneider. He?r Präsident, meine H-rr-n. Es ist
mir leid, daß ich die Ansicht deS Herrn Berichlkistait ns unddeS
RegierungsralheS in der vorliegenden Sache nicvr theilen kann.
Ich glaube, diese Angelegenheit gehöre durckauS vcr den Großen
Räch, und dieser müsse gegenüber d.°r Verfassung, d»m GêmàdS-



gesetze und sogar gegenüber dem Civilgesetze darüber entscheiden.

Wir haben hier keinen freiwilligen, sondern einen auf
daS Gesetz gestützten Verein vor unS. Herr Präsident, meine
Herren, dbseS ist die älteste Gemeinde, welche Sie in Herzo-
genbuchlee haben; durch die Auferlegung der Armenunrerstü-
tzungspflichl auf die Gemeinden in der Bettelordnung wurden
die eest-n Gemeinden in'» Leben gerufen; nun hat aber die

Verfassung alle Gemeinden anerkannt, welche sie vorgefunden,
«nd die fragliche Gemeinschaft ist nicht« anders al» eine
Gemeinde für Ärmen- und Vormundschaflssacben; sie muß daher
auch durch daö Gesetz aufgelöst werden, eS handelt sich hier
überdieß um die Veriheilung deS Armenqute«, zu welchem
möglicherweise auch Legare beigetragen haben; man muß daher
auch wissen, was die übrigen Gemeinden dazu zu sagen haben.
Hingegen kann ich mich dem zweiten Aolrage deS RegierungsratheS

entschieden anschließ-n, weil ich an den gegenwärtigen
Verhältnissen nicht gern« eiwaS ändern möchte, bis daS

Gemeindegesetz da ist. Wir wissen noch nicht, w ichen Umfang
wirken Gemeinden geben wollen, allein daS wissen wir: wenn wir
heute zersplittern, so ist nachher das Zusammenstellen schwer;
waS einmal getrennt ist, bringt man nur schwer wieder
zusammen, so wie man umgekehrt leicht trennen kann, was bisher

beisammen war. Will man daher im neuen Gemeindegesetz

trennen und zersplittern, so kann man eS dann immer noch
leicht thun.

Funk unterstützt den Vorschlag, eS möchte vom ersten
Theile deS Antrage» des RegierungsratheS abstrahirl werden,
weil man noch nicht wisse, welche Kompetenzen das neue
Gemeindegesetz dem Regierungsralhe gegenüber dem Großen Rathe

ertheilen werde, und eS daher unzweckmäßig wär«, den

RcgierungSraih über eine Sache einen Entscheid fassen zu
lassen, welcher ihm später vielleicht nicht mehr zustehen würde.

Herr Berichterstatter. Zunächst mnß ich erklären,
daß, falls die Sache an den Regierungsrath überwiesen werden

sollte, die Direktion deS Innern dieselbe noch einmal
genau prüfen und suchen wird, den geäußerten Wünschen Rechnung

zu tragen; eS kann sich nicht wohl darum handeln, bloS
Sine Gemeinde au» dem gemeinschaftlichen Verbände zu
entlassen, indem, falls entsprochen wird, auch die übrigen
Gemeinden wünschen werden, au» dem Verbände audzntrelen.
Ich begreife, daß man verschiedener Ansicht darüber sein kann,
ob dieses Geschäft der Kompetenz deS Regierungsrathe» zu
unterwerfen sei, oder nicht. Wenn eS sich darum handelte,
«ine Gemeinde aufzuheben, so könnte dieseö allerdings nur
durch einen gesetzgeberisch«» Akt des Großen RaiheS geschehen,
allein eS handelt sich hier bloö darum, eine Verbrüderung in
einzelnen Sachen der Verwaltung aufzulösen; die gemeinschafl-
lichen Armen- und Vormuntschaflsangklegenheiten werden bloS
durch die Depurirten der einzelnen Gemeinden besorgt; es
kommen nicht etwa die sechs Gemeinden zusammen, um einen
Gemeinderarh zu wählen; würde ein solches Verhältniß vorliege«,

so wäre allerdings ein Entscheid beö Großen Raths noth-
weuldig, um dasselbe zu ändern, allein man kann mit Grund
sage», daß dieses nicht der Fall sei, indem bloS die Deputaten

dieser Gemeinden die gemeinschaftlichen Angelegenheiten
besorgen; eS ist daher eine reine Berwalrungssache. Ueber
den zweiten Antrag des RegierungSrakhS will ich wenig Worte
verlieren, indem man ziemlich einverstanden zu sein scheint,
daß einem künftigen Gesetze nicht präjuvicirt werden solle.

Abstimmung.
Den Entscheid dem RegierungSrathe zn

überlassen 81 Stimmen.
Denselben dem Großen Rath« vorzube¬

halten 77 Stimmen.

Vortrag deS RegierungsratheS, betreffend die
verfassungsmäßigen Wahlen und Wahlvorschläge der Amtsbezirke
vom 13. und 2V. Oktober 1850.

IttlZ

HerrRegierungspräsident, als Berichterstatter. Herr
Präsioent, meine Herren! Ich trage einiges Bedenken, heute
mit den Verhandlungen über die letz hin verflossenen Wahlen
zu beginnen, da eigentlich der Große Ruh diese Sache erst

morgen behandeln sollte. Einige dieser Vortrüge find indessen

solcher Natur, daß sie wahrscheinlich nicht einmal eine
Diskussion veranlassen werden. Wenn man diese heute an die
Hand nehmen würde, so wäre damit allerdings Z-it gewonnen.

Sollten Sie der Ansicht des Präsidiums de>pfliKten,
diese Wahlen heute zu behandeln, so könnte ich auch sogleich
den allgemeinen Bericht machen. Diese Wahlen find: Neuen-
stadt und WalterSwyl. Alle übrigen möchte ich ebenfalls auf
morgen verschieben.

Schneider. Ich möchte darauf antragen, diese

Angelegenheit ganz zu verschieben bis auf morgen, weil zu diesem

Zwecke auf morgen bei Eiden geboren ist.

R i ch a r d zu Erlach. Ich hingegen muß dem Antrage
deS Herrn Blösch beistimmen; es wäre am besten, heute diese
Geschäfte vorzunehmen, und dann morgen die übrigen. Thun
wir daher heute so viel Geschäfte ab, a!S möglich, da wir ja
zn nichts Anderem hier sind, alS um Verhandlungen zu pflegen!

Herr Regierungspräsident. Ich wünsche
auch nichts Anderes, als die Zeit zu benutzen; ich habe wich
absichtlich erkundigt, ob Iemans gegen die Anträge des
RegierungsratheS Widerspruch erheben sollte, allein eS wurde mir
geantwortet, daß dieieS nicht der Fall sein werde. Ich kann
den Herrn Schneider übrigen« vielleicht dadurch beruhigen,
wenn ich ihm sage, daß zwar für morgen bet Eiden geboren
ist. allein nicht für dieseS Geschäft, sondern für die Vornahme
der Wahlen.

Mit großer Mehrheit gegen 4 Stimmen wird beschlossen,
den allgemeinen Bericht über die Gahlvechandlungen sich

sofort machen zu lassen, und über diejenigen Wahlverhandlun-
gen zu entscheiden, welche vorausstchllich Schwierigkeiten
dardielen.

Herr Berichterstatter. In Folge der Verfassung«-
mäßigen Erneuerung des Großen Rathe», deS Regierung«,
rathe» und des Obergerichts mußten im Lauft des gegenwär.
tigen H-rbsteS auch die untergeordneten Bezirksbeamren, nämlich

die Regierungsstatlhalter, Gerichtspräsidenten, sowie auch
die Amtsrichter und Amtsgerichtssuppleanten erneuert werden
Wie bekannt, wurde der Zeitpunkt zu Vornahme dieser Wah^>
len vom RegierungSralh auf Sonntag den 13. Oktober fest,
gesetzt; sie wurden jedoch nicht alle an diesem Tage beendigt,
sondern mehr als die Hälfte der Wahlversammlungen mußte
sich zum zweitenmal- auf Sonnrag den 20. Oktober zusammen,
finden, und eine mußte sogar zum drirtenmale am 27 Oktober

zusammentreten. Anst den heutigen Tag hingegen find
alle Wahlen beendigt, und e» bleibt unS blos noch übrig, zu
untersuchen, ob fie auch auf «ine gültige Weise zu Ende ge-
bracht worden seien oder nicht. Im Ganzen genommen hat
sich bet den letzreu Wahlen eine viel geringere Theilnahme
gezeigt, al« bei denjenigen vom S. Mäi. Man zählte am S.
Mai 75,000, letzthin dagegen bloS 40,000 Wähler. Wenn
sich auf einer Seite in dieser Beziehung eine Erscheinung dar-
bietet, welche nicht zu den erfreulichen gehört, weil zu wünschen

ist, daß wenn da« Volk daS Wahlrecht hat, e» davon
auch Gebrauch mache, so ist eine andere Erscheinung desto er.
freulicher, nämlich die, daß die Wahlen fast überall mit Rahe
und Ordnung stattgefunden haben. Der Grund davon mag
zum Theil in dem Umstände liegen daß viel weniger große
Versammlungen stallfanden, weil nicht in den Wahlbezirken
für Großrälhe, sondern in den Gemeinden abgestimmt werden
konnte. Nur an 3 Orten haben Ruhestörungen stattgefunden,
nämlich in Viel, Pruntrut und Gsteig. In Viel war die
Störung jedoch nicht sehr bedeutend; die Versammlung wurde
zwar am 13. aufgehoben, aber am 14. wieder fortgesetzt. Es
wird sich später fragen, od fie gültig beendigt worden seien
oder nicht. I« Pruntrut war die Störung noch geringer, so
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daß die Verhandlung schon am 13. Oktober beendigt wurde.
Im Wahlkreis Gsteig hingegen waro die Unordnung so

bedeutend» daß die Versammlung aufgehoben werben mußte, und
die Regierung für klug sand, sie noch nichr wieder zusammen-
zuberufen es ist «ine ganze Reihe von Aemtern, deren
Verhandlungen wir als abgeschlossen betrachten können. Diese
find: Aarberg, Aarwangen» Bern, Büren» Burgdorf, Courte-
lary, DelSberg, Srlach, Fraubrunnen, Feurigen, Feeivergen,
Laupen, Laufen, Münster, Nydau, Saanen, Signau, Over-
simmenthal » Riederfimmenrhal, Thun, Wangen und Neuenstadt.

Obschon ich über diese» Letztere einen besondern Rap-
port werde erstarren müssen. Alle diese Wahlen sind als gültig

anerkannt, und die betreffenden Gewählten werden die An-
zeige ihrer Wahl von der BeHürde erhallen. Dagegen bilden
eine ganz eigene Kategorie Oberhasle, Schwarzenburg und
Seftigen. Es sind zwar gegen diese Wahlen keine Beschwer-
den eingelangt, und die Vcrhandlungen erscheinen auch dem

Formellen nach alS Vollkommen gültig; allein die Gewählten
sind unter sich so verwandt, daß sie sich nach der Nähe ihceS
Verwandtschaftsgrades ausschließen. Auch hier hat die Regierung

die Wahlverhandlungen als förmlich und gültig
anerkannt, allnn dem Großen Rache den Entscheid beS Konflikt»
der beiderseitigen Vecwandt-n vorbehalten, von denen der Ein«
oder Andere auf seine Wahl verzichten muß. Eigentliche
Wahlbeschwerden find bloS eingegangen gegen Neuenstadc,
Trachselwald oder vielmchr Walrerswyl, und in Jnterlaken
von den 2 Kreisen Unterseen und Gsteig. Ueber diejenigen
Wahlbezirke, über deren Wahlresultar der Entscheid des Großen

RatheS nothwendig ist, werden edenw viele Gutachten
verlesen werben. Räch diesem Rapport können wir sogleich
zuVerlesung deS Gutachtens über den Wahlkreis Neuenstadt
«hergehen.

Der Vortrag deS Regierungsraths wird verlesen.

Herr Berichterstatter. Im Amtsbezirke Neuenstadt
haben am 13, Oktober im Ganzen 183 Wähler an den
Verhandlungen Theil genommen, wenigstens war dieses die Zahl,
welche beim Beginn der Verhandlungen als es sich um die
Wahl eines RegierungSstalthalteiS handelte, Venhanden war;
die absolute Mehrheit ist somit 212, Für Regi.rungsstatrhal-
ler machten Stimmen: 1) Herr Rollier, gewesener Regie-
rungsstatthalter 232 ; 2) Chiffele, Kommandant, 173 ; 3) Jmer,
gewesener ReqierungSstaithalrer, 130; 4) Rössel, Amiich-eiber
in Courtelary, 119. Herr Rollier barre som t blos 10 Stimmen

weniger, alS da» absolute Mehr. Aus dem Protokoll
ergibt eS sich nun, daß je nachdem man rechnet, Herr Rallier
entweder 10 Stimmen zu wenig oder 9 zu viel hat. Es waren

nämlich 19 Stimmzettel theils unterschrieben: Rollier,
1'rclct, ober: Rollier, prölct actuel; man bemerkte gegen diese
Stimmzettel, Herr Rollier sei nicht mchr R gierungSstatthal-
l«r, und man dürfte ihm daher auch diese Stimmen nicht in
Rechnung bringen. Dieses war der Grund, warum 17 Wähler

Beschwerde führten; sie sagen in der Beschwerde, wo
vernünftigerweise kein Zweifel über die Person sei, tolle man einen
solchen nicht vom Zaune reißen. Diese Schlüsse gingen
indessen nur auf eventuelle Kassation der erwähnten Verhandlungen

für den Fall, daß Herr Rollier in der folgenden Wahl-
operation nichr nachträglich die Mehrheit erhalte. Die betreffende

Stelle lautet folgendermaßen: „In Folge dessen müssen
wir auf Kassuion der Verhandlungen vom 13. Oktober für
den Fall antragen, daß Herr Rollier am 2(1. Oktober wider
Erwarten die Mehrheit nicht e-halcen sollte." Am Schluß
der Beschwerde ist eine zweite Stelle, die im ganz gleichen
Sinne redigirk ist: „Wir haben die Ehre, in Gemäßheit des
Dekrets vom 2. August 1850 Ihnen in der gesetzlichen Frist
die gegenwärtige Beschwerde einzureichen, damit sie für den
vorgesehenen Fall dem Entscheide deS Großen RatheS unterlegt

werde." Herr Präsident, meine Herren! Bet der zweiten
Verhandlung am 20. Oktober beiheiligren sich 417 Wähler,
von welchen Herr Rollier 330 Stimmen aui sich vireinigte;
er ist somit zum Kandidaten des Amtsbezirks Neuenstadt für
die Regierungsstatthalterstclle vorgeschlagen. Bei dieser Sachlage

liegt eigentlich keine Beschwerde vor, da eine solche blos

eventuell für den Fall eingegeben wurde, daß Herr Rollier bei
der zweiten Verhandlung die Mehrheil nicht erhalte; da aber

nun einmal die Beschwerde eingelangt ist, so wird eS wohl
am Platze sein, daß der Große Rath sich mit dem soeben

Auseinandergesetzten einverstanden erkläre.

DurchS Handmehr angrnommen.

Vo rtr a g des RegierunasrathS, betreffend die Wahl-
Verhandlungen deS Amtsbezirks T-achselwald (Walterswyl).

Verlesen wurden 2 Gutachten.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine Herren!
Sie brauchen sich durch das Ablesen dieser Gutachten nicht
erschrecken zu lassen, denn die Sache ist am Ende einfacher, alS
sie auf den ersten Blick zu sein scheint. Am 13, Oktober traten

im Amte Trachselwalv die Wahlversammlungen zusammen,
wie in allen übrigen Aemtern. Die Abgeordneten der 10
Wahlversammlungen dieses AmreS fanden sich am 14. im
bezeichneten Lokale zusammen, um zu berechnen, was daS Ge«
sammlergebniß der Scimmgebung set; diele» Geschält ging
ganz gut bet 9 Protokollen; beim lOren jedoch, nämlich bei
demjenigen von Walterswyl, fand man Anstoß. In WalrerS-
wyl hatte man nämlich vorerst den Fehler begangen, statt 4

getrennte Mahlgänge nur 2 vorzunehmen ; dabei blieb eS aber
nichr; die Wähler in Walterswyl hatten sich in den Kopf
gesetzt, sie haven definitive Wahlen vorzunehmen; sie ließen daher

mehrere Scrulinien vor sich gehen, bis die erforderliche
Zahl von Namen die absolukeMehî,heir auf sich vereinigten, und dann
wurden diese Namen einzig protokollir? ; überdies wurden die

Verhandlungen über die Regicrungsstatthaltsc-Vorschläge mit
denjenigen über die Richtervocschläge » und ebenso die Wahl
der Amtsrichter mir der Wahl der Ersatzmänner gleichzeitig
vorgenommen» und zwar in einer Weise, daß eine KonlroUi-
rung der Stimmzettel unmöglich war, indem diese, stall, wie
daS Gesetz eS vorschreibt, von jedem Mahlgang getrennt auf.
bewahrt und versiegelt worden zu sein, alle durcheinander
lagen. Das AmtSwahlkollezium von Trachselwald schloß nun
seine Verhandlungen ab» und machte am Schlüsse deS

Protokolls wörtlich folgende Erklärung: „Dieses Protokoll enthält

nur das Ergebniß von 9 Gemeinden. DaS Resultat des

Wahlkreises von Walrerswyl konn-e nicht aufgenommen werden,

weil 1) dasselbe unvollständig ist, 2) nur zwei statt
vier Wahlgänge vorgenommen worden sind, 3) die Stimmzettel

beider Mahlgänge vermischt vorliegen und eine Sönde-
rung unmöglich ist " So ist die Sache nach Bern gekommen.
Die Trimmen in den 9 übrigen Wahlkreisen waren so gefallen,

daß wenn man auch die 16 Mann, welche in Walters-
wyl gestimmt haben, abrechnet, gleichwohl für die sämmtlichen
Vorgeschlagenen, ausgenommen für einen AmtsgerichtSsupple-
anten. die absolute Mehrheit vorhanden ist. Der Regierungü-
rath beschloß daher, bei dem Großen Rathe auf Kassation der
Verhandlungen deS Wahlkreises Walterswyl anzutragen ; gleichzeitig

wurde aber eine neue Kovvokarion diese» KreileS aas
den 20. Oktober angeordnet, damit derselbe noch einmal wähle,
und so eventuell für oen Fall der Kassation der ersten
Operation die Möglichkeit gewonnen sei, ohne ferneren Aufschub
die Wahlen der Bezirksbeamten von Trachselwald vorzunehmen.

Am 20. Ok-ober ist nun der Wahlkreis von Walterswyl
wirklich zum zweitenmale zusammengetreten, und daS

Resultat der ersten Versammlung des Amtsbezirks blieb insofern
unverändert, als die Hinzulägung der Srimmergebnisse von
Walterswyl zu denjenigen der 9 übrigen Gemeins-n sämmtliche

Vorschläge und Wahlen, mir Ausnahme der Wahl eines
Ersatzmannes, als beendigt erscheinen ließ, nur daß bei der
absoluten Mehrheil auch die Summen der auf jeden Einzelnen
gefallenen Scimm-n eine elwaS verschiedene war. In Folge
dessen kamen dann am 27, Oktober noch einmal sämmtliche
10 Wahlbezirke deS Amtes Trachselwald zur Beendigung auch
dieser letzten Operation zusammen, und auf den heutigen Tag
liegen daher jedenfalls die gesetzlichen Bedingungen zur Wahl
der Bezirksbeamten von Trachselwald vor. Die zweite Ver-



Handlung deSKreistS WalterSwyl ist dem Protokoll nach förmlich

vor stch gegangen, und e«ne Beschwerde ist weder gegen
fie, noch gegen die Verhandlungen vom 27. und 28. Oktober
eingelangt. Die Frage ist daher nur noch, welche der beiden
Operationen von WalterSwyl der Große Rath als gülrig an-
erkennen und der Skimmberechnung zu Grunde legen wolle.
Wenn nun der Große Rarh die Wahl vom 13. Oktober kas-
strt, so nimmt man dafür einfach diejenige vom 20. Oktober
an. In diesem Fall« wäre dann da» Resultat der
Wahlverhandlungen de» ganzen Amtsbezirks gültig und anerkannt. Ich
trage daher im Namen de» RegierungSrathes darauf an. es
seien die Verhandlungen der S Wahlkreise. Affoltern, Dürren-
rorh, EriSwyl, Huttwyl, Lützclflüh, Rüerau, SumiSwald,
Trachselwald und Wyßachengraben vom 13. Oktober »

diejenigen deS Wahlkreise» WalterSwyl vom 20. Oktober, diejenigen
der sämmtlichen 10 Wahlkreise vom 27. Oktober und

ebenso die Verhandlungen des AmrSwahlkollegiumS von
Trachselwald, datiri vom 14., 21. und 28. Oktober als gültig
anzuerkennen; dagegen die Verhandlungen von WalterSwyl vom
13. Oktober al» ungültig zu erklären. '

Durch das Handmehr angenommen.

Vo rtr a g de» RegkeruogSratheS über die Verhandlungen
des Wahlkreise» Unlerseen.

Herr Regierungspräsident, al« Berichterstatter. Ich
habe vorhin bloß zwei Wahlgeschäfre als solche bezeichnet die
sofort behandelt werden können» weil wahrscheinlich kein Widerspruch

gegen den Antrag des RegierungsrarheS erhoben werde,
es »st hier nun noch ein drille» derartige» Geschäft, welches wir
sofort vornehmen können, wenn Niemand dagegen reklamirt;
sollte Jemand Einsprache erheben, so werde ich darauf antragen,

da» Geschäft bis morgen zu verschieben.

Die Versammlung zeigt fich einverstanden, das Geschäft
sofort zu behaàln.

Herr Berichterstatter. Gegen die Verhandlungen der
Wahlversammlung zu Untersten vom 13 Oktober letzthin ist
eine eigentlich» Beschwerde eingelangt» welche fich auf folgende
3 Punkte stützt: 1) beim Wahlvorschlag für die Regln ung»-
stalthalter seien nach Angabe der Stimmenzähler 233 Slimm-
zedet ausgetheilt worden, die Zahl der wieder eingelaugten habe
hingegen bloß 218 betragen, demnach hätten also im Ganzen.
Vorausgesetzt, daß jeder Stimmzettel 2 Namen enthalte, 456
Stimmen herauskommen sollen, stall dessen stien aber den ver,
schiedenea Kandidaten 419 Stimmen, also 13 zu gute geschrieben

worden; darin liege der unzweideutige Bewei«, daß enc-
weder mehr Stimmzettel eingelangt seien, als ausgetheilt worden.

tz) E» haben an dieser Versammlung eine Anzahl
Personen theilgenommen, welche nicht stimmberechtigt oewestu
wären, einerseits weil fi« Geldtager waren, oder weil ihnen ti«
Wirthschaften verboten waren, und anderseits weil fi« nicht in
diesem Wahlkreise, wenn schon im Amtsbezirke Jnterlaken,
domicilirt seien. 3) Es stien von den Stimmenzählern an
einzelne Personen 2, 3 und mehr Stimmzettel ausgetheilt worden.

Herr Präsident, meine Herren, diese Beschwerde wurde
dem gegenwärtigen BezirkSverwalter von Jnlerlacken zugeschickt
behufs der Untersuchung deS Thatbestandes, und nach stinem
Berichte habe ich den Antrag zu stellen, daß über diese Be-
schwerde zur Tagesordnung geschritten werde. DaS Verhältniß

hat fich nämlich folgendermaßen herausgestellt: Wahr ist
es, daß man einzelnen Personen das Stimmrechr zuerkannt hat,
welchen dasselbe eigentlich nicht zugekommen wäre; diestS find
nämlich Bewohner d«S Amtsbezirk» Jnrerlaken, welch« aber
nicht zu gleicher Zeit Bewohner deS Wahlkreises Untersten
sind; VergeldStagte wurden keine zugelassen, wohl aber Reha-
bililirte. Bezüglich diestS letztern Punktes ist aiso keine materiell
begründete Beschwerde vorhanden; daß auch AmlSangehörige,
welche aber nicht im Wahlbezirke Zn erlaken domicilirt waren,
an der Verhandlung Theil nahmen, ist insofern gleichgültig,
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als e» nicht darauf ankommt, ob man bei Bezirkswahlen und
BezirkSvorschlägen seine Stimm« in der einen oder in der ay-
dern Sirwgemeinde abgebe, überdies giebt daS Gesetz den
Wahlversammlungen die Kompetenz, über jede derartige
Reklamation endlich zu entscheiden. In formeller Beziehung
ist also auch dieser Fehler gedeckt. WaS die Differenz der
ausgetheilten gegenüber den eingebrachten Stimmzetteln betrifft,
so ist e« richtig, daß für die Vorschlägt zur Regierungsstalt-
halcerstelle 232 Stimmzettel ausgetheilt und daß zuerst bloß
2l3 als wieder eingelangt bezeichnet wurden, worauf hingegen
bei der Ablesung 449 Stimmen herauskamen. Allein die Glieder

deS Büreau erklären übereinstimmend» eS sei auf die Rüge,
daß die Zahl der Stimmen im Verhältnisse zu den angezeigte«
Stimmzeddeln zu groß erscheine, «ine Zählung dieser Letzter»
vorgenommen Worten, und eS hätten sich dann 224 — ein
Zeuge sagt sogar 228 — Stimmzeddel gefunden; dieses wurde
den Führern der Minderheit angezeigt und von denselben
stillschweigend angenommen. Herr Präsident, meine Herren, die
Erklärung deS Bureau's macht auf mich wenigstens den aller-
günstigflen Sindruck, und dazu kommt überdies noch etwas
Andere»; eS wurde neben dem gedruckten Protokoll noch ein
BerhandluugSprotokoll geführt, welche» hier im Original
vorliegt; eS ist sehr sauber abgefaßt und vom Büreau unterschrieben.

Auch in diesem Protokoll ist angemerkt, daß 232 Stimm-
zeddel ausgetheilt, 224 eingegangen stien und die Zahl der
sämmtlichen Stimmen, welche die Kandidaten erhalten haben,
447 betragen, also gerade einen weniger, als wenn auf jedem
Stimmzettel 2 Stimmen gestanden wären; man ficht au» den
Minuten des V-rhandlungSprolokollS, daß eS zuerst 430 hieß
und dieses nachher ohne Zweifel nach der neu erfolgten Zählung

in 447 corrigirt wurde. Wir dürfen daher wohl annehmen,

daß dieser anscheinende Widerspruch auf einem Irrthum
in der Zählung der wieder eingelangten Stimmzettel beruhe.
WaS den dritten Punkt betrifft, daß ein Stimmenzähler an
eine Person 2 Zettel ausgetheilt, oder daß wenigsten» eine
Person 2 Zettel in der Hand gehabt habe, so wurde daS
betreffende Individuum ebenfalls abgehört; allein wa« antwortete
t»? E» sei ihm allerdings noch ein zweiter Stimmzettel in die
Hand gegeben worden, allein nicht von einem Stimmenzähler,
sonder» von «ine» andern Wähler, von welchem eS ersucht worden

sei, den Stimmzettel zu überschreiben. Der hauptsächlichste
Grüns aber, warum dststr Beschweidepunlt al» nichtig erachtet
werden muß, ist folgender t DaS Büreau wurde noch zu rrchtev
Zeit auf diesen Punkt aufm« kiam gemacht; damit kein« Irrungen

einstehen, sammelte eS sofert die ausgetheilten Stimmzettel
wieder «in und theilte diestloen nach vorheriger Bezeichnung
wieder au«. Gesetzt also auch, eS habe im ersten Wahlgang
eine Irrung stattgefunden, so ist dieses gleichwohl von keiner
Beteurung, weil ja ein neuer Wahlgang gemacht wurde.
Herr Prästi evt, meine Herren, einstweilen ist daS Protokoll
der Verhandlungen zu Unterstell noch nicht eröffnet, sondern
dasselbe liegt noch unter Siegel, weil nach den Vorfällen von
G'steig, weiche die Wahlverhandlungen im Amt Jmerlaken
störten, auch die Protokolle der übrigen Gemeinden uneröffnet
gelassen wurde«. Da «S nun möglich ist, daß bei der Eröffnung

der eigentlichen Wahlprorokolle selbst die Behörden einen
Gruud finden konnten, von AmlSwegen Beschwerde zu führen,
wie «< in Walrerêwyl der Fall war, so möchte eS nicht außer
Art» sein, die Anerkennung der Verhandlungen de» Wahlkreises

Untersten bloß insoweit auSzusprechen, al» eS die
vorliegende Beschwerde betrifft, und alle Rechte vorzubehalten
hinsichtlich weiteren Beschwerden, welche sich nach Eröffnung deS

Wahlprotokolls von Unlerseen in diesem ergeben möchten.

Durch daS Handmehr angenommen.

ES werden folgende Anzüge verlesen und auf dm Kanzlei-
tisch gelegt.

1) von Großrath Gautier und Andern in Bezug auf die

Erlassung deS GemeinbegesetzeS.

2) von Herr Großrath Karlen von Erlenbach in Betreff
der Aushebung der Stelle eines BergbauverwalterS.

429
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3) von Herr Großralh Mütz nberg, betreffend die doppelte
Sinichlêìbung der VogtSrechnungcn und die Abande.

rung leS D^-k. eiS in Bezug auf die Ablief,rung der
Manua'e der frühern Urtergerichte.

Herr Präsident zeigt on, dop er di, erforderlichen
Weisungen ertheilt habe, damit, wie von Herrn Großralh
Skâmpfl, verlangt worden ist, da« «ogenannte geheime Pro-
tokoll der jüngst abg?rr-.t<nen Regierung und dasjenige d-r
Verwaltungskowmiss on der geheimen Melder vom Jahre 2804
bis 2821 auf den Kanzleiti ch gelegk werde-

Mahnung des Herrn Großralh Karlen zu Diem»
t gen, um Leschleun-gui gd r Revision ver Hppsthekarocroclnuîig.

Herr Regierungspräsident, als Berichte,statier. Wenn
Herr Großrakh Karlen nichts dagegen Hal, >o kann iw ihm
über dielen Gegenstand so'vrt Auskunft erlheile Die Herren
werden sich noch erinnern, day der abgetreten- Große Rath
gleich nach seiner Konstiruirung eine Gci tzgebungSkommisswn
von 7 Mitgliedern viedersetzie vnk> rieie Kommission u. A. auch
mir dr Ertaffung des Geletz.S über das Hypolhekarwesen de

auskragte. Bor einigen T >g»n harre sich nun der Regierungs-
r.wh mit der Frage zu de'assen, inwiefern die AmlSVauec dieser

Kommission cbgelouien 'e>. Es sind zwar seit der Nieder»

tetzung di-ier Kommisson mehr alk 4 Jahre versiassen, allein
die Rlgtervng hat gleichwohl die Anficht gewonnen, die Gesetz»

gebunqSkommiffion sei nicht auf eine bestimmte Zeit Von à,
4 w. Jahren gewählt, sondern zu Lösung einer destimmien
Ausgabe, und sie bleibe daher auch im Amt«, bis sie dieie

Au'gade erledigt hat. Diese Ausgabe, weiche aus 5 Punk.io
bestund, ist nnn grlbs? bis auf eli.iges Weniges, nämlich b>s

ouf Erlassuvg des Gesetzes über des Rolariat und Hyporhe»
karweien. Infolge dessen hat die Regieru.-.g die Gesetzgedungs-
towmission auch als firner bestehend betrachtet und ihr del der

Mittheilung t'es-s Beschlusses auch den Wunsch ausgerrücki. sie

uchcdie die noch nicht erledigte Aufgabe wtt möglichste,
Beförderung vollen.'en.

S l r a f n a ch! a ß g e s u ch e

In Genehmigung der vom Regierung?rathe mit Empfehlung

udelwies-nen Anträge der Justizdirekuon wird
1) dem Adoli Bellcnol, von Landeron, wilcher vom Ober-

gerichie am 27. Juni 1850 wegen DiebstahiS zu sechS

Monaten Zachrdausstrase verurtheilt worden, und welche
c.ele Slea e cm 23. gleichen Wonais angetreten hat, der
letzre Bier theil,

2) dem Johannes Hermann von Rohrboch, welcher vom
Obergerichle am 3. Sepl 1840 wegen Diebstahls peinlich
zu 18 Monaten Zuchlhauu oeiurlheilt worden, und der
tieìe Strafe am 11. gl. M. angetreten ha-, der Rest,

ô!) d,-« Gottlieb Äebcr hard, von Jegenstorf und GteffiS-
barg, welcher vom Obergerichle am 8. Juli 2848 wegen
Münzfälschung zu 3 Jahren und 9 Monaten Zuchthaus
verurtheilt worden, und der diese Strafe am 24. gl. M.
anqe retin hat, der Rest, und

4) dem Jakob Ruprecht, von Laupen, der vom Oaerge-
richte am 11. Februar 2850 wegen DiebstahiS zu 2 Jahr
Zuchkb'uSstr f« verurtheilt worden, und der diese Strate
d.n 20 gl. W. angekr-ien hat, der letzte Vie rlh eil

ihrer Strafzeit nachgelassen;
5) wnS Johannes Binz, von Ertswyl, GerbergeseL in

Bur. dois, welüer vom Obe>g?rioore am 5. Juli 1815
wegen DiedstahlS peinlich »u 2 Jahren und 6 Monaten
Ke'len verurtheilt worden ist, und infolge dessen die dür-
gei liche Ährenfähigkiit verloren hat, n, dies, letzter» wie-
i er e-ngef-tzl;

d>> werde» dem AndreaS öedermann, von Affoltern, dsr
v-m R'chteramte Trachselwald vom 29 Juli 1850 wegen
thätlicher Widersetzlichkeit gegen einen Staatsbeamten zu
80 Tagen Gefangenschaft verurtheilt wurde, fünfundzwanzig

Tage seiner oaherigen Slraszeik erlassen;

7) wird dem Christian Kü » zi, von W,ttenwy^, welcher v? n

Richteramt« Fraubrunnen am 11. Juni d. I. Iveg-N Snt.
Wendung zu sechsmonatlicher E tigrenzung in seine Hei-
maihg-meinde und wegen Usdertreiung di-ser ckmg en-
zungsstrafe vom Amtsgerichte Sefiigen am 19 S.p ember
adhin zu 10 Tagen verschärfter Gefangenschaft und zu
fernerer sechsmonatlicher Emgrenznng in die H-ima dge-
mnnde verurrheiir worden ist, oie Snigreuzungsstra^en,
ioweit si- noch nicht ausgehalien sind, in vierzehnlagige
Gefangenschaft umgewandelt;

8) wird dem Christian Sretrlcr, von Balligen, Steinhaner
in Bern, welch r v-m Odergerichre am 28. Jänner k. I
wegen Theitnahme an den Unruhen m der Stadt Bern
im Oktober 1346 zu 1 Jahr Zuchhaus verurtheilt worden
ist. und dem der Große Räch an 12 April abhin d>e

Hältre die-er Strafe erlassen hat. der Rest seiner Zucht»
hausstrafe Van sechS Monaten in Kanto nsoerweisnng
auf die gleiche Dauer umgewandelt;

9) wird dem Jakov Zt m m er m an n vo» Lyß, welcher vo n
Obergerichle am 23 September 1843 wegen mnthwilligrn
Geldsrags und Unterschlagung von einkassirteu Geldern
zu 3 Jahren KantonSverwei>unz verurtheilt worden ist,
und Vttse Strafe vom 13. November gleichen Jah'.eS
angetreten hat, der Rest seine, V-rweisungSstrafe in Gin-
grenzung in seine H e t m a l h g e m e in d e umge»
wandelt.

10) wird dem Johannes Grunder, von V-chigen, welcher vom
Obergerichle am 15. Juli 1848 wegen Fälschungen zu 4 Jahren,
und am 12. Febr. 1819 wegen betrügerischen u. muthwillige»
GeldStagS zu 2 Jahren Kanlonsverweining verurtheilt wor»
den ist, der R-ft der ihm in beiden Urlhellen auferlegten
Kantonsverweisung in Eingrenzung in seine ^ei-
marhgemeinde umgewandelt.
Dagegen werden ebenfalls in Genehmigung der vom Re-

gierungSrathe unterstützten Anträge der Justizdir-klion folgen.e
Büß- und Strafnachlaßbegehren

abgewiesen:
1) Das Bußnachlaßbegehren der Margaritha, geb. Juillerak,

Wittwe deö Jod. Baptist Frelard und ihre» Sohnes,
wohnhaft aux ölottos, welche vom Obergerichle am
2. September abvm wegen Brennens geistiger Getränke
ohne Patent zu 150 Fr. v«rurlhestr worden find.

Garnier. Ich möchte mir die Freiheit nehmen, di«-

seS Verlangen zu unterstützen. Ich kenne diese Angelegenheit.
Folgendes ist der Sachverhalr: D e Wittwe Frelarv ist
vermögenslos und mir einer starken Familie beladen. Diese Frau
dcstillirt schon se-r langer Zeit her Enzianenwasser für ihren
Hausgebrauch und keineswegs für den Verkauf. Ader die

Landjäger, die sich einen Vorrhe-l zu verschaffen suchen, da die

Hälsie der Buße dem Angeber zukömmt, rraien bei ihr ein und
fanden sie im Destilliren von geistigem Getränks begriffen.
Sie erklärte ihnen, sie destillire alle Jahre für ihren Hausgebrauch,

aber nie habe sie für den B rkaus. und in keinem I ihre
habe sie üble hundert Maß destillict Trotz d.eser Erklärung
setzten ti« Landjäger ihren B rhörSrapporl auf. in Folge dessen

der Herr Präsident sie zu 100 Franken Buße verurrheil e

Dat Gesetz ermächtigt jed-n «Ligenshümer o S aus 100 Maß
für den Verkauf zu d still ren, ohne «in Patent dazu nöthig zu
h ben. Um die Wutwe F erarz büßen zu können. härce man
alw besessen sollen, daß sie für den Verkauf bestell et. und S«S

Ferner», daß d>e verkaufte Qiantiräl 100 Man überschritten
hide. Die W rwe har nun auch geg'n tie'eS Urtheil Appellation

eingelegt; abee das Odergerichk hat besohlen, 'hr den
LktS über sie Frag«, ob sie dem G setze zuwider gehandelt habe

oder nicht, auiznerleg-n. Ich glaube, dieser Entscheid lauf«
gegen die im Jura beständig befolgten Gebräuche, gegen die
in diesem Kamonlheile geltenden Gesetze, man könnte ihn sogar
für unmoralisch erklären. Ich glaube nich!, daß erlaubt sei,

einen Angeklagten so zwischen den Meineid und die Strafe
mitten bittein zu stellen. Jeder Angekta te ist für unschuldig
zu halten, sobald kein Beweis gegen ihn vorliegt. ES lag nun
kein Beweis gegen die Wiilwe Fresard vor; ich glaube daher,
sie hätte Lichc verurtheilt werden sollen. Wäre daS ihr vor.



geworfene Faktum bewiesen worden, so hätte das Obergericht
gesagt, es find Beweis da; cS hätte nur nachzusehen gehabt,
ob der Richter in erster Instanz daS Gesetz gut angewendet
habe. Warum hat man ihr den Eid auf-rlegt? Offenbar weil
man fand, es liege kein Beweis vor. Ich bitte ten Großen
Ralh, diesem Umstände seine Aufmerksamkeit zu schenken, Senn
e« hieße u-n mehrere Jahrhunderte zurückschreien. wenn wir
ten Grundsatz bekennen wollten, in derartigen Fällen müsse
der Eis auferlegt werden; es hieß« dieß, ich wiederhole es,
dem Beklagten die Wahl zwi'chen Meineid und Scrar'e auf-
nörhigen; so etwaS kommt in keinem zioilifirkea Lane vor,
und ich hoffe, man werde bei unS das thun» waS man in die-
s r Beziehung in England und in Frankreich thut. Bis dahin
ist noch nie m einem solchen Falle im Jura dem Eide gerufen
w orden; die Wittwe Fresard dachte, man kawn mich dazu nicht
zwingen, ich will ihn daher nicht leisten. Denn sie wuß:e,
daß eS DerS unangenehm »st, wenn man seine Unschuld mittelst
eines Eides beweisen soll; Fei lte und Gegner ermangeln nie
zu sagen, man habe eine« falschen Eid geleistet, man mag noch
s» unschuldig sein; dieß ist stelS der Fall, wenn man in seiner
eigenen Sachs den E-d leisten muß. Und waS gierig nun auS
der Weigerung der Wittwe Fresard hervor? Daß der Gerichtshof

daraus aus ihre Schuldhalrigkeit schloß, das erste Urtheil
bestätigte und die Buße um öl) Fc., d. h. dis auf löst Fr.
erhöhte. Diese Frau wendet fich somit nicht nur an Ihre Milde,
sondern auch an Ihre Gerechtigkeit, damit Sie ihr die Hälft«
bieler Buße erlassen. Und wenn diese Wittwe auS Zartgefühl
die Leistung dcS ihr zugeschobenen Eides verweigerte, so werden
Sie fie nicht schuldig finden; diese Frau ist sonst noch nie
gestraft worden, und sogar die Weigerung fich mittelst d s Eites
einer Strafe zu entziehen, zeugt zu ihren Gunsten. Ich trage
daher darauf an, es wöge dem Großen Rathe belieben, auf
das Begehren der Wlttwe Fresard Rückfichr zu nehme» und ihr
den Erlaß der Hälfte, daS heißt den SlaatSantheil der Buße,
zu gewähren.

G i g o n. Ich kenne die Wittwe Fresard nicht. Ich weiß
nicht, hat fie Branntwein für den Verkauf dellillnt oder nicht,
und doch, Herr Präsident, meine Herren, unterstütze -ch das
Begehreu d'.eser Wittwe aus einem ganz einfachen G-und. DaS
Urlheil stützt sich auf keine sichere Thatsache, auf keine«
Beweis. Da die Angeleg'nheir vor daS Obergericht kam» hat
dieser Gerichtshof gefuncen, es liege k-in Leweis vor, uns hat
daher der Wittwe Fresard die Eidesleistung auferlegt; und erst
auf die Weigerung des letzter« hin, den Eid zu leisten, hat der
Gerichtshof fie verrntheilr. Kann aber diese Weigerung als
ein Beweis der Schuld angesehen werden? Ich sage nein. Der
Prärpnant hat ihnen gesagt, warum die Wutwe Fr-sard den

Eid nicht leisten wollte, fie dachte : ich bin unschuldig, es kann daher

kein Beweis gegen mich vorliegen, und ich habe nicht nöthig
den Eid zu leisten, da man mich nicht verurtheilen kann.
Wirk ich ist eS daS erste Mal» daß im Jura für solche Fäll«
der Eid abfordert worden ist und ich behaupte, daß in
derartigen Fällen, den Eid aufzuerlegen, den jurassischen Gewöhn-
heilen und Sitten und dem Gesetze ganz entgegen ist Wie
Juroffier wissen nicht, worauf der Gerichtshof bei der Ueber-

rragung des Eides sich stützt; im Jura aber bestehr kein Gesetz.

daS denselben dazu ermächtigt; denn die bei unS in Kraft
befindlichen Gesetze verbieten es und zwar auS Rücksichten der
Moral, einen Angeklagten zur Wahl «wischen Gewissen und
Interesse zu nöthigen. Ich betrachte die Weigerung der Wittwe
Fresard, den Eid zu leisten, als die einzige Grundlage, auf
welche der Gerichtshof sein Urtheil begründet hat, und da dieses

Beweismittel unsern Sitten und dem Gesetze entgegen ist.
so betrachte ich 5en Spruch deS Gerichtshofes als nicht aus
sichern Thatsachen, nicht aut Beweise fich stützend. AuS die-
s.n Gründen uarerstütze ich daS Verlangen der Wittwe Freffard.

Schneider. Ich möchte auf das Gesetz aufmerksam
machen, welches diesen Gegenstand betrifft. Wenn ich nicht
irre, so steht in demselben eine Bestimmung, welch« den Eid
zuläßt. Ich theile im Allgemeinen die Ansicht, welche
ausgesprochen worden ist, allein jedenfalls haben wir unS nicht in
das Materielle der Frage einzulassen und zu untersuchen, ob
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recht geurlhestt worden sei oder nicht. Ich mach« ausnurksam,
daß wegen ähnlicher Vergehen schon sehe viele Personen bestraft
und nachher mil dem Begnadigungsgesuch abgewiesen worden
find; gegenüber diesen würde man ein Unrecht begehen, wenn
man im vorliegenden Falle entsprechen wollte. Hingegen bin
ich darin mit ken Präopinanlen einverstanden, daß cas be-
treffende Gesetz im Allgemeinen viel zu streng ist, und ich würd«
eS gerne sehen, wenn der Regierungsralh uns einen GesctzeS-
entwurf brächte, durch welchen die Sira'dkstimmungcn über
Brennerei und Ohmgcldvergehen revibin würden.

Kurz. Es sei mir erlaubt, bezüglich dieses Punktes
auch etwas anzubringen» obgleich ich gewünscht hätte, daß dieses

durch J.mand anders geschehen wäre; allein man hat hier
eine Frage ins Spiel gebracht, welche eS nothwendig macht,
daß mau über den ProzeHgang bei solchen Angelegenheiten ein
Wort spreche. Es war schon früher im Odergericht davon die
Reoe. ob der sogenann-e Freveleid auch »och nach Erlassang
des BeweiSgesetzeS von 18'äll zuläßig sei; daS Obsrgerichk hac
gesunden, er sei allerdings noch ferner zuläßig. Nach der alteu
Theorie mußte, um strafen zu können, Ge.iänkniß oder dire? er
Bewe-s vorhanden s in; weil man damit nirgends hinkam, ließ
man den Frevelnd stehen, weil man voraussetzte, es werde
Niemand weg-n einiger Franken einen falschen Eid thun. Nun
sagt man. dieses sei eine schreckliche Bestimmung, und ans der
ganzen Welt eristire nichlS Derartiges. Ich glaube, t«r be-
neff.-nde Herr, welcher diese? gesagt hat, kenne nicht alle
Gesetzgebungen der civilsten Welt» denn allerdings er stirk dieser

Eid noch an vielen Orten. In Frankreich best-ht er nun
nicht, und zwar deßhalb, weil «er Richter dort sich an seine

moralische Uebwzengung halten kann, waS bei unS wenigstens
bis aus den heurigen Tag, wo die G-schwarne?-gerichte noch
nicht eingeführt sind, nicht der Fall ist Im vorliegenden Falle
haben wir, wie Herr Schneider richtig bemerkt hak, nicht zu
untersuchen, ob sas Obergeuchk in materielle? Beziehung richtig

geunheilt habe. ES ist eine bestricken« Frage, ob diele
Gesetz-kbestimmung für den Jura verbindlich sei oder nicht.
Das Obergerichr wollte nicht eiazig seine moralische Ueberzeugung

walten lassen und Hal deßhalb den Reinigüngseid delsrirk,
da die Angeklagte denselben nicht lösten wollte, so nahm daS

Obergerichr an, fie sei schuldig. Das Gesetz, betreffend daS
Brennverbok, ist übrigens sehr wohlthätig, denn es wäre sehr

nachtheilig, wenn I dermann ohne Patent Branntwein fabri-
zireu könnt?, so viel er wollte. Es ist nun aber lehr schwie-

rig, nachzuweisen, daß nicht mehr als lOV Maß dsstillirt worden

snen : geletzt z. V., Jemand habe 100 Maß s.lbstrabriiirten
Branntwein im Keller, so liegt darin der Beweis, daß er
wenigstens 100 Maß s.stillirl habe — ob er aber auch mehr
destillirr habe, dafür ha? man k-inen direkt'» Beweis. Wenn
daS Dcst.lliren ganz verboten wäre, so wär« die Sache auch

ganz einfach; man könnte den Beweis als erbracht ansehen,
sobald sich Instrumente zum Destilliren vorgefunden haben; da
dieses aber nicht der Fall ist, ss bleibt nichts anders übrig,
als entweder dem Angeschuldigten den Eid zu deseriren oder
nach der moralischen Ueberzeugung zu u he lc>>. Ich glaube,
daS Obergerichr habe ziemlich das Richtige getroffen, weil vi«
Petenrin sich weigerte, den Eid anzunehmen.

G i g s n. Der Herr Großrarhkpräsivenr hat so eben den

Vorschlag d>-r Regierung unterstützt; er stützt feine Meinung
darauf, die Gerichlssatzang ermächtige den AppellarionShof zur
Eidesruf-rlegun;. Es ist ein Rech-Sgruirdlatz, der Niemanden
don Ihnen, meine Herren» unbekannt sein kann, daß ein Ge
setz nichr vollzogen werd-n kann, ehe «S promulgirt ist. Ich
glaube dem Herrn Großrarh^präfidenten aufs Wort, wenn er
sagt, die Gerichlssatziing ermächtige das Obergerichk zur
Auferlegung des Eides m ähnlichen Fälle« ; aber der Artikel, welcher

diel« Maßregel erlaubt, kann nur im alten Kantonttheil«
angerufen werven, und daS Obergerichr kann nur da seinen

Spruch nichr an «ine solche Bestimmung stützen, k-ineswegS
im Jura, wo dieses Gesetzbuch nicht in Rechttklan besteht,
da es dorr niemals p omulgirt wurde. Und wir haben kein
Gesetz, das so etwa« erlaubt. Man dar bei unS ein Geietz

angewendet, daS wir nicht einmal kennen, und ohne dieses
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Gesetz hätte die Wittwe Fresard nicht verurtheilt werden kön-
nen ; denn ich wiederhole » e» besteht im Jura kein anderes
Gesetz der Art. Ich sage, mt Unrecht habe daö Obergerichl
die Gerichtöiotzung angewendet, und ebenfalls mit Unrecht sei

die Wittwe Fresaro verurtheilt worden. ES lag kein Beweis
gegen dieselbe vor; hätte daS AppellalionSgeeichl erkannt, daß

Jnzichten und daß genügende Beweise gegen diese Frau
vorhanden seien, so hätte eS ihr den Eid nicht auferlegt. Und
ich betrachte diele Maßregel alS gegen die Gesetze, unter denen

wir stehen, laufend, alS unmoralisch nach unsern Sitten, da
eS Personen verleiten könnte zur Vermeidung einer Verurthei-
lung einen Meineid zu begehen. Ich unterstütze fortwähren»
noch daS Verlangen der Wittwe Fresard.

Schneider. Ich fühl« mich durch die Auskunft, die

ertheilt worden, veranlaß?, eine Erklärung zu geben. Zch habe

mich bloß noch erinnert, daß für solche Fälle der Reinigung»,
eiv zugelassen ist; nun ist nachgewiesen worden, daß die
Bestimmungen über den ReinigungSeid nicht im Gesetz über Zoll-
und Ohmgeldverschlagniß, sondern in der Gerichtdsatzung
enthalten sei; da nun die GerichlSsatzung für den Zura nie
eingeführt worden ist, so mag dieser Sinwurf begründet sein.

Funk. Herr Gigon sagt, daS SrforschungSmittel deS

ReinigungSeideS werde durch da» französische Gesetz nicht
zugelassen, allein darüber, Herr Präsident, meine Herren, kann
der Groß« Rath nicht deliberiren; über die Motivirung deS

Gericht» kann der Große Rath keinen Entscheid fassen und
auf einen allfälligen Irrthum in Betreff »e» Umstände» daß
da» Obergericht ein unrichtige» Gesetz augewendet, soll der

Große Rath nicht die Strafe aufheben; e» müssen für diese»

ganz andere Gründe vorliegen, welch« da» Obergericht durchaus

nicht berücksichtigen konnte. Wenn solche nicht vorliegen»
so soll auch der Groß« Rath von seinem Begnadigungsrecht«
keinen Gebrauch machen. Uebrigen» sucht die Bestellerin auch
nicht von dem erwähnten Gesichtspunkte auS den Strafnachlaß,
sondern sie verlangt bloß Rachlassung der Hülste der
ausgesprochenen Buße. St« erkennt dadurch grundsätzlich die
Richtigkeil de» obergerichtlichen Urtheil» an, denn sonst wäre uicht
bloß daS Gesuch um den Rachlaß der Hälfte, sondern für da»
Ganze, begründet. Die Fälle von Uedcrschreitungeu de» Brenn-
verborS kommen nicht nur äußerst selten vor den Richter, sondern
sie bleiben in den meisten Fällen unentdeekt. Wenn Sie nun
wollen, daß namentlich an den Grenzorten, wo der Handel
mit gebrannten Gelränken sehr einträglich ist, da« Branntwein-
brennen nicht allgemein überhand nehme, so müssen Sie sich

heute enthalten, von dem Begnadigungsrechte vollen Gebrauch
zu machen. Ich theile somit ganz die Ansicht, welche vom
Herrn Präsidenten Kurz entwiekelt worden ist.

Koller. Da e» sich für den Zura um eine Prinzipien,
frage handelt, so erlaube ich mir, noch einige Worte zu sagen.
Wahr ist es, daß wir un» um die Motive de» Obergerichle»
nicht zu bekümmern haben. Zch bin über diesen Punkt mit
dem Herrn Piäopinanlen vollständig einverstanden, aber
anderseits haben wir nachzufragen, welchen Einfluß ein solche»
Gesetz auf den Zura ausüben kann bet Vergehen gegen da»
Zotlgesttz. BiS dahin war die Eidesleistung dorr noch nie
vorgeschrieben; wir betrachten sie al« allen gesetzgeberischen
Grundsätzen, als den Doktrinen aller KriminalrechtSlehrer
entgegenlaufend. Somit betrachte ich unter diesem Gesichtspunkt
die Veru'theilung der Wittwe Fresard olö eine fatale, da sie

auf einer Maßregel beruht, die den im Jura gel enden Sitten
und Ideen entgegen ist. ES besteht ein Grundsatz im Civil-
prozeßgesctz«, eS sei nicht erlaubt, den Eid in Fällen aufzuerlegen,

die der Person, tie ihn zu lststen hat, Schande bringen
eönnlen. Man könn!« dasselbe hier anwenden, denn allenwal-
ven, wo die Instruktionen schweigen, gellen die Grundsätze
deS Eivilprozcßgc > hbuchcS al» Gesttz, und nach diesen Grundsätzen

kvnnre der Eid der Wittwe Fiesard nicht auferlegt wer-
den. Zch halte mir dem Präopinanten dafür, das BeweiS-
Mittel, auf welche» sich daS Obergerichl stützte, sei den im
Jura bestehenden Gesetzen zuwider. Zch nehme mir die Frei-
hett, daS Verlangen der Fresard zu unterstützen; und um das-
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selbe anzunehmen, haben wir nicht nöthig, unS mit dem Gesetze

zu be-chäfligen, welche» da» Obergerichl hier angewendet
hat. Doch ist eS eine Thalsache, daß die GerichlSsatzung nie
im Jura angewendet worden ist. Sie ist don nicht einmal je
promulgirl worden; ich wüßte somit auch nicht, warum man
sie im Zura anwenden sollte.

Moschard, RegierungSrath. Die Redner, welche zu
Gunsten der Wittwe Fresard daS Wort ergriffen, haben sich

auf den Umstand gestützt, daß da» Gericht erster Znstanz der
Wittwe Fresard den E>ô zuerkannt habe» und diese H-rren
behaupten, diese Maßregel sei der im Jura in Krait bestehen-
den Gesetzgebung entgegen; unsere Gesetzgebung habe niemals
den Haupleid angewendet, nie sei er i» einer guten Gesetzgebung

al» zuläßig erachtet worden. Aber taS ist nicht die

Frage. Richt» zeigt un» an, daß daS Obergerichl sich auf
die en Haupteid gestützt oder einen A ttkel der GerichlSsatzung
angewendet habe. Diese Herren stimmen alle darin überein,
dem Großen Rathe stehe e» nicht zu, die obergerichllichen
Entscheidungen zu beurtheilen, si- sehen aber in ti.sem Spruche
eioe für den neuen Kantonsibeil gefährliche Pr-nzipien'rage.
Herr Präsident, meine Herren! diese G-fahr kann nicht m hc

vorhanden sein, keine Prinzipienfrage sind Sie hier mehr
berufen zu entscheiden, keine Garantie haben Sie dem Z»>ra meh»

zu geben; denn den 1. Januar nächstkünflig tritt da« Strafgesetz

in Kraft, da» al» Beweismittel die Jnzichten u. s. w.
anführt; der Haupleid kömmt darin nicht mehr vor, die Ge-
richrssatzung kann somit nicht mehr angerufen werden. Ich
glaube, diele Erläuterung bezüglich aus da» Verlangen der
Wittwe Fcesard geben zu sollen; der Große Rath mag thun,
wa» er für angemessen findet.

Garnier. Herr Funk hat behauptet, die Wittwe Fresard

müsse sich schuldig fühlen, sonst hätte sie sich nicht darauf
beschränkt, bloß den Erlaß der Hälfte der Buße zu verlangen.
Ich will mir die Freiheil nehmen, hierüber einige Erläuterungen

zu ertheilen. Diese Frau verlangt den Erlaß de» dem

Staate zukommenden Theile», und nicht der Hä fre diese«

Theile». Sie wissen, meine Herren, daß die Hältte der Buße
dem Verleid«? zukommt. Herr Funk hat serner« behauptet,
alle zu Unterstützung deS Verlangens der Wittwe Fresard
angegebenen Gründe stützen sich bloß auf die Diskusnon de« sie

verfallenden Urtheiles. ES sind auch noch andere Gründe
vorhanden ; al» wir vom Site sprachen, den mau dieser Frau
auserlegt hat, haben wir nur zeigen wollen, daß dieler Grund-
satz im Zura nicht angenommen ist, und daß, wenn sie den

Eid nicht hat leisten wollen, e» darum geschah, weil sie, ihrer
Unschuld bewußt» überzeugt war, man werde sie nicht verur-
theilen können. Denn biSdahin ist im Zura der Haupteid noch
«ie einem Beklagten auferlegt worden, die Wittwe Fresard
begriff von dieser Neuerung nicht» ; sie berechnete die Folgen
nicht, die ihr« Weigerung für sie herbeiziehen könnten; hätte
fie daS voraussehen können, wa» «folgt ist, so hätte sie

vielleicht den ihr auferlegten Eid geleistet. Aber diese Frau dachte
nie daran, daß fie verurthnll werden könne, denn in der im
Jura gellenden Gesetzgebung ist gar kein Artikel, der gegen
sie anwendbar wäre. Wenn Sie da» Gesuch verwerfen, so ist
diese Frau da» Opfer ihrer Unwissenheit, da «» ja zum ersten
Mal ist, daß der Haupteid in einem solchen Falle im Jura
angewendet wird. Auch ohne den Spruch de» Gerichte» tadeln
zu wollen, können wir da» Gesuch der Wittwe Fresard annehmen;

denn uns steht e» jetzt zu, zu urtheilen, welch» Folgen
ihre Weigerung haben soll. Ich nehme mir daher die Freiheit,
Ihnen da» Gesuch dieser Frau zu empfehlen.

Brunn er, Negierungsrath. al» Berich erstatter. Der
Grund, warum der Regierunzsralh aus Abweisung anträgt,
ist folgender: Er glaubte, in daS Urtheil des Obergerichl«
gar nicht näher eintreten zu sollen; die Unschuld dcr Wittwe
Fresard hätte durch den Haupteid dargelhan w rden können,
allein diesen wollte st» nicht leisten ; der RegierungSrach glaubte
au» diesem schließen zu sollen, fie sei wirklich schuldig und hat
deßhalb auch eine» AbweisungSantrag hieher gebracht. Hbie
Herren au» dem Zura behaupten, ip.e Gesetzgebung er'.,üb»



den Haupteid nicht, daS mag sein, allein, wie bereits gesagt:
es log nicht in der Stellung dc» RegieeungSratheS, in das
Materielle des UrlheilS näher einzutreten und zu untersuchen,
ob richtig geunheilt worden sei oder nicht. Der RegierungS»
rath hat in solchen Fällen stetS auf Abweisung angetragen;
solche Fälle von Contrebande und Ohmgeldverschlagniß kommen
gerade lm Jura am häufigsten vor und dürfen nicht ungestraft
bleiben» wenn man diesem Uebel abhelfen will. Ich schließe
dahin, Sie möchten in Genehmigung des Antrages deS Regie-
»ungsralhtS die Petentin abweisen.

Abstimmung durch Ballotirung.
Für Willfahr 56 Stimmen.
Für Abschlag 89 „

2) daS Bußnachlaßgesuch deS Jakob MatthyS in der Brönftchi
im Kurzenberg welcher vom Richleramre Konolfingen am
21. Juni 1859 wegen verbotenen Brennens von Erdäpfeln
zu 30 Fr. Buße verurtheilt worden ist;

3) daS Gefangenschastsnachlaßgesuch deS Christian Mühle-
mann von Jnterlaken, wohnhaft in der Gemeinde Son-
Villier, welcher wegen Ohmgeldverschlagniß zu 319 Fr.
od«r 30 Tagen Gefangenschaft verurih-ilt worden ist, die
Buße aber wegen Armuth nicht bezahlen kann;

4) das Gesuch des Georges Petignat» Hufschmied, Von
Alle, welcher vom Obergenchte am 25 März 1849 wegen
Mißhandlung zu 15 Monaicn Zuchthaus verurlhelt worden

ist, um Umwandlung dieser Strafe in möglichst
gemäßigte Verweisung;

4) daS Gesuch deS N-klauS Ni g geler von G oßaffoftern,
welcher vom Amtsgericht Aarberg am 13. September ab-
hin wegen Mißhandlung zu 4 Monaren unabkäuflicher
Leistung aus dem Amtsbezirke Aarberg verurteilt worden
ist, um Umwandlung diefcr unabkäuflichen Leistung in eine

abkäufliche;

0) daS Gesuch deS I. I. A mm on von Herzogenbuchfte
und WimmiS » welcher vom Obcrgerichte am 2. August
1859 wegen Unterschlagung von Privat- und öff nilichen
Geldern zu 4 Jahren und 6 Monaren Zuchthausstrafe ver-
uriheilt worden ist, von welcher Strafe jedoch 8 Monate
Untersuchungshaft abzurechnen find, um Nachlaß des noch
31 Monat« betragenden Rests der Strafzeit oder Umwandlung

desselben in KantonSverweisung;

7) das Gesuch der Maria Sch öni von Langnau, welche vom
Obergerichte am 2. September abhin wegen Unzucht zu
9 Monaten B-rweisung au» dem Amtsbezirk Bern verur-
theilt worden ist, um Umwandlung dieser Strafe in
Gefangenschaft;

8) daS Gesuch deS Jakob D i ck von Etzelkofen alS Küfer
angesessen in Bern, welcher am 23 September abhin wegen

betrügerischem Spielen zu «injähriger Verweisung auS
dem Amtsbezirk Bern verurrhe,lt worden ist, um
Umwandlung dieser Straf« in Gefangenschaft oder in ein«
Geldbuße;

5) daS Gesuch deS Jakob Jenni, Schuster, von Jffwyl,
welcher vom Kommandanten Rufer in Jffwyl mit zweimal
24 Stunden Gefangenschaft bestraft worden ist, um Nachlaß

dieser Strafe;
10) das Gesuch deS Jakob Zbind en, Flößer, von und in

Jaberg, welcher vom Richteramte Seftigen wegen Forstfrevel

und Verbolsübertretung zu 15 Fr. Buße ober vier
Tagen Gefangenschaft verurteilt worden ist, um Nach-
laß dieser Buße; endlich

11) daS Gesuch von Johann Rudolf John er, Zimmerman«,
Ludwig Schäsfer, Samuel Oppligcr, Johann Wer-
muih, F. Gottlieb Steg er, alle in Bern, und M.
Leuenberger zu Oberried bei Köniz, welche vom
Obergerichte am 28. Jenner d. I. wegen Theilnahme an den

Unruhen in der Stadt Lern im Ok ober 1346 zu Verwei-
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sungen auS dem Amtsbezirke Bern auf kürzere oder längere
Zeit vcrurtheilr worden sind, und denen der Große Rath
am 12. April 1850 bereits die Hälfte dieser Strafen
erlassen hat, um Nachlaß der andern Hälfte dieser Verwei-
sungsstcafen.

Stetller, Fürsprecher. Al» im Jahre 185k der da-
malige ncugewählte G-oße Rath zusammen rar, war es ein«
s-iner ersten Handlungen, alle politischen Vergehen zu amne-
stiren. SS waren unter diesen Vergehen auch eigentliche Frevel
gegen Staatswaldungen und Vergehen aller Art, welche nicht
einmal zu den polirischen gehört»«. Der Große Rath ging
damals über alle diese Vergehen weg und erklärte dabei, dieses

werde zu Herstellung der Ruhe und Ordnung im ganzen
Lande wesentlich beilragen. Ich gestehe, daß ich edenfall» zu
diesem Antrage stimmte; ich wünschte, duß da» Gleiche auch
jetzt bei den sogenannten Aepfelkravallistcn geschehe. S» wurde
dem sogenannten Aepfelkravall eine viel größere Bedeutung
gegeben, alS er wirklich Halle ; jedenfalls haben diese Leute durch
die lange Untersuchung bereits bedeutend gelitten Ich stell«
dahrr den Antrag, es möchte den sämmtlichen Perenten
entsprochen und ihnen die Strafe ganz nachgelassen werden.

G Y g a r- Ich will durchaus nicht dagegen sein, daß man
diese Leute amnestire; ich kann mich aber nicht enthalten, doch
ein« Bemerkung zu machen. Von Seite der Regierung wmde
damals behauptet, eS seien politische Umtriebe im Spiele
gewesen; ollein Mitglieder deS Großen RalheS, welche damals
zur Opposition gehörten, stellten diese» bestimmt in Abrede. Sie
sagten, e» sei durchaus keine Politik im Spiele, sondern der
Auftritt sei bloß in Folge de» VorkaufeS der Mist>lacher auf
dem Markte entstanden. ES freut mich nun, daß Herr Stettler
jetzt zugiebt, es sei damals doch Politik im Spiele gewesen;
eS ist diese» ein Beweis, daß die Regierung den Nagel auf den

Kopf getroffen halte.

Stettler. Herr Gygar scheint nicht recht zu wissen»
was man zu den polirischen Vergehen rechnet. Auch der
Tumult gehört dazu. Man hat damals in der Mitte deS Großen
Rathe» die GemetndSbehörden von Bern beschuldigt, alS leisten
sie den Unordnungen Vorschub; alftin waS haben die
Untersuchung und da» Urtheil herausgestellt? Daß diele Behauptungen

unwahr seien. Es wird Niemand bestreiken, daß der
damalige Borfall ein bloßer Tumu'-l war; allein auch ein Tu-
mult ist polirischer Natur. Man hat diesen Leuten, sowie auch
den hiesigen Einwohnern Unrecht gethan, wenn man behauptete,
e» seien weitgehende Pläne im Hintergrund; daS Urlheil deS

Obergerichl» beweiSt eS, daß der Austritt bloß zufällige Zu-
sammenroltung war, entstanden auS der durch die Theurung
hervorgerufenen Mißstimmung der untern Klasse der hiesigen
Einwohner. Diese Leute verdienen um so eher Begnadigung,
da die Sache einen ganz andern Charakter hatte, al» man ihr
unterschob.

B r u nn « r Reg.-Rath, alS Berichterstatter. Die mei-
sten Theilnehmer am Aepfelkravall waren mit längerer oder
kürzerer Verweisung bestraft worden. Am 12. April des lau-
senden Jahre« schenkte ihnen der damalige Große Rath die
Hälfte der Strafzeit, und die jetzige Regierung hat die Peten-
ten ebenfalls dadurch begünstigt, daß sie die Erekution de»
Urtheil» bi» jetzt verschoben hat. Die Regierung glaubt, mir
diesem genug gethan zu haben, und sie stellt deßhalb den
Antrag, die Petenten möchten mit ihrem Gesuche abgewiesen wer-
den. Ich wache bloß auf die Folgen aufmerksam, welche eS

haben wird, wenn wir die Petenten heute völlig begnadigen.
ES verlangt gewiß kein Mensch einen ähnlichen Kravall; strafen

wir nun aber die Bethätigten nicht, in welcher Stellung
befinden wir unS dann, wenn ein ähnlicher Kravall entstehe.
waS sehr leicht möglich ist. Wir werden un» selbst gestehen
müssen: wir habe« die früheren Theilnehmer an einem Kravall
begnadigt und werden daher auch die jetzigen Theilnehmer be-
gnadigen müssen. Der RegierungSrath hat hauptsächlich deßhalb

auf Abweisung der Petenten angetragen, damit man,
wenn später ähnliche Auftritte sich ereignen sollten, keine An-
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rcceventien hab«, sondern strafen könne. Uebrigcis ist da»
Begnadigungsrecht dem Großen Rathe anheimgestellt-

Abstimmung durch Ballotirung.
Für Willkahr 42 Stimmen.
Für Abschlag 75 „

Naturalisationsgesuch von Joh. Christ. Ernst
Raber auS Preußen, Hurmachermeister zu Burgdorf.

Verlesen wird ein Bericht de» Regierungsrarhes mit d-m
Schlüsse auf Abweisung.

v Kânel, Fürsprecher. Ich will keinen Antrag stellen,
welcher von demjenigen deS RegnrungSralheS abweicht, sondern
bloß bemerken, vaß es mir ausgefallen ist, daß der Regierungs-
ralh dem Pekenren Raber erlaubt hat, sich um ein Ocrebür-
gerrecht umzusehen und nun hier gleichwohl auf Abweisung
anträgt. Nach meiner Ansicht waren bis Gründe, welche hier
für die Abweisung des Gesuches gebraucht werden, schon
hinreichend» um den Pelenten auch mit dem Gesuche abzuweisen,
sich um «in OrlSdürgerrecht umzusehen; man hätte ihm auf
dies« Weise Kosten ersparen können.

Herr Berichterstatter. Der Grund, warum der Re-
gierungSrarh gleichwohl auf Abweisung anträgt, liegt barin,
daß sich der Petent in einer Gemeinte einbürgern will, welche
bloß 7433 Fr. Vermögen besitzt; eine solche Gemeinte könnte
den Pttenten im Berarmungsfalle nicht erhalten. Hätte er
sich bei einer Gemeinde um das Bürgerrecht beworben, w-lche
mehr Vermögen besitzt, so würde ihn der Regierungsralh
wahrscheinlich empfohlen haben.

Schluß der Sitzung um 1 Uhr.

Für die Redaktion:

Karl Schärer, Fürsprecher.

Dritte Sitzung.

Mittwoch, den 13. November 1850.

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Der Namensaufruf zeigt die Abwesenheit folgender Mit-
glieder mir Entschuldigung: die Herren Minder Gemeint.«-
Präsident, Röthlisberger zu Münflngen, Thurmann, Zeerleder;
ohne Entschuldigung: Herr Schund zu Zweifimmen

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen.

.êtâmp fli. Ich finde eine Lücke im Protokoll. Herr
GroßrathSpräfident Kurz hat gestern Morgen angesagt, wa»
er vorkehre behufs der geheimen Protokolle- Wie Sie sich er-

inner«, habe ich vorgestern öffentlich u. d bestimmt da» Begeh-
ren gest.llt, das geheime Protokoll der äkger Regierung und
dasjenige über die V«rwaltung der geheimen Gelder von 1804
biS 1821 vorzulegen. Ich verlange daher, daß diese» zu
Protokoll genommen werde.

Herr Präsident. Ich kann mich nicht erinnern, daß ich

öffentlich eine solche Erklärung gegeben hätte (vielseitiger Ruf:
doch!). Insofern es aber geschehen ist, so muß cS in'» Pro-
tokoll aufgenommen werd-n, eS wäre also davon Notiz zu
nehmen.

Mir dieser Erklärung wird das Protokoll durch das Hand-
mehr genehmigt.

Stämpfli. Ich erlaube mir zugleich die ganz kurze

Anfrage an den Herrn Präsirenren, der Versammlung mirzu-
rheiliN, worin die Aufträge bestehen, w'lche er gegeben hat,
und an wen sis gegeben worden.

Herr Regierungspräsident. Ich bitte, über diesen

Gegenstand nicht eine unnölhige Diskussion anzulangen.
Der Regierungsralh hat bereits beschlossen, bis Protokolle
vorzulegen. Beice werden daher vorgelegt werden.

Die Versammlung ist damit einverstanden.

Tagesordnung.
Vertrag des RegierungsratheS, betreffend »ine

Beschwerde gegen die Wahlverhandlnug von Münster, mit dem

Begehren, es sei, da bei bec Versammlung der Ausgeschossenen
der einzelnen Wahlkreise das Begehren gestellt wurde, die Stimm-
zettel zu entsiegeln und zu verifisiren, weil die Zahl der berechneten

Stimmen derjenigen der eingelangten Stimmzettel nicht
entspreche, und da dem Begehren nicht entsprochen wurde, der

betreffende Beschluß der B-rsammlung der Ausgeschossenen zu
kasfiren. Antrag deS Regierungsratpes auf Tagesordnung.

Herr Regierungspräsident, als Berichterstatter.
Herr Präsident, meine Herren Gestern haben wi: diejenigen
Wahlanstände beseitigt, von denen muthmaßlich vorausgesetzt
werden konnte» daß sie meist Gegenstand von zweierlei Ansichten

sein werden. Es hat sich demnach wirklich gezeigt, Vaß

sämmtliche Wahlanstände welche gestern vorgebracht wurden,
durch Handaufheben erledigt wurden. Die heute zu Behandlung

kommenden Beschwerden find nicht ganz gleicher Natur.
ES ist möglich, daß die Beschwerde, welche uns gegenwärtig
vorliegt, k.ine Ausnahme von der gstrigen macht, ich weiß eS

nicht, mir scheint sie von ziemlich gleichem Charakt-r zu sein;
dagegen wecdm zwei Beschwerden vorkommen, bet denen es sehr
denkbar ist, die Ansichten werden verschieden sein. AIS Rap.
porteur hab- ich die Pflicht, nichts anders im Auge zu haben
als die Sache und das Gesetz. Ich werde mir daher kiin.r ei

Abschweifungen aus das Gebiet der Persönlichkeiten erlauben,
und spreche auch die Hoffnung aus, die Diskussion werde sicv

ähnltcherwcise gestalten. Die Wahlbeschwerde von Münster ist

ganz eigenthümlicher Name, insofern der Schluß nicht die
Wahlversammlung selbst beirifft, weder diejenige einer politischen

Gemeindeversammlung noch diejenige eins» Wahlkollegiums,

sondern einen Entscheid des AmrSwahlkollegiums, welches

einen Antrag deS Reklamanten verworfen hat. DaS ist
da» Verhältniß. Nachdem in Münster am 13. Oktober
laufenden JahreS ruhig und ungestört die Wahlversammlungen
beendigt waren, find wie anderwärts am 14. Oktober die AuS-
geschossenen der einzelnen Wahlversammlungen mit dm
Protokollen zusammengetreten, haben die Stimmzettel eröffnet, da»
Ergebniß berechnet und da» Resultat einberichter. Run ist'S
bekannt, daß bei Anlaß der Berechnung das G-sammtergebniß.
einer der AuSgeschossenm, der vom Wahlkreis Münster, in
Bezug auf zwei andere Wahlkreise, auf den von Bövillard und
Gsnevez, Einsprache und Zweifel erhoben hat. Die Zweifel
stützen sich darauf: im Wahlprotokoll von Bvvillard stimme die
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Zahl der gsfalltnen Stimmen nicht überein, sondern widerspreche
der Zahl der eingegangenen Stimmzettel. So z. B. angenom-
men: es wären zu BövillarV im Ganzen 100 Stimmzettel
eingelang?. so hätten sitz ant jedem ders-lbe» zwei Namen finden
sollen, also im Ganzen 209 Stimmen. S?all dessen können
sich mehr oder weniger vo siaden; ich will nicht eintreten,
welches hier der Fall ill. Gmug, der Beschwerdeführer sagt,
die Hast v-e Stimmen treffe »ich? üderein mir derjenigen der Stimmzettel.

Bei Gcucvez bat er gefunden, die Zahl der angebenden
A immgeber sei im M ßstthällniß mit der Zahl der

Bevölkerung deS Wahlkreises, so daß es möglich, wo nicht
wahrscheinlich sei, daß sich mehr Personen on der Wahl betheiligl
hätten, alS stimmde echligr waren. So liegt die Sache, fie ist
atio s>-hr einfach. ES liegt kein Kassacionsantrag gegen Ge-
nevez oder Büvillaro vor und es ist auch weder gegen die eine
noch die andere Waplocchandlung in der gesetzlichen Frist
Klage erhoben worden, auch nicht gegen das Gesammlergebniß
teS Am sdezirkS M mster, sondern nur gegen einen Beschluß
des WahlkoüegiumS mn 8 gegen 1 Stimme Vom 14. Oktob-r.
Laut den Akten ergiebl sib folgendes Resultat: bet Böoillard
stimmt in ver That die Zahl der gefallenen Stimmen mit
derjenigen der eingelaufen-n Slimmz ttel nicht überein; aber die

Zahl der gefallenen Sn nmen ist nicht g ößer als die der
eingelangten Stimmzettel. sondern geringer. Man hat stch also
nicht zu beklagen. Auf 224 Stimmzettel kamen statt 443 nur
247 Namen ein. ES ist Ihnen nun allen bekannt, daß
derjenige. welcher einen Stimmzettel bekommt, das Recht hak, eine
destlwm e Anzahl Name» darauf zu setzen. Er du das Recht,
weniger daraus zu schreiben als Wahlen zu treffen find, er
hat auch das Recht, seinen Zettel weiß einzureichen. Ich kann
Ihnen in dieser Beziehung ein Beispiel anrühren, vaS in einem
Am Sbezirke, wenn ich nicht irre in Buren, nahe an 500 Zettel

weiß eingelangt sind. Wenn die Zahl der eingelangten
Namen größer gewesen wäre als de Zahl der Stimmzetttl, ja
dann wäre e» eme Irregularität, jetzt aber ist die Sache in
Ordnung. WaS die Wahlverhandlung von Geneve; anbetrifft,
sa verd oie ich gar nicht, daß tie Zahl der anwesenden Wähle?,

ve-glichen mit der Zahl der Einwohner, auffallend groß
ist, G-nevez hat nach ver letzten 'Volkszählung nne Bevölkerung

von 650 Köpfen, an der Wahl nahmen 17t) Theil, also
ungefähr ein Viertel. Herr Präsident, meine Herren! ich
wiederhol- eK, daS Mißvertzälrniß ist etwas start und darf
auffallen ; indessen erlaube ich mir einige Bemerkungen. Einerseits

hatten wir am 5 Mai an andern Orten d:e gleiche Er
scheinunq. So in Schupfen, wo die Zahl der Glimmenden
wmn mehr ganz ein viertel, doch unter ein Fünftel war. Ein
anderer Punkt ist der: die Herren wissen, daß, so wie die

Wahlordnung j tzc besteht, mm nicht, wie früher, um heu e

zu stimmen, drei Monat«, sechs Monate vorher an den betreffenden

Orten mußte domizilirc sein, sondern daß man am
Vorabend ver Wahl ankommen und den Tag darauf das Stimm«
recht ausüben darf, sofern die Papiere gehörig eingelegt und
der Betreffend« in den Stimmregistern eingeschrieben ist. Sie
erinnern sich an die Wahlverh.ndluug von Prunccnr, wo mehrere

Personen auch kurz vorder in die Gemeinde kamen undwo
das R sultak mit der drei Monate vorher vorgeno nm.mcn
Volkszählung auch nicht üdn einstimmte. Ich kenne ein anderes
Beisp el au» der letzten Zeit, aus einem -ö'jnke, wo kurz vor
dem 13 Oktober nicht w-niger alS 35 KantonsfremVe als
Arbeiter beruieu wurden und dort daS S immrechl ausübten
Ich habe nicht» d gegen, denn sie haben das Recht dazu. Ich
habe auch eine Berechnung gemacht »na bin zu dem Resultat
gekommen (vorausgeletzc, oaß cS Stich halte, daß, wenn alle
Stimmberechtigten sich delheiligten, sie ungefähr ein viertel der

Bevöikerung ausmachen. Herr Präsident, meine Herren, nehmen

wir nur eine Bevölkerung von 1000 Seelen, diese halbirr;
nehmen wir an, es ser die Haltte männlichen, die andere Halste
weiblichen G-'chlechtö, weiche letztere also außer Betracht fäll.
Alle unter 20 Jahren von der männlichen Bevölkerung finv
nicht stimmberechtigt. Wie verhasten sich diese zu der Gesamml-
zahl der übrigen männlichen Bevölkerung? Nehmen wir att,
daß bei 500 Mannspersonen 250 unter 20 Jahren seien, waS
darüber, ist stimmberechtig?. Dieses Verhältniß für sich allein
st.'â Auge gefaßt, mag allerdings auffallen; allein eS liegt kein

Grund vor, vorauszusetzen, eS sei eine Unregelmäßigkeit
vorgekommen. Das ist aber nicht die entscheidende Rückficht. Sie
erinnern fich an eine Reihe von Verhandlungen» so an die
gestrigen (ich erlaube mir nur diejenige von Unrerseen
anzuführen), wo man annehmen mußte, daß Leute admillirl worden

seien, die nicht hätten admillirt werden sollen, daß aber
die Wahlversammlung über ihr Srimmrechr entschieden hat.
Wer bat über die SttmmderecKrigung zu entscheiden? Wo uns
wie soll entschieden werden? D-c Entscheid über die Stimm-
berechrigung steh? ausschließlich der W chlversammlung selbst

zu; eS soll in der Wahlversammlung seihst entschied.« werden
durch eine Abmehrung derselb n. Sobald tiestlbe fich selbst
alS gültig konstituirc anerkennt, haben die Anwesenden für
diesen Tag dorr daS Stimmrecht. Der Entscheid der
Wahlversammlung ist endlich und irrevocabel. So wenn wir auch
annehmen, eS seien in Geinvez einige Nchtstimmberechtigte
anwesend gewesen, sei eS, daß fie alterShab unter 20 Jahren,
oder aus andern Gründen; so war de Mangel dadurch geHoden,

daß die Versammlung st- als st mmberechiigr anerkannt
hat, wie in Unrerseen. Ich wiederhole es, daß gegen die Wahl-
Verhandlung von Geneve; keine Beschw-rde eingelangt ist,
gegen diejenige von Bvvillard ebenfalls nicht, sondern die
Beschwerde besteht in Folgendem: Am 14. Oktober wurde in der
Versammlung lstr Ausgeschoffenen der Wahlkreise deS Amts-
bezirks Münster von einem derselben die Bemerkung gemacht,
eS scharr« ihm. die Zahl der eingelangten Stimmen widerspreche
der Zahl der Sriminzetttl und da daraus gescdloss n werden
könne, daß Leute gestimmt haben» die nicht stimmberechtigt
waren, so ve langte er, daß man nicht nur die Prolokolle öffne,
sondern alle Stimmzettel, sie ablese un r kontrollire. Die
Versammlung bestand aas 9 AuSgeschosseueu, und 3 gegen 1 faßten

den Beschluß, davon zu abstrahire», weil es nicht nöthig
sei. Darüber nun wird Beschwerde geführt und verlangt, daß
dieser Beschluß aufgehoben we be. Ich will nun gewärtigen,
welches d-e Ansichten deS Tribunals seien.

Stockmar. Bei der Diskussion über die Wahlen, die
im September stattgefunden, hat der Herr Regierungspräsident
unS geagt, man sei bei d-n Wahl«» vom 5. Mai nachsich iz
gewesen, aber die Zeit d«r Nachsicht sei jetzt vorbei, und iu
Zukunft müsse man sehr streng sein. Ww wollen sehen» ob
der RegierungSrath unS e ne Maßregel der Strenge vorschlägt.
Herr Profilent, meine Herren, Sie wissen, daß nach den letzten

Gesetzen die Abgeordneten aller Ktrchgemeinven sich im
Hauplone des Distriktes versammeln sollten» um die Protokoll«
der verschiedenen politischen Versammlungen zu prüfen und zur
Eröffnung de? Stimmzettel zu schreiten. Nach den Vorschriften

dieseS Gesetzes wurde daS Wadikolleqium zu Münster
gebildet. Sogleich nach Bestellung des Bureau's reklamirte ein
Mitglied gegen die Wahlverhandlung von Bovillard. ES fand,
die Zahl der im Protokoll ang»gebencn Stimmen entspreche der
Zahl der ausgetheilten Stimmzettel nicht. Der Herr
Regierungspräsident hat un» so eben gesaat, diese Reklamation wäre
gegründet, wenn die Zahl der im Protokolle stehenden Stimmen

größer wäre als vie der eingegangenen Stimmzettel, aber
so wie diese Zahl geringer sei, sei kein Grund da, vieie Unge-
nauigkeit zu tadeln. Ich finde, daß die Argumenlirung deS

Herrn RegierungSpräst'enten ganz falsch ist. Ich nehme an,
in einem Wahlkoll«g>um finde vie Eröffnung von zirka 15
Stimmzetteln statt, und die verschiedenen Protokolle erwähnen
nur die Stimmen, welche von den Kandidaten, die in jeder
jeweiligen Versammlung die größte Zahl von Stimmen erhalten
haben, erlangt wurden, und man vernachiäß ge eS, in jedem
der Wahlprorokolle die zerst euren Stimm, n zu erwähnen Es
Wird dann so in den Protokollen eine geringere Zahl ver Stimmen

alS der eingegangenen Stimmzettel stehen, und nach dem

Urtheile des Herrn Regierungspräsidenten müßten alle diese

Operationen aiS regelmäßig betrachtet werden. Dem ist aber
n chl alio, di-ie vermhrungsweise könnte höchstens bei einer

a lgemeinen Vereinigung in einer Bezirksversammlung entschul-
d gl werden, wo diese Auslassung auf da» Wahlresultat keinen
Einfluß ausüben könnte, während vie politischen Versammlungen

da, wo alle Stimmen an der Generalversammlung
eröffnet werden, «othwendigerweise sehr Sorge tragen müssen,
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nicht eins einzige Stimme zu vernachläßigen; denn e» kann

geschehen, wie dieß wirklich sehr oft geschehen wtrs, daß ein
Kandidat 100—150 Stimmen in einer Gemeinde und bloß 3
ober 4 in einer andern, 1 oder 2 in einer dritten Gemeinde
u. s. w. hat, io d.K. wenn er auch nicht die Mchcyett der
stimmen in der Gemeinde erhalten hak, die ihm 100 oder 150
Stimmen gab, er diese Majorität doch erreichen kann mittelst
der zerstreuten Stimmen in den andern Gemeinden. ES ist
somit offenbar, daß. wenn diese vereinzelten Stimmen nicht alle
im Protokolle sich aufgezeichnet befinden, das Srgebqiß der
Wahloperation dadurch unrichtig gemacht werden kann; dieß

hat der Herr Major Moll sehr wohl v-rstanden; als er sah,
daß in der G-meinde Lüvillard die Zahl der in dem Wahl-
Protokolle dieser Gemeinde angegebenen Stimmen geringer sei

als die Zahl der eingegangenen Stimmzettel, verlangte er, die
Pakete sollten entfiegelt und die Stimmzettel untersucht werden.
Da» ist der erst- Grund seiner Klage. Folgendes ist der zweit« :

Die Kirchgemeinde Genevez besteht au» zwei Dörfern, leS Ge-
nevez und la Jour, nebst einer Anzahl von Pachthöfen und
e n-elnen Häusern, und zählt im Ganzen eine Bevölkerung von
656 Seelen. Nun ist eS, Herr Präfident, meine Heeren, gut»
Ihnen zu sagen, daß in den Thälern von Montier, Court und
Tavanne« (DachSfelden), die reformirt find, eine sehe große
Mehrheit sàr die liberale Partei, aber da die konservative Partei

sich auch liberal nennt, so will ich sagen, für die Weißen
gewonnen ist; die W ißen find dort in einer großen Mehrheit;
aber bei den Wahlen fiehc man stelS daS Volk mit einer zur
Zahl der Bevölkerung nicht im Berhältnisse stehenden Misse
von Wählern anlangen, und so setzen fie die Liberalen oder
W-ißen in Minderheit. So sahen wir die Gemeinde Gevenez,
656 Seelen stark, ihre Zahl von Wählern bis auf 170
Glimmende bringen, die an den letzten Wahlen Theil genommen
haben sollen, wa» mehr al» «inen Wähler auf 4 Seelen
ausmacht. Nun haben wir b>« dahin geiehen, daß nie die Zahl
der Wähler den vierten Theil der Bevölkerung erreicht hat.
Und diese Zahl von 170 ist nicht die der Srimm'ähigen »

sondern die der Personen, welche ihre Slimmzettel abgegeben, die

an der Wahl Theil genommen haben; und doch wird man
zugeben, e» habe in der Gemeinde Genevez Frauen, Kinder,
Kranke, Greise, die nicht zur Wahl sich begeben können oder
solche, die nicht stimmen wollen, wie die Wiedertäufer — ich
will nicht sagen, wie viel, aber eS hat Wiedertäufer in dieser
Gegend. AuS diesem Grunde hat der Herr Major Moll, der
«ine Unregelmäßigkeit, einen Jrrihum, oder sonst etwas
vermuthete, verlangt, man soll- zur Untersuchung der Stimmzettel
sch eilen. Nun sagen Sie vielleicht, Tit.. die Reklamation dcS

Herrn Major Moll, welche nur auf einem verdachte beruhte,
sei durch das Bureau der Versammlung nicht zuzulassen
gewesen. Aber er hatte nach meiner Meinung daS Recht, die
verifizirung zu verlangen» und erst nachdem dieselbe stattge-
funden, konnte er vo schlage machen. Sie mögen vielleicht
auch sagen, wie man in den Stimmzetteln ersehen konnte, ob
die, welche gestimmt, daS Stimmrechr gehabt hätten »vernicht;
oder ob mehc Stimmende als Stimmfähige da gewesen seien;
dafür hat e indeß Herr Moll zu sorgen, und daS Büreau hatte
nicht das Recht, die Anwendung deS durch da» Gesetz ihm
verliehenen Rechtes vorzuenthalten. Der Herr Regierung»,
vcäfi ent hat uns nichts vom Gesetz« gesagt. Laßt UN» doch
sehen, wa» der Artikel 18 deS Gesetze» vom 2. August 1350
enthält. Er lautet: Hierauf werden die Protokolle und Stimm-
zettcl der einzelnen Versammlungen emflegelr. Erheben sich

Reklamationen, so werden die Protokoll« in Entgegenhaltung
mir den Stimmzetteln geprüft. Ueber die Richtigkeit der
Reklamationen und die Erheblichkeil allfälligec Bemerkungen wird
von der Versammlung öffentlich abgestimmt, wobei jeder Kirch-
gemeindSversammlung nur eine Stimme zukömmt. Bemerkungen,

welche die Mehrheit erheblich findet, find im Protokoll«
bestimmt anzugeben. Sie sehen, daß da» Gesetz sagt, „im
Falle von Reklamation," eS spricht sich im Allgemeinen au»;
eist nachdem eS zu der von Herrn MijsrMoll verlangten ve-
rifiztrung geschritten war, hatte e» fich über die Begründetheit
oder Unbegründetheil seiner Einwendung auszusprechen. Um
fich zu entschuldigen, hat da« Büreau vorgeschützt, Herr Moll
set weder Wähler in der Gemeinde Genevez, «och in derjenigen

zu Böaillard, und hätte nicht daS Recht gehabt, gegen
Verhandlungen Einwendung zu erheben, deren Regelmäßig? it durch
die betheiliglen Versammlungen anerkannt worden sei. Ich
glaube aber, alle Bürger eine» Bezirk» haben da» Recht,
gegen die Operationen sowohl der verschiedenen Gemeinden als
ter Generalversammlung Einwendung zu erheben, und wenn
diese» Recht den bloßen Bürgern zusteht, so muß e» noch mit
mehr Recht einem Mitgli-de des Bureau'S der Generalversammlung

zustehen, der zur Untersuchung der einzelnen Akten
berufen war. Da» Büreau hat fich somit gegen den Artikel
18 teS Gesetzes vergangen, al» es fich weigerte, da» verlangen

de» Herrn Major Moll in Betracht zu ziehen; denn, Herr
Präfident, meine Herren, da» Gesetz stellt nicht frei, zu berathen,

ob «S in dix Reklamation eintreten wolle oder nicht; es

spricht fich sehr bestimmt au» : „Im Falle von Einwendungen
soll geprüft werden." ES fand eine Einwendung statt und
folgerecht mußte man die Stimmzettel untersuchen. Mir scheint
eS, man hätte voc dem Rufe eines solchen Minne», der sein
L hen auf der GSlikerbreck» ausgesetzt hat, mehr achten» und
ihn nicht so behandeln sollen, wie man that. Meine Herreu,
ich will streben, mich in einigen Worten zusammenzufassen:
Heir Major Moll hat gegen die Operationen des Büreau'»
der Versammlung Einwendung erHoden, weil diese» Bureau
fich weigerte, seiner Reklamation Recht angedeihen zu lassen;
er hat eine Klage eingegeben, und heute haben Sie zu
entscheiden, ob Sie da» von der Mehrheil de» Büreau'S der
Generalversammlung de» Distrikt» Montier befolgte B.rfahreu,
ein v-rfahren, da» offenbar den Artikel 13 de» Gesetze» vom
2. August 1350 verletzt, gutheiße« wollen oder nicht; oder ob
Sie, trotz der Strenge, die Sie bei and rn Gelegenh iten an
den Tag legten, aus'» Reue nachsichtig sein wollen. Anerkennen

wir dit un» vorgelegte Klage als begründet an, <o an-
nulliren wir dadurch die Verhandlungen der politischen
Versammlungen nicht; unsere Abstimmung in diesem Sinne wird
kein andere« Resultat haben, al« dem Gesetze Achtung zu
verschaffen ; die Akten w-rden der Generalversammlung zurückgesandt

werden, damit fie dem verlangen de» Herrn Major Moll
sein Recht angedeihen lasse. Findet dann der Klagende, sein

verdacht sei begründet, so hat er da» Recht, eine Prolestation
gegen die Wahlen aufzusetzen. Ich verlange daher nicht die

Kassation der Wahlen d«S fraglichen Kreise», sondern die An-
nullirung der Operationen des WahlkollegiumS.

K ar rer. Herr Präfident, meine Herren. Ich bin auch
so frei, etwa» zu bemerken. Der meiste Theil dessen, wa» ich

zu bemerken vorhabe, ist zwar nur ein« Wiederholung dessen,
wa» Herr Slockmar bereit» in französischer Sprache vorgebracht

hat; insessen möchte e» angemessen sein, daß darüber
auch deutsch etwa» gesagt werde. ES ist von einem Mitglieds
der Versammlung der AuSgeschossenen vvn Münster, nämlich
von Herrn Major Moll, gegen die Verhandlung de» Amtö-
wahlkollegium» Einsprache erhoben worden, weil Herr Moll
als Abgeordneter einer Wahlversammlung verlangte, daß die
versiegelten Stimmzettel von Genevez geöffnet und mit dem

Wahlprorokolle verglichen werden, aber ihm nicht entsprochen
wurde und zwar ausdücklich gegen den § 13 de» Gesetze»,
da» in der letzten Sitzung hier erlassen wurde. Dieser 8- 18
heißt: „Hierauf werden die Protokolle und die Slimmzettel
der einzelnen Kirchgemeinden entsiegelt. Erheben fich
Reklamationen, so werten die Protokolle in Entgegenhaltung mit
den Stimmzetteln geprüft. Ueber die Richtigkeit der Rekla-
ma ionen und die Erheblichkeit allfälliger Bemerkungen wird
V0> der Versammlung abgestimmt, wobei j?der Kirchgem inde-
versammluag nur eine Stimme zukommt. Bemerkungen, welch«
die Mehrheit erheblich findet» find im Protokolle bestimmt
anzugeben." ES ist von Seite de» Herrn Rapporte»:» bemerkt
worden, wen« ich ihn recht verstanden habe, daß bloß von
derjenigen Gemeinde, gegen welche reklamirr wird, können Re-
k am tionen gemacht werden, und daß» wenn von Abgeordneter

der betreffenden Gemünd« keine Reklamationen erhoben
werden, Niemand da» R ckr dazu hgb«. SS ist ferner bemerkt
worden, d.ß, wenn die Mehrheit der Stimmen de» Wahlkol-
l'gium» dasür entscheide, e» solle nicht enrfiegelr werden, e»

auch nicht geschehen solle. Da» liegt nicht im § 18, sondern



derselbe will, daß jeder Reklamation Rechnung getragen werde.
Et soll jedem Abg«ordnel-n Gelegenheit gegeben werden, zu
untersuchen, od alles in Ordnung, oder ob in dieser oder jener
Gemeinde Unterschlauf gelrieben worden sei. ES ist wirtlich
auffallend, daß man heule so nachsichtig über solche Dinge
we^g-hen will, währenddem man vor nicht gar langer Zeit
ausgesprochen hat, man wolle mit der größten Strenge
verfahren, und alles, wa» nicht mit der Form und der Vorschrift
der Geietze übereinstimmt, tolle gerügt, beseitigt und ka'sirt werden.

Warum har Herr Moll reklamirt? Er hat deßhalb re-
k.amirt, weil bet der Gemeinde Genevez, die ein« Bevölkerung
von 965 Seelen hat, 175 Stimmende, also mehr alt der Viertel

der Bevölkerung, im Wahlprorokoll verzeigt sind. Ich will
doch ein wenig nachschauen, ob daS möglich sei. Man nimmt
durchschnittlich an, daß von der Bevölkerung wenigsten« die

Hälfte weiblich sei, diese ist nicht stimmfähig. ES bleiben also
noch 3-ii) männliche Seelen. ES wird ferner ang-nommen,
daß die weibliche Bevölkerung überall größer ist a>S die männliche

und baß da, wo sie eS nicht ist, ein auSnahmSweiset
v-rhättntß »ei. Dennoch will ich bei der Hälfte bleiben. Ferner

ist anzunehmen, daß von der männlichen Bevölkerung
wenigsten« di- Hälfte Kinder se en ; eS bleibt unt also noch eine

Zahl von 165, also schon weniger als im Wahlprotokoll alt
Stimmende angezeigt sind. E« sind aber dabei noch abzuzieh-n
die zahlreichen Wiedertäufer von dort, die nicht stimmen und
sich von allen politischen Handlungen entfernen. Ferner die
Krank n, die allen Leute, die nicht Theil nehmen können, die

Gebrechlichen und endlich die Gleichgültigen. So wird sich

die Zahl auf wenigsten« 166 redustren, auf daS Resultat,
welches man bei der Wahlversammlung angegriffen hat, wo
nicht ganz ein Fünftel Theil nahmen, und doch hat man dort
ausgesprochen, eö sei sehr auffallend, daß dort so Viel Stimmende

gewesen seien, während eS doch kaum ein Fünftel war.
Ich berühre noch einen Gesichtspunkt. D e Verfassung schreibt
nämlich vor, daß die verschiedenen Vorschläge und die Wah en
der Amtsrichter und Suppleanten vo« einer Ämtswahlversammlung

geschehen. Run Halle ich zwar die Abänderung des
Gesetzes sür sshr zweckmäßig, zufolge deren die s

Kirchgemeindeversammlungen dennoch ein Kollegium bilden, welche» vertreten
ist durch die Versammlung der Abgeordneten. Dort soll die
Genehmigung und Untersuchung aller Verhandlungen vor sich

gehen und wenn sie nicht vor sich geht, so ist die Genehmigung
nicht vorhanden. Au« diesen Gründen, ich will nicht weitläufiger

sein, stimme ich zum Antrage bcS Herrn Stockmar.

S t ä m p s l i. Herr Präsident, meine Herren Ich er-
laube mir in dieser Sache ebenfalls eine Bemerkung. Nach
meiner Ansicht ist hier entscheidend ter 8 18. der soeben von
Herrn Karrer abgelesen wurde. Dieser Paragraph ist wört,
lich gleichlautend mil K. 19 eineS frühern G-letzeS über die

Anordnung der Nationalrathswählen für 1848. Damals wurde
auch dwser Modus eingeführt, und eS heißt im §. 19 : „Hierauf

werden u. s. w." Nun bemerke ich, daß ich mich noch g«.
nau an die Diskussion über diesen Artikel erinnere, und na-
mentlich, daß man damals im RegierungSrath die bestimmt«
Ansicht hatte, wenn d e Abgeordneten der einzelnen
Wahlversammlungen zusammenkommen, so sei eS nicht obligatorisch,
die Stimmzettel noch einmal abzulesen und zu konrrolliren,
da« würde zu weit führen; aber auf der andern Seite wolle
man auch Garantien geben, daß in einzelnen Gemeinden nicht
Unterschlauf geschehe, uns um di.ß zu erreichen, wurde der

Artikel in dem Sinne angenommen, daß die spezielle Ablesung

und Bergleichung der Stimmzettel verlangt werden könne,
und zwar von einem einzigen M tgliete» und daß, sobald eine

Reklamation geschehe, wirklich die Stimmzettel der beireffiN-
oen Gemeinde verlesen werden müssen. Und eS ist durchaus keine

Rede davon, daß man die Sache so auffassen und so auslegen
könne, wie eS der Herr Berichterstatter that, daß nämlich die

E-öffnung und Ablesung nur dann geschehen müsse, wenn vom
Abgeordneten der betreffenden Gemeinde rekiamirt werde. Sine
solch« Vorschrift hätte gar keinen Zweck Denn wenn eine

Gemeinde Unterschlauf oder Betrug üben will, so wird sie

einen Abgeordnelen schicken, der damit einverstanden ist, und
dieser wird nicht nklamiren uno sagen: jetzt enlfiegelt unsere
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Stimmzettel und untersuchet sie Wenn nicht j.der Abgeordnete
das Recht der Reklamation hat, so haben wir gar keine Ga-
rantie. S» kann auch gar kein Zweifel sein, daß die
Untersuchung auf Reklamation hin geschehen soll. Denn eS heißt
im Gesetz ganz unbedingt und ohne Vorbehalt: „Auf
Reklamationen hin wird daS Protokoll geprüft." Heißt eS erwa:
„Auf Reklamation von der betreffenden Gemeinde ?» Nein.
Oder heißt e» : „Auf Reklamacion der Mehrheit hin?» Nein,
auch nicht, sondern ganz einfach: „Auf Reklamation hin."
Und diese Reklamationen können erst enischieden werden, wenn
die Enrsteglung und Untersuchung stattgefunden hat. Dann
erst kann der Betreffende sagen: Jetzt bin ich befriedigt! oter
wenn nicht: Ich beharre auf meiner Beschwerde und dann enl-
scheidet die Versammlung. Die Siirstegelung muß aber geschehen.
Wenn Ihr da« abschneidet, so habt Ihr jede Garantie ganz
abgeschnitten. E« soll eine Untersuchung geschehen, damit
man erfahre, wo Betrug staltgefunden hak. ES ist nicht möglich,

daß mehr alS ein Bierthcil d.r Bevölkerung stimmberech«
t'gl sei.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine
Herren! Die Deliberation bat heule eine Wendung genommen,
welche wir wenigstens allseitig eine erfreuliche heißen können,
insofern daß sich Alle«, io verschieden die Ansichren sein
mögen, auf Aeußerungen über der Sache selbst beschränkte und
sich von Persönlichkeiten ferne hielt. Eine einzige Abweichung
ist davon begegnet. Ich erlaube mir daher eine kurze Anrede
an Herrn Siockmar. Herr Srockmar hat gesagt: Herr Major
Moll habe bei GiSlikon sein Leben eingesetzt sür die freisinnig«
Sache, und derselbe sei ein« Persönlichkeit, welche man in
öffentlichen Akten respekriren soll. Wenn Sie auf diese
Persönlichkett eintreten wollen, so glaub- ich, daß wahrscheinlich
in diesem ganzen Saale Niemand ist, derHeirn Moll so nahe
steht, wie ich; denn Herr Moll ist einer meiner Jugendfreunde.
ES handelt sich aber nicht um diese Person, saniern um die
Sache selbst WaS nun die Sache anbetrifft, so har Herr
Srockmar gesagt, wenn man schon dem Begehren des Herrn
Moll entsprochen würde, so würde damit allerdings noch keine
Wahlvechandlung kassirr, sondern Sie würden nur den betreffenden

Beschluß VeS AmtswahlkollegiumS kassiren. Es ginge
mithin da» Geschäft an das «inlSwahIkollegium zurück, die
Prolokolle müßten noch einmal zur Hanv genommen, die Stimmzettel

geöffnet und v-rglichen werden, und daS Resultat würde
sich dann herauistellen. In anderer Beziehung hingegen könnte
ich dem Ancrage deS Herrn Stockmar nichr beipflichten, daß
man auch nachher noch Beschwerde fähren könnte. Nein, da«
kann man nicht. Für Beschwerten gegen Wahlvei Handlungen
ist eine perewpronfche Frist von 8 Tagen gesetzlich festgesetzt;
ich bitte Sie, sich an das gestrige Be hältniß zu erinnern.
DaS Protokoll von Unterseen ist noch jetzt unemflegelt, dessen
ungeachtet haben die Betreffenden ihre Wahlbeschwcrve
angebracht; sie wurden angewiesen, und di« WahlverHandlung ist
güllig. Nur eine Reservation mußte zugegeben w-rden näm-
lich die, daß wenn wir in Untersten e neu Fall vor uns hat-
ten, wie bei WalrerSwyl, sich die Sache anders gestalten würde.
Noch eine Reservation: Wenn infolge der vergleichung der
S'immen ein Betrug vortommr, so wirkt diestr allerdings zu-
rück auf die Gültigkeit der Verhandlung. Ich habe adcr dieß
Pier nicht im Auge, sondern nur daS Allgemein«. Ich wiederhole

eS : mit tie'er Ruhe kann mau auch verhandeln, und so

will man auch verhandeln; we n mon nu? nicht immer un-
nöthigerweise leidenschaftlich würde. Eine Verschiedenheit der
Ansichten habe ich gerne anerkannt. Sie haben nun eine An-
ficht gehört, Sie werden der andern auch Gehör schenken, und
dann entscheiden. H.rr Präsident, meine H-rrcn! Das erste

Verhältniß, wie eS heute abgefaßt worden ist. ist die Differenz
der Namen mir derj nigcn der eingelangten Stimmzettel. Ich
habe gesagt, man könne sich 2 Fäll« dabei denken; entweder
seien auf 190 Zetteln wehr ais 299 Namen, oder weniger.

Im ersten Falle ist oll-rdings eine Irregularität, und tie ver-
Handlung muß aufgehobn! werden, im zweiten Falle ist die

Sache in Ordnung; leim Jeder hat das Recht, zu stimmen,
oder nicht. Ich habe noch beiglfügt, und Herr S cckmar hat
eS anerkannt, daß nach îem Protokoll richt mehr, sondern
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weniger Namen eingingen. Allein Herr Stockmar macht den

Sinwurf, und sagt, cS sei gar wohl möglich, daß im Protokoll

weniger Stimmen angegeben seien, alS hätten fallen tön.
neu; aber dessen ungeachtet sei eS möglich, daß eine Jrregu.
lariiäl vorgekommen sei, nämlich darin, daß man die einzelnen
zerstreuten Stimmen nicht etnproiokollirt habe. ES ist gar
wohl möglich, daß Einzelne einige wenige Stimmen machen,
allein nicht in Betracht kommen ; deßwegen sollen sie aber doch

«inprolokollirt werden, daS ist ganz richtig, und wenn im
Protokoll zu Bevillard solche Stimmen ausgelassen wurden, so

find wir darin schon einig, daß eS nicht hätte geschehen sollen.
Allein, Herr Präsident, meine Herren da» ist hier auch nicht
der Fall. Ich habe dieses Protokoll bet der Hand. Daraus
ergibt sich, daß von 109 Anwesenden jeder 2 Namen auf den

Zettel geschrieben hatte. Schrieben Alle, so mußten 213
Namen eingelangen. Kamen mehr ein, so war die Sache nicht
gut; weniger hingegen durften eingelangen. ES find nur
19l Stimmen eingelangt. DaS ist die Lage. Die Zahl der
eingelangten Namen ist alio geringer, als fie hätte sein sollen.
Aber auch der andere Zweifel ist gehoben; denn (um mich eineS
trivialen AuödruckS zu bedienen) eS ist bewiesen, daß auch d>e

sogenannten verzatterten Stimmen nicht ausgelassen find. DaS
sieht man auS dem Protokoll. Herr Boivin steht unter den

Namen, welche eigentlich in Betracht kommen, zuletzt, dann
folgen die verzatterten Stimmen. (ES werden eine Reihe sol-
cher verlesen.) Herr Präsident, meine Herren! Man könnte
aber in dieser Beziehung vielleicht sagen: Ja, das find ein

Paar, aber vielleicht find noch mehrere. Allein diesem gegenüber

ist zu erwidern : daS Protokoll ist eine öffentliche Uikunde,
es wird öffentlich vorgelesen vor allen anwesenden
Stimmberechtigten. vom Bureau unterschrieben, und eS würde ein Faktum

enthalten, wenn Einer nicht inbegriffen wäre; eS liegt
nun vor, daß auch die verzatterten Stimmen nicht Übergängen
worden, daß nicht zu viel, sondern zu wenig Stimmen
einlangten. Einstweilen ziehe ich den formellen Gesichtspunkt
nicht in Erwähnung. Ich komme nun zum Verhältniß der
Bevölkerung. Herr Karrer hat vorerst eine i Irrthum begangen;

vielleicht weil er die Sache nicht genaue: wußte. Sc hat
gesagt, eS sei auffallend, daß die Gleichen, die bei Schüpfen
Klage geführt hätten wegen der ungeheuren Zahl der Scim-
wenden, welche dort Theil nahmen, hier nun nichlS auszusetzen
wüßten. Bekanntlich hat auch die Regierung bei Schupfen
aus Genehmigung angelragen mit der Aeußerung: es möge
der Beschwerdepunkl für sich einen Schein haben; eS sei eine
auffallend große Zahl der Stimmenden gewesen, etwas m hc
als e n Fünftheil. Führen wir h-ute etwa eine verschiedene
Sprache Ganz und gar nicht. Wir haben ja anerkannt, die

Zahl der Stimmenden sei auch hier eine ungewöhnlich große;
liegt da irgend ein Widerspruch vor? Das ist gewiß niche
der Fall. Hingegen verdient genauere Erwägung : t) ob
Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß zwischen der Bevölkerung und den
Stimmenden ein Mißverhältnis sei, und vorausgesetzt, es wäre
so, 2) ob diese» einen Grund zur Klage gebe. Herr
Präsident, meine Herren! Ich gehe auch, wie Herr Karrer, von
dem Standpunkt auS, die Bevölkerung lasse sich etwa in eine
männliche und eine weibliche Halbiren. Wenn er dann aber
sagt, von der männlichen Hälfte falle wieder mehr alS die
Hälfte, als unter 20 Jahren, außer Betracht, s» wäre er
wahrscheinlich in Verlegenheit, dieß ist statistisch zu beweisen, von
der Gemeinde Kenevez habe ich keine Statistik vor mir; die
allgemeine des Kantons kenne ich nicht. Nur von einer Ge-
meuide habe ich genaue Angaben, und diese kann hier nicht
al» Regel gelten, sondern bildet vielmehr eine Ausnahme. In
der Stadt Viel ist vom Jahre 13tä bis zum Jahre 1830 die
ganz genaue Berechnung der AlterSverhältnisse aller Einwohner

gemacht worden, und welches ist daS Reultat? Es
ist ein höchst auffallendes, nämlich, daß von allen Gebornen
in dieser Zeit im ersten Jahr ein voller viertheil stirbt, sin
zweiter viertheil das 54le Altersjahr erreicht, und eil? ganzer
viertheil über daS 72ste AilerSjahr geht, so daß in Viel in
j-ncr Epocke daS 54ste Jahr die Grenze bildet zwischen beiden
Hälften. Die Ursachen davon sind freilich die vortrefflichen
Gesundheitszustände jener Gegend, wie fie im ganzen Kanton
selten find. Ich bin nun weil entfernt, dieses Verhältniß alS

maßgebend auf alle anderen Gemeinden anzuwenden, wo wir
bei Weitem nicht auf 54 Jahre kommen, aber doch gewiß bö-
her als auf daS Mste. Damit ist allertingS die Sache noch nicht
erklärt. Sä kann Kranke geben. wir wissen «S nicht, ab«,
ich setze es vorauS; es mögen auch Gleichgültige in Rechnung
gebracht werden. M.n sagt aber, cS seien in der betreffenden
Gemeinde sehr viele Anabaptiste». Woher hat man das?
Mir wurde die Erklärung gegeben, es befinde sich dort e n»
einzige Familie dieser S kre JH kann mich übrigens rren,
denn ich habe keine Dokumente vor mir über die en K
genstand ; aber eine achlungSwrrhe Person, die mn jener Geg nd

ganz genau bekannt ist, hat mich versieh rt, d ß sich die ga ze

Zahl der Wieberläufer auf diese Familie beschränke. Wohin
kommen wir aber mit solchen Le«hälinissen? Herr Präsident,
meine H rren! N chl da liegt die Schwierigkeil; mir fällt daS

Verhältniß auch auf, ohne daß ich «S als eine Verdächtigung
anerkennen kann. Ich frage nun : angenommen, eS wären «in

paar Nichtstimmberechligie dabei gewesen, ändert das an der Sache
etwa»? Gestern haben wir bei Unlerseen gesehen. daß dort
wirklich Nichtstimmberechtigte milg-st-mmt haben. hat daS die

Ungübigkeil der Verhandlung nach sich gezogen? Nein, weil
da» Gesetz darüber es deutlich aussp.ichl (Die Herren erinnern
sich noch an mein« Erwi:eru»g gegenüber Herrn Karlen.)
Die Gemeinde Unlerseen hat da» Recht wie jede andere, über
die Siimmberechligung zu entscheiden; sie «««schied und dabei
bleibt eS und bet Münster bleibt eS auch so. Herr Karrer
sagte, die Wahlversammlung habe allerdings das Recht, über
daS Slimmrechl zu entscheide», aber m«hr oder weniger müsse
dieses Recht auch dem AmtSwahlkollegium zustehen. Rein, Herr
Präsident, meine Herren über die Stimmberechkigung hat dieses

Kollegium nicht zu emsch.iden Wohin kämen wir auch»

wenn wir dieses zugäben, wenn z. B. gerade bei Unterseen
die Versammlung entschieden hätte, die betreffenden vier
Individuen sollen Srimmrecht haben » daS AmtSwahlkollegium
aber daS Gegentheil? DaS ist nicht möglich. DaS Gesetz spricht
darüber deutlich. Die Wahlverordnung unterscheidet zwischen
den einzelnen Versammlungen und den Operationen deS AmlS«
Wahlkollegiums Was sagt hierüber §. 5? „Hierauf fragt der

provisorische Präsident die Versammlung an. ob Jemand an-
wesenz sei, der das Sli-nmrecht nicht besitze.- Und jetzt:
„Ueber allfällig« Reklamationen entscheidet die Versammlung
sofort und endlich w." ES ist also wirklich nicht der Fall» daß

in einem AmtSwahlkollegium, wo die Abgeordneten der einzelnen
Versammlungen anwesend sind, noch über daS Srimmrechr
einzelner Theilnehiner abgestimmt und entschieden werden könn«.

Damit wären wir aber noch nicht weit, wenn auch der Beweis
vorläge, daß einige in Genevez Nichlberechtigre milgestimml
hätten; wir wären nur so weil wie in Untersten. Aber eS

ist darüber erkannt und eS geht unS nicht» mehr an. Ich
komme nun auf den formellen Punkt; §. 18 ist verschieden aus-
gelegt worden und die Hälfte der Auslegung unterschreibe ich.
Herr Präsident, meine Herren! Ich ksnrestiere dem Herrn
Moll wie jedem andern AuSgeschossenen daS Recht der
Reklamation nicht. Wie weit sich die Reklamation ausdehnen solle,
ist ein« andere Frage. Hierin müßte ich in einem Punkte von
der andern Auslegung abgehen. Ich will voraussetzen, r»
werde gegen eine einzelne Wahlversammlung von Niemanden
geklagt, der dazu gehört, aber aus einer andern Versammlung
deS gleichen Amtes erhebt Jemand Beschwerde gegen dieselbe;
steht nun dem Wahikollegium das Recht zu, darüber zu
entscheiden, ja oder nein? Ich erkläre offen, wenn ich ans daS
Gewissen gefragt würde, so müßte ich sagen: ich bin im Zweifel.

Das Büreau in Münster hat nicht unverständig gehan-
drlt, daß es diele Reklamation so erledigt hat. Warum können

Zweifel entstehen? Herr Scorkmar hat es angedeutet und
ich will eS übersetzen. Herr Präsident, meine Herren! Deßhalb,

weil die einzelne Wahlversammlung nicht für sich ein
abgeschlossenes Ganzes wacht, sondern nur einen Theil der ganzen

fingirtcn AmrSwahlversammlung, un) weil daher das falsch«
Resultac einer einzelnen Versammlung rürk-virkc auf das Gs-
samnnresullat deS Amtsbezirks, so habe jeder Ausgcschsssen«
ein Interesse zur Prüfung der einzelnen Verhandlungen. Nach
dem Wortlaute deS Gesetzes glaube ich jedoch nichr, daß man
habe gestatten wollen, Klagen in to ausgedehntem Sinne führen



zu können. Oder wenn man d-e Konsequenzen davon will, gilt
der gleiche Grundsatz nicht auch zwischen den einzelnen Aemtern

deS KantouS? denn wir müssen daS Verhältniß ins Auge
fass-n, nach welchen sich die einzelnen Amtswahlversammlungen
zum ganzen Kanlon verhalten, wie die Gemeinde zur Amts-
Wahlversammlung. Und habe ich bann als Kanronsbürger
nicht auch ein Interesse, die Sache zu untersuchen? Wollen
Sie dann einen Schritt weiter gehen und sogen: nicht nur jeder
Amtsangehörige hat daS Recht der Beschwerdeführung, sondern
jeder Kanlonsdürger? Ich will die Konsequenz nicht so weit
treiben» aber ich mache Sie nur darauf aufmerksam, wohin wir
kommen würden. Ich erkenne, wie Herr Slockmar, dem

Ausgeschossenen das Recht zu, einen Antrag zu stellen ; aber ich

vindizire auch dem AmiswahlkoUegium daS Recht, über die

Erheblichkeit oder Unerheblichkeit des Antrages zu entscheiden;
ich könnte jedoch nicht zugeben, daß zuerst die Entsiegelung
staltfände, sondern erst, wenn über die Erheblichkeit des

Antrages entschieden ist. Denn wenn der Antrag unerheblich
befunden wird, so wüßte ich nicht, warum die Eröffnung der

Zettel erfolgen sollte, Herr Moll hat seine Reklamation an-
gebracht» die Versammlung hat darüber erkannt, sie sei

unerheblich. Ich will daS Protokoll ablesen, es ist zwar französisch,
aber ich will eS übersetzen. Denn mir liegt auch daran, daß

man uns in dieser Beziehung keine Vorwürfe mache. Ich habe
keinerlei Interesse» daß der Beschluß gehandhabt werde. Es
heißt im Protokoll« : »Nach der Bildung deS BüeeauS begann
man mit der Entsiegelung der Prorokol e Herr Major Moll
Von Münster, Sekretär der Versammlung, bemerkte nun, daß

er in den meisten Protokollen eine Irregularität bemerke,
indem die ungültigen Stimmen der weißen Stimmzettel nicht in
dielen Protokollen verzeichnet waren, daß die Zusammcnrech-

vung nicht die nämliche Zahl ergebe» wie die eingelangten
Stimmzettel und daß sie daher mit denselben auch nicht
übereinstimmten ; ferner, daß er nicht begreifen könne, wie «S in
der Gemeinde Genevez 170 Stimmmende gebe, worauf er ve »

langte, daß die Protokolle verifizirt werden durch Vergleichurg
derselben mit den Stimmzetteln. Die Versammlung. in Er-
wägung, daß diese Verifikation weder zur Aufklärung über den

Sachverhalt beitrage, noch irgend ein« Aenderung in, den Op -
ralionen zur Folge habe, beschloß mit s Stimmen gegen die.

jenige deS Reklamanten, daS Begehren des Herrn Major Moll
lei nicht erheblich zu erklären " Ich wiederhole eS: nicht ra
liegt die Frage, ob Herr Moll daS Recht der Reklamation habe,
sondern ob das Amrswahlkollegium daS Recht habe, die
Reklamationen für unerheblich zu erklären, und wenn sie

unerheblich erklärt werben, ob ihr dennoch hab« Fol^e gegeben
werden sollen. Das ist die Frage. Zum Schluß noch ein«

Bemerkung, warum daS AmtSwahlkollegium sagt, die Verifikation
der Zettel nütze nichts. Herr Slockmar hatte sehr wohl gefühlt.
Nehmen wir momentan an, wir haben die Stimmzettel kommen

lassen, wir entsiegeln sie» lesen sie, und finden 170 Zettel Nun frage
ich, wo ist da« Rezept, daS Herr Moll haben soll, unter d-u
170 Zetteln zu bemerken, ob sie von Stimmberechtigten od,r

Unbefugten abgegeben worden seien. Man sagt, eS seien 170

Zetiel abgegeben worden, man habe Zweifel und verlange,
daß die Bulletin« geöffnet werden. Oeffntt, so viel Ihr wollt,
Ihr werdet denselben nichtS ansehen, wer sie abgegeben hat,
die Verifikation nützt also nichts und führt zu nichrS. DaS
ist die Sachlage. Sie mögen nun entscheiden, ob Belege

genug vorhanden seien, die Verhandlungen anzuerkennen. Die
vorberathende Behörde, die ich hier zu vertreten die Ehre habe,

hatte bei der Prüfung nur die Sache, nicht die Person im

Auge.

Slockmar. Ich habe nicht gesagt, eS habe ihrer viel,
sondern eS habe ihrer eine gewiss- Anzahl. (Ein Mitglied
auS dem Jura: ES hat eine einzige Wiederttäuferfawilie, und

ihr Chef >st ein Mann Namens Gerber.)

Abstimmung.
Für den Antrag deS Regierungsrathes 113 Stimme«.
Für den Antrag von Herrn Stockmar. 31
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Vortrag deS Regi.rungsrath S, betreffend die Wahlver-
handlungen der Wahlversammlung von Biet am 13. und 14.
Oktober 18ö0, gegen welche unterm 17. Oktober eine von 84
Staatsbürgern unterschriebene Beschwerde voilwgt, mit dem
Schlüsse auf Kassation der Verhandlungen, sowohl vom 13.
als derjenigen vom 14. Oktober, der eistern wegen Wahlbetrugs,

der letzter» wegen Unförmlichkeit.

Herr Regierungspräsident, als Berichterstatter. Herr
Präsident, meine Herren! Bei dieser Angelegenheit, welche die
Wahlverhandlung von Bi l betrifft, ist eS etwas schwieriger,
sich von allen Persönlichkeiten fern zu halten, weil mehrere
Personen in diese Frage verflochten find, so daß man sie

berühren muß. Dessenungeachtet werde ich die Sache so objektiv
alS möglich auseinandersetzen. Man ist in Bezug auf die
Wahlverhandlung von Biel weil weniger in Zweifel. Die Verhandlungen

halten am 13. ganz regelmäßig begonnen. ES waren
647 Stimmende anwesend. Nachdem man daS Bureau bestellt
harte (sie nähern Umstände will ich nicht angeben), wurden
Stimmzettel ausgegeben für den Vorschlag der RegierungSstall-
halterwahl. ES erhielten David Schwab, gew. Regierungs-
statihalter, 374 Stimmen, alio die absolute Mehrheit. Nach
ihm erhielt Louis Groszean die Meisten, nämlich 3s14, also
auch die Mehrheil. Aul diesen folgt Hr. Aler. Schön,, Re-
gierungsstatthalter, mil287 St. DaS Ergebniß dieser Operation
alio ganz klar; ein Kandidat ist herausgekommen, für den 2.
mußte eine 2re Operation vorgenommen werden am folgenden
Sonntag. Ja der Wahl ble.ben die Herren Louis GroSjean
und Aler. Schöni. Nun geht man weiter. AlS auf'« Neue
Stimmzettel ausgetheilt werden, einsteht Lärm und namentlich
wird einem Jncividuum vorgehalten, eS habe sich ein Versuch
des Betrugs erlaubt. Ich will vor der Hand darüber nicht
eintreten. DaS war die Veranlassung, ob sie begründet oder
uubegründct, untersuche ich nicht, genug, eS entstand Unord-
nunq und die Folg« davon war, daß der Präsident, nachdem
er sich alle Mühe gegeben, die Ruhe herzustellen, die Versamm-
lung aufhob. D.bei blieb eS aber nicht, sondern eS wurde
gleichzeitig bei der Aufhebung derselben die Zeit bestimmt zur
Fortsetzung derselben und zwar auf den folgenden Tag den
14. Oktober Morgens 8 Uhr. Darüber sagt daS Protokoll:
»Da bei der gestrigen dem 13. d. M. abgehaltenem
Wahlversammlung so große Unordnung und Tumult stattgefunden, so
sah sich der Präsident genöthigt, dieselbe aufzuheben, woraus
H;rr Regierungsstailhailer Schöni ihm di« Weisung gab, daß
die Aouietzung der Wahlverhandlung auf heute den 14. d. M.
Aaltfi.ben solle» waS geschehen und worauf di« Versammlung
heute Morgen zur festgesetzten Zeit mit großem Mehr entschied,
die Wahlen zu vollenden. Da» Büreau wurde darauf er-
gänzt w." Am 14. hat sich in der That eine sehr bedeutende
Anzahl von Wählern wieder eingefunden und zwar soll ich be-
meeken, daß für di« Fortsetzung der Versammlung mit den
Glocken geläutet wurde- Als man in der Kirche beieinander
war, entsteht Zweifel darüber, ob die Fortsetzung gültig auf
den folgenden Tag habe können angeordnet werden, Indem die
Einen sagen, diese Anordnung habe nur durch den Regierungsstatthalter

gültig getroffen werden können. Hierauf wurden
zwei präparakorische Verhandlungen vorgenommen: eS wurde
nämlich neuerding« vom Präsidium angefragt, ob Jemand
anwesend sei, der da« Sàmrecht nicht habe, und einstimmig hieß
es: Rein. Zweitens wurde die Versammlung angefragt, ob
die Versammlung heute fortgesetzt oder verschoben werden solle,
und mit großer Mehrheit gegen 116 Stimmen wurde beschlossen,

fortzufahren. Nachdem ein Theil der Versammlung die
Kirche verlassen hatte (was draußen vorgegangen, lasse ich
uueröffner; denn wir kämen da in Persönlichketten hinein, und
die tragen nichiS dazu, die Frage zu lösn,), hatte der
zurückbleibende Theil die Versammlung in Ruhe und Ordnung
vollendet. Jetzt langt eine Beschwerde ein und stützt sich auf 2
Punkte. 1) Auf den Vorfall, der die Unordnung veranlaßte,
eS sei nämlich Betrug verübt worden. Der 2. Punkt betrifft
lediglich die Form der Verhandlung: ob die Fortsetzung auf
den folgenden Tag gültig sei. Sonst ist aus nichtS geèlagt,
über die Verhandlung gar nichtS; sie ist vielmehr in vollkommene?

Ordnung und Gesetzmäßigkeit vor sich gegangen. WaS
1H0»
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nun den angeblichen Betrug anbei» ifft, so fällt er gänzlich da-
hin und zwar aus 2 Gründen. Vorerst sagen d!e Beschwerdeführer

nicht einmal, daß Betrug geübt worden sei, sonder»

nur, »eS solle bei den Behö ben wegen Betrüge» geklagt worden
sein." Sie führen nicht an, wer den Betrug ausgeübt habe,
kein Wort davon, worin er bestanden; e» wird gar keine That,
sache angegeben. Da» ist noch der schwache Grund, ein Grund,
der geradezu als nichtig erscheinen muß. E» wurde bereit»
erwähnt. aber von der Versammlung vielleicht nicht genug
gewürdigt, daß der Borfall, wo der Betrug (ich will annehmen,
er sei wirklich geschehen) stallgefunden, nicht bei der AuSlhei-
lung oder Einsammlung der Stimmzettel für die Regierungs-
statlhalter stelle sich ereignete, sondern bet der zweiten Operation
für die GerichlSpräfitenrenstelle. Diese Operation ist denn auch
al» ungültig gefallen und am folgenden Morgen «ine neue

vorgenommen worden, so daß, wenn auch ein Betrug stattgefunden

hat, er in einem Skrutinium geschehen ist, da» gar nicht
in Betracht kömmt. Wir haben eine Analogie bei derHVer-
Handlung von Untersten. Dort war ein Stimmenzähler
beschuldigt einem Wähler mehr al« einen Stimmzettel m die
Hand gegeben zu haben. Man mag Zweifel haben» ob c»

geschehen oder r icht; der Betreffende anerkennt eS nicht Wenn
e» aber auch geschehen wäre, so schadet es nicht, weil eine neue
AuStheilung der Stimmzettel vorgenommen wurde und e» bei
dieser nickt geschah. Diese 2 Motive widerlegen die Beschwerde.
Die Beschwerde ist nämlich nicht begründet durch Thatsachen,
und wäre sie es auch, so beiräfe e» nicht die Verhandlung,
die al» gültig anerkannt, sondern eine andere, die al» ungültig
dahirigesallen ist. ES heißt in der Beschwerde: „Sicherm
Vernehmen nach sei wegen Wuhlberrug eine Klage an den Regie-
rungèstatthaltter abgegeben worden." Ein Beschwerde auf
Betrug ist in der Thal denn auch eingelangt und ich bemerke,
daß derselben nickt die gewöhnliche Folg« gegeben wurde. Der
Regitrungkstallhallcr, anstatt ihr die Folge zu.geben, kie ihr
nach dem Gesetz zukommt, hat sie an den Regierungsrath
eingeschickt. Dieser schickte sie wi.der zurück mit der Weisung, zu
», qui'.iren. Wenn Jemand wirklich Beirug verübt hat, so soll
er dafür b straft werden. Aber mag eö sich damit verhalten,
wie c» immer will, e» berührte ja die heurige Verhandlung gar
nickt, weil der Betrug in encm ungültigen Skrutinium
vorkam. Ich berühre hier lediglich die Kompetenzfrage, inwiefern
der Präsident der Versammlung und der RegierungSstatlhaltcr
kompetent gewesen Wien: 1) die Versammlung aufzuheben und
L) sie aus den folgend»» Morgen zu verschieben. Herr Präsident,

meine Herren In dieser Beziehung scheint die Beschwerde
auf einem M-ßvcrsiändniß zu beruhen (sie ist überhaupt sehr
dürsl'g abgefaßt). Es heißt nämlich im §. 23 te» Wahlgesetze»:

„In der folgenden durch den Rcgierungsrath anzuordnen

Abstimmung sind diejenigen Personen oder Amtökandida-
ten erwählt, welche für die betreffende Stelle am meisten Stimmen

auf sich vereinigen rc." Ich glaub« nun, die Beschwerdeführer

wollwn sich auf das Gewp stützen» mdem sie sagen, cs

st he nur dem R-gierungkralh zu, nachdem die Versammlung
aufgehoben war, festzusetzen, an welchem Tage sie fortgesetzt
werben müsse. Diese Einwendung ist ganz unbegründet» wenn
man da» Gesetz vergleicht. Vor Allem werden Sie sich erin-
nern, daß e» sehr wenige Wahlversammlungen giebt, wo nickt
ähnliche Unterbrechungen stallfanden, sei e» wegen der Mittagsstunde

vd.r aus armer«, Gründen- Man beschli ßt einfach, man
wolle Nachmittags Z oder 4 Uhr wieder zusammenkommen. W-c
haben ein Beispiel in Bern. wo am Abend unterbrochen und
am Tag daraus fortgesetzt wu d>. Da» rechtfertigt freilich die
Sacke zwar nicht; aver, H>rr Präsident, meine Herren, der
». 23 hat augenfällig «inen ganz andern Fall im Auge, als
denjenigen, der vorliegt; der 8. setzt nämlich voraus, daß die
erste V rHandlung völlig vollendet ist, daß aber nicht alle Wahl
vorschlage die absolute Mehrheit bekommen, und sagt, wenn der
Fall eirnritt, wenn nicht alle zu Wählenden die absolute Mehrheit
haben, io letzt der RegicrungSrath einen zweiten Tag fest, wo
da» relative Mehr den «»«schlag giebt. Der ß. kann also hier
gar nicht zur Anwendung kommen, «r kommt aber überdieß
auf Biel gar nicht zur Anwendung. Der ganze AmtSb»zirk
begreift eine einzige politische Ber ammlung. Anstatt daß überall
sonst am 13. Oktober ti» verschiedeneu Versammlungen zusam-

m-n k-men und am 14. die Ausgeschrssenen dilse-btu,
haben wir in Biel gar keine AuSgeschossenen. Da» er-
giebt sich au» dem §. 26, d«r speziell wegen Biel ausgestellt
wurde. E» ließe sich die Sache noch von e ner andern Seit«
ouffasstn, indessen will ich sie nicht näher berühre» wenn man
nicht von einer aiidern Seile darauf kommt. Ich will nur
bemerken, al« am Sonntag der Präsident im Einoerständniß
mir dem Regierungsstarrpairer die Versammlung aushob und
deren Forlsetzung aus den folgenden Tag ansetzte, wurden van
einzelnen Personen Zweck»! erhoben, ob da» anginge; al» aber
diele Zweifel lurch v«n R/gieruiigsstattballer beseitigt waren,
fügten sich die Betreffenden. Ich will in die persönlichen Ver-
hälknisse nicht näher eintreten und Halle dafür, «s s«i besser,

wenn man von den Personen abstrahir« und die Sache im
Auge habe. Einstweilen will ich also gewärtigen, ob etwa»
eingewendet werde.

Grüring. Herr Präsident, meine Herren! Al» eine«
der Unterzeichneten der Beschwert« bin ich so frei, einige Worte
anzubringen. Der Herr Regierungspräsident hat am Eingang
seine» Vorlrag» etwas gesagt, das er am Schlüsse widerruft;
er sagte nämlich : die Fortsetzung hätte erst am anccrn Sonntag
stattfinden sollen. Ich will nun ein wenig in die Sacke eintreten und
mich bestreben, so wenig alS der Hr. Regierungspräsident in
Persönlichkeiten zu gerathen. Sie erinnern sich, daß wie im ganzen
Kanron auch in Biel am 13. Oktober die Wähler in großer
Anzahl zusammenkamen. Alle» ging in g-s»tzlicher Ordnung
vor sich, bis eine Slörnng durch Betrug eintrat. Ich behaupte
eS noch einmal, es ist Betrug verübt worden. Der Fall wird
untersucht und ich weiß das Resultat noch nicht; ich zweifle
aber nicht daran, daß der Betrüger bestraft werde, wie er c»
verdient. Ich komme auf den Vorfall zurück und sage, mau
konnte deßwegen nicht weiter progrediren Während einer halben

Stunde gab man sich alle Mühe, die Verhandlung fortzusetzen

aber vergebens. Bei diesem Anlaß hat sich Jemand
ausgezeichnet und ich hätte ihn genannt» aber jetzt thue ich e»

nickt, c« würde vielleicht den Herrn Regierungspräsidenten be-

leidigen. Nachdem bereits über 15V Personen die K-rche
verlassen hatten, beschließt der Präsident, die Verhandlungen sollen
morgen fortgesetzt werden. Dies« 150 Hairen davon gar keiu«
Kenntniß; es wohnten nicht alle in Biel. Zwar hat man in
der Nacht wieder zusammentrommeln und ihnen sagen lassen»
sie sollen ja nicht fehlen. WaS der Hwr Rapporteur am
Schlüsse gesagt hat, ist ganz richtig Es haben viele Personen

Vagegen prolestirk, und zwar l-lbst der vorgeschlagene Hr.
Schwab, weil sie dafür b'«lten, e» sei nicht an der Veisamm-
lung, noch weniger am Präsidenten, und wenn auch der Re-
gierunasstatthaller ihm beipflichtete» so war eS nicht an ihm,
einen Tag festzusetzen, und daher glauben auch die 81
Unterzeichner der Beschwerde, eS sei unrichtig geHand, lr worden.
Man konnte ja nicht zum Voraus wissen, ob konservativ oder
raa»kal gewählt werde; man protestiere und diese Prorestackon
wurde nicht berücksichtigt. Ich behaupte» daß durch View Wahl-
vechandlung vom Montag, und Vieles geht auch aus dem Rap-
port hervor, über 200 Bürger ihres SlimmrechtS beraubt wur-
den. Denn eine bedeutende Anzahl der Wähler hatte keine
Kenntniß davon, daß man am Montag fortfahren werde. Nach
dem Ttmulc halten sich ein« große Anzahl e-ilsernr und sind
heimgegangei Ich trage daher darauf an, die Wahlverhand-
jungen vom 1L. Oktober z» kasswen, weil dadurch üder 200
Bürger ihre» SlimmrechtS beraubt wurden.

Scholl. Herr Pcäfi'ent, meine Herren! Sie werden
wich entschuldigen, wenn ich nicht ganz im Stande bin, alle»
Angebrachte zu widerlegen, da ich die Klage nicht genau kenne.
Ueber den ganzen Vorgang will ich Sie nicht lange aushalten,
da die Akten der Versammlung vorliegen. Eine Thatsache ist
e», aus die ich zurückkomme: die Formation des Bureau». Am
5. Mai haben sich bei un» beide Parteien v-rständigt, da»
Bureau au» beiden Parteien zu bilden; an der Spitze war em
achtungswürdiger, zu den Radikalen zählender Mann. Die
Verhandlungen am 5 Mai gingen auch ganz in Ordnung vor
sich. Im Laufe des 11. Oki. wurde von radikaler Seile der
Wunsch geäußert, auch bei diesem Anlasse möchte da» nämliche



Büreau vom 5. Mai gewählt werden ; die Konservativen waren
damir einverstanden und Muhten, daS verstehe sich von selbst.
Am Samstag nun, am Tag vor der Wahl, harren wir
vernommen daß gedruckre Borschläge für die Bestellung bei
Büreau« in ganz radikalem Sinne ausgetheilt wurden. Auf
diese« hin hatten wir uoö dcnn versamm-lt und beschlossen,
beim Alten zu bleiben und wenn möglich daS gleich« Büreau
zu wählen; hingegen auf den Fall, daß «S nicht belieben sollte»
hat man auch Borschläge gemacht. So kam der Sonntag.
Eine bedeutende Mehrheit vereinigte sich auf daS Büreau vom
î. Mai, nur 110 Stimmen wollten e» nicht mehr. Wie
gesagt, ging der erste Borschlag ganz in Ordnung vor sich;
hingegen beim zweiten (hier muß ich etwas berichtigen, denn es
betraf nicht den Borschlag für die Richrerstellen) waren bereits
100 bis 150 Zettel ausgetheilt, da entstand Unordnung. Der
Präsident der Bersammlung und der GemeindSprästdent hab«n
ihr Möglichstes gethan, der Unordnung Einhalt zu thun. ES
waren etwa 500 Wähler in der Kirche; man wußte nicht,
woran sich halr»n, und man kann nicht wissen, welchen AuS-
gang es genommen hätte, wenn nicht der Präsident die
Bersammlung aufgehoben hätte. Zch muß nun sehr daran zweifeln,

ob wirklich eine Menge davon nicht Kenntniß hatte; ein
paar mögen eS geweien sein, aber jedenfalls nicht 150, die

vorher zur Kirche hinausgingen; das kann Jedermann begreifen,

daß man sich in einem solchen Moment, erkundigte. Nachdem

der Herr Präsident sich geäußert, ist von konservativer
Seite namentlich und ich glaub« auch von beiden Seiten
gefragt worden: ist daS gesetzlich? Ja freilich, antwortete der

Regierungsstatthalter, und ich glaub« mit vollem Recht. Er
stützte sich dabei auf eine Vollmacht deS RegierungSrarheS. Ich
halte nun dafür, eS sei ganz richtig und der angerufene
Paragraph könne gar nicht auf unser W-Hlkollegium bezogen werden.

Die Kirche war ziemlich voll und es haben sich Einige
(ich will Niemanden nennen) geäußert, sie werden nicht
stimmen. Man hat Zweifel erhoben und gesagt: ja, da hätte der
RegierungSrarh zuerst angefragt werden sollen. Hingegen unser
Präsident, der zum radikalen Lager gehört, hat auch, wie am
vorder« Tage, angefragt, ob alle Anwesenden stimmfähig seien, und
auf die bejahende Antwort, ob man fortfahren woll». Die
Bersammlung entschied mit großer Mehrheit dafür, es sei Alleö
gcfttzlich, es sei kein BcrhinbcrungSgrund vorhanden, und man
hat eS auch gethan. Auf dieses hin haben sich einig«
Personen entfernt. Aber kann man dann sagen» sie seien ihreS
Siimmrechteß beraube worden? Mich dünkt, sie haben sich des
NecktS selbst begeben, und dcß-regcn war hie Verhandlung Nicht»
desto weniger gültig.

Bützberger. Herr Präsident,, meine Herren Ich
erlaube mir nur eine Bemerkung. Ich bin mit Herrn
Regierungspräsident Vlösch darin einverstanden, daß der Punkt in
der Beschwerde, der sich auk Betrug erstreckt, hier gar nicht in
Frage komme, weil das betreffende Skrutinium annullirt wurde.
Ich bin ferner mit ihm darin einverstanden, daß eine
Wahlversammlung daS Recht hat. die Verhandlungen abzubrechen
und am folgenden Tag fortzusetzen, und wenn nicht ein dritter
Umstand dazu käme, könnte ich dem Antrage der Regierung
beipflichten. Allein, Herr Präsident, meine Herren! hier liegt
die Thatsache vor, baß die Fortsetzung auf den folgenden Tag
nicht auf eine ordnungsgemäße Manier geschah, daß Bürger
deS Amtsbezirkes Biel, namentlich von entfernter« Gemeinden,
wie von Läublingen und Bözingen, nichts davon wußten. DaS
ist für mich der entscheidende Punkt, der mich bestimmt, den
Antrag des Herrn Grüring anzunehmen. ES ist von den
Herr«» Scholl und Blösch zugestanden worden, daß am ersten
Tag Tumult entstand und in Folge davon daS Wahlgeschäfl
nicht beendigt werden konnte; ferner, daß ein Theil der Wähler
sich entfernt« und nur ein Theil zurückgeblieben ist. Dieser
letztere Theil hat dann beschlossen, am folgenden Tag
fortzufahren. Also nur ein Theil war eS, der dieses erklärte, während

der andere Theil in Folge eineS Tumultes sich entfernt
halte. Der letztere Theil har also nicht wissen können, daß am
iolgenden Tage die Verhandlungen fortgesetzt werden. um so

weniger, weil zugestandener Maßen selbst viele Konservative
daS Recht der Fortsetzung bestritten haben. Ja, Herr Präfi
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denk, meine Herrenunter solchen Umständen glaube ich nicht,
daß man einen Theil von stimmfähigen Bürgern vom Stimmrecht

verdrängen könne; ich betrachte eS aber alS eine Ver-
drängung vom Slimmrechtj «eil sie von der Forlsetzung nichts
wußten. Man sagt nun zwar: ja, eS ist mit allen Glocken
geläutet worden; ick glaube aber, dieß sei keine gehörige
Bekanntmachung. BesonrerS nach solchen Vorgängen haben die
Wähler von Bözingen, Mett und noch enlferntein Orten nicht
gleich denken können, man läuie gerade deßw gen, um die
Verhandlungen fortzusetzen. Das ist unmöglich, daß, wenn Ein r
eine halbe Stunde weit entfernt ober noch mehr läuten hört,
er gl»ich annehmen könne, eS geschehe dieß, um zur Wahl zu
kommen. ES ist um so wahrscheinlicher, daß sich ein Theil der
Wähler nicht vorgenommen habe » am Morgen wieder zu er-
scheinen, weil am Abend Tumult entstanden, und zwar so, daß man
selbst Militär aufgeboten hat. Ich stelle mich nun auf den
Standpunkt, daß der Bürger von der Regierung verlangen
kärin, eS solle ihm Gelegenheit gegeben werden, sein Stimmrecht

auszuüben. Ein Jeder soll Theil nehmen können, ein
Jeter Gelegenheit finden sein Sctmwrechl auszuüben, und
wenn auch nur ein Zweifel obwalren könnte, so loll er nicht
zum Nachtheil des Slimmberechrig'en, sondern zn dessen Vortheil
entschieden »erden. Darauf soll die Negierung Rücksicht
nehmen, tonst wirft »S einen fatalen Schein auf sie, und diesen

Schein möchte ich vermeiden. AuS diesem Grunde, nickt weil
am folgenden Tag« fortg,fahren und Betrug geübt wurde,
stimme ich gegen den Antrag der Regierung, sondern weil die

Fortsetzung nicht genug bekannt gemacht wurde, sei eS durch
Publikation oder durch einen ruhigen Beschluß, und weil
anerkannter Maßen in Folge eine» TumulteS nur ein Theil der
Wähler beschlossen hat, am folgenden Tage fortzufahren. Ich
wiederhole eS, man muß bei solchen Dingen sehr vorsichtig sein

und nicht leicht darüber hinweggehen, namentlich wenn ein großer
Theil der Bersammlung klagt. Ich erinnere Sie an Prunirut,
wo man sagte: von jetzt an werde man streng und überall,
wo Irregularitäten stattgefunden haben, einschreiten. Von
diesem Standpunkte aus muß ich ebenfalls den Antrag des

Herrn Grürinz unterstützen.

Karlen, zuErlenbsch. Herr Präsident, meine Herren! Ich
erinnere mich auch noch an oie Diskussion nach den Wahlen
vom 5. Mai, wo man hier erklärte, man werde für dieß Mal
Einiges übersehen, von nun an aber in die Wahlverhandlun-
gen Ordnung bringen, und ich muß daher den Amrag deS

Herrn Grüring auch unterstützen. Auf diesin Boden müssen

wir uns stellen. Es ist absolut richtig, daß der Regierungsstatthalter

nicht das Recht hatte, die Wahlversammlung auf
einen beliebigen Tag einzuberufen.

W i l d b o l z. Herr Präsident, meine H-rren - Ich
erlaube mir auch eine Bemerkung in dieser Sache. Man hat
die Wahlverhanvlungen von P.untrut mit denjenigen von Biel
zusammeng-halren. Ich finde nun aber, es sei «in g'vßer
Unterschied dazwischen. In Pruntrut wurde so tumulkuarisch
verhandelt daß der Präfl'e-ir die Bersammlung aufheben mußte;
eS ging dorr so zu, daß man einem unserer ehrenwerlhen
Kollegen den Scuhl wegnahm und sich ein wenig erfreulicher Auftritt

ereignete. In Biel ging cS nicht so zu. Die beiden

Herren vvn Biel beschränken sich darauf, zu sagen, eS sei in
einer Ecke der Kirche Tumult entstanden; der Umstand aber,
daß der Regierungsstatthalter befugt war, die Verhandlungen
auf den folgenden Tag auszusetzen, wird zugegeben. Indessen
meint Herr Bützberger, man solle, weil sich Einige entfernten,
den Bürgern Gelegenheit geben, ihr Slimmrecht auszuüben und
ihnen wenigstens zur Kenntniß zu bringen, wann fortgesetzt
werde, damit Niemand verkürzt werde. Ich bin mit ihm
darüber ganz einverstanden, im Gegentheil, ich möchte unser
Wahlgeschäft noch um Vieles erleichtern, denn eS ist zu schwerfällig;
allein in diesem Falle sind die Betreffenden selbst daran schuld.

Ist die Verhandlung aufgehoben, dann konnten sie fortgehen;
aber der Präsident saß noch auf dem Sruhl. da er nicht
herabgerissen worden, wie eS in Pruntrut geschah. ES scheint

übrigens auch, «S habe sich nur eine gering- Anzahl entfernt,
nach den Einen waren eS 100, nach Andern 150, so daß ich



W2»

glaube, wen» keine andern gesetzlichen Gründe entgegenstehen,
soll der Antrag der Regierung angenommen werden. Ich wie-
verhole eS, diejenigen, die sich entfernten, sind selber schuld, sie

sollen also die Folgen auch selbst tragen. UebrigenS bin ich
überzeugt, d^ß sie es auch wußten und die Forlsetzung angezeigt

wurde, als sie noch zugegen waren, lo daß ich mit voller
Ueberzeugung dazu stimme und nichts Ungesetzliches zu unterstützen

glaube.

G r ü r i n g. Ich habe eine kleine Berichtigung anzu-
bringen." Herr Präsident, meine H-rreq! Ich bin dazu
veranlaßt durch das Votum deS ehrcnwerlhen Herrn Pcäopinan-
ten. Am Sonntag wurde also die Versammlung durch den

Präsidenten aufgehoben; als er eS auSprach, halten sich

bereit» viele in Folge deS Tumultes entfernt, und erst nachher
wurde die Frage aufgeworfen: können wir am Montag
fortfahren oter nicht? Gegenüber dem Herrn Hauprmann Scholl
habe ich auch eine kleine Berichtigung anzubringen; denn ich
lasse nicht gerne den Vorwurf auf den Radikalen sitzen, als
habe man sein Wort nicht gehalten und die Gegner hintergehen
wollen. Ich habe selbst zu ihm g-sagt, man beabsichtige von
radikaler Seite, das gleiche Bür-au vom 5. Mai zu wählen;
hingegen sah man konservative Wahllisten, wo nicht ein
einziger Radikaler darauf war. Das hat unS denn empört, und
wir sagten: wenn man uns gutmüthigen Radikale» nicht einmal

einen Suppleanlen vergönnt, so sollen sie nicht einmal einen
Siimmenzähler haben. Hätte man unS das Wort gehalten?
so wären wir so gutmüthig gewesen, wie im Mai; aber mit
der Glttmülhigkett ist eö nun einmal auS. Wenn wir auch
für jetzt in Minderheit sind, so dauert es jedenfalls nicht mehr
laug; denn ich kann Sie versichern, daß eS auch bei uns an,
fängt, zu tagen, besonders in der Gegend Von Böztngen, trotz
aller Versprechungen von gewisser Seite. Uebrigens soll
deßwegen gegenüber Herrn Scholl keine Feindschaft en'stehen.

Scholl. Wegen der Wahlvorlchläge erlaube ich mir
auch noch eine Bemerkung. Wie schon bemerkt, haben die
Konservativen beschlossen, taS gleiche Bureau vom 5. Mai
w"der zu erwählen. Nun vernahm man jedoch am Samstag»
daß die Herren von der andern Partei 2 Wahllisten in
Bereitschaft halten; nichts desto weniger haben wir unsern ersten
Vorschlag beizubehalten beschlossen, sosern es sich nicht wirklich

herausstellen sollte, daß die andere Partei àandereS Bü-
reau im Vorschlag habe. Auf diesen Fall waren wir auch
dazu entschlossen. Meine Herren Präopinanten sind aber im
Irrthum; st- verwechseln nämlich diejenigen, welche sich am
Montag au» der Kirche entfernten, mit denjenigen, die sich

schon am Sonntag entfernten. Ich will auch zugeben, daß

am Montag, nachdem der Beschluß gefaßt war, die

Verhandlungen fortzusetzen, sich circa 100 bis 150 Mann entfernt
haben mögen. Hierauf wurde denn auch zur Ergänzung des
BüreauS geschritten, weil 3 Mitglieder desselben, welche zur
radikalen Partei gehörten, sich entfernt hallen. ES wurde bei
dieser Ergänzung auch darauf Rücksicht genommen, und dem
Präsidenten die Wahl der fehlenden Mitglieder überlassen, die
er denn auch auS der Zahl der zurückgebliebenen Radikalen
nahm. Hingegen müßte ich sehr b-zw-tseln, daß am Sonntag,

bevor der Präsisent die Wahlverhandlungcn auf den
folgende» Tag festgesetzt hatte, sich Viele entfernt hätten.
UebrigenS möchte ich auch wissen, ob irgend Einer da sei, der
eigentlich sagen könnte, er habe nichts cavon gewußt, daß am
Montag fortgefahren werde. Wenn 84 Männer auftreten, die
sich gegen die Wahlversammlung mit Recht beschweren, so bin
ich der Erste, der zur Kassation stimmt; aber ich wiederhole
eS, ich glaube nicht, daß sich ein Einziger unter ihnen befinde,
der keine Kenntniß von der zweiten Versammlung hatte.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine
Herren! Die Verhandlungen über diesen Gegenstand sind im
Ganzen sehr ruhig vor sich gegangen, und Sie werden auch
nicht erwarten, daß ich von dieser Art abweiche. Indessen
sehe ich mich veranlaßt, vor Allem den Herrn Grüring um
eine Erläuterung anzugehen. Sie erinnern sich, daß er sagte:
»Der Tumult bei der Wahlverhandlung sei veranlaßt worden

durch «ine Störung, die zum Vorwurf eines Betrugs selbst

Veranlassung gegeben habe." Herr Grüring hat nämlich
bemerkt, er habe den Schuldigen nicht bezeichnen wolle» um
mich nicht zu beleidigen. Ich birre ihn daher um einige
Erläuterung.

Grüring. Zch glaube nicht, daß ich mich so

ausgedrückt höbe. Ich will den Sachve>halt kmz angeben. Ei«
gewisser Sollinger, Dachdeck, hat neben ihm stehenden radikalen

gutmüthigen Leuten die Stimmzettel aus der Hand gerissen

und andere Namen darauf geschrieben. Von hintenhev
hat man nun gerufen, und eS ist Jemand hecbetgesprungen,
den ich nicht näher bezeichnen will. Wenn dieser Herr au
seinem Platz geblieben wäre, so wäre kein Tumult entstanden,
und die Verhandlungen hätten in Frieden und Ruhe fortgesetzt
werden können. DaS ist nicht geschehen, und so en stund die
Unordnung

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine
Hrrren! Sie nehmen mir nicht für übel, daß ich eine Erklärung

über diesen Gegenstand verlangte; denn wenn man von
Betrug spricht und dann doch den Namen nicht nennen will,
so ist das mehr, als ich vertrage. Die übrige Bemerkung,
als würde er mich beleidigen, ist sehr ungegrüudet. AuS al-
lem Angedeuteten zu schließen, weiß ich, daß unter dieser Person

mein Bruder verstanden ist. Herr Grüring sagt nun, e»

hätte sich nicht von seinem Platze entfernen sollen; allein ich
frage: hatte er nicht daS Recht dazu? Ich glaube doch, mein«
Herren! er hat diese» Recht einstweilen noch. Herr Grüring
hat sich übrigens in einen Widerspruch verwickelt, da er sagt:
Sollinger habe Lärm veranlaßt, und es sei Jemand herbeigekommen,

um demselben zu steuern, unter diesen auch mein
Bruder. Wenn nun auf diese Weise Lärm entstanden ist,
so ist nicht mein Brudec daran Schuld, da er mit mehreren
Personen sich bemühte, die Ruh« wieder herzustellen Ob nun
wein Bruder mehr »der weniger laut gesprochen hat, daS weiß
ich nicht; so viel weiß ich aber: er ist nicht Einer von denen,
die sich gerne auf den Fuß treten lassen. WaS nun die
angeblichen Versprechungen betrifft, so frage ich einfach: Hat
man Jemanden zu d-zeichnen? Kann man Niemanden bezeichnen,

so gehe ich darüber hinweg und bitte, in Zukunft solch«
Aeußerungen zu ve««siden, oder die Sache ganz zu sagen.

In der Sache selber erlaube ich mir nur einige kurze
Bemerkungen. Herr Bützberger, von dem ich anerkenne, daß er
in drr Regel nicht klügelt, sv«vern waS zuzugestehen ist, zu-
gesteht, sagt off-», r»c eine Grund der Klage falle hinweg;
den« ver wirkliche oder angebliche Betrug habe nicht stattgefunden

bei einer derjenigen Wahloperationen, die wir als gültig

anerkennen, sondern einer derjenigen, die als ungültig da-
hingefallen ist. Herr Bützberger sagt weiter, in Bezug auf
den Kompetenzpunkt sei« er ebenfall» mit dem Rapporteur
einverstanden ; e» seien am Sonntag die Verhandlungen gültig
unterbrochen und am Montag gültig fortgesetzt worden. Darin
weicht er von H«r Karlen ab. der nur sagt : der Regierung«,
statlhälter habe da» Recht gehabt, die Wahlverhandlung
fortzusetzen. DaS kann sicher nicht der Fall sein. Ich bitte nur,
anzunehmen, eine Versammlung habe bis Abends 8 Uhr
gedauert. Sollte man nun zuerst die Regierung fragen, ob man
unterbrechen und den folgenden Tag fortsetzen dürfe? GewtK
nicht. Die Versammlung hat darüber zu entscheiden. Herr
Bützberger sagt dann aber, er wolle deßhalb kassiren, weil di«

Aufhebung der Versammlung durch Tumult veranlaßt worden,

und weil in Folge davon vorauszusetzen sei, eS hätte ein-e

Anzahl Wähler von der Aufhebung nicht K nntniß g habt,
und sei daher des Stimmrcchls beraubt worden. Das läßt
sich allerding« hören, aber im Grunde glaube ich eS doch nicht.
Vorerst, Herr Präsident, meine Herren! frage ich: woher
mmnl man das? Man vermuthet eS, aber in den Akten steht
davon kein Wort. Und ich möchte hören, ob ein einzig-r der
Beschwerdeführer mit Grund sagen könne, er habe keine K nntniß

davon gehabt und sei des Stimmrechts beraubt worden.
Richt Einer hat daS gesagt, sondern eS wird sogar von Einem
«rklärt, er habe von Anfarg bis zu Ende beigewohnt, aber er
beschwere sich dennoch darüber. Ich gebe zu, daß eS denkbar



ist, daß einige Personen um ihr Slimmrecht verkürzt wurden,
daß unter Umständen auch die Möglichkeil einer solchen An,
nähme genüge, die Behandlungen aufzuheben. Aber wir
müssen strenger sein in Bezug auf die Beurtheilung der Folgen.

Man sagt, nur von den Zurückgebliebenen sei beschlossen
worden, am Montag fortzufahren. Ja, Herr Präsident, meine
Herren! wer billet gewöhnlich die Versammlung? Eben die
Zurückgebliebenen. Wir »ragen alle Großräthe, die draußen
im Vorzimmer od-r auf der Gasse konversi en, nicht, wenn
wir envas beschließen wolle» sonrern die Zurückgebliebenen
beschließen einfach. Ob nun 100 oder 150 Personen sich
entfernt Haben, will ich nicht untersuchen; ich will annehmen,
es sei wirklich eine Anzahl nicht mehr da gewesen, als der
Beschluß gefaßt worden, fortzufahre«; können diese nun prä-
tendiren, daß, weil sie die Versammlung verlassen, die
Zurückgebliebenen nicht gültig verhandelt Haien? Dürfen sie eS, wenn
auch der Grund von stattgehabter Unordnung für sie spricht?
Ich will voraussetzen, wir hätten daS Unglück, daß hier eine
Unordnung entstände, der P-äsivent hebt die Versammlung
auf, und sagt: Nachmittags 4 Uhr komm« wir wieder
zusammen, und bet der Stuute der Zmückkunft, die gültig fest-

- gesetzt worden ist, fehlen e wa 10 o er 20 Mitglieder; können
die Anwesenden deßwegen etwa nicht güllig verhandeln? Hr.
Bützberger sagt: Ja, eS ist freilich geläutet worden, daS ist
aber nicht genügend. Allein ich frage: Ist daS vorgeschrieben

Haben die Wähler noch einmal geboten werden müssen?
Ganz und gar nicht. Für den Anfang der Verhandlungeu
wird geboten; wird die Verhandlung abgebrochen und zu einer
andern Zeit fortgesetzt, so wird nicht frisch gebo'en. Ich will
Ihnen ein Beispiel auS dem Großen Raih« anführen. Wir
halten früher die Formalität, eS soll jedem GroßrathSmitglied
eine Karte inS HauS geschickt werden mit der Anzeige, zu welcher

Stunde die Versammlung angehe. Angenommen nun,
diese Förmlichkeit bestehe noch, wenn morgen Nachmi ragS ein
Mitglied den Saal momentan verläßt; in der Zwischenzeit hö.t
die Sitzung auf; soll ihm dann wieder eine besondere Anzeige
zugehen? Das Lânien mit all>n G ocken war also offenbar
etwas Mehreres, nicht etwas Wenigeres, als eigentlich nöthig
gewesen wäre. Auf des Resultat kommt eS gar n cht an; d>e

Frage ist einzig die : Ist gültig verhandelt worden ober nicht?
Indessen erlaube ich mir noch eine Bemerkung. ES ist ganz
richtig, daß am Msntag die Einsprache gegen die Forlsetzung
hauptsächlich von der radikalen Partei ausging; äm Sonntag
waren eS die Konservativen, die Einsprache erhoben, aber am
Montag wesentlich die Radikalen. ES ließe sich nun fragen:
ob die zurückgebliebenen Konservative» etwa unbillig gewählt
Haben? Wen haben sie Vorgeschlagen, nicht zu.» S^gierungs-
statthalter, sondern zum Präsisenren den serra Würfet Ich
zweifle nicht daran, H rr Gcüring werde mir mir einv.rstan-
den sein, daß, wenn Von Parteien die Rede »ein soll, Herr
Würfet zu den Radikalen gehören werde. Anstalt weiter zu
reden, will ich eine Deklaration deS BüreauS ablesen, und ich
erinnere daran, daß oaS Bureau nicht einseitig bestellt wurde,
sondern von beiden Seiren ungefähr gleich viel Personen
enthielt. Die Deklaration enthält folgende Verbalien : „Nachdem
im Allgemeinen über die dem Wahlbüreau Übermächten Aktenstücke

verhandelt worden, ohne daß jedoch bestimmte Anträge
gefallen wären, wurde zur Beantwortung der an dasselbe
gestellten 9 Fragen geschritten, die, wie folgt, beantwortet wurden

: 1) daß die Versammlung vom 13. Oktober 1850 vom
Präsidenten aufgehoben worden? Einstimmig ja; 2) daß der
Nämliche auf den folgenden Tag den 14. Oktober, Morgens
8 Uhr, die Zeit zur Fortsetzung bestimmt häbe? Einstimmig ja;
3) daß auf erhobene Einspräche der Präsident erklärte, es
geschehe diese Anordnung in Folge Weisung deS Negterungs-
statthalterS? Einstimmig ja; 4) daß der Aegierungêstatlhalter
in diesem Moment sich neben dem Präsidenten befunden und
seine Anordnung gebilligt habe? Einstimmig ja; 5) daß am
14. Oktober zu Fortsetzung der Versammlung mit den Glocken
geläutet worden sei Einstimmig ja; 6) daß der Präsident
vor der Versammlung neuerdings gefragt habe, ob Jemand
anwesend sei, dem daS Slimmrecht fehle? Einstimmig ja; 7)
daß hierüber durch Ausstehen abgestimmt worden sei?
Einstimmig ja; 8) daß hierauf ebenso gefragt und abgestimmt
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wurde, ob man die Versammlung verschieben wolle? Einstimmig

ja; 9) daß der Präsident der Versammlung in derselben
geblieben sei? Einstimmig ja.« Nun erwarte ich Jhien
Entscheid in der Sache.

Abstimmung.
Für den Antrag de» Negi-rungsrarheS 111 Stimmen.
Dagegen für Kassation 88 Stimmen.

V o r t r a g deS Regierungsrathes, betreffend die Wahl-
Verhandlungen deS Wahlkreises Pruntrut vom 13. Oktober
1850, mit dem Antrag: ES möchte über die 11 Punkte
enthaltende Beschwerde vom 18. Oktober über die Wahlverhandlungen

der Kirchgemeinde Pruntrut vom 13. Oktober 1850
zur Tagesordnung geschritten, und diese Verhandlungen als
gültig anerkannt werden.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine Herren!
Ja Bezug auf die Beschwerde gegen die Wahlverhandlungen
von Pruntrut, ist die Aufgabe deS Berichterstatters keine
angenehme und auch keine leichte. Es ist zwar gar nicht der
Fall, daß sie nach meinem Dafürhalten zu Leidenschattlichk-iten
Veranlassung geben sollte; aber sie stützt sich auf «ine so

unendliche Zahl von Verumständungen, daß es physisch beinahe
unmöglich ist, von jeder zu sagen, welchen Werth sie habe.
Ich will suchen, die Versrmmlung möglichst zu ädifizicen,
indem ich einen Beschwerdepunkt nach dem andern ablese und
dann die Erwiderung darauf. Zuerst wird geklagt, eS sei,
ungeachtet eS versp ochen worden, in der Kirche Stühle anzu-
bringen, das nicht geschehen, dagegen habe «ine Menge Bauholz

den Raum beengt und «S seien zwischen dem Schiff und dem
Chor der Kirche, eine Art Pallisaden angebracht worden. Nun
die Antwort darauf: Allerdings habe eine Anzahl Bauholz tn
der Kirche gelegen, bestimmt zu Erneuerung de» DachstuhlS,
aber »sieseS Holz habe die Verhandlungen nicht gehzmml, son-
denn sei sogar zum Sitzen gebraucht worden. Im übrigen seien
Bänke dagewesen, uns wenn auch nicht so viele wie man
gewünscht hätte so habe dieß nichtS zu sagen. Dean am 1. Sep.
tember habe man dieselben nicht einmal benutzt, sondern man
sei darauf gestanden. ES ist allerdings richtig, daß eine
Schranke angebracht war, allein sie hatte keinen andern Zweck,
als zu verhüten, daß daS Bureau nicht bedrängt und bestürmt
werde. Die Kontrollirung d.S Büreau sei dadurch nicht ver-
hindert worden; sie ging wi-k ich vor sich. D-e Erfahrung
habe auch gezeigt, daß die Vorkehrung keine unnöthige war.
da man w.rklich versuchte, daS Bürean zu verdrängen und den
Eingang zu forcwen, und man dieses nur mit Mühe verhindern

konnte. Ich will einmal dabei bleiben, eS sei Bauhol, in
der Kirche gewesen. Ob e» für den Dachstahl bestimmt war
oder für etwaS anderes, ob es in dieser Ecke gewesen oder in
einer andern, ist mir ganz gleichgültig. Ja, wenn es muth-
williger Weise tn die Kirche geschafft worden wäre,, um die
Wähler zu verhindern, in die Kirche zu kommen, dann, ich
geb« es zu. yäre eS allerdings eine Unverantworllichkeit
gewesen. Nach den Akten ist dieß aber gar nicht der Fall, son-
dern daS Holz wurde lediglich in der Kirche angebracht, um
unter Dach zu sein. Daß keine Bänke vorhanden gewesen
seien, oder nicht so viele wie man gewünscht hätte, mag
allerdings unbequem gewesen sein; aber daß dieß ein NullilätSgrund
sei, daS wks im Ernste Niemand behaupten. In Bezug auf
den ersten Punkt, wird daS Gewicht mehr darauf fallen, daß
eine Schranke zwischen dem Schiff und dem Chor der Kirche
angebracht war. Ob sie nothwendig war, will ich hier nicht
enticheiven. Aber hierüber kann kein Zweifel obwalten, daß
es gesetzlich nicht unerlaubt, und daß eS sich mit der Vorstel-
lung einer öffentlichen Versammlung verträgt, davon haben
wir Beispiele ganz in der Nähe. Man braucht nur in da»
Sitzungszimmer deS Obergerichts zu gehen, so wird man sehen,
daß dort eine Schranke besteht, um daS Tribunal vom Publikum

zu trennen. In sehr vielen Audienzztmmern von Regie-
rnngöstitthaltern und GerichiSpräsidentm bestehen solche Schranken.

Ob nun jeder von unS eine solche Vorrichtung ge'roff.n
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hätte, darüber will ich nicht eintreten. Der zweite Klagepunkt
ist folgender: Der Präsident de» Gemeinderalhe» habe hinler
dieser Schrank« die Sitzung eröffnet nnd damit begonnen, daß

er «in provisorische» Büreau au» einer Partei bestellte; dann
sei darüber abgestimmt worden, ob man ein gemischte» Bureau
wählen, oder da» provisorische bestätigen wolle; letztere» sei

geschehen, allein die Stimmen seien nicht gezählt worden, trotz
dem daß man reklamirt habe. Ueber diesen Punkt wird
angeführt: Alle auf die Wahlen bezüglichen Akten und Verordnungen

seien laut und vernehmlich verlesen worden, worauf
ver Präsident ein provis Bureau au» Personen bestellte, die er für
Ehrenmänner halte. Nun wurde darüber abgestimmt, ob man
ein gemischte» Büreau, oder da» provisorisch« behalten wolle.
Der erste Vorschlag sei verworfen, der zweite hingegen durch
Händeaufheben angenommen worden. ES sei wahr, daß die

Stimmen nicht abgezählt wurden; allein bloß deßwegen, weil
die Mehrheit so augenfällig war, daß die Abzählung durchau»
unnöthig schien und auf die einstimmige Erklärung de» Büreau»
sie auch N emand begehrte. Ich muß hier bemerken, daß tie
Antworten, die ich anführe, jnveilen die Antworten vom ge-
sammten Büreau sind, da» «instimmig auf die Klagepunki« diese»

erwidert. Von andern Zeugen wird etwa» Weitere»
angebracht in dem Sinne, daß die Angaben de» Büreau'S in allen
wesentlichen Punkten bestätigt werden; von Mehreren wird
bemerkt, es sei bet Bestätigung de» Büreau'S Zählung der
Stimmen verlangt worden. Und zwar verschieden: Einer sagt,
man habe ausdrücklich verlangt, die Stimmen zu zählen, da»
Büreau habe sich aber geweigert, au» dem Grunde, weil ev nicht
nöthig sei. Die gleiche Aussage wird von einem Zweiten nicht
bestätigt. Dagegen erklären mehrere Zeugen, 3 oder 4, sie

haben auch gehört, daß Abzählung degeyrl wurde, jedoch glauben

sit nicht, daß das Büreau diese Reklamation gehört habe.
Darüber sind aber alle Zeugen einverstanden (ich will nicht
Bürge dafür sein, daß ich mich bei der ungeheuern Menge von
Umständen in etwa» irren könnte), daß die Mehrheil
augenscheinlich war, auch da, wo sie erklären, die Abzählung sei
verlangt worden. In dieser Beziehung erklärt sich namentlich
Einer so bestimmt, daß ich mir erlaub«, dessen Aussage
anzuführen : „la mnjoritö pour lo maintien <lu bureau provisoire
êlait si êviàenlo, que ion ne pouvait avoir aucun «jouta et
qui! aurait êtû inutile «io compter tes voix." Da» ist der
Sachverhalt über den zweiten Punkt. Der dritte Beschwerde-
punkc besteht darin: hierauf habe man die Wähler je 10 um
10 au» dem Schiff in den Chor treten lassen, und zwar durch
die Thüre, da die Barriere da war; man habe anfättglich
jedem 4 Stimmzettel übergeben für alle vier Operationen, mit
der Weisung, dieselben auszufüllen und sie dann in vier
getrennte Schachteln zu legen. Darüber sagt nun da» Büreau -

e» s-i wahr und zwar habe die Versammlung ohne Reklamation
die gleichzeitige Vornahme aller vt«r Verbandlungen beschlossen;

aber das Bureau habe bald eingesehen, daß darau»
Irrthum entstehen könnte; cs habe proponirt, dieses Verfahren zu
aimulliren und von neuem anzufangen. Da» sei denn auch
geschehen. Bi» dahin ist alles in der Ordnung. Der vierte
Klagepunkt: Dagegen sei es dabei geblieben, daß man bei
jeder der einzelnen Verhandlungen 10 und 10 Wähler in da»
Chor treten und dort die Stimmzettel auSiüllen ließ; dadurch
seikn die Wähler in ihrer Freiheil beschränkt worden. Dabei
sei keine Kontrolle de» Büreau'S möglich grwese«. Antwort
des Bureau's: ES s-i förmlich vorgeschlagsn worden, j« 10
und 10 Wähler iuS Chor treten und dort stimmen zu lassen
und während der ganzen Verhandlung habe Niemand dagegen
rckiamirt. J-der Wähler habe volle Freiheit gehabt, seinen
Stimmilticl selbst zu schreiben oter schreiben zu lassen, ohne
daß irgend Jemand eingeschränkt gewesen wäre. Damit ist im
Zusammenhang ein späteres Faktum. Der fünfte Betchwerde-
punkl geht dahin: Diese Nölhigung, wodurch 10 um 10 in»
Chor treten mußten, habe Diejenigen, welche nicht schreiben
konnten, gehindert, ihren Zettel durch einen Freund oder B-r-
roandten ausfüllen zu lassen, da sie es durch einen Sekretär
ihn«, mußten. Das Büreau erklärt: daß Stimmende gezwungen

worden seien, ihre Zettel durch Sekretäre ausfüllen zu lassen,

sei unwahr; wohl aber seien zwei Personen, die sich am
Tisch« des Chor» als Sekretäre für eine Partei haben konsti-

tuiren wollen, nicht zugelassen worden; sonst sei Niemand
gehindert worden. Der sechste Punkt: Rachoem je 10 ihre Zettel
abgegeben, seien sie genöthigt worden, die Kirche zu verlasse»

durch eine Thür« im Esor, während die ganz» übrige K rche

geschlossen blieb, und so seien die Betreffenden verhindert
gewesen, ihre Kontrolle über die Stimmgebung auszuüben. Ant-
wort deS Büreau'S: Allerdings seien während der Wahlver-
Handlungen die Thüren des Haupieingang«» verschlossen

gewesen, was geschehen sei, damit nicht Personen, die bereit»

gestimmt hatten, zu einer Thür heraus und zur andern wiede«

herein treten könnten. Gerade von den Rekiamanten sei

wiederholte Schließung der Thüren gefordert worden. Im übrigen

haben sämmtliche Wähler ihre Stimmzettel den bezeichnest»

Stimmenzählern abgegeben; nur ein Einziger hab« ihn nicht

abgeben wollen, sondern ipn auf den Tisch geworfen Der
siebente Klagepunkt: Nachdem die letzten 10 auf solche Weis«

die Kirche verlassen hatten, sei Niemand mehr zurückgeblieben,
al« das Büreau. dieieS im Besitze aller Stimmzettel. Ant-
wort de» Büreau'S: Nachdem die letzten 10 durch da» Chor
passirt, sei jeweils» allen Wählern der Wiedereintritt in die

Kirche geöffnet und sogar der Eintritt in da» Chor gestattet
worden. ES seien übrigen» 2 Personen, Herr August Favrot,
Redaktor der Helvelie und Joseph Maistr« al» Delegirte der

Minorität zur Ueberwachung de» Büreau'S von diesem an s i-
nem Tisch zugelassen worden und von Anfang biS an'» End«
beständig anwesend gewesen. Der Bericht sagt ausdrücklich:
„teur prêsenev tut constitution«-!!« et permanente " Acht.?
Beschwerdcpukkr: Dann seien die Wähler durch Tromme schlag

wieder zusammenderufen und da» gleiche Verfahren von vornen
wieder angefangen worden. Man hat wieder Stimmzettel aus-
gelhnll, ging zu einer Thüre hinan», zur andern hinein, und
so zum drillen und vierten Mal. Eine Zeit lang sei zu diesem

Zweck die Kirche geöffnet, dals aber wieder geschlossen worden.
Nachdem ein» Verhandlung jeweiieu dadurch vollendet war, daß die

letzten 10 in» Chor getreten waren, so habe man nicht mir der

zweiten angefangen, al» bi» da» Publikum davon mir Tromme!-
schlag in Kenntniß gesetzt war. Jedesm al wurde angefragt, ob

Unberechtigte anwesend seien, und wenn man sage, daß spät r
Ankommende verhindert gewesen seien, ihr Slimmrechl auszuüben,
so sei die» unrichtig, und der Beweis davon liege in der Thatsache,

daß ein Herr Or. Bodenheimer nachher noch Einlaß
begehrte, seine Stimmzettel erhielt und mitgestimmt hat. 9 er

Beschwerdepunkl: Nach Beendigung der ersten Wahlverhand-
lung hätten einige Wähler au» der Politischen Partei de»

Bureau» nachträglich Stimmzettel verlangt, vorgebend, sie hallen
noch nicht gestimmt: »» fti ihnen enlsp-ochen worden. Später
aber habe mau politische» Gegnern da» Nämliche versagt, und
ein alter Mann, der mit dem Sohns in» Chor treten wollte,
wurde von demselben gelrennt und man hab« den Allen
genöthigt, den Zettel vom Büreau ausfüllen zu lassen, statt von
seinem Sohne. Die Antwort deS Bureau» geht einfach dahin

diese Behauptung sei durchaus falsch, Allerdings habe

man den Betreffenden gehindert, mit dem Vater ins Chor zu

treten, allein einfach suö dem Grund?, weil er schon gestimmt
halte, und man ihn nicht noch einmal wollte stimmen lassen.

Der andere Punkt, man habe Wählern der einen Partei S imm-
zeirel gegeben, der andern aber verweigert» wird aber durch
einfache Negation abgefertigt. lOrer Klagepunk! : Nachdem
die zweite Wahlverhantlung beendigt war, sei den Wählern
angekündigt Worten, daß die Versammlung bi» 2 Uhr
unterbrochen wrrke, damit man zum Mittagessen könne. Der
Präsident habe daraus von einem Wähler seine Petschaft verlangt,
und die Stimmzettel versiegelt, aber das Petschaft s>i in der

Hand de» Präsidenten geblieben. Wie die Wähle: um 2 Uhr
zurückkamen, hätten sie mit Verwunderung vernommen, daß
die Srimmzebel der ersten Verhandlung erlesen worden ^ein.
Nachher habe das Büreau ebenfalls zu Mittag gegessen, dann
die Zettel der zweiten Verhandlung erlesen un» endlich mit
Trowmelschlag verkündet, daß die Fortsetzung der Verdantlun-
gen eest um 3 Uhr erfolge. Antwort de» BüreguS: Nach der

zweiten Verhandlung sei der Versammlung angezeigt worden,
man werde die Amtsrichterwahleu um 3 Uhr Vornchm-e», und
unterdessen die Stimmzettel der beiden ersten Operationen
erlesen. Während kieseS Erlesin» sei die Kirche für Jedermann



offen gewesen und die oben genanntes zwei Kontrolleurs seien
beständig beim Büreau anwesend gewesen. Die Stimmzettel
seien versiegelt worden und zwar mit dem Siegel deS Direktors
der Normalschule; daS Siegel habe der Präsident auf den
Kerzenstock gelegt. Erst später, da sich ziemlich viel Leute zum
Bureau gedrängt, habe der Präsident aus Vorsicht das Siegel
zu sich genommen und dasselbe nach beendigter Wahlverhandlung

dem Eigenthümer zurückgestellt. Die Stimmzettel seien

jederzeit öffentlich und laut verlesen worden, und während der

ganzen Verhandlung sei dagegen nicht eine einzige Reklamation
erfolgt. Nun fügt daS Bureau folgende Erklärung bei: daß,
wenn nicht ein einzelner Wähler Störung veranlaßt hätte,
»jsmais ?ortentru^ n'aurait èlô témoin ^operations êloeloralvs
aussi libres, aussi ealmes et aussi réguliers.» Die Erklärungen

deS Bureaus find alle einstimmig und werden im Wesent-
lichen von den übrigen Zeugen bestätigt. Mehrere derselben
sagen, eS sei allerdings verlangt worden, die Stimmen zu zäh-
len; nur Einer sagt, man habe dieZählung verweigert, alle
Kadern bezeugen, sie sei nicht nöthig gewesen. Sie werden hier nicht
erwarten, daß ich alle einzelnen Angaben heraushebe und nach
dem Maßstab« de» Gesetzes krilisire; ich glaube, die Verlesung
derselben habe bei Ihnen ziemlich die nämliche Ueberzeugung
hervorgerufen, wie bei mir. Allerdings find in d«r Versammlung

von dem Büreau und dem Präsidium eine Reihe von
Pol zeiverordnungen getroffen worden, die gewöhnlich bet den

Wahlversammlungen nicht getroffen werden; aber keine ist ungesetzlich.

Ich will ein paar hnauSH-ben: daß Bauholz in der Kirche
gelegen, oder daß nicht genug Bänke in der Kirche gewesen

seien, ist, wenn nicht zum Lachen, doch ohne Bedeu ung.
Hingegen könnte man sagen, das hat Bedeutung, daß daS Bureau
im Chor und durch eine Schra- ke von der übrigen Versammlung

getrennt war. Das Gesetz schreibt nicht vor, es soll
geschehen ; allein auch nicht, es solle nicht geschehen. E» giebt
2 Arten von Schranken, die eine besteht in hölz-rn-n Palli-
saden, durch welche man eindringen kann, gegen diese hade ich

nichts; wenn aber da» Büreau obendrein bewaffnet gewesen
wäre und alliällig den Eindringenden mit Drohungen begegnet
wäre, dann würde daS nicht hingehen. Ein andere? Punkt ist
der: das Büreau habe die Slimmzcttel im Chor verlesen.
Abgesehen davon, daß eigene Kontrolleurs anwesend waren, daß

die Ablesung laut und öffentlich geschah und also Jedermann
eS anhören konnte, frage ich, ist das eine Ungesetzlichkeit?
Letzthin habe ich zum erstenmale hier den Wahlverhandlungen
beigewohnt und wer ihnen beigewohnt hat, muß ihnen daS

Zeugriß geben, doß eine ordnungsmäßigere, regelmäßigere, ruhi-
gere Versammlung nicht bald stattgesunden hat. Auch Halle
der Vo steher der Versammlung ein seltenes ZulrauenSzeugniß
erhallen, indem beide Parteien ihn zum Präsidenten vorschlu-

gen. DaS Erlesen der Zettel gieng dort ganz gleich vor sich,

wie hier nur mit dem Unterschied » daß bei der Austheilung

der Stimmzettel für die Gerichtspräffdentenvoschläge zur
gleichen Zeit die Erlesung der Zettel über die RegierungSstalc-
halterwahl statt balle, und zwar in dem von der Kirche ganz
abgeschlossenen Chor, wo alle Kontrolle unmöglich war. Erst
nachher find die Stimmenzähler in die Kirche getreten und das

Resultat wurde eröffnet, so daß, wenn man einen Vergleich
anstellen wollte, derselbe zum Bortheil deS Verfahrens in Prua-
lrut ausfalle. Denn hier ist daS Chor ganz von der Kirche
abgetrennt, die Verlesung war nicht öffentlich und loch hatte
kein Mensch die Ahnung, daß etwas Ung«setzlichG geschehe.

Ein anderer Punkt ist der, daß nur 10 und 10 Wähler in daS

Chor treten dursten. Das ist zugegeben und zwar auS dem

Grunde, damit daS Chor nicht so von Leuten angefüllt werde.

Auch das ist nichts NeueS und nichts Gesetzwidriges. ES
kommt darauf an, ob das Bureau eine solche Borrichtung
nothwendig findet und die Versammlung fie billigt oder nicht. ES
ist mir bekannt, baß am 5. Mai präzis dasselbe geschehen ist.

Ich kenn« eine Versammlung, ich glaube» eS sei viglen, und
auch Jegenstorf, wo die Wähler gemeindweise abgesondert und
so auch die Stimmzettel ausgetheilt und erlese« wurden, jju^il
man glaubte, das trage zur Ordnung bei, eS sei so möglich»
bessere Kontrolle zu üben. Alle einzelnen Punkte durchgebe ich

nicht, eS ist auch nicht leicht, jeden Einzelnen zu kritisiren;
aber ich wiederhole, daß eine Menge polizeilicher Anordnungen,
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die nicht üblich waren, von der Wahlversammlung in Pruntrut
vorgenommen wurden, daS ist wahr. Aber nicht darauf kommt
es an, sondern aus die Frage, od eine einzige dieser Vorkehren
gesetzwidrig war; wenn nicht, so find die Verhandlungen gültig

zu erklären, und darauf trage ich im Namen der Regierung

an.

Stockin ar. Gestern und heute hat der Herr Regierungspräsident

einen Ton der Milde und der Mäßigung angenommen,
der sehr angenehm ist und über den ich nichlS zu sagen

hätte, wenn er seinen Worten da» R suitar, das sie zu
versprechen scheinen, nachfolgen ließe. Ich sähe ihn lieber einen
diabolischer« Ton annehmen und mehr engelhafte Endresultate
desselben hervorbringen. Indessen glaube ich nicht, daß der Herr
Regierungspräsident das Recht habe, uns solcherlei Ermahnungen

zu ertheilen. Ich für mich werde mich ausdrücken, wie ich
eS für angemessen finde, und werde mit meiner ganzen mensch,
lichen Schwäche sprechen. Herr Präsident» meine Herren! Der
Herr Regierungspräsident hat in der Pruntruterangelegcnheit
sich auf die Aussagen der Mitglieder des Bureaus der
Wahlversammlung gestützt; nun ist eS gerade daS Büreau, gegen
welches die Klage eingegeben worden ist, und so ist es ganz
natürlich, daß die Erklärungen deS Bureaus nicht mit denjenigen

der Klage übereinstimmen. Er hat unS kein Wort von
den in der stattgefundenen Untersuchung enthaltenen
Zeugenaussagen gesagt. Ich bin richt darauf vorbereitet, Ihnen die
Thatsachen mit der vollen wünsch-nswerihcn Genauigkeit
erzählen zu können, ich habe keine Notizen nehmen können, ich
bin genö higl, mich auf mein G dächrniß zu verlassen; es war
mw unmöglich, diese Last vou Akten zu durchlesen, ich habe
nar von heute Morgen an davon Kenntniß nehmen können;
g-stern waren sie noch nicht auf den Kanzl-ilisch niedergelegt,
uns heute Morgen war ich im Falle, wie Sie gesehen haben,
an den Verhandlungen Theil zu nehm.n. Ich habe die Akten-
sammlung nicht durchgehen können» und kenne somit nur sehr
unvollkommen die Resultate der Untersuchung über die verschiedenen

Punkte der Klage, und hiebet will ich Ihnen bemerken,
daß dasselbe sehr von den Personen abhängt, die man befragt
hat; denn wenn man sich an die wandte, welche nichts gesehen
noch gehört haben, so werden ihre ZeugenauS'agen natürlich
anders lauten, als die der Personen, welche sah n, waS
vorging. Nun ist eS schon sehr lange her, daß ich die Worte
eines Philosophen, der in solchen Dingen at» Autori är gilt,
laö: Man muß den Leuten glauben, welche sagen, ich habe
cS gesehen. Die einen Personen können nichts gesehen andere
sogar sich die Augen verbunden haben, um nichts zu sehen.

Herr Präsident, meine Herren Ich will damit anfangen, Ihnen
zu sigen, die Wahlen vom 13. Oktober seien für die liberale
Partei nur eine Probe, nur eine Demonstration gewesen; denn
man wußte wohl, daß die Ernennungen, welcher Art auch die
Vorschläge sein mochten, immerhin im Sinne der Mehrheit des
Großen Rathe» getroffen würden. Ferner wissen Sie, waS die
Klagenden zu Einreichung ihrer Klage bewogen hat. ES
geschah nicht, um die Kassation der Wahlen hilvorzurusen; sie

wußten sehr wohl, daß dieß ihnen nicht gelingen werde; sie

hatten einen andern Zweck vor Augen. Soll ich Ihnen den-
selben frei heraussagen: «S war ihnen darum zu thun, zu sehen,

ob die Regierung sich ebenso strenge in Hinficht auf die Wah-
len vom 13. Oktober erzeigen werde, al» fie gegen die vom
1. September unerbittlich war. Die Bürger haben sich er-
laubt, die Regierung in Versuchung zu fäbren: es ist nicht
möglich, sagten fie, daß die Regierung die Unregelmäßigkeiten
sankiionire, welche stattfand, n, nachdem sie um genngfügigerer
Gründe willen die vorangehenden Wahlen hat kassiren lassen;
der Reginungtrath wird sich wohl gerechter zeigen; aber endlich
wohlan, stellen wir ihn auf die Probe Jetzt, Herr Präsident,
mein« H«rren! ist es an Ihnen. Mitglieder der Mehrheit, zu
untersuchen, ob diese Bürger von Pruntrut recht oder unrecyc
gehabt haben sollen. DaS ist eS,. waS ich Ihnen über die

Beweggründe zur Klage sagen zu sollen vermeinte; Die in der

Klag- enthaltenen Beschwerden sind zehn an der Zahl; aber
da ich fast Alle», waS vorging, angeshen habe, so glaube ich
mich zu erinnern, daß der erste Gegenstand keinen Grund zur
Kassation darbiettt. Ich bitte daher den Herrn NegierungS-

»?il
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prästtentcn, keine lange Red« über unbestritten^ Punkt« zu hallen.

Indeß, obschon d«r erste Artikel keinen Kassaiisnögrund
enthält, mußt« man ihn deS Berstjudnisse» anderer Ktagepunkl«
willen anführen. Die Wahlen halten in einer geräumigen
Kirche statt; man vatt« den Prâstdenken gebeten, dieselbe zu
den Wahlen de» 13 Oktober» zurechr zu machen, wie er eS

für die de» 1 Sepr. gethan. Man hatte somit gehofft, dort
Bänke zu finden; aber zu unserem Erstaunen fanoen wir beim
Eintritt in oie Kirche die Bänke, welche zur Linken waren, auf
die rechte Seil« h-nüberge etzt, die von den Konserva iven
eingenommen ward, and an ihrer Stelle fand fich zur Linken, die

von den Liberalen eingenommen ward, Bauholz. Die Konservativen

saßen auf ihren Bänken, und die Liberalen konnten
fich auf die S de niedersetzen; da» war der Antheil, den mau
»hnen gewährte. E» war dieß ein kleiner Uebelstand; aber
man ging weiter, man erbaute einen verpâssadirren Platz,
und bei cieser Gelegenheit hat der Herr Regierungspräsident
eine Bergleichung angebracht, ich weiß nicht, ob er von Pran-»
rrut sprechen wollte (ver Herr Regierungspräsident erklärt hier,
er habe sie nicht in Bezug auf Prunrrul ausgesprochen). SS
war dieß alto nicht auf Prunrrur gemünzt; ich will indeß dem

Hirrn Pcâsisenren bemerken, daß eS verschiedenerlei ReiSbündel
giebt. Wissen Sie, wie diese Pallisade war? Sie war von
rieser Höhe va (der Redner bezeichnet mit der Hand eine Höhe
von ungefähr 8 Fuß). E5 war eine Art Berschanzung, wie
ich deren zu Besançon, zu Belfort und Toulon gesehen habe,
und hinter diesen Pallissaven hatte sich daS Büreau aufgestellt,
so daß mau nur, entweder indem man auf daS Bauholz
hinaufstieg oder fi h ganz nah hinzumachte, sehen konnt«, waS dort
vorging Es wa. elvaS andere», als die B»rpalliffad>rung,
die vor dem Gerichte zu Bern sich befindet; sie nahm die ganze
Breite der Kirche von einem Ende zum andern «in, und al»
Eingang war nur »ine ganz kleine Thüre vorhanden; neben
dieser kleinen Thüre befanden sich ferner Landjäger, um de«
Eingang zu vertheidigen. Mir scheint e» daß in einer poli-
tischen Beriamm ung die Landjäger nur wie andere Bürger da
sein sollen, und k->n andere» Recht al» ihr Srimmcechl und
nicht dasjenige besitz.«, sich aufzustellen und den Wählerü sagen
zu können: ihr dürft dadurch nicht passiren. Heer Präsident,
meine Herren! Sw haben jetzt eine kleine Ansicht der Lag» der
Lokalitäten AlS eS sich um Bestellung de» definitiven Büreau»
hantelte, befanden sich da» provisorische Büreau und der
Präsident des Gemeinberalh-S hinter diesen Barritaden, und ich
will notz beifüg n, daß die im Schiff der Kirche befindlichen
Wähler weder da», wa» man sagte, noch daö, waS auf dem
Büreiu abgelesen wurde, verstanden. Man muß nicht au» den

Augen v rlieren daß da« Büreau sich sehr weit Hinren im
Innern deS Cho eS befand, und daß eS für dasselbe unmöglich

war, daS, was außerhalb der Pallissaven gesagt wurde, zu
hören oder gar zu verstehen. DaS ist viell«icht die Ursache, daß
die Erklärungen deS BüreauS über die in der Klage
angeführten Punk e von derselben in verschiedene« Punkten abweichen.

Der provisorische Präsident geht an die Zusammensetzung

deS Büreau«; er setzte eS bloß ganz au« einer Farbe
zusammen; er hatte hiezu da« R chl DaS Büreau ist im
Begriff, hinre- ihm Platz zu nehmen; da fand ein gewisser Tu-
mull in der Versammlung statt. Die Einen rufen: wir wollen
ein gemischtes Büreau, wie e» den 1. September zusammengesetzt

war, wa» machte, daß damals AlleS so ruhig ablief. Der
Herr Präsident setzt darauf seine Person in« Mehr für da«
d'fi iittve Präsidium. Man kann vielleicht sagen, da» Gesetz
verbiet« eS nicht; aber hier beginne ich schon zu bemerken, daß
l iefe den Präsidenten ganz persönlich betreffende Frage nicht
durch ihn hätte entschieden werden sollen. ES ist dieß gerade
so, al« ob zur Zeit der AlterSp äfidentschaft in der ersten Sitzung
de« Großen Rat»«» der dieselbe Bekleidende UN» selbst gesagt
hätte: Wollen sie mich al» definitiven Präsidenten de» Großen
Rathe« bestätigen? Er selbst hatte sich in« Mehr gesetzt, «r
selbst hatte, sogar ohne da» provisorische Büreau zu beiragen,
erklärt, er hab« die Majorität auf fich vereinigt. Dieß kann
ich bezeugen, ich habe e« mit eigenen Augen gesehen; denn ich
war auf einig« der Bauhölzer g,stiegen, um zu s-hen, wie da»
Bü eau sich organifiren würde. E» befanden sich zu metner
Seite Personen, die bezeugen können, was ich Ihnen, Herr

Präsident, meine Herren! soeben gesagt habe; e» waren dieß

«hrenwerlhe Personen, welche der Herr Regierungspräsident selbst

persönlich achtet. Ich führe von denselben an Hrn. Thurmann.
Run denn, der Präsident erklärt: „Diejenigen, welche mich

bestätigen wollen, sollen die Hand erheben', man hebt tie Hände
aus, und im gleichen Augenblicke, ohn« ein» Stimme zu zählen,

erklärt derselbe, er hab« die Majorität auf fich vereinigt,
und proklamirt sich al« Präsidenten. Und im gleichen Augen-
blicke halte Herr Thurmann die Beobachtung gemacht, daß de»

Präsident nicht einmal da» provisorische Bureau befragt hatt».
Gleich hierauf erheben fich Reklamationen; da« Büreau erklärt,
nicht« gehört zu haben, doch gi-bl «S Männer, welche erklären,
sie hätten e« gehört. ES waren va Personen und zwar noch

sehr gemäßigte, welche erklärten, wollen wir vieke» leid m

Ist vieß eine Wahl? Wissen Sie, wa« ich ihnen sagte:
Laßt un» die Thatsach« Hinnehmen, e« ist sich nicht der Müh«
werth, zu protestiren für de« Zweck, den wir hiebei erreiche«
könnten, und e« scheint mir, man müsse sich hier unterziehen.
Beim Beginn der Wahlen war e« ander». Da kündete ma«
der Versammlung an, daß 10 Personen auf einmal in den

Ehor eintreten und ihre Stimmzettel schreiben könnten, und
wenn diese 10 Personen mit dem Abgeben ihrer Stimmen fertig

wäre«, so sollten 10 ander« kommen und ihren Platz «in-
nehmen; die Landjäger waren da, um keine größere Zahl
passiren zu lassen. Ich sagte nicht»; aber plötzlich hört mm,
man geb« jedem Wähler vier BillecS auf einmal; da erhebt
sich ein Geschrei: WaS, man stimmt für all« vier Wahlen auf
einmal? Diese Nachricht verbreitet sich sogleich; da erhebt
sich ein solcher Lärm, daß man «inandn: unmöglich verstehen
konnt«. WaS geschieht? Junge Leute sagen: wir wollen
zusammen in den Chor eintreten. Ich rieth ihnen an, da zu
bleiben, wo sie waren, und sagte ihnen, ich werd« eintreten ;
die Landjäger wollen mich daran verhindern; ich erzwing« je-
doch den Durchgang. Ich frage Sie, meine Herren, hatt«
ich da« Recht einzutreten Mir scheint eS, ja wohl. Ich
setze voran», der Her« GroßrathSpräsivenl schließe fich mir neun
andern Mitgliedern in diesem Saal« ein, und wir ander«
BölkSrepräsentanlen ersahreu, daß statt zu einer Wahl, z. B.
eine» Mitgliedes eineS Gerichte», schreiten zu lassen, er sü»
all» andern Plätze aus'» Mal stimmen lasse, und nehmen noch
an, er stelle Landjäger an die Thüre, — glauben Sie, wir
hätten da» Recht einzutreten? Ja, wir hätten «». Und wenn
in einer Versammlung, deren Büreau fich hinter Barrikaden
verschließt, solche Unregelmäßigkeiten vorkommen, müßt« ich

nun kein Bürger sein» um bei einer solchen Gelegenheit
zurückzuweichen, und mich nicht vor dem Büreau zu zeigen, wo meine
Pflicht mich hinrief. Und wäre ich nicht selbst eingetreten, so

wären SO andere Bürger an meiner Stelle eingetreten, und
nicht alle» wäre so ruhig abgelaufen. Ich muß noch benüzen»
daß die Landjäger höflich gegen mich waren; al» ich sagte,
ich wolle mit Gewalt eindringen, ließen sie mich passiren. Aber
kaum war ich über die Schwelle der Palisadenihüre binanS,
da stürzen zwei Männer vom Büreau auf mich wie Wüth nde

lo«, indessen, trotz Allem dem, wa» die schwarzen Journal»
gesagt, bin ich nicht angerührt w»rd-n. Im Augenblick, wo
diese Wüthenden auf mich losstürzen wollten, höre ich, daß

man die Palissaden zerbricht; ich werfe mich eiligst den Leuten,
die in den Chor Hineinrannren, entgegen, ohne darnach zu lra-
gen, ob ich etwa Schläge erhalt«« köante. Ich wurde von
einigen Freunden unterstützt im Abhalten dieser Leute» und so

gelang e» un», die Ruhe wieber herzustellen. Da» ist eS also,
warum Unordnungen stattgefunden, und die Wahlen nicht mehr
so unregelmäßig fortgesetzt wurden al« sie begonnen hatten;
e» scheint, da» Büreau habe seinen Irrthum erkannt. Dieß
find nun die Erläuterungen, die ich glaubte, Ihnen geben zu
müssen, und ich muß beifügen, daß ohne «ine g-wiffe Person
e» bedeutende Unordnungen gegeben hätte, und diese Person
bin ich. Laßt un» nun sehen, Herr Präsident, meine Herren!
wie die Operationen vor fich giengen. Wenn die 10 Personen
in den Chor der Kirche eingetreten waren, theilte man ihnen
Stimmzettel au», aber unter dielen 10 Personen konnten fich

solche finden, die nicht schreiben konnten oder fürchtete«, nicht
deutlich genug zu schreiben. Da nun bloß 10 Personen da

waren, so ist leicht möglich, daß fich Niemand da fa»d, zu dem



derjenige, d.r seine« Stimmzettel schreiben zu lasse« i« Falle
war, Zmrauen Patte. Ich frage Sie nun, ob da der Wähler
einer unv rkümmerten Freiheit genoß? Der Herr RegieruogS-
Präsident hat unS Beispiele von anderSwo zittrt, wo Gemeinten

getrennt wurden; aber er hat nicht gesagt, daß in diesen

getrennten G-meiuden nicht jeder frei gewesen, sein Billet, von
wem er wollt-, schreiben zu lasse« ; während man diese Frei-
heir zu PraNtcur nicht halte, sondern sogar da» Individuum,
da» nicht zu schreiben verstand, genöthigt war, seinen Stimmzettel

durch «in Mitglied de» Bureau'S schreiben zu lassen.
DaS Büreau läugnet dieß; aber diese» Faktum ist durch
Zeugenaussagen bestätigt. Mehr al» 10, mehr al» 15 Personen
haben gesagt: man hat mich dazu gezwungen. Und dieß geht
darau» hervor, daß man die andern Wähler, außer den 10
Stimmenden, abhielt, in den Chor zu treten. Man hatte wohl
zwei Liberale auf die Seite de» Büreau'» hinbeorderl, um die
Stimmzettel der Leute au» ihrer Meinung zu ichreiben; aber
man hieß dieselben fortgehen. Sie sehen, wie weil die Freiheit

der Stimmgebung gehemmt war. Ferner» übte man einen
bedeutenden unrechtmäßigen Einfluß auf die Bevölkerung au».
Zwei Mittel d.r Znfluenzirung warden hier in'» Spiel gebracht;
da» erste, indem man die Wähler nöthigte, ihren Stimmzettel
durch ein Mitglied de» Büreau'» schreiben zu lass-n, und da»
zwire, indem man die Unbefangenheit der Stimmgebung ver-
ntchtete. Dm» wenn man so zu 10 vor den Mänaern diese»

schwarzen «reopagu» erscheinen mußte, war man schon nicht
mehr frei, und Personen von schwachem Charakter mußten
Anstand nehmen, ihre Stimme einem Liberalen zu geben,
besonder» wenn diese Personen Zeitungen lesen, wie ich eine hier
in Händen habe, die sogar die Mitglieder de» Großen Rathe»
bedrohen, und wen« man sich sogar dahin reißen läßt, die
Regierung aufzuhetzen — „die Zeit der Milde ist vorüber*
sagt sie „es ist Zeit, einmal Maßregeln zu ergreifen", wenn,
sage ich, «ine Znung solche Drohungen gegen arme Ange-
stellte enthält, so war wohl die nothwendige Folge, daß diese

Leute, um ihre Stellen nicht zu verlieren» ihren Stimmzettel
durch ein Mitglied deS Büreau'» schreiben ließen, während
anderSwo man fi« frei, durch wen man wollte, schreiben ließ.
Ich weiß indeß, daß dieß nur bi» zum Ende deS zweiten Wahl-
gange» so gieng ; denn damals gab man nach; viele Konservative

sahen ein, daß man zu weit gehe, und gegen da» Ende
hin erlaubte man, die BillelS durch andere Personen schreibe«
zu lassen. DaS hindert aber nicht, daß viele Bürger in ihrer
freien Abstimmung gehemmt worden sind. Ich will Ihnen
unter Anderm einen Pächter anführen, der zur Abstimmung
mit einem Knechte kam, der sich seil 40 bi» 50 Jahren in
seinem Hause befindet. Man gieng in der Reihe; um die Wähler

in den Chor treten zu lassen, zählt man ad, und es trifft
sich, daß der Pächter gerade der zehnte, da» heißt der letzte,
au» diesem Zug« war; sein Knecht, der eben der eilfre war,
will auch eintreten, aber dazu ist kein« Möglichkeit, man stößt
ihn unbarmherzig zurück; der Pächter kommt da ohne seinen
Knecht an, und weiß nicht mehr, wie er sich kehren und
wenden soll ; ich frage Sie nun, ob dieß nicht die Abstimmung»,
freiheit beeinträchtigen heißt. Hier folgt noch ein anderes,
ähnliche» Faktum: Ein zur Abstimmung kommender Grei»
harte seinen Sohn mit sich genommen, um sein Billet zu schrei-

den; aber man läßt den Sohn nicht eintreten, und der Vater
ist genöthigt, seinen Stimmzettel durch ein Mitglied de»
Büreau'» ausfüllen zu lassen. Und um sich zu rechtfertigen,
erklärt da« Büreau, der Sohn hab» schon abgestimmt. Eine
schöne Rechtfertigung, wahrhaftig So Vat man also die Frei,
heic der Abstimmung geachtet. Ich will Sie noch darauf
aufmerksam machen, daß in der Klage steht, die Slimmenzähler
hätten die Stimmzettel nicht eingesammelt, wie da» Gesetz e»

vorschreibe : dieß ist buchstäblich wahr; aber ich l-ge kein große»

Gewicht auf ti-sen Umstand, und die Kläger haben e» auch

l icht so ernst gemeint; e» ist dieß nur eine, in eine andere
mit enthaltene Bemerkung; aber bei dieser Gelegenheit hat
man mich noch einmal beschuldigt; man hat auch gesagt, ich

habe meinen Stimmzettel auf den Tisch geworf n, statt ihn
den Stimmenzählern einzuhändigen; dieß ist möglich; aber
war dieß ein so großes Verbrechen? e» wird bald wieder kommen

wie im vergangenen Jahrhundert, wenn da irgendwo ei«
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Erdbebe«, ei« Bergsturz stattfand, so schob «an die Schuld
davon auf Voltaire ober auf Rousseau, heute bin ich'». Ich
komm« auf die Abstimmung zurück. W.nu die zehn »bstim-
menden ihre Stimmzettel abgegeben halten, so ließ man sie
au» der Kirche treten durch «ine Thür, die gege« d n Garten
de» Kollegium» hinfährte. Da» Büreau erklärt : „«»sei wahr,
daß die Wähler durch diese Thüre hinausgegangen, aber sie
hätten wieder in die Kirche eintreten können.- Dieß hätten
sie wohl können, hätt« man die Kirchthüre offen gelassen ; dieß
fand aber nicht statt; so zwar, daß, nachdem der letzte Zehnec-
trupp den Chor verlassen, sich R emand mehr in der Kirche
und im Chor befand al» da» Büreau und die Stimmzettel.
Wenn ich sage, da» Büreau sei allein gewesen, so will ich damit

dasselbe nicht beschuldigen, e« habe diesen Umstand benutzt,
um die Stimmzettel zu fälschen. Rein, meine H-rren, obschon
die Mitglieder de» Büreau'» unser« politischen Gegner find,
so erklär« ich, daß fit unfähig siad, so etwa» zu thun; doch
werden Sie zugeben, meine Herren, daß dieß nicht in der ge-
hörigen Form gehandelt hieß. W-« sagt da» Büreau hezu?
SS schützt vor, zwei junge Männer au» der l beralea Partei
feien im Chore während de» ganzen verlaufe« der Operationen
geblieben. Dieß ist, bi» zu einem gewissen Punkte hin, wahr.
Aber von wann sind diese jungen Leute dorr geblieben? E» war
dieß im Anfang nicht der Fall. Erst gegen da» Ende der
Wahlgänge hin haben diese junge« Männer, nach Abgabe ihrer

Stimmen, zum Bureau gesagt: Ihr werdet bald an die
Eröffnung der Stimmzettel gehen, und wir wollen hier bleiben ;
nach einigem Widerstande ließ man ihre Gegenwart im Chore
zu. Hat man aber hiemil dem Gesetze «in Genüge gethan?
Ich glaube e» nicht: da» Gesetz sagt, die Eröffnung solle
öffentlich vor sich gehen. Und ich denke, die zwei jungen Man-
«er bilden nicht für sich allein da» Publikum. Wären auch
20, 30, 50 Individuum dort gewesen, so wäre dieß noch nicht
da« Publikum gewesen. Al» die zweite Adstimmung beendigt,
aber noch nicht eröffact war, waren wir draußen, — man
kömmt un» anzuzeigen, die Versammlung werde bis auf 2 Uhr
suSpendirt; e» war damal» halb 1 Uhr. Bei dieser Nachricht
ging Jedermann fort, ich wie die ande n, man beeilte sich zu
ess n, um auf 2 Uhr hin wieder zurückzukehren. Aber al» wir
auf die angezeigte Stunde zurückkehrten, waren wir ganz
erstaunt zu sehen, daß während unserer Abwesenheit man zur
Eröffnung nicht der ersten, sondern der zweiten Wahlopera ion
geschritten fei; Niemand konnte sich diese Verfahrungtweise er-
klären; mir scheint e», e» wäre natürlicher gewesen, mit der
ersten anzufangen und der Ordnung der Zahlen nach, wie 1,
2. 3, 4, fortzufahren; übrigen» ist c» nicht da« Faktum, daß
WM für die Eröffnung die logische Ordnung umgekehrt habe,
worüber man sich bektagl hat, sondern darüber, daß man die
Stimmen in unserer Abwesenheit eröffnet hat G nen Augen-
blick nachher sagte mau uns noch einmal, da» Bür au wolle
die Wahloperationea suSpendiren, um zum Mittageff n zu
gehen, man werde sich neuerting» um 3 Uhr versammeln; wir
giengen noch einmal fort, und al» wir um 3 Uhr in die Kirche
zurückgekehrt waren, hatte man den zweiter Wahlgang schon
eröffnet. Jedesmal, wenn man wiederkam, fand sich «ine
Wahloperation beendet ; ich weiß nicht, wiedieß geschah, nochwarum es
geschah. Ich habe selbst ehrenhafte Personen gesehen, die mir
sagten, sie seien, statt um drei Uhr zurückzuk h en, einige Mi-
nuten später angekommen, sie Härten die Thüre geschlossen ge-
funden und seien nach Hause zurückgekehrt, und zwar befanden
sich mehrer« Bürger in viesem Falle. Dagegen habe ich mir
sagen lassen, daß P rsone«, welche einer andern F rb«
angehörten, zu jeder Zeit eintreten und ihre Stimme abgeben konnten,

für diese Personen seien die Thüren nie verschlossen
gewesen. Ist dieß wahr oder ist es falsch? Ich weiß nicht»
davon; ich behaupte e» nicht; ich wiederhole nur, wa» mir
Personen sagten, die nicht in die Kirch? zurückkehren konnt««.
DaS» Herr Präsident, meine Herren! ist nun der ganze Verlauf

dieser Angelegenheit. Ich glaube, jetzt die verschiedenen
Klagepunkte so nacheinander angeführt zu haben, wie ich mich
derselben erinnere; vielle cht habe ich noch den einen oder
andern Umstand vergessen; aber ich glaube, genug gesagt zu
haben. Wir haben somit ein provisorische« Bureau, einen
provisorischen Präsidenten, die sich selbst al» définitive» Bureau
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und Präsidenten proklamirt Haien; die Wahlireiheit gehemmt,
verletzt, da die Wähler genöthigt waren, ihre Stimmzettel
durch die Mitglieder des Bureau's schreibeil zu lassen; dieß
und die in der Versammlung getroffenen Polizeimaßregeln,
die nichts rechtfertigt, läuft dieß AlleS nicht dem Gesetze enl-
gegen? Man wird vielleicht sagen, baS G.stz verbiete eS nicht;
aber eö giebt so viele Dinge, die daS Gesetz nicht verbietet und
die doch nicht erlaubt find. Z. B. taS Gesetz verbietet nicht,
uns gegenseitig den Mund zu knebeln u. s. w. So un.
gefähr steht die Frage. Aber ich wiederhole es, man verlangt '
nicht die Kassation der Wahlopeeationen; es war dieß der
Zweck der Klagenden nicht; ihr Zweck war, zu sehen, ob man
bei dieser Gelegenheit sich der gleichen Elle bedienen werde,
wie man sie bet den frühern Wahlen angelegt hat. Mir scheint
e», e» sei diesen Bürgern wohl erlaubt gewesen, die Regierung
auf die Probe zu stellen, zu sehen, ob der RegierungSrarh sich

so streng zeigen werde, wie er «S angekiud-r, oder ob er noch
einmal nachsichtig sein werde, jetzt, da eS sich um seine Freunde
bandelt. Aber, meine Herren, in dieser Angelegenheit steckt

noch etwaS Bedeutungsvolleres; das zu Prunirut befolgte
Wahlverfahren könnte als «ntccedenö dienen ; ich möchte we-
nigstenS, daß die Versammlung sich auf die eine oder andere
Weise über dieses Anteceden» radelnd auSspräche; da «S doch
gewiß gefährlich ist, Wahloperationen, so wie sie in Prunirut
vorgegangen, ohne allen Vorbehalt zu sanklioniren; sie würden
leicht für die Zukunft zur Regel dienen. Jeder würde denken:
die Majorität des Großen Rathe» hat eS proklamier, daS Recht
und die Gerechtigkeit haben sich dafür ausgesprochen. Ader
man weiß bald nicht mehr, wo daS Recht und die Gerechrig.
keit sich vorfinden. 115 bi» 120 Personen legen es in einem
Sinne, und 100 bis 110 in einem andern aus; und doch hat
eS in beiden Lagern Personen » denen man weder Kenntnisse
noch Verstand abspricht. Giebt es denn keine Kenntniß des
RechtS und der Gerechtigkeit mehr in diesem Kanton Bern,
der, nach den gegebenen Versprechungen, sich heute im golde-
nen Zeitaller befinden sollte; mir schien eS, gleich nach der
Einsetzung der neuen Ordnung der Dinge sollten wir alle zu
arkadischen Schäfern werden, und auf der ganzen Welt Nie«
wand so glücklich sein als das Bernervolk. Und heule möchte
man sagen, statt daß diese schönen Träume in Erfüllung ge-
gangen wären, man wisse nicht mehr, was Recht und Unrecht
sei. Ich hoffe jedoch, die Mehrheit des Großen Na hes werde
diese Vorgänge radeln. Der Herr Regierungspräsident wird
wohl ein Mittel finden, es zu thun, ohne die Wahloperationen
zu annulliren, denn ich wiederhole es: ich schließe nicht auf
Ungültigerklärung. Sie, meine Herren, mögen beschließen,
was Sie für gut finden; ich überlasse Ihnen die Verantwort-
lichkeit. DaS Rad kann sich drehen, die Wahlen könnten noch
einmal auf die gleiche Weise stattfinden, und alSdann wäre es
an Ihnen, sich zu beklagen. Ich wollte also, daß wenigsten»
Sie sich über diese Operationen aussprächen, um zu verstehen
zu geben, daß ein anders M-l man solches bei Wahlen nicht
mehr anerkennen wird.

Es wird Übersetzung verlangt.

O b r e ch t. Ich glaube, wenn der Übersetzer nicht auch
alle Gesten und Manöver nachmachen kann, welche Herr Stock,
mar gemacht hat, so nützt uns die Übersetzung wenig. (ES
entsteht große Heiterkeit; der Redner wird im Übrigen nicht
verstanden.)

S t o ck m a r. Meine Herren! Es gibt zwei Wege, um
sich verständlich zu machen, nämlich Worte uns Gestikulationen.

Mit gewöhnlichen Leuten spricht man durch Worte, allein
gegen Taube muß man sich wohl der Gestikulationen bedienen.

Koller. Ich unterstütze den Borschlag der Regierung.
Ich will nicht über alle von Herrn Stockmar vorgebrachten
Thatsachen in's Einzelne eingehen, Herr Obrecht Hai dieselben
schon hinreichend gewürdigt. Ich will mir angelegen sein
lassen, mich an die Klagepunkte, so wie sie in der Beschwerde
enthalte find, zu halten. Der erste Klagepunkc geht dahin, die

Lokalität, wo die Wahlen stattfanden, sei mit Bauholz angefüllt

gewesen, die Bänke, welche den 1. September sich links
befunden hätten, seien den 13. Oktober nicht mehr dorr gew«!-
s-n, eS seien nur auf der rechten Seite solche gewesen, und an
der Stelle der Erster» hätte sich Bauholz befunden. Herr
Präsident, meine Herren! Dieses Faktum ist richtig, falsch ist nur,
daß die Bänke sich einmal auf der linken Seite befunden Härten.

Wahr ist indeß auch, daß die Personen, die in politischen
Dingen nicht dieselbe Meinung haben, wie wir auf eme po«.
pöse Weise sich aussprachen: Wir find auf dem Berge, wir sind
die Bergpartei! Es war dieß eine Anspielung auf die
gegenwärtige Ordnung, aus die man e» dabei abgesehen harre. Mm
hat sich darüber beklagt, daß da» Büreau sich durch eine Verpalli-
sadirung abgesondert befunden habe. Meine Herren, in den
katholischen Landen, wo die Wahlen in der Kirche staltfinden,
werden Sie überall, oder beinahe überall Pallisaden sehen,
welche den Chor vom übrigen Theile der K-rche trennen. In
diesem speziellen Falle hat man geglaubt, hiedurch den
Unordnungen vorzubeugen, die bei den vorangegangenen Wahlen
stattfanden. Ich für meinen Theil muß den Personen Gerech -

ligkeil widerfahren lassen, die diese Pallisaden aufrichten ließen;
ohne dieselben hätte vielleicht eine Wiederholung der Auftritte
stattgefunden, die unglücklicherweise schon so oft vorgefallen sind.
Man hat gesagt, daS Büreau sei ganz in dem hintern Theile
deS Chöre«, weit von den Pallisaden weg, autgest llt und keine
Möglichkeit dazu vorhanden gewesen, daß der Präsident von der
Versammlung hätte verstanden werden können. Dieser Artikel
der Beschwerde ist vollkommen falsch. Ich wohnte den Wahlen
vom 13. Oktober bei, und ich kann auf Ehre und Gewissen
versichern, daß diese vorgegebene Thatsache falsch ist. DaS
Büreau war höchstens vier Schritt« von den Pallisaden
entfernt, und man konnte ganz gut von den Mitgliedern deS

Büreau verstanden werden. Uebrigens, Herr Präsident, meine

Herren, waren die Pallisaden nicht so, wie man sie Ihnen
dargestellt hat ; die im Schiff befindlichen Personen konnten ganz gut,
was im Chore vorging und AlleS, was daS Bureau machte,
beobachten. Hierüber kann nicht der geringste Zweifel mehr
stattfinden. Härten Einwendungen gegen die Zusammensetzung
des definitiv bestellten Büceau'S stattgefunden, so hätte das
Bureau sie gewiß sehr gut gehört. Iß wenigstens habe von den
Einwendungen, von welchen man Ihnen gesprochen hat, nichts
gehört. Kein bestimmter Vorschlag wurde gemacht, und wenn
einige Stimmen sich hören ließen, so waren es bloß undeutliche
Stimmen, und nicht nur dem Büreau, sondern auch den übri-
gen Mitgliedern der Versammlung war eS unmöglich, ihren
Sinn zu verstehen. Man gibt vor, daS Bureau Härte nicht
zugegeben, daß man die Stimmen zählte; aber N emans harre
hiebet Einwendungen gemacht od-.r wenn solche stattfanden,
daß man verlangt habe, man solle zur Zählung dec Stimmen
schreiten, so kann ich dagegen versichern, daß keine dieser
Einwendungen vom Büreau gehört oder verstanden worden ist.
Ich kann hierüber als Augen- und Ohrenzeuge sprechen. Ein
Vorschlag wurde gemacht, der nämlich, das provisorische
Büreau zu bestätigen, dieser Vorschlag wurde — ich weiß nicht,
ob durch den Präsidenten oder durch jemand ander» — zur
Abstimmung gebracht; dagegen kann ich versichern» daß die
Personen, welche für die Bestätigung deS Bureau's stimmten,
in entschiedener Mehrheit waren, und eben weil sie eS waren,
glaubte man nicht zur Abzählung schreiten zu sollen. Aber,
sagt man uns, man hat die Freiheit der Sàmgebung
gehemmt, man hat die Stimmenden daran verhindert, die Pe»-
sonen ihre» Zutrauens mit dem Schreiben ihrer Stimmzettel zn
beauftragen, indem man entschied, es sollen zu zehen und Z-dn
zur Abstimmung gehen. Herr Präsident, meine Herren: ES
hält schwer zu glauben, daß der Wahlfreiheit hier das geringste
Hinderniß entgegengesetzt worden sei. Eine Thatsache unter
Andem beweiset, daß man der Abstimmung die möglichste Frei-
heil zu gewähren suchte» die nämlich: man suchte sehr sorgfältig
dahin zu wirken, daß Personen von der gleichen Farbe zusammen

zur Abstimmung kämen. Wenn daher unrer den zehn zu-
sammen in den Chor eintretenden Personen sich solche befanden,
die ihre Stimmzettel nicht selbst zu schreiben befähigt waren,
und es dem Sekretär de» Büceau'S nicht übertragen mochten,
dieselben zu schreiben, so hatten jn doch gewiß Männer ihrer



eignen Farbe an ihrer Seite, und zwar deren neun, und eS

mußie sehr auffallend sein, wenn unter diesen Neun Niemand
ih»eS Vertrauens würdig gewesen wäre. Es «rmaogelr daher
auch dieser Theil der Klage jeglichen Grundes. Aber wab
wird man nun sagen, oder vielmehr, waS hat man gesagt?
DaS Bureau blieb allein im Chor der Kirche zurück; es war
keine Versammlung mehr zugegen; Jedermann war hinaus ge«

gangen, und befand sich im Garten veS Kotlegimes. Ich muß
auch gegen diese Klage piotestiren, denn die letzte in den Chor
gerufene Abtheilung von zehn Männern ging nie zur Kirche
hinaus in den Garten; fernerS waren einige Landjäger in der
V-rsammlung, um ihre Bürgerpflicht zu erfüllen, und diese

Landjäger blieben stet» da. Sogleich nachdem die letzten Zehn
zum Chor h nauSgegangen, öffneten sich die Kirchthüren, so daß
diese Personen in die Küche zurückkehren und den Weilern Ope»
rationen beiwohnen konnten. Auch hiebet ist nicht die geringste
Unregelmäßigk-it vorgekommen, hie man unS vorwerfen könnte.
Aber man ging noch weiter; man hat ausgesagt, nachdem die
zwei ersten Wahlakte vorbei gewesen, habe daS Büreau die
Sltzung sukpendirt; dieß ist wahr, «S war beschlossen worden,
eS solle eine Unterbrechung stattfinden. Man hat ferner
behauptet, während dieser Zwischenzeit, das heißt, von der Zeit
an, wo der Wahlakt suspendier worden war, bis um 3 Uhr,
der zum Wiekerbeginne der Wahlen bestimmten Zeit, hätte daS
Büreau sich erlaubt, bei verschlossenen Thüren die Eröffnung
der Stimmzettel vorzunehmen. Auch gegen diese Anklage muß
ich mich verwahren. Wahr ist es, daß daS Büreau es auf
sich nahm, zur Eröffnung der Stimmzettel zu schreiten, falsch
aber ist, daß daS Büreau während dieser Operation allein ge-
Wesen sei; ich kann dieß bezeugen, denn ich war zugegen, als
man zu dieser Eröffnung schritt Man warf dem Präsidenten
vor, er habe die Stimmzettel mit einem Siegel versiegelt, daS

er nachher in seine Tasche gesteckt habe. Dieß ist wieder einer
der Klagepunkte, gegen den ich mich entschieden auSsprechen
muß Der Herr Präsident hat daS Siegel gar nicht einge>>

steckt; vor seinem Austritte aus der Kirche übergab er dasselbe
an eine Person, die unfähig ist, damit einen Mißbrauch zu
begehen, oder zu einem solchen behülfl>ch zu sein. In diesem
Punkte also ist jeder gegen die Wnhl gemachte Vorwarf ganz,
ltch ungegründet. Und ich frage Sie, meine Herren, wenn
nun auch der Herr Präsident diS Siegel eingesteckt hätte, wie
man eS vorgiebt, wäre dieß eine That, wei che zur Annullirung
der Wahlen Veranlassung geben könnte? Hätte etwa dw Herr
Präsident sich dies-S Siegels zur Eröffnung der Pakete und
zum Austausche von W-Hlzerceln besleneu wollen? Meine
Herren, Sie wissen alle, daß er einer solchen That nicht fähig
gewesen wäre. Kannte man übrigens das W ihlresultat nicht,
hatte nicht die Eröffnung schon startgesunden? Ich halte somit
dafür, die verschiedenen Klagepunkte seien alle gleich schlecht
begründet, und die hohe Versammlung habe denselben keine Folge
zu geben. Die Unterzeichner ter Protestation erwarteten wohl,
baß die Mehrheit des Großen NatheS diese Klage nach
Verdienen abfertigen werde; auch haben sie dieselbe nicht um deS

Klageobjektes selbst willen eingegeben. Sie wollten wissen, ob
der Große Rath bei dieser Gelegenheit sich so benehmen werde,
wie er es bei den vorangehenden Wahlen gtthan habe. Wir
wollen sehen, sagten sie, ob der Große Rath zweierlei Maß
und Gewicht haben wird. Herr Präsident, meine Herren, die
gegenwärtige Sachlage ist eine von der früheren sehr verschie-
dene; die Wahlen find mit unendlich viel mehr Regelmäßigkeit
vor sich gegangen» als die, um deren Kassation eS sich damals
handelte. Damals lagen gewichtige, entscheidende Gründe vor,
um derentwillen die Majorität deS Großen Rathes die erwähnten

Wahlen kassiren mußte. Jetzt sind diese Beweggründe nicht
mehr vorhanden, gewiß nicht, denn von den durch die
Beschwerdeführer angebrachten Gründen ist immer einer ungereimter

und unstichhaltiger als der andere. Ich kann wahrhaftig
nicht begreifen, wie die Unterzeichner dieser Klage sich bet
solchen Kleinlichkeiten aufhalten konnten. Ich glaube aber, es

liege etwas anderes zu Grunde, sie sei abgefaßt worden, um
dem Präopinanken Gelegenheit zum Sprechen zu gewähren;
da man, wie er sagte, die Presse gekneb.lt hat, und ihm seine

Angriffe gegen die gegenwärtige Ordnung der Dinge nicht m-hr
gestattete. Um Preßprszessen auszuweichen, blieb ihm noch nur
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die Großrathsversammlung übrig; er will sie benutzen, um gegen
die Abgeordneten und Bewohner Prumruts seine Artigkeiten so

anzubringen, wie wir sie vorgestern und heul- angehört haben.
Ich Halle die fragliche Beschwerde für offenbar unbegründet,
und glaube nicht, daß der Große Rath derselben entspreche«
könne.

Herr Präsident deS RegierungsralheS, alS
Berichterstalter. Herr Präsident, meine Herren! Ich habe schon im
EingangSrapporle bemerkt, daß der Vortrag über diesen Ge-
genstano weder leicht noch angenehm sei; leicht ist er deßhalb
nicht, weil eine ganze Masse von Deta lssragen sich darbieten,
welche man unmöglich all« berühren kann. Ein» neue Schwierigkeit

ist dadurch piniugekommen, daß der Angriff deS Herrn
Slockarar gegen den Borirag de» RegierungSrathS fi» Haupt-
jächlich auf Thatsachen stütze welche er als persönlicher Theil-
nehmer an der Versammlung kenne« mag, von denen aber in
don Akten kein Wort ist. Auf alles dieses kann ich mich
natürlich nicht einlassen, sondern muß mich bloS an dasjenige
halten, waS in den Akten steht. Er hat mit einem Vorwurfe
begonnen, indem er sagte, ich habe heule schon mehrere Male
zur Ruhe und Ordnung avkgeforderl und gemahnt. Dieses ist
ein Irrthum, denn zu mahnen habe ich hier kein Recht. Er
hat weiter gesagt, ich Hase die Zeugenêsagen nicht mitgetheilt.

Dieses ist wieder irrig, denn ich habe nicht blos
gesagt, man habe Zeugen abgehöct, sondern ich habe auch die
Aussagen der Z-ugen angerufen und dabei ausdrücklich
erwähnt, ein Zeuge habe ausgesagt, die Abzählung der Stimmen

sei verlangt worden, her Präsident habe eS indessen
verweigert; mehre.e andere Zeugen sagen, sie glauben, man habe
die Abzählung verlangt, allein daS Bureau habe «S nicht
gehört; sämmtliche Zeugen sagen aber auS, eine A zählung wäre
ganz überflüssig gewesen, weil die Meh heit allzu deutlich war.
Man hat ferner gesagt, eS sei eigentlich nicht darum zu thun,
eine Kassation der Wahloerhandlung zu verlangen, sondern
man wolle blos der Regierung eine F-lie legen, um zu sehen,
ob sie strauchle. IH glaube, man habe »ine Falle gelegt,
allein nur der eigenen Leidenschaft, und diese hat stch, wie ich
glaube, auch wirklich gefangen. Herr Stockmar wirft mir
Leidenschaftlichkeit vor, allein ich habe doch biSdahin mit der
Unbefangenheit rapportirt, deren ein Ehrenmann fähig ist,
welcher seine Pflicht kennt, die er eidlich b schworen hat, und
wenn ein Beweis dafür nothwendig ist, so berufe ich mich nur
auf den Fall Von Unterseen. Wenn ich bei di sein Falle hätte
grübeln wollen — um mich so auZzud ücken, — so hätte ich
etwas zu finden g wußt, allein ich habe es nicht gethan, weil
ich die moralische Ueb-rzeugung hatte, daß die Wahlverhandlung

regelmäßig hergegangen sei. Auch hier nun mag man
mir Vorwärts machen, so v el man will; so glaube ich dennoch

einen Anspruch mehr auf Unparteilichkeit zu haben, als
Herr Stockmar. Ich glaube, mehr Ruhe zu haben, als er ;
ich war nicht persönlich bet den Wahlvechandlungen, und war
nicht bedroht, mißhandelt zu werden, wie er. Es ist mir daher

erlaubt, zu glauben, daß ich ein wenig mehr Unb fangen-
heit habe. Wenn er sagt, man müsse zu d»nj n-geu, w-lche
nichts hören, mit Gestikulationen sprechen, so weiß ich nicht,
auf wen sich dieses bezieht, dinn ich wenigst us tin nicht
gehörlos. Ich will nun Faktum für Fak-um durchgehen. Ich
war nicht selbst Zeuge der V-rsammlung, und kann fie daher
nicht so lebhaft und Plast sch darstellen, wie ein anderer. Mau
hat damit angefangen, zu sagn, der elste G und der
Beschwerde sei eigentlich kein Grund. Dieses habe ich ebenfalls
gesagt, allein man hat ferner gesagt, ich hätte dann nicht «ine
halbe Stunde darüber zu reden brauchen. Dieses habe ich aber
auch nicht gethan, denn wenn ich sonst im gleichen Maßstab
das Uebrige besprochen hätte, so hätte ich wenigstens 10 Stunden

sprechen müssen. .Es wurde ferner gesagt» der provisorische

Präsident hätte nicht selbst abstimmen lassen sollen über
die definitive Konstituirunz deS Büreau. Ich will zugeben,
daß dieses taktvoller gewesen wäre, und ich weiß nicht, ob ich,
wenn ich mich in der nämlichen Stellung befunden hätte, über
mich hätte abstimmen lassen; allein gesetzlich hätte er eS thnu
sollen, denn dafür ist er provisorischer Präsident. Diesei ist
üvtigeus eine Sache des TakcS und hat auf die Verhandln».
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gen selbst keinen Bezug. Man hat von der Höh« der Palli-
sad-n gesprochen; ich weiß nicht, wie hoch dieselben waren,
denn in den Akten steht darüber kein Wort; allein wenn Hr.
Stockmar sagt, fi» seien so nahe bei einander gestanden, daß
«an nicht zwischendurch habe sehen können, so muß ich auf
einen Widerspruch aufmerksam machen; er hat nämlich das
«ine Mal gesagt, er habe sich bücken müssen, um hindurchzu-
sehen, und er hat dabei die Bewegung d.« Bücken« nachgemacht

; da« andere Mal sagt er dann wieder. er habe
hinaufklettern müssen vantât ainsi, isolât sutrement et too-
jour» dien. Herr Stockmar sagt serner, man habe die
Wähler einzeln zur Abstimmung kommen lassen. Nach der
Därstellung, wie Herr Stockmar fie gibt, müßt« ich ihm ganz
beipflichten allein er übersteht dabei einen Punkt, welcher ganz
wesentlich ist, nämlich daß je 10 Personen miteinander hinler
die Schranken gelassen wurden. Er sagt: wa« würde man
sagen, wenn unser Präsident eine Wahl im Vorzimmer, statt
hier, vornehmen und befehlen würde, eSsollen je zehn miteinander

hinauskommen und dieUedrigenzurückblieben? HerrPrä-
fivent, meine Herren! Ich würde e« mir nicht gefallen lassen,
allein etwa« ganz andere« ist es» wenn eine ganze Versammlung

ein solche« Verfahren auf eilten gestellten Antrag hin
gutheißt; dann könnte ich eS auch zugeben. Diese« war aber
in Prunlrut der Fall; e« war nach den Akten darüber eine
förmliche Verhandlung. (Stockmar: Durchaus nicht.)
Herr Präsident, meine Herren! Sie werden mir erlauben,
daß ich die daherige Deposition in den Akten mittheile. (Der
Redner liest dieselbe ab) Ich gehe weiter. Man sagte, die
Leute, welche nicht selbst schreiben konrnen, seien genöthigt
worden, sich die Zettel durch die Büreausekretär« schreiben zu
lassen. Man sagte serner (wenigsten« ich habe e« so veistanden),

diese« ergebe sich au« der Aussage aller Zeugen. He r
Präsident, meine Herren! So viel ergibt sich au« der Aussage

der Zeugen, daß fie glaubten, man solle so verfahren, wie
da« frühere Wahlgesetz e« vorschrieb, nämlich daß, wer nicht
schreiben könne, sich seine Zettel durch da« Büreau müsse schreiben

lassen. Dieß ist jetzt nicht mehr Brauch, oder e« wird
wenigsten« gewöhnlich nicht mehr beobachtet; da dies S indessen

ein nicht unwichtiger Punkt ist, so erlaube ich mir, dis
daherigen Depofirionen abzulesen. (Der Berichterstatter lieSl
au« den Akten die Aussagen von 10 verschiedenen Zeugen ab,
welche bestätigen, daß fie Niemanden gesehen hätten, der genöthigt
worden wäre, seineStimmze.tel durch« Bureau schreiben zu lassen.)
Herr Präsident, meine Herren! Einer von diesen zehn Zeugen
sagt also, er habe bei der ersten vocation seinen Stimmzettel
durch einen anwesenden Wähler schreiben lassen, und hierauf
sei ihm von einem Mitgliede de« Büreau« bemerkt worden,
dieses müsse durch «inen Büreausekretär geschehen; nachher habe
man ihm aber gesagt, er könne seinen Zettel schreiben lass-n,
curch wen er wolle. Wenn, man bemerkt, daß die Abhörung
der Zeugen durch Behörden geschehen sei, welche parteiisch seien»
so muß ich darauf antworten, daß die verhöre doch jedenfalls
von einer Behörde aufgenommen werben müssen; e« kommt dabei

nur darauf an, ob die B hörde sich so benommen hat, daß
sich ihre Parteilichkeit äußerre oder aber nicht. Wer hat z. V.
die Untersuchung über Unterseen aufgenommen? Es war der
dortige Bezirk^verwalter, und doch haben Sie selbst gesehen,
oaß dabei völlig unparteiisch verfahren wurde. Sie werden
mir entgegnen, wir seien jetzt nicht an Unterseen, sondern an
Pruntrul, und dahrr will ich auch Auskunft gebe», wie eS in
P-unirut herging. Da« Schreiben liegt bei und lautet
folgendermaßen: „Als ich das Büreau, sowohl den Präsidenten,
al« die übrigen Mitglieder abhörte, wurde mir «ine ganze Reihe
von Zeugen genannt; ich habe von diesen Z uzen nicht alle
abgehört, sondern von jeder Partei nur 6 und zwar jeweilen
die ungeraden." Sie sehen, meine Herren, daß man bei der
«bhörung der Zeugen nicht unparih-iischer Verfahren konnte.
Man hat von Drohungen gesprochen und Bezug genommen
auf ein Journo', von welchem man sagte, e« sei l'orgsme cie
parU äowinsnl Ich habe den Artikel nicht selbst gelesen, denn
ich lese überhaupt »iese Blätter Wundersellen. Man sagte mir,
«S sei die Patrie. Ich habe nicht« dagegen, wenn man diese«
Blatt ein Parceiblatr nennt, allein wenn man unter dem par-
t,a liominsnt die Regierung versteht, so weise ich diese« ent-

schieden zurück. Mau hat angeführt, «an habe eiaen Sohn
welcher seine« Vater einen Stimmzettel schreiben wollte, von
demselben getrennt, allein zu gleicher Zeit beigefügt, man habe
diese« Trennen dadurch erklärt, da« d»r Sohn bereit« gestimmt
hatte. Herr Präsident, meine Herren, ich rapportire nicht
nach demjenigen, wa« mir etwa in den Sinn kommt, son»««
rein au« den «kien. und ich will daher auch hier die betreffende
Stell» ablesen. (Der Redner lieSt die Stelle gleichfalls ab.)
Ich sage also nicht« von mir au«, sondern halte mich durchaus
on die Akten. Man sagt wiederholt, nachdem die letzten 10
Wähler ihr» Stimmen abgegeben und zur Kirche hinausgegangen

seien. sei Niemand mehr in der Kirche zurückgeblieben.
Diese« ist unrichtig, denn e« blieben 2 Au«g»schoffene d r
Minderheit bei den Arbeiten de» Büreau'» anwesend von A bi« Z;
da« Protokoll sagt diese« ausdrücklich. D ele» ist aber nicht
der Hauptpunkt, sondern nachdem die letzten 10 Wähler hinau»
waren, so öffnet« man die Kirche wieder, und Alle« strömt»
wieder herein. Wenn man ferner sagt, die Stimmzettel seien

in Abwesenheit der Wähler untersucht worden, so ist di-ie«
durchaus irrig. Di« Versammlung mag bi« auf ein halbe«
Dutzend r«duzirt gewesen sein, allein darauf kommt e« garnicht
an» sondern darauf, daß während der ganzen Zeit, wo die
Verhandlung unterbrochen war, die Kirche offen stund, so daß

hineintreten konnte, wer wollte. Diese Behauptung wird soeben

durch »ine Bewegung de« Herrn Stockmar bestcitten, daher will
ich auch hier die betreffende Stelle au» den Akten ablesen.

(Der Redner lieSt dieselbe ab Ich halte mich nur an di«
Akten. Die Kirche war somit geöff er; Jedermann konnte den

B rhaadlungen beiwohnen und 2 Delegirre der Minderheit
waren immer da. Herr Präsident, meine Herren, man sagt,
die V rlesung der Zettel solle öffentlich gescheh n, e« sei aber
keine öffentliche vcrle ung, wenn die Thüre geschlossen sei.
Diese« hängt zusammen mit dem soeben erwähnten Umstand;
während die Zettel verlesen warden, war die Kirche nicht
verschlossen; Verschlossen war fie nur während gestimmt wu de,
allein geöffnet warst« immer während der Unterbrechung, welche
von >/z 1 Uhr bi« ungefäar 3 Uhr dauerte Die Verlesung
der Stimmzettel hat somit öff nclich stattgefunden, wie der
gebrauchte AuSdruck: »perle ouverte- deutlich zeigt. Schließlich
komme ich noch zu einem Punkte, der mehreren Personen wichtiger

ist, al« die ganze übrige Verhandlung. Herr S-ock-
mar, welchem ich seine Anficht durchaus nicht übel nehme, sagt,
er wolle nicht auf Kassation antragen, allein er wün che, daß

man wenigsten« die Verhandlungen mißbillige. Herr Präsident,

meine Herren, wenn diese« geschehen könnte, so hätte ich

durchaus nicht« dagegen, allein wir haben keinen andern Maß-
stab anzulegen, al« den gesetzlichen, und da wir diesen nicht,
aufgeben dürfen, so kann ich auch diesem Antrage nicht
beistimmen. Wir haben heute nicht zu beurtheilen, ob mit T.kt
verfahren worden sei oder nicht, sondern bloß darüber, ob e«

gesetzlich oder ungesetzlich hergegangen sei. Wenn man mir
eine gehörige Form darbietet, um einen solchen AuS^pruch zu
thun, so habe ich nicht« dagegen, allnn so lange diese« nicht
geschieht und wir e« bloß damit zu thun haben, zu erklären,
ob die Wahl gesetzlich hergegangen sei oder nicht, so kann ich

nicht ander« al« dahin schließen, Sie möchten über die

Beschwerde zu Prumrut zur Tagesordnung schreiten.

Durch'« Handmehr angenommen.

verlesen werden die Erklärung der Herren G oßräthe
Müller in SumiSwald, Rufener und Probst, daß fi« die

BezirkSbeamrungen, zu welchen fie vorgeschlagen find, nicht
annehmen würden.

Diese Erklärungen werden durch da« Handmehr den

Behörden, von welchen dw Vorschlag »»«gegangen ist, zur Kennt-
nißnahm« überwiesen.

Schluß der Sitzung Nachmittag« halb 2 Uhr.



Berichtigung.
Auf Seile 993 der Großrathsverhandlunge« muß la der

See» Spalt« lSren Linie von unlen das letzte Wort der Zeile
„von- gestrichen werden.

Für die Redaktion:

K Schâr « r Fürsprecher.

Vierte Sitzung

Tonverstag, den lt. November 18S0.

Morgens um 8 Uhr.

Präsident : Herr Oberst Kurz

Ter Namensaufruf zeigt die Abwesenheit folgender
Miglieder mit Entschuldigung!: die Herren Minder» Z. U.
Rölhlisberger von Münsingeu, Schmtd Arit in Zweiflmmeu,
und Thurmann.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
genehmigt.

S t â m p f l >. Ich erlaube mir nur eine kleine Anfrage
in Betreff der geheimen Protokoll«, nämlich, ob dieselbtn
vorgelegt worden seien?

Hrr Präsident. Die Regierung, welche über Bor-
legu-ig dieser Protokolle zu enischeiden hat, hat beschlossen,
dieselben nach Beendigung der Wahlen vorzulegen.

S r à m p f l i. Warum erst nach Beendigung der Wahlen?

Der Herr Regierungspräsident ist gerade anwesend, und
ich ersuche ihn daher um Auskunft.

Herr Präsident des RegierungSrarhS. Da ich nicht
abwesend bin, so will ich antworten. Meine Herren Ich mach«
Sie darauf aufmerksam, daß nicht der Große Rath es war,
der die Vorlegung der Protokolle begehrte, sondern ein einzel-
neS Mitglied; der Große Rath kann aber die Borlage der
Protokolle begehren und sogar die Stunde bestimmen, wann
fie vorgelegt werden sollen. So lang aber das nicht der Fall
ist und kein Beschluß gefaßt wurde, ist eS der Regierung
anheimgestellt » die Prolokolle vorzulegen oder nicht, und auch
über den Zeitpunkt, wenn es geschehen solle, das Angemessene
zu verfügen. Anfänglich war man gestimmt, das «ine Protokoll

gar nicht vorzulegen, weil dasselbe eigentlich nicht das
Protokoll einer Regierungsbehörde ist, sondern eher ein Ber-
zcichniß der Verhandlungen von Privatpersonen » und dann
auch, weil dieses Protokoll eigentlich mit dem in Frage liegenden

Gegenstand nicht zusammenhängt. Man sah sich jedoch
»«ranlaßt» davon abzugehen, da man der verweigertrn
Vorlegung leicht andere Gründe hätte unterschieben können, als
sAue man sich, es zu thun u. dgl. UebrigenS zweifle ich

darau, ob daS betreffende Mitglied, welches die Borlage so

beharrlich begehrt, eigentlich Gründe dafür habe, da dasselbe
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das fragliche Protokoll IS volle Monate in seinem Hause hatte,
so daß uichr« Geheimes mehr darin ist. Der Regierungsrath
hat beschloss««, die Protokolle vorzulegen; doch hat er nicht
nöthig gefunden, deßwegen die Wahlen zu unterbrechen, und
auch verhüten wollen, daß nicht durch eine frühere Borlage
allfällig zu Störungen oder gehässigen Ausfällen Veranlassung
gegeben würde. Ist der Große Räth damit nicht einverstanden,

so mag er etwas Anderes beschließen.

E t ä m p f l t. S« ist mir deßwegen unangenehm, daß
die vorlag« erst nach den Wahlen geschieht, weil eS alsdann
auf den Samstag kommt, und am Samstag wahrscheinlich die
letzte Sitzung sein wird, so daß die Mitglieder nur einen halben

Tag Zeit hätten» das Protokoll zu durchg-hen. Ich stelle
also den bestimmten Antrag: der Große Rath möge beschließen,

daß die Vorlegung wenigstens von morgen an stattfinde.

Herr Präsident deS Regieruogsrathes. SS ist eine

irrige Voraussetzung, daß der Samstag der letzte Sitzungstag
sei. Wenn wir auch nur die wichtigern Geschäfte abthun wollen,

so ist es unmöglich, diese Woche zu schließen. Monrag,
vielleicht auch Dienstag, wird noch Sitzung gehalten «erden
muss n. Der Große Rath mag indessen beschließen; ich muß
den Antrag der Regierung festhalten, daß die Vorlage erst
nach beendigten Wahlen stattfinde.

Abstimmung.
Für den Antrag deS Regierungsrathes 1t6 Stimmen.
Dagegen 91 Stimmen.

Herr Präsident. Soeben ist vom RegierungSrath
der Entwurf eines Dekretes in der Angelegenheit deS Anleihen»,

welch« letzten Wontag behandelt und dann zurückgezogen
wurde, vorgelegt worden. Zch will den Entwurf ablesen lassen,
weil darüber eine Anfrage an den Großen Rath gestellt werden
muß. (Der DekcetSenlwurf wird verlesen» woraus der Herr
Präsident fortfährt:) E» muß zur Berathung diese» Gegenstände»

bei Eiden geboten werden. Bis auf den Samstag ist
nun bei Eiden geboten; nun frage ich an, ob dieß genüge,
sonst setz« ich den Gegenstand auf die Tagesordnung vom Montag

und werde sofort die Versammlung bei Eiden bieten.

Stäm p fli. Da« genügt nicht, denn die Verfassung
sagt ausdrücklich, es müss« bei Eiden geboten werden, wen«
»ine Verhandlung über Verminderung des StaatSvermögens
stattfinden soll. UebrigenS ist es mir ganz unbegreiflich, warum
uns hier wieder der Entwurf zu einem Anleihe^ vorgelegt wird,
nachdem der RegierungSrath erklärt hat, er wolle einen Antrag

im Sinne der Ansichten der Opposition bringen.

Herr P r â s i d e n t deS RegierungSrathe». Nach diesem

Ausfall muß ich doch ein Wort der Erwiderung anbringen,
vorerst wurde hier nicht erklärt, die Regierung werde von
einem Anleihen abstrahirea, sondera «S wurde angedeutet, eS

werde ein DekreiSentwurf in dem Sinne gebracht werden, daß
die aufzunehmende Summe lediglich für die Hypochekarkasse
deS Oberlandes verwendet werde UebrigenS wird Ihnen bald
ein Bericht vom Verwalter der Bank über die Verhältnisse
Auskunft geben und Sie werden sehen» daß er sich förmlich
davor verwahrt, ein Anleihen durch Negotiation mit der Bank

zu bewerkstelligen.

Herr Präsident bietet bei Eiden auf nächsten Montag
und fügt bet, daß die Abwesenden mittelst Schreiben werden

geboten werden. Gleichzeitig wird eine Interpellation deS

Herrn Karlen von der Mühlematt angekündigt, sofern dieselbe

ganz kurz sei.

Karlen von der Mühlematt. Herr Präsident, meine

Herren! Durch verschiedene Gerüchte, die dann auch in Blätter

übergiengen, finde ich mich veranlaßt, eine Frage an des

Herrn Erziehungsdireklor zu stellen. Es ist nämlich Anno 1849

im August vom Großen Rathe bezüglich der eoeur, à ta à-
rite et àe la provickenco beschlossen wvkden, fie sollen ausgewte-
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sen werden aus dem Kanton als Afsilirte der Jesuiten. Ohne
nun in das Materielle einzutreten, ob fie wirklich Jesuitinnen
seien oder nicht, Handell es sich nur darum, ob die jetzige
Direktion der Erziehung oder der Regierungsralh nach dem

erwähnten Gerücht« von diesen Ordensschwestern wieder angestellt
habe. Um die Sache näher anzudeuten, erlaube ich mir. zu
bemerken, daß auf Petitionen auS dem Jura hin diese Schwestern

nicht sofort forlgtwiesen, sondern eine Frist von einem

Jahr ihnen gestaltet wurde, unter der Bedingung, daß fie sich

ruhig verhallen und nicht mir politischen Wühlereien abgeben.
Nun wurde in öffentlichen Blättern behauptet, die Direktion
der Erziehung habe in letzter Zeit im Jura wieder von diesen

Schwestern angestellt. Darüber möchte ich nun eine offizielle
Erklärung, damit, wenn die Sache sich nicht so verhält, eine

offizielle Widerlegung vorhanden sei.

Herr Erziehungsdirektor M o scha rd frägt den Präsidenten,

ob er ihm später das Wort vorbehalte behufs einer
einläßlichern Antwort, worauf eine bejahende Antwort erfolgt.

Herr Erziehungsdtrektor. Herr Präfiddent, meine

Herren Da mir vom Tit. Präsidium gestaltet wurde, später
auf diese Interpellation ausführlicher zu aniworten, so sehe

ich mich dennoch heute veranlaßt, einstweilen förmlich zu
erklären, daß die Gerüchte, daß Schwestern der Barmherzigkeit
Von Besançon, entgegen dem Beschlusse des Großen Rathes,
im Jura von der Regierung oder von der Srziehungsdireklion
angestellt worden seien, durchaus falsch find. Später also
MehrereS über diesen Punkt.

Verlesen wird ein Schreiben deS RegierungSratheS, wel-
cher anzeigt, daß abgelehnt habe: Herr Großeath Müller
von Trachselwald den Borschlag für die dortige Regierungsstelle
halierstelle; dieselbe wird ersetzt durch folgenden Vorschlag : Hrn.
Eduard Kernen, Major, Sekretär der Milirärdireklion.

Auf den Antrag von B ü tzberg er, Vormittags- und
Rachmtttagsitzungen zu halten, und auf die Bemerkung deS

Präsidiums, daß die Erfahrung nicht für getheilte Sitzungen
spreche, beschließt die große Mehrheit der Versammlung, nur
eine Sitzung zu hallen, dagegen dieselbe länger als gewöhnlich
dauern zu lassen.

Ebenso wird der Antrag von Wein g art verworfen, an
zwei verschiedenen Orten gleichzeitig balloliren zu lassen.

Wahl sämmtlicher Regierungsstatthalter des
Kantons Bern.

A a r b e r g.

Borschläge: 1) deS Amtsbezirks: Herr Stämpfli, Jakob,
RegierungSstatthalrer in Aarberg und Herr Srettler, Niklaus,
AmtSschaffncr in Aarberg;

2) des RegierungSratheS; Herr Hauser, Rudolf, Koty--
mancant, in Aarberg, und Herr Probst, Johann, gew.
Gerichtspräsident in Aarberg.

Daö Präsidium fordert die Vorgeschlagenen, sofern sie

anwesend sind, und deren nächste Verwandte und Verschwägerte
auf, während der Wahl den Austritt zu nehmen. Diese Auf.
forderung wird vom Präsidium bei allen folgenden Verhand-
lungen wiederholt.

Von 220 Stimmen erhalten:
Herr Stämpfli, Rrgierungsstatthalttr 10^

Herr Hauser Kommandant 116

„ Stebler 0

„ Probst 0

Erwählt ist somit Herr Kommandant H a u ser von
Aarberg.

Aarwangen.
Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks: Herr Egger, Johann

Gottlieb, RegierungSstalthalter zu Aarwangen, und Herr Müller,

Johann, Gerichtspräsident zu Aarwangen;
2) deS RegierungSratheS : Herr Lehmann, Johrnn Ulrich,

gew. Reg -Rath, zu Lotzwpl, und Herr Schneebergà, Jakob,
Thierarzt, in Langenthal.

Lehmann, I. U., gew. Neg.-Ralh. Herr Präsident,
meine Herren! Ich habe bereits dem RegierungSraihe angezeigt,

daß meine Berufsgeschäfte mir nicht erlauben, die Stelle
eineS RegierungSstatlhailerS anzunehmen. Dessenungeachtet
werde ich heute vorgeschlagen. Wenn ich zu dieser Stunde die
Kandidatur ablehne, so geschieht es in dem Sinne, daß die
Wahl sich auf einen Mann vereinigen möchte, den der Amtsbezirk

Aarwangen wünscht, nämlich aus den Hrn. Regierungsstatthalter

Egger, den ich angelegentlichst zu empfehlen mir
erlaube als einen Mann, dem man daS Zeugniß von Pflicht-
und Ehrgefühl geben muß, wie ihn sich daS Volk wünscht.

Von 219 Stimmen erhalten:
Herr Sgger 103

„ Lehmann 114

„ Müller 0

„ Schneeberger 2

Erwählt ist somit Herr Lehmann.

Bern.
Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks: Herr Stooß, Karl, Korn-

mandant, in Bern, und Herr Sluter, Gottlieb, Major in Bern;
2) deS RegierungSratheS: Herr Gerber, Karl, Fürsprecher,

in Bern, und HerrSoltermann, Gemeindspräfident, zu Vechigen.

Von 217 Stimmen erhallen:
Herr Stooß S9

„ Gerwer 1

„ Studer 116

„ Sollermann 0

Erwählt ist somit Herr Studer.

Viel.
Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks : Herr Schwab, David,

alt-RegierungSstarthalter, in viel, und Herr GroSjean, Louis,
alt-Großralh, in Biel;

2) deS RegierungSratheS: Herr Schneider» Johann, gew.
Regierungsstairhalter, in Mett, und Herr Lichsel, Johann, Notar,
in Biel

Bon 212 Stimmen erhalten:
Herr Schwab 203

„ Schneider 3

„ GroSjean ' —
„ Bichscl —

Erwählt ist somit Herr Schwab.



B ü r e n.

Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks: Herr Schlub, Bendicht,
RegierungSstatthalter, zu Büren, und Herr Aingg, Stephan, zu
Dießbach, Großralh;

2) des Regierungsrathes: Herr Wälti, Karl Rudolf,
AmtSschreibtr tu Buren, und Herr Renfer, Niklaus, gew. Groß-
rath, Hauplmann, zu Lengnau.

Von 213 Stimmen erhalten:

Herr Schlub 102

„ Wälti 115
» Zingg 0

„ Renfer 1

E wählt ist somit H-rr Wälti.

B u r g d o t f.

Vorschläge: 1) des Amtsbezirks : Herr Suri, Joh.
Wilhelm, Arzt und Amtsrichter in Kirchbetg, und Herr Bühler,
Peter, Regierungsstatthalter, zu Burgdorf;

2) deS RegierungsratheS: Herr Steiner, Urs, Amtsver«
wese« in Kirchberg, und Herr Grimm, Friedrich, gew. AmtS»
schreibe?, in Burgd.orf.

Von 218 Stimmen erhalten :

Herr Suri tv2
„ Steiner 2

„ Bühler 115

„ Grimm 0

Erwählt ist somit Herr Bühler.

Courrelary.
Vorschläge: 1) des Amtsbezirks: Herr Antoine, Heinrich,

RegierungSstatthaltt? zu Courtelary, und Herr Rössel, Aimé
Konstant, Amtschreibcr zu Courtelaiy;

2) deS Rezierungl'ralhes: Herr Lombach, Franz Tmanuel
Kantonskriegskommissär in Bern, und Herr Gagnebm, Alfred,
Notar, in Courtelary. ^

Von 220 Stimmen erhalten:
Herr Antoine 103

„ Lombach 117
Rössel 0

„ Gagnebin 0

Erwählt ist somit Herr Lombach.

D e l s b e r g.

Vorschläge: 1) des Amtsbezirk«: Herr Kötschet, Fidèle,
Notar zu DelSberg, und Herr Moreau, Karl, Advokat zu Dels-
berg;

2) des RegierungsratheS: Herr Choffat, Joseph, gew.
RegierungSstatthalter in Pruntrut, und Herr Vermeille, Johann
Baptist, Notar, zu Deksberg.

Von 105 Stimmen erhalten:
Herr Kötschet 188

„ CSoffat 5

„ Moreau —
„ Vermittle —

leer 2

Erwählt ist somit Herr Kötschet.

W59

E r l a ch.

Vorschlage: 1) des Amtsbezirks: Herr Sigri, Jakob,
Samuel, Amtsnotar zu Erlach, und Straßer, Johann Heinrich,

Regierungsstatthatter zu Eilach;
2) des Regierungsraches: Herr Probst, Samuel, Groß-

rath in JnS, und Herr Ailles, Friedrich, Major in Aarberg.

Von 136 Stimmen erhalten:
Herr Sigri - 6

Probst 1

Straße? 189

„ Rikles 1

Erwählt ist somit Herr Straßer.

u ° F r a u b r u n n c n.

Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks: Herr Burkhalter, Job.,
RegierungSstatthalter z« Frandrunnen, und Htrr König,
Niklaus, alt-Amlsg-richtssKreibsr zu Fraubrunn-n;

2) des RegierungSratheS: Herr Dmoit, Emauuel, Kom-
mondant in Nidav, und Herr Kistler, Samuel, Sigmund,
Artilleriehauptmann in Bern.» '

Von 214 Stimmen erhalten:
Herr Bmkhalter 98

„ Du toit 114

„ König 1

„ Kistler —
leer 1

Erwählt ist somit H-rx Dutoit.

/ Frei b e r g e n. ^

Vorschläge ' 1) des Amtsbezirks : Herr Gouvernon, Karl,
Notariaux lîvis, und Heer Garnier, Cla de, Antoine, Dr.
Med. zu Eaignâfziê?.

2) des NegisrungSrathB: Herr Aubry, Joseph, Gerichtspräsident

in Saignelegter, und Aresard, maire, sux linkers.

^
Von 203 Stimme» erhalten:

Herr Gouvernon 100
Gaguehin 2

„ G.rnier 105

„ Fresard - —
leer 1

Erwählt ist somit Herr Garnier.

F r u t i g e n.

.Borschläge: 1) des Amtsbezirks: Herr Berger, Peter,
Gerichtspräsident zu Frntigen, und Herr Scherz, Jakob,
gewesener Fìiedenh richte« zu Äeschi;

2) des RegierungSrakh-S: Heer Rrüager, Gilgian, gew.
Großrath in Frukt.zeu, und Herr Brügger. Jakob, gew.
Friedensrichter in Frmigea.

Von 213 Stimmen erhalten:
H-^rr Verger 19

„ Gi?g. Brügger 113

„ Sàrz 7!)

„ Jakod Brügger 2

Erwählt ist somit Herr Gilgian. Brüggex.

Tagblatt des Großen Rathes, isso.
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I n terlaken
wird wegen noch nicht beendigten Wahlverhandlungen deS

Amtsbezirks später behandelt werden.

Konolfingen.
Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks: Herr Schmalz, Johann,

Jakob, alt-Regierungsrath in Bern, und Herr Wenger, Gott-
lieb, Fürsprecher in Bern;

2) deS Regierungsralhes: Herr v. Wattenwyl, Eduard,
Großrath zu Dießbach, und Herr Förster, Samuel, Notar in
Ridau.

Von 195 Stimmen erhalten:

Herr Schmalz 193

„ v. Wattenwyl 1

„ Wenger 1

Forster —

Erwählt ist somit Herr Schmalz.

Herr Voirol 0
leer 0

Erwählt ist somit Herr M e r tllat.

Neuenstadt.
Verschlage: 1) des Amtsbezirks: Herr Rollier, Pne»

David, alt-Regierungsstatthalter, zu Neuenstadt, und Herr
Jmer, Florian, alt-Regierungsstatrhalter, zu Neuenstadt;

2) des RegierungSralheS: Herr Gibolet, Viktor, in Neu-n-
stadt und Herr Tschiffeli, Heinrich, Pîokuralor, in Neuenstadt.

Von 189 Stimmen erhalten:

Herr Rallier 174

„ Gibolet 0

„ Jmer 7

Tschiffeli 0
leer 8

Erwählt ist somit Herr Rollier.

Laufen.
Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks: Herr Kaiser, Niklaus,

Großrath in Grellingen, und Herr Frepp, Niklaus, Amrs-
schreiber zu Laufen;

2) deS RegierungsratheS: Herr Studer. Joseph, Arzt in
Brislach, und Herr Cueni, Joseph, Konrad, Notar in Laufen.

Von 211 Stimmen erhalten:

Herr Kaiser 97

„ Studer —
Frepp —

„ Cueni 113

Erwählt ist somit Herr Cueni.

L a u p e n.

Vorschläge: 1) des Amtsbezirks: Herr Rusener, Bendicht,
zu Laupen, Großrath, und Herr Peter, Jakob, alt-Statthal-
ler im JeriSberghof;

2) deS RegierungsratheS: Herr Gruber, Friedensrichter
in Frauenkappelen, und Herr Nikles, Johann, Major in Nidau.

Von 184 Stimmen erhalten:

Herr Rusener 181

„ Gruber 3
» Peter, Jakob —
„ Nikles, Major —

Erwählt ist somit Herr Rusener.
t

Münster.
Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks.- Herr Klaye, Friedrich,

RegierungSstatthalter, zu Münster und Herr Meriilat, David,
AmlSschaffner, zu Münster;

2) des Regierungsralhes: Herr Schafter, Eduard,
Kommandant, in Münster, und Herr Voirol, Sigmund RiklauS,
Notar, aux Kknevez.

Von 211 Stimmen erhalten:

Herr Klaye 95

„ Schafter 1

„ Merillat 115

Nidau.
Vorschläge: 1) des Amtsbezirks: Herr Mühlheim,

Johann, RegierungSstatthalter, zu Ridau, und Herr Büzbcrger,
NiklauS, Gerichtspräsident, in Nidau;

2) des Regierungsrathes: Herr Schneider, Johann, gew.
Regierungsstatthalter, zu Metr, und Herr Batschelet, Johann,
gew. Gerichtspräsident, zu Hermrigen.

Von 207 Stimmen erhalten:

Herr Mühlheim 9t
„ Schneider - 1

„ Güzberger 2

„ Batschelet 110

Erwählt ist somit Herr Batschelet.

O b e r h a S l ».

Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks: Herr Ruof, Jakob»
Regierungsstatthalter, zu Meiringen, und Herr Ablanalp,
Melchior, Amtsverweser, zu Meiringen;

2) des RegierungSrathes: Herr Brügger, Kaspar, Notar,

in Meiringen, und Herr Romang, Johann Jakob, Amt-
schreiber, in Schwarzenburg.

Von 215 Stimmen erhalten:
Herr Ruof 99

„ Brügger 113
» Ablanalp 2

„ Romang 1

Erwählt ist somit Herr Brügger.

P r u n t r u t.

Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks: Herr Boivin, Abraham,
Aechtsagent, zu Münster, und Herr Girardin, Peter, Negotiant,

zu Pruntrut;
2) des RegierungSrathes: Herr Chevrolet, Johann Baptist,

Thierarzt, in Prunlrur, und Herr Bunot, Eugen, gew.
Großralh, in Pruntrut.

Von 209 Stimmen erhalten:
Hzrr Boivin V

„ Chevrolet 118

„ Girardin 82



Herr Vunot 0
leer 2

Erwählt ist somit Herr Chevrolet.

S a a n e ».

Borschläge: 1) des Amtsbezirks: Herr Reichenbach.
Samuel, Regierungsstatthalter, zu Saanen, und Herr Mösching,
Smanuel, AmtSschrciber, zu Saanen;

2) des Regierungsrathes: Herr Romang, Christian, gew.
Regierungsstatthalter von Büren, zu Saanen, und Herr Rei-
cheubach, Niklaus, gew. Großralh, zu Lauenen.

Von 216 Stimmen erhalten:
Herr R.-St. Reichenbach 108

„ Romang 101

„ Mösching 1

„ Gr.-R. Reichenbach 3

Da keiner der Vorgeschlagenen das absolute Mehr erhalten

hat, so wird zu einer neuen Wahl geschritten.

Zweiter Wahlgang. »

Stimmen erhalten:
Herr R.-St. Reichenbach 110

„ Romang 108

Erwählt ist somit Herr Reich en bach.

Schwarzenburg.
Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks: Herr Kohli, Ulrich,

AmtSschaffner, im Schwendi, und Herr Romang, Johann Peter,
Bezirksverwalter, zu Schwarzcnburg;

2) deS RegierungSratbes : Herr Kohli, Johann, Großralh,
zu GuggiSberg, und Herr Romang, Johann Jakob, Amtsschreiber,

in Schwarzenburg.

Von 201 Stimmen erhalten:

Herr Kohli, Ulrich, Amtsschaffner 193

„ Kohli, Johann, Großrath 5
Romang, I. P., Bezirküverwltr.. 1

„ Romang, I. I., Amtsschreiber 2

Erwählt ist somit Herr Kohli.

S e f t t g e n.

Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks: Herr Feller, Johann,
Bez -Kommandant, zu Nofflen, und Herr Wenger, Gottlieb,
Fürsprech, in Bern;

2) deS Regierungsrathes: Hr. Pfander, Friedrich,
Oberstlieutenant in Belp, und Herr Trachsel, Rudolf, Großrath, zu
Riederbütschel.

Von 210 Stimme» erhalten:
Herr Feller 93

„ Pfander 1

„ Wenger 116

„ Trachsl 0

Erwählt ist somit Herr Wenger.

S i g n a u.

Vorschläge: 1) des Amtsbezirks: Herr Gfeller, Johann
Ulrich, gew. Regierungsstatthalter zu Signau, und Hr. Woser,
David, gew. Gerichtspräsident zu Langnau;
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2) deS RegierungSrathes: Herr Mauerhofec, Christian,
Großrath, in Trubschachen, und Herr Lehmann, Ulrich, gew.
Regierungsstatthalter in Langnau.

Bon 186 Stimmen erhalten:

Herr Gfeller 177

„ Mauerhofer 6

„ Moser 5

„ Lehmann 0
leer 1

Erwählt ist somit Herr Gfeller.

Obersimmenthal.
Vorschläge: 1) des Amtsbezirks: Herr Hutzli, Jakob,

Regierungsstatthalter zu Zweiflmmen, und Hr. Jmobersteg, Chr.,
AmtSnotar zu St. Stephan;

2) deS RegierungSratheS : Herr Jmobersteg, Gottlieb,
Kavalleriehauptmann » zu Völligen, und Here Hutzli, Samuel,
gew. Großrath, zu Zweisimmen.

Von 201 Stimmen erhalten:
Herr Hutzli, R-gsthltr. 187

„ Jmobersteg, Hptm. 12

„ Jmobersteg, AmtSnotar 2

„ Hutzli, gew. Großrath 2

Erwählt ist somit Herr Hutzli.

Riedersimmenthal.
Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks: Herr Karlen, I. I.»

AmtSverwcser, im Siyg zu Diemtigen, und Herr Lörtscher,
Chr., alt-Amtsrichter, in Spiez.

2) de« RegierungSratheS : Herr Kernen, Eduard, Sekretär
der Militärdirektion, in Bern.

Von 20ä Stimmen erhalten:
Herr Karlen 195

„ Kernen 6

„ Lörtscher 0

„ Mützenberg 2

Erwählt ist somit Herr Karlen.

Thun.
Vorschläge: 1) de» Amtsbezirk»: Herr Monnard, Sam.,

Regierungsstatthalter, in Thun, und Dennler, Fried., Mvo-
kat, in Thun;

2) deS RegierungSratheS: Herr Wenger, Gottlieb,
Fürsprecher, in Thun.

Bon 205 Stimmen erhalten:

Herr Monnard 99

„ Wenger 0

„ Dennler 116

„ Müller 0

Erwählt ist somit Herr Dennler.

Trachselwald.
Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks: Herr Karrer, Karl, alt-

Regierungsstatthalter zu Trachselwald, und Herr Rupp, I. Jb.,
Gerichtspräsident, zu Trachselwald;

2) deS Regierungsrathes: Herr Romang, Christian, gew.
RegierungSstattthalter von Büren, in Saanen, und Herr Kernen,

Eduard, Sekretär der Milirärdirekciou, in Bern.
1S2*
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Von 214 Stimmen »rhaltcu:

Herr Karrer 161

„ Romang 6

„ Rupp 0

„ Kernen 413

Erwählt ist somit Herr Kernen.

Wange n.

Vorschläge: 1) teS Amtsbezirks: Herr Leu, I. Jb., Re-
pierungsstaklhaller zu Wangen, und Herr Kilchenmann, Ib.,
Gerichtspräsident zu Wongen;

2) de» ReginungtraibeS: Herr Roth, Jakob, Artillerie-
major und Groß-aih. in Wangen, und Kaufmann, Johann,
Bmlsnotar, in Herzogeribuchsee.

Von 199 Stimmen erhalten:
Herr Leu 187

Roth 12

„ K-.lchenmann 6

„ Kiufmann 0

Erwählt ist somit He:r Leu.

Schluß der Sitzung Abends 5 Uhr.

Für !ne Kedaknvn:

K. Schà rer, Fürsprecher.

Fünfte Sitzmtg.

Freitag, den 15. November 1826.

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Der Namensaufruf zeigt die Abwesenheit folgender Mit-
- glieder mir Entschuldigung: die Hcrren Minder, Schmid Arzt,

und Thurmann.

Das P-otokoll der letzten Sitzung wird verlesen und durch
das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung.
Wahl samMtlicher Gerichtspräsidenten des

àntvns Bern.

M s r b e r g.
Vorschläge: 1) des Amtsbezirks: Herr v. Känel, Peter,

Fürsprecher, in Aarberg, und Herr Kasser, Ulrich, GerichlS-
präsitent in Aarberg;

2) des ObergerichtS: Herr Rieslet, Ludwig, GerlchtSpä-
sident, in Schloß» yl, und Herr Gohl, Samuel Friedrich, Amts-
nolar in Aarberg.

Bon 212 Stimmen erhalten:

Herr v. Kânel S

« Nicolet 118

„ Kasser 89

„ Gohl 0

Erwählt ist somit Herr Nicolet.

Aarwangen.
Vorschläge: 1) des Amtsbezirks: Herr Müller, Johann,

Gerichtspräsident, zu Aarwangen, und Herr Egger, Johann
Gottlieb, Regierungsstattyaltcr, zu Aarwangev;

2) deS ObergeeichlS: Herr Leibundgm, Joh. Ulrich, gew.
Regierungörath, in Schoren bei Langenthal, und Herr Egger,
Friedrich, gew. Oberrichter, in Bern.

Von 212 Stimmen erhalten:

» Herr Müller 210

„ Leibundgut 2

» Egger, alt.R.-Sthltr. 0

„ Egger, alt Obrrchtr. 0

Erwählt ist somit Herr Müller.

Bern.
Vorschläge: 1) des Amtsbezirks: Herr Wenger, Gott-

lieb, Fürsprecher, in Bern, und Herr Gerwer, Karl, Fürsprecher,

in Bern ;

2) deS Obergerichts: Herr Aebi, Rudolf, Fürsprecher, in
Bern, und H-rr v. Buren, Emanuel, Fürsprecher, in Thun.

Von 205 Stimmen erhalten:

Herr Wenger 68

„ Aebi 2

„ G-rwer 127

„ v. Büren 7

Erwählt ist somit Herr Gerwer.

Viel.
Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks: Herr Mürser, Ludwig,

Gerichtspräsident, in Viel, und Herr Btchsel, Johann, AmrS-
notar, in Bül;

2) des Obergerichts: Herr König, Gottlieb, Am Srichrer,
in Viel» uns Herr Funk, Eduard, Fürsprecher, in Ridau.

Von 191 Stimmen erhalten:
Herr Würfet 189

„ König 1

„ Bichsel 0
Funk 0

leer 1

Erwählt ist somit Herr Mür se t.

Büren.
Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks: Herr KellcrhalS, Joh.,

Gerichtspräsident, in Büren, und Herr Kauert, Johann, AmrS-
norar in Büren;

^
2) des ObergerichtS: Herr Sieber, Eduard, Fürsprecher,

in Büren, und Herr Schwab, Johann, Amtsrichter, zu Arch.



von 207 Glimmen erhalten:
Herr KellerhalS 92

„ Siele- 2

„ Kauert 113

« Schwab 0

Erwählt ist somit Herr Kauert.

Burgdorf.
Vorschläge: 1) des Amtsbezirks: Herr Wyß, Johann,

Gerichtspräsident, zu AMenstsxf, und Herr Msser, Johann,
RechkSagent, zu Koppigen;

2) des ObergerichtS: Herr Müller. Gottlieb, gew. Ober,
richter, in Be>n, und Herr Maurer, Abraham, Gerichtspräsident,

in Belp

Bon 203 Stimmen erhalten:
Herr Wyß 9t

„ Müller 11t
„ Moler 0

„ Maurer 0

Erwählt ist somit Herr Müller.

C o u r « e l a r y.
Borschläge: 1) des Amtsbezirks: Herr Carlin. Eduard,

Advokat, zu DelSberg, und Herr Bemqum, Heinrich LouiS,
Rechtsazenc, zu Courtày;

2) deS Obergerichks: Botteron, Friedrich Aime, Ge«
meindspräsitenl in Courttlmy, und Gagnebin, Alfred, Notar»
in Courtày.

Von 2l2 Stimmen erhalten:
Herr Carlin 95

„ botteron 2

„ Bourquin 0

„ Gagnebin 11t

Erwählt ist somit Herr Gagnebin.

DelSberg.
Borschläge: 1) des Amîsbtzirks: Herr vs» GrandvilleB,

Kor.rad, Advokat, zu DelSberg, und Herr Vermeille, Johann
Baptist, Notar, zu DelSberg;

2) des Obergerichks: Herr Koller, Peter Joseph, Advokat

und Großralh in Münster,, und Herr Kohle?, Advokat in
Prunrrut.

Von 198 Stimmen erhalten:

Herr GrandvillerS 92

„ Koller, Advokat in Münst r 0

„ Vermeille 10k

„ Kohler, Desire, in Prunlrut 0

Erwählt ist somit Herr Vermeille,

E r l a ch.

Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks y Herr Schöni, Franz,
Ludwig, Gerichtspräsident zu Grlach, und Herr Probst, Sa-
muel, Großrath zu Ins;

2) des Obergerichts: Herr Probst, Johann ^ gewesener
Gerichtspräsident in Aarberg, und Herr Bühler, Gottlieb,
Gerichtspräsident in Reuenstadc.

Von 196 Stimmen erhalten:
Herr Schöni 168

„ Probst, alt-Gerichtspräfident —
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Herr Probst, Samuel, Großrath --
„ Bühler —

Erwählt ist somit Herr Schöni.

Fraubrunnen.
Vorschläge: 1) des Amtsbezirks: Herr König, Niklaus,

alt Gerichtsschreiber zu Fraubrunnen, und Herr Bmkhalrer,
Johann, Regierungsstatthalter zu Fraubrunnen;

2) des ObergerichtS: Herr Jufer, Andreas, Gerichts.
Präsident in Fraubrunnen, und Herr Rüedi, Johann, AmtS-
Notar und Großrath in Bätterkinden.

Von 201 Stimmen erhalten:

Herr König 90
Jufer 111

„ Burkhalter —

„ Ruedi —
leer --->

Erwählt ist somit Herr Infer.

F r e i b e r g e n.

Vorschläge: 1) des Amisdezirks: Herr Morel, Franz, zu
Malnuit, und Herr Kurry, Joseph, GetichtSpräsiöent zu Saig-
nelegier;

2) hes ObergerichtS? Herr Garnier, Jostph, Advokat
und àosiîa h in Saignelegier, und Herr Großjean, Theo-
Phil, Ludwig, Advokat in Courteiaiy.

Von 190 Stimmen erhalten:
Herr Morel 30

„ Garnier —
„ Aubry 110

„ Groêjean —

Erwählt ist somit Herr Aubry.

F r u t i g e n.

Vorschläge: 1) des Amtsbezirks: Herr Berger, Peter,
Gerichtspräsident zu Frutigen,'und Herr Müller, Johann,
Gerichtspräsident zu Barwangen;

2) des ObergerichtS: Herr Graf, Jakob, Fürsprecher
in Thun, und Herr Schären, Johann, Notar in Spiez.

Von 115 Stimmen erhalten:

Herr Berger 101

„ Gras —
„ Müller ' —
„ Schären ' 111

Erwählt ist somit H.rr Schären.

I n t e r l a k e n

wird wegen noch nicht beendigten Wahlverhandlungen des

Amtsbezirks später besetzt werden. "

K o n o l f i n g e n.

Vorschläge: 1) des Amtsbezirks : Her-Maurer, Gerichts.
Präsident zu Belp, und Herr Bühlmann, Gottlieb, Rudolph,
Fürspnech zu Höchst-tten;

2) des Obergerichts: Herr Funk. Alexander, gewesener

RegierungSrath in Bern, und Herr Schcurer, Karl, Albrecht,
gewesener Amtsschreiber von Konolfingen, wohnhaft in Bern.
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Von 201 Stimmen erhallen:
Herr Maurer

» Funk
„ Bühlmann
„ Scheurer

leer

Erwählt ist somit Herr Scheurer.

Laufen.
Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks: Herr Steiner, Johann,

Großralh zu Laufen, und Herr Meuri, Joseph alt-GerichtS«
schreibe«: zu Laufen;

2) des ObergerichtS: Herr Rußi, Johann, Fürsprecher
von Saanen, und Herr Cueni, Joseph, Konrad, Notar in
Laufen.

Von 206 Stimmen erhalten:
Herr Steiner 94

„ Rußi 111

„ Meuri —
„ Cueni 1

Erwählt ist somit Herr Rußi.

L a u p e n.

Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks: Herr MooSmann, Peter,

Großralh zu Laupen, und Herr Rentsch, Christian, im
Haselhof;

2) deS Obergerichts: Herr Rufener, Bendicht, Großrath
und gewesener Regierungsstalthalter in Laupen, und Herr Lutz,
Karl, Fürsprecher in Bern.

Von 204 Stimmen erhalten:

Herr MooSmann 92

„ Rufener —
„ Rentsch —
„ Luß 112

Erwählt ist somit Herr Lutz.

Münster.
Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks: Herr Boivin, Abraham.

zu Münster, Großrath, und Herr Merillat, David, Awls-
schaffner, zu Münster;

2) des ObergerichtS : Herr Bron, Karl, Notar und Vie>
Gerichtspräsident, io Münster, und Herr Paroz, Notar, in
Münster.

Von 166 Stimmen erhalten:
Herr Boivin 118

„ Bron 3

„ Merillat 44
» Paroz —

leer 1

Erwählt ist somit Herr Boivin.

Neuenstadt.
Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks: Herr Bühler, Theophile,

Gerichtspräsident, zu Neuenstadt, und Herr Tschiffelt, Heia-
rich, Prokurator, zu Neuenstadt;

2) de« ObergerichtS: Herr Revel, Cyprian, gew. Regic-
rungsrath, in Neuenstadt, und Herr Rollier, Peter David,
Großrath und gew. Regierungêstatthalter, in Neuenstadt.

Von 134 Stimmen erhalten:
Herr Bühler 132

„ Revel —

Herr Tschiffeli —

„ Rollier —
leer 2

Erwählt ist somit Herr Bühl er.

N i d a u.

Vorschläge: 1) des Amtsbezirks: Herr Mühlheim,
Johann, Regierungêstatthalter, zu Nidau, und Herr Büzberger,
NiklauS, Gerichtspräsident, in Nidau;

2) deS ObergerichtS: Herr Batschelet, Johann, alt-Ge-
richtspräsident, von Nidau, und Herr Ruprecht, Jakob, RechtS»

agent, in Bern.

Von 179 Stimmen erhalten:

Herr Mühlheim 2
» Batschelet —
„ Büzberger 78

„ Ruprecht 99

Erwählt ist somit Herr Ruprecht.

Oberhasle.
Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks: Herr Zybach, Heinrich,

RechlSagent, zu Meiringen, und Herr Huber, Andreas, alt-
GerichtSprästdent, zu Bottigen;

2) deS ObergerichtS: Herr Schild, Kaspar, Gerichtspräsident,

in Meiringen, und Herr Ruof, Christian, RechlSagent,
in Brienz.

Bon 174 Stimmen erhalten:

Herr Zybach 3t
„ Schild 135

„ Huber 3

„ Ruof 2

Erwählt ist somit Herr Schild.

P r u n t r u t.

Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks: Herr Bechaur, Anton,
zu Pruntrut, und Herr Moreau, Advokat, zu Delsberg;

2) deS ObergerichtS: Herr Elsäßer, Xaver, RegierungS.
rath, in Bern, und Herr Garnier, Joseph, Advokat und Groß,
rath, in Saignelegier.

Bon 163 Stimmen erhalten:

Herr Bechaur 157

„ Elsäßer —
» Moreau —
» Garnier 1

Erwählt ist somit Herr Bechaur.

Saanen.
Vorschläge: 1) d-S Amtsbezirks: Herr Mösching, Ema-

nuel, AmlSschreiber, zu Saanen, und Herr Romang, Johann
Peter, Notar, zu Münchenbuchsee;

2) deS ObergerichtS: Herr Nussi, Johann, Fürsprecher,
vcn Saanen, und Herr Müller, Johann Karl Gottfried, Für«
spreche?, in Thun.

Bon 174 Stimmen erhalten:

Herr Mösching 150

„ Rufst -
„ Romang 1

45
115

35



Herr Müller 1

leer 22

Erwählt ist somit Herr Möschlug.

Schwarzenburg.
Vorschläge: 1) des Amtsbezirks: Herr Pfister, Christian,

Gerichtspräsident, zu Schwarzenburg, und Herr Romang,
Johann Peter, zu Schwarzenburg;

2) deS ObergerichtS: Herr Kohli, Peter, Amtsgerichts-
schreibe?, in Schwarzenburg, und Herr Kehrli, Jakob,
Fürsprecher und Großrath, in Utzenstorf.

Von 202 Stimmen erhalten:
Herr Pfister 86

„ Kohlt 1

„ Romang 115

„ K-Hrli -
Erwählt ist somit Herr Romang.

S e f t t g « n.

Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks: Herr Maurer, Abraham,
Gerichtspräsident zu Belp, und Herr Dähler, Samuel, Notar
und Amtsrichter, zu Sefligcn;

2) deS Obergerichts: Herr Wyß, Ernst, Fürsprecher,
in Bern, und Herr Müller, Johann Karl Gottfried, Fürsprecher,

in Thun.

Von 178 Stimmen erhalten:
Herr Maurer 152

Wyß 1

/ Dähler 0

„ Müller 0

„ Leu 25

Erwählt ist somit Herr Maurer.

S i g n a u.

Vorschläge: 1) des Amtsbezirks: Herr Moser, D^vid,
gew. Gerichtspräsident, zu Langnau, und Herr Gf.ller, Joh
Ulrich, gew. Regierungsstatthalter, zu Signau;

2) des Obergerichts: Herr Romang, Joh. Jakob, gew «

Tberrichler, in Bern, und Herr Häuselmann, Friedrich, Ge-
rtchtspräsident, in Thun.

Von 206 Stimmen erhalten:
Herr Moser 101

„ Romang 105

„ Gkeller 0

„ Häuseimann 0

Erwählt ist somit Herr Romang.

Obersimmenthal.
Vom Präsidium wird bemerkt, daß nach 8> 13 der

Verfassung daS Berwandrschaflsverhältniß zwischen den HH. Hutzli
und Schild kein Verhinderungsgrund sei gegen die Wahl bei.
der zum Regierungsstatthalter und Gerichtspräsidenten, daselbst
im Großen Rathe, im Obergericht und in den Amtsgerichten
Geschwisterkinder fitzen dürfen und zudem daS Verhältniß zwi-
schen Regierungsstarthalter und Gerichtspräsident nicht ein sol-
cheS der Subordination, sondern der Koordination sei.

Vorschläge: 1) des Amtsbezirks: Herr Marggi, Johann
Jakob, Gerichtspräsident, zu Lenk, und Herr Lewpen, Jakob,
Amtsschreiber, zu Blankenburg;
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2) deS Obergerichts: Herr Zahler, Johann, RechtSagent
in St. Stephan, und Herr Schild, NiklauS, Notar u.
Amtsschaffner, in Jnterlaken.

Von 210 Stimmen erhalten:

Herr Marggi 9K

„ Zahler 1

„ Lewpen 0

„ Schild 113

Erwählt ist somit Herr Schild.

Niedersimmenthal.
Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks: Herr Kernen, Eduard,

Sekretär der Militärdirektion, in Bern, und Herr Weißmüller,
Karl, Gerichtspräsident, zu WimmiS.

2) deS Obergerichts, Herr Mani, Jakob, gew. Oberrichter,

in Thun, und Herr Mützenberg, Abraham, Notar und
Großrath, in Sptez.

Von 200 Stimmen erhalten:
Herr Kernen 53

„ Mani 0

„ Weißmüller 23

„ Mützenberg 118
leer 6

Erwählt ist somit Herr Mützenberg.

Thun.
Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks: Herr Häuselmann, Fried.,

Gerichtspräsident, in Thun, und Herr Müller, Eduard,
Fürsprecher, in Jnterlaken;

2) deS ObergerichtS: Herr Hürner, Abraham Gottlieb
Rudolf, Fürsprecher, in Thun, und Herr Braun/ Ulrich, Notar,

in Thun.

Von 171 Stimmen erhalten:

Herr Häuselmann 165

„ Hürner 1

„ Müster 2

„ Braun 2
leer 6

Eiwählt ist somit Herr Häuselmann.

Trachselwald.
Vorschläge: 1) deS Amtsbezirks: Herr Rupp, I. Jakob,

Gerichtspräsident, zu Trachselwald, und Herr Karrer, Karl,
ait-Regierungsstatthalter, zu Trachselwald;

2) des ObergerichtS: Herr Leibundgut, Jakob,
Gerichtspräsident, in Bern, und Herr Müller, Gottlieb, gew. Ober-
rtchter, in Bern.

Von 156 Stimmen erhalten:

Herr Rupp 149

„ Leibundgut 3

„ Karrer 1

„ Müller, alttObere. 1
leer 1

Erwählt ist somit Herr Rupp.

Wangen.
Vorschläge: 1) des Amtsbezirks- Herr Kilchenmann,

Jakob, Gerichtspräsident, zu Wangen, und Herr Leu, Jsh. Jak.,
Regierungsstatthalter, zu Wangen;
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2) des ObergerichtS: Herr Vögeli, Joh. Friedrich» Notar
und RechlSagent, in Herzogenbuchsee» und Herr Roch» Jakob
Rudolf, Notar, in Wangen. "

Bon 169 Stimmen erhalten: - -U

Herr Kilchenmann 165

„ Vögeli 1

„ Leu 2

„ Roih 1

Erwählt ist somit Herr Kilchenmann.

Vom Präsidium wird bemerkt, daß die Verwandten
deS verstorbenen Herrn Amtsrichter Zeerleder» gew. Mitglieds
deS Großen Rathes, sämmtliche Mitglieder dieser Behörde zur
Beerdigung auf den folgenden Tag in die Verwandtschaft
einladen, daher die morgige Sitzung erst um 9 Uhr Morgens be-

ginnt. '

Schluß der Sitzung Nachmittags 4 Uhr.

Für die Redaktion:

Karl Schär er, Fürsprecher.

Sechste Sitzung.

Samstag, den 16 November 1856.

Morgens um 9 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Der Namensaufruf zeigt die Abwesenheit folgender
Mitglieder; mit Entschuldigung: die Herren Amstutz von Thun,
Chaupard, Minder, Schniid Arzt in Zweiflmmen» und Steriler
in Lauperswyl; ohne Entschuldigung: Herr GlauS.

PaS Protokoll ter gestrigen Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Durch Zuschrift zeigt Herr Dr. Schneider an, daß die
Pläne für die Iuragewässerkorreklion in der Kavalleriekaserne
(Kaufhaus) ausgestellt und der gefälligen Einsicht der Mitglieder

bereit sind.

Tagesordnung.
Wahl eineS Mitgliedes deS Regierung s

rashes, d.ssen Amtsantritt jedoch erst auf 1. Dezember l. I.

Von 203 Stimmen erhalten:

Herr Stooß, Kommandant 109

„ Lohner, Major 94

„ Funk, gew. Reg.Rath 2

Herr Kurz, Oberst 2

„ Fischer, gew. Schulth. 1

Erwählt ist somit Herr Stooß, Kommandant, von
Bern.

Unter Verdankung des bewiesenen Zutrauens bittet der-

selbe um 3 Tage Bedenkzeit und erhält sie ohne Einsprach».

Wahl eines Staats schreiberS.

AnmàmgStermi» : 18. Oktober d. I.; angemeldet hat
sich: Herr Moriz von S türler.

Vorschläge des RegierungSrathes: Herr Moriz v. Stärker,

und Herr Roben Hermann,! Präsident der Poiizei-
ksmmissivu, beide von Bern.

Von 212 Stimmen erhalten: ;

Herr Moriz v. Stürlevä '> 113

„ Weyermann, bisheriger Sraatsschreiber 93

Die übrigen vertheilen sich auf die Herren Lanterburg,
Müller vom Sulgcnbach und Abbe Belet.

Erwählt ist somit Herr Moriz v. Stürler, bisheriger
RathSschreiber» ^

Wahl eine« SalzhandlungsverwalttrS. '

Bewerber: Herr Buri, der bisherige, und Hr. Probst,
gew. Gerichtspräsident in Aarberg.. > ^

Vorschlag der Finanzdirektion und deS RegierungSrathes:
Herr Buri, der bisherige.

Von 206 Stimmen erhält:

Herr Bari, bisheriger ^^^198
Dis übrigen vertheilen sich aus die Herren Steiger von

Riggisberg, Hilkbrunner, Abbe Belet, Meyer und Probst.

Erwählt ist also Herr Buri, der bisherige.

Wahl eines Ohwgeld- und S teuerverwalters.
Bewerber: Herr Joh. Meyer, der bisherige, Herr Ludwig

Dünki, und Herr Sprüngli, Hauptmann; alle
dre: in Bern.

Vorschlag ter Finansdirektion und deS RegierungsralheS:
Herr Meyer., der bisherige, und Herr Sprüngli, Haupt-
mann.

- -

- '
>

Von 197 Stimmen erhält:
Hlvr Meyer, Ver bitherige 173

Die übngen vertheilen sich auf die Herren Weingart,
Gauîard, v. Graffenri-d, Snell, Karrer, Abbe B«let, Dünki,
Müller im Sulgenbach» Gygax, S:ockmar und Sprüngli.

Erwählt ist somit Herr Meyer, der bisherige.

In Genehmigung der vom RegierungSrwhe unterstützten
Anträge der Just zdireklion wird

1) dem Johannes Messer li von und zu Kaufdo:f, wel¬
cher vom Obergerichke am 21. Januar 1815 wegen
Verwundung zu einjähriger unabkäuflicher Leistung aus dem

Amtsbezirke Seftigen verurrhkilt worden, und welcher,
da er nach erstandener Lcistungsstrafe in seine Heimalh
zurückgekehrt, vom Amtsgerichte Seftigen am 21. Sep.
ttmber 1859 wegen Leistungsübertretung zu 6 Tagen



verschärfter Gefangenschaft, zu Bezahlung der Kosten
und zum Wiederanerilt der Leistung verfällt Worden ist,

s. die ihm durch letztere» Urtheil unbefugt auferlegte
Gefangenschaft, Kostenbezahlung und fernere Leistung
erlassen; dagegen

l». mit seinem Gesuche, auch die ihm vom Obergerichte
auferlegten UnlersuchungSkosten zu erlassen, oder
doch das ausgesprochene SoUdarverhälrniß mit Ben«
dicht Vifian von Köniz aufzuheben, — abgewiesen.

Ferner werden abgewiesen:
2) NiklauS Weber von Jr.S, vom Obergerichte nebst An»

dern am 8. Juli 1848 wegen Münzfälschung zu 3 Iah.
ren und 9 Monaten Zuchlhau« verurlheill,

3) Johannes Fell er von Strâttlingen, vom Obergerichte
am 19. März 1847 wegen Diebstahl zu 4 Jahren Kelten

verm theilt,
4) Andreas Juier von Mclchnau, vom Obergerichte am

6. Mai 1850 wegen Mißhandlung und Diebstahl zu 3
Jahren Zuchthaus verurlheilk,

5) Jakob Bühl mann von St. Beatenberg, vom
Obergerichte am 8. April 1850 wegen Diebstahl peinlich zu
9 Monaten ZuchihauS verurlheill,

6) Bendicht Fischer von RiggiSberg, vom Obergerichte
am 9. Juli 1849 wegen Dicbstahl peinlich zu 18
Monaten Zuchthaus verfällt, und

7) Maria Schär, geb. Oeschger, von Nöihenbach, vom
Obergeriite am 8. August 1846 wegen Diebstählen
peinlich zu 5 Jahren Kelten verurlheilk,

mit ihren Slrasnachlaßgesuchen abgewiesen; der Andreas Ju.
frr auch noch mit seinem eventuellen Gesuche um Umwandlung
der Strafe in Le stung und um Rehabilitation.

Anzug, unterzeichnet von Richard, PostHalter von Sr-
lach, Gautier, Chopard, Gigon und Trorler, dahin gehend,
eS möchte ter R-gierungSrath eingeladen werden, vor allen
andern GesetzeSentwürien denjenigen eineS Gemcintege etzeS

auszuarbeiten und noch im Laufe diese« Jahre« dem Volke
vorzulegen.

Richard, zu Evlach. Herr Präsident, meine Herren,
ich will Sie nur einen Augenblick aufmerksam machen auf
dasjenige, waS eigentlich dieser Anzug beabsichtigte. Ich will
denselben in Betreff eines Punkte» modifizieren, nämlich in
Bezug auf den Zeitpunkt, da wirklich von jetzt an allerdings
die Zeit zu kurz wäre bi« am Ende de« Jahre«. Ich habe
mich inzwischen erkundigt, ob auch iu andern LandeS-heilen
derselbe Uebelstand sich kund gebe, wie bei unS, ein Uebelstand,

der verhindert, Vcrbtsserungeu im Gemeintehaushalt,
in der Ort«, und Wirthschaftspolizei vorzunehmen und die

Nothwendigkeit, einem Gemeindegesetz zu rufen. Die verschie-
denen Vertreter aller LandeSthetle haben mich versichert, die

Erlassung eineS solchen Gesetze« sei absolut nothwendig.
Man hat überall dià Erfahrung gemacht, wo mau sich mit
Verbesserungen befaßt und auf Hindernisse stieß; wandten
wir un« an die Regierung, so hat un« dieselbe abgewiesen
und darauf vertröstet, e« werde bald ein neue« Gemeindege-
setz kommen. Ueber diesen Punkt also, glaube ich. sind wir
einig, daß die Erlassung eine« Gemeindegesetze« absolut noth-
wendig sei und schon in dieser Hinsicht darf ich erwarten» daß
der Anzug erheblich erklärt werde. Ich habe denselben im
August abhin eingegeben; ich habe eS auch damals schon

deßwegen gethan, weil ich den Bericht deS Direktors deS

Innern gelesen, worin ebenfalls gesagt ist, die Ellassung'eineS
Gemeindegesetzes sei das Allerr-orhwendigste. Auch von
daher glaube ich erwarten zu dürfen, daß die Erheblich-
keitScrklärung nicht angefeindet werde. Hingegen finde ich,
derjenige Theil deS Antrages, worin gesagt ist, der
Regierungsrath habe vor Erlassung jedes andern GssetzeS den

Entwurf auszuarbeiten nun noch im Laufe diese« Jahre« ge-

Tsgblatt de« Große» Rathe«. 1830
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druckt dem Volke vorzulegen, sei auf den heutigen Tag eine
Unmöglichkeit und nach meiner Anficht wäre diese Forderung

auch unterscheiden, wollte man den Anzug noch in dieser

Form festhalten, weil die Zeit b<reil« verflossen ist. Ich
möchte mich daher daraw beschränken, daß die Vorlage de«
Entwurfs sobald alS möglich stattfinde, aber doch einen Termin

bestimmen, weil ich überzeugt bin, daß bei der
gegenwärtigen Zerrüttung vieler Gemeinden dieses Gesetz überall
Roth thut. Ich motifizne daber den Anzug dahin, daß der
Entwurf eines GemeintegesetzeS noch vor dem 1. Mai 1851
dem Volke gedruckt vorgelegt werde. Ich glaube, keinen un-
bescheidenen Wunsch an «zusprechen und der Herr Direktor
deS Innern, der mir mic über die Nothwendigkeit eineS
solchen Gesetzes einverstanden ist, wird eS auch darin mit mir
sein, daß die Ausarbeitung möglichst bald stattfinde. Ich
empfehle Ihnen den Anzug zur ErhebÜchkeitSerklärung.

Gigon. Ein demjenigen, von welchem der Präopi-
nant so eben gesprochen, ähnlicher Anzug wurde von einigen
Mitgliedern deS Jura, die die Erlassung eineS neuen Ge-
meinvgesetzes wünschen, eingereicht. Ich will auf die vom
Präopinanten gegebenen Siläuterungen nicht zurückkommen,
indem ich das schon Gesagte, aus welchem die Dringlichkeit
des Gesetzes hervorgeht, nur wiederholen würde. Ich
erlaube mir nur einige Bemerkungen über unsere exceptionelle
Stellung im Jura. Während dieser LanveStheil unter der
franzöfischeu Herrschaft stan>, wußte man nichts von
Bürgerrechten ; im Jahr 1816, alS der Jura mit dem Kanton
Bern vereinigt wurde, erließ man eine Verordnung über die
Herstellung der Burgerrechte, welche aber so undeutlich und
mangelhaft ist, daß man schon im ersten Jahre eine e

läuternde Verordnung erlassen mußte; diese l tzlere aber ist eben
so unklar wie di, erste. Die Folge davon ist, daß man im
Jura über den eigentlichen Sinn dieser Bestimmungen und
über die Benutzung ter Gemeindegüter nicht im Reinen ist,
daher k.in Reglement nach dem Ge sie deS Gesetze» abgefaßt
ist. Nach meinem Dafürhalten sollte in d es-n Reglementen
Gleichförmigkeit herrschen; indessen bin ich versichert daß
eS nicht zwei gibt, die einander ähnlich find. Dieß ist der
klarste Beweis, daß die Basis lückenhaft ist. Die Gemeindsund

Burgcrbehördcn, die diese Reglemenke abfassen, haben
stets Zwsstigkeüen und Prozesse, die meisten« in der Undcut-
lichkeil dcö GescxeS über die Burgerrechte ihren Grund
haben. Ein anderer Uebelstand besteht darin, daß daS
Verfahren in Ndministrativsachen auf die GemeindSfragcn seine
Anwendung findet. ES scheint mir, diese Fragen gehören
vor di- richterlichen Behörden, indem der Abministraiivpro-
zeß aufgehoben wurde. Wenn solche Gegenstände an die Be-
zirkSgeuchte gewiesen werden, so erklären sich dieselben
inkompetent, und führt man gegen diese Gerichte Klage, so
wird ihnen Recht gegeben. SS ist dieses eine Konfusion,
aus welcher sich herauszuwiuden man trachten muß. Sle
sehen übrigen«, meine Herren, auS dem vom Präopinanten
Gesagten, daß die Revision deS Gemeindegesetzes sowohl für
den alten als neuen Kantonölheil von Belang ist. Die Politik

ist dabei nicht betheiligr; ich habe demnach die Ehre,
Ihnen die ErheblichkeitSerklärung des Anzug« zu empfehlen.

Herr Direktor de« Innern. Herr Präsident, meine
Herren! Wenn bloß die Frage zu entscheiden wäre, ob ein
neues Gemeindegesetz nothwendig und dringlich sei, so wäre
gewiß in der ganzen Versammlung nur Eine Stimme und
ich wäre der Erste, zu erklären, ja, das G-setz ist eine« der
allerdringendsten und nothwendigsten. Denn die Grundlage
des Uebel« muß einmal gehoben werden- Ich will über die-
sen Punkt nicht viel Worte machen; denn es ist nicht Einer
in der ganzen Versammlung, der nicht davon überzeugst wäre.
Allein der Anzug geht weiter; er verlangt, e« lolle diese«
Gesetz gebracht werden vor jekem andern und solle bi« zum
1. Mai dem Volke vorgelegt werden; in dieser Rücksicht er-
laube ich mir einige Bemerkungen. Auch ich hätte gewünscht,
daß ein Gemeindegesetz vor allen andern erlassen werden könnte,
allein die Bedürfnisse der Administration find solcher Art,
daß mau nicht immer zur Hand nehmen kann, wa» als da«

1SS
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Zweckmäßigste erscheint. Auch andere Geschäfte machen aus die

Dringlichkeit Anspruch. Ich nenne Ihnen in erster Linie den Snt-
wurf zu einem Brandasseku anzgesetze. In Bezug aus dasselbe
find bereits verschiedene Vo> kehrungen getroffen worden ; die
Regierung hat eine Kommission von Sachverständigen vcrsammelt,
um ihre Ansichten zu Vernehmen; dieselbe hak fich in letzter Zerr
berathen, Grundlagen zu einem Gesetze aufgestellt, und diele Grundlagen

wurden auch schon vom N gierungsrathe geprüft, gestern
wurde zu Abfassung eines GesetzesentivursS Austrag ertheilt.
Weil di-ser Gegenstand weit vorbereiteter ist, wird er hier auch
eher vorgebracht werden können und ich hielte es für einen
Uebelstand, wenn man nun plötzlich abbrechen wollte, um elwaS
ÄndrreS vorzunehmen. Ferner ist «» tas W-rthschafiSwesen,
daS auch große Wichtigkeit hat und mehr oder weniger im Zu.
tammenhange steht mir dem ganzen Aamenwesen, und dasselbe
ist in einem Zustande, der die ernst,ste Aufmerksamkeit der
Behörden in Anspruch nimmt. Wenn ich nicht irre, so ist in der
letzten Sitzung ein Anzug von Herr Karlen erheblich erklärt
und dem Regierungsralhe zugewiesen, also die Anficht
ausgesprochen worden, sich vor Allem an di-ses Gesetz zu machen.
Run soll er sich auch mit diesem Gegenstand beschäl igen, insoweit

eS immer möglich ist, ohne die lautenden Geschäfte zu
vernachlässigen ; wenn Sie den Anzug erheblich erkläre» wol-
lcn, so will ich mich nicht widersetzen; all in darauf möchte ich
Sie aufmerksam machen, daß nicht die Klausel angenommen
würde, diesen Entwurf vor jedem andern zu bringen, da
bereits andere Arbeiten viel weiter vorgerückt find und eS nicht
gut wäre, diese bei S-ite zu legen. Niemand mehr als ich
wünsche, daß in dieser Sache vorwärts geschritten werde, allein
ich finde denn doch auch, eS sei nicht gut, schneller zu arbeiten,
alS die Materie selbst gestattet. Ich weiß auch, daß diese Arbeit

nicht nur zu den dringendern, sondern auch zu den schwierigern

gehört Vor ollem muß die Grundlage festgestellt und
die Stimme des ganzen Lande« vernommen werden. Kein
anderes Gesetz erfordert mehr Muße und Zeit, wie dieses. Ich
gebe die Erheblichkeit des Anzuges in dem Sinne zu, wie sie

die Herren Jurassier verstehen, nämlich so, daß die Dringlichkeit
ausgesprochen, aber kein Zeitpunkt bestimmt werde.

Richard. PostHalter. Ich erlaube mir eine kurz«
Berichtigung. Damals, als der Anzug hier verlesen wurde, näm-
lich am 3. August, verhielt es sich mir dem Wirlhschaflszesetz
ander«. Ich erkläre nun, daß ich den Passus de» AnzugeS:
„vor einem jeden andern G-setze" zurückziehe; denn ich möchte
nicht, daß wir verhindert würden, das Wirthschaftsgeietz
und Brantassekuranzge'etz zu erlass-n. Allein darauf muß ich
beharren, daß ein Termin festgesetzt werde» und zwar namentlich

deßwegen, weil früher hier die Besorgniß geäußert wurde,
eS könnte vielleicht noch zwei Jahre gehen bis zur Erlassung
«ineS Gemeindegesetzes. Ich würde dieseS für sehr gefährlich
halten bei dem Streite zwischen den Burger- und Einwohner-
gemeinden. Ich muß daher darauf beharre«.

Herr Direktor teS Innern Herr Präsident, meine Herren!

Ich muß auch noch einmal das Wort ergreifen. Bis
zum 1. Mai ist es geradezu unmöglich, weil mehrere andere
Arbeiten geliefert werden müssen und namentlich diejenigen
über daS Brandassekuranzwesen weit vorgeschritten find. Auf
einmal Alles bring,n kann man nicht. Das Assekuranzgesetz
geht jetzt schnell vorwärts, die Kommission wird sich versammeln,

um den Enrwu f zu b rachen, wenn er fertig ist; dieser
wichtige Entwurf wüßte also plötzlich bei Seite gelegt werden.
Wenn es nur um ein?,, T-rmin zu thun ist, so wird der Re-
gierungsralh diesen Punkt ins Auge fassen; aber so viel er-
kläre ich wiederholt, diü am 1. Mai ist es geradezu unmöglich,
wenn Sie eme gnindlicle Arbeit er» arien wollen; eine bloße Ent-
werfung der G undlagen dagegen kann schon geliefert werden.

A u b r y Dem Anzugsteller steht eS nicht zu, der Regierung
eine bestimmt? Feist zu setzen, innerhalb welcher fie da»

Gesetz bringen soll. ES handelt sich einfach um die Erheblich-
keilserklärung, und um nicht« Anderes. Wir wissen nun nicht,
waS die Negierung beschließen wird; ihr wird der Anzug
zugewiesen, damit ste ihn prüf« und unS darüber Bericht erstatte,
und erst später werden wir sie anweisen können, un» innerhalb

dieser oder jener Frist einen Gesetzesentwurf vorzulegen. Der
Anzug soll nicht» Anderes beabsichtigen, alS die Regierung auf
die Dringlichkeit teS Gesetze» aufmerksam zu machen. Allein
ich bin überzeugt, boß dieselbe, ohne daß wir ihr einen Termin

bestimmen, sogleich diele» Gesetz an die Hand nehmen wi d,
indem fie, wie wir. tie Wichtigkeit der Sache einsieht. Historische

und traditionelle Thatsachen rechtfertigen die No'hwen-
digkeit eines guten Gemeindegesetzes; auch glaube ich fest, daß,
w nn wir ein den Interessen des Landes «nl p echende» Me-
meindegesctz besitzen würden, viel weniger Uebelstände im
Allgemeinen sich erzeigt hallen Die Gemeinde ist die Bafi», ans
welcher daS Gedeih«« deS Land?« beruhen loll. J-doch, mein«
Herren, eS handelt sich nicht da>um, das Bestehende umzuwerfen

und AlleS abzubrechen, wie man eS unlängst thun wollte;
wir müssen vielmehr auf feste Grundlagen we ter bauen. Wenn
ich das Wort ergriff, so geschah e» nur, um Ihnen darzuthun»

daß die Erpeblichkeitserklärung d«S Anzug« nur den
Wunsch enthält, es möchte die Regierung sich über diese

Angelegenheit erklären. So wurden wenigsten» bi» j tzt die Anzüge
aufgefaßt.

Harr Präsident. ES ist allerdings richtig, daß eS sich

auch in Bezug auf den Beilatz, eine Frist bi» zum t. Mai zu
bestimmen, nur darum handelt, denselben erheblich zu erklären.

Abstimmung.
Für ErheblichkeitSerklärung de» Anzug» seinem

Grundsätze nach Handmehr.
Für Feststellung einer Frist Minderheit.

Tagegen Mehrheit.

Anzug, unterzeichnet Von Herrn Gigon, dahin
gehend, e» möchte der Tarif des jura'sischen Handelsgesetzbuche»
mit dem Tarif des allen Kamonsrysil» in Einklang gebracht
werten.

Gigon. Einig« Worte werden genügen, um die
Nothwendigkeit der Revision des Tarifs in Berreibungssachen
darzuthun. Im Jura ist daS französische Handelsgesetz in
Geltung, so w«e der Titel 25 deS französischen Cioilprozcßgeietze»,
handelnd vom Ver ahren vor den Handelsgerichien; dies« Gesetze

bestehen nur im Jura, den alten Kanton betreff n sie

durchaus nicht. Als Anhang zum französi eben C'vilp ozeßgi-
setze befindet sich ein Tar f für da« französische Verfahren im
Allgemeinen. Daher kömmt e», daß man oft im Zweifel
darüber ist, ob der nämliche Tarif in Civil - und Handelssachen
anwendbar sei. Da» eine Gericht wendet a »f Civilsachen, die
lange» Studium erfordern, den gesetzlichen Tarif an, da» an-
dere admirtirl gar nichts, und das dritte richtet sich nach dem
bernischen Twif Um also diese Konfusion zu vermeiden, sollte
ein Gesetz blassen werden, nach welchem der bernüche Tarif
auf die Handelssachen im Jura ausgedehnt würde. Ich komme
zum zweiten Theil meine» Anzug». Sie wissen, meine Herren,
daß in GeldSragSangelegenheiten die betheiligren Parteien
gewöhnlich ihre Interessen nicht selbst verfechten, sondern damit
dritte Personen beamlragen. Der bernischc C vilp ozeß
enthält aber eine Bestimmung, wonach die Par-eien, wenn sie ihre
Interessen nicht selbst besorg?«, damit nur pa enrirte Recht»,
agenien oder Advokaren beauftragen können, während nach dem
französischen Gesetze jeder Dritte damit betraut werden darf.
Ich wünschte also, um im ganzen Verfahren Gleichförmigkeit
pervorzubringen, daß man ein Gesetz erlasse, nach welchem
nur parentirre Anwälte ai» Vertreter der Parteien in Gelds-
tagssachen zugelass-n würden. Um auf den Tarif zurückzukommen.

begreife ich nicht, warum der Tarif in Civil - und
Handelssachen so ve? schieden ist, denn die letztern nehmen so

Viel Zeit und Mühe in Anspruch al» die erster« ; ich seh» auch
nicht ein, warnm die einen Gerichte in ähnlichen Fällen den
französischen Tarif und die andern den bernischen anwenden.
E» ist demnach dringend, daß in diese Sache «ine größere
Gleichförmigkeit gebracht werde. Betreffend den zweiten Theil
meine» Anzug«, so bieten patenlirte Anwälte in jeder Beziehung,
namentlich hinsichtlich der Kenntnisse, manch« Garants« dar,



so daß es im Interesse der Parteien wäre, daß nur solche als
Verlierer zugelass-n würden; ich empfehle Ihnen meinen Anzug.

B oivin. Ich bin mit dem Prâspinanten darüber
einverstanden, daß die von ihm angeregte Frage einer nähern
P üinng bedarf; allein ich könnte niemals daju stimmen» den
bernischen Tarif auf die Handelsfachen im Jura auszudehnen-
Man ist seilen im Fall-, den Schuldner vorzuladen, indem er
gewöhnlich die Forderung nichr bestreike?. Würde man diese»

Tarif anwenden, so könnce der Anwalt 8 bis 12 oder 11 Fr.
rür die Vorladung verlangen, während der im Jura geltende
Tarif nur einige Batzen admiclirt. Zwischen den verschiedenen
Verfahren ist ein Unterschied zu machen. E» giebt freiwillige
Erscheinungen, welche weniger Mühe erheischen als die ein-
sachsten Civilsachen. Würde der Anzuz dcS Herrn Gigon
erheblich erklärt, so mußte man den Unterschied zwischen Civil
und Handelssachen beibehalten, indem es unerhörr wäre, 1»
bis 12 Fr. einem Advokaten für Fälle zu admit.iren, die ihm
wenig oter keine Mühe geben. Ich stimme also lür die Er-
heblichkcirserklärung deS AnzugS, mit der beantragten
Abänderung. -

Gigon. Die Bemerkungen deS Herrn Boivin find ge>

gründet. Allein habe ich etwas Ander-S verlangt? Meine
Anficht war nie. dem Anwälte 10 bi« 12 Fr. für eine
Erscheinung zu admittiren. Ich wünschte vielmehr, daß in
ssichen Fällen die Emolumenre fich nach dem Betrage der
Summe richten würden. Dieß ist übrigens der Redaktion
zu überlasse».

Die Erheblichkeit wird durch daS Handmehr beschlossen.

Angezeigt und verlesen werde» : ein V o r k r a g der B a u-
direkrion, betc-ffens ein Kreditbegehren behukS der Aar-
korreklion; eine Mahnung des Herrn Karlen von der
Mühlematt, betreffend die Erlassung des Wirtbschafksgesetzes;
eine Motion von Herrn Stockmar, betreffend eine gegen
Herrn Boivin anzuhebende Untersuchung; ein Anzug von
Herrn Wüzenberg, betreffend Revision deS Gesetzes von
1338 über Erläuterung einiger Bestimmungen deö Psrsonen-
rcchleS.

Fischer, gew. Schultheiß. Herr Präsident, meine Herren!

Ich erlaube mir eine Anfrage an den Herrn RegierungS-
Präsidenten. Sie werden sich erinnern-, daß seiner Zeit unter
sehr vielen KassationSanträgen auch ein solcher betreffend die

Wahlverhandlungen von Brienz vom 5 Mai aufgezählt wurde
und daß fich ans Kassatisnsbegehren namentlich auch eine
Bestechungtklage stützte. Wie man vernommen hat, stützte sich

diese Klage auf die Anzeige cineS Landjägers: es sei nach der
Wahl Wein ausgetheilt und getrunken worden und man wisse

nicht, von wem derselbe bezahlt worden sei. Der dermalige
Juflizdirektor hat eine Untersuchung angehoben und, wenn ich

recht berichtet war. so wurde auch ein Kommissär mit der Füh.
rung derselben beauftragt. Herr Präsident, meine Herren,
heute wurde einer meiner Herren Kollegen zur Erde bestattet,
von dessen Tugenden ich nicht viel sagen will; denn meine
Worte würden hinter seinem Verdienste zurückbleiben. Allein
ich möchte nicht gerne den Verdacht auf dem Grabe deS

Hingeschiedenen bleiben lassen, sondern wissen, welchen Erfolg die
Untersuchung halte, und da ein Urtheil vorliegt, so möchte ich
den Herrn Regierungspräsidenten bitten, anzuzeigen wie e»

fich damit verhalte. Denn eS wurde schon bet manchen Au-
lässen auf die sogenannte Wahlbestechung von Brienz angespielt ;

daher verlange ich diese Auskunft.

Der Herr Regierungspräsident giebt in dieser Sache
den Aufschluß: DaS Amtsgericht von Jnterlaken habe die

Klage verworfen, den Staat in die Kosten verfällt, und daS

Urtheil sei dem RegierungSrathe mitgetheilt worden, der fich

4V4S

bei dieser Sachlage nicht veranlaßt gesunden habe, den Rekurs
zu erklärt».

Schluß der Sitzung 12 Uhr Mittags.

Für die Redaktion:

K. Schârer, Fürsprecher.

Siebente Sitzung

Montag, den 18. November 18Z0.

Morgens um 10 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Beim Namensaufruf« find abwesend mit Entschuldigung:
die Herren Bach, Beutler, Bühl-r Amtsrichter, Gygar, Mi-
chaud, Winder, Moser gew. Gerichtspräsident, Schmid Arzt,
Stettler BezirkSkommandant, Thurmann Wirth und Mo»
genlhaler; ohne Entschuldigung: die Herren Bützberger, Fleury
und Kaffer Lehrer.

DaS Protokoll wird verlesen und ohne Einsprache durch
daS Handmehr genehmigt. ê

Herr Präsident. Herr Staa«sschreib-c W-yermann
hat mich für daS Ende der Sitzung um die Eclandniß angesucht,
von der Sitzung ausbleiben zu dürfen, weil er namentlich auf
der Staaiskanzlei noch einzelne dringende Geschäfte in Ordnung

zu dringen habe. Ich habe ihm diese Erlaubniß ertheilt,
und kie folgenden Sitzungen^ werden daher von dem gesetzlichen
Stellvertreter, Herr» RarhSschrctber M. v. Stürler, verschrieben

werden.

In zwei an den Großen Rath geachteten Schreiben sehnen

ab:

1) Herr Oberlichter und Fürsprecher Muller-Jenni die Stelle
eineS Gerichtspräsidenten deS Amtsbezirks Burgdorf;

Z) Herr Notar Karl Scheurer die Stelle eineS Gerichts¬
präsidenten deS Amtsbezirkes Konolfi»gcn.

Tagesordnung.
Dekretsentwnrf

betreffend

die Aufnahme eines Anleihens.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betrachtung,

daß die gegenwärtigen Hülfsmittel und ordentlichen
Einnahmen des Staates nicht hinreichen, um die durch die Vee-
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fassunz §. 83, Art. VI vorgeschriebenen Kapitalanlagen zu Gunsten

der Hypoth-karkasse (Abtheilung Oberländerkassa)
auszuführen, und dieses Bedürfniß die Herbeischaffung außerordentlicher

Hülfsmittel erfordert,

beschließt:
1) Der RegierungSralh ist ermächtigt, für Rechnung deS

StaareS ,u Handen der Oberländerkasse ein Anleihen bis
auf die Summe von Fr. 800,000 neue Schweizerwährung
oder Fr. 552,000 gegenwärtiger Wahrung aufzunehmen.

2) ES bleibt dem RegierungSrathe überlassen, diese Summe
durch Benutzung deS StaalSkrediteS auf geeignete Weise
vermittelst Ausgabe von verzinslichen Staarsschuldscheinen
zu einem Zinsfuße von nicht mehr alS 4 Prozent ganz
oder theilweise je nach Bedürfniß sich zu verschaffen.

3) Die Rückzahlung geschieht serienweise und soll längsten»
biS zum 1. Januar 1855 beendigt sein.

4) Der Ertrag diese» Anleihens wird sofort der Hypothckar-
kassa zur Verfügung gestellt, um die Erfordernisse des
OberländerdarleihenS zu befriedigen, so wie die verfallenen
Zinte ihre» eigenen Stammkapital» an die Kantonskassa
auszurichten.

5) Der RegierungSralh ist mit der Vollziehung und weitern
Ausführung diese» Beschlusses beauftragt.

Bern, den 12. November 1850.

Der Direktor der Finanzen:

Fueter.

vom RegierungSrathe genehmigt und mit Empfehlung vor
den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 14. November 1830.

Namen» des RegierungsratheS:

Der Präsident,

N Cd Blosch.
Der Rakhsichreiber,

M v Stürler-
Der Herr Präsident zeigt an, daß über das Eintreten

und die Sache selbst bloß eine Diskussion stattfinden werde.

Herr Finanzdirektor, al» Berichterstatter, «l» in der
Sitzung vor 8 Tagen die Anleihensfrage hier behandelt wurde,
erhielt der Antrag der Regierung nicht die erforderliche Zahl
dev Stimmen, indem demselben nicht die absolute Mehrheit
sämmtlicher Mitglieder beipflichtete; in Folge dessen zog der
RegierungSralh seine Anträge zurück, um zu untersuchen, inwiefern

er den in der Diskussion gefallenen Wünschen Rechnung
tragen könne und inwiefern am frühern GesetzeSemwurfe
Aenderungen möglich seien. Man kam einstimmig dahin überein.
Ihnen nun den neuen DekretSentwurf, wie er vorliegt, zur
Genehmigung zu empfehlen. Ich will mich darauf beschränken,
Sie auf den Unterschied der beiden Projekte aufmerksam zu
machen. Letzten Montag wurde besonders Gewicht darauf
gelegt, daß daS Anleihen nicht zum Behufe der laufenden
Verwaltung, sondern ausschließlich zur Speisung der Oberländer-
Hypothekarkasse gemacht wcrte; infolge dessen sehen Sie, daß
sowohl in den Motiven, alS in dni Art. 1 und 4 der Zweck
des AnleihenS in die Speisung der Oberländerkasse gesetzt wird.
Dieses ist die Hauptabweichung vom frühern Dekret. Um in-
dessen allen Mißverständnissen vorzubeugen, ist im Art. 4 die
Bestimmung aufgenommen, daß die vorhandenen Znfe des
eigenen Stammkapitals der Oberlänterkasse nach Maßgabe der
vorhandenen Kräfte zu entrichten s-ien. Diese Bestimmung
gründet sich auf §. 17 deS Gesetz S vom 8. August 1849 über
tie Verwaltung und Gewährleistung des Sraatsvermögens,
welche sagt: „AlleS waS auf den Bestand und die Verwaltungen

der Kapitalien der Kanlonaldank und der Hypothekarkasse

Bezug hat, ist in den diese betreffenden Gesetzen und Re-

glementen bestimmt. Jede dieser Anstalten führt eine selbst-
ständige Kasse. An die Kasse der lausenden Verwaltung
(tîantonSkasse) liefern fie halbjährlich ihren Reinertrag ab."
Dann folgt eine Definition, was der Reinertrag sei: „Reinertrag

bei den Anstalten ist, waS nach Abzug der
Verwaltungskosten und allfâlliger Kass,verlüste übrig bleibt Herr
Präsident, meine Herren I Schon in Folge dieser Gesetzesbestimmung

glaubte sich der RegierungS-ach ermächtigt, die
erwähnte Bestimmung in den 8- 4 aufzunehmen, so daß nun, wenn
di-Hypochekarkasse in Folge deS Darleihen» im Stande ist, ihr«
verfallenen Zinse der SiaaiSkasse abzuliefern, fie e» thun soll.
Um Sie mir dem Stande der Hypothekarkasse bekannt zu
machen, theile ich Ihnen Folg-nde« mir: Die Kreditkommission
hat im September und Oktober, in fi-ben Sitzungen, 300
Darleihen beschlossen im Betrage von 300,017 Fr. Davon wurden

bereits ausbezahlt: 136.000 Fr. und eS blieb somit noch
zu bezahl-a übrig: Fr. 181,000, wofür aber daS vorhandene
Geld nicht auSrelcht. Es befinden sich nämlich in der Kasse
bloß noch baar Fr. K73S Unerledigte DarleiheihenSgesuche,
welche die Kredilkomm ssion noch nicht behandelt hat, liegen
hier für circa Fr. 30,000 vor. Wenn die Regierung diesen

zum Theil erledigten, zum Theil noch nicht erledigten Gesuchen
entsprechen soll, wie fie eS laut Versassung thun zu sollen
glaubt, so hat st- dringend G-ld nöthig. Ein f.rnerer Unterschied

gegenüber dem frühern DekretSeutwmf liegt im K. 3.
Jener Entwurf sagte einfach. daS Anleihen «olle binnen 4 Jahre
restituirl werde», so daß Zweifel darüber hätten entstehen können,

von welchem Zeitpunkt an dieser Termin zu berechnen sei,
ob vom Datum de» Beschlusses oder vom D lum der
Ausstellung der einzelnen Schuldscheine an. Um allrällig-n Zweifeln

vorzubeugen» sagt nun der §.3 deS gegenwärtigen Enl-
wurfS: die Rückzahlung geschehe serienweise und solle längstens
bis 31. Januar 1855 beendigt sein. Ein fernerer Wunsch, welcher

vor 3 Tagen in der Diskussion geäußert wurde, ging
dahin, daß man kein Anleihen konlrahiren möge, an welchem sich

die Privaten als Gläubiger betheiligm können, io daß man
daS Geld durch Unterhandlungen mit der Kantonalbank
herbeischaffe. Infolge dessen ging ich zum Bankoerwaller und
fragte ihn, inwiefern dazu eine Möglichke t vorhanden sei; ich
ersuchte ihn zugleich, mir darüber einen schriftlichen Rapport
mitzutheilen. Diesem Berichte hab« ich durchaus nicht präju-
dizirt, sondern ihn ganz dem Gulstnven deS Bankoerwal-
ter» anheimgestellt. Sobald er erschien» habe ich denselben,
weil er ziemlich interessante Mittheilungen enthielt, drucken un»
an die Mitglieder deS Großen Rathe» auSiheilen lassen. Sie
werden aus diesem Berichte deS BankverwalterS b reilS
vernommen haben, daß er ein direktes Anleihen bei Privaten
vorzieht; hingegen spricht er seine Geneigtheit aus, Antheil an
dem Anleihen zu nehmen. Ich glauae auch, eS sei daS Beste,
auf diesem Fuße zu progrediren, weil wir auf diese Weise
wohlfeileres Geld bekommen, alS wenn wir e» durch einen
Vermittler aufnehmen; ich trage daher im Interesse deS
Oberlandes darauf an, Sie möchten in den DckcelSenlwurf eintreten

und denselben in globo behandeln.

Audry, als Berichterstatter der StaatSwirthschaflskom-
mission. E« find 3 Tage verflossen, seitdem der Große Rath
den Entwurf, betreffend die Aufnahme eines AnleihenS, durch
welchen man die Oderländerkaffe unterstützen und die laufenden
AuSgaben bestreiken wollte, veeworf n und die Regierung da»
Gesetz zurückgezogen. Nun legt fie Ihnen einen neuen
Entwurf vor, der vom erst-n sich wesentlich dadurch unterscheidet,
daß da» Anleihen lediglich zur Unterstützung der Oberländer-
kasse verlangt wird. Sie wissen, daß die Bedürfnisse dieser
Kasse die nämlichen find, wie früher: es ware aUo
überflüssig, mich über diese Frage, die bereits in früheren
Sitzungen weitläufig erörtert wurde, näher einzulassen. D r
Herr Berichterstatter der Regierung hat Ihnen darg-lhan, baß
die Aufnahme ein-S AnleihenS, welches nur den Zweck har,
die Oberländerkasse zu speisen, dennoch ihrem Wunsche cnr.
spricht, indem dadurch die SlaatSinteressen gefördert werden;
denn vermittelst dieseö AnleihenS wird diese Kasse im Stande
sein, der Kanlvnêkasse die ihr schuldigen Zinse zu entrichten,
waö sie sonst nicht hätte thun können.. Wenn also auch daS



Dekret in einer andern Form abg.faßl ist, so wird dennoch
»aS Resultat das nämlich sein. Da die StaatswirthschastS-
kammisson die Notwendigkeit deS vorliegenden Gesuchs
einsieht, indem ohn« Anleihen die Regie ung ihre Verpflichtungen
nicht erfüllen könnte, so muß fle dasselbe innigst empfehlen.
Am Interesse der Mitglieder des Zura, will ich eine Uebersicht
»er Lage der Oberländerkasse geben. Der VerwalmngSrath hat
während der Monate September und Oktober 7 Sitzungen
gehalten, in welchen er nach Prüfung der verschiedenen Gesuche
um Anleihen, Fc. 336,000 zu diesem Zwecke bewilligt hat;
von dieser Summe konnten jedoch nur Fr. 136 000 bezahlt
«erden. Di« Oderländerkasse bedarf also, um die versprochenen

Beträge zu entUchten, eine Summe von Fr. 220,000,
während sie nur noch Fr 6030 in ihrer Kasse hat. Seitdem
jenen Gesuchen entsprochen worden, kamen noch andere Gelv-
gesuche ein, bis zum Betrage von Fr. 10,000, so daß die Ober-
länd rkasse zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen mehr als Fr.
300,000 bedarf. Da es demnach nothwendig ist, ihr neue
Hülfsquellen zu schaffen, und dieß nur durch ein Anleihen ge«
geschehen kann, so pflichtet die SraatSwirthschastskommission
d m Entwürfe der Regierung vollständig bei und hat die Ehre,
Ihnen denselben zu empfehlen.

Stämpfli. Ich habe zwar nicht erwartet, daß die An-
leihensfrage wieder in dieser Form hierher gebracht werde, da
am letzten Montag das Prinzip deS Anleihens auf daS
Bestimmteste vom Großen Rathe zurückgewiesen und daraus hin
auch vom Regierungsrathc zurückgezogen wurde. Dessen ungeachtet

werde ich mich, nachdem ich den jetzt vorliegenden Ent-
«urf näher geprüft habe, nicht gegen da» Eintreten auSspre-
cher». Wenn ich das Wort ergreife, so geschieht eS nur, um
zu zeigen, daß durch die jetzigen Anträge des RegierungSrathe»
»er Hauptstreit, welcher zwischen dem Finanzbüchlein und dem

F uanzberichle vorwaltete, erledigt wird; ich will diese» mir
wenigen Worten ausführen. Herr Finanzdireklor Fueter hat
in seinem Finanzbericht« ganz entschieden die Behauptung
aufgestellt, daß ein Anleihen nothwendig sei zum Zwecke der
lausenden V rwaltung von 1850, nicht bloß »um Zweck der Ober-
làndeikasse; er sagt nämlich auf pag 26 diese» Berichtes:
„Indessen mag eS nicht außer OrtS sein, zu zeigen, daß die
wirklich baaren ordentlichen Einnahmen deS Staates nicht
hinreichen werden, die Büdget.Ausgaben bis Ende deS Jahre» zu
decken» die steh belaufen auf Fr. 3,779,448, wozu wegen den

vermehrten GroßrathS-Sitzungen und der außerordentlichen
MilitärauSgaden in Folge der Ertraaufgebote noch zu rechnen
sind Fe. 20.552, ferner da» außerordentliche Baubüdget mit
Fr. 150,000; also an wahrscheinlichen Ausgaben biS Ende deS

JahreS Fr. 3 950,000." Nachdem Herr Fueter die büdgetirlen
Einnahmen durchgangen hat, kommt er auf pag 27 zu folgendem

Resultat : „Die vorhandenen Zahlungsmittel werden also nicht
ausreichen, um den Betrag von Fr. 51 l,231, welcher wenigstens
theilweise durch ein aufzunehmendes terminirteS Anleihen gedeckt
werden sollten, wenn der Staatshaushalt nicht in Stocken, namentlich

aber, wenn irgendwie den verfassungsmäßigen Verpflichtungen
gegenüber dem Oberland« nachgelebt werden soll." Als der
Herr Finanzdireklor diesen Bericht hier vorlegte, sprach er steh

mündlich dahin au», er habe sich wohl gehütet, in den Bericht
«twaS aufzunehmen » waS er nicht durch Dokumente belegen
könne; man hält« daher erwarten sollen, er werde dies« Dokumente

vorlegen, was aber nicht geschehen ist. Auf diese

Aeußerungen hin wurde bekanntlich unter dem 1. August laufenden
JahreS die Anleihenöfrage vom RegierungSrathe zum ersten
Male behandelt; der daherige Antrag entsprach den Aeußerungen

und Behauptungen des Finanzberichtes ; es wurde in
demselben nicht etwa gesagt, daß das Anleihen für die Oberländerkasse

gemacht werden solle (von dieser wurde gar kein Wort
gesprochen), sondern um die Bedürfnisse der laufenden Verwaltung

zu decken. Inzwischen erschien nun das Finanzbüchlein,
und WaS sagt diese« in Bezug auf daS Anleihen? Ich will
es auch ablesen eS sagt auf pag. 78 : „Der einzige Punkt,
worin wir scheinbar mit dem Regi,r»ngsberichte zusammentreffen,

ist, daß auch wir die Aufnahme eines Geidanleihens von
Fr. 500,000 eventuell für nöthig finden; der himmelweit«
Unterschied zwischen den beiden Darstellungen l egt aber darin,
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daß wir deutlich nachweisen, daß diese Fr. 500.000 nur für
Kapitalanwendungen nöthig sind, während der RepierungSbe-
ri»t glauben machen will, eS seien Fr. 511.000 einzig und
alle«« schon zur Ergänzung der Kosten für die laufende
Verwaltung nölhifl, um diS zum Schlüsse des JahreS nur die

Zahlungen le>st n zu können und » tchi etwa »ie dann vorhandene

Kassaedbe zu heben und einen K. ffasaldo von einige - Fr.
100,000 herzustellen." DaS Finanzbüchlein sogt also allerdings,
daß ein Anleihen nothwendig sei, all in einzig und allein für
die Oberlänverkasse. Zugleich ist im Finanzbüchlein ausgeführt,
daß dieses Geld in eister Lini» durch Negotiation«« mit der
Bank herbeigeschafft werden könne, und in zweiter Linie macht
eS auf den Weg aufmerksam, welchen die Regierung jetzt
einschlagen w'll. Auf dieieS hin hat denn die SraatSwirthschaftS-
kommisflon bereilS ein w«nig eingelenkt, indem sie in ihrem
Antrage der Bedürfnisse der Obcrlânderkasse speziell erwähnt
und dem RegierungSrarh« die Alternaiiv« stellt, daS Geld
entweder durch ein Anleihen bei Privaten oder durch Negoiialto-
nen mit der Bank herbeizuschaffen. Allein immerhin hält di«
StaatSwiîlhschasrskommiision stetS noch an der Behauptung
fest, daß die Aufnahme eineS Anleihens nöthig sei zur Deckung
der Bedürfnisse der verschiedenen Verwaltungen, also auch der
laufenden Ausgaben, indem sie die Oberländerkasse als einen
Theil der Verwaltung nennt. Auf diese «rstm Anträge deS

RegierungSrathe« uud der StaarSwirthschaftskommisfion kam
in der vorigen Session die Sache zum ersten Male picher vor
den Großen Rath. Als damals der Antrag gestellt wurde,
die Sache nicht zu behandeln, weil nicht, wie das Gesetz es
vorschreibt, bei Eiden geboten sei, so erklä' le sich Herr Finanzdireklor

Fueter mündlich ganz bestimmt dahin, daß daS
Anleihen für die Oberländerk^sse gemacht werden solle und zog
daraus den Schluß, eS sei nicht nothwendig, den Großen Rath
zu diesem Geschäfte bei Eiden zusammenzurufen. Insofern hat
sich Herr Fueter selbst auf den Standpunkt deS Finanzbüchleins
gestellt; es fiel mir daher verflossenen Monrag auf, daß Herr
Fueter plötzlich wieder auf seine frühern Behauptungen zurückkam,

nämlich, daß daS Anleihen nicht bloß für die Oberlänverkasse,

sondern auch für die laufende Verwaltung nöthig sei;
ja, er gieng sogar noch einen Schritt weiier, indem er nicht
nur auf di« Bedürfnisse des JahreS 1850, sondern auch auf
die laufenden Ausgaben der Zukunft, namentlich auf die
Militär- und Münzreformen der Eidgenossenschaft hinwies. Dieses

war der Hauptgrund, warum man sich verflossenen Montag
der Regierung widersetzte. Heute nun lauten die Anträge ganz
ander». Die Regierung erwähnt auf den heutigen Tag in
den Motiven des DekretSenlwmfes nur die Herbeischaffung der
Hülfsmittel für die von der Verfassung vorgeschriebenen
Kapitalanlagen zu Gunsten der Oberländerkasse und stellt sich so-
mir nun auf den ganz gleichen Boden, auf welchem sich da»
Finanzbüchlein bewegt. Weil durch diese Anträge der Haupt-
streit zwischen dem Finanzbüchlein und dem Finanzbericht des
RegierungSratheS so zu Ende gebracht ist, daß zugegeben wird,
ich habe dennoch Recht gehabt, so werde ich keine Gegenanträge
st-llen, sondern für den Entwurf deS RegierungSratheS stimmen.
Nun bloß noch ein Wort über die Form. Der RegierungS-
rach sagt, es möchte der Weg eines Anleihen» eingeschlagen
werden, weil die Bank nicht im Falle sei, mit dem Staate daS
fragliche Anleihen direkt abzuschließen. Ich bin zwar noch jetzt
der Ueberzeugung, daß die Bank dieses machen kann; allein
weil die Regierung einen Bericht der kompetent» Behörde vorlegt,

so erkenne ich denselben als maßgebend an. Ich erlaube
mir bloß einige Bemerkungen über dielen Bericht, um Ihnen
gegenüber meine Ueberzeugung zu rechtfertigen, daß die Bank
daS Geld gleichwohl herschaffen könnte. Die Bank hat
gegenwärtig nach dem Stande ihrer Fonds und der GeschäflS-
verhältntsse im Allgemeinen sehr wenig Gelder im Verkehr;
sie bat wirklich auf den heutigen Tag Vorschüsse an ihre
Akkredirten für Fr. 250.000, verschiedene Forderungen an den
Staat Fr. 370,000; louisianisch« FondS und basellandschaf»liche
Obligationen Fr 545,000; endlich und Baarschaft n realifirbaren
W-ch!eln, Bankbillet» indegriffen, Fr. 285,000. Die Bank
hatte früher gewöhnliches aus 4»/z Millionen roultrende FoudS
im Verkehr, welche sie entweder an Kreditbefitzende oder an
ObligationSschuldner zu fordern, oder in Baarschaft und reali-
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sirbaren Wechseln vorräthlg hatt«; nebe.! ihrem Bankfond von
3 Millionen hatte fie aber gewöhnlich noch für Fc. 1,500,000
Depositengelder, zusammen also Fc. 4,500 000. Ich will nun
d,r Bank keinen Borwurf machen, daß fie gegenwärtig nicht
mehr rouiirende Fonds hat, nämlich deßhalb, we l, wie cS

scheint, die HandelSwelr diesen Augenblick nicht bedeutende
Geschäfte macht. Die HmvelS-relt har nämlich auf ihren Kredit
bei der Bank gegenwärtig bloß Fr. 2,500,000 erhoben. Die
Bank sagt nun, obgleich die Sachen so stehen, so sei damit
nicht gesagt, daß fie auch später so stehen werden, und weil
gegen den Frühling andere Verhältnisse eintreten können, so

sei eS ihr nicht möglich, fich in Negotiation!» mit dem Staate
einzulassen. Auch dieses gebe ich insofern zu, al» ich glaube,
wenn die Bank auch nicht Operationen mit der Handelswelt
machen könne, so solle sie deßwegen nicht gar ntchiL machen
und eine todte Anstalt sein, sondern sie solle, wenn fie mir der
HandelSwelt nicht verkehren kann, dieses, wenn sie Mittel und
Wege dazu hat, sonst thun. Solche Mittel und Weg« hat sie

aber. Sie har nämlich gegenwärtig bloß für ungefähr Fr.
700,000 Depositen, während sie fich in frühern Jahren bei
weitem mehr als da» Doppel e b-laufen haben. Dieser
geringe Betrag hat seinen Grund nicht darin, daß daê Geld
nicht zur Ban? käm«, sondecn darin, daß fie daS Geld nicht
annimmt, weil sie eS nicht brauchen kann; wollte sie Depositen
annehmen, so würde fie gleichviel erhalten, wie in frühern
Jahren. Zu Ende deS Jahre» 1815 betrugen die Depositen
Fr 1,700,000, also gerade eine Million mehr alS setzt; zu
Ende 1816 betrugen die Depositen Fr. 1,400,000 ; zu Ende 1847
1,850 000, und zu Ende deS Jahres 48 1,129,000; wenn
daher die Bank in den letzten Monaren Depositen angenommen
hätte oder auch von jetzt an annehmen würde, so könnte sie
leicht die Fr. 500,000 erhalten, um dem Staat einen Vorschuß
zu machen. Nun sagt aber der Bankverwalter, es wäre sehe
gefährlich, Geld zum Zweck« eines Darlehens aufzunehmen,
weil diese» erst in mehreren Jahren zurückbezahlt werde, die
Depositen hingegen jeden Augenblick zurückgezogen werden
können, sobald sich den D-ponenren ein günstiger Anlaß dar.
biete. Diesem stimme ich dem Grundsatze nach bei; alltin die
Bank könnt« gleichwohl schon jetzt Fr 250 000 geb-n und sich
dafür jeden Augenblick decken. Der Bankverwalter sagt, die
Schuld des Staate» bei der Bank würde, wenn noch ein An«
leihen gemacht werden sollte, Fr. 900 000 betragen; allein er
rechnet dabei zu der bereiiS bestehenden Schuld Fr. 150 000,
welche die jetzige Regierung im Lauie des Sommers bei der
Bank erhoben, so wie die Fr 150,000, welche die frühere Re-
gierung von derselben im Mai diese» Jahres erhalten hat. Allein

diese letztere Summe, so wie die Vorschüsse von Fr. 70,000
zum Zwecke von Getreideankäusen find bereits durch hinterlegre
Titel gedeckt, und eS ist fernrr gewiß, daß die andern Fr.
150.000, welche die neue Verwaltung aus Rechnung der Brand-
Versicherungsbeiträge im Laufe des Sommers erhoben hat, noch
im Laufe beS gegenwärtigen Quartals zurückbezahlt werden,
und zwar gerade in Folge der Operationen, welche man jetzt
machen will. Sobald die Hyporhekarkasse nämlich durch Kon-
trahirung des Anleihens neue Hülfsmittel «ihalten hat, so werden

ihre Zinse wieder flüssig werden. Der Bankverwalter nimmt
serner in seinem Berichte durchaus keine« Bedacht auf die
Bankscheine. Allerdings hat die Bank gegenwärtig keine»
solchen Scheine in Cirkulation und zwar deßhalb, weil sie fürchtet,

wenn sie viele Bankscheine in Cirkulation setzen würde, so
könnten ihr dadurch alle Fünffrankenstücke entzogen werden,
weil die Bankscheine aus fraNtösilches Geld lauten, und die
Bank also dieselben mir französischem Geld einlösen muß, während

sie vielleicht nur deutsches Geld und Guldengeld in der
Kssse hätte. Nun glaub« ich aber, nachdem der eidgenössische
Münzfuß eingeführt und da» deutsche Geld tarirt ist. in Folge
dessen das französische Geld wieder zu zsikuliren anfängt, so
hätte die Bank in dieser Beziehung nichts zu riSkiren, und wenn
die Bank solche Scheine w eder in Cirkulation setzen wollte,
so könnte sie leichteine Summe von Fr 250,000 erhalten. Einefernere

Summe, welch« der Bank zur Disposition steht, sind die
basellandschaftlichen Obligationen mit 72 000 Franken. —
Wenn nun die Bank dies« Titel versilbern würde, so
könnte sie auf der einen Seite das Anleihen machen und

auf der andern Seite sofort wieder Geld erhalten, und zw^r
noch im Laufe deS gegenwärtigen Quartals. Run sagt die

Bank ferner, die an den Graal zu wiederholten Malen
gegebenen Gelder seien ein bleibender Vo.schuß an die Regierung.
Dieses ist aber nicht richtig denn da» Getreide, welches die

Regierung j-tzt angekauft bar, wird sie im Win «r bei den hohen

Preisen wieder liquidiren; sie wird wahrscheinlich mehr
angekauft haben, alS bloß da» Bedürfniß der Staattanstalren
erfordert, und dieses wird wieder verkauft werden. Auch die
beiden Vorschüsse von je Fr. 150 000 an die Verwaltung find
keine bleibende Schuld, indem der eine noch in diesem Jahre
durch di- KanronSkasse zurückerstattet werden wird und für den
andern Titel hinle legt sind Diele Titel sind gegenwärtig in
Liquidation begriffen; die Hypoth-kirkusseverwaltung hat nämlich

den Aufttag, dieselben zu versilbern. Freilich ist dieses

bis jetzt noch nicht geschehen; allein w«nn man einmal dahinter
geht, so wird man fie bald einmal versilbert haben. Die Hy-
porhekarkasse kann dieses um so eher thun, da fie im nächsten

Jahre ungefähr Fr. 200,000 mehr einnehmen wird alS gewöhnlich

; ferner kann man die lomdarkuschen Renten verkaufen,
weil sie doch nicht mehr steigen werd-n. Die Bank könnte
somit für Fr. 500,000 sogleich und für Fr. 692,000 bis nächstes
Frühjahr Geld machen. Wenn man annehmen will, es

wäre gefährlich, für Fr. 500,000 Depositen aufzunehmen, weil
fie aufgekündigt werden können, so hätte die Bank durch
das gleiche Mittel Hâltsqaellen genug, um die
Depositen jeden Augenblick zurückzubezahlen. Ich will übrigens

dem Bankverwalter wegen seiner Befürchtungen durchaus
keinen Vorwucf machen, sondern billige vielmehr seine Aengst-
licvkeit, mit welcher er zu sorgen sucht, daß die Bank nicht in
Verlegenheit komme. Durch das Ausgeben von verzinslichen
Bankscheinen hätte man vor Allem aus vermieden, Staäts«
schulvscheine in daS Publikum zu werfen; ich bemerke dieses

deßhalb, weil es überhaupt wünschenSwerh ist, daß im Kanton
Bern einmal daS Institut der verzinslichen Bankscheine, welche
man zu 2 o^er 3 Prozent stellen könnte, und die natürlich ter-
minirt sein müßten, versucht werde. Ich bin überzeugt, daß
alle diejenigen Personen, welche jetzt Bankschcinenehmen, verzinsliche

Scheine vorziehen würden ; eS würde auf diese W-ise einem
Bedürfnisse, welches im Publikum herrscht, gewissermaßen
abgeholfen. Diele» wäre eben so wenig gefährlich, als es gefährlich

ist, verzinsliche StaarSschuldscheine auszugeben; der ganze
Uncerschied würde darin bestehen, daß diele letztern nicht au
porteur lauten wie die Banksche ne. Verzinsliche Bankscheine,
welche au parlour lauten, w?rden sich gerade so gebrauchen
lassen, wie barres Geld, und der Verkehc würde sich mit den-
selben ganz gleich machen, wie mit dem buaren Gelde selbst.
Die Bunk hätte somit die Operation mit dem Staate ganz
gut machen können, uns wenn sie es bloß aus Aengst ichk-it
nicht gethan hat, so hätte sie an dem soeben erwähnten Mittel
AuShülfe gesunden; man Härte zugleich die Unannehmlichkeit
für die Staatsverwaltung vermieden, sich mit StaatSschuldschei-
mn abgeben zu müssen. Der Bericht der Bankserwaltung sagt
übrigen» am Schlüsse selbst, sie könne ohne den mindesten Nachtheil

den größten Theil der Scaatsschuldscheine abnehmen.
Wenn sie diese» kann, so kommt es ihr am Ende auf da» Gleiche
hinaus, nur daß sie die Sraarsschuldscheine nicht mir der glci-
chen Leichtigkeit in den Verkehr bringen kann, wie die
Bankscheine, und daß jene zu 1 Prozent, diese aber zu 3 Prozent
verzinset werden müssen.

v. T a v e l. Der gewesene Finanzdirektor hat das
Wort ergriffen, nicht um Opposition zu machen gegen den

Antrag deS N-gierungSralhes, sondern um nachzuweisen, daß
der Streit, welcher zwischen ihm und dem neuen Finanzdirek-
tor vorwaltet, durch den heutigen Antrag deS Rczierungsra-
lh-S zu seinen Gunsten entschieden werde. Diele Ansicht kann
ich nicht theilen. DaS Büdger, welche» der Große Rath pea
1850 machte, balancirt annähernd in Einnehmen und
Ausgeben, d h. eS sind etàe wenige L. 1000 Einnahmenüberschuß
in demselben verzeigt. Nun haben sich aber im Laufe dieses
JahreS die Einnahmen nicht herausgestellt, wie da« Büdget
sie vorausgesehen hat, während us der andern Seite die
Ausgaben annähernd gleich bleiben; im Einnehmen find zwei



bedeutende Posten zurückgeblieben. DaS Forstbüdget, welche»

vor acht Tagen weitläufig besprochen wurde, erzeigt
einen Ausfall, welcher von gegnerischer Seile selbst auf Fr.
100 000 zugegeben wird, und der leicht noch größer werden
dürfte. Ich will indessen jetzt darüber nicht näher eintreten,
indem schon von Herrn Schultheiß Fischer und Herrn Finanz-
dircklor ansetnander pel>tzt worden ist. daß die büdgetirten
Einnahmen nicht erreicht werden. Mit dem viel geringer»
Ertrag der Hypslhckarkaffe, welcher zu dem Minvererrrag des
Forstvüdgels kommt, wird sich nolhwendigerweiie für die
laufenden Ausgaben ein Ausfall von L. 300,000 herausstellen.
Ein Umstand, welchen Herr Siämpfli nicht erwähnt hat,
besteht darin, baß man de n Staate dennoch für die lautenden
Ausgaben zu Hülfe kommen muß; indem ja die Hypothekarkasse

gerade durch das Anleihen in den Scans gesetzt werden

soll, ihre Schuldigkeit gegenüber dem Staate zu erfüllen,
und weil auf diese Weise die nöthige» Mittel für die laufenden

Ausgaben herbeigeschafft werten. Der ganze Unterschied
bestehr darin, daß, statt nach dem ursprünglichen Antrage des
RegierungsrarheS, direkt durch ein Anleihen für die laufende
Verwaltung zu sorgen, dieses nun durch die oberländische
Kasse geschehen muß. Die Ansicht des Herrn Finanzdirekcors
ist som't die richtig», daß die gegenwärtigen Hilfsquellen deS
Staat» ohne «in Anleihen auch für die laufenden Ausgaben
nicht hingereicht hätten, sondern daß man zu neuen HülsS-
qrellen seine Zuflucht nehmen müsse.

Karlen von Erlenbach. Ich bin so frei, den Antrag,
weicher gegenwärtig vorliegt, zu empfehlen. Wie ich ber-iis
am Montag gesagt habe, ist daS Oderland bedeurenv
verschuldet; eS hat bei tl Millionen Schulden, uns bieseS muß
eS gewiß als natürlich erscheinen lassen» daß ein wenig
Mißbehagen unter den Leuten herrscht. Die Anstalt der Hypo-
lhekarkasse wird bei uns als daS einzige RettungSmittel angesehen

um den Mittelstand zu erhalten und zu heben. Wer
z. B> L. 10,000 besitzt und davon L. 5000 schuldig ist. dem
ist eS unmöglich, au» dem Gewinn deS Kapital» soviel
zusammenzusparen, um seine Schulden abzuzahlen, w-nn ihm
nicht die Hypotheka küsse die Mittel an die Hand gieb', sich

nach unv «ich wieder zu heben. ES ist einzig dieses
Bewußtsein, wel-ScS die Schuldner fleißiger und thätiger und
dadurch auch moralisch besser macht. Ich möchte daher die
Oderländerkasse dem Wohlwollen der Regierung empfehlen, und
ich hoffe, daß auch die allgemeine Hypoih-karkass- zum Nutzen
und Frommen deS Landes nächsten» wird eröffnet werde.

Slockmar. Der vor acht Tagen vorgelegte Antrag
enthielt »ine Haupt- und eine Rebenfrage. WaS die Hauptfrage

anbetriff-, so hat die Linke dagegen gesträubt; der neue
Entwurf beweiSt nun, daß ein Anleihen zur Bestreitung der
laufenden Ausgaben nicht nothwendig ist. Denn, wenn diese

Bedürfnisse vorhanden gewesen wären, wie e» der Herr Fi-
«anzdir-kror behaupte?, so wäre d-r Gcschäftgang gehemmt
gewesen, und roch gehl die Verwaltung ihren Weg fort, ein
Beweis, daß die s Bedürfnisse nicht vorhanden waren. Man
sagt un», daß die von der Oberländerkasse an den S aat
schuldigen Zinsen vermine st eineS zu Gunsten dieser Kasse
aufgenommenen Anleihen» eingehen werden; di ß ist wahr;
allein mir scheint eS, die Finanzdireklion häire dieß vor acht
Tagen so gut wiff.n sollen, wie heule. Daraus folgt, daß
die Kassen nicht leer, und daß di« vom abgetretenen Finanz-
direktor im Finanzbüchlein aufgestellten Behauptungen
gegründet sind. Wir hätten nach d-n verheißenen Versprechun-
gen sogar glauben sollen, e» hätte die neue Verwaltung nicht
nothwendig gehrbl zu «inem Anleihen oder zu außerordent-
lichen Steuern ihre Zuflucht zu nehmen, sondern daß man
ihr, wenn sie sich euch in augenblicklicher Noth befände, mit
patriotischen Gaben zu Hülfe eilen würd,. Dieß wäre sehr
schön und lobenSwerth gewesen; jedoch ziehe ich vor, daß e«

nicht geschehe, denn limsos vsnsos et äous lorentos. Ich
sage also, daß diese AnleihenSfrage in ihrer Hauptsache zur
Zufriedenheit der Opposition erledigt worden. Die Nebenfrage

besteht darin, zu wissm, ob man zum Zwecke der
Unterstützung der Oberländerkaffe ein Anleihen vermittelst AuS-
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gäbe von Staaisschuidscheinen aufnehmen oder mit der Bank
in Unterhandlung treten wird. Die Opposition, welche ge.
gen ein Anleihen stimmte, war im Begriff, al» der §. 1 des
Entwurf» verworfen wurde, zum H. 2 den Antrag zu stellen
eS möchte mit der Bank unterhandelt werden. Am Ende
jener Sitzung, in welcher die Haup frage im Sinne der
Opposition entschieden wurde, in diesem entscheidenden Augenblicke

war es, als der Regierungspräsident in seinen «enße-
rungcn sein- Geoanken durchblicken ließ und sagte, cS

werte, wenn die Regierung diesen Entwurf zurückziehe, nicht
mehr nothwendig sein, ten Großen Rath wieder bei Eiden
einzuberufen, da eS sich nicht mehr um ein Anleihen handle,
sondern der neue Entwurf nur die nähern Bedingungen zum
Zwecke einer N-goiialioo mit der Bank enthaltn werde.
Dieß ist cS, wa» in der Sitzung vom letzten Montag
gesagt wmde. nämlich: es handle sich nicht mehr um ein
Änlich«», sondern um eine Unterhandlung mit der Bank. ES
ist also ein kleiner Widerspruch zwischen dem uns heute
vorgelegten Entwürfe und der Sprache, die der Hr. Regiern«-,gk-
prqsidenl vor aa.t Tagen in'S Feld geführt. Allein es sind
noch andere Widersprüche hervorzuheben. Der Finanzdi ekror
sagte uns io eben, der Bericht tes Heirn Bank i eklorS habe
di« Regierung bestimmt, von einer Negotiation mit der Bank
zu abstrahiren. Wenn ich die Data in'S Auge fasse, so finde
ich, daß der Antrag der Regierung vom 12. November dalirt
ist, während der Bericht deS BankbirekiviS daS Datum vom
13. trägt, so daß der Fl- anzdiiik or von den im Berichte
enthaltenen T hanochen erst am srlgenden Tage deS DalumS
deS Berichtes in Kenntniß gesetzt werden konnte. Herr Präsident,

meine Herren, cS blsteh, ein Unterschied zwischen einem
Anleihen und einer Negotiation, j doch ist duser Unterschied,
wegen de sscn wir uneinig find, nicht sehr groß; denn eine
Negotiation, wie wir sie ve stehen, deg «ist auch eine Art An-
leihen in sich, so wie da» un» vorgeschlagene Anleihen auch
eine Art Negotiation in sich saßt. Ich glaube indessen, e»
sei der zwischen beiden Vetfapien d,stehende Unterschied in
einer Bezehung doch noch bedeutend. Bt» dahin ist der Kanton

Bern in Anle henSfragen noch nie mit Beispielen
vorangegangen. Wenn man sich unter frühern Verwaltungen in
Geldnölhen befand, so nahm man seine Zuflucht zu Staatskassen;

eine Kasse half der andern. Ich weiß wohl, daß man
m>r vorgeworfen, daß ich in meiner Eigenschaft al» Bau-
direktve einen Anl-ag zur Aufnahme eines Anlehen« von fünf
Millionen gest.ll'. Ja, meine Heirrn, ich that dieß, allein
eö besteht »m großer Unrcrschiid zwischen einem Anleihen,
um öffentliche Bauten, Straßen :c, zu unternehmen, einem
Anleihen, da» zu einem bleibenden Zwecke verwendet werden
soll, und einem Anluhen, daS nur dazu dient, jährlich wie-
tetkehlende ordentliche Ausgaben zu bestrcilen. Ich verlangte,
daß man Kapitalien aufnähme, um sie in ander« Kapitalien
zu verwandeln, denn die Straßen bilden auch ein Kapital.
Wenn ich damal» aus ein Anleihen antrug, so schlug ich zu-
gleich vor, diese 5 W Uionen vermit elst der Entschädigungen, die
wir von der Eldg-noss.wchafr zu bezieh n Huten, adzu ösen.
Um unsere Straßen in 15 Iahren zu vollenden, mußten wir
zu einem Anleihen schreit.»!, und ich glaube, das Geld wäre
gut ang-legt gewe'en. Ich frage, ob ein Oekonom, ein
Finanz« oder ein Staatsmann ein solches Vorhaben tadeln
kann. Die er Antrag ist also keineswegs mir dem heurigen
zu vergleichen beide haben nichts Gemeinschas licbes. Ich
glaube, man solle im vorliegenden Falle sich daraus beschränken,

mit der Bank zu unie» handeln. Ich weiß zwar wohl,
daß dir Bankoerwalrer di.ser Anficht nicht huldigt; Herr
Kurz ist ein ausgezeichneter Verwalter, er wurde unter dem
ehrwürdigen Herrn Gangmllek, seinem Vorgänger, gebildet, und
Beide haben der ihr anvertrauten Anstalt große Dienste
geleistet. E.ne gute Verwaltung reicht jedoch nicht hin, sondern

man muß noch einen gewissen Spekulationsgeist besitzen, der

ihnen vielleicht nicht angeboren ist. So wollt- ich z B.
daß wegen deö Anleihen» von 3 Millionen, welche» die
Eidgenossenschaft nach dem SonderbunbSfeldzuge aufnahm, mit
der Bank unterhandelt würde, wa» füglich geschehen konnte;
wir hätten dabei 60 — 80,000 L. gewonnen; ich wendete

mich persönlich zu wiederholten Malen an Herrn Ganguillet,
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allein ich konnte seine natürliche Besorgniß nicht überwinden.
Di- nämlicke Besorgniß nun hält aucd den Herrn Kur, ab.

wegen den 800,»00 L., die tür die Oberländerkasse nothwendig

sind, zu negocrren. Diese Summe beträgt eigentlich nur
eine balde Million Schweizerfranken; die Bank nimmt nun
keine Dcpoi« mehr an, hätte sie Geld nothwendig, so brauchte
sie nur DepoiS zu einem ZinS von 2>/z oder 3 "/<> wieder

anzunehmen, und sie würde dann genug bekommen. Der Herr
Bankverwalter wird jedoch entgegnen, eS könne eine Krisis
eintreten und die Bank zur Rückoezaylung sämmtlicher De-
potS angehalten werden, wodurch sie in Verlegenheit gerathen
würde. Darauf erwidere ich, daß im Falle einer Krisis die

Kapitalisten noch vorzieh«» würden ihr Ge>d auf der Bank zu

lassen, als eS anderswo anzulegen, und daß, wenn st- in
Folge ganz außerordentlicher Umstände ihr Geld zurückverlangen

würden, die Bank nock immer vorrärhigeS Geld in
Kasse hat, um solche Eventualitäten zu bestreiten. Besitzt sie

nicht im gegenwärtigen Augenblicke für L 545,000 liquide
Titel, und für 235,000 L. Wechsel und baareS Geld! Ich
halte dafür, daß wenn die Regierung auf einem Anleihen
statt auf einer Negotiation beharrt, dieß nur aus Eigenliebe
geschieh!, denn ich bin überzeugt, daß kein unparlheuschec
Finanzmann diesem Verfahren huldigen würde. Uedrigens
glaube ich, daß sie, ungeachtet der kleinen Genugthuung,
die sie von ihrer treuen Majorität zu gewärtigen hat, sich

sich doch an die Bank wenden und diese in der Vollziehung
stillschweigend die Operation vornehmen wird, die wir
wünschen. Noch eine Bemerkung. Wenn man ein Anleihen
aufnimmt, so giebt man gewöhnlich die Mittel an, wie man daS-
seibe zu tilgen gedenkt; dieß wird zweifelsohne vermittelst all-
mäiiger Zurückbezahlung von Kapitalien geschehen; der
Entwurf sagt indessen RichiS davon Dieß ist eine Lücke, auf
die ich den Herrn Finanzdirektor aufmerksam mache.

Bürki, Gemeindcrath in Bern. Herr Präsident, m«ine

Herren! Ich möchte die Freiheil nehmen, über die vorliegende
Angelegenheit auch ein Wort zu sprechen; ich will mich aber
dabei kurz fassen, wie man sich überhaupt hier mehr der Kürz«
befleißen sollte, denn ich müßte es bedauern, wenn wir, wie
verflossenen Montag, nach einer Diskussion, welche einen ganzen

Tag dauerte, keinen Schritt vorwärts kommen sollte. Vor
8 Tagen haben der alte und der neue Finanzdirektor sich

gegenseitig bekämpft, ohne daß der Eine den Andern bekehrt
hätte. Der Eine hat in einem 7 Stockwerke hohen Zahlengebäude

dargethan, daß die Verwaltung zu Ende deS JahreS mit
ihren Einnahmen zu kurz kommen werde; der Andere dagegen
hat in einem 8 Stockwerke hohen Zahlengebäude dargelhan, daß
man noch einen Borschuß hab-n werde. Herr Präsident, meine
Herren! Jetzt scheint man wenigstens darüber ganz einig, daß
Geld herbeigeschafft werden müsse. Der GtaaiSwagen muß
gesalbt sein, sonst fahren diejenigen übel, welche darin sitzen,
namentlich die Oberländer. Die Regierung hat vor 8 Tagen
vorgeschlagen, ein Anleihen theils für die lausende Verwaltung,
theils für die Oberländerkasse. Der darüber entstandene Streit
ist nun abgethan, und die Regierung hat ihre Vorschläge
jetzt dahin mobifizirt, daß bloß für die Oberländerkasse Geld
aufgenommen werden solle. Wenn dadurch die Zinsen dieser
Kasse wieder flüssig gemacht werden, so wird dadurch auch der
lausenden Verwaltung wieder aufgeholfen. Bor 8 Tagen hat die
Opposition gesagt, man solle bei der Bank Gels nehmen, nun
kommt diese und sagt, cS sei ihr unmöglich, Geld zu geben.
Ich halte solche Operationen auch für gefährlich, denn wenn
die Depositen in einem solchen Augenblicke zurückgezogen werten

sollten, so wäre die Folge ja die, daß die Bank für die
Landeskmber geschlossen würde- Da man einverstanden ist,
daß Geld hergeschafft werden müsse, so kommt mir das Opponiern

gerade so vor, wie wenn Jemand, welcher durch eine

Tyüre gehen soll, noch zuerst ein Spinnengeweb« durchbrechen
muß, welches da ist, oder wie wenn Jemand, welcher über die

Snaße gehen will, noch ein Wag.ngcleise überschreiten muß. Ich
hsffs, daß man den vorliegenden Entwurf annehme.

Herr Berichterstatter. Vor Allem aus bezeuge ich
meine Freude darüber, daß ich eö einmal auch den Herren an

der langen Bank habe treffen können. Dieses Glück begegnet
mir nicht alle Tage. Wichtige Einwürfe wurden gegen die

Anträge deö RegierungSralheS nicht gemacht. Man hat wieder

darauf abgestellt, daß N-gorialionen mit der Bank versucht
werbeck. Herr Stämpfii sagt aber selbst in seinem Finanzbüchlein,

eS sei durchaus in der Ordnung, daß man einer jeweiligen

Bankoerwaltung ganz freies Spiel lasse, und ihr weder
inpontre, noch ihr Befehle gebe, .wie fie sich in Banknegotia-
rionen zu benehmen habe; denn sonst sei eS um ihren Kredit
gethan Ich theile diese Anfi kl vollkommen, und da der Bank-
Verwalter sich in dem milge peilten Bericht« so entschieden
ausgesprochen hat, so betrachte ich daher diese Sacke als abgethan-
WaS dann unsere Differenz anbelangt in Betreff der Summen,
welche fließen sollen, so erbalien wir jetzt auf indirektem Wege,
waS wir früher auf direktem erhalten wollten, indem unS jetzt
die Zinse der Oberländerkasse zu Gute kommen müssen. ES
fiel mir seiner Zeit auf, baß im Budget für 1850 als Ertrag
der Hypothekarkasse eine sehr bedeutende Summe ausgesetzt
wurde, von welcher bis jetzt noch gar Nickis geflossen ist. Sie
begreifen, daß ein Budget, welches ohnehin, wie von gegnerischer

Seite zugestanden wird, sehr knapp zugemessen ist, eS nicht
erleiden mag, baß Summen von einem solchen Betrage
ausbleiben. Ich habe noch deutlich ausgesprochen, daß ich dieseS

nicht als ein Defizit ansehe, sondern als ein Ausbleiben von
Geld, welche« in diesem Augenblicke nicht zu erhalten ist. Es
wird Sie vielleicht interessrren, zu vernehmen, wie im
Allgemeinen der Stand ter Hypothekarkasse wahrscheinlich auf 1.
Januar 1851 sein wird:
Allgemeine Kasse Fr. 2,020,000
Oberländerkasse „ 2,710,000
Obrigkeitlicher ZinSrodel „ 1,050^000
Kapiralionds der Domänenkasse „ 1,030,000
Kapiralfonds der Zehnt- und BodenzinSliqui-

dation „ 1,420,000
KopitalfondS der Lcbensmittelliquidation „ 27,000
Kapitalfonds der Kantvnalbank Obligations-

Liquidation „ 55,000
Zusammen ein Kapital von Fr. 8.312,000.

Davon schuldet aber die Hypothekarkasse be¬

deutend viel; nämlich:
Zehnt- und BodenzinSliquidationS Schuld Fr. 1,870,000
Kredit des obrigkeitlichen ZinSrotelS für Rech¬

nung der Kantonskasse bei der Kanlonal-
bank „ 150,000

Depots bei der Hypothekarkasse „ 490,000
Depolö der LandeSsremdcn „ 100,000

Zusammen Fr. 2,kt0,v00
Es bleiben somit dem Staate udng Kr. 5,702,000

Mit dem Reinertrag von Fr. 177,881
Die laufende Verwaltung soll in den Stand gesetzt werden,
Jahr für Jahr diese Summe nicht nur auf dem Papier,
sondern auch in der Wirklichkeit zu machen, und gerade dazu soll
daS Anleihen dienen. WaS die Bemerkung des Herrn Stock-
mar über das Datum des Berichtes der Bankoerwaltung
betrifft, so ist darüber die Erläuterung zu geben, daß der Herr
Bankverwalter schon vor dem schriftlichen Berichte mir münd-
lich emen Bericht machte. Der eigentliche schriftliche Bericht
kam erst einen Tag nach dem mündlichen und daher die
Verschiedenheit deS DarumS. Wenn Herr Stockmar sagt, die
Bank habe sich um ein sehr gutes Geschäft gebracht, als da«
eidgenössische Anleihen aufgenommen wurde, so bestreike ich dieses

nicht. Da die Eidgenossenschaft 5 «/« bezahlte, so hätte die
Bank sich sehr leicht beteiligen können, allein jetzt, wo bloß
4°/o gegeben werden, ist es etwaS Anderes. UebrigrnS halte
ich dafür, waS man auf geradem Wege erhalten könne, solle
man nicht auf krummem suchen; und einen krummen Weg nenne
ich eS, wenn man Geld durch eine Mittelsperson, wie die Bank
im vorliegenden Fall« als eine solche erscheint, aufnehmen will.
Dem Wunsche des He.rn Stockmar, daß hinzugefügt werde,
die Zmückdczahlucig deS AnleihenS möge durch Realisirung von
Ziusschriften geschehen, will ich mich nicht widersetzen, wenn
man glaubt, daß die Rückbezahlung aus diesem Wege zweck-
mäßig sei. Im Uedrigcn erkläre ich mich für befriedigt, daß



«an sich «in«al üb» diese schwierige Frage hat verständigen
können, «ad trage auf da» Eintreten und auf die Behandlung
»n giobo an- Roch eine Bemerkung. ES wurde gefragt, ob
die Skaarsschuldscheine su porteur oder aus den Namen lauten
tollen. Man kau« e» damit so machen, wie die Betreffende«,
welch« solche Scheine haben wollen, eS jeweilen wünschen.

Aubry, Berichterstatter der TtaatSwìrthschaflSkommis.
ßon. Da keine Einsprache erhoben worden, so wird meine
Aufgabe eine leichte sein; diese Rade ist jedoch auffallen»,
indem wir auf dem nämlichen Boden stehen, wie vor 3 Tagen,
allein man wird die Nothwendigkeit eine« Anleihen« eingesehen
haben. Welche« übrigen« die Gründe einer solchen Aenderung
der Ansichten sein mögen, so sollen wir un« darüber freuen.
Ich will nicht weitläufig sein, sondern nur auf einige gefallene
Bemerkungen erwidern. Man hat von verletzter Eigenliebe
gesprochen, ich glaube indessen, die geschlagenen Wunden werden

sich leicht heilen lassen. Sie haben gehört, wie ein
Vertheidiger de« Büchlein«, welche« die Linke Finanzbüchlein nenttt,
behauptete, e« sei dasselbe vollständig gerechtfertigt; wir wollen
ua« nicht beeilen, unier Urtheil abzugeben, sondern die Marim«
» suàìur et alters psrs » befolgend, abwarten, bi« wir beide
Parteien gehört. Der He« Finanzdirektor hat Ihnen durch
Zahlen bewiesen, daß »« durchaus nothwendig ist die Ober-
ìànderkasse zu unterstützen; dieß geht au« den von mir ange-
gebenen Zahlen ebeafalltz hervor, namentlich hat sie große Geld-
Versprechungen gemach», wovon sie noch Fr. 200,000 z»
entrichten hat, während sich in ihrer Kasse nur 6000 Fr. befinden.
Zch will in dieser Beziehung nicht länger sein, denn diejenigen,
die sich vor 8 Tagen dem Anleihen widersetzt haben, find heute
damit einverstanden. Wa« sagen sie aber, um ihr« damaligen
Einwürfe zu rechtfertigen? „Wir halten Recht, denn eS han-
delre sich darum, mit einem Theile de« Anleihen« die lausenden
Ausgaben zu bestreiken." Allein, weine Herren, e» ist nicht
außer Acht zu lassen, daß, wenn auch die Form etwa« ander«
lauter, die Sache selbst die nämliche geblieben ist. Die
Kantonalkasse hat der Oberländerkaffe Borschüsse gemacht, deren
Zinse fie beziehen soll; e« ist nun klar, daß, wenn da« An»
leihen bewilligt wird, der Fisku«, obwohl da« Dekret di-
se« nicht erwähnt, doch wieder zu seinem Gelde kommen
wird, um dasselbe der laufende» Verwaltung zur Verfügung zu
stellen. Abgesehen von dem, was hier mir dem Namen Selbst,
liebe qualifizirr wird, so hat ein guter Geist der Regierung
angerarhen, da« Gesetz mit einer kleinen Abänderung wieder
vorzulegen, um von dem schlecht benachrichtigten Cäsar an
den gut benachrichtigten zu oppelliren.

Abstimmung.
Einzutreten Handmehr.
Für Behandlung in globo Handmehr.
Den Antrag des Regierungsralhe« anzunehmen 189 Stimme«.
Dagegen Niemand.

DekrelSentwurf üb«r die AmtSdauer derjenigen
Beamten, deren Amlsdauer Anno 1846 nicht bestimmt
wurde.

DekrelSentwurf.
Der Große Rath de« Kantons Bern,

auf den Antrag de« RegierungsracheS,

beschließt:
8. 1-

Die AmtSdauer aller bürgerlich«» Beamten unb Angestellten
de« Staats, über welche die Verfassung oder besriidere

Gesetze nicht« Abweichend,«-bestimmen, ist auf vier Jahre
festgesetzt.

8 2

Die Zählung der vier Jahre beginnt mit dem Tage de«

wiiklichen Antritt« des Amis oder der Anstellung.
Namens des Großen Rathe«.

w. rc.

Herr Regierungspräsident, al« Berichterstatter.

Tagblatt de« Großen Rathe« I8SV
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Herr Präsident, meine Herren! Der DekretSentwurf, welcher
so eben verlesen wurde, hak einige Bedeutung sowohl deßhalb,
weil da« Grundgesetz in Betreff der AmtSdauer der Behörden
dadurch ausgeführt wird, al« auch deßhalb, weil es die
Existenz einer ganzen Menge von gegenwärtigen Beamten berührt.
Die Veranlassung zum Gesetz ist folgende: Bor ungefähr Vier
oder fünf Wochen wurden unter andern Stellen auch diejenigen
de« Odergerichlischreiber«, d,s Untersuchungsrichter« zu Bern
und diej-nlgcn von 26 bis 27 AmrSschreibern und AmSgerichtS-
schreiben, ausgeschrieben, indem man von der Anficht auSgieng,
die AmtSdauer für diese Stellen sei an«gelaufen. Gegen diese
SuSschrciturng hat der gegenwärtige Obergertchktschreiber eine
Protestation eingereicht, in welcher er sich dahin uuSspricht,
seine AmtSdauer währe nicht nur vier, sondern sech« Jahre.
Einen ähnlichen Schritt that der Untersuchungsrichter von
Bern» und wie Ihnen allen bekannt sein wird, hat später eine
versamiàng von AmrSschreibern und AmISgertchlèschreibern
stattgefunden, von welchen ungefähr 13 ein» Verwahrung
einreichten, indem fie von der M-inusg ausgiengen, ihre AmtSdauer

sei auf sech« Jahrr festgesetzt. Diese« mußte die Negierung,

nachdem sich schon früher in der Behörde selbst Zweifel
erHoden hatten, veranlassen, die Sache näher zu untersuchen.
Bei genauerer Prüfung hat e« sich gesunden, daß wenigsten«
Zweit,l darüber obwalten, und daß e« daher der Fall sein
werde, den Zweifel so oder ander« zu des,tilgen. ES eristirr
nämlich in der Verfassung von 1846 über die AmlSdauer der
Beamten im Allgemeinen keine Vorschrift und e« wurde auch
seither keine erlassen. Die Regierung hat sich nun bei dieser
Sachlage fragen müssen: was ist die klügst« und billigste Art,
dies« Verhältnisse zu reguliren, und zwar sowohl im Interesse
de« Staate« al« in demjenigen der gegenwärtigen Beamten.
Ich nehme die Freiheit, Ihnen die Grundsätze de« gegenwä»
tigen Dekrete« auSeinanvcr zu setzen, und auch «in zweite«
Dekret, welche« unmittelbar auf da« erste folgen wird, mir
einigen Worten zu be-ühr,ii. In der Behörde hat sich die Anficht

gebildet, daß die vierjährige AmtSdauer ursprünglich in
der Absicht der Behörden lag, daß zwar die betreffenden
Beamte» darüber wohl «inen Zweifel hchen dürfen, ob ihnen
nicht ein Anspruch aas eine sechSzährig« AmtSdauer zukomme,
daß aber dieser Anspruch »eben d»m Geiste der Verfassung und
neben einer Reihe von Dekreten nicht Bestand habe. Indessen
glaubte die Regierung, die Sache sei wenigsten« ist demjenigen
Maße zweifelhaft, daß eine gesetzliche Regulirung unerläßlich
erscheine, und daß da« D-kr»t, welche« Ihnen heut« vorgelegt
wirb, einer zweimalig«!, Berathung unterworfen werden müsse.
W,«» daher auch da« Eintreten heute beschlossen und die Hauptsache

de« Dekret« angenommen wird, so muß doch jedenfalls
bis zur zweiten B-rarhung eine F ist von drei Monat«» ver-
streichen und e-.st na« der zweite« Berathung wirb da« Dekret
seine gültige Kraft «langen. Unterdessen können olle diese
Beamlungen nicht wieder besetzt werden, sondern dieses muß
bis nach der endlichen Berathung verschoben bleiben. Wenn
aber diese Beamten einstweilen im Amt« bleiben, während die
Behörden voraussetzen, ihre Amtsdauer fti eigentlich verflossen,
so muß Zweifel eintreten, inwiefern diejenigen Amtshandlungen,

welche sie nach 4 Jahren, von ihrem Amtsantritte an zurechnen,
vornehmen, güllig seien ober nicht. Damit auch diese Zweifel
gehoben werden, wird Ihnen aber der zweite Dekretsei-twurr
vorgelegt, welcher dahin geht, daß den sämmtlichen Beamten,
welche ich soeben bezeichnet habe, nämlich dem Obergerichts-
schrcibcr, dem UnierfuchungSrichter von Bern, allen AmiSge-
richtSschreibern uns Amreschreidecii, und desgleichen alle»
denjenigen Beamten, welche sich in gleicher Lag- befinden möchten,

vom Groß n Ra.he die Autorisation ertheilt werde, ihre
Funktionen einstweilen fortzusetzen, bis der Groß? Rath definitiv
darüber entschieden haben wird. Entscheidet er sich am Schluss-
der zweiten Berathung für eine 6jährige AmtSdauer, so Versteht eS

sich von selbst, daß fie iorrrchren, zu funktiomren, biö ihre
AmtSdauer abgelaufen sein wird; entscheidet er sich dagegen
für eine vierjährige AmtSdauer, so müssen sie sich auch diesem
Beschlusse unterziehen und das Schicksal de: neuen Wahl
gewärtigen. Ich will mich einstweilen begnügen, dieses zwene
Dekret angeführt zu haben, und gehe über zu den Gründen
desjenigen, da« uns soeben beschäftigt. Ich wiederhole es,

I?4
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dàs Verhältniß bietet Zweifel du?, und es ist den betreffenden
Beamten wohl e laubr, tie Sache so aufzufassen, wie fie eS

gethan haben. Allein es wird wohl nichr schwer hallen, im
Großen Nalhe die Anficht zur Mehrheit zu erheben, welche
auch im Regierungsralhe bei näherer Untersuchung fich gellend
gemacht hat. Ich muß dabei etwa« weit ausholen, allem da
es sich um die Existenz von ungefähr 60 Beamten handelt,
welche man nicht cavalièrement entfernen kann, so wird man
cS nicht übel nehm-n, wenn ich etwas auàfûyrlich din. Die
Verfassung von 1831 bestimmt dem Großen Rathe eine Amtsdauer

von sechs Jahren, jedoch mir der Modifikation, daß je
Von zwei zu zwei Jahren »in Dririheil der Versammlung aus-
lreten soll. Dieser Bestimmung entspricht die fernere Bestimmung

der gleichen Verfassung in Betreff der AmtSdauer der

RegierungSräthe; auch diese ist auf sechs Jahre bestimmt, d.

h.: »Jvre Amtsdauer ist aufbie-Z-ir beschränkt, während welcher

sie Mitglieder deS Großen Rathes sin?." Die Verfassung
von 1831 b stimmt auch die Amtsdauer der Regierungêstall-
halter, der Gerichtspräsidenten, der Amtsrichter, der Supplean-
ren des Amtsgerichts und deS SlaalSschreiders. Die Amtsdauer

anderer Beamten ist in dieser Verfassung nicht festgesetzt,

ausgenommen für das Overgerichr, welches für 15 Jahre
gewählt wird, jedoch wieeer mir der Modifikation, daß der dritte
Theil der Oberlichter jeweilen alle fünf Jahre auStritt. Dieses

ist also der Standpunkt der Verfassung von 1831. Bald
nach Erlassung dieser Verfassung, nämlich am 18. Sept. 1832,
erschien ein besonderes Gesetz über die Amtsdauer der AmtS-
schreiber und Amrsgerichisschreiber. E» ist im Geiste der da-
maligen Verfassung abgefaßt und bestimmt die Amtsdauer
dieser Stellen ebenfalls auf 6 Jahre. Im Jahr 1335 erschien

nun ein ganz allgemeines Gesetz, welches in einer Tabelle die

sämmtlichen öffentlichen Beam en nach den Departemenren
eintheilt und bei jedem Beamten festsetzt, durch welche Behörde er
gewählt, wie lange sein «mt dauern und da wo eine jährliche
Bestätigung vorgeschrieben ist, wann diese erfolgen soll. Auch
hier wird alS Regel die sechsjährige Amisvauer eingeführt,
namentlich für den Standesbuchhalter, den Staatsschreiber,
den Ralhsschreiber, die AanSschrcider, die AmtSge:ichrSschre>-
der, den StaatSanwalt, den Postverwaller, den Obergerichts-
schreib.-r, den Untersuchungsrichter zc Herr Präsident,/meine
Herren. Bei diesem Gesetze blieb es bis zum Jahre 1846 und

auf dieses Gesetz, sowie auf baSjcnige von 1832 gründen fich

nun die eingelangten Prolestalionen; die Herren sagen r.äm-
lich : Durch die Gesetze von 1832 und 1835 wurde die AmlS-
dauer teâ Obergerichisschreibers, deS Untersuchungsrichters
zu Bern, der Amlsgerichlsschreiber und der «mtSschreiber auf
sechS Jahre festgesetzt. Dieses ist auch wahr, und gegen diesen

Satz läßt sich kein Wort einwenden. Die Betreffenden gehen
nun aber weiter und sagen: Seither ist kein Gesetz erschienen,
welches diese Bestimmungen modisizirl hätte. Darüber eclaube
ich mir eine weitere Auseinandersetzung. Bis zum Jahr 1816
Veränderte sich das Verhältniß nicht. In dieiem Jahre wurden
nun in Folge der Verfassungsveränderung die frühere, bis an
das Odergericht ausnahmslose R-gel der sechsjährigen Amis-
dauer in eine vierjährige AmtStauer verwandelt, nämlich für
den Großen Rath, den NegierungSrach, die Regierungsstatt-
halter, Gerichtspräsidenten, Amlsiichler und Suppleancen der

AmisgeriSle. Ganz entsprechend der Verfassung von 1331,
welche für die Oberrichter eine AuSnahme machte, setzt auch
die Vnfassung von 1816 dieser Behörde zweimal die gewöhnlich?

Amtsdauer fest, so daß ver Präsident aas vier, die üvri-
gen Oberrichker dagegen auf zweimal vier Jahre gewählt werden.

Dieses, Herr Präsident, meine Herren, ist die Regel
nach der Verfassung von 1816. Weber vom Staatsschreiber,
noch vom OdergerichrSschreivcr, noch auch von dem Uncersu-
itungsrichter, den Amtsgerichrsschreibern und AmkSschreibern,
ist in der Verfass-iig ein Wort gesagt. Allein ich gehe einen
schritt weiter. Batv nach Erlaß der Verfassung, nämlich am
27. Oktober 1816, erschien ein D kcet, welches eine ganze
Menge öffentlicher Bcamtungen, die sogenannten Cenrratbe.
amien, der Wahl des Großen RalheS üd-rlrägc. Da zufällig
in tiefem Dekrete die Amtsdauer unerwähnt blieb, so konnte
das Verhältniß auÄ fernerhin zweifelhaft bleiben; allein zu
tiefem kommt die Reihe von Bestimmungen in der Verfassung,

welche die Amtsdauer stets auf vier Jahre abstellen, so daß
der Geist der Verfassung in dieser Beziehung unverkennbar
ist. Dazu kommt aber ferner, daß seither einerseits eine Reihe
von einzelnen Gesetz,» erlassen wurde, worin, enlsprecheno dem

Geiste der Verfassung, erne vierjährige AmtSdauer festgesetzt
wurde, und daß andererseits einzelne Handlungen vorgenommen
wurden, welche faktisch diesem Verhältniß die gleiche Auslegung
gaben. DaS erste dieser Gesetze ist dasjenige über dre Orga-
nisalion der F-nanzverwaltung vom 27. März 1847. Schon
hier ist im Allgemeinen der Grundsatz angewendet, indem eine
Reihe von Beamiungen, über welche biH dahin nichts bestimmt
war, auf vier Jadre festgesetzt wurden. Nachdem im 8 36
über eine Reihe von Beamten gesagt ist, von welcher Behörde
sie gewählt werden sollen, folgt dann die Bestimmung: „die
AmtSdauer dieser Beamten ist vier Jahre " Da> zweite Gesttz
erschien sehr kurze Zeit nachher, wenn ich nicht irre, am 16.
April 1817, nämlich daS Gesetz über dre Miiiiä,organisation,
welches wieder eine ganze Reihe von Beamcungen hinsichtlich
der AmtSdauer regutirt. Nachdem der K. 85 sagt, welch«
Beamten dec Direktion deS Militärs unterworf-m seien,
bestimmt dann der z 86, daß der Chef des Stabes, der
SrabSaudilor und dec Kriegsko.mrnissär vom Großen
Rathe, der Oberfelra-zl, der Zeughau«- und Pulververwal-
ter vom RegierungSraih „auf vier Jahre" ecwähll werden.
Ein ferneres Gesetz» in welchem das gleiche Ve dälrniß zur
Sprache kommt, ist dasjenige vom 15 Mai 1818 über die

Reorganisation der Staatskanzlei. Dieses sagt ebenfalls im
z. 7 : Daß der StaalSschreiber sowohl als die übrigen Beam-
tea vom Großen Rathe auf 4 Jahre gewählt werden. Später
kam noch ein Gesetzesentwurf hieher über die Organisation der
Justizdirekrion, nach welchem der Zuchihausv-rwalter und eine
Reihe anderer Beamter in die Klasse der Just zbeamten gefallen
wären. Auch durch diesen Entwurf war die AmtSdauer dee

sämmtlichen Stellen, mir Susnahme derjenigen, w icke jährlich
besetzt werben sollen, am 4 Jahre festgesetzt. Dieses Gesetz
wurde aber nie definitiv berathen, unv deßhalb gehe ich über
dasselbe weg. ES ist formt in allen Gesetzen, welche ich
erwähnt habe, di- Ijähr-ge Amtsdauer als Regel aufgestellt; auch
in der Wirklichkeit wurde eS so gehalten. Ich erinnere mich
nicht mehr an alle Beispiele, sondern will bloß Eines aus dem
Gerächmiß anführen. Zur Zeit, als Hecr Michel zum Zucht-
hauSvecwalter erwählt wurde, war das Verhältniß für ihn ganz
gleich, wie es auf den heutigen Tag für den Oâerg richlsschrei-
ver» den Untersuchungsrichter u. s. w. ist» das heißt, eS

war kein Gesetz vorhanden, welch-S seine Amtsdauer von k
auf 4 Jahre reduzirl hätte. Dessenungeachtet war aber
Niemand, welcher nach einer AmtSdauer von 4 Jah-en gegen die

Ausschreibung dieser Scelle pcoiestirt hätte; Hecr Michel selbst

sah die Sache ebenfalls so an» indem er fich für seine Stelle
neu anschreiben ließ. Allein nicht nur nach einer Reihe von
Bestimmungen in der Verfassung und nach einer Reihe von
Gesetzen wurde die gewöhnliche Amtsdauer auf 4 Jahre
festgesetzt, soudern ich mache noch auf einen andern Punkt
aufmerksam. Ich glaub» nämlich, man werde grundsätzlich gegen
das Dekret nichts einwenden, sondern nur sagen, die
gegenwärtigen Inhaber dieser Stellen sollen die 6jährige Amtsdauer
noch zu genießen haben. Diesem könnte ich aber nicht
beipflichten, denn sobald wir zum Resultate kommen, daß die 4-
jährige Ämtsbauer im Geiste der Versassung, in einer Reih»
von G-fttzen und in der sakrischen Ausübung der Verwaltung
begründet sei, so können wir doch nicht die AmtSdauer
ausnahmsweise auf 6 Jahre ausdehnen. Wenn Sie ferner die

verschiedenen Gesetze, welche ich bereits erwähnt Harke, in das
Auge fassen, so werten Sie sehen, daß die 4jährige Amtsdauer
nicht nu? auf diejenigen Beamten applizirt wurde, welche nach
Erlaß dieser Geietze erwädlt winden, sondern auch auf
diejenigen, welche beee-ls im Amte waren. So wurde Hr. Sraals'
schreiber W-Yerman am 13. November 1816 gewählt, also zu
einem Ze-rpunkce, wo noch kein Gesetz ganz auSdrückiich sagte,
er werbe bloß auf 4 Jahre gewählt; dieses Gesetz erschien e»st

am 15. Mai 1848, wurde aber gleichwohl aus ihn angewendet.
Herr Collin würbe am 28. Oktober 1818 zum SiandeSbeck-
valter, Herr Meier am 13. November 1816 zum Zoll- und

Ohmgeldvexwalrer, Herr Buri am W. Oktober 1846 zum



Salzhandlungsverwalter gewählt, und die Amtsdauer dieser
sämmtlichen Beamten erst am 27. März 1847 festgesetzt. Herr
Lombach wurde zum Kanrvnskciegtkommissär gewählt den 21.
Jenner 1847; sein-AmlSdauer aber erst festgesetzt am 16. April
1847. Sie sehen somit, daß die AmlSdauer aller dieser Stel-
len erst festgesetzt wurde, als fie besetzt waren, und zwar nicht
blzß für Diejenigen, welche e-st künftig diese Stellen bekleiden
würden, sondern auch für Diejenigen, welche fie in jenem
Zeitpunkte bereits bekleideten. Im Gesetz- über die Organisation der
Staatdkanzlei ist darüber eine klare Bestimmung, indem gesagt
wird, die Beamten der Kanzlei, welche infolge dieses R-o gam-
salionsgesetze« nicht wieder angestellt werden, sollen iv viel wie
möglich btS zum Ablaufe der Zeit, für welche fie erwählt wor.
den, auf der StaatSkanzlei forldeschâfligt und in diesem Falle
ihnen ihre bisherige Besoldung fortbezahlc werden. I» bin
wett entfernt, diese Bestimmung zu tadeln, und halte fie im
Gegentheil für sehr gerechtfertigt, allein offenbar hörten die!«
Beamten vom gleichen Augenblicke an auf, ihren amtlichen
Charakter zu behalten; fie wurden beseitigt, allein aus Billig-
keilSrückfichten sollten fi« so viel als möglich beschäftigt werden,
und wenn fie beschäftigt werden konnten, so sollte ihnen >hr

Honorar auch ferner ausbezahlt werden. Ich muß Sie noch
auf eine andere Bestimmung aufmerksam machen: wir haben
nämlich ein allgemeines Gesetz vom 1 Juli 1835. welches für
ein- und allemal f.gt, wenn die kompetenten Behörden
Abänderungen mir den Obliegenheiten einer bürgerlichen Stelle von
firer «nnsdauer vornehmen, oder dieselbe aufheben, so sei jeder
Beamte schuldig, sich zu unterziehen. D.e betreffenden Beamten

haben nun in ihrer Protestation auS diesem Gesetze einen
H. cilirt, welcher ihnen auf den ersten Blick günstig scheint,
den K. nämlich, welcher sagt, das Gesetz solle nicht Anwendung
finden auf die „gegenwärtigen" Beannen, d. h. also aus
Diejenigen, welche am 1. Juli 1845 wirklich am Amte stunden.
Wenn aber daS Gesetz bloß von den gegenwärtigen Beamten
spricht, so setzt eS diese in offenbaren Gegensatz zu allen
zukünftigen, und wenn Ihnen dieser Gegensatz nicht genügt, so

mache ich Sie auf den Hauptartikel dies-S Gesetzes aufmerksam,
welch-r sagt, daß in Zukunft jeder Beamte fich solchen
Abänderungen unterziehen müsse. Dieser Z. hätte gar keinen S-nn
und könnte durchaus nirgends appliznt werden, wenn man ihn
auch auf alle künftigen, nach diesem Gel-tze ernannten Beamten

ausdehnen wollte. Es ist fatal und auffallend zugleich,
daß man seit dem Jahr 1846 nicht daran gedacht hat, die

Amtsdauer dieser Beamten festzusetzen. Soll man nun nach
kem Gsiste der Ve,fassung von 1846, so wie nach den
ausdrücklichen Bestimmungen der seiiher erlassenen Gesetz- und nach
der seither erfolgten Uebung progredircn und eine vierjährige
Amtsdauer annehmen, oder soll man auf die Verfassung von
1831 zurückgreifen? Die Regierung schlägtJhnen nun e-ufach

vor, in Betreff der Beamlungen, deren Dauer durch die Ver-
sassung von 1846 oder durch seitherige Gesetze festgestellt worden

ist, eS bei dieser Feststellung bewenden zu lassen, für alle
Übrigen Beamten hingegen die 4jährige SmiSbauer anzunehmen.
Wie ich bereit» bemerkt habe, muß daS vorliegende D-krel 2 ual
berathen werden; später wird dann der Antrag kommen, die

betreffenden Beamten in ihren Funktionen bis auf Weiteres
provisorisch zu bestätigen.

Nig geler. Ich habe gegen daS Eintreten in den vor-
liegenden Entwurf nichts, weil ich glaube, der Große Rath
Sabe allerdings da» Recht, grundsätzlich für die Zukunft daS-
jenige zu bestimmen, was uns vom RegierungScalhe
vorgeschlagen wird; hingegen glaube ich, er könne daS Gleiche nicht
auch gegen diejenigen Beamten beschließen, welche dermal im
Amte stehen. Fassen wir nämlich den Standpunkt, auf
welchem das Geschäft fich eigentlich d findet, ins Auge, so finden
wir, daß »ine große Zahl der Beamten, um welche eS fich

gegenwärtig handelt, unker einem Gesetz« gewählt worden sind,
welches für fie eine andere AmtSdauer festsetzt, als für Die-
jenigeo, welche erst in Zukunft erwählt werden. Es ist
allerdings richtig, daß die Verfassung von 1831 die 6jährige AmlSdauer

als Regel aufstellt» und baß ein späteres Gesetz daS

Gleiche für die meisten andern Stellen, namentlich für diejenige
des ObgerichkSschrcibers, deS Untersuchungsrichters, so wie dcr
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Amlsckreiber und NmtSgerichtsschreiber festsetzt. Ich negire
auch keineswegs, daß die Verfassung von 1846 in dieser Beziehung

einige Adâàruiigen aufstellt, indem sowohl der Große
Rarhj, als auch der R-gierungsraip :c. auf 4 Jahre gewählt
werden Auch ist eS ganz richtig, »aß für einzelne Beamrun-
gen seither die 4jährige Dauer angenommen wurde, allein eben
so richtig ist e» daß b>S auf den gegenwärtigen Augenblick
kein Gesetz erlassen worden ist, welches für verschiedene andere
Stellen, namentlich für diejenigen, welche gegenwärtig in Frage
stehen, die AmtSdauer auf eine andere Zeit/als auf 6 Jahre,
festgesetzt Härte. Wenn wir die Frage vom Standpunkt deS
Rechts aus würdigen wollen, so müssen wir zunächst aus daS
Jahr 1846 zurückgehen. ES handelte fi-h damals infoige der
VeifaffungSoecänveruug um die W-eoerbeetzung der sämmtlichen

Beatmungen deü KmtonS. Bei einzelnen wurde nun in
der AnSichreidung ausdrücklich gesagt, daß fie bes tz werden
unter Vorbehalt allfälligec späterer Abänderungen ta der AmtSdauer

; dieß geschah namentlich beiden meisten Finanzveamten, auf
deren AmtSdauer maihmce vorzügliches Gewicht legt; —auch
bei einzelnen andern S ellen wurde die Reorganisation
vorbehalten, so namentlich bei den Am schieibern. wo man die Trennung

des S -krecarialS d-r Regierungsstallhalter von der Gcund-
buchtührung im Auge harte. All in bei einer drillen Arc von
Beam ungen wurden durchaus k4n» Vorhehälte gemacht, und
dahin gehören namentlich die Stellen der AmiSgerichtschreiber,
der Amlschreiber, d-S Oberg-riHisschreibe s :c Wenn wir
daher richtig pcogecvircn wollen, so müssen w r unterscheiden,
wo bei der Besetzungen Vorbehalte gemacht wu den —und wo
nichk. In jenem Falle ist die Sache klar, allein wie gestaltet
fie fich im letzter» Falle? Hier dürfte d-r betreffende Beamte
im Augenblick« seiner Anstellung daraus zählen, daß er
Anspruch habe auf die ducch das Gesetz bestimmte AmtSdauer.
Wir haben in dieser Beziehung eine ganz bestimmte Garan ie
in der Verfassung, indem der K. 18 sagt: „Kein Beamter und
Angestellter kann von seinem Amt« entsetzt oder entfernt werde»,

als durch ein richterliche« Urlheil." Hier wird also den
Beamten die gesetzliche Am ödauer, sofern fie fich nicht etwa
Pfiichiverlltzungen zu Schulden kommen lassen, verfassungsmäßig

garaniicr, und ein VerfassungSdruch wäre e» daher,
wenn wlr, ungeachtet kein solcher Grund vorliegt, Beamre vor
dem AuSlaafe der AmtSdauer entfernen würden; denn eS kommt
den Beamten ziemlich auf daS Nämiche hinaus, ob sie infolge
einer gesetzgevenichen Maßregel oder bloß infolge eineS
Beschlusses deS Regierungsrathes von Amt und Brod entfernt
werden. Ich glaube daher, wenn wir daS heutige Gesetz auch
auf diejenigen Beamten anwenden, welche im Jahre 1846 oder
seither ohne Vorbehalt unter den Gesetzen angestellt worden find,
welche eine 6jährige AmtSdauer garaniiren, so begehen wir eine
VerfassungSverletzung, und zu einer solchen könnte wenigstens
ich nicht stimmen. Es wurden gegen dieses Von Seite deS

Berichterstatters des Regierungsrathes verschiedene Einwürfe
gemacht; man hat zwar von vornherein erklärt, e» sei erlaubt,
Zweifel darüber zu haben, wie die Sache zu normiren sei, allem
wenigsten» im Geiste der Verfassung von 1846 liege eS, daß
man eine anvere AmtSdauer annehmen könne und solle, als vor
1346. Ich gebe zu, daß man auS dem Geiste der Verfassung
dieseS und jeneS folgern kann, und eS sind auch die Argumente,
welche der Herr N-gierungSpräfident in Betreff der 4jährigen
AmtSdauer gemacht hat, durchaus stichhaltig für die Zukunft;
allein wo es sich darum handelt, einen Bürger von Amt uns
Brod zu stoßen, kann man nicht nur mit dem Geiste der
Verfassung kommen, wo Positive Gesetze etwas Anderes feststellen.
Ich berufe mich hiebei auf den z. 8 der Übergangsbestimmungen

der Verfassung: „Alle Gesetze und Verordnungen, welche
mit den Bestimmungen der Vecfassnug nicht im Widerspruche
stehen, bleiben bis zu ihrer Aufhebung oder Abänderung in
Kraft." ES wurde also bloß Dasjenige aufgehoben, was mir
einer ausdrücklichen Vorschrift der Verfassung im Widerspruche
steht; daß aber auch AlleS aufgehoben sein solle, waS mildem
Geiste der Verfassung nicht harmonire, davon finden wir in
der Verfassung kein Wort, sondern diese hat eS spätern Be-
stimmungen überlassen. Wmn man so argumentiren wollte, io
würde man auch noch manch« Bestimmung des Civilrechls
finden, welche mit dem Geiste der Verfassung und namentlich mit

454»
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dcm Prinzip der vollkommen.n Gleichheit nicht harmsnirt, so

z. B. daS Vorrecht des jüngsten SohneS auf daS Wohnhaus
oder den Hof der Eltern. Man hat dieses auch schon versucht,
allein die Gerichte sagten stets, der Geist der Verfassung sei

nicht entscheidend gegenüber bestimmten Vorschriften, sondern
diese müssen beobachtet werden, b!S des Gesetzgeber eine

andere Vorschrift erlassen babe. Wer Herr Berichterstatter
hat sich auf seit 1346 erlassene Gesetze berufen und überd'.eß

gesagt, cS sei in Wirklichkeit stets eine 4jährige A ntsdauer
angenommen worden; besonderes Gewicht legte er aber darauf,
daß die sett 1346 erlassenen Gesetze stets alS zurückwirkend auf
die bereits gewählten Beamten betrachtet worden seien. In
dieser Beziehung einfach folgende Bemerkung: es ist ganz richtig,

daß diese Gesetze rückwirkende Kraft hatten, allein ich mache
aufmerksam, daß bei der Ausschreibung der betreffenden Beam-

lungen, wenigstens wie mir bekannt, ausdrücklich beigefügt
wurde, daß sie nur unter Vorbehalt der spätern Bestimmung
der AmtSdauer oder einer all-âlligen Reorganisation beietzr werden;

eS ist somit ganz natürlich, daß dies« Gesetze zurückwirken
konnten. W,s die Mililärveamten anbetrifft, namentUch sie

C ncralmilitärbeamken, so sind die Andringen veS Regierungspräsidenten

ebenfalls thatsächlich richtig, allein auch auS diesem

Faktum folgt nicht, was man daraus folgern will, denn in der

Militärdirektion hat eine vollständige Reorganisation, ünd zwar
sogar, wenn ich mich nicht irre, in den Besoldungsverhältnisseu
stattgefunden, und für solche Fälle sagt das Gesetz von 1335
ausdrücklich, die betreffenden Beamten haben sich zu unterziehen,
und es müsse eine sofortige Ausschreibung der Stelle stattfinden,
wobei allfällig die AmtSoauer verändert werden könne. Auch
hier ist daher die rückwirkende Anwendung VeS Gesetzes infolge
bereits bestehender gesetzlicher Vorschriften geschehen. Ganz
gleich verhält es sich mit der Reorganisation der SlaatSkanzlei;
auch hiev hat eine vollständige Reorganisation der Pflichten und
Obliegenheiten der Beam en stattg-funden, weßhalv auch hier
die rückwirkende Kraft ganz gerech fertigt ist. Man hat sich

endlich aas die Wahl deS neuen ZuchrhauSdirektorS berufen,
gegen welche sich wedec Herr Zu HchauSvirekior M-chel» noch
der g-genwäriige Große Rath erklärt hätte ES ist richtig,
daß auch hier eine gesetzliche Vorschrift nicht bestanden hat und
die Wiedecbesetzung konnte einfach deßhalb erfolgen, weil der
frühere ZuchryauSStrek-or nichts dagegen einwandte. Allein
dieses ist nicht maßgebend; ich bärce mir an der Stelle VeS

frühern ZuchrhausdicektocS diele Wie?erausschreibung nicht
gefallen lassen, und ich habe demselben diese Bemerkung auch
gemacht; es hat eS indessen hingehen lassen, wahrscheinlich in
der Hoffnung, wr«sev gewählt zn werden. DieseS kann aber
nicht als maßgcheno betrachtet werden, well, was der Eine
sich gefallen läßt, deßwegen für die Uebrigen nicht verbindlich
ist. Wenn mein Nachbar sich eine Ohrfeige geben läßt, so bin
ich d ßhalb Nicht genöthigt, mir ebenfalls eine Ohrfeige gefallen
zu lassen, und gerade so ist eS mit den Beamten, welche «och
ihre Z-it ausmachen sollen. Der Herr Regierungspräsident
hat enolich bei Anführung dos Gesetzes von 1835 über vi«
AmtSdauer bürgerlicher Stellen bemerkt » eS sage ausdrücklich,
daß im Falle von Veränderung der AmtSdauer der Beschäftigung

oder Besoldung die betreffenden Beam en sich eine neue
Ausschreibung gefallen lass.» müssen. Ich glaube, der Herr
Regierungspräsident habe in dieser Beziehung nicht ganz genau
ritirt, cenn von einer Veränderung der Amtsdauer ist in diesem

Gesetz durchaus keine Rede, sondern eS sagt bloß » wenn
ein« Veränderung in den Obliegenheiten oder eine Erhöhung
der Be oldung stattfinde, io müsse eine neue Ausschreibung
vorgenommen werden, und übervieß habe ein Beamter, dessen Stelle
ganz ausg hoben werde, keine Entschädigung anzusprechen. Ich
ersuche üb igenö um Ablesung der betreffenden Stelle. Der
Herr Regie ungSpräsident hat aber den Beamten, welche gegen
die Ausschreibung ilmr Stellen protestirl haben, vorgeworfen,
sie haben eine Bestimmung dieses Gesetzes übel angewendet,
nämlich rie Bestimmung, daß sich da« Gesttz auf die
gegenwärtig angestellten Beamten nicht beziehe. Diese Bestimmung,
lagt Herr Blösch» spreche vielmehr gegen die dermaligen Beamten,

w-i! diese nicht schon zur Zeit der Erlassung deS Gesetzes
von 1335 ang-stllt gewesen seien Allein hier begeht der Hr.
Präsident deS RegiecungSearhs offenbar einen Jrrchum, den«

die betreffenden Beamten berufen sich auf diele Bestimmung
nicht in dem Sinne, als ob daS G-setz von 1335 nicht aus sie

anwendbar wäre; sie behaupten im Gegentheil, eS sei anwendbar

auf sie, und deßhalb gerade könne man sie nicht von ihren
Plätzen entfernen, wenn nicht eintrete, waS dies«S Gesetz
vorsieht, nämlich eine Veränderung der Olieg-nheiten, oser «ins
gänzliche Aushebung der Beam ung. Sie sagen aber im Weilern.

im Jahr 1835 sei man so weit gegangm, daß mm b-i
Erlassung dieser Bestimmung sagte, sie beziehe sich nicht auf
diejenigen Beamten, welche bereits angestellt waren; ein
Beamter, weicher bereits im Jahr« 1335 angestellt war, hält«
alio selbst im Falle der Aufhebung seiner Stelle ei-ien Anspruch
auf Entschädigung gehabt, und im Falle einer Veränderung
seiner Obliegenheiten oder einer Besoldungserhöhung hälts es

sich der neuen Ausschreibung nicht zu unterziehen gehabt. Dieses

bestimmt daS fragliche Gesetz, indem es-in Art. 3 sagt;
„Die Veränderung der in diesem Regleinenle bestimmten Amtsdauer

ist auf die Inhaber von Stellen, vie eS beschlägt, vor
AuSlauf ihrer gegenwärtig n AmtSdauer nicht anwendbar."
Daraus haben aber die Pelenteu folgendermaßen argumenlirl:
Im Jahr« 1335 war der Große Rath gerecht und billig uns
er erkannte an, daß obgleich daS Abberufungsrechr bestund,
ein Beamter, welcher pfl.chtgetreu handle » vor Ablauf seines
AmtSdauer nicht von seinem Amt entfernt werden könne, und
zwar hat er dieses in der Weis- anerkannt, daß er sagte, dieses

Gesetz solle selbst auf einen Beamten nicht Anwendung
finden, «elcher durch das gleiche Gesetz einer jährlichen Bestätigung

unterworfen wurde, sobald er nur vor diesem Gesetz auf
6 Jahre ernannt worden wir. Wenn nun der Große Rath
im Jahr 1835 dieses billig sachter hat, so soll zuve^ läßig auch
der gegenwärtige Große Rath an diesem anerkannten Rechts-
satze halten» und zwar um so mehr, als in Beziehung aus die
B seiligung von Beam eu jetzt größere Garantien gegeben sind,
als damals. Herr Präsident, mein« Herren, ich glaub', die-
ses Raisonnement der betreffenden Beam.en sei durchaus
stichhaltig ich glaube auch, wir sollen sogar nach dem Votum deS

H reu Regierungspräsidenten s löst a» diesem Grundsätze
festhalten, daß das vorliegende Gesetz nicht auf bereits angestellte
Beamte anwendbar sei Er hat nämlich deutlich zugestanden,
daß die Frage zweifelhaft sei, ob sie auf 6 oder bloß auf 4
J»hre ernannt worden seien. Nun habe ich die Ansicht, welcher

alle RechcSlehrec beipflichten, daß wo eS sich darum handelt,

Jemand einen Schaden zuzufügen, oder ihn in s iner
bisherigen Stellung zu verletzen, im ZweifelSfalle stets zu Gunsten

Desjenigen entschieden werden solle, welcher durch die
Anwendung der betreffend«» Bestimmung wirklich v-rl-tzk würde.
Ich glaube um so mehr» daß dieses Gesetz nicht auf früher
ernannte Beamte Anwendung finden solle» als bekanntlich von
allen Rechls ehreru und von allen G setzgebungen der Welt
angsnomm n wird, daß kein G setz aus früh re Fälle zurück
angewendet werden dürfe, und daß überhaupt die rückwirkende
K asl aller Gesetze ausgeschlossen und nur ausnahmsweise in
höchst seltenen Fällen da zugelassen werde, wo etwa be ond.-re
Berumständungen vorwalten. DaS Jnleress-, welches man hat,
die Stellen des Obergerichlschreiber», der Amtschre b r, AmrS-
gerichtschreiber ic. schon jetzt und nicht erst in 2 Jahren au
besetzen ist gewiß nicht so bedeutend. daß man ausnahmsweise
einem Gesetz deßhalb rückwirkende Kraft geben soll e. Welche
Bedeutungen haben am Ende dies- Bcamtungen? Wenn je «in
AmtSgerichlschreider w. seine Pflicht nicht gehörig erfüllt, so

kann man ja seine Abberufung bean ragen, wie dieses aìach

unter der vorigen Regierung geschehen ist; wenn aber diese
Beam en ihre Pflichten treu erfüllen, so sehe ich nicht ein, weiches

große Glaatsinreresse ob raltec, sie schon in der nächsten
Zukunft zu beseitigen. D r Unterschied d-r Zeit beträgt
übrigens, da doch eine nochmalige Berathung des Gesetzes
stattfinden muß. höchstens 1 >/z Jahr. DaS Gl-iche ist der Fall
bei der Stelle des Ooergerichkschreibers. Hier sp ichl ohnehin
der Geist der Verfassung nicht so klar, wie der Herr
Regierungspräsident darzuchun gesucht hat. Es ist nicht zu
übersehen, daß die Oberrichter aus 8 und nicht bloß aus 4 Jahre
gewählt sind; wenn man daher Analogien ziehen wollte, so

müßte man sogar auf den Schluß kommen, daß der Oberge-
richrschreibe? nicht nur auf 6, sondern auch auf 8 Jahre gewählt



sei. Ich bin somit nicht gegen den Eintrete» in d n Gesetzes-
entwurf selbst, weil ich die vorgeschlagenen Bestimmungen ebenfalls

billige, allein ich möchte den Zusal) beantragen: „DaS
Gesetz soll nicht anwendbar sein auf diejenigen bereis gewählten

Beamten, welche ohne Vorbehalt in Rücksicht auf die Amts-
dauer bereits gewählt find." Ich glaube, durch diese Bestimmung

werde jeder Ungerechtigkeit der Faden abgeschnitten.

Karlen von der Mählematt. Herr Präsident, meine
Herren! Zch bin mit beiden Anträgen, sowohl mit demjenigen

deS Herrn Niggeler, alS mit demjenigen deS Herrn
Berichterstatters nicht ganz einig. Ich weiß nicht, ob es wohl
diesen Sinn hat, daß daS Gesetz sofort nach der zweiten
Berathung in Krakt treten soll für alle Beamten; wenn daS,
so scheint es mir einigermaßen unbillig» obschon ich nicht alles
billigen könnte, was Herr Niggeler gesagt hat. Jedenfalls
fällt der Fehler nicht ganz der gegenwärtigen Regierung zur
Last, sondern mdr noch der frühern. Sobald die öliger
Verfassung in'S Leben trat, wurden verschiedene Gesetze zur
Ausführung ihrer Grundsätze erlassen; nur in Betreff der Beamten

ist nichts geschehen. Ich möchte nun den Vorschlag
machen- emstweilen zuzuwarten, biS alle Beamtungen ausgelaufen

sind, für jetzt aber nur den Grundsatz aufzustellen,
daß sie allerdings vsn vier zu vier Jahren einer Erneuerung
unterliegen- In diesem Fall, wenn eS sich mit dem Ent-
wmfe vereinbaren läßt, möchte ich also einen Antrag stellen.
Auch ich erhielt daS Cirkular der Herren Amtsschreiber und
Amtsgerichrsschreib r, ich habe es gelesen und gesunken, sie

haben recht. Ich will nicht unte-suchen, ob es im Geiste der
Verfassung li->ge, wenn man das Gesetz auf dieselben anwendet;

das gehört in daS Gebiet der Interpretation nnd darin
haben dieHerren Jurist-» ihre eigene Force ; eS ist ihr eigentlicher
Broderwerb. W nn die Beamten mit Recht reklamiren können, so

tollman ihnen auch Recht werden lass n. In Bezug auf die
Amtsschreiber undAmrsgerichtkschreiber stelle ich einen Auirag, der dahin
geht, mit diesen Herren «ine Reorganisation vorzunehmen. Es
gehört nicht hieher, diesen Grundsatz näher zu entwickeln,
sondern ich kann mich darauf beschränken, zu untersuchen, ob die.
feS Gesetz zu adoptiren sei ober nicht Ich glaube, es sei
einerseits unbillig gegen die betreffenden Beamten, auf der
andern Seite mehr oder weniger verfassungswidrig. Ich stelle
daher einfach den Antrag, nicht einzutreten, dagegen bei dieser

Gelegenheit den Grundsatz festzustellen, daß die Beamtungen

in einer Zcilfrist von vier zu vier Jahren einer Wiederwahl

unterwvlfen werden sollen. Ich weiß nicht, ob ich
vielleicht den Anttag schriftlich eingeben soll.

Heer Berichterstatter. Vielleicht könnte diele Schwierigkeit

durch eine Erläuterung beseitigt werde». Herr Karlen

hat denselben Zweck im Auge wie Herr N-ggeler ; sie möchten

beide für die Zukunft Bestimmungen aufstellen, ohne die
Gegenwart daran zu binden. Herr Niggeler verbindet aber
eine eigene Bedingung damit, die Herr Karlen wegläßt, so

daß sein Zweck mit demjenigen d«S Entwurfs nicht im
Widersprüche steht und er g.nz gut eintreten kann.

K a rlen von der Mühlematt. In diesem Falle stimme
ich für das Eintreten.

Stâm p fli. Herr Präsident, meine Herren! Ich
erlaube mir auch einige Bemerkungen, weil einige Akte der
IkgerRegierung soeben kritisirt worden und Herr Karlen gesagt
hat, der Fehler, daß diese Verhältnisse nicht geregelt seien,
liege wenigstens eben so sehr an der abgetretenen Regierung,
alS an der jetzigen. Ich bin so frei Ihnen mitzutheilen, ww
die äKzerRegierung oder wenigstens ich den Grundsatz aufge-
faßt habe, um den eS sich hier handelt. Schon im Berfas-
sungSrath war davon die Rede, daß eS wünschenSwerth wäre,
alle Beamtungen einer Wi-derbesetzunq zu unterwerfen; da-
mals waren die meisten Beamtungen auf die Dauer von sechs

Jahren gestellt; was bei der neuen Besetzung beibehalten
wurde. Wenn Sie nun etwa« ändern wollen » so müssen

Sie die Verfassung selbst ändern und dem Volke zur Sanktion

vorlegen. Denn man ist davon ausgegangen, die Gesetz

;ebung selbst habe nicht daS Recht, die Amtsdauer der
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Beamten zu bescl neiden. Deßhalb wurde der Grundsatz der
Wiederbesetzgng im Uebergangsgesetz vorgesehen und der Ver-
fassungSearh selbst hat die Bestimmung aufgestellt, weil man
eben angenommen hak, die Gesetzgebung wäre dazu nicht
befugt. Ich führe ferner an, daß für viele Beamtungen die
Amtsdauer ifir die Zukunft bestimmt ist in der Verfassung
So für aile Hauptdehörven und Beamtungen. wie für den

Großen Rath, Regiktungsralh, Obergerichr, Regierungsstatt,
hälter, Gerichtspräsidenten und Amtsgerichte. Für alle diese

ist eine Amtsdauer von vier Jahren aufgestellt. Man hat
eS jedoch unterlassen, alle Nebenbeamlungen anzuführen und
zu diesen sind b-sonderS alle Sekretariate zu zählen. Für die

Hanpibeamlungin >ft also die Amtsdauer bestimmt, für die

Rebcnbeamrungen hingegen nicht. Nun solgr aber nach meiner
Ansicht nicht daraus, daß, weil die Verfassung für die Haupt-
beamiungen nähere Bestimmungen enthalte, dasselbe auch für
die Redenbeamtungen geschehen solle. Nein, dieselben sollen
Vielmehr einer selbstständigen Reorganisation unterworfen werden.

Seil 1831, wurden eine Menge einzelner Ve orduungen
erlassen: über die Amtsschreiber» >Amlsschaffner w. Ich
wiederhole, man könnte die Reorganisation der Sekretariate als
selbstständigen Theil behandeln- Als die Verwaltung von
1816 auf Grundlage der Verfassung ins Leben trat, hat sie

in Bezug auf die Beamtungen folgende Grundsätze befolgt.
DaS Gesetz von 1835 giebt, wenigsten« nach meiner Ansicht,
der Gesetzgebung das Recht, jeden Augenblick die Beamten
und Behörden zu organiffcen, d. h. ihre Pflichten und
Befugnisse zu ändern, sogar Stellen ohne Entschädigung aufzu-
heben, und da alle Beamten unter diesem Gesetze angestellt
wurden uns alle die Annahme unter dieser Bedingung erklär-
ten, so erklärt-n fie damit auch, wenn ihre Stellen einer
Reorganisation unterworfen oder aufgehoben werden, so haben
fie sich ohne Entschädigung zu unterziehen. Allein auf der
andern Seile hätte fie sich nie erlaubt, ein Gesetz zu erlassen,
wodurch nicht etwa die Pflichten und Obliegenheiten eine»
Beamten verändert, sondern die Amtsdauer abgeschnitten würde,
und nach meiner Ueberzeugung hätte sie auch das Recht nicht
dazu gehabt, so wenig alS man es heule hat. Wenn gesagt

wird, die abgetretene Verwaltung hätte diesen Grundsatz doch
bei einigen Beamte» in Anwendung gebracht, so ist dieß
unrichtig und man wird auch kein Gesetz und keine Verfügung
finden, wodurch dieses geschehen wäre. Alle Gesetze über diesen

Punkt, welche zur Ergänzung der Verfassung erlassen

wurden, entHallen zunächst Reorganisationen der Beamtnngen
und der Stellen. So beim Gesetze über die Organisation der

Finanzverwallung, wo zunächst einige neue Beamtungen
geschaffen und solche, die früher rxistirten, aufgehoben wurden,
wie die Stelle eineS LehenskommissärS, d. h. eS wurden die

Pflichten und Rechte dieser Stellen abweichend von frühern
reorganisirt. ES war deßhalb ein Reorganisalionsgesch, daS

mit dem Prinzipe des Gesetzes von 1335 im Einklang
steht. Ich bemerke beiläufig, daß bei der Ausschreibung solcher

Beamtungen der Vorbehalt von leren Reorganisation
gemacht wurde. So bei Eilassung teS Gesetzes über die

Organisation der Slaalskanzlei, wo sehr wesentliche Aenderungen

vorgenommen wurden; ähnlich beim Gesetze über die

Militärkanzlei ic.» so daß man wirklich sagen kann, die 46ec-

Verwaltung ist sich in dieser Beziehung konseq -ent gebli ben;
fie hat nicht angenommen» daß durch einen Akr der
Gesetzgebung ober sogar der Administration einem Beamten die

Amtsdauer könne abgeschnitten werden und man einfach
sagen könne: Beamter, wir sitzen deine Amtsdauer von sechs

auf 4 oder gar auf ein halbes Jahr herab. Wenn wir nun
dieses Prinzip der beliebigen Herabsetzung annehmen, so

könnten wir später jeden Augenblick erwaS A-Hnliches thun
bei irgend einem mißbeliebigen Beamten Ich setze den Fall,
eS sei eine mißbeliebige Person Zuchthausverwalter; waS hin-
tert dann, ihm zu sagen: wir setzen deine Amtsdauer um 1

oder 2 Jahre herab. DaS find die Konsequenzen dieses Grundsatzes.

WaS nun die Amtsschreiber und Amlsgerichlsschrei.
der betrifft, so ist nicht ganz richtig, waS Herr Karlen gesagt

hat. Ich befinne mich noch ganz genau an die daherigen
Verhandlungen. ES ist u. A. auch bemerkt worden, eS sollten

diese Stellen reorganisirt werden, allein eS wurde auf-
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merksam gemacht, daß eine Reorganisation sämmtlicher Be-
zirkSbeamlungen bevorstehe, eS werve vielleicht vie Aufhebung
der Am «ichaffnereien erfolgen, wodurch eine wesentliche Ver-
änterung in der Organisation der Bezirkssekretariare einträte,
und deßwegen hat man cS nicht nöthig gefunden, damals
schon einzutreten. Käme einmal diese Frage zur Spra'Ae,
dann lasse sich auch die weitere Organisation ausführen nach
dem Prinzip deS Gesetzes von 1835, und deßwegen ist es auch
damals unterblieben. So lange diese Reorganisation nicht
erfolgt, sti es in dieser oder jener Form, soll man die Sache
bleiben lassen und die Beamten, welche an ihrer Amtsdauer
Ve kürz« werden, haben wirklich ein Recht auf Entschädigung.
Sie konnten nàmlich bei ihrem Amtsantritte nicht annehmen,
daß sie anders eniseint würben als eben durch eine Reorganisation

der Stellen selbst. Auch «illigkeirsrücksicvten sprechen
also gegen die Annahme deS Entwurfs ; denn e« sind auch keine

Gründe der Administration vorhanden, diese Beamten früher
zu entfernen. Die Geschäfte gehen dennoch ihren Gang u»S
die Grunsbuchführung leidet nicht darunter, ob die Beamten
auch noch an ihrer Stelle bleiben. Will man all» einzig der

Billigkeit Rechnung tragen so kann dies S Gesetz keine An-
Wendung finden; für die Zukunft bin ich sann auch
einverstanden, daß eine vierjährige AmlSdauer bestimmt werde.

Karlen von der Mühlematt. Sie erinnern sich, daß
seiner Zeit im Großen Rathe ein Anzug» betreffend die Wie-
dererwählbarkeit der Geistlichen» erheblich erklärt wurde. Ich
erlaube mir nun eine Anfrage: ob dieieS Gesetz auch aus die
Geistlichen seine Anwendung finden soll?

Herr Berichterstatter. Ich habe darauf zu
erwidern daß dieses Dekret nur die bürgerlichen Beamtungen
beschlägk. Herr Präsident, meine Herren! Ich habe vorerst
einen Irrthum zu berichtigen, den ich begangen habe, wenn
ich sagte, die Abficht deS Herrn Karlen stimme ganz mit
derjenigen deS Herrn Riggeler überein Im Wesentlichen ist
die'eS wohl der Fall, aber ganz nicht Wenn ich Herrn
Karlen recht verstanden habe, so >st er, wie alle andern Redner,

damit einverstanden, daß für die Zukunft ein Grundsatz
aufgestellt werde; H-rr Riggeler mackt aber einen Borbehalt,
der nur theilweise entspricht. Herr Karlen möchte alle bis-
herigen Beamtungen für jetzt unberührt lassen, Herr Riggeler
nur diejenigen, bei deren Anstellung kein Vorbehalt gemacht
worden ist. Härte sich also Herr Karlen durch eine Aeußerung

irreleiten lassen, so müßte ich ihm daS Recht reserviren,
nachträglich noch auf die Sache zurückzukommen. Dieß alS
Berichtigung. In Bezug auf die Hauptaufgabe der Regierung

ist der Schlußbericht nicht schwer. Ungeachtet viel
gesprochen wurde, so ist man dennoch mit dem Grundsatze des
Dekretes einverstanden. Herr Nigg ler und Herr Slämpfli
find mit mir darüber einverstanden, daß alle Beamtungen einer
Izährigen AmlSdauer unterliegen sollen ; nur darüber divergiren
die Ansichten, wie daS Prinzip angewendet werden soll auf
die Personen, die gegenwärtig im Amt« stehen. In dieser

Beziehung soll ich einige» erörtern. Vorerst bitte ich nicht
zu übersehen, daß, wenn der RegierungSrath die vierjährig«
AmlSdauer auf die jetzigen Beamten anwenden will, eS nicht
m der Meinung geschieht, alt ob diese Beamten «ine
sechsjährige Amisdauer hätten und ihnen also zwei Jahre
abgeschritten werten sollen. DaS D kcct geht davon aus, daß et
keinem Zweifcl unterliegt, daß vom Standpunkte der
Verfassung der verschiedenen Gesetzt und Dekrete, welche ich
genannt habe, und der faktischen Anwendung au« die vierjährig«
Amrsdauer allgemein angenommen wird. Herr Präsident,
weine Herren! Man hat daS Beispiel von Herrn Zuchthaus-
Verwalter Michel angeführt. In Bezug a«f das Thatsächliche
gebe ich zu, daß im Momente seiner Wahl kein ausdrückliches
G-srtz vorhanden war, wodurch dasjenige von 1835, welches
Hcrrn Michel eine sechsjährige AmlSdauer versprach, aufgehoben

würde. — Herr Riggeler sagt nun ferner, daß
unS dieser Fall nicht bindet; Herr Michel sei gutmüthig ge.
nug gewesen, daß er sich dennoch, ungeachtet seine Amt«,
dausr nicht zu Ende war, bei der Ausschreibung wieder un-
ter die Bewerber eingeschrieben habe. Allein erlauben Sie

mir die Frage: warum hat Herr Michel, ungeachtet ihm ein

Anwalt sagte: du kannst reklamiren und es zu einem Resultat«

bringen, sich dennoch angeschrieben und eS darauf
ankommen lassen, ob er wieder gewählt werde? Ich will Ihnen
gerade hier noch einen andern Fall vorführen und zwar vonEtnem,
der die Protestation unterschrieven und sich dennoch um eine
Stelle beworben hat. Es war nämlich einer der 13, welch»
ih e Protestation eingaben. Brühwarm hatte er fie
Unterzeichner und kommt nachher zu mir, um sich für rie Stell«
dennoch zu bewerben. Nan nahm ich mir die Freiheit, ihn
zu fragen: er möge es mir nichi übelnehmen, er möge Zweifel

g-habl haben; aber die Hand ant's Herz, solle er mir
aufrichtig lagen, ob er wirklich geglaubt habe, daß er für
länger gewählt sei, als für vier Jahre? Er lächelte verlegen
und sagte nach einigem Zögern: nein, er habe es tm Ernste
nicht geg anbr. Ich fordere alle Anwesenden, welche je die
Stelle eines Am-sschreiderS oder Amlsgerichlsschr-iderS
versahen» auf, sich zu erklären, ob fie glaubten, sie seien für 6
oder 4 Jahre gewählt. Und warum haben denn von 60 oder
65 solcher Beamter nur 13 dagegen prolestirl? Ganz gewiß,
weil die Uebrigen meiner Anficht waren, daß die Stellen nach
4Jahren wieder ausgeschrieben werden sollen. Ein anderes
Beispiel: Ein AmrsgerichlSschreiber wird in's Amtsgericht
gewählt, er nimmt die Stelle an; wie eS scheint, haben er und
seine Behörde geglaubt, nach vier Jahren gehe die Stelle zu
Ende uns die andere an. Darüber also, glaube ich, seien

wir ziemlich einig, daß die Amtsdauer nur vi.-r Jahre betrage;

nur darüber ist noch einige Verschiedenheit der Ansichten,
inwiefern die gegenwärtigen Beamten eine Ausnahme vom
Gesetze machen sollen. Ich gestehe offen, ich könnte mich
unmöglich für eine solche Ausnahme entschließen. Die vierjährige

AmlSdauer ist einmal da und die Betreffenden werden
durch daS Dekret nicht verkürzt, sondern ihre AmtSdauee
würde durch die gegnerische Anficht über die Gebühr verlän-
gert. Wir würden dadurch gegen alle andern Beamten das
gröbste Unrecht begehen. Ich frage Sie z. B. wie würde
man eS dann verantworten, baß man gegenüber allen Flnanz-
beamren angenommen hat, ihre AmlSdauer sei ausgelaufen
und gerade bei Hcrrn Michel auch, und jetzt, weil 13 ander»
Beamte Zweifel erheben, käme man auf den Gedanken, daS
Gegentheil anzunehmen? Das Verhältniß ist für mich ganz
einfach und »G kann nicht einsehen, wie man Anstand nehmen

kann. Wir wollen einmal das Raisonnement von Herrn
Riggeler ansehen! Er sogt, er sei mit dem Grundsatz der
vierjährigen Amtsdauer einverstanden; er dehnt den Grund-
satz sogar auf diejenigen gegenwärtigen Beamten aus, bei
deren Ernennung eine Reservation gemacht wurde. Nur auf
diejenigen will er daS Dekret nicht anwenden, bei deren Wahl
keine Reservation gemacht wurde. Ich muß hier zwei Be-
richtigungen anbringen. Man hat unter der frühern
Verwaltung die Finanzdeamten reduztrt. Herr Riggeler hat dieses

anerkannt, er sagt aber, die Ausschreibungen seien seiner
Zeit unter Vorbehalt geschehen, und thetlweis» hat dieß Herr
Slämpfli bestätigt, hingegen di« AmkSschreiber und AmlS-
gerichlSschreider seien ohne Vorbehalt gewählt worden. Hierbei

ist nun gerade daS ganz Umgekehrte der Fall. Ich kann
Ihnen sogleich einig« solcher Fmanzdeamren nennen ; so wurde
der Postdireklor am 1. September 1846 ausgeschrieben, durchaus

ohn» Reservation. Eine andere Stelle ist diejenige deS
StaatSschreiberS, auch ohne Reservation; so auch d?e St-lle
de» Pulververwalters, deS Oberstmilizinspeklors, te« Kriegs-
kommissär», deS ZeughauSverwalter» :c. w. Bei allen diesen
Stellen wurde kein Vorbehalt gemacht, dagegen fand ein sol-
cher bei allen AmiSschreibern und Amlsgerichlsschreitern sta r.
Aber, Herr Präsident, meine Herren warum glaube i», nach
der eigenen Anerkennung d-s Herrn Riggeler sei der Vorbc-
halt, den er machen wollte, wchr begründet? Weil ein ollge-
meines Reservat in der Gesetzgebung steht. Die Verordnung
Vom l. Juli 1835 sagt in z. 10: „Wenn die kompetenten
Behörden Abänderungen mir den Obliegenheiten eine- bürge»
lichen Stelle von firer AmlSdauer vornehmen, od.r dieselbe
aufheben, so hak der Beamte oder Angestellte, tun cS be-
schlägt, kein Recht, eine Entschädigung anzunehmen. Herr
Präsident, meine Herren! Da ist für ein und alle Mal öaS



Reservat gemacht. Man sagt aber: ja, in der Verfassung
heiße eS Niemand könne ohne richterliches Unheil von
seinem Ämle entfernt werden. Allein ich frage sie: wenn man
einen Beamten für vier Jahre anstellt, ist er dann entsetzt,
wenn man nach vier Jahren eine neue Wahl vornimmt?
Keineswegs. DaS ist eben die Frage. Man sagt nun: baS
Dtk.el von 1835 gebe der Gesetzgebung wo«l das Recht, die
Grellen ganz aufzuheben, allein nicht, die AmtSdauer derielben zu
i eduziren. Ich möchte da denn doch bitten, ob man über ein Ganze»
verfügen könne und dann rheilweis« nicht. Hat man nicht
selbst Beispiele! Ich erinnere einzig an die Entsetzung des
Herrn Oberst ZimmeUi. Er wurde einfach durch eine
Verfügung de» Großen Rathes setner Stelle «nisetzt und al» er
späterum Entschädigung einkam, wurde erabgewiesen, indem man
sagte, daS Dekret von 1835 habe dazu das Recht gegeben.
So st,hr die Sache. Man kann im Zweifel sein» wenn man
nicht genau die Reih nfolg« d-r Bestimmungen von 1831 bis
heute durchgeht; allein wenn man sie vergleicht mit einander,
und die bisherige Gesetzgebung dazu nimmt, so findet man,
daß alle Beamten vierjährige Amlsdauer haben. Ich wiederhole

noch einmal: wenn wir heute etwaS anderes beschließen,
so verkürzen wir die AmtSsauer der Betreffenden nicht,
sondern wir verlängern sie. Herr Niggeler macht in Betreff deS

Obergerichtsschreibers eine Einwendung, die nicht begründe«
ist. Er sagt, die Vierjährige AmtSdauer finde auf diesen
Beamten keine Anwendung, weil das Overgerichi selbst für acht
Jahre gewählt sei. Aber ich bitte, nicht zu übersehen, daß
»nS hiefür eine noch viel nähere Analogie zur Hwd liegt.
Nach der frühern Verfassung war daS Obergerichl für 15
Jahre gewählt, allein der Obergerichlsschreibee nicht; nach
der Verfassung von 1816 find die Overrtchler für acht Jahre,
der Präsident für vier Jahre gewählt und liegt es nicht viel
näher, anzunehmen, der ObergerichtSschreiber habe keine längere

AmtSdauer alS der Präsident? Ich könnte also den Zu-
iatz schlechterdings nicht zugeben; Sie werden indessen
entscheiden.

Das Eintreten, sowie sofortige und Behandlung in globo,
ebenso die Annahme mit oder ohne Abänderung wird durch
dis Handwehr beschlossen.

Abstimmung
Für den Zusatzaurrag des Herrn Niggeler 74 Stimmen.
Dagegen 111 „

Infolge dir Annahme dieses Dekrets stellt der
Regierungsrath folgende Anträge:

1) Die Erntuerungswahl deS ObergerichlSschreibers bis
nach erfolgler zweiter Berathung deS Dekretes zu
verschieben ;

2) die gegenwärtigen Inhaber der Amt», und Amlsge-
richlöschreiver., der ObergerichtSschreiber- und der Un-
rersuchungSrichlerstelle in Bern, sowie die Inhaber
jeder andern Beamluugen, welch« sich in ähnlicher Lage
befinden mögen, seien autorifirt, btS zur endgültigen
Berathung deS fraglichen Dekrets ihr« Funktionen fort-
zusetzen.

Vom Herrn Regierungspräsidenten, alS
Berichterstatter, wird bemerkt, es geschehe diese Autorisation ohne
Präjudiz für die Bestimmung der AmtSdauer und nur
deßwegen, damit weder die betreffenden Beamten, noch sonst
Jemand daran zweifeln könne, ob dieselben gültig funktioniren.

Auf Anfrage deS Präsidiums erklärt Herr Glooß unter
nochmaliger Verdankung deS erhaltenen Zutrauens und mit
xer Bitte um Nachficht die Annahme der Wahl zum Mitglied«
des RegierungSrathe». Vom Präsidium wird bemerkt, eS sei

weckmäßig, die Beeidigung zu verschiebt«, indem die Amts-
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dauer deS Herrn NöthliSberger erst auf 1. Dezember nächst,
hin zu Sode gehe.

Interpretation deS §.13 der Staatsverfassung.

Antrag deS RegierungsratheS, den §.13 (welcher die
AuSnavmen der Personen festsetzt, die nicht gletcdzetkig in einer
Staatsbehörde, ausgenommen der Große Raih, fitzen dürfen),
dahin zu inrerpretiren, daß auch Oheim und Reffe im Geblüt«
von Einem Bande in der nämlichen Staattbedörde, mit
Ausnahme des Großen RatheS, nicht sollen sitzen dürfen.

Ohne Einsprache durch da» Handmehr genehmigt.

Auf eine Anfrage deS Herrn Karlen, Mjor, wie «S

in Bezug auf die Reihenfolge der Behandlung eingelangter
Anzüge gehalten sei, wird vom Präsidium bemerkt, baß die
dringenden Geschäfte zuerst genommen werde», die Anzüge so

schnell alS möglich.

Wahl eines Militärdirektors.
Von 183 Stimmen erhalten: »

Herr Stooß, Kommandant 112 Stimmen.
„ Sträub, RegierungSrath 10 „
» Brunner, „ 8 „
„ Blösch, Regierungspräsident 4 „

Die übrigen vertheilen sich auf die Herren Fischer von
Sichberg, Fuerer, Reg -Nalh, Eläßer, Reg..Rath, Abbe Belet,
Gigon, Obrechl und Müller im Sulgenbach; leer 28 Stimmen.

Erwählt ist somit Herr Stooß, Kommandant, in Bern.

Vortrag veS Regierungsrathes, betreffend den Verkauf
folgender Liegenschaften der Schloßromäne von Wangen:

1) der Schloßmatte sammt Scheuer unter Borbehalt der
Zulheilung von 6 bis 7 Jucharren nach Ausweis der Steige-
lUNgSgedtnge zum dortigen P-rundgut, an Herrn Jakob Roth,
Größrarh zu Wangen, per Jucharl 1000 Fr., was für dà
sich ergebende Fläche von 18 Jucharten die Summe von Fr.
18,000 ausmacht;

2) der Walliöwyl- oder Bleikimatte im Gemeindebezirk
Wiedlisbach von zirka 14 Jucharten und 13,699 HZ Fuß an
Herrn Jakob Schwander, Wirth zum Rößli in Wangen, mit
Inbegriff der SieigerungSkosten um Fr. 13,500;

3) deS obern und untern SchachenS an der Aare, 8»/«
Jucharten» an Herrn And. Mühlemann Müller zu Wangen,
mit Inbegriff der SteigerungSkosten um Fr. 4200 ;

4) eines andern Stückes Land von zirka 1300 f^ZFußaa
Herrn Jakob Schorer» Küker in Wangen, mit Inbegriff der
Sleigerungskosten um Fr. 572.

In Ergänzung des Bortrages deS RegiernngSralheS fügt
Herr Domänendtrektor Sträub bei, daß schon unter der
frühern Regierung eine Steigerung über die Schloßdomäne
von Wangen gehalten, jedoch so niedrige Angebote gefalle»
seien, daß die Himgabe nicht zweckmäßig geschienen habe.
Eine spätere Steigerung habe odtgeS vortheilpaftere Resultat
gehabt. F-rner wird bemerkt, die Domäne sei bisher um Fr.
1135 Fr. verpachtet gewesen, später habe man nur 1100 Fr.
bezahlen wolle», wahrend der Zins der erlösten Summe zu
4 Prozent, 1400 Fr. und etwas mehr abwerfe. ES sei nicht
zu übersehen, daß alle diese Grundstücke, eineS ausgenommen,
an die Aare stoßen und bereits Schwellenbauten in Aussicht
standen, deren Devise auf Fr. 1200 gestellt war. Auch die
Gebäude haben Reparaturen nothwendig. Alles daS habe den
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RegierungSralh bewogen, den Ai-trag für Genehmigung zu
stellen.

Ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Angezeigt und verlesen werden:

1) Ein Anzug der Herren Großrälhe Gig on und Tror-
ler, dahin gehend: der Regierungsrach möge sich erklären,
ob er in Hinsicht auf früher zu Pruntrut stationirte Ursuline-
rinnen und soourZ äs la àrilê dem Beschlusse d«S Großen
RalheS vom 6 Januar 1849, dem Art. 82 der KantonS- und
dem Art. 58 der Bundesverfassung nachzukommen gedenke.

2) Schreibm der Herren Rechtsagent Ruprecht in
Bern, und Fürsprecher Rus si in Lern, worin ersterer die

Gerichtspräfivenkenstelle vou Nidau, letzterer diejenige eires
solchen von Laufen ablehnt.

Schluß der Sitzung: 3 Uhr Nachmittags.

Für die Redaktion:

K. Schär er, Fürsprecher.

Achte Sitzung

Dienstag, den 19. November 1850.

Morgens um 8 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Der Namensaufruf zeigt die Abwesenheit folgender
Mitglieder mit Entschuldigung: die Herren Bach, veutler, Brüg-
gewann, Bühler, Choppard, Grüring, Gygar, Karlen Haupc-
mann, Lehmann vr., Michaud. Morgenthaler, Riischard von
Oberhosen, Schmid, Stettler, TKurman«, Trachsel und Wirth;
ohne Entschuldigung: die Herren Bützberger, Fleuiy Posthal-
ler,/Funk, Gautier, v. Graffenried, Herren, Kasser, Knech.
renhoser Oberst, Koller, Lehmann I. U Moreau, Moser,
Schneeberger und Schneider.

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
ohne Ein prache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung.
B o rtr a g deS RegierungSrathis, dahin gehend, es mochte

der Große Rath b,schließen die Wahlverhandlungen von Gsteig
vom 13. Oktober d. I. seien in Folge der dabek stattgehabten
Erzesse zu kaffiren und der dortige Wahlkreis für die betreffen«
heg Verhandlungen nach Ortsgemeinden zu trenne«.

: Herr Regierungspräsident, alS Berichterstatter.
Herr Präsident, meine Herren! Es liegen uuS aus den heuti-

gen Tag zwei Fragen vor, die bei Untersuchung der Akten mit
einander verbunden, weil sie innerlich wirklich zusammenhängen,
bei der Berathung und Abstimmung aber auseinander gehalten
werden sollten. Die erste Frage betrifft die Gültigkeit der
Wahiverhandlungen von Gsteig am 13. Oktober lausenden Jahres

; die zweite ist die: ob der Wahlkreis in mehrere Kreise

getrennt werden solle, ja oder nein. Der Bortrag deS Re-
gierungsrathcs gehl nun dahin, daß die Wahiverhandlungen
von Neuem möchten begonnen werden. Vorerst erlaube ich

mir einige Worte über die Art nnd Weise, wie sich die

Verhältnisse in diesem Wahlkreise entwickelte«. Sie werden jedoch

nicht von mir erwarten, daß ich in die bedauerlichen Vorfälle
vom 13. Oktober in Gsteig näher eintrete; dieselben find
Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung und ich werde mich
daher hüten, ein vorgreifendes Ucth il darüber auszusprechen.
Nar den Gerichten kommt eS zu, darüber zu urtheilen,
nicht auch der Behörde, vor der ich zu stehen die Ehre habe.
Der Wahlkreis, von dem hier die Rede ist, begreift die ganze
Kirchgemeinde Gsteig, die größte deS KanlonS, dem Umfange
nach dem Fiächenraum deS KantonS Zug nahe kommend; ihre
Bewohner leben bis zu einer Entfernung von 4 Stunden von
einander. Daraus können Sie entnehmen, daß die Verhältnisse

dieses Wahlkreises schon exzeptioneller Natur find. Er
begreift 6000 Seelen und wenn ich die Bevölkerung etwa von
Münstngen und Hirzogenbuchsee, die dieser Gemeinde, wenn
nicht gleich, doch nahe stehen, abziehe, so sind die ührigen
Verhältnisse, so daß sie mir denjenigen keiner andern Gemeinde deS

KanlonS verglichen werden könnten. Ich komme nun aus die
Sache selbst zu sprechen. Am 13. Oktober hatten sich die
Stimmberechtigten im gewohnten Lokale eingesunden. Beim Be«

ginne der Verhandlungen waren 943 Stimmende anwesend.
Die Wahl deS Bureau's geschah mit 581 gegen 359 Stimmen,
waS zusammen 943 Stimmen ausmacht. Bald darauf schritt
man zur Austheilung der Stimmzettel für die Regierungsstatt-
haltcrstelle, und bei diesem Anlasse fiel bcreilS die erst» etwas
laute Reklamation, indem es sich erzeigte, daß plötzlich 141
Stimmen mehr zum Vorschein kamen » als unmittelbar vorher
bki der Abzählung der Anwesenden Statt der 913 vorher
abgezählten Stimmenden wurden nach her Angabe des PürcanS
nun 1084 Stimmzettel auSgecheilt. Dabei also geschah mit
oder ohne Grund die erste Reklamation. Diese Verhandlung
gieng indessen ziemlich ruhig vor stch; das Resultat lasse ich
einstweilen unerwähnt. Man ging weiter und theilte Stimmzettel

auS für die Richterstellen. Bei dieser Operation ging
der eigentliche Lä>m art, indem eine Anzahl Wähler, die sich

auf der sogenannten Porllaube befanden, auSrief: eS werden
von den Gtimmenzählcrn mehr alS 1 Stimmzettel ausgetheilt.
Ich will der gerichtlichen Uatersuchung nicht vorgreifen, ob
«« wahr sei oder nicht, sondern ich führe hier lediglich
daS Faktum an, weil eS die Veranlassung zum eigentlichen
Lärm war, der ungefähr eine Viertelstunde andauerte, worauf
der anwesende Herr Bezirksverwalter Müller zum Präsidenten
hintral und ihm sagte, wenn er dem Tumulte nicht Einhalt
zu thun vermöge, so werde er, der Bezirksverwesec, im Interesse

der öffentlichen Sicherheit sich genöthigt sehen, die
Versammlung aufzuheben. Auf diese Aeußerung brach der Sturm
über Herrn Müller herein, ein Mitglied der Versammlung faßte
ihn-bei der Kravalce, «in anderes hielt de^r Stock in die Höhe,
um ihn zu schlagen. DaS war daS Signal zur Schlägerei.
Wie bereits bemerkt, will ich für heule in der Sache nicht
vorgreifen ; waS thatsächlich ist, wird später an den Tag kommen,
und ich trete weder auf die Schuld noch Unschuld der Beklagten

ein. So wie die Regierung Kenntniß von diesem Vorfalle
erhielt, hat sich ihr die Frage d-rgebolen: ob die Versammlung

von Gsteig neuerdings konvozirt und die angefangenen
Verhandlungen in der Gesammtversammlung vollerdet werden
sollen, oser ob auf irgend eine andere Weise der Erneuerung
ähnlicher Exzesse vorgebeugt werden könne. Bereits lag eine Dk-
klaration einer Anzahl Wähler und Gemeinderäche dem Rs-
gierungsralhe vor, dahin gehend, sie werden sich nicht mehr
in Gsteig Anfinden, wenn nicht außerordentliche Maßregeln
zum Schutze einzelner Wähler getroffen werden. Run bot sich

in Folge davon die fatale Alternative dar: entweder die ganze
Kirchgemeinde wieder zw versammeln und durch avßerordent-



lsche Mittel den Unordnungen vorzubeugen, oder aber die Wahl-
verssminlung von Gsteig in mehrere kleinere zu trennen. Herr
Präsident» metne Herren! Wenn dre Trennung in ver
Kompetent de« RegierungSralheS gelegen wäre, so hätte derselbe
fie wahrscheinlich auf der Stelle zur Vollziehung gebracht.
Deün damit» daß diese» nicht war unv die Sache dem Großen
Räthe vorgelegt werden mußte, ist ein dritter Uebelstanv
verbunden nämlich die Verlängerung des Provisorium» in dem
Amtsbezirk, von dem hier die Reoe ist. Allein nach der
Verfassung st ht die Trennung von politischen Wahlversammlungen

ausschließlich dem Großen Rathe zu und nicht einmal
provisorisch hat der Regierungsralh geglaubt, «ine solche Maßregel
treffen zu dürfen. Man hat einen Augenblick geschwankt und
war der Anficht, «S sei in mehreren Beziehungen wünschen»,
werth, daß wenigstens für Beendigung der angefangenen Ver.
Handlungen noch die ganze Versammlung einberufen werde.
Allein, Herr Präsident, meine Herren! ich bitte zu bedenken,
was da» sür Folgen habm könnte. Die Regierung wenigsten»
hat die Verantwortlichkeit, noch einmal beiläufig 1000 Wähler
zu veriammeln, nicht übernehmen wollen, ohne zugleich
geeignete Maßnahmen zu treffen, und diese Sicherheiikmaßregeln
hätten nicht in der Absenkung eine» Kommissärs bestehen können

wie dieß an andern Orten genügte, wie z. B. in Adel-
boven, Schwarzenburg, Jegenstorf und Pruntrul, wo nicht»
weiter nöthig war, sondern Militär hält« aufgestellt werden
müssen, damit dasselbe die Polizei handhabe. Allein ganz
gewiß wär« unter solchen Umständen die Klage nicht unterblieben,
daß man in der Wrhlfreiheir beeinträchttgt worden sei, weil
man in Gegenwart von bewoffne-cr Macht seine Stimme ab-
zugeben hatte. Der RegierungSrath war also in der Lage,
zwischen verschiedenen Uebeln ba» kleinste zu wählen und
einstweilen die Mieterversammlung zu verschieben, sowie den An-
trag aus Trennung de» Wahlkreises vor den Großen Rath zu
bringen Ueber die Trennung vorläufig nur eine Bemerkung.
E» ergibt sich au» den gegen die Trennung eingelangten
Vorstellungen und auS vielfachen Urtheilen, daß da» Verhältniß
irrig aufgefaßt wurde. Die Kirchgemeinde Gileig hat in Bezug

auf öffentliche Wahlen «inen doppelten Charakter. Sie
bildet zugleich auch einen Wahlkreis für 3 Großrälhe. Der
Amtsbezirk Jnterlaken enthält 4 eigentliche Wahlkreise: Brienz
mir 2 Großi ärhen, Untersten mit 2, Zweilütschenen mit 2 und
Gste g mit 3 G'oßiäthen. Die Kirchgemeinde Gsteig bildet
ober andererseits eine polnische Versammlung, die nicht norh-
wentig mit dem Wahlkreis zusammenfällt. So verhält e» sich

auch mit Unterseen u s. w. Nun ist nicht zu übersehen, daß
der Antrag nicht dahin geht, den Wahlkreis Gsteig zu trennen.
Gsteig soll nach wie vor sein« 3 Großräthe wählen dürfen,
nur um die Trennung der politischen Versammlung handelt e»

sich, so daß anstatt, wie jetzt, alle Wähler de» Kreist» an einem

einzigen Orte zusammenkommen, dieß an mehrern Orten gleichzeitig

geschähe. Die abgegebenen Stimmzeitel würden
zusammengetragen und da» Gesammeresulrat würde unverändert
bleiben, wie wenn man an ein m Orte gestimmt hätte. In
einer ganzen Reihe von Vorstellungen (>ch glaube, e« seien 8),
hat mau ausdrücklich bemerkt: wenn die veabsichtigle Trennung

nur die «equemlichkeit der Wähler im Auge habe, so

habe man nicht» einzuwenden; sei e» jedoch «ine politische
Berechnung, dann protestire man dagegen. Da», Herr Präsident

meine Herren. ist e« nun nicht. Die vorgeschlagen«
Maßregel hat keinen politischen Zweck und auch keine politischen
Folge» sondern sie bezweckt eiueStheils die Bequemlichkeit der

Wähler, anbererstttS die Erleichterung in der Aufficht und
Kontrolle der einzelnen Verhandlungen. Dieß über den Zw-ck
der beabsichtigten Trennung. Ich gehe nun speziell zu der
e-sten Frage über, zu der Frage über die Gültigkeit der
Wahlverhandlungen vom 13. Oktober Herr Präsident, meine Herren!

Ich w.ll die Gründe der Kassation untersuche»; «S find
folgende. Der erste geht dahin, «s haben sich in Folge einer
öffentlichen Adzählung der Anwesenden bei der Wahl de» Bü«
reauS 943 Anwewnte ergeben und unmittelbar darauf seien

141 Zettel mehr ausgetheilt worden. Es sei atto evident, daß

Betrug geüdr worden sei. Der zweite Grund b-schlägt lediglich

dieForm. nämlich: die Eröffnung der Verhandlungen habe

durch eine Person stattgefunden. die nach dm Gesetzen dazu

Tagblart deS Große» Rathe« t«SV
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nicht legitimirt sei. Prüfen wir die Gründe einzeln. WaS
den ersten Grund anbetrifft, so kann der Große Nach für heute
denselben nicht annehmen. ES ist bereit« bemerkt worden, wir
dürfen in der Sache nicht präjudiziren. Wir dürfen heute nicht
annehmen, eS sei wirklich Betrug verübt worden, noch da»
Gegentheil, denn mit dieser Frage haben sich zuerst die gerichtlichen

Behörden zu beschäftigen. Sie mögen entscheiden; jedenfalls

darf die vorberarhende Behörde nicht für bekannt annehmen,

daß Betrug geübt worden sei unv dieser Grund als»
würde die Kassation nicht rechtfertigen Es mag allerdings
auffallen, daß in einem sehr kurzen Zwischenraum sich 14l An-
weiende mehr sollen ergeben haben; aber absolut annehmen,
daß Betrug damit verbunden war, kann man deßwegen nicht.
Denn e» ist wenigsten» denkbar, daß in einec sehr kurzen Zwischenzeit,

und dauerte dieselbe auch nur 5 Minuten, neu« Wähler
hinzukamen. Da» zweite Motiv dagegen enthält unleugbar
eine Jnformalitär, welche em Gesetze üd-r die W hlvei
Handlungen widerspricht. Dasselbe sagt: „Die Verhandlungen in
jeder Kirchgemeindeversawmlung werden durch den Präsidenten
d,S Einwohnergemeinderalhe» der Orrsgemeinde, in welcher
da« Versamm ungSlokal gelegen ist, oder durch ein andere»,
vom Gemeinderalhe dazu bezeichnetes Mitglied eröffnet." Ge-
meinderarhêprâfivcnt war nun ein Herr HäSler; er war keasr
seiner awrl. Stellung legitimirt, die Versammlung zu eröffnen.
Er ist auch anwesend gewesen und in sofern ließe sich auch fragen,
ob überhaupt an seiner Stelle Jemand ander« funklioniren durfte.
Darüber will >ch hinweggehen, da e» im Gesetze he-ßt, im
Verhinderungsfälle sei ein andere» Mitgl.ed de» Gemeinderalhe»
zu bestimmen, sei e» nun, daß der Betreffende nicht da» noch ge
Vertrauen auf sich selber habe, eine Versammlung zu eröffnen,
over au» andern Gründen. Aber wenn der eigentliche Präsident

verhindert ist, wer bezeichnet dann die Person, welche in
zweiler Llnie legilimirl ist, die Verhandlungen zu eröffnen?
8. 3 de» oben angerufenen Gesetze« sagt da» ganz bestimmt.
Nicht der GemeiNberalpSpräfivenl kann seinen Nachfolger
bezeichnen, sondern einzig und allein der Gemeinteralh. DaS
hat nicht stattgefunden. Anstalt daß der Gemeinderath Je-
wanden bezeichnete, hat dieses Herr HäSler Von sich au» ge-
than, so daß nach dem Dafürhallen der vorberarpenden
Behörde. darin allerdings eine Jnformalitäl liegt, welche die
Nichtigkeit der Verhandlungen nach siw zieht. Da» find also
die beiden Gründ« für Kaffaiion. Die Regierung kuüpfl daran
noch «inen dritten. Ich lass« den ersten fallen, der zweite läßr
sich rechtfertigen, den dritten mögen S>« beurtheilen. eS find
darunter die vorgefallenen Unordnungen verstanden. Wenn
diese nur dazu geführt hätten, daß die Verhandlungen ein« Zeic
lang gestört worden wären und man nachher ruhig hätte weiter
progrediren können, so hätt« da« nicht viel zu sagen. Man würde
der Störung auch dann riech keile weitere Folge beigelegt habe»
hinsichtlich der Gültigkeit, wenn sie einen solchen Cdarakrer
angenommen hätte, daß einzeln« Wähler sich freiwillig entfernt
hätten. Denn entfernen darf sich Jedermann, und wer sich

freiwillig entfernt, von dem kann man auch aàhmen, daß
«r auf sein Recht verzicht». Allein ander« verhält eS sich, wenn
ein Theil der Wähler sich darüber beschweren kann, sie seien
mit Gewaltthätigkeit vertrieben worden. Ja, wenn man da»
sagen kann, dann rewgirt «in solche» Faktum allerdings am
die Gültigkeit der Verhandlungen, und das ist nach der Heu-
rigen Lage der Dinge bei Gsteig der Fall. Da» sind die
Gründe, welche ich die Ehre habe, Ihnen auseinander zu
legen, und die den Schluß auf Kassation rechtfertigen sollten.
In dieser B.ziehung erlaube ich mir endlich noch eine Bewach-
rung. ES ist auf heure fast nicht der Mühe werth, zu fragen,
ob die Verhandlungen alS güllig sollen anerkannt werden over
nicht; denn im Grunde ist noch fast gar nicht» verhanbetr
worden. Man hat da» Bureau bestellt, allein nicht geietzmv-
ßig; man ist «inen Schritt weiter gegangen und hat die eiste
Operatton für die Regierungestatthalterwahl vorgenommen, die
sür einen Kandidaten bereit» beendigt war. Allein nach dieser
Verhandlung find alle andern Operationen ol» nicht geschehen
zu betrachten, weil ia Folge der Unordnung die Stimmzettel
theilwetse abhanden gekommen sind, so daß «ine Kontrolle in
der AmtSwahlversammlung gar nicht gehörig geschehen konnte.
In dieser Beziehung giebt d'.rjenige, auf be>. der e.stz Vorschlag
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fiel, selbst ein unzweideutiges Zeugniß von diesem Faktum,
und NamenS deS Bureau's w>rs eikiärl, daß eine Fortsetzung
der Verhandlungen nöthig werte, weil im Tumulte die
abgelesenen Stimmz-rrel wenigstens tteckwcile verloren gegangen
und zerstört worden seien. Ja, die Herren, rv-llle dieses

erklären, haben seldst angenommen, man habe alddann mit der

Bestellung deS Büreau's zu beginnen, so d.,ß, weun nicht eine

gerichtliche Untersuchung über dw Vorgänge eingtteitct wäre,
man die Sache als nichr ge chchen betrachten könnie Ich
enthalte mich, Weiteres da übcr anzufühis», obschon ich »«Falle
wäre, es u thau. Ssll e jeeoch wiver Erwarten im Laufe
der Diskussion auf die Vo fälle zurückgekommen weroen» so

werde ich mir dann auch einige Bemerkungen erlauben; allein
rch halie es für durchaus unnütz unb abst-.ahire auch von allen
Persönlichkeiten. Vorerst beruhte ich die Frage der Trennung
nicht näher. Sie mögen die erste Frage entscheiden, wie Sie
wollen, die zweite wirb Ihnen immerhin noch vorgelegt; allein
rie erste muß zuvor abgethan sein, und ich glaube, es sei am
klügsten, wenn man die Sache fallen lasse und neue Wahlver»
vandlungen vornehme.

Ritscha r d A-ntSverwàr. Herr Präsident, meine Her.
ren! Ich bin so frei alS m.chr oder weniger telheilizr, vaö
Wort zu ergreifen und die Tatsachen so krar alö möglich an-
zugeben. Ich betrachte dies« Vorfälle alS ein großes Uebel
und wir haben auch keine Mühe und Verwendung unterlassen,
die Verhandlungen ruhig und in Ordnung bis an's Ende zu
führen. ES ist uns leiser nicht gelungen. Ich will mich dem

Ancrage deâ RegierungSralhiS durchaus nicht widersetzen, daß
nämlich die Berhanckungen vom 13 Oktober ganz katsi l unv
vieselben wieder von Neue« vorgenommn» «erden, obivohl der
Herr Regierungspräsident «rhceee Gründe für Kassation
angeführt hat, die ich nicht theilen möchte. Man Hai namentlich
hervo-gehoben, daß nicht der rechte Präsident die Versammlung
eröffnet habe; allein eS war früher auch Ver Brauch, daß der
RegierungSstatihalterduichZnschrisldieG-mctnderä-he aufforderte,
die Wahlen anzuordnen und thuen Stimmzettel und Wahllisten
zuschickte. Dieß war in allen andern Bezirken der Fall, ausgenommen

in Gsteig. DieLeure harre« cncaein-Slunte gewartet; Nie-
manb wollte sich mir ver Sache befassen. Erst lange darauf
sagte der Herr BezirksVerwalter Müller, es komme ihm kurioS
vor. baß Herr Präfident HäStcr nicht anwesend sei. Daß er
picht anweend war, ist sehr natürlich; er ist Wirth unb war
an jenem Tage sehr beschäiligl. Die Stimmzettel wurden also
erst am gleichen Tage >» die Kirche getragen. Was that der

Herr Bezirkövwwalker? Ee gehl eine Zeit lang auf unv ad
»uv frägt endlich Herrn HäSler: wollt Ihr etwa mir bas
Präsidium üb »tragen Er war mithin auch der Anficht, Hr.
HäSler könne das Präsidium von sich auS Jemanden übertragen.

Das Gleiche war üb-igcnS auch bei den Nationalraths-
wahlea der Fall unv man hatte die Ueb«rzeugung, baß, wenn
«in Präsident sich z B. nicht befähigt genug fühlte, selbst eine
Versammlung zu leiten, so sei er berechtigt, von sich auS et-
pen Stellvertreter zu bezeichnen. DaS hat denn auch schon
ötter stallgesunden, selbst im Großen Rath;, wo Herr Obrecht
von sich auS den Vorsitz einem Andern übertrug. Ein anderes

Motiv wird in dem Umstände angeführt, daß auf einmal
141 Mitglieds» mehr dort gewesen seien als unmittelbar vor-
her Das ist g inz natürlich; es beruh dieß durchaus auf
keinem >Ueg ten ZawachS. da eine beträchtliche Anzahl Wähler
bei ver offenen Abstimmung nicht stimmte, nachher aber bei
der g Hennen. Uederduß war die Mehrheit so offenbar, daß
sich die Stimmeuzähler nicht einmal vie Mühe gaben, genau
Alle zu zädl-n, was dann hingegen später bei Auslheilung der
Stimmzettel »evon geschah Nachdem daS Bureau bestellt war
(ich führe dieses nur an, um zu zeigen, daß dabei durchaus
legal unv uupa.leiiich vecfahren wurde), sagte Herr Präsident
Seile» : Es ist also das Bureau im sogenannten radikale»
Sinne best.llt worden; er suchte aber, damit nicht Argwohn
rulstehe, daß Unterschleif geschehe, einen Stimmenzähler Von
der konservative« Partei zu wählen, so daß eS unmöglich wäre,
«S mcttt zu seh«», wenn etwas Unrichtiges vorfiele. So viel
ubec aen ersten Punkt. Wie schon gesagt, ich wiedersetze mich
dem Antrage auf Kassation nicht. WaS die Trennung des

Wahlbezirks be'r fft, so kann ich nicht begreife», warum man
dieselbe nun plötziicv will, während namentlich bei den Groß-
rathswahlen noch llvl) Mann mehr Theil nahmen alS jetzt,
und alleS ging damalS ohne Störung, warum sollte eS jetzt
nicht mehr gehen? Ich »rill nicht näher eintreten, ra der Hr.
Regierungspräsident auch nicht eingeritten ist; denn ich will
nicht beleidigen. AU-in dagegen müßte ich opponiren, jetzt den

Bezirk zu zerreißen. Man kann den Wahlbezirk alltällig m zwei
Theile theilen, allein nicht in sechö. Auf ähnliche Weise war
er früher geth-ilr, so daß für den einen Theil Gsteig, für den
andern Aarmühle der Versammlungsort wäre.

Schläppi. Herr Präsident, meine Herren! Ich muß
auch noch einige Erläuterungen geven über d.»S, wuS mein
werther Kolleg« sagie, und namen.lich in Bezug aus die Gründe,
welche für Kassation angeführt worden sind. Man hat sich

darüber beschwert, daß sich bei der zweiten Abstimmung eine
unverhälmißmäßig größere An.ahl Anwesender gezeigt habe.
Herr Präsident, meine Heeren, ich bin auch hierüder ange-
fragt worden; abee da» ist ganz natürlich und begreiflich.
Unser« Kirchgeineinde ist nach verschiedenen Richtungen sehr
ausgedehnt und d»e am weitesten Entfernten haben bis zwei
Stunden zur Kirche. Nun war eS der Fall, daß die Nächsten
noch zu Kirche gierigen und dachten, sie seien dann noch früh
genug, wenn sie zur geheimen Abstimmung kommen. Andere
mochten glauben, sie kämen noch früh genug, w nn fie zuerst
zu Mittag äßen. Ein ferne« er Grund ,st der, zu beweisen,
daß eine große Menge »er Wähler in der öff ntlichen Abstimmung

sich zu stimmen g<-nirlni; si< stimmten auf gar keine Seile.
Dieß kann man beweisen. Hecc Präsident, meine Herren!
Ich halte dafür, dieser Umstand sei ein sehr unorhedlicher Grüns
für Kassation. A S zweiter Grund wie» angeführt, ver Prä-
flveur, welcher eigentlich die Versammlung hätte eröffnen sollen,
habe sein Amt uichc nach Form einem andern übertragen. Ich
gebe zu, daß diese» der Fall »var, aber auf der andern Seil«
>st dieß eben so Uebung. UedcigenS muß auch drdachl werden,
daß daS Volk ungemein laug warten mußte, wodurch man
schon bei Anfang der Versammlung warten mußte, da eö über
eine Grunde dauerte, bis man ankeng. Niemand wollte die
Versammlung eröffnen. Endlich frägt man den Bezirklsev
waller, waS daS für ein« Ordnung sei, man solle unS den
Präsidenten bringen. Man bringt ihn, aber er sagt: ich biu
mchr dazu beauftragt, ich habe keine Au orisalion dazu. Man
frägt den B-zirkSv.rwalter; dieser sagt, e» habe Herrn HäSler
au?or>sirt; dieser lagt nein! Endlich giebt er zu, so >ei eS

vergessen worden u o findet daS Schre den in seinen Akten.
Nun eekläil Herr P äfldent Häsier: ich bin nicht der Mann,
diese VersammiUNg .« eröffnen, un» als Wiclh könnte ich bei
diesem großen Zulauf von Leuten jetzt auch nicht Zeit finden ;
ich übertrage daher die Eröffnung dem Herrn Regierungsstatl-
Halter Seiler. AlS er viele» erklärte, waren wahrscheinlich alle
Gemeinderäche anwesend; Niemand reklamirce, das sei nichc
recht. ES würd« also auch nicht algefoche» worden sein,
hätten nicht böswillige Leute den Vorfall benutzt. Man bar
e» sich zum Maßstab angenommen, daß deßgleichen hier der
Alterspräsident bet Eröffnung der Versammlung seine Os-
liegenheuea dem Herrn Strand übertragen hat, und der Große
Rath reklamirle auch nicht dagegen Ich glaube daher, eS

sei auch hier kein Grund zur Kassation der Verhandlungen.
Ein driller Gründ wird angeführte ja, eS habe „gestrubl"
bei der AuStheilung der Stimmzettel; eS sei nach Wahlbecrug
gerufen worden. Mau Hai die Sache uiue.suchc, den Fehler
auSgemittett und auch gesunden. ES fand sich wirklich ein
Mann au» dem Lülschenthal, der zwei Zettel halte; allein bei
der AuZmittluug ergav es sich, daß das Eine ein Wahlvorschlag

sei uns er aUo nur einen Stimmzettel habe. Der Vor-
rvurf Von Wahldeleuz ist als grundlos. Ich möchte nun
fragen, oo man. wenn daS ganz Umgekehrte der Fall wäre,
wenn H r Häsler lein Amt dem Bezirksvwwaller üvertraqen
häcie, sich dann auch beschwert hätte? Gewiß nicht; allein
das wollte man nicht, da man ihn nicht kannte. Herr Präsi-
dent, meine Herren! es wi d jetzt der Fall sein, daß nu- die
Kassation in Frage steht; ich behalte Mir aber dann das Wort
vor in Betreff unserer Kommissäre, der Untersuchungen und



de: Behandlung U!>seiS Amtsbezirks. Kassirt nur, es ist mir
gleichgâitig. Die Verhandlungen giengen dis zur Austheilung
ter St>mmzettel für de» Vorschlag dcS Ger cktspräsidenren ru-
hìg ver sich. BiS dahin habe ich das Protokoll geführt und
meine Notizen gemacht ; nachher habe ich eS dem Bezirksver-
wafter abgegeben und er legte eS zu den Äk en. Es liegt in
meiner Pflicht, daS rechtliche Oberlänvervolk hier zu rechtfertigen

über daS, was bet dieser Gelegenheit und schon früher
über dasselbe verbreitet wurde Ich stimme gegen die Kassa-
r on.

O b r e ch t. Ich muß eine kleine Berichtigung anbringen.

Zwei Redner sagten ich hätte alS Alterspräsident, hier
such mein Amt einem Andern übertragen, und mau will
damit den Gemeinseralhspräsidenlen von Gsteig rechtfertigen.
Ja, das ist e:waS ganz anderes: ich kann mich auf V-riassung
und besetz berufen, wahrend der Andere gesetzwiv.rg handelt«.
Wen» ich französisch verstände, so hätte ich »S nicht gethan;
ad r weil ich keinen Dolmetsch neben mir hatte, so that ich
es. DaS ist der Grund. Ich habe nicht nur nach dem Buchstaben

des Gesetzes gehandelt, sondern ich glaubte auch, wirklich

einen Alterspräsidenten beauftragen zu lollen. D.r einzige
Grund aber ist, weil ich die französishe Sprache nicht
verstehe.

Ts ch a r ner von Kehrsatz. Herr Peäsi-ent, meine

Herren! Noch ist ein Grund nicht berührt worden, auf den
ich ganz besonders aufmerksam machen möchte. ES wurde
nämlich gesagt, daß b.'i der zweiten Abstimmung 141 Stimmzettel

mehr ausge heilt wurden als bei der ersten. Das ist sehr

wichtig, daß nämlich nicht im Verlause der Verhandlung etwa
f emde Elemente hinzugekommen seien. JH sage nicht, daß eS

dort wirklich stattgefunden; aber der Umstand ist mr lehr
wicht'g. Man hätte daS Lokal schließen und so verhindern
sollen, daß fremde El-mente hinzuträten. Ich nehm« an, die

litt Personen seien gekommen, nachdem der Präsident ange-
kragt hatte, ob alle Anwesenden stimmfähig seien. Die 141
sind also möglicherweise gar nicht kontrollier worden; man
kann also mit gleichem Grund vermuthen, daß sie das Stimm-
rechc nicht harren als, daß sie es harten. Waren sie e« nicht,
io irage ich» was war das für ein Unterschieb? Gs war also
im Interesse aller Partien, das zu untersuchen. Nenn würde
man es an einem Orte gestatten, so könnte eS auch an einem
andern versucht werden, und daher zu gefährlichen Präsum-
lionen Anlaß geben. DaS ist ein hauptsächlicher Grund,
warum ich dafür stimme, die Verhandlungen wieder von vocnen
anzufangen» damit dieser Uebelstand niSt in Zukunft von
andern Wahlkreisen nachgeahmt werde. Dann oestimmen mich
auch noch andere Gründe, aber dieser hauptsächlich.

Müller, Gemeindspräsident. Ich hätte daS Wort
nickt ergriff-», wenn ich nicht durch das Votum eines meiner Herren
Kollegen dazu wäre veranlaßt worden. Ich krage gerade auf
das Entgegengesetzte an. Ich will nicht die Unregelmäßigkeiten

rechtfertigen, auch nicht den Borfüllen das Wort resen.
Allein eben so sehr als ich diese Vorfälle bedaure, bedaure ich

auch die Provokationen, die vsn gewisser Seite besonders stark
fielen; ich will auch nicht auf das eintreten, was später
geschehen ist. Der eine Grund, auf den man also die Kassation
stützt, ist der, die Versammlung sei nicht durch den Präsidenten
eröffnet worden, dem es zugestanden wäre. Ich frage nun
aber: ist es zweckmäßiger, daß ein schlichter Mann, der mit
der Sache nicht recht vertraut ist, die Versammlung eröffne,
oder daß ex dieß Jemanden übertrage? Ich kenne den §. 3
der Wahlverordnung auch und weiß, was er sagt; allein ich

appellire an alle Anwesenden, ob es schicklich sei, nachdem das
Volk eine Stunde gewartet, daß der Gemeinderarh zusammentreten

und erst noch deliberiren sollte, wer eröffnen loll. Ich
möchte fragen, ob nicht gerade dadurch Streitigkeiten entstanden

wären? Ich finde eS zweckmäßiger, daß der Präsident,
der auch durch das Altec gerechtfertigt ist, sein Amt Jemand«»
übertrug. Und er hat in seiner Wahl auch nicht gefehlt;
denn es hat sich iu der Folge gezeigt, daß gerade derjenige,
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dem er die Eröffnung übertrug, die meisten Stimm«» als Re-
gierungêstatlhaltrr machte. Ein zweiter Punkt ist der: Bei
der zweiten Abstimmung seien mehr Glimmende gewesen alS
bei der ersten. DaS ist durchaus nicht erwiesen. Ich habe die
Akten gelesen; all-in ich fand nichts darin. Erst be-m
Austheilen der Sttmmzettel verlor die Verhandlung den Charakter
einer ruhigen Versammlung, und es trat dann der Zustand ein,
von dem die Emen sag en., es sei eine Tragödie gewesen, die
Andern ein Lustspiel. Der Grund dieser Auftritte ist darin zu
suchen, daß Provokationen ergiengen im ganzen Amtsbezirke,
wie besonders in unserm Wahlkreise, Provokationen, die wahrhaftig

geeignet waren, solche Vorfälle herbeizurufen. Ich
erinnere an daS Provisorium, welches wir nun seit dem Frühling

haben. Sie kennen daS Schreiben, welche« der este
Kommissär an alle Gemeinden erließ und wie er sich betragen hat.
Sie kennen die Einstellung des Negierungsstatthallns, die
Uebergchung des Amisverwesers, eines Ehrenmanne«, der das
Zutrauen von Weißen und Schwarzen bat. Er wurde durch
einen Mann ersetzt, der, ich sage es offen (persönlich habe ich
nichts gegen ihn), in politischer Beziehung das Zutrauen bei
den Weißen verloren hat, namentlich durch seine Arbeiten in
der abgestandenen „VolkSzeitung" ; daS weiß Jeder. Wann
soll nun dieser provisorische Zustand aufhören? Ich glaubte
doch, die gemüthliche Anarchie sollte bald einmal aushören können.

Um auf bis Verhandlungen zurückzukommen: kaum sah
der provisorische Bezirksvenvalrer einigen Tumult, so erklärte
er di« Versammlung als aufgehoben, ahne baß man eine
einzige Reclamation over Streitigkeit gehört här-e. So habe ich
eS in den Akten gefunden. Ich sage zum Schluß Gebt uns
unsere Beam-e» zurück, die daS Volk will, und beseitigt
diejenigen, welche Ursache der Ruhestörung sind, >und weiß und
schwarz wird zufrieden sein.

N i g g e l e r. Herr Präsident, meine Herren! Ich
erlaube mir auch ein Wort in dieser Angtlegenheir, obwohl ich
zum Voraus weiß, daß eS nichts nützen wird, da ich denke,
man werd« auch heute damit enden, nach gewiss.? Form Rechtens

zu kasstren. Ich finde nun aber, es seien keine Kassa-
ttonsgründe vorhanden, oder jedenfalls weniger als bei andern
W hlen, du man bestätigt Hak. Vorerst wird angefahrt als
Mund der Kassation der Verbacht von Betrug. Herr Regie.
rungSpräfldenl Blölch hat zwar selbst zugestanden, der angeb-
iich- B-lrug sei nicht erwiesen und dieser Betrug könne alio
auch niSt angenommen werden. Hingegen hat er gesagt, eS
sei im höchste» Grade auffallend, daß sich bei der frühern ös-
fenclichen Abstimmung bloß 943 Anwesende gezeigt hätten» bei
der spätern geheimen aber 14! mehr. Ich sehe nun in diesem
Umstand durchaus nichts Auffallendes. Ich sehe nicht nur
keinen Beleg von Betrug darin, soiirern eS kann durch
Beispiele nachgewiesen werden, daß an andern Orten AchnlicheS
geschah. So waren hier in Bern z. S. regelmäßig bei der
ersten öffentlichen Abstimmung über den Piäsitenren immer
bedeutend weniger Anwesende als bei der nachherizen geheimen
über die Wahlen selbst. I» der Münstcrgemeinde wird sich

ungefähr das Gleiche yerauSg! stellt habsn» »-e Verhältnisse sind
mir nicht mehr ganz genau bekannt; in ier heil. Geistkirch«
wurden bei der Präsidentenwahl 1799 Summende gruählt, bei
der daraus folgenden geheimen Abstimmung aber 1999, also
ein« Vermehrung von nicht weniger alS L99 Mann. Man
fand das durchaus in Ordnung und Niemand hätte daran
gedacht, einen Betrug dahinter zu v-rmulhen; vielmehr nahm
man au, es fti ganz regelmäßig zugegangen. Ueberdieß weiß
Jederman, daß die Zählungen öffentlicher Abstimmungen nie
so genau sind, wie die geheimen, uuo daß leicht Irrthümer ein-
schleichen, und endlich kommen auch so und anders Leute wahrend

ter Verhandlung s-îbst. Herr Tscharner hu gesagt, es
sei gefährlich. Jemand zuzuless.n. ohne ihn anzufragen, ob er
stimmfähig sei oder nicht. Das -st iheilweft« richftg, wenn man
ganz Haarschars nach dem Gesetz versah- en will wenn man
uach der ersten Aufrage d-S Piäsianilen, ob Jemand da sei,
der nicht stimmberechtigt ist. die Thüren schließen und Niemand
mehr hineinlassen will. Allein wenn man dieses will, so sind
wir wahrscheinlich alle zusammen unregelmäßig gewählt Nenn
ich bin überzeugt, in keiner Gemeinde des KantonS wird so
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streng vers hren, daß Niemand dazu und Nie nand davon gehen
könnte. Wenigsten« in Bern, die Herren Kollegen von hier
«erden e« tnstaiigen, ist auch nicht so ganz erckt verfahren
worden, und doch wird hier ^hr regelmäßig gewählt. Such
hier waren während der ganzen Verhandlung die Thüren offen,
man ging hinan« und herein; so am 5. Mai und so auch

l-tzthin. SS fragt fich nun heute: ob wir bei Gsteig den gleichen

Maßstab anwenden wollen, wie anderSwo. Wird der
glerche Maßstab zu Grunde gelegt, so ist in dem angefühlten
Umstände durchaus nicht« Auffallende«, am allerwenigsten ein
Bewei« von Wahlbelrug; will man aber einen andern Maßstab

annehmen, weil radikal gewählt wurde, nicht konservativ,
und finder man «» deßhalb auffallend, so lassen fich freilich
verschieden« Schlüsse daran« ziehen, und ich habe nicht« vage-

gen. Zweiten« stützt fich Herr Blösch darauf, es sei offenbar
ein KassaltonSgrund darin, daß der GemeinderathSpräfivenl
von Gsteig die Versammlung nicht selbst eröffnete, sondern

Herr RegierungSstttthalrer Seiler. Herr Präfi-ent, meine

Herren, in erster Linie ist bereit« darauf hingewiesen worden,
wie fich die Sache so gestaltet hat. S« ist nämlich von Mit-
gliedern, die bei der Versammlung anwesend waren »

bemerkt

worden» daß der Herr außerordentliche Kommissär Müller e«

unterlassen habe, den EinwohnergemeinderartzSpräfidenlen von
Gsteigwyler einzuladen, ihm die Stimmzettel zu übermitteln
und überhaupt die gehörigen Anordnungen zu treffen. Im
Weitern wurde bemerkt, daß die Versammlung habe eine ganze
Stunde warten müssen, bevor sich irgend Jemand zeigte, der
die Verhandlungen eröffnet hätte. Endlich wurde auch
angeführt, Herr GemeinderalhSpräsidenl Hä«l»r sei außerordentlicher

Weise herbeigerufen worden und der Herr Kommissär habe

ihn dann gefragte 0b er etwa ihm sein Amt übertragen wolle,
die Versammlung zu eröffnen. Unter solchen Umständen wüßte
ich nicht, wie ander« hätte verfahren werden sollen, al« wie
wirklich verfahren wurde. ES ist auch nicht zu übersehen, daß

der Einwohnergemeinderalhspräfioenl von Gsteigwyler ein Landmann

ist, jedenfalls kein Gesetzeskundiger, der die Berhanvlun-
gen hätte gehörig leiten und eröffnen können. Ja, wenn er

allfällig wäre zu rechter Zeit in Kenntniß gesetz -v»rd«n„ daß

er zu funklioniren habe, wenn er Zeit gehabt hätte, fich mit
den Umständen vertraut zu machen, dann hätte er auch
allfällig seine Obliegenheiten erfüllen können. Allein da er
augenblicklich au« seiner Wirthschaft herbeigeholt wurde, konnte

man ihm dann auch zumurheu, sogleich die einschlägigen Gesetze

zu kennen? Ich glaube nicht. Herr Präsident, meine

Herren, e« ist ihm also nicht« andere« übrig geblieben al«
Jemanden zu bezeichnen, der gesetzeskundiger war al« er. Man
sagt aber: der Gemeinderath selbst hätte di ß thun sollen,
nicht der Präsident von fich au«. Ich glaube, die Schuld liegt
nicht am Präsidenten, sondern am Kommissär selbst Hält»
der Präsident auch allfällig den Gemeinderalh in der Kirche
zusammenberufen, so hätte man gewiß eine andere
Einwendung gebracht: ja, der Gemeinderalh sei nicht gehörig

geboten worden, oder er sei nicht im gehörigen Lokal

versammelt gewesen. Am Ente wäre etwa der
Gemeindschreiber oder da« Protokoll nicht an seinem Platz gewesen.

Oder hätte der Präsident zur Versammlung allfällig
sagen sollen: Ihr habt nun eine Stunde gewartet, Ihr müßt
aber noch länger warten, denn ich will zuerst den Gemeinderalh

zusammenberufen, der Jemanden bezeichnen wird, der die

Versammlung eröffnet. Ich glaube kaum, daß diese« der
Versammlung sehr angenehm gewesen wäre, sondern vielmehr, die

spätern Auftritte hätten dann noch später erfolgen können.
Endlich brachte der Bezkksverwaller selbst den Präsidenten auf
diesen SuSweg, indem er fich selbst anbor, das Präsidium zu
übernehmen. Ich bin auch überzeugt, wenn der Bezirksverwalter

da« Präiidmm selbst übernommen hätte, wenn er dann
zum definitiven P äsidenren und am Ende zum Regieruagê-
sìa'thalier wäre vorgeschlagen worden, tie Sache wäre dann
ganz in Ordnung; aber weil das nun nicht so ist, so fiadec
man eS auch nicht in der Ordnung. Ich mache noch auf frühere

Fälle aufmerksam» wo mehrfach auf ganz ähnliche Weise
verfahren wurde. Diese Fiaze war auch schon mehrmals vor
dem Großen Rarhe, und nie wurde deßwegen kasfirt. Man
hat immer gesagt, dieses provisorische Präsidium sei eine un-

wesentliche Formilitär, und jedenfalls könne es nicht Gegenstand

eines KassalionSgrunte» sein. Bei Münster kam ein
wicht gerer Verstoß zumVorschein Allein waS hatdaS auf fich ob
dies« oder jene Person daS provisorische Präsidium iührr?
Da« hat du- chaus keinen Einfluß auf die Wahlen Bei Münster

aber, sage ich, wu de rcklamirr über >inen andern
Umstand ; man zweifelte, ob da« Resultat der Gemeinde Genevez
ei« richtige« sei; man verlangte daher, daß die Stimmzettel
cntfiegell und verglichen wurden. Die beireffende Versammlung

schlägt die Oeffnung und Bergleichung der Stimmzettel
ab, und man wußt« doch nicht, ob vielleicht 100 oder 150 oder
auch nur 50 Stimmzettel in einem Pocket zu viel entkalken
waren» ob vielleicht so v'ele von jener Gemeinde zu viel
eingegeben worden find. Man bestand darauf, daß man annahm,
e« habe jedenfalls «ine Art von Betrug dabei stattfinden können

; jedenfall« 'ei e» erlaubt, an der Richtigkeit der Verhandlung

z» zweifeln. Die Reklamation wi-d abgew,-sen. Damals
sagte un« der nämliche Herr Blölch al« Berichterstatter: die
Sache sei nicht so zu verstehen, fie sei auch nicht so wich ig,
um eine Kassation zu veranlassen; man kalfirte auch wirklich
nicht. Freilich waren dort olle Wahlvorschläge konservativ
ausgefallen, die R k>amatiou k-m also nicht in Betracht. Bei
diesem Punkt erlaube ich mir noch ein« Betrachtung
anzuknüpfen. E» ist bemerkt worden, Herr Kommissär Muller habe
dem Präsidenten durchaus keinen «ufirag gegeben, die
Versammlung zu eröffnen, er habe ihm die Siimmzenel nicht
geschickt, so daß deßhalb di« Versammlung genöthigt war, ein«

ganze Stunde zu warten. Ich din nun sehr begierig, zu
erfahren, ob die Regierung »in solche« Benehmen eine« Kommissär«

hingehen läßt, oder ob sie ihm, wie e« fich geziemt,
bereit« einen gehörigen Berwei« ertheilt hat. In ande-n Bezirken

hat man die Sache sehr streng genommen. Ich mach«
Sie z B. aufmerksam auf die langen Korrespondenzer?, welche
die Regierung mit dem Regierungsstatthalter von Steigen
gepflogen hat, der zwar allen Präsidenten die Stimmzettel zur
rechten Zeit verschickte und überhaupt alles geihan hat, wa«
da« Geietz vorichreidr. Dessen ungeachtet hat man ihm vor-
geworfen, die Zeit zu den Waplverhandlungen !ei nicht gehörig

bekannt gemacht worden. Man hat ihm eine Zurechtweisung
über die andere zugeschickt, oder wenigsten« »in« Mahnung

um die andere. In diesem Fall» haben wir aber eine»
außerorventl. Kommissär, von dem man hätte erwarten solle«,
er mache die Sache außerordenttich gut. Derselbe macht aber
gar nicht«, er Übersicht ckt dem Gemeinderalh gar keine Stimmzettel,

er averlirr den Präsiden?«!, gar nicht. Da scheint e«,
man habe für denselben keine Vorwurfe; doch glaube ich, man
sollte für außerorveniliche Beamte die gleiche Elle anwenden,
wenn fie fehle«. Endlich hat man gesagt, ein KassationSgrund
liege auch darin, daß später Unordnungen entstanden s.iea.
Ich mache Sie aber darauf aufm rksam, daß diese Unordnun-
»en nach den Wahlen, die bereit« vorgenommen waren, statt
fanden. Selbst Herr Blösch hat zugegeben, daß namentlich de»
erste Borschlag der RegierungSstatthalterstelle durchaus in Ordnung

vor fich gegangen sei und ohne daß irgend etwa» gefehlt
worden wäre. Diese Verhandlung soll also nicht kasfirt wcr-
den. Bei der zweite« Verhandlung seien Stimmzettel verloren
gegangen. Allein ich sage: für Kassation der ersten ist kein
Grund vorhanden. Die Unordnungen, welch« später einstanden,

haben aus dieselbe gar nicht influirt, weil fie bereit«
beendet war. Ich mache Sie noch aus die Wahlwrhandlungen
von Biel aufmerksam. Dort hatte man gerade auch den
Vorschlag für die RegierungSstatthalterstelle vollendet; darauf enr-
standen auch Unordnungen, sogar Prügeleien (ich glaube in-
dessen, daß sie nicht in der Kirche geschahen), jedoch Unordnungen

der Art, baß die Verhandlungen nicht weiter fortgeführt

werden konnten. Run ist dorr ve- Vorschlag für H-rr
Regierung«starrhalter Schwab durchaus in Ordnung und ais
zu Recht bestehend betrachtet worden. Man hatte nicht ei»
mal den Gedanken, daß dabei eroaS gefehtt worden sei, indem
man sag?e, dee spätern'Unorvnungen haven auf jene Verhandlung

nicht influirt. Hier aber ist nun Herr Seiler vorgeschlagen;

hier eben hätte »« ander« zugehen, man hätte einen
andern vorschlagen sollen. Ich bin überzeugt, daß alle Gründ«
nicht« helfen, daß man doch kassiren wir»; indessen erlaubeich



mir doch, auf Abweisung d«S Antrag« des RegierungSralhet
«ozulragcu.

Wenger. Herr Präsident, meine Herren, über die

Frag», ob die Verhandlungen in Gsteig gültig seien oder nicht,
will ich nicht eintreten; hingegen eine Aeußerung kann ich nicht
unerwidert lassen. Herr Müller, Gemeintàprâfivent, hat fie

auSzeprochen, und fie ist, wenn nicht »oh, doch nicht »ichlig.
Herr Müller sagt, Herr Verwalter Müller habe durch takt-
toicS Benehmen den Grund zu den nachherigen Borfällen
gegeben. Dieß muß ich nun des Bestimmtesten von der Hand
weisen. Vielleicht giebt e« später Gelegenheit, näher in die
Sache einzut-eten, ich will fie jetzt nicht näher erörtern.
Vorläufig sage ich hier nur so viel über den Verlauf, daß Herr
Müller fich in keiner Beziehung in die V,rhandlungen mischte ;
er hat denselben beigewohnt als einfacher Bürger. Bereit»
«ach dem Borschlag für die R gierungSstatthalterstelle ist einiger

Tumult entstanden, der fich dann wieder legte, bib bei

»ustpeilung der Stimmzettel für die Richterstellen gänzlicher
Lärm entstand. Man hat nämlich von der Portlaube
herunter geglaubt wahrzunehmen, ein Wähler habe mehr als
«inen Stimmzettel erhalten. Nach dem allgemeinen Ruf: da
wird wirter betrogen! entüand ein ungeheurer Lärm. Dieser
dauerte einige Zeit. Hierauf rückte Herr B-zirkSverwalter Müller

gegen den Büreauiisch vor und erklärte (nach den Akren) :

Herr Präsident Seiler! Wenn Ihr nicht im Stande seiv,

Rahe und Ordnung zu handhaben, so sehe ich mich veranlaßt,
die Versammlung aufzuheben. Ein einziger Zeuge sagte aus,
Herr Müller Haie fich so ausgebrückt: Da Ihr, Herr Seiler»
nicht Ruhe und Ordnung handhaben könnt, so erkläre ich die

Versammlung für aufgehoben. Diese Deposition machte «in

Einziger, während alle Andern sagen, Herr Müller habe fich
so ausgedrückt, wie ich eben anführte. Nachdem er also die

Versammlung nicht sogleich aufgehoben, sondern nur gedroht
hatt«, fie aufzubeben, wenn die Ruh- nicht hergestellt würde,
wurde Herr Müller sogleich thätlich angefaßt. Herr Riggeler
führte an, es sei in der heil Geistkirche in B>rn auch die

Thatsache vorgekommen, daß bei der geheimen Abstimmung die

Zahl der eingegangenen Stimmzettel stärker gewesen sei als
vorher bei der Wahl de» Präsidenten die Zahl der Stimmenden.

Ich glaube nun, daß just das Gegentheil davon
stattfand. Bei der öffentlichen Abstimmung in der obern Küche
von Bern haben wir die Eifahrung gemacht (ich kann hier als
Zeuge sprechen), daß bei der Wahl de» Präsidenten 100 bis
LV0 Stimmen mehr gezählt wurden als nachher bet der
geheimen Abstimmung. Es ist also gerade daS Gegentheil der

Fall.

v. Steiger zu Riggisberg. Herr Präsident, meine Herren

Ich erlaube mir nur eine kleine Berichtigung. Herr
Riggeler hat bemerkt, dem RegierungSstatihalter von Sefrigen
sei mit Unrecht der Vvlwurf gemacht worden, daß er die
Vornahme der Wahlverhandlungen nicht zu gehöriger Zeit habe
bekannt machen lassen, wie und wo dieselben vor fich gehen
werden; er habe vielmehr Alle» gethan, waS ihm gesetzlich
obgelegen. ES ist mir leid, erklären zu müssen, daß Herr
Riggeler im Irrthum ist, odschoa die Sache notorisch bekannt ist.
Ich erlaube mir kurz anzugeben, wie es in dem Wahlkreis,
welchem ich angehöre, zu Thucnen, hergegangen ist. Das
Schreiben des Regi-rungdstatthallerS wurde erstlich nicht publi-
ziri; später erschien dann ein Artikel im Amtsblatt über
Vornahme der Verhandlungen. Nun kommt aber dasselbe nicht
in die Hände sämmtlicher Wähler. ES hätte wenigstens 8 Tag«
vorher von der Kanzel herab in der Kirche publizier werden
sollen; daS ist nicht geschehen. DaS Schreiben des Regicrungs-
stattvalters an den Gemeinderathspiäfidewen von Thurnen ist
eist am Abend vor dem Wahltage angekommen, 10 daß am
Acend vorher noch kein Mensch wußte, an welchem Orte man
fich versammeln solle. Der RegierungSstatihalter trug dem
Präsidenten einfach auf, die Versammlung im gewohnten Lokal
abzuhalten. Ja, Herr Präsident, mein« Herren, wo ist unser
gewohnte? Lokal? In dem Kirchlein von RiggiSberg. Er hätte
wenigstens sagen sollen, daß infolge der Trennung unseres
WahlkäS die Versammlung nicht mehr im gewöhnlichen Lokal
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stattfinde, sondern daß sich jeder Theil in seiner Kirche
versammle. In Folge dieser Mißleitung find einzeln« Fraktionen
unserer Gemeinde irregeführt worden. S« wäre also
nothwendig gewesen, von HauS zu HauS zu gehen und die Leute
zu bieten: also morgen ist Wahlversammlung! wie dieses zu
HaSlt geschehen ist.

V. Känel. Herr Präsident, meine Herren! Ueber die
Sache selber will ich nich!« anführen; si« ,st bereits deS Lan-
gen und Breiten besprochen worden und daS Resultat wird
vorausfichîlich doch da» nämliche sein. Ich erlaub« mir nur
ein paar Bemerkungen gegenüber Herrn Wenger, der ebenfalls
außerordemlicher Kommissär in Jnterlaken war und zwar als
dritter zur Rechtfertigung des zweiten einige« anführt«. Er
sagt, Herr Verwalter Müller habe den Verhandlungen als
einfacher Privatmann beigewohnt, und fich in gar nichts gemischt.
Ich bin auch der Anficht, er habe fich in nicht« zu mischen
g,habt; ob er aber fi« wirklich in nichts mischte, darüber kann
man sehr verschiedener Anficht sein. Herr Wenger sagt«, er
rapportire getreu nach den Akten; ich berichte auch gelreu nach
den Akten und zwar nach einem Bericht des Büreau'S von
Jnterlaken» unterschrieben von Präsident, Sekretär und
Stimmenzählern. In diesem Bericht heißt es wörtlich: „Schon
während dem Ablesen der Stimmzettel, also zu einer Zeit, wo
die Wahloperarion im ruhigen Fortschritt begriffen war,
erklärte Herr Dr. Müller dem Präsidenten der Versammlung,
er seh« ein » daß die Verhandlungen nicht bi« zu ihrem End«
geführt werden können, er werde sich genöthigt sehen, die
Versammlung noch vor ihrem Schluss« aufzuheben. Dieser erwiderte
ihm hierauf kalt, darüber werde die Versammlung entscheiden.
Hätte der Präsident der Versammlung gegen diesen rechtswidrigen

Eingriff öffentlich protestier so wären schon damals jene
Auftritte unvermeidlich gcwesin, die nachher erfolgten." Hieran»

gehl also nicht hervor, daß fich Müller dort al» einfacher
Privaldürger benommen habe, soneern al» etwa« mehr. Wie
hätte er fich sonst herausgenommen, ungesäumt zu erklären,
die Versammlung sei ouszupiben! Hatte Herr Müller da» Recht
dazu? Ich behaupte nein! Allerdings war er, wie Herr Wengev
sagte/nur berechtigt, als einfacher Bürger gegenwärtig zu
sein, und e» stand ihm erst zu, die Versammlung zu suspen-
Viren, wenn die Verhandlungen nicht zu Stande kamen. Herr
Seiler hat sich auf den ganz richtigen Boden gestellt, als er
sagte: die Versammlung solle entscheiden. Au» einer fernern
Srell« geht hervor, daß er allerdings nicht nur sagte: wen«
die Ruhe nicht zu Stande komme, so werde er die Versammlung

aufheben, sondern daß er sie wirklich und sofort ausgehoben

hat. Diese Stelle lautet: „Es entspann fich wieder ein
htfligts Hin- unv Herdrängen und ein gewaltiger Lärm. Der
Präsident der Versammlung schrill nochmals vermittelnd ein
und es gelang ihm, die Ausregung so weit zu mäßigen, daß
mit der Austheilung der Stimmzettel konnte fortgefahren werden,

al» er aber wieder auf seinem Platze war, trat Herr
Müller in drohender Stellung und mit aufgehobener Hand auf
ihn zu und rief ihm in herrischem Tone zu: „Herr RegierungS-
statthalter Seiler, als Präsident dieser Versammlung » Ihr seid
nicht im Stand«, die Ruhe und Ordnung zu handhabe», ich
eiklär« die Versammlung für aufgehoben." Dieser Bericht rührt
nicht nur von einer einzelnen Perlon her, sondern vom ganze«
Büreau. Ich sehe zwar, daß Herr Wenger den Kopf schüttelt,
allein es ist dennoch so; der Bericht ist von 8 Männern
unterschrieben, von denen man wohl annehmen kann, daß sie die
Sache richtig wahrgenommen haben und auch richtig rappor-
tiren; wenigstens ist da« Gegentheil nicht erwiesen. Ich frage
nun, ob, wenn dieses Benehmen stattgefunden hat, der Grund
der vorgefallenen Unordnungen nicht im Benehmen des BezirkS-
verwalrerS Müller liege? Ich glaube, ja. Ich will übrigens
kein Wort weiter verlieren, weil ich überzeugt bin, daß es un-
nütz ist. Ich stimme vollständig mit dem von Herr Riggeler
unv Andern Angebrachren überein und auch mit dem Antrag
auf Werthung der Wahlverhantlungen von Gsteig.

Wenger. Nur «in Wort über di« gefallenen Acußernn-
gen. Vor Allem möchte ich Herr v. Känel fragen: Hat er die

Prozedur vor sich?
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v. Känel. Die angeführten Stellen find dem Berichte
deS Wahlbüreau'S entnommen.

Wenger. Ich behaupte, das ist kein Aktenstück. Ich
erlaube mir noch zu bemerken, daß einzelne Zeugen mir ähnliche

Dispositionen machten; allein wenn ich fragte: Habt ihr
dak selbst gehört? dann sagten sie: nein, gehört haben wir eS

nicht selbst, man hat eS nur so gesagt. WaS die Stellung
von Herr Verwalter Müller betrifft, so habe ich bemerkt, er
sei von Anfang an in der Stellung eines Privatmannes ge>
Wesen, erst nachdem Unordnungen ausgebrochen waren,
handelte er in amtlicher Stellung.

Herr Präsident bemerkt, daS in Frage stehende Aktenstück

sei allerdings nicht der Prozedur entnommen, es sei eine
Erklärung des Bureau's an den Großen Rath. Ueber die
Richtigkeit oder Unrichtigkeit der enthaltene» Angaben wird
nicht «ingetreten, sondern diese Bemerkung lediglich gemacht,
damit man sich nicht länger über das Aktenstück streite.

v. Känel. ES ist möglich, daß Herr Wengcr das Ak«
ten nicht kannte; er hat auch die Untersuchung übe? diesen

Theil nicht geführt, sondern nur über die vorgefallene Schlägerei.

Wenn aber nicht die Schlägerei in Frage ist, sondern
die Gültigkeit der Wahloperationen, so muß, um gültig untersuchen

zu können, vor Allem der Bericht deS Wahlbüreau'S zur
Beachtung gezogen werden.

Weng er. Ich habe auch mehrere Mitglieder des
Wahlbüreau'S einvernommen und meine Aussagen find aus den Akten

geschöpft.

Müller, GemeindSpräfident. Auch meine Aussagen sind
auS den Akten.

Ni g gel er. Ich erlaube mir zwei Gegenbemerkungen
gegenüber Hrn. Wenger. Er sagt, Her? Müller habe im
Ansang den Verhandlungen als einfacher Privatmann beigewohnt;
nachher aber, wie daö Ding nicht mehr gegangen sei, wie er
wollte, alS Unordnung entstand, sei derselbe als außerordentlicher

Kommissär aufgetreten. Herr Präsident, meine Herren!
Ich Verstehe daS nicht so. Meine Ansicht ist die: wenn man
im Anfang alS einfacher Wähler bei eine? Verhandlung zugegen

ist, so bleibt man einfacher Wähler bis ans Ende und
steht dann alS solcher um-r dem Büreau der Versammlung.
Man kann nicht hintenher die andere Seite hervornehmen und
sagen: Ich bin Regierungsstarthalter; ich will jetzt befehlen,
und du, Präsident» bist auf die Seite gesetzt. So geht cS nicht.
Ich bin einfach Mitglied der Versammlung und muß dem
Präsidenten gehorchen, und allerdings, wenn Herr Müller so

aufgetreten ist, wie Ihnen soeben gesagt wurde, so ist er der Scorer
der Ordnung, und wenn dieß ande-Swo vorgekommen wäre,

so wäre eS vielleicht noch ärger hergegangen. Wenigstens ich
könnte unter diesen Umständen nichts anderes einsehen, als
daß Herr Müller der U-hiber deS ganzen Skandals war. Hätte
übrigens Herr Müller, statt den Präsidenten so anzufahren,
wenn er nicht Ordnung schaffe, so werde er die Versammlung
ausheben, zu seinen Leuren gesagt hä-te: habt euch stille; man
hat der Partei Männer zur Kontrolle an die Hand gegeben,
daß eS geht — to bin ich öberz-ugt, die Betreffenden hätten
geschwiegen. Allein Herr Müller wollte nicht daS; er ist lieber

mir seiner getreuen Schaar auf das Büreau zugenickt und
bat durch provozirende Aeußerungen seine Leute bestärkt, statt
sie abzumahnen. Sine zweire Bemerkung ist die: eS sei mit
der Abzahlung der Stimmen in der hl. Geistkirche von Bern
nicht so gewesen, wie ich sagte. Angenommen, die Behauptung
deS Herrn Wenger sei richtig, so ist in diesem Falle viel eher
der Verdacht von Betrug denkbar, wenn nämlich bei der öffentlichen

Abstimmung 200 Stimmen mehr gezählt wurden, al»
nachher bei der geheimen. Denn es ist nicht anzunehmen» daß
200 Personen nur kommen, um den Präsidenten zu wählen,
sondern gerade daS Andere ist die Hauptsache, und wer bei
der öffentlichen Abstimmung ist, wird gewiß auch bei der
geheimen bleiben, wenigstens bei der ersten. Man muß dann

aber nicht gleich mît d:m Vorwurf auf Unterschleif und
Betrug kommen; denn bei einer großen Versammlung kann man
sich bei der Abzählung sehr leicht irren. Wenn sich also auch
die Herren von Bern irren können, so soll man es den

Bewohnern von Gsteig auch nicht gleich schlimm ausdeuten, sondern

die Einen für gleich ehrlich halten, wie die andern.

Karlen Major. Soviel ich gehört habe, ist zugegeben
worden, daß auf verfaffungS - und gesetzmäßige Weis« verfahren

wurde, bis zur Austveilung von Stimmzetteln für die

Gcrichtspräsidentenstelle. Man sagt jedoch: eS seien bei der
geheimen Abstimmung mehr Stimmzettel ausgetheilt worden.
alS bei dec Wahl vom Büreau Stimmen waren ; daS ist aber
unerheblich. Ein zweiter Einwarf ist: es sei ein einseitiges
Büreau gewählt worden. Dasselbe würd» aber kontrollirt.
Also auch darüber ist nicht viel Erhebliches zu sagen. AIS
dritter Grund wird angeführt, der GemeinderathspräsiSent,
dem erst bei der Versammlung selbst der Auftrag gegeben
wurde, er solle sie eröffnen, und der du S Dekret wahrscheinlich
nicht gelesen hatte, habe stak? dem Vezirksverwalter Müller das
Präsidium dem Hrn. Seiler übertragen. Tarin sieht man nun
eine Ungesetzlichkeit. Ich für mich finde dieß ganz natürlich.
Viel natürlicher, als «S in Viel war, wo die Verhandlungen
am Sonntag unterbrochen und am Montag fortgesetzt wurden.
Ich weiß nun schon, daß man die Verhandlungen kassiren wird,
vaS scheint schon lang ausgemacht zu sein; ich will aber auch,
daß daS Bcrnervolk wisse, wie man verfahre. In Gst-ig kas-
sirt man weil der Präsident auch als Regierungsstatthalter
vorgeschlagen wurde. WaS nun die stattgehabten Unordnun-
gen betrifft, so ist von den HH.Niggcler und v. Känel besonders

gur hervorgehoben worden, daß der abgeordnete Herr
Müller der Stifter der Unordnung war. Er gab dem Zeug
daS Holluh und ich denk-, wenn er recht in Ausschwung käme,
er würde noch zu Vielem sein Hvllah geben. Ich stimme zur
Genehmigung.

Wild bolz Herr Präsident, meine Herren! Ich erlaube
wir auch ein paar Worte Ich hatte nichts gesagt, wenn dem

Geschäfte nicht eine besondere Wichtigkeit beigelegt würde.
Wir muffen von drei, vier Seiten her hörw, dre Grünte
ziehen nicht, die Sacke sei zum Voraus schon abgemacht worden.
Das sagt man. Ich für mich gebe einen solchen Vorwurf
dahin zurück, von woher er kommt, und finde dieß ungeziemend.
Ich würde oft vergehen, zu schweige» allein ich bin cS meiner

Wählerschaft schuldig, mich dagegen zu erheben, deß man
mich, meine Meinungsgenosscn una die Regierung, jeven
Augenblick, ich will nicht sagen, schell.», aber doch Junge sage,
die man hier wenigstens nicht sagen sollte. Ich will nicht
lang sein; aber damit mau wisse, warum ich stimme, deß die

Wahlverhandlungen kassirr werden, bin ich so frei, kurz meine
Gründe anzugeven. Es wurden also hauptsächlich drei Punkte
Vorgebracht; erstens weil bei der geh imen Abstimmung läv
Stimmen mehr vorhanden waren, als bei der offenen Man
hat darüber bereits schon lange gesprochen; allein der Herr
Berichterstatter selbst sagte ja, darauf lege er kein Gewicht.
Ich für mich lege darauf au« keines. De? zweite Grund ist
der: Herr Häsler habe als Gemeinderathspräsivent anstatt ge-
setzmäßig die Leitung der Ve sammlung selbst zu übernehmen,
dieselbe dem gew. Herr RegierungSstatthalter Seiler übertragen.

Das Gesetz schreibt eS nun anders vor: haß der Ge-
meinderathSpräsident die Versammlung selbst l-ite und im
Verhinderungsfälle habe der Gemsinderaih ein anderes M tglied
zu bestimmen. DaS, Herr Präsident, meine Herren, ist die
bestimmte Vorschrift deS Gesetzes, und diese ist verletz! worden,
indem nicht ein anderes Mitglied deS Gcmeinterathes, sondern
Herr Seiler die Leitung übernommen hat. Ich will damit der
Versammlung keinen Vorwurs machen; denn ich begreife auch,
daß eS dazu kommen konnte, da man sagt, cS sei früher so

Uebung dort gewesen, allein ich erwähne dieß nur, um zu
zeigen, daß man einen gesetzlich ziehbaren Grund habe. Auf diesen

kommt eS mir an, nicht auf politische Sympathien und
Antipathien. Der dritte Grund ist der: daß nach der Wahl
die Stimmzettel wenigstens theilweise zerstört worden seien. Ja,
Herr Präsident, meine Herren, daS ist eiu Kassaciousgrund



und ein wichtiger» und einer von denen, auf die ich mich
berufe» gegen rie Genehmigung der Wahloperat onen zu stimmen.
Warum? Weil vas Gesetz vorschleibt. daß in dee Amrswahl-
versammlung von den Del-girken der einzelnen Versammlungen
auf Verlangen alle Stimmzettel sollen geprüft werten. Nun
aber, wenn ein Theil vcwon zerstört worden ist» so kann doch
wahrhaftig dem Gesetz nicht mehr Genüge geleist«t werden.
DaS ist vielleicht der gewichtigste Grund und ich glaube
nachgewiesen zu haben, d.«ß d»r Antrag der Regierung sehr begründet

ist. Be diesem Anlasse hat man die Wahlv-rhanvlun»
gen von Gsteig mit denjenigen von Biel verglichen. Ich
frage Sie aber, meine Herren, ist in Biel etwas derartiges
geschehen? Gin? in Viel Stimmzettel abhanden gekommen?
War in der Kirche auch eine Prügelei, daß man die Kanzel
herunterriß und die Stühle zertrümmerte? Mir nicht«». Ich
»rage Sie, ist dorr so etwas geschehen, wovon heute auf de-
dauerliche Weise der Ausdruck gebraucht wurde, tie Einen hätten

eS für eine Tragödie, die andern für ein Lustspiel
angesehen? M-t nichren. ES hat mich bemüht» daß bei solchen
Scenen noch ein Mitglied sagen konnte» man wisse nicht» ob
es ein Lust piel gewesen sei. Wenn solche Ansichten im Amte
Znterlaken her-schen würden, so gäbe dieses ein trauriges Bild
vom Zustande der Bevölkerung; ich hoffe aber, eS sei nicht so
der Fall. Endlich muß ich noch meinem ehrenwerlhen Herrn
Kollegen Riggeler bemerken, daß, wenn er sich auf Verdaliea
deS Herrn Regierungspräsidenten beruft, er die betreffenden
Stellen wörtlich anrühren soll, ganz gleich» wie sie ausgesprochen

wurden, nicht wie Hrn. Riggeler beliebt, ihnen eine
Färbung zu geben und dabei die Hände zu zerwerfe». Denn es
nt nicht richtig» daß man nur auS politischen Rücksichten
k.-ssiren will.

Karlen v. d. Mühlematt macht die Bemerkung, daß er
nicht begreifen könne» wie man sich »och lange darüber streiten
könne, da auâ einem Schreiben des Lüreau'S hervorgehe» daß
dies.» selbst die Kassation wünsche.

Jmobersteg. Herr Präsident» meine Herren! ES
mag materiell ins Gleiche kommen, ob für die RegierungS-
statthalrerstille von Jarerlaken ein neuer Vorschlag gemacht
werden soll oder nicht, da Herr Seiler mit großer Mehrheit
gewählt wurde; es mag in« Gleiche kommen» ob Sie hier so

oder ander» entscheiden; aber namentlich mag es der Bevölkerung

von Znterlaken nicht gleich sein, und auch der sämmtlichen

Partei nicht, da sie mehr oder weniger solidarisch mit
dieser Bevölkerung ist, wie die Sache vorübergehe. Herr
Präsident, meineHerren! Als man seiner Zeit sämmtliche Groß-
rathSwahlen erledigte, hat mangefunden, man könne über ein«

ganze Menge von Unt'örmlichkeiten hinweggehen. Damals
aber hat die Regierung erklärt, in Zukunft werde man sehr
streng sein. Nach meiner Ansicht sind seither eine Reihe von
Fällen vorgekommen, wo man mit ungleicher Strenge zu
Werke gieng. Ich kann solch- zitiren. Man hat ieinec Zeit
auch Vergleichungen gemacht mit ähnlichen Fällen» wie heule
einer vor uns liegt. Heute aber will man stceng sein, heute,
da eine Unförmlichknr vorl egr» die an und sär sich nichts
»st. Dean ob ein proviioriiches Präsidium von dieser ooer
jener Person geführt werde, daS ist ein sehr unwesentlicher
Punkt. Jetzt aber bängt man sich an dies«» Punkt, während
man bei andern Orten, wie bei Münster, die Sache viel
leichter nahm, da doch bort vielleicht ein andere» Resultat
hätte zu Stande kommen können» wenn der Reklamation Gehör

geschenkt worden wäre, während hier der gerügte Uebel-
Aanv ohn- Einfluß auf daS Resultat war. Ich will auf die
einzelnen Gründe nicht eintreten; es würde dieß nur eine
Wiederholung dessen bilden, waS bereits gesagt wurde.
Hingegen möchte ich auf einen Punkt aufmerksam machen,
ungeachtet ich auch hier etwas wieverholen muß. ES wäre nämlich

nach meiner Ansicht ungerecht, ja gefährlich, wenn man,
wie es sich herauszustellen scheint, nunmehr die Bevölkerung
von Gsteig dafür oüßen lassen w-ll, nachdem durch ein takt-
loscS Benehmen sich nenne dieses mit Recht taktlos) des
Kommissärs Unordnungen entstanden sind. Es ist sodann nicht
anzunehmen, daß eiu jeder Präsident einer Einwohner-
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gemeinde genaue Kenntniß vom Gesetze habe. Deßwegen sollen

jedesmal, wenn politische Versammlungen stattfinden sol.
len, Anordnungen getroffen werden, nicht etwa bloß durch
Publikationen, sondern indem der Regierungsstatthalter dem
Gemeinderath die Sache speziell mittheilt und Stimmzettel
schickt. Da» ist nicht geschehen. Wer ist also die erste Schuld
da-an? Ganz gewiß Hecr Bezirksverwalter Müller. Man
wird zwar sagen, das set nicht aus böser Abficht geschehen,
sondern vielleicht auS Unk-nntniß oder auS Nachlässigkeit; aber
soll denn die Versammlung diese Nachlässigkeit büßen? Wie
gerirre sich Herr Müller an Ort und Stelle? Er läßt den
Präsidenten, Herrn Häsler, von Hause herrufen und sagt
ihm, er habe die Versammlung zn eröffnen. Hernach hat er
nach einem Zeugniß, nämlich nach der eigenen Aussage deS

Herrn Häsler, ihn gefragt: wollt Ihr etwa mir die provisorische

Leitung dec Versammlang übertragen? Ja, wie macht
sich das. wenn em außerordentlicher Kommissär (dazu hätte eS

gewiß keine» Kommissärs bedurft) sich von einem Gemeinde-
rarhspräsidencen eigenmächtig das Amt übertragen läßt? Herr
Müller scheint damals von der Anficht ausgegangen zu sein,
man müsse sich helfen, wie man könne, wenn man vergessen
habe, die gehörigen Anordnungen zu treffen; an einem O.te
müsse wenigstens angefangen werden, wenn die Leute 3—4
Stunden herkommen und schon lange gewartet haben. Herr
Präsident, meine Herren! Es ist aber noch ein anderer
Moment zu beachten, daß nämlich Herr Müller der erste Kandi-
dil der Konservativen im Amte Jnterlaken war und insofern
werden Sie mir doch zugestehen, daß seine Stellung ganz
gewiß nicht mehr eine ganz unparteiische war. Allein abgesehen

von allem dem komme ich auf den Hauptpunkt, den
bereit» Herr Riggeler hervorgehoben hat. SS ist nämlich Herr
Müller gus Regieruazskommissär in der Kirche von Gsteig
kein Iota angegangen, was geschah; er durste wohl beiwohnen,

aber nicht in der Eigenschaft als Regierungskommissär,
sonst könnte es jedem Regierungsstalthalter einfallen, in
Wahlverhandlungen einzugreifen. Die Polizei liegt in diesem
Falle einzig dem Präsidenten der Versammlung ob. H er war
eS Herr RegierungSstatihalrer Seiler, dem die Polizei zu Hand-
haben oblag und H-rr Müller war in der gleichen Stellung
wie jeder andere Th-ilnehmer, nur daß er als Kandidat por-
lirl wurde Wenn Unordnung entstand, so war eö an Herrn
Seiler, die Versammlung aufzuheben, nicht an Herrn Müller.
Noch muß ich bemeiken, daß man hier in Bezug aus das
Material nicht in der gleich günstigen Stellung ist, wie auf der
andern Geile, ehe Jeder in daS Heiligrhum (ich darf mich schon so

ausdrücken) der Prozedur hineinblicken kann Ja, Herr Prä-
fident, meine Herren, wenn daS gestat et wäre, so ließe sich

auch elwaS sagen. So hat unS seiner Zeit Herr Blösch eine
Menge Stellen auS dem Berichte des Herrn Kommissärs Ger-
wer vorgelesen, andere Stellen dagegen nicht. Es zeigte sich

aber, nachdem der ganze Bericht erschienen war, daß Herr
RegierungSp üsizent Blösch alles vorgebracht hatte» waS er zum
Nachtheil der freisinnigen Bevölkerung zu sagen wußte, nicht
aber, waS Herr Gerwer zu deren Rechtfertigung gelten ließ.
Der betreffende PassaS erschien dann freilich im Bericht,
allein wenn man die Einsicht in die Akten nicht hat, so ist

man immer in einer ungünstigen Stellung Herr Präsident,
meine Herren Noch ein« kurze Bemerkung über die

Behauptung des Herrn Karlen, daß daS Büreau selbst di«

Kassation verlange. DaS ist aber für uns nicht maßgebend,
sondern die Frage, ob der Fall wirklich der Art sei, daß sich

eine Kassation begründen lasse. UebrizenS stimmt der
Bericht als solcher nicht mit dem Schlüsse auf Kassation überein.

SS wurde gesagt, die Vergleichung dieser Wahlverhandlungen
mit denen von Biet sei nicht stalthaft, da der Fall ntchr der gleiche
sei. Allerdings ist der Fall nicht der gleiche» denn in Biel
kam eS dazu, daß man Truppen aufbieteu mußte, in Inter-
laken brauchte man daS nicht. Man hat «S seiner Zeit nicht
gesehen, oder nicht» davon wissen wollen, als in den ersten

Zeiten unserer Wahlbewegung in der Kirche zu Thnrnen sozu- -

sagen auf dem Altar Blut floß. Wie eS mir nun aber
scheint, kommt eS immer darauf an, auf welcher Seile
Blut fließt, um es zu bemerken. Ja diesem Falle flnd die

Liberalen in großer Mehrheit, die Schwarzen in Minderheit;
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man kann also nicht sagen, daß die Liberalen die Unordnung
veranlassen, denn fie hätten keinen Zweck dafür, wohl aber
fallt die Schuld auf vi jenigen, welche jetzt freilich ihren Zweck
erreichen dadurch, daß die Verhandlungen kassirl werden. Man
soll auch auf diesen Umstand sehen und nicht immer Verdächtigen.

Denn nicht von denj uigea, welche die Sache sozu-

tagen in der Hano hallen, konnten die Störungen herrühren.
Unter den obwaltenden Umständen und in v«rgleichung, wie
bei andern Wahlversammlungen ungeachtet des materiellen
Ergebnisse« verfahren wurde, stimme ich für Aufreckthaltung
der Waylverhandlungen in Betreff der RegierUngSstatthalter-
stelle uad d-r Wahl deS Bureau».

Stertler, Fürsprecher. Herr Präsident, meine Herren!

Ich beoaure, daß dieser, wie auch andere Berarhung»-
geg,»stände nur auf da» Gebier der Persönlichkeiten herübergezogen

wurde. SS ist diese» um so bedauerlicher, als der

He r Berichterstatter. Herr Regierungspräfidens Blöich, keine

veran assung dazu gegeben hat. Denn er hat erklärt, er
wolle nur Thatsachenjanführen, die absolut nochwendig find, um
den Antrag der Regierung zu begründen; er führte keine
Parteien an und auch keine Namen und man hätte also auch
erwarten dürfen, man werte den Kampf von der andern Seile
auf gleiche Weis« aufnehmen. WaS geschieht nun? Ich habe
bi» jetzt zugehört und wollte daS Wort nicht ergreifen, geleite?

vo« der Ueberzeugung, die Majorität deS Großen RalheS
solle sich nur rein an da« Faktische halten; die Opposition
aber ergeht sich in Persönlichkeiten- Ich frage: ist «S am
Orte, hier den Herrn Bezirksverwalter Müller geradezu der
Urheberschaft der vorgefallenen Unruhen zu beschuldigen? Ist
e» der Fall, daß man, gestützt auf Zeugenaussagen, solche
Anklagen beweisen kann? Wenn von unserer Seite «twaS,
und e» ließe sich doch gewiß etwas sagen, gegen Herrn Sei-
ler vorgebracht würde, dann ergienge» wenn gleich wir un»
nur an Thatsachen hielten, sogleich ein Geschrei von
Verdächtigung und dergleichen über un». Da aber von der
andern Seite so gegen un» gekämpft wird, so bleiben wir still
und überlassen e» dem unbefangenen Publikum, zu urtheilen»
auf welcher Seite Persönlichkeit und Leidenschaft herrsche.
Ich konnte mich nicht enthalten, so viel für die Einleitung
zu sagen. Wa» die Sache selbst betrifft, so beschränke ich
mich auf zwei Bemerkungen, die in meinen Augen entscheidend

find für die Kassation. Ersteres ist e« die Sröffung d»r
Versammlung durch Herrn NegierungSftatihalter Seiler statt
du ch den gesetzlichen Präsidenten. Man hat selbst zugegeben,
daß darin eine Gesetzwidrigkeit liegt. §. 3 deS Wahlgesetze»
sagt ganz deutlich, wer die Wahlversammlung eröffnen soll.
Der Buchstaben det Gesetzes ist aber maßgebend und entg«.
gen diesem Buchstaben, der steh nun einmal so und nickt an-
der« auSspricht, beruft man sich heul« auf die Verhältnisse
und dieses und jeneS. Wa» that man gestern, al» über die
AmlSdauer von Beamten verhandelt wurte? Man sagte
gegenüber tem Entwürfe ver Reg erung : ja, der Sinn und
Geist der Verfassung spreche sich so und s» au», man müsse
stch streng an den Buchstaben halten u. s. s. Heute spricht der
Buchstabe de» Gesetze» nicht minder deutlich, aber die ver-
hältnisse find ander». Wa» soll denn die Regel machen?
Gestern hieltet Ihr Such streng an den Buchstaben de»
Gesetze», heule, 24 Stunden später, besagt derselbe Buchstabe
nich « mehr. Ich will mich nun auch an den Buchstaben te»
Gesetze» halten. Z- 3 sagt un», wer die Versammlungen
eröffnen soll und an diese Regel sollen wir un» halten; wenn
wtr einmal davon abweichen, so ist c» nicht gut. Da» ist
der erste Grund; allein e» ist noch ein zweiter. Ich bemerke,
daß, wo e» nur Kleinigkeiten betrifft, ich mich auch nicht im-
mer streng an den Buchstaben halte; denn ich liebe die Sil«
benstecherei auch nicht. 8. 18 desselben Gesetze» sagt: „Hier-
auf werden die Protokolle und die Sttmnnettel der einzelnen
Kirchgemeinden entfi»gell. Erheben stch Reklamationen, so
werden dw Protokolle in Entgegenhaltung mit den Stimmzetteln

geprüft. Ueber die Richtigkeit der Reklamationen unZ
die Erheblichkeit allfälliger Bemerkungen wird von der
Versammlung abgestimmt u. s. w." Herr Präsident, meine Herren,

nachdem nun zugeg ben worden ist, daß wirklich ein Theil

der Stimmzettel verloren gegangen, so frage ich: wie kaun
nachher noch eine Kontrolle darüber stattfinden? Eine solche
ist unter solchen Umständen rein unmöglich. We soll
Jemand Reklamationen machen? und wenn dieselben erheblich
gefunden werden, wie soll man die Sache untersuchen? wie ist
dieß möglich, wenn nicht mehr alle Stimmzettel eristiren? Dieser
Grund ist in meinen Augen ebenso schlagend al» der erste.
Offenbar muß e» eine Kontrolle geben für die Bezirköver-
sammlung selbst Nur noch ein Wort. Die Sache an un»
für sich ist nicht sehr wichtig, da» haben selbst Redner der
Opposition zugegeben; dennoch find fi« so heftig aufgetieren.
Ich halte die Sacke auch nichr für so gefährlich, wenn in
dieser oder jener Form neue Wahlverhanrlungen angeordnet
werden; die Wahlvorfchläge mögen auch im Wesentlichen
dieselben bl-iven; allein wenn man alle Parteien gleich halten,
wenn man sich an da» Gesetz halten will und an die Anreze-
drntien, so bleibt un» nicht« andere» übrig, al» die Kassation
zu beschließen und die Bewohner de» b-tteffenoen Wahlkreise»
zu einer neuen Versammlung einzuberufen; wenn sie dann bei
den alten Vorschlägen bleiben und zum RegierungSstatthalter
wieder Herrn Seiler vorschlagen, so haben fi- da» Recht dazu.

K a r rer. Nach dem Eingange, welchen Herr Stettler
in seinem vortrage gemacht, hätte ich wirklich erwartet» er
werde sich auch in Persönlichkeiten einlassen und zwar in de«
Sinne, daß er die Beschuldigungen widerlegen würde, welche
dem Herrn BezirkSverwaller gemacht worden find; da er
aber diese» nicht gethan hat, so nehme ich an, dieser sei wirklich an
ten stattgesundenen Auftritten schuldig. Herr Stettler hat fich
über andere Persönlichkeiten beklagt, e» ist aber sehr b-quem,
Personen anzuführen, wenn stch diese nicht dagegen vertheidigen

können. Die heurige Berathung ist nun mehr oder
weniger eine Antwort auf einen frühern Bericht de» Regierungspräsidenten,

gegen welchen man keine Gelegenheit hatte, sich

zu vertheidigen. Da» Oberland vertheidigt sich nun heule, und
ich glaube» die Vertheidigung sei gelungen. Herr Stettler hat
gesagt, man berufe sich den einen Tag auf den Buchstaben,
ten andern auf den Geist de» Gesetze«. ES ist ganz rich-
tig, daß diese» biôweilen geschieht, allein erhärte auch sagen
sollen, daß e» von beiden Seilen geschieht. Man gibt oft dem
Geiste einen Borrang, wo doch ter Buchstabe sehr deutlich
spricht. Ich will bloß ein Beispiel au» meiner Erfahrung dafür

anführen» daß die Verhandlungen nicht stet» durch den
Präsidenten de« Einwohnergemeinderalh» d-r betreffenden Orl»-
gemeinden geleitet wurden. Im Amte Trachselwald wurde
auch die Versammlung durch den betreffenden Gemeinderath»«
Präsidenten eröffnet, allein nicht Alle» geschah unter seinem
Präsidium, sondern unter dem Präsidium eine« Andern »

welchen

die Wahlversammlung dazu bezeichnet Halle, und e» kam
Niemanden in den Sinn, die Wahl deßhalb anzugreifen; da
schon früher durch den Präsidenten de» RegierungSrache»
gesagt wurde» der Wahlversammlung stehe in solchen Sachen
ein endlicher Entscheid zu, so wird man gewiß auch hier nichr
so genau sein. Wenn man sich stet» ganz genau an da» Wahl-
ge etz gehalten hätte, so könnte ich mir alle» diese» gefallen
lassen, namentlich wa» der H. S vorschreibt, allein da der Buch-
stabe de» Gesetze» auch schon ander« ausgelegt worden ist. so

dürfen un» hier wohl auch Konzessionen gemacht werden, von
Seite de» Herrn Wildbolz wird wegen Insinuation prottstirt;
diese» mag seine persönliche Meinung sein, »nd ich will ihm
duielbe nicht üoel nehmen, allein nehme er mir die m.inige
auch nicht übel. Ich habe nämlich die Meinung, daß, so wie
sich die Parteien im Großen Rathe gestaltet haben, die p.-r-
sönliche Meinung hier auch oft unterdrückt wird. Wen» sich

Mitglieder vor der Versammlung erklärt haben, hier so oder
so stimmen zu wollen und dann auf nne Vorversammlung im
Storchen oder in der Spilalkapelle gerade im entgegengesetzten
S-nne stimmen, al» wie sie sich früher geäußert haben, so dürste
diese» wohl auch eine Unterdrückung der persönlichen Meinung
genannt werden.

H-rc Berichterstatter. Ich glaubte zu Anfang »er
Ditkussion wirklich, man werde lie Berathung ganz objektiv
hallen, und diese» schien mir um so »ehr der Fall zu sein, al»



die Mitglieder deS Amtsbezirks Jnterlaken selbst sich kein»
Persönlichkeiten erlaubt hatten. Herr AmiSverwewr Rilschard hat
si H keine, auch nicht die geringste Persönlichkeit erlaubt, eben'S

auch nicht Herr Müller; einzig Herr Schläppi hat Aeuß«

rungen gethan, welche er vielleicht besser unterlassen hätte.
Wenn sich daher daS Oberland hätte vertheidigen wollen gegen
einen frühern Angriff, so hätte ,ch erwartet, daß diese Herren
die Vertheidigung übernehmen; allein nicht daß von anderer
Seite ein Advokat für sie auftrete. Hätte sich Herr Karrer
nicht erlaubt, daS Stillschweigen deS Herrn Stettler über die
dem Bezirksoerwalter Müller gemacht-m Vorwüife als eine
Anerkennung derselben auszulegen, io hätte ich iür mich stillschweigend

über die e Vorwürfe weggehen können; allein nenn daS

Stillschweigen auf diese Weise inlerprernt wir», so soll man
>s mir nicht übel nehmen, wenn ich auf gemachte Vorwürfe
etn paa? Worte erwidere. Ich will in meiner Berichterstattung

damit beginn-«, dasjenige wegzuräumen, wrS niwi zur
Sache gehört; nachher din icv dann mir der Sache selbst bald
fertig, denn d ese ist so einfach, als man sich nur denken kann.
Tie gemachten Vorwürfe sind von dreierlei Art; erstens näm-
lich solche, welche gegen meine Person, solche, welche gegen die

ganze Regierung un» endlich dann solche, welche gegen den Bezirks-
»erwalter Müller gerichtet sind. Diese letzteren hätten füglich
deßhalb wegbleiben sollen, well er sich ja nicht selb»? hier
vertheidigen kann- Herr Jmodersteg hat mir den Vorwurf
gemacht ich habe bei der provozieren Antwort über Jnte'laken
Aktenstücke nicht loyal v-rleien und eS seien wichiiae Aktenstücke

der Versammlung voren'halren worden. Herr Präsident,
meine Herren! Jedesmal, wenn man auf diese Sache
zurückkommt, finde ich es lächerlich, denn wenn man eine wiche Sache
mit aller Gewalt prooozirt, soll man auch die Antwort darauf
hmnexmen. Ich habe sie nicht prooozirt und verwahre mich

daher gegen die Folgen, welche sie gehabt hat Hingegen g-be
ich zu, daß ich die Akten, welche ungefähr 500 Foliose-re» enr-
h ilren, nicht ganz abgelesen habe; ich habe abgelten, was ich

für nothwendig hielt; ob loyal oder mchr, daS lasse ich dahn,
gestellt; allein ich verbitte mir jedenfalls den Vorwurf, daß die

Akten nichk gehörig mitgetheilt worden seien, denn diese lagen
längere Zeit hier auf dem Kanzleilisch und könn en von Jedermann

eingesehen werden. Vin fernerer Bo.wurf wurde von
Herrn Riggeler gemacht, welcher sagte, man hätte wenigstens
nicht von vornen herein die Männer von Gst-ig der Unred-
lichkeit zeihen sollen. Herr Präsident, m-ine Herren l Ich lasse
eS auf die Männer von Gst ig ankommen, ob iH sie der Un-
rediichkeit angeschuldigt oder ob ich nicht v elmehr von vorncu
herein erklärt habe, es sei kein Betrua vorhanden. Ich habe

sehr ausdrücklich erklärt, wenn eS auffallen dürfe, baß in ganz
kurzer Zeit eine so große Siimmsndifferen; einlr«!«, so sri es

doch möglich, daß selbst binnen einiger M nuren diese Stimmen
noch Hinzuzekommen seien. Dieser Vorwurf ist daher eine leere

Verdächtigung. So viel gegen die meiner Pc-son gemachten
Vorwürfe. Sie werden nun erlauben, baß ich einige Worte
auch gegen die der Regierung und mir in meiner Stellung als
Regierungspräsident gemachten Vorwürfe erwidere. ES wurde

gesagt, man habe bei dem Anlasse von Tharnen ganz anders

gesprochen, alS jetzt. Dieses ist wahr, nur ist eS nicht der

Fall für denjenigen Theil, welcher die Vorwürfe machte,
sondern für denjenigen, welchem sie gemacht wurden. In Thur-
nen war auch eine Schlägerei, allein eS kam nicht so weil, wie
in Gsteig, und gleichwohl machte man eine Trennung des

Wahlkreises. Hat sich aber die heutige Mehrheit etwa dem

damaligen Antrage widersetzt und einen ganzen Morgen Lärm
geschlagen? Mir ist gar nichts davon bekannt, sondern das
Dekret wurde einfach erlassen und besteht diesen Augenblick noch
in Kraft; wenn allfällig Widerstand geleistet wurde, so ist er

gewiß mir dem heutigen nicht zu vergleichen. Herr N-ggeler
hat gesagt, es sei in zwei Beziehungen eine auffallende Verän-
derung im Benehmen der Behörden vor sich gegangen, nämlich
in Bezug auf das Nichröffncn der Stimmzettel von Münster
und in Bezug auf Sefrigen. Was vor Allem aus die Stimm-
zettel von Münster betrifft, so kennen S,e bereilS den Sach-

verhalt; eS waren 9 AuSgeschossene von 9 verschiedenen
Versammlungen zusammengetreten; Einer glaubte, eS seien zu
viel Stimmzettel eingelangt und verlangte, daß man sie lese;
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3 hingegen sagten, si» finden diefcs nicht für nothwendig. WaS
geschah nun? Die Mehrheit d»r Ve.sammlung glaubte, »S sei

nach dem Wortlaute des Gesetzes der Mehrheil der
Wahlversammlung zugestanden, über tue Erheblichkeit der R klamariou
zu entscheiden; allein hat man vielleicht in Untersten etwaS
Anderes gemacht? Nein: In Münster wurde nur im
Amtswahlkollegium Beschwerde e hoben, während gegen Untersten
eine förmliche Beschwerde von Wählern vorlag und auf waS
habe ich angetragen? Diest Beschwerte unberücksichtigt m lassen,
weil es sich auS den übrigen Akten ergeb«, daß eS überflüssig
sei, eine Beschwerde zu erheben. Ich möchte daher ersuchen,
mir t-n Vorwürfen zurückhaltender zu sein, denn an dem einen
Orte fand man das Eröffnen der Stimmzettel nichk nöthig,
weil von 8 Stimmen bloß Eme e« verlangte, während am au-
dern Orre die Behörden eS unuöthig erklärten, obschon eine
förmliche Beschwerde vorlag. Man hat gesagt, Herr Müller
habe einen Vorwurf virdient, allein man habe ihm keinen
gegeben, während dem Negierungsstatthalrer von Sesrigen
Vorwürfe auf Vorwürfe gemacht worden sten. Woher nimmt
man dieses? (Niggeier. AuS den Regierungsralhsverhrnd-
lungen.) Dann muß Herr Niggeler sehr übel gelesen oder
der betreffende Konzipicnr sehr übel rapportirt haben, denn der
RegicrungSstatthalrer von Sestizen hat keinen Vorwurf bekommen,

geschweige den» Vorwürfe ans Vorwürfe. Da« Ganz«
beschränkt sich auf 2 Briefe; der Regie-ungsstatthalcer von
Sefrigen hat nämlich die Zuiammenberutnng ein s Wahlkreises
am 11. ausgeschrieben, am 12. langte das Schie-be i an Ort und
Stelle an und am 13 sollte die Versammlung stattfinden Dies S ist
bereits eine unverantwortliche Nächläßigkeit, den« die Wähler
wußten in Folge raoon nicht einmal, in welcher Kirche sie sich
versammeln sollten, und mußten in der Kirche selbst darüber
abstimmen, oo sie progrediren wollen oder nichk. Der R-gie-
rungsstalthaltcr von Sefrigen hat ferner die ausdrückliche Vor-
sehnst deS Gesetzes außer Acht gelassen, daß man sich am Haupt-
orte des Bezirke« versammeln solle; dieses sind Verletzungen
von ausdrücklichen Gesetz-Svorschrifren, Verletzungen, die der
Betreffende anerkannt hur, und gleichwohl Hai er bis auf den
heurigen Tag gar kosten Verweis erhalten. Ich komme nun
zu d-n Vorwürfen, die man dem Herrn Bezirksoe:walrer Mül-
l«w gemacht hat. Herr Großraih Müller, welcher im Ü brigen
durchaus ruhtg seine Ansicht entwickelte, hat doch in Giner
Beziehung einen groben Irrthum begangen, er sagt nämlich:
der Amtsbezirk Jnicrlake i habe schon seit dem letz en Frühling
Kommissarien; oa ist er gewiß im Irrthum, denn die jetzige
Verwaltung besteht erst stir dem letzten Sommer, und es hatte
auch H rr Gerwer, welcher im Juni in« Ödland geschickt
wurde, durchaus nicht t e Amrsv.wwaliung gestähr:, sondern
diese blieb stelS roch in den Händen des Herrn Regierung«.
staithalierS Seiler. Herr Gerwer hatt« nichts SstdereS zur
Ausgabe, als die Verwaltung deS Bezirks zum Gegenstand
einer Untersuchung zu machen. Herr Großrath Müller hat
f rner gesagt, als H-rr Bezirksverwalrer Maller hmausgekom-
m-n sei, so seien all-Fremden fortgelaufen. Diests ma? wahr
sein, denn der BezirkSoerwalter kam so kurze Zeit vor Auslaut
der Saison der Frem en, daß sie j-denfalls nicht lauge mehr
im Oderlande ble den konnten; allen ov sie, wenn sie wirklich
daS Oberland verließen, wegen Herrn Miller oder vielleicht
wegen andern Leuten fortgegangen seien, das will ich nicht
berühren. Man hat ferner Gegenstände erwähnt, welche den
Herrn Bezirksverwaltec Müller persönlich besessen; er habe
sich eine Pflichtverletzung erlaubt durch nachläßige Konvokation
der Wahlversammlung zu Güs.g. Dam t verhält eS sich sol-
gendermaßen. Sie werden sehen, daß Herr Häsler — mensch-
lich gesprochen — keinen Vorw-rt verdient, allein wenn man
den vorwuri von ihm a> nimmt, st ioll m,n ihn jedenfalls nicht
aut Herrn Müller werfen. Es wurde gesagt, Herr Häsler
habe keinen Brief erhalle« um die Versammlung zu veran-
stalten. DaS Gesetz sagt in 0 estr B Ziehung für ein- und alle-
mal: „die Verhandlungen in jeder Versammlung werden durch
den Präsidenten des Einwohr.ergeme ndcrathes der Ortsgemeinde,
in welcher da« Versammlungslokal gelegen ist, oder im Ver-
hinderuugsfalle durch ein anderes von dem Gemsinderath zu
bezeichnendes Mieglied eröffne:." Herr Häsiec harte also keine
Anzeige erhallen, und der Bezirksverwalrer harte keine auè-
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trückliche Pflicht, ihm cine solche zu machen. Allein, wie ge-
>agt, menschilcherwrist hat H er HäSler recht gctzandelr, und
ich bekenne, daß ich an seiner Stelle den gleichen Fehler auch

hätte begehen können. Nur ist eS nicht richtig, baß Herr Minier
eS unrerlaffen habe, ihm ein Schreiben zukommen zulasse»,

denn er hat solche an alle Gemeindepräsidenten abgeschickt, und
Alle haben dieselben erhallen. Der Sekretär veipackte aber
das Schreiben in daS Paket, welche« die Stimmzettel enthielt,
uns dieses blieb uneröffnet, weil Herr Häbier glaubte, eS sei

überflüssig, dasselbe aufzumachen, bis man in der Kirche le,
wo man die Stimmzettel brauche. Ich wiederhole «S also: ich

will dem Hirrn HäSler keinen Vorwarf machen, allein ich kann
auch nicht zugeben, daß man dem Herrn Müller aufbürde,
waS ihm nicht gehört. ES besteht ein scheinbarer Widerspruch,
indem auf der einen Seite gesagt wird, Heer Müller have oie

Versammlung aufgelöst, und auf der andern Seile wie»'er, er
habe fie nicht aufgelöst. Beides ist wahr, und oie betreffenden

Herren halten sich nicht widersprochen, wenn sie das ganze
Faktum in seinem Zusammenhange gekannt hätten. Man muß
in dec Versammlung selbst 2 Perioden unterscheiden. Herr Müller

hob die Versammlung förmlich au», allein beiläufig eine

Viertelstunde vorher halte er erklärt, er werde sie aufheben müssen,

wenn der Präsident nicht Ordnung schaffe. Der erste Austritt
halte stattgefunden schon bevor die Vorschläge für d-n Regierun

gSstallhalrec gemacht wachen waren; uno Herr Seiler gab
sich dabei all« Mühe, die Ordnung herzustellen Als dagegen
das zweite Mal von der Porrlauve gerufen wurde, eS werde

betrogen, so erklärte der Bezirk-Verwalter dem Herrn Seiler,
er werde im öffentlichen Jnrer-sse die Versammlung aufheben,
wenn nicht Ruhe gemacht werde. Erst dann wurde d.r Be-
zuksverwalter an v«r Halsbinde gefaßt und der Stock gegen
ihn erhoben ; hierauf entstund die Schlägerei und erst nachrem
dieselbe längere Zeit gedauert hailc und deceits Blut geflossen

war, hob er die Versammlung auf. Man hat dem Herrn
Müller den Vorwurf gemacht, daß er sich überhaupt in die

Versammlung mischte. Er kam ursp ünglich als Privatmann
in die Versammlung, wozu er undcstrirrenermaßen das Recht

Halle, allein, Herr Präsident, meine Herren, glauben Sie wirklich»

baß ein RezierungSstarrhalter, wttcher in einer öffentlichen
Versammlung anwesend ist, un er allen Umständen schweigen
und die Arme über einander schlagen soll? Glauben Sie, eS

können Nicht Umstänte eintreten, wo er sagen muß: von nun
an werde ich meine amtlich« Stellung einnehmen und amtlich
handeln. Wenn Sie darüber eine ge>etzliche Vorschrift wollen,
so kann ich Ihnen eine solche geben, denn es steht «ine solch»

im Gesetz über Aufruhr und Hochverrarh. Wenn ein Beamter
sich auch alS Privatmann an einem Orte aufhält, wo öffentlich

Unordnung entsteht, so soll er sog!«i einschreiten. Ich
habe daher hierüber nicht» zu bemerken, als »aß ich da» Gleiche
gethan haben würde, wenn ich »in Polizeideamter gewesen
wäre. Ob Herr Müller gerade dec Sekunde nach den richtigen

Moment zum Einschreiten gesoffen habe, darüber will ich

Nicht urtheilen, allein vergleichen Sie die heutige Sprache der
Gegner mit der Sprache, welche man seiner Zeit gegen Herrn
Boivin führte, welcher in einem ähnlichen Verhältnisse al»
Kommissär in Pruntrut nicht einschritt. Man warf ihm
damals aus da« Bitterste vor, daß er alS Negierungâkommissâr
nicht eingeschritten sei und die Versammlung nicht aufgehoben
habe; in P-untrut macht« man also daS Unterlassen zum Vor-
wurf, während man heut» in einem ähnlichen Falle daS Handeln

ebenfalls zum Vorwurf macht. Ich weiß im Fernern
nicht, woher die delr-ffenden Herren die Akten dafür nehmen,
baß Herr Mi-lUr dem H-rrn Häsler gesagt habe: übergeben
Sie mir das Präsidium. Ich will das Faktum nicht negiren,
weil ich nicht weiß, ob es wahr ist oder nicht, allein ich
erlaube mir, sehr varan zu zweifeln, weil dieses dem Herrn Mül-
-cr durchaus nicht gleich sieht. So viel über diese KAottia,
welche All: besser unterblieben wären. Run zur Sache selbst.
H.wv Präsident, meine Herren! Vom KassalionSgrund« beb

BclrugeS will ich nicht sprechen, denn ich habe damit
angefangen, diesen Einwmf alS nichtig zu erklären, allein der an-
eere Gcullb, ber> essend cas Pwsivium, ist nicht gleichgültig. Ob
der Gemeinder aihspräsivenr selbst Jemanden zur Eröffnung der
Versammlung bezeichne oder aber der Gemeinderath, ist materiell

nicht sehr wichtig, allein formell ist c» unläugbar eine
Verletzung einer gesetzlichen Borschrist. Man sagt, Herr HäSle»
»ei nicht da g«w«ien und man habe ihn rufen müssen. Wen»
diese» eine Entschuldigung sein soll, so kann ich »« gellen lassen,
allein eine Rechtfertigung ist es nicht; Herr HäSler wußte sehr

wohl, daß nach dem Gesetze er t» sei, welche die Versammlung

eröffnen solle. Man hat gesagt, dieses sei Uebung, und
eS sei schon oil so geyalren worsen; allein auch hierüber ist
Herr Niggeler im Irrthum, denn nach dieser Wahlordnung
wurde hier noch gar nie gewählt außer dieses Mal, und es
kann daher auch von einer Uebung nicht Vie Rede sein. Ich
weiß wohl, daß hier im Großen Rathe bei der Konstiruiru-ig
der Behörde der Alterspräsident die V-rsammlung entweder selbst

eröffnen oder Jemand dazu ernennen kann; all-in wollen Sr«
den Alterspräsidenten im G-oßen R» he mu d«,n Einwohner-
meindSpräfiventen vergleichen? Herr Präsident, meine Herren!
Der Zufall bezeichnet den Alterspräsidenten, allein nicht der

Zufall bezeichnet die Einwohnergemcinherakhspcäsiscnteo, son-

vern diese gehen hervor au» rer Wahl einer Gemeinde, und
sind also in der Regel Per<onen, welchen di« Leitung einer
solchen Versammlung üb-rtragen werden kann. Allein wer
wählt den Alterspräsidenten? Dieser wird du-ch den Zufall
bezeichnet, indem dazu stet» der «elteste genommen wird; e»

ist hier also keine Analogie vorhanden, wie Herr Niggeler
meint, sondern eine diametral entgegen stehende

Gesetzesbestimmung; wenn ich daher sage, menschlichcrweise wolle ich
daher dem Herrn HäSler keinen Vorwurf machen, so gehe ich

gewiß so weit, al» ich immerhin nur kann. Allein so weil
kann man nicht gehen, zu sagen, die Handlungsweise deS Herrn
HäSler sei gesetzlich und da» Verfahren formgemäß; nein, da»
Verfahren ist gesetzwidrig, man wird aUo darüber einverstanden
sein, daß der Vorschlag deS RegierungSstatlhalterS nichl alS
zu Kraft bestehend angesehen werden kann. Wie daS Wahl«
büreau in seinem Schreiben selbst sagt, wurden die Stimmzettel
zum Theil zerstört und kamen adhanken, so daß sie im Wahl-
kollegium nicht mehr vorgelesen werden konnten. Herr Prä-
siscnt, meine Herren! Ich habe mir zur Pflicht gemacht, die

Rtchligk.tr deS ersten Grund s Zuzug ben, weil ich dafür hall«,
eS solle sich im Protokoll d»S Großen Rathe» die Voraussetzung
eine» GerruzeS nicht finden. Auf ten zweiten eben erwähnten
Punkt aber muß ich abstellen. Man hat eine Bergleichung der
Wihlen zu Gsteig mit derjenigen zu Viel gemacht; allein ich
weiß nichrS davon, daß in Viel eine Schlägerei stattgefunden
habe; Truppen wurden zwar aufgeboten, allein eine Schlägerei

kam nichl vor, wenigsten» nicht in der Kirche. Groß-
Unordnungcn kamen zwar vor, allein diese sind nicht das
Faktum, auf welche» die Regierung sich stützt. Ich habe schon im

Eingang gesagt: wenn die Unordnung auch noch so lang
gedauert hätte, so hätte ich sie doch nicht erwähnt, sobald nur
der Präsident sie hätte bemeistern können ; ich hält« auch nicht»
gesagt, wenn die Versammlung wegen der Unordnung auf einen

andern Tag verschoben worden wäre, jedoch ebenfalls unter
der Voraussetzung, daß die Leute sich freiwillig entfernt hären-

Allein dieses war eben nicht der Fall, denn die Minorität
wurde au» der Kirche weggeprügelt (der Redner

verliest eine Stelle au» den Akten, die diese» bestätig») ; demnach

könnte ich die Verhandlung niemals a!S gültig anerkennen,
auf da» unläugbare Faktum der Uusörmlichkeit bei der Eröffnung,

und gestützt auf die Unordnungen,'infolge welcher
sei die Schuld diesem oder jenem beizumcssen — eia Theil de»

Wähler bi« Kirche gegen ihren Wollen verlassen mußte, trag«
ich im Namen des ReqierungSralheS darauf an, Sie möchten

die Kassation dieser W chl beschließen.

Abstimmung.
Für den Antrag deS RegierungSratheS Stimmen.

Dagegen 52 Stimmen.

Vortrag de» RezicrnngSralhes und Dekretsentwurf über

die Trennung der politischen Versammlung Gsteig bei Znrer«
laken.



Der Entwurf lautet folgendermaßen:

8. 1.

Die Kirchgemeinde Gsteig bei Interlaken ist in folgende
polili'che Versammlungen gelrennt:

1) Völligen, den GemeinvSbezirk Völligen begreifend (Vcr-
iammlungeorl Bö-igen);

2) Narwühl«, den Gemàdsbrzirk Aa> mühle begreifend
(Versammlungsort Aarmühle);

3) Matten, den Gem-insbezirk Malten begreifend (Ver¬
sammlungdorr Marien);

4) Gstcig, die Gemeindsbezirke Gsteigwyler, WilderSwyl
und Sareten begreifend (Versammlungsort Gstcig);

5) Zweilüt!chinen die Gemeindsbezirke Jiei fiuh, Kundli-
schwanb und Lürschealhal begreifend (V.riammlungSort
Zweilütschinen) ;

6) Jselrwals, den Gemeindsbezitk Jselcwa d begreifend
Versammlungsort Zseltwald).

8. 2.

DieseS Dekret tritt sofort mit dem Tage seiner Bekannt,
machung in Kraft. Der RegieruogSralh ist mit dessen

Vollziehung beauftragt.

Herr Regierungspräsident, als Berichterstatter.
Bor Allem aus werde ich fragen müssen, ob Jemand
verlange, daß dieses Dekret noch einmal abgelesen werde. —
(Viele Stimmen: Nein?) Wenn eS nicht verlangt wird,
w gebe ich zu dem eigentlichen Berichte über, welchen ich sehe

kurz hallen kann. I» bitte, hier nicht aus dem Auge zu ver-
lieren, was ich schon beim vorigen Eingangsrapporl die Ehre
gehabt habe, «u bemerken. ES handelt sich hier nicht darum,
d-n Wahlkreis Gste g alS solchen sondern bloß die politische
V-riammlung zu trennen, fo daß die Slimmgebung an mehre-

pen Orten galtfinden kann, statt bloß an einem einzigen. D>«

ganze Maßregel hat daher auch keine politische Bedeutung,
sondern lediglich — wenn ich d-n Ausdruck hier appliziren
da s — »in« polizeiliche. Sie soll die Abhaltung der Stimm-
gebung erleichtern und die Unordnung dabei erschweren. Der
Durchmesser der Gemeinde Gstug ist 5 Stunden; die Kirche
steht zwar ziemlich in der Mitte, allein doch so, daß von d.r
einen Seue die Wähler 2 und auf der andern Seite 3 volle
Stunden zurückzulegen haben, um sich in das Centrum zu be-

geben. Der Wähler find beiläufig 11 biS 1200, und in der

letzten Versammlung waren 1000 und etliche 40 anwesend.

Die Kirche ist nicht geräumig genug, wiest« sein sollte, sowohl

für solche Versammlungen, a!s für den Gottesdienst. Ich glaube

zwar, fie könn« zur Noth ,ine solche Masse von Leuren fassen,
..lleiu wenn 1000 bis 1200 Wähler da find, so tritt die an-
dere Schwierigkeit «in, daß es fast unmöglich wird, die Be«-

baudlungeo in Ordnung vorzunehmen Wenn ich gesagt habe,

die Sache habe keine politische Bedeutung, so will ich di-ses

mit Zahlen belegen. DaS letzte Mal stunden 584 gegen 359

Wähler stch gegenüber, die 584 will ich, — wenn »ch dies«

Ausbrücke gebrauch»«, darf — die Radikaien heißen, die 359

vingegen die Konservativen. Angenommen nu», diese» Vsr-
hälcniß er ssre auch in Zukunft, so wird doch durch das vo »

uegende Dekret durchaus nichts an demselben geändert w-rde».
Nachdem nämlich die verschiedenen Ortschaften sich versammelt
haben, so werben ihre Zettsl zusammengetragen und die sämmtlichen
Stimmzettel finden sich wieder in der Urne vor. Das Zahlen-
Verhältniß bleibt somit durchaus unberührt, und die ganz»

Schwierigkeit wnd daher nicht darin liegen, ob man überhaupt
theile, sondern darin, ob man k, oder bloß 4 oder 3 oder gar
nur 2 Wahlversammlungen machen wolle. Diese Frage ist nicht
so leicht zu lösen. Ich habe in meiner Stellung alS Präsident
tm RegierungSralh den ersten Bortrag machen müssen, und
dieser zielte auf eine dreigliedrig« Einteilung ad; dagegen
wurden aber mehrere Einwürfe erhoben und zwar vorerst wegen
der Schwierigkeit, die nöthigen Lokalitäten zu finden. Für die

Versammlung von Gsteiz selbst findet sich zwar keine Schwierigkeit

vor, allein für die übrigen kehlt eS ganz an Räumlichkeiten.

Bei cintr dreigliedrigen Einteilung kann mau übri-

407?

genS noch einig» Schwierigkeiten finden bezüglich der Konsti-
lutrung de« Büreau's. Man legt oft Werth darauf, wie die
Büreau'S konstiluirr seien, namentlich darauf, daß Leute von
allen politischen Gesinnungen sich in demselben befinden. Je
nachdem Sie nun die verss»iedenen Gemeinden zu ammengrup«
piren, ist es beinahe nicht möglich gemischte BüieauS
auszustellen. ES wurde mir die Elöffuiing gemacht, baß gegen die
dreigliedrige Einteilung hier von konservativer Seite Ein prache
erhoben werbe, und zwar deßhalb, weil es nachteilig sein könnte
für die Radikalen; namentlich wäre dieß der Fall bei Bönigeu
und Jseliwald. Wollte man diese beiden Ortschaften
zusammenziehen, so könnte eS den Schein haben, als wolle man der
konservativen Gemeinde Jseltwald in Verbindung mit der
konservativen Minderheit Von Bönigen daS Uebergewi5t geben.
St« wissen. H-rr Präsident, meine Herren, daß die Wahlordnung,

welche wir jetzt h eben, bloß eine provisorische ist und
daß eine ganz neue Wuhlorganisation im Wurf« st hr; sie ist
teilweise bereit» bea-beirek und wird wahrscheinlich da hinaus
kommen, daß die Slimmgebunz allgemein in den Einwohnergemeinden

stattfindet, so daß wir j tzc für Gsteig bloß dasjenige
anticipiren, waS nachher für den ganzen Kanton maßa bend
skia wird Dieser Umstand, sowie die völlige Bedeutungslosigkeit

bezüglich dcS politischen Ergebnisses, indem nicht der Wahlkreis,

sondern nur die politischen Versammlungen getrennt sein
werden, soll Sie, wie ich glaube, bestimmen, daS D-kret ohne
Anstand anzunehmen.

Rig gel er. Ich muß vor Allem aus fragen, odder
Vorliegende Entwurf ein DekrcrSentwurf oder ein Gesetzcsent-
wurf sein soll, waS e» im Grunde ist, ferner» ob er dem Volke
bekannt gemacht worden und ob er noch Mugabe der
Verfassung einer zweiten Berathung unterworfen sein soll.

Herr Bericherstatt«r. Ich verweise auf die Wah'ord-
nung selbst, welche alS eine provisorische keiner zweimaligen
Berathung unterworfen wurde; so ist eS auch bei der Treu-
nung von Thurnen und RiggiSberg gegangen und wiro auch
in Zukunft immer so gehen, wo e» sich darum handelt, von
heute auf morgen eine Maßregel zu treffen Wenn Sie wollen,
daß die Wahlen in Gsteig in nächster Zeit vor stch gehen und
daß der Amtsbezirk Interlaken feine regelmäßige Verwaltung
erhalle, so kann man nicht noch 3 Monate bis zu einer zweiten

Berathung warren.

Niggeler. In diesem Falle muß ich auf daS Nich
eintreten schließen. Ich bin zwar einverstanden, daß ein bloß
provisorische» Gesetz nicht zweimal dera hm zu werden brauche,
ollein ber Z. S der Verfassung sagt: „Die in einem Kiichqe-
meiudSbezirte wohnhaften Stimmfähigen bilden eine pol i sche

Versammlung — Kirchgem-inden von mehr als zweitausend
Seelen Bevölkerung können durch das G-setz in mehrere
politische Versammlungen abgetheilt werden." Also durch da»
„Gesetz" und zwar einzig daS durch Gesetz kann die Tren- ung einer
Kirchgemeinde in niedrere politische Versammlungen stattfinden.
Der K. 30 der Verfassung sagt nun ferner: „Zeder Kesctzes-
enrwurf soll vor seiner endlichen Be a hung zu rechter Z.« dem
Volke bekannt gemacht werden " Im gleichen z. 30 ist der
fernere Unterschied gemacht, ob das Gesetz »in bleibendes
oder bloß ein provtsorisches sei; ist es ein bloß provisorisches,
so ist eine zweimalige S.raihung nicht nöthig; ist eS hingegen
«in bleibendes » so mvß eine zweimalige Berathung durch den
Großen Rath stattfinden und zwar so, daß die letz e Berathung
wenigstens drei Monate nach der ersten stattfindet. Diese
Bestimmungen der Verfassung scheinen mir so deutlich, daß ich
glaube, man könne daran g r nichts aussetzen Ich weiß zwar
nicht, ob man etwa allfällig wieder aus dem Geiste der
Verfassung Folgerungen machen wird, allein der Buchstabe ist hier
so deutlich, daß ich nicht einzusehen vermag, wie man in dieser
Beziehung eine andere Anficht gellend machen kann. Ich schließe
daher aus daS Nichleirurelen, sofern wenigstens daS Gesetz
sofort in Kraft erwachsen soll.

S chlâppi. Ich find» mich veranlaßt, zu di»ser
Verhandlung auch ein paar Wirte zu sprechen. Vor Allem aus
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glaube ick, es sei der Fall, daß die Vorstellungen, oder w niz.
stens ein Theil derselben, welche mir ungefähr 15l)0 Unter-
schriilen vom Amte Inierlakcn in Bezug auf das vorliegende
Geschäft ht her gesandt worden si»d, abgelesen werden, denn
diese enthalten rie Ansicht unserer oberlândlschen Mitbürger.
Ich beHalle mir dann noch vor, über den Gegenstand ein
Ferneres zu sprechen.

Es werden 3 die er Vorstellungen verlesen.

Steiger zu RiggiSberg. Es wurde von Seite deS

Herr Wggeler gern t, daß, als eS sich im abgetretenen Großen

Rathe um die Trennung d-s Wahlkreis RiggiSberg han«
reite, die Opposition gegen d e Trennung sich erhob, während
sie jetzt, wo man in der Mehrheit sei, sich für die Trennung
des Wahlkreises Gsteig auSzuiprechen scheine. Ich muß mir
darüber folgend« Erläuterung erlauben. Es ist ganz richtig,
daß mehrere Großrälhe des Amtsbezirks Sefltgcn sich gegen
die Trennung ausgesprochen haben; alle n ich bitte, wohl zu
beachten, welcher rotate Unterschied in der Sachlage war gegenüber

Demjenigen, was jetzt eintreten wird. Damals wurde
eine völlige Trennung nicht nur in der Form der Slimmge-
bung, sondern eine fö mlicke faktische Trennung in zwii ganz
unabhängige Wahlkreise RüeggiSbcrg und Thurnen beschlossen,

und aus welche Vorgänge hat man dieieS beschlossen? Ewa
auf stattgefunden? Unordnungen bei den Wahlen? Nein, denn
bet uns haben nie weder Schlägereien, noch etwa» Derartiges
stattgefunden. Woher hat man denn damals den Vorwand zu
Trennungen genommen? Einzig und allein au» der w'.c
den Wahlen in keinem Zusammenhang stehenden Schreiber-
Versammlung, an welcher das eigentl che Volk auch Theil neh ¬

men wollte, worauS dann bekanntlich leider eine Schlägerei
entstund. Bei Gstig sind Unordnungen bei den Wahlen vor
sich gegangen, wie eS bereits akrenmäfiig konstalirt ist, und auf
dieses hin wird angetragen, — was? etwa die Trennung des

Wahlkreises in verschiedene Wahlkreise, wie die vorige Regierung

eS machte bei RiggiSberg? Nein, durchaus nicht, obscbvn
viel mehr Grund dazu vorhanden wäre, als dam-ls, sondern
einzig, daß die Srimmgebung getrennt an verschiedenen Orten
des Wahlkreises stallsinte. Dieser Unterschied zwischen den
beiden Verfällen >st so groß, daß ich eS nicht i ber mich bringen

konnte, ihn unberührt vorübergehen zu lassen.

Nig ge ler. Nur »ine thatsächliche Berichtigung. (Es
wirb mehrloch Swluß ber Umfrage verlangt.) Herr Singer
sagt, ich habe ihm einen Vorwurf gemacht, daß früher die
damalig- Opposition und jetzige Mehrheit sich gegen die Tren-
nuiig des Wahlkreises R-gglsbcrg eihoben habe. DaS ist nicht
richtig, ich habe kein Wort darüb.r gesagt und will dem Hrn.
Steiger auch keinen Vorwurf machen; ich höre ihn im Gegentheil

sehr gerne sprechen.

Steiger zu RiggiSberg. DaS weiß ich schon lang. (ES
tritt allgemeine Heiterkeit ein.)

Schläppi. Wie ich bereits bemerkt habe, sind bei 1500
Unterschriften, we'cke gegen diese Trennung sprechen; eS stno
zwar euch andere Vorstellungen eingelangt mit entgegengesetztem

Schluß, all-i » die Zahl der duberigen Unterschriften beträgt
kaum einen Drittheil soviel. Der Antrag des Regierung«,
rath s giebt einseitig als T'ennungsgrund an, es sei vo» den
Gemeinte,aldsp äsitenren von WilderSwyl, Matten und Böni-
gen die Trennung gewünscht worden, allein ich glaube, drei
Gemeinderothsprasidenten können gegenüber etwa 6003 Seelen
keinen maßgebenden Wunsch nach Trennung auSsprechen, ohne
daiür die betreffenden Gemeinten zu begrüßen: ich glaube da-
Ver, tie'e Vorstellung solle durchaus nicht beachter werden;
übrigens sinv noch immerhin sechs Gemeind-rathspäsidenten,
welche zu diesem Begehren nicht gestimmt haben. Ich werde
auch gegen die Trennung stimmen, muß aber noch einen
andern Antrag stellen bezüglich der Gesetzw v-igkeir und Verfas--
sungswidrigkeit, von welchen ich glaube, daß sie hier auSge-
sp ochen werde. Ich schließe mich daher an den Antrag des
Hcirn Niggeler an. Herr Präsident, meine Herren, vevor

man es unternehmen will, eine große Kirchgemeinde in K Theile
zu zersplittern, muß m n auch erwägen, was die eigentliche
Veranlassung dazu ist und wober diele Veranlassung kam; die-
ses wird dann einen großen U->le-.schi«d in der Sache machen.
Ich sehe jetzt nickt auf Pcro cn und bin für meinen T.eil
mit dem Kommissär Wender zutrieben; ich wurde von ihm in
den Verhö en sehr gut behandcl ; allein ich will nun aus eigener

Anschauung den Vorgang >n Gsteig erzählen und dabei
reine Wahrheit reden. Ich war Sekretär bei der Versamm-
lung und Herr Müller stund gerade ganz nahe bei mir, als
ich die Befürchtung schöpfte, es möge Sueir geben. Dabei
ging es folgendermaßen her: hinken auf der Poctlaube wurde
geschrieen, es geschehe Wahlvetrag von Seite der Weißen;
nachher wurden die Stimmzettel iür den Vorschlag deS

Gerichtspräsidenten ausgetheilt; alS sie etwa zur Hälfte ausgetheilt

waren entstunv von Neuem Lärm; dabei k.mcn 2 Männer

zu meinem Tisch und erklärten, wenn nicht Ruhe und Ordnung

geschafft werden könne, so nehmen sie an der Abstimmung

keinen Theil mehr; einen Augenblick nachher stellte sich

Herr Bezirksverwalter Müller neben mich, hielt die Hand in
die Höhe und sagte in ernem raschen Ton : „Herr Seiler, wenu
Sie nicht im Stande find, Ruhe und Ordnung zu handhaben,
so müssen die Wahlen aufhören, und ich erkläre die Versammlung

für aufgelöst." Dieß war die Veranlassung zu aller
Unordnung. Darauf kam — — s? «rgr.ff den Herrn
Müller bei der Halsbinde, oder vielleicht noch etwa» näher,
und stieß ihn unter die Leute; er ward« aber nicht bedeutend
geschlagen; man suchte auf dieieS hin zwar dem Tumult Einhalt

zu thun, allein umsonst» und ich muß bekennen, daß es
mich auch empört hat, daß Herr Mäller di« Wahlversammlung
mir nichlS dir nichlS auflösen wollte. Nachher als All-S
aufgelöst war, hörte man ja freilich den Ruf; Hinaus mit den
Schwarzen! und so wurden sie denn in GorreS Namen auch
hinausgeworfen, wie weiland di« Taubenkrämer und Wechsle»
aus dem Tempel. Es w>»v nun hier gesagt, die Kanzel sei

heruntergerissen worden; diescS ist eine Unwahrheit; es wurde,
insofern b«schädigr, als man daS Kanzelbrett herabriß; sie

befanden sich nämlich einige Männer auf der Kanz-l, und da des

Sturm auch unter der Kanzel vorhanden war, so sahen ff« vor»
oben hinunter, wobei daS Kanzelbrett losgesprengt wurde, das
man aber nachher mit 2 Nägeln wieder befestigte. Auf diese

Weise, Herr Präsident, meine Herren, wird hier übertrieben^
Ich muß bedauern, daß die Berichte der Kommissarien so seh»

von der Wahrheit abweichen- Ich glaube übrigens, wenn Hr.
Müller daS Oberländervvlk so gut gekannt hätte, wie Herr
Fürsprech Germer, so hätte kein Mensch dem andern ein Haar
gekrümmt, obgleich Herr Gerwer früher in einer Proklamaiioa
einen roben und hitzigen Ausdruck gegen uns gebrauch! hat; es
stießen sich an demselben mehr nur die jungen Leute, währen»
wir ältere Männer eS demselben nicht so übel nahmen, sondern
dieieS nur noch alS unbedeutende Nachwehen vom Jahr 181s
belrachte-cn. Nun noch einige Bemerkungen über das Dekret
selbst. Ich stimme Vorläufig nicht für die Trennung, well ich

glaube, wenn man K Wahlkreise mache, so kommen wir in
ein Labyrinth, auS welchem wir uns nicht mehr herauszufinden

wissen. Wenn der Antrag des Herrn Niggeler nicht durchgehen

sollte, so stelle ich indessen eventuell den Antrag» daß
die Kirchgemeinbe Gsteig nicht in 6, sondern nur in 2
Wahlbezirke getheilt werde: der erste würde gebildet durch die
Gemeinden WilderSwyl, Eareten, Jsenfluh, Lâtschenthal uns
Gündlischwand mir dem Versammlungsort Gsteig, der zwene
Kreis hingegen: Matten, Bönigen, Aarmühle und Jseltwalb»
mit dem Versammlungsort Znterlaken. Zch glaub«, wenn man
auk Verfassung und Ge etz nicht Rücksicht nehmen und
überhaupt eine Veränderung machen wolle, so sei dieses die
angemessenste Eintheilung. Der Herr Berichterstatter sagte un»,
da« ganze Dekret sei bloß provisorisch; ich muß nun fragen,
ob dasselbe sich auch auf die UrversammlungSbczirke beziehen

solle, in weichem Falle ich mich dem Eintreten noch stärker

widersetzen müßte. Ich warne schließlich noch davor, man

möge daS Oderländervolt nicht noch mehr reizen, als eS be'eir»

geschehen ist durch Beseitigung seiner unschuldige» Bezirksbe»

amieu und durch daS Hinaufsenden von fremden Bezirksser-
wallern.



Oörecht. Ich muß den Entwurf d-ßhalb empfehlen,
weil ver Wahibezerk ja nicbk getrennt, sondern bloß in der
Abstimmung getheilt wird. Der Wahlkreis bleibt ganz unh
ungslheilt, »nv die Stimmen, welche an den Verschiedenen
Ortschaften gefallen sind, werden zusammengezählt. ES kommt
mir vor, als ob die Oi>e länter Freude Hä ken am Prügeln,
»>nd als ob sie eS dem Kroße» Rathe nicht Übertassen wollten,
st- im Frieden zu trennen, sonder« alS ob sie sich selbst mit
Prügeln trennen wollte». Nach dem Borschlag deS H«rrn
Schiäppi gäde es 2 Wahlkreise, was nicht viel mehr und daher

auch mcb! viel besser ist, alS bloß Ei er. Ich bin völlig
für den Antrag der Regierung, daß die Wähler gemeinkSweb«
ihre Sachen wählen und nachher die Stimmen zusammenzählen
sollen

Bhend. Ich bin auch gegen das Eintreten, indem ich
da« Dekret durchaus überflssig finde. Seil 64 Jahren, wo
die Wahlen des ganzen Amtsbezirks stelS in der gleichen Kirche
stattfanden, uns roch bei 20V0 Wähler anwesend waren, konnte
eS stets friedlich ablaufen. Da» letzte Mal nun, alS um die
Hälfie wcn ger Wähler anwesend waren, gab eS Störungen;
diese« ist ein Beweis, daß eS nicht darauf ankommt, ob ein
Wahlkreis groß ocer klein sei, denn wenn man sich friedlich
vertragen will, so hat ja die Erfahrung gelehrt, daß auch eine
große Versammlung dieses im nämlichen Saale machen kann.
Die vorgeschlagenen 6 Bezirke sind in Betreff ihrer politischen
Gesinnung alle getrennt; an einigen Orten hat die radikale
Partei tie Uedermachr, an andern die konservative, so daß man
statt bloß einer Unordnung in Zukunft K riSk-ren würde Die
ras,kale Partei wiro sich alle Mühe geben, daß da» Wahlge-
'chäit da» nächste Mal friedlich vorübergehe; auch ich möcht«
d-n Amtsbezirk Jnrerlakea und die Gemeinde Gsteig nicht noch
mehr reizen.

Richard zu Erlach. Auch ich bin gegen daS Eintreten
und zwar auà zwei lehr einfachen, allrin gewiß sehr gewichtige«
Gründen, vorerst ist nämlich der §. 5 der Verfassung, welchen
Herr Riggeler angeführt hat, hier maßgebend; wo der Buchstabe

des Gesetzes so klar spricht, werde ich streng und treu an
demselben halten. Der zweite Grund, welcher mich für daS
Richleintrelen bestimmt, liegt im Eingangsrapporre des Herrn
Berichterstatters selbst, welcher gesagt hat, es werd« nächstens
ein neueS Wahlgesetz erscheinen. Ich sehe nun nicht ein,
warum man kür diese kurze Zeit im Amte Jnterlaken «ine ercep-
tionelle Maßregel treffen tolle, die, w-nn ich die zahlreichen
Borstellungen in« Auge fasse, gewiß mehr zu Aufreizung, al«
zur Beschwichtigung der Gemüther dienen wird.

V. Grasenried zu Burgistein. ES ist mir wirklich
unbegreiflich, wie man auf den heurigen Tag den §. 5 und
den §. 3t> der Verfassung anrufen kann. Ich glaube, diese

Paragraphen habe» schon im letzten Frühling, alS man den
Wahlkreis RiggiSberg trennte, edenso gut wie heute bestanden.
Hat man aber damals dem Volke den Trcnnungsprojekc mitgetheilt
und denselben zweimal berathen? Durchaus nicht, sondern
man trennte ohne dieses, und Niemand opponirte dagegen,
weil die Verfassung e» nicht erlaube, obgleich der Antrag auf
ein« Schlägerei hin geschah, welche den Wahlkreis durchaus
nicht» angieng. Wer forderte übrigens die Trennung deS

Wahlkreises von RiggiSberg? Der Gemeinderarh einer einzigen

Gemeinde; Hai man vielleicht damals die Gemeinde dar-
über angefragt? Nein, un» daß dieses unterblieb, war durchaus

kein Hinderniß »
die Trennung vorzunehmen. Ich sehe

durchaus nicht ein, warum man uns jetzt die Verfassung
vorhalten kann, wo man doch nur im Kleinen machen will, waS
man im letzten Sommer und im letzten Frühling im Großen
machte, und damals, namentlich aber im Frühling» hat doch
gerade diejenige Partei die Trennung verlangt, welche jetzt
dagegen reklamirt.

Karr er. Ich bin so frei, Einige« auf die Bedenken
de» Herrn von G-afenricd zu antworten, und ich glaube, wenn
er die Bestimmungen der Verfassung genauer gekannt hätte,
so hätte er die so eben gemachten Aeußerungen nicht gethan.

407.5

Ich erlaube mir, den Z. 3, welchen Herr Niggeler zwar be-
r-iiS abgelesen hat, Ihnen noch einmal inS Gedächtniß zu rufen

: »Die in einem Kirchgemeindsbezirke wohnhaften Stimm-
sähigen bilden eine politische Versammlung.« Der Knchge-
meiudsbezirk ist lomir die Grundlage der politischen Versammlungen.

Dann sagt der Paiagraph ferner: „Kirchgemeinden
von mehr als 2VW Seelen Bevölkerung können durch da»
Gesetz in mehrere politick« Versammlungen abgetheilt werden."
Also bloß durch daS „Gesetz". Den spätern Paragraphen,
welcher die zweimalige B«ra>hung der Gesetze vorschreibt, will
ich nicht ablesen. Handelte «S sich nun etwa bei der Trennung

deS Wahlkreises RiggiSberg darum, eine Kirchgemeinde,
welche mehr alS 2606 Einwohner hat, in mehrere politische
Versammlungen einzutheilen? Nein, dieser Fall war nicht
vorhanden, und deßhalb ist auch daS Argument des Herrn V.

Graienried auf die heute vorliegenden Verhältnisse nicht
anwendbar, weil eS sich bei RiggiSberg darum handelte, einen
Wah kreis, welcher auS mehreren Kirchgemeinden bestund,
abzutheilen. WaS sagt die Verfassung über einen solchen Fall?
Schreibt sie etwa da« Gleiche vor, wie über die Abtheilung
der Kirchgemeinden in mehrere politische Versammlungen?
Nein, sondern »er ß. 7 sagt ganz einfach: „Das Staatsgebiet
wird für die Wahlen in den Großen Rath in möglichst
gleichmäßige Wahlkreise eingetheilt." Dieses ist etwa« ganz Andere»

als die soeben abgelesene Vorschrift des § 5. Die Norm,
um welch- sich unsere gegenwärtig« Einiheilung der Kreise für
die Wahlen in den Großen Rath gründet, ist eine einfache

Verordnung vom 14. Juli 1846 ; in dieser Verordnung ist der
Wahlkreis RiggiSberg bezeichnet alS bestehend aus den
Ortschaften RiggiSberg, Kirchenthurnen und RüegziSberg.
Verflossenen Frühling nun handelte eS sich bloß um die Abänderung

dieser provisorischen Verordnung vom 14 Juli 1846,
und eS ist somit der Fall, welchen Herr v Grasenried angeführt

hat, keineswegs ein Ant-reden« für den heute vorliegenden

Fall; übrigens ist es auch nicht richtig, daß von derjeni,
g«n Seite, welche damals die Minderheit bildete und jetzt die

Mehrheit hat, keine Opposition gemacht wurde, denn gerade
von dieser Seite wurde dagegen reklamirt.

Slettler, Fürsprecher. Eine Bemerkung t«S letzten
Redners veranlaßt mich, da» Wort zu ergreifen. Dieser sagte
nämlich, die Opposition sei von derjenigen Seite gemacht worden,

welche sich damals in der Minderheit befand. Diese» ist
auch ganz richtig, und weil ich Einer derjenigen war, welche
damals Opposition machten, so will ich die Gründe anführen,
welche mich dazu bewogen, und tie b-iden Fälle vergleichen.
BereiiS hat H-rr v. Grasenried gesagt, daß, al» >« sich um
Trennung deS Wahlkreises RiggiSberg handelte, diese« aui eine
unbedeutende Schlägerei hin geschah, welche sich nicht etwa bei
einer Wahlversammlung, sondern längere Zeit vorher ereignete,
und wozu benutzte man dieses? Um d-n W hlkrei« in zwei
Theile zu spalten, obgleich er selbst nicht im Geringsten an
jenem Borfalle beiheiligr war. Dieser Umstand ließ uns von
der Ansicht ausgehen, jene Schlägerei sei bloß ein Bocwand,
um den Wahlkreis zu trennen, um so mehr, alS die Bevölkerung

eS gar nicht verlangte. Allein noch ein anderer, eben
so wichtiger Punkt, welcher zwar schon in Anregung
gebracht worden ist! Es handelt sich jetzt nicht um die Trennung

deS Wahlkreis»«, welcher die Großräkhe wählt; dieser
soll auf keine Wet e verändert werden, sondern was verlangt
man? Bloß ein« Absonderung der verschiedenen Einwohner-
gemeinden bezüglich der Siimmgebung. Wird durch den
Borschlag deS Regierungsrathes irgend etwas am Resultate
verändert Bezweckt man, wa» man bei Rigg-Sbcrg und Thur-
nen bezweckt hat, nämlich einem neugeschaffenen Wahlkreis
mehr Großräthe zu geben und dem andern weniger? Durchaus

nicht, sondern in Folge der Trennung de- Slimmgebung
werden alle gefallenen Stimmen sogleich nachher zusammengerechnet.

Da dieses auf keine Weise irgendwie auf die

Vorschläge und das Resultat der Wahlen einwirken kann, so ist
e« nichlS ander« al» ein« polizeiliche Maßregel. Der Herr
Regierungspräsident hat bereit« bemerkt, daß bei den bestehenden

Verhältnissen in Gsteig eine einfache Alternative vorhanden

ist. Entweder trennt man nämlich die Srimmgebung «nd
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rechnet nachher die S-immen zusammen, so daß eS keine
Unordnungen g«ben kann, oder man bietet, wenn dieses nicht be-

liebt. Truppen auf Und läßt über den Bajonnetlen wählen.
Was würde min von der linken Seite sagen, wenn man die.
seS thun wollte? Ist es nicht handgreiflich, daß man vul
weniger Unordnung riskirt, wenn die einzelnen Gemeinden —
jede besonders — sich versammelt, alS wmn daS ganze Amt
fünf Stunden weit zusammenkommt und mit erhitzten Köpfen
wählt? Man wird die Ordnung viel besser handhaben können,
wenn stch überall bloß 2 bis 300 Wähler versammeln, d>e sich

gegenseitig kennen Die Souveränität de« Wahlbezirks wird
durch die betreffende Maßregel nicht im Geringsten beschränkt,
und mir wenigstens kommt es vor, als ob ?i-jenigen, welche
sich mit ollen Kräften diesem Antrage widers-tzen, lieber Un.
Ordnung hätten als Ordnung, denn tie Regierung bezweckt ja
durchaus nicht« Anteres als Unordnungen zu vermeiden, uno
politische Rücksichten find von dieser Maßregel durchaus
ausgeschlossen. Nun noch ein Worr über die Euuretensfrage.
Man hat gesagt, der § ô der Verfassung spreche von einem
„Gesetz", und dieser Austrlck s-tze eine zweimalige Berathung
un» voiherige Bekanntmachung an daö Volk vorauS; allem
ist diese« rüchc eine Woilspal erei; wir finden noch an
verschiedenen Orten ter Verfassung eine Berufung auf daS „Gesetz".

So wgr z. B. der 8 12, welcher von den Stellen
spricht, welche nicht auf der gleichen Person vereinigt werden
dürfen, c m Schlosse: „DaS Gesetz bestimmt die übrigen Fälle,
in welchen tie Bereinigung mehrerer Stellen auf dersel«
b n Person nicht zuläßig ist"; — der §. 17, welcher di«
Hauptgrundsätze über die Verantwortlichkeit der Beamten enr.
dälr, sagt zum Schluss-: „Dem Gesetze steht die weitere
Ausführung dieser Grundsätze zu." Herr Präsident, meine Herren,
d-r Ausdruck: „daS Geietz", bestimmt dieses oder jeneS —
will somit in der Verfassung nichlS Anderes sagen als: ES
bleibt dem Großen Ra>he aus dem Wge der Gesetzgebung
überlassen, daS Weitere anzuordn-n. Allein daß bieseS gerade
durch ein „Gesetz" geschehen müsse, im Gegensatz zu einem
Dekret oder einer Verordnung, ,st wahrhaftig nur «ine So-
phisterei und eine Haar p ü-erei. Die Anordnung, w Iche
verflossenen Frühling in Betreff des Wahlkreises RiggiSberg
getroffen wurde, war auch nur ein Dekret und kein förmliches
Gesetz, obgleich dadurch ein Wahlkreis förmlich in zwei Wahlkreise

zerrissen wurde, während jetzt, wie bereit« vielfach gezeigt
worden, von einem Zerreißen deS Wah.kreiseS Interlak-n
keine Rede ist.

Karlen von ter Mühlematt. Nur einige Bemerkungen
von einem durchaus praktischen Standpunkte aus. Ich war
früher nicht für die Trennung des Wahlkreises RiggiSberg, so

wenig alS ich jetzt für eine Trennung deS WahikceiieS-Gsteig
bin. Wenn Sie diesen L tztern in fl ben Bezirks trennen wo.»
len, so wird gerade dasjenige erreicht, was man zu vermeiden
sucht; jedenfalls find in j oem dieser Bezirke Schwarze und Weiße
vorhanden, und es findet fich somit Stoff zum Streit in allen
Bezirken. Ich will nicht untersuchen, ob man nach Verfassung
und Gesetz die Besugniß habe, eine Trennung vorzunehmen.
Ich g«be zu, man habe sie, allein ich frage, ob eS nicht einmal
an der Zeit wäre, die politiche Spaltung so viel alS möglich

zu vermeid-« und wieder gut zu machen. Jedenfalls
geschieht die eS aber nicht auf dem durch die Regierung
beantragten Wege, sondern dadurch, daß cie Regierung im Gegentheil

dem Amtsbezirk Jnkerlak.n sagt: Wir wollen Euch Ge-
l-genheir geben m einer Verständigung; habt Ihr Euch daS
erste Mal geschlagen, so wollen wir riskirerr, daß Ihr Euch
daS zweite Mal nicht mehr schlaget; wie wollen unS passiv
verhüten und nicht kommissärleu, sondern s pen, ob cS nicht
mö-.llch sei, daß Ihr in Rahe und Ordnung die Wahlverhund-
langen pfleget. Wenn ich sage, ich stelle mich aus einen
praktischen Stan: pnnkc, so glaube ich, Ihnen zumnrhen zu dürfen,
Sie werben sich auch einmal aus einen praktischen Standpunkt
stellen, und zwar namentlich auf reu Standpunkt der Berankt-
l.ng. So wie es j tzr ist, kann e» nichr länger bleiben; d S

Beruervolk ist nicht einverstanden, daß in seiner obersten und
gesrtzgebcndtn Behörde zwei Parteien cristiren» welche einander
so heftig gegenüberstehen; da S Berncrvoik ist weder Sklave der

einen noch der andern Partei, sondern eS will einen angemes-
wnen Fortschritt »nd Ruhe und Friesen Wenn die Regierung

zu solchen durchaus praktischen Maßregeln die Hand die.
tel, so bin ich einer der ersten » welcher ihr entgegenkommt,
allein meine Ueberzeugung ist die, daß daS Gesetz, wie <S

vorliegt, gerade bas Gegentheil von demjenigen bewirken will,
waS man beabsichtigt. Ich glaube, der SmrSbezt k Jnterlaken
könne sich ganz gut vereinigen, wenn nicht von Außen Anlaß
zum Streite gegeben wird. Die gtößle Hatz, welche eristirl
zwischen Weiße» und Schwarzen, wicd erhallen durch die or-
ganisirlen KlubbS; eS wird überall vorberalhen, nichr nur hier,
während Großer Rath ist, sondern überall im ganzen Lande
herum. Bei dielen Vorberathunzen «rittirr jeweilen eine Mehrheit

und eine Minderheit, uno natürlich muß sich diese Letz ere

fügen; würden sich aber die verschi-benen Minderheiten
vereinigen, so wären sie hier im Großen Rathe vielleicht die Mehr-
heil. Ich bitte daher sehr, man möchte auch in Bezug auf
diestS Dekret daS AuSeinanderreißm der Parteien nicht begünstigen

; ich stimme daher für daS Eintreten.

Müller zu Unterseen. Nur ein« ganz kurz« Bemerkung.

Ich will nichr untersuchen, ob grundsätzlich Verfassung
und Gesetz sie Trennung deS Wahlkreises erlauben oder nicht,
sondern ich fasse die Motive iu'ö Auge, von welchen ich glaube,
daß fie die Regierung geleitel haben, nämlich Ruhe und Ord-
nung im Amtsbezirke wieder herzustellen; allein ich muß sehr

bezweifeln, ob die vorgeschlagene Maßregel zu dem beabfichrig-
len Ziele führen wird. Sie wiss-n, daß daS Oderländervolk
berctrS sehr gereizt ist durch die außerordentlichen Maßregeln,
welche gegen den Bezirk Jnterlaken ergriffen worden find.
Vor acht Tagen nun hat der BezirkSverwalrer daS landvözt-
liche Schloß bezogen, waS einen schlechten Eindruck macht,
und jetzt kommt man mit einer neuen Maßregel, welche gewiß
nichr geeigner ist, Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Ich
glaube, e« würde eher eine gute Wirkung haben, wenn die

Fuhrer beider Parteien fich vereinigen könnten und in der
Versammlung in Gsteig ein versöhnendes Wort an die Leute
richten würden. Ich stimme, wie ich bereit» gesagt habe, g"
gen daS Dekret, weil ich glaube, eS bringe diecWirkung nicht
hervor, welche die Regierung bezweckt.

B r u n n er, RegierungSrath. So sehr ich auch die An-
ficht de« Herrn Großraih Karlen ehren muß, welcher würfet,
daß eine Bereinigung stallfinde, so din ich doch aus der ander»
Seite nichr ganz mit ihm einverstanden. Er meint, wenn man
die Wähl.r noch einmal zusammenkommen lasse, so werde»
fie fich gemäßigter zeig-n, und eS werden keine Austritte mehr
stattfinden. Herr Präsident, meine Herren! ich bin zwar
überzeugt, daß eS keine Schlägerei mihr geben wnd, allein bloß
deßhalb nicht, weil die konservative Minderheit nicht m«hr
erscheinen wird. Nach dem Auftritt vom 13. Oktober halte ich

Gelegenheit, im Amte Jnterlaken mit Männern von beiden
politischen Farben zu sprechen. Man bedauerte von beiden
Seiten den Auftritt in höchstem Grate und drückte d.n heiligen

Wunsch aus, baß solche» nichr mehr vorkommen möchte.
Wenn ich fragte, ob man die Wähler noch einmal zusammen
kommen lassen könn» oder aber außerordenckicbe Maßregeln
treffen müsse, so antwortete man wir aus der einen Seile, eS

werde wohl keine Störungen mehr geben; von der andern Seite
hingegen sagte man mir, diese» sei rein unmöglich, mau sehe

zum Voraus, baß noch einmal Störung enlst-he« werde, und
daß die konservative Minderheit ihre politischen Rech e durchaus

nicht würde ausüben können. Herr Präsident, mein«

Herren, wir haben im Oberland, wie überall, eine Minderheit

und eine Mehrheit vor Augen, und eS ist bekannt, daß

«u der Kirchhöre Gsteig die konservative Partei in der
bedeutenden Minderheit, die radikale dagegen in der Mehrheit ist

Ich frage Sie nun, ob wir richt schuldig find, dafür zu

sorgen, daß dieser konservativen Minberhnl ihre Rechte nichr
entzogen werten? Wohl freilich, weine Herren! und welche Mittel

haben wir dazu in der Hand? Ist «S vielleicht zweckmäßig,
mit ein paar Kompagnien oder Bataillonen zu verhütea, da?

diese Leute nicht noch einmal zusammenschlagen? Wir habe»
eS biSdohin trotz der großen Spaltung «och vermeiden können,



Mannschaft aufzubieten, und ich möchte auch bei dieser
Gelegenheit es nicht thun. Ich glaube daher, der Vorschlag der
Regierung sei daS geeignete Mittel. Daß noch mehr Unordnungen

entstehen, wenn die Stimmgebung in den Gemeinden
vorgenommen wird, muß ich sehe bezweifeln. Nach den eingezogenen

Erkundigungen habe ich vielmehr Gelegenheit, Sie vom
Gegentheil zu versichern: man sagte mir von vielen Seilen,
wenn in den E'nwohnergemeinden abgestimmt werte, so könne
«an sich ganz gut Ruhe und Ordnung verschaffen und bewir-
ken, daß jeder Bürger seine politischen Rech e geltend machen
könne. Man hat heute Vermiedene Male die ganze Schuld
des Auftrittes in Gsteig auf Eine Person schieben wollen, nämlich

auf den Bezirksverwalter Müller. Dieses hat mich wahr-
hrstig empört, tenn ich s.he wirklich nicht ein, daß er auch nur
im Geringsten daran schuldig ist. Ich habe vi-lfach Gelegenheit

gehabt, zu erfahren, daß der Bezirksverwalter in Zitier«
taken sein Amt treu und gewiff-nhafl erfüllt; wenn er m der
Kirche zu Gsteig gesagt hat: „Herr Seiler, wenn Sie nicht
i n Stande sind, Ruhe und Ordnung zu schaffen, so erkläre ich
die Versammlung für aufgehoben" — so glaube ich, er sei in
seinem vollen Recht« gestanden, und ich glaube, wenn Herr
Seiler seinem Rathe gefolgt wäre, so wäre alles Vorgefallene
vermieden worden. Waren eS etwa die Konservativen, welche
die Schuld an den Auftritten trugen? Ich sage Nein, denn
i ichr die Konservativen waren mit Stöcken bewaffnet, und nicht
sie halten Steine in die Schnupftücher gewickelt, um damit
treinlchlagen zu können. Ich kann zur Ehre der konservativen

Partei sagen, daß sie ohne Stöcke und ohne Steine,
sondern mir friedlicher Absicht in die Kirche nach Gsteig gieng;
dort hat sie sich zuerst den Rad kalen unterzogen und wurc«
nachher von ihnen aus der Kirche gcjag». Die Absicht, welche
»cm Antrage deS RegierungsralbeS zu Grunde liegt, ist all-r-
hingS die, es auch der konservativen Partei möglich zu machen,
ihre politische« Rechte auszuüben.

Jmobersteg. Zch hätte zu der Ein treten Sfraae gar
nicht» bemerkt, wenn e« nicht dem Herrn Fürsprecher Stettler
belicht hätte, den Z. ö der Verfassung auf ein« beinahe lächerliche

Weise zu interpretiren. Wenn er in den Anmerkungen
beS Samuel Schnell zum Civilgesetz nachsieht, so wird er den
Unterschied zwischen Dikrel und Gesetz finden. Bisher ist eS

zoirklich noch keinem Juristen eingefallen, zu sagen: Gesetz und
Dekret seien daS Nämliche. Zch glaube, es sei bereits schlagend
» achgewiesen worden, daß wir nach Verfassung und Reglement
lischt in das Dekret eintreten können; da aber die SincrelenS-
fioge zugleich mit der Sache selbst behandelt wird, so erlaube
ich mir eventuell einige Bemerkungen. WaS ist der Grund,
warum die Regierung das gegenwärtige Dekret vorlegt? Die
Veranlassung, oder vielmehr der Vorwnid, liegt in den statt-
gefundenen Unordnungen bei den letzten Wahlen. Schon die

Verfassung zeigt dadurch deutlich genug, welches Gewicht sie

darauf legt» daß die Gestal ung der politischen Wahlkreise nicht
» rändert werde, daß sie sag', nur der Große Rath und auch
dieser nur duich ein förmliche» Gesetz, könne eine Veränderung
beschließen. Was war der Grund der Schlägerei? ganz gewiß
die gererzte Stimmung, welche schon lange im AnueJnterlaken
herrscht, »od welche durch da» erc-ptionelle Bertaheen der
Regierung hervorgerufen worden ist, welche dadurch die dorrigen
Liberalen maßregeln wollte. Die erste V-ranlossung liegt in
der Hinsendung des Reg'crungSkommissärs Gerwer, welch-r sich

zur Aufgabe machte, alle möglichen Beschwerden gegen den

bisherigen Regierungsstatthattcr auizusinden. Auf seinen
Bericht bin hat unS der gegenwärtige Regierungspräsident hier
eine Rede gehalten (ich hade sie noch so eben in den Großraths-
verhandlungen nachgelesen), welche nichts weniger als geeignet
war, den Amtsbezirk zu beruhigen. Bei diesem Anlasse will ich
eine Aeußerung berichtigen, welche der Hr. Ber ichterstatter in
seinem EingangSrapport gcg n mich gemacht hat. Er hat mir nämlich

in den Mund gelegt, ich xälte ihn gleichsam der
Unterschlagung der damaligen Akten beschuldigt. DaS habe ich

aber nie gesagt, sondern nur, er habe bloß diejenigen Stellen
auS dem Berichte abgelesen, welche gegen den Hrn. Seiler
sprechen, diejenigen aber hade er nicht berührt, welche für ihn
sprechen. Wenn der Hr. Berichterstatter behauptet, er könne
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ablasen waS er wolle, so ist diese» zwar richtig, allein rs liegt
nicht in der Stelle des Regierungspräsidenten, sich parteiisch zu
verhalten. Auf den Bericht des Hrn Gerwer Pin wurde
Hr. RegierungSstalthalier Seiler eingestellt; ich will nicht
untersuchen, ob mil Recht oder nicht; allein was gelchah
ferner? Man schickte einen Regie,ungSkommissär nach Zmerla-
ken, stall die Verwaltung dem AmlSverweser Rtlschard zu
übertragen. Zch habe die heilige Ueberzeugung, daß die Ueber-
gehung deS AmSverwrsers, gegen welchen man durchaus nichlS
rinzuweuden Halle, ein« Beriassangsverletzung ist. Zeder mag
zwar darüber seine eigene M inung haben, allein ich frage:
Ist Hr. AmlSverweser Riischard, welcher in unserer Mitre sitzt,
>in Ehrenmann oder nicht? Ich würde nich S dagegen
einwenden, wenn ein AmlSverweser, welcher mil der öffentlichen
Verwaltung belraur ist, wegen Pflichlveiletzungen eingestellt
wird, allein mir nichlS, dir nichlS den Hrn Ruschard, gegen
welchen NichlS einzuwenden war, zu übergehen, daS ist jeten-
fallS nicht erlaubt. Hr. Befirksverwall e Müller benahm sich

in seinem Amte sehr einseilig, so daß k.ine Möglichkeit vor-
h nden war, die Parteien nach und nach wieber zu vereinigen.
Zch habe die Ueberzeugung, daß wenn die Regierung nach der
Einstellung des Hrn. Seiler dem AmlSverweser Riischard die

Führung des AmteS übertragen hätte, AlleS ruhig geblieben
wäre, und ich habe ferner die Ueberzeugung, daß wenn die
Regierung daS Oderland stets durch neue Kommissarien maß-
regeln will, dieses nur dazu geeignet ist, die Bevölkerung stets
in Aufregung zu erhalten u»v am Ende nicht nur die Mehrheit,

sondern auch die Minderheit zu kränken- Zch the le daher

die Ansicht, welche Hr. Karlen ausgesprochen hat,
vollkommen.; e» stimmt auch mir den eing-langtm Petitionen
»verein, daß wenn das Amt noch einmal zusammrnlrete,
gewiß keine Unordnungen stattfinden werden. Aeußerungen aus
ter Mule ter Regierung, wie der Hr. Präopinant fie so eben
gemacht hat, sind auch nicht g eignet, daS Ami Jnterlaken z»
beruhigen; ich wenigstens wurde mich auch nicht vereinigen,
wenn die Negierung selbst einen Parleist ntpunk: einnimmt.
Ich will noch einen Punkt berühr-». Aus tue Vierseitigen
Bemerkungen, daß der Beznkskommissär Müller kein Recht gehabt
habe, sich in die Berhantlungen zu mischen, hak der
Regierungspräsident unterschieden zwischen der Zeit, wo ein Re^ie-
rungsstauhalter als einfacher Bürger sich zu benehmen, und
dem Augenblick, wo Aufruhr eintrete. Allein Hr. Müller
ging al« einfacher Bürger und sogar als Kandidat in die
Wahlversammlung; nun frage ich, ob das Aufruhr sei. wenn
einige Bürger sich nicht ganz ruhig fügen? Berechtigt liest»
den Bezirksverwalter, die Versammlung aufzuheben, um seine
Rechte anzuwenden, die «r anwenden sollte, wenn Aufruhr
vorhanden wäre E« war wohl ein wenig Unordnung, allein
k in Aufruhr gegen Behörden; Hr Müller war daher in
zenem Augenblick noch nichl Behörde und hat seioe Stellung
mißbraucht. Die Regierung sollte einmal den Vorstellungen,
welche schon se.l langer Zeit eingegangen find. Rechnung ira-
gen und den Bezirksverwalter entfernen; dieses wäre da« ge-
e-gn-teste Mittel, um die Ruhe wieder herbeizuführen. Abae-
sehen von allem diesem, so hätte ich den Antrag der Regierung
noch begreifen können, wenn fie z. B. vorgeschlagen hätte
die Kirchgemeinde Gsteig in zwei politische Versammlungen
za trenne». Eine Gemeinde, welche seit vielen Jahren stets
zusammenhielt, in sechs verschieden, Bezirke zu zertheistn. ist
nach meiner Ansicht etwaS stark. Die Gemeinde Gsteig hat628l Seelen; unter allen Verhältnissen hat sie bisher immer
an Einem Orte gestimmt, ohne baß Unordnungen eingetreteu
wären; bei den letzten Wahlen war eS zum ersten Mal der
Fall, uuv dieß läßt sich durch die außerordentlichen Verhält,
niss« erklären. D e Einteilung, welche die Regierung unS
vorschlägt, scheint mir jedenfalls, wenn nicht irgend eine Ab-
ficht dahinter liegt, seh? unzweckmäßig. Selbst bei einer nur
oberflächlichen Anschauung muß eS in die Augen fallen daß
eine Einth-ilung in zwei Bezirke, wovon der eine dieß'., der
andrre jenseit» der Lütschinen liegt, viel zweckmäßiger wäre
Di-Sseics der Lütschinen könnte man zusammenstellen Wildert
wyl. Sar-len, Zsenfluh, Manen und Aarmühle, zusammen
8276 Seelen, mit dem Versammlungsort Aarmühle oder Mal-
ten; jenseits der Lütschinen dagegen könnte man zusammenstek-
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len Lütschinenthal, Gündlischwand, Gsteigwyler, Bönigen und
Jselrwald, zusammen 29ZZ Seelen, mit dem Versammlungsort

Gsieig. Warum will jetzt die Regierung das kleine
Jselrwald mil bloß 562 Seelen zu einem besondern Wahlkreise
machen? DieseS hat mich gestoßen und in mir den Gedanken
geweckt, eS möchte irgend ein anderer Grund dahinter liegen.
Wenn Hr. Brunner über hier gefallene Aeußerungen empört
ist, so kann ich ihm tiefes nicht verargen; er wird wahrschein,
lich noch oft empört werden, allein wenn er bloß Ein« Partei
vertheidigt, wie er es gethan hat, so muß ich schließen, er
wolle die andere Partei nicht gleich behandeln. Ich schließe
dahin, es möge in erster Linie der Antrag von der Hanv ge-
wiesen und in zweiter Linie jedenfalls nicht nach dem Antrage
der Regierung sechs, sondern nur zrvei Bezirke gemacht
werden.

Ganguillel. Es kommt mir v»'-, Hr. alt-R-g.-Ra h

Jmobersteg sei in einem sehr großen Irrthum befangen, indem
er sagt, man wolle sechs Wahlkreise machen; wenn bloß an
verschiedenen Ocien abgestimmt wird, so kommt eS ja ganz
auf daS Gleiche hinaus. Ich ergreife aber das Wort
hauptsächlich um auf die angeführten Paragraphen der Verfassung

zurückzukommen. Ich bin kein Jurist, und will auch die
Paragraphen nicht anders drehen, als sie einem schlichten
Bürger vorkommen. Der §. 30 der Verfassung sagt allerdings:
„Je er Geützcsentwurf soll vor seiner endlichen Berathung zu
rechter Zeit dem Volke bekannt gemrcdc werden. Das Gesetz
wird die Form dieser Bekanntmachung bestimmen." Nun eristirc
aber die Verfassung schon seit 4 Jahren, und es ist mir nicht
bekannt, daß ein Gei'etz erlassen worden wäre, welches die
Form der Bekanntmachung bestimmt, allein jedenfalls ist der
Gesetzesenlwurf bekannt geworden, und der Beweis dafür liegt
gerade in den Borstellungen, welche Reklamationen dagegen
erheben; denn wenn da» Oberland nicht» von dem Entwürfe
gewußt hätte, so hätte eS auch nicht dagegen reklamirên
können.

F riedli. Ich muß noch auf eine zweckmäßige Seite deS

Entwurfes aufmerksam machen, welche nicht berührt worden
ist. Hr. Schläppi sagte nämlich, es seien b oß die jüngern
Leute, welche die Schlägerei provozirt haben; die ältern Leute
dagegen wünschen Ruhe und Ordnung Ich wünsche nun,
daß ill den Gemeinden abgestimmt werde, damit nicht nur die
jüngern, sondern auch die ältern ordentlichen Leute an die
Versammlung gehen und ihre Stimmen abgeben können.

Karlen zu Erlenbach. Der Präopinant irrt sich, wenn
er glaubt, Hr. Schläppi habe gesagt, bloß die jüngern Leute
haben an den Unruhen Theil genommen; dieses hat er nicht
gesagt, sondern er hat einfach verblümt den Ausdruck ange,
führt, welcher Hr Oberst Germer gebraucht hat, nämlich daZ
Zermalmen, und er hat bemerkt, daß bloß die jüngern Leute
sich an diesem Ausdruck gestoßen hätten Wenn Hr. Friedli
durch diese Erläuterung beruhigt wird, so bat er immerhin
noch freie Hand, mit uns zu stimmen (allgemeine Heiteikeir).
Hingegen ist eS genugsam darge>han, daß nur die ausnahmsweise

Behandlung des Amtsbezirks die Aufregung hervorge-
bracht hat. Es ist Thatsache, obsHon eS von Hr. Reg.-Rath
Brunner widersprochen wird, daß der Regierungskommissär
Müller Schuld an der Schlägerei ist. Er war da als
stimmberechtigter Bürger und zugleich alS Kandidat; nicht an ihm,
sondern am Präsidenten der Versammlung war eS, die
Ordnung zu handhaben, und einzig die Versammlung hatte daS
Recht, darüber zu entscheiden, ob sie sich auflösen wolle oder
nicht; dieses Recht wurde aber der Versammlung durch den
Regierungskommissäc entrissen. Daß Hr. Reg.-Rath Brunner
diesem Kommissär für seine landvögtliche Handlung eine Lob-
rede hält, begreise ich ganz gut; ich habe schon vor 8 Tagen
gesagt, für was ich den Hrn Müller halte und daß von
ultramontttier Seile mit ihm sympathisier werde.

Herr Berichterstatter. Man ist bedeutend von dem
eigentliche» Behandlungsgegenstand abgeschweift. Schon in
der frühern Verhandlung war von vier Kommiffarien die

Rede, und ich glaubte, man habe sich bloß in der Zahl gurrt.
Ich weiß nicht, wen man unter dem vierte» Kommissär veistehl.
Der erste war Hr. Oberst G.rwer, der zweite Hr- Müller
und der dritte Hr. Wenger; von einem vierten weiß ich

wenigstens nichts. Hingegen erlaube ich mir zu bemnkm, daß

Hr. Wenger auf daS Verlangen Derjenigen in das Oberland
geschickt wurde, welche sich heute darüber beklagen; man hält«
also wenigstens über den dritten Kommissär sich der Bemerkungen

enthalten können. Man hat serner gesagt, die Vcr-
sassung sei durch die Ernennung der Komm ssarien verletzt
woeden. Darüber trete ich nicht mehr ein; über diese An-
schuldigung hat die Mehrheit de« Großen RathS bereits enl-
schieden. Es wurde gesagt, man ha l« den AmtSverweser
Ritschard nicht übergehen sollen. Ich lasse es gelten, daß
wenn der Regierungsstarthalier eingestellt wurde, orventlicher-
weise der AmtSverwesir hätte funkcionien sollen. Allein das
kann ich ve-sichern, daß der AmrSverweser nicht übergangen
wurde, ohne daß die Regierung sehr gut gewußt hätte, was sie

thut. EiwaS Unehrenhaues liegt gegeu Hr. Ritschard nicht
vor, uns ich würde ihn hier vertheidigen, wenn Jemand daS

Gegentheil behaupten wollte. Allein eine unkluge Handlung
hat er begangen, welche die Regierung bewogen hat, ihn zu
übergehen; wenn er selbst Auskunft wünscht, »o will ich solche

geben. Aus den Aeußerungen deS Herrn Jmobersteg zu
schließen, muß er selbst eine Aeußerung, die ich gemacht habe,
sehr übel verstanden haben; man stritt sich näm ich darüber,
ob ein Pvlizeideamter, welcher einer solchen Versammlung als
Privatmann beiwohne, bei eintretender Unordnung in seiner
amtlichen Eigenschaft auftreten dürfe. Hr. Jmobersteg sagt

nun, ich habe dabei die Unordnungen in Gsteig mit dem
Ausdrucke „Aulruhr" lorirt. Nein, daran habe ich wahrhaftig

nicht gedacht, sondern ich habe einfach das Ausruhrsgesetz
als Beispiel angeführt, um zu zeigen, daß explicits eine
Vorschrift bestehe, welche befiehlt, daß sobald gewisse Hantlungen
Vorfallen, jeder Beamte die Pflicht habe, sogleich einzuschreiten.
Ich habe angeführt, dieses s.i ein Betspiel; ob aber im
vorliegenden Fall vom Beznksve.waller bereits die rechte Sekunde
getroffen worden sei, darüber wolle ich nicht vorgreifen. Herr
Präsident, meine Herren! Wenn ist H-. Müller eingeschritten?

nachdem bereits Blut geflossen war! Sollte unter sol-
chen Umständen de: anwesende oberste Poüzeibeamte sagen, er
sei da, um seine Pfeife Tabak zu rauchen? Wenigsten» wenn
ich dort gewesen wä^e, so hätte ich geglaubt, einschreiten zu

sollen, ohne daß man mir darüber Vorwürfe machen könne.

Ich gehe nun zum Dekrete selbst über und unterscheide zwischen

Demjenigen, was gegen das Eintreten und waS gegen die

Sache selbst vorgebracht wurde. Das Eintreten hat man in
materieller und formeller Beziehung bestellten. In materieller
Beziehung hat man angebracht, eine Trennung sei nicht
nothwendig, und man lause Gefahr, gerade dasjenige zu erzielen,
was man vermeiden wolle, indem dec GährungSstoff aus einem

Orte an sechs kleinere zerstreut werbe. Ich glaube, Jed.rmann
sei bereits im Falle, sein U theil über den Vorfall in Gst;ig
abzugeben, und erwähne bloß noch, daß es nach den Akten

nicht eine bloße „Rupfete" war, ind m 12 Personen blutruns
geschlagen wurden; eine Person erhielt -1 Wunden, eine andere

3; beinahe alle Wanden find Kopfwunden; ein« trägt sogar
den Charakter einer kriminellen Verwundung, indem mit
derselben eine mehr alS 40:ägige Arbe tSunfähigkeic verknüpft ist-

Herr Präsident, meine Herren! Auf dieses hin glaubte die

Regierung, eine Trennung sei nothwendig; sie will die
Verantwortlichkeit nicht auf sich nehmen, die Leute «och einmal
im nämlichen Lokale zu versammeln. Ich Null nicht im
Mindesten bezweifeln, daß diejenigen Mitglieder, welche die Trennung

nicht gerne sehen, dabei nicht die beste Absicht haben,
allein sie würde» doch gewiß nicht Bürgen sein wollen, wenn
die Regierung Bürgen wirklich verlangte. Herr Präsident,
meine Herren Sie werden nicht verargen, daß d-e Regierung
mehr auf Diejenigen horcht, welche geprügelt worden sind, als

auf Diejenigen, welche geprügelt haben. Die Regierung hat

dasjenige, was Hr. Karlen gesagt hat, nicht außer Acht
gelassen, nämlich daß man durch «ine Trennung vielleicht sechs

statt bloß eine Schlägerei haben werde; indessen hak «in UM'
stand de» AuSschlag gegeben, der, wie ich glaube, auch e.n
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praktischer ist, nämlich daß e» viel leichler sei, Nein» Versammlungen

zu präsidiren und in denselben die Ordnung ausrecht
zu Halle», al» bei großen Versammlungen. Dieses haben wir
auch schon in unserm Saale «fahren; je größer die Zahl der
Anwesenden, desto schwieriger war jeweilen die Leitung. Wenn
ein Heustock in einer Scheune ist, welcher von innen zu bren-
nen ansängt, so wird er zerrissen und vertheilt, allein nicht
weil man weiß, daß jedeS kleinere Häufchen »in besonderes
Feuer entzündet, sondern weil man weiß, baß man durch die
Zertheilung dem Feuer Einhalt thut Dieses sind die Gründe,
welche man gegen daS Materielle geltend gemacht hat; ich
gehe nun zu den formellen Einwendungen über. Ich bin weil
entfernt, dieselben als gehaltlos zu erklären; ich wünsche
vielmehr eS könnte in allen Fällen» wo der Groß« Rath einen
gesetzgeberischen Akt erläßt, nenne man ihn nun Gesetz o?er
Dekret oder Verordnung, der endlichen Berathung eine öffentliche

Bekanntmachung vorhergehen und jedesmal eine zweima.
lige Berathung «rfolgen. Allein vom praklt'chen Gesichtspunkt
auö erlaube ich mir eine andere Betrachtung: Ist die
vorherige Bekanntmachung und zweimalige Berathung stet» ge»i,
schehen unv will wan fie in aller. Fäll n beobachten? Ein
Entwurf kann gewiß nicht bekannt gemacht werden, bevor er
eristirl, er wurde aber erst gemacht, seitdem der Große Rath
hier versammell ist; eS ist rein unmöglich, Dekrete von der
Ralur, wie daS vorliegende, zweimal zu berathen und vor der
endlichen Berathung bekannt zu machen, oder wollen Sie die
provisorische Bezirksoerwaltung noch 3 Monate lang bestehen
lassen? Die Regierung wünscht e« nicht, sondern fi« will dem

Provisorium je eher desto lieber ein Ende machen und gerade
au» diesem Grund muß man die Frage heute erledigen und
nicht bis auf 3 Monate verschieben. Der Einwarf deS Hrn.
Großrarh Karrer, daß eS sich verflossenen Fcübling bei der
Angelegenheit von Thurnen und Riggtsderg um die Trennung
de» Wahlkreise» gehandelt habe, während «S hier um die Tren-
nung einer polirischen Versammlung zu thun sei, hat im ersten
Augenblick einen Schein für sich, allein wahrhaftig nur einen

Schein; denn Sie werden mir zugeben, baß eS etwa» viel
Bedeutungsvollere» und Wichtigeres wäre, den Wahlkreis völlig
zu trennen oder aber bloß die Bürger in ihren Einwohnerge-
meinten stimmen^» lassen. Wenn für die eigentliche Trennung

deS Wahlkreises keine zw.imalige Berathung nothwendig
war, so ist fie noch viel weniger hier nothwendig. So Viel
über die formellen Einwürfe gegen da» Eintreten. Ich gebe

zu, daß für ein bleibendes Gesetz eine zweimalige Berathung
stallfinden soll, und bin weit entfernt, daS Uebergehen dieser

Vorschrift dadurch zu rechtfertigen, daß fie bereit» 10—20
Male Übergängen worden ist. Allein e» gibt Fälle » wo ein
Gesetz schlechterdings nicht zweimal beraihen werden kann.
Ich will Ihnen dafür ein Beispiel anführen. Gesetzt, die

Kirche, in welcher die Wahlversammlung sonst gehalten wurde,
sei einige Tage vor der Versammlung abgebrannt, glauben
Sie nun etwa, der RegierungSralh dürfe in solchem Falle
nicht erlauben, daß die Wähler in ihren Einwohnergemeinben
stimmen und daß nachher die Stimmen gesammelt werden?
Da« hieß« ja die Form über die Sache selbst stellen, und da»

Praktisch« der Silbenstecherri vorziehen. Man hat im Wesenr.
lichen angeführt, daß man stall 6 Kreise bloß 2 wünsche. Ich
habe bereit» im EingangSrapport die Gründ« angeführt, warum
man stait 2 lieber 6 Kreise ausstellen woll». Der Grund liegt
nämlich einerseits in dem Mangel an Lokalitäten, indem zwar
wohl für den einen Kret» ein Versammlungsort vorhanden
wäre, nämlich die Kirche zu Gsteig. Im Uebrigen kann ich

nur wiederholen, daß die Trennung in der Slimmgebung auf
da» politisch« Resultat gar keinen Einfluß hat. Gesetzt auch,
di« eine Partei habe die Mehrheit, so bleibt fie auch in der
Mehrheit, sobald nur ihr« sämmtlichen S immen in die Urne
fallen. Ein Unterschied wäre bloß da, wenn man den gehei-
men Gedanken haben wollt« (ich setz« aber nicht voraus, daß
man ihn habe), wenn sämmtliche Wähler nach Gsteig g«hen
müssen, so dürfe di« eine Partei nicht erscheinen. Wenn man
aber annimmt, «S sei in Gsteig ganz freie Stimmgebung, wie
fie in den Gemeinden stattfindet, so wird man auch zugeben, daß
«in andere» Resultat al» in den Gemeinden herauskommen würde,
unmöglich ist. Diejenigen, welche vorgeben, man wolle durch
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die Trennung einen politischen Einfluß ausüben, lade» somit
eben dadurch, daß fie fich der Trennung widerietzen, selber den
Schein auf fich, a!» wollen fie einen solchen Einfluß ausüben.

Abstimmung.
Für da» Eintreten
Dagegen
Für sofortiges Eintreten
Für Annahme deS Entwurf» mit oder

ohne Abänderung
Ihn ganz zu verwerfen
Nach dem Antrag deS Herrn Schläppi,

in zwei Kreise aufzustellen
Für sech« Kreii'e, nach dem Antrag«

der Regierung

36 Stimmen.
66

Handmehr.

99 Stimmen.

63 Stimmen.

100 Stimmen.

« Vortrag der Baudirektion, betreffend die Ausführung
der devifirten Schwellen- und Dammbauten der Aarkorrektioa
zwischen Schützenfahr und Sifenau.

Herr Baudirektor, als Berichterstatter. Nach dem
Berichte deS Obering-nieur» bedarf e« für die noch norhwen-
digen BollendungSbauten der Aarkorrektion zwischen Schützen-
fahr und Ellenau » so wie für die Arbeiten» di« zum Unierhalt

der ausgeführten Werke gemacht werden müssen, einer
Summe von Fr. 49,300; hierin find auch die Kosten der noch
auszuführende» Hinterdämme begriffen, ohne welche fich die
Summe auf Fr. 36.000 reduzirt. Wenn man sich verwundern

dürfte, daß dieses im Jahr 184^ neuerdings begonnene
Werk noch nicht vollendet ist und doch so große Summen
gekostet hat, so muß man bedenken, daß die Kosten deS Unterhalte»

der ausgeführten Schwellenwerke immer einen bedeutenden

Theil der JahreSkredite in Anspruch nahmen. Zwar
sollten nach dem GroßrathSbescbluß vom 28 Februar 1844
die Schwellenbezirkt auSgemiNelt und der Unterhalt der Schwel-
len sofort nach Vollendung der Korrektionsbauren denselben
übergeben werden. Da indessen mit Ausnahme der Gemeind«
Belp fich die übrigen bctheiliglen Gemeinden und Privaten
bi« jetzt steisfort geweigert haben, den Unterhalt zu überneh-
men, so ward einstweilen der Staat noch gezwungen, wenn
nicht daS ganze Werk neuerting« in Frage gestellt werden
sollte, die nöthigen UnterhalmngSbauken stetSforl ausführen
zu lassen. Zudem hat die Wassergröße von 1846 nicht wenig
dazu beigetragen, die Vollendung deS Werke» zu verzögern.
Indessen ist e» jetzt ficher, baß mit d.r oben angegebenen

Summe von Fr. 36,000 nicht nur die j-tzt nothwendigen

UnterhaltungSbauten ausgeführt, sondern auch das Aar-
korrektionSwerk, so weit eS die Schwellen betrifft, vollendet
werden kann; und könnten zu gleicher Zeit auch noch die
nöthigen Dammbauten gemacht werden, was nach Obigem noch
»inen Mehraufwand von Fr.' 13,300 erfordern würde, so
könnt« dann da» Werk alS gänzlich Vollender angesehen werden.

Da nun di« Baudireklion auch die einleitenden Borkehren

trifft, um über die durch Beschluß deö Großen Rathe»
vom 28. Februar 1844 vorgeschriebene Uebergabe der Schwel,
len an di» Unterhaltspflichtigen, Ihnen, Tit., vie erforderlichen
Anträge vorzulegen, so hofft fi«, e» könne durch die Bewilligung der
oben bezeichneten Summen für die noch auszuführende» Bau-
ten endlich da» ganze Aarkorrektionswerk zum Ziel geführt
werden, wodurch dann auch taS schon so manche« Jahr mit
großen Summen für dasselbe belastete Büdget endlich von
demselben liberirt werden kann. Mit Beziehung auf da« oben
Angebrachte hat nun die Baudireklion die Ehre, bei Ihnen
zu beantragen, Sie möchten für die Ausführung der devifirten

Schwellen unv Dammbauten der Äarkorreklion zwischen
der Schützeuiahr und der Elfenau ein Kredit von Fr. 30,000
bewilligen mir der Ermächtigung, im laufenden Jahre no-v
die Restan» der vüdgetanwetsung für den Wafferbau-Neubau.
mit beiläufig Fr. 10,000 bis 12,000 zu verwenden und
zugleich den Auftrag ertheilen, daß die Restanz deS bewilligten
Kredit,« nach Abzug der Verwendung im laufenden Jahre
auf da» Budget pro 1331 gesetzt werde.
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Karrer. Ich bin so frei, das WoU zu ergreifen, nicht
um gegen den Antrag der Baudireklisn zu sprechen, sondern
um im Schlußropporre, welchen der Herr Bautirekcor geben
wird, Auskunft Uver die Ausführung einiger Beschlüsse zu
erhallen, welche der Givße R. fiüher gefaßt hat. ES ist
nothwendig, einmal k,e Aarkorreklion zu beendigen. Bereits
seil 1s Jahren wurden jeweilm beim Büdger zu diesem Zwecke
Summen verlangt, und jedesmal hieß eS, mit der bewilligten
Summe werde die Koer k >o» fertig gemacht werden und
nachher habe der Staat mchiS mehr damit zu thun. Wir kön-
neu unS glück ich siKatz n, wenn jetzt mir die en Ar 56,666
die A<Veit einmal fertig wird. Am 17. Januar 1341 wurde
der Beschluß gefaßt: „Für die Vollendung der Aark rr-kuon
und nach Maßgabe cer miliolgenven Pläne, des DcviftS und
dieseS Vertrages ist eine Summe von Fr. 56 666 bewilligt und
dem Baudepartemeur zur Verfügung gestellt 2) Mit dem Be-
ginne der Arbeiten sind diejenigen Bezftke» welchen in Zukunft
der Unterhalt ter AarenkorrekrivnSsch wellen auffällt, auàzumit-
relu und genau zu bestimmen." Ich muß den Herrn Baudirek-
tor fragen, waS in dieser Beziehung geichehen sei? ES ist na-
lürlich, daß er seit seiner kurzen AmlSSauer noch nicht vie Z it
gehabt ha', sich mir -er Abfassung eii-eS SchwellenreglemcntS
zu beschäftigen. Allein jedenfalls sollte man schon aus alle
mögliche Weift die AusmlMung der Schwellenbezirke
bewerkstelligen. ES wurden dafür schon im Jahre 1845 oder 1846
Schritte gethan und Unterhandlungen m.r een Gemeinden ange-
knüpft. Von einigen Gemeinden kam die Erklärung, daß sie

die Schwellenpfl-chk anerkennen wollten, wenn der Staat sein«
Arbeiten fertig mache, und daß sie bereit seien, die Schwellen
zu unterhalten. Geg.nwärlig soll«« sich nun mehrere Gemein-
den geweigert haben, ihren Verpflichtungen nawzukommen und
ich bin lehr neugierig, zu vernehmen, inwiefern dieses seine
Nichtigkeit hat. Die Aarkorreknon wurde bereits im Jahr
1829 angefangen und bis zur Stunde ist fie noch nicht
beendigt worden. Wenn der Staat nicht darauf dringt, daß die
AuSmittlung der Schwellen bewirke bewei kstelligt und SchwellkN-
reglemenie durch einen Beschluß des Großen Rathes sanktionier
werben, so werden wir alle Jahre mit diesem Gegenstande
AuSgaben haben, und ähnliche Beschlüsse fasse» müssen, wie
der heulige >st.

G feller zu Oberwichtrach. Herr Karrer ist im Zweifel
darüber, ob die Gemeinden die Sch vellenpflichr anerkennen ob r
nicht. Ich kann ihm darauf antworten, daß wenigstens wir
in W cbrrach nichts Anderes wissen, als die Schwellenpflicht
anzueckennen.

Herr Berichterstatter. ES ist wahr. waS Herr Kar-
rer gesagt har, daß in Lieft.. Beziehung s«on mehrere Beschlüsse
gefaßt worden find, namentlich einer i I. 1814. Aufdiesen Beschluß
hin, welchen er abgelesen, hat daS damalige Baudtparkemenr
dahin gearbeitet, den Punkt zu erledigen, welchen Herr Karree
berührt hat, nämftch die Schwellenbezirke auszumirteln. die
Arbeiten zu vollenden und d e Sedwellenpflichl den Gemeinden
zu übergeben. Herr Karrer, welcher namentlich mit den Un-
terhandlungcn mir den Gemeinde» beauftragt war, hat sich
dami. viele Mühe gegeben. N ckher traten wieder Umstände
ein. welche die Aufmerk amkeir der Behörden auf andere Gegenstänke

lenkten, namentlich in Betreff der AuSmittlung der
Schwellen cz rke da->e ich kein anderes Ma ecial gefunden, al»
dasjenige, welches Herr Karrer gesammelt hat. Da die Gren-
zen an vielen O.len zweifelhaft und die Flächen für die
betreffenden Gemeinden sehr ungleich sind, so wird wahrscheinlich
der Große Rath IN den F u kommen, selbst die Sache an die
Hand nevme« zu müsse». Das letzte Mal. alS mau die Sache
behandeln wollte, wolften die Gemeinden die ftüher anerkann-
len Vespfl chlunzen richt mehr anerkennen; Wichlrach fällt
nicht in den Bezut, um weichen eS sich hier handelt.

Der Antrag des RegierungSraihas wird durch daß Handmehr

angenommen-

Verlesen wird ein Schreiben des Herrn Großrath Gftller.
worin er erklärt, di« auf ihn gefallene Wahl als RegierungS-
statthafter von Sigoau nicht annehmen zu können.

Beantwortung der am 11. d. von Herr Großralh Karle»
V. d. Mühlewarr gemachten Inte-pellation, betreffend die vev-
meintliche Anstellung der aus dem Kanton verwiesenen »eur»
rlo I» clrniilä als Lehrerinnen.

M o scha rd, RegierungSrath. In Rücksicht auf di«
Schwestern, welche seit einer langen Reihe von Jahren in dem
kal olischen Theile des Jura sich niedergelassen hatten, liegen
zwei Geschäfte vor: einentheilS die Interpellation des Herrn
I Karlen, andernthcils der Anzug der beiden Herren Groß-
rarhe Trorler und Gigon. Da letzterer nicht an der
Tagesordnung ist, so habe ich mich nicht damit zu beschäftigen,
erwirb später eigens behandelt werden. WaS hingegen die
erstere anbelangt, so bin ich bereit, dem Gesetze «IN Genüge zu
lnsten und auf die Interpellation zu antworten. Schon bevor
Herr Karlen daS Wort ergriffen, wurde ich in Kenntniß g«.
setzt, daß die „Helvetic" und nach ihr einige andere Journale
eS für gut gefunden hatten, mir erdichtet« Thatsachen
zuzuschreiben und daS Volk zu beunruhigen, indem sie berichteten,
ich hätte rem 8- 58 v«r Bundes- und dem §. 82 unserer Kaa-
tonalverfassung zuwider J-suiren dadurch tnS Land geruten,
daß ich einige barmherzige Schwestern, die zur Kongregation
von Besanxon gehören und durch RegierungSrathSbescdluß
vom 6. Dezember 1848, so wie durch Dekret deS Großen Ra-
theS vom 9. F-bruar 1856 ausgewiesen worden waren, wie-
der angestellt. Es hat daher Herr Karlen» der selbst diese

V«rläumdungen bezeugen kann, eS für seine Pflicht gehalten,
die ErziehungSdirekk-oa in Stand zu setzen, dieselben von sich

zu weisen und daS Publikum zu beruhigeni Die In e pella-
lion, auf die ich heute antworte, enthält darum nichts feind-
leligeS gegen die Regierung; ich muß vielmehr Herrn Kar-
len meinen tiefsten Dank bezeugen. ES ist mir viel daran
gelegen, mich an die G.setze zu halten, die Vorschriften der
Verfassung strenge zu beobachten und diese meine WahrheitS-
liebe an den Tag zu legen. Um nun zu beweisen, daß ich
in meinen Beziehungen zu den barmherzigen Schwestern von
St. Ursitz keine meiner Pflichten verletzt habe, werde ich in
einige näheie Erläuterungen eintreten. Vor Allem aus wurde
behaup et, daß der Orden der barmherzigen Schwestern den

Jesuiten a'filiirt sei. Alle, welche diese Behauptung inS
Publikum warfen, wissen auch vollkommen, daß sie höchst unge-
nau ist, sie wissen, daß diese religiöse Gesellschaft ein eigemS
in Besançon residkendeS Haupt dar; eS ist ihnen auch nicht
entgangen, daß die Frauen, welche Mitglieder dieser Korporalion

find, sich ausschließlich der Erziehung junger Mädcheo,
der Pflege der Armen und Kranken in ZufluchlShäuser« und
Spitälern widmen. Wären die barmherzigen Schwestern dem
Jesuitenorden alfiliirt, würden sie von den bernerischen 1816-
ger-Behörden mehr als 2 Jahre laug geduldet worden ft»>?
Würden sie in allen den Landern gelitten, wo rie Jesuiten
keinen Zugang haben? Würden wir sie z. v. in Genf sehen,
wo der Radikaliemu» in jüngster Zeit einen glänzenden Sieg
davon gelragen hat? Würven wir sie mitten in der
Eidgenossenschaft erblick.», entgegen den Vorschriften deS Art. 58
der Bundesverfassung? ES ist Jedermann b kar.nl, daß eS

auch im katholilchen Jura Männer giebt, die auS Furcht,
der Klerus möchte zu mächtig werden, st lSfort Maßregel»
hervorzurufen streben, die »ur dazu dienen, ihre Religion»,
genossen zu beunruhigen oder wenigstens dieselben in ihren
religiösen Gefühlen zu vsrwunden. WaS hat im Jahre 183t
die berneiisMm Behörden zur Annahme der Baoener- un»
Luzerner Koiiftrenzartikel bewogen? ES ist der Umstand, daß
einige einflußreiche Katholiken mit Macht darauf drangen. Ja
Gegenwart solcher und anderer gleichartigen Thatsachen darr
man sich wohl fragen, wie ist e» möglich, daß Schwestern
so lange geduldet, so lange an der Spitze einer großen Zahl
unserer öffentlichen und Privatschulen gelassen wurden? Wie
konnt« im Jahre 1811 die Verwaltung deS Schloßspital» in



Pruntrut mit der Kongregation der barmherzigen Schwestern
in Belangn um die Überwachung und d>n innern Dienst
dieses Spirals unterhandeln, ohne daß eine einzige Reklamation

fich erhob? Ah! darum, weil die ganze katholische
Bevölkerung die Tugenden und Hingebung dieser Frauen zu
schätzen wußte; sever neigte sich vor ihnen, da» Herz voll
Achtung und Dank! Bis 1846 wurde die Ruhe der französischen

im Jura niedergelassenen Schwestern nicht gestört; die
Behörden hatten fich wenig mit ihnen beschädigt. Äser in
jener Epoche, wo die Gegenwart der Jesuiten in der Schweiz
bereits so wichtige Ereignisse hervorgerufen hakte, mußte man
sich darauf gefaßt machen, daß all- religiösen Kongregationen
«mer strengen Prüfung unterworfen würden. Dec Verfas-
sungsralh beschäftigte fich daher mit den verschiedenen Kon-
gregationen, denen die Schwestern im Jura angehörten. Die
katholischen Mitglieder desselben verlangten einst,mnng ki«

bisherige Ordnung der Dinge. Besonder» war es Herr Stock-

mar, der sich eifrigst bet seinen protestantischen Kollegen um
Beibehaltung der barmherzigen Schwestern verwandte. Nach-
dem er ihnen die Ueberzeugung beigebracht, baß sie keineswegs

den Jesuiten asfiliirt seien, erhielt er seinerseits die ver-
flcherong, daß sie im projekrirren AuSweisnngSdckret nicht m-
begriffen sein iollt-n. In Rücksicht auf diese Versprechungen
nahmen die katholischen Abgeordneten keinen Theil an eer

Berathung des Art. 82 der Verfassung und stimmten auch zu der

Annahme desselben. Dieser Artikel ist folgendermaßen abge-

saßt : „Keine dem Kamone fremde religiöse Kongregation oder

Orde-> uns keine mit denselben verbundene Gesellschaft kann

sich auf dem Staatsgebiete niederlassen, und kein einer sol-

chen Korporation« Gesellschaft angehörendes Jin.ivium darf
im Staatsgebiete Unterricht ertheilen, als mir Bewilligung
deS Großen RarheS." Man muß also wohl unterscheiden
zwischen dem Orden als solchem und zwischen den Individuen,
die ihm angehören. Die Kongregation over der religiöse
Orden, der dem Kantone fremd ist, darf fich aus oem Gebiete

der Republik nicht niederlassen, während die einzelnen

Mitglieder der Gesellschaft eS unter dem vorbehalte thun können,

daß sie ohne Bewilligung deS Großen Rathes sich nicht
dem Lehrerderufe widmen. Wendet man diese Grundsätze auf
die barmherzigen Schwestern an. so wird man lagen müssen,

daß ihre in Besançon niedergelassene Kongregation ihren Auf-
enthalt im Kanrone nicht nehmen darf, daß aber dieses verbot

die Mitglieder 1>er Gesellschaft nicht beschlägt. Verfas-
sungSgemäß also dürfen die Nonnen, die dem Orden dee

barmherzigen Schwestern, der Providenz oder dem Orden
deS Sr. Vinzenz von Paul angehören, in den Zufluchishäusern
und Hospitälern auch ohne Spezialbewilligung des Großen

RarheS verwendet werden, während sie dieser Aurvrftarion
unumgänglich bedürfen, um Unterricht zu ertheilen. Diese Aus-

legung de» 8 82 der Verfassung stimmt auch vollkommen

mit bcn Versicherungen üdcrein, welche man, wie ich oben

erwähnt, den katholischen Depucirleu gegeben hat. Laßt unS

nun sehen, ob sie nicht auch klar aus den Verhandlungen des

VerfossungsratheS hervorgehl. Ich führe vorerst Herrn
Ochsenbein, Berichterstatter der vorderathmden Verfassungstom.
mission, an- Auf «ine Interpellation deS Herrn Jaggi sagt

er: „Es eristiren gewisse Ordeu, vorzüglich Frauenorden.
die fich die Pflicht der Krankenbesorgung in den Spiralern
auferlegt haben, oder auf irgend einen andern wohlthätigen

Zweck hinarbeiten. Man hat darum diese Orden nicht aus

den Gegenden der Republik «»'fernen wollen, die an ihrer

Beibehaltung hangen. Ich führe z. B. die barmherzigen

Schwestern an :c.". Herr Stockmar : „ES giebt in Prun-
irut, zu St. Urfitz und in mehreren andern Ortschaften des

katholischen Jura Schwestern, die winden Orden angehören

und die ihr Leben d«r Erziehung von jungen Mädchen over

der Unterstützung von Armen widmen; die ganze Welt weiß

ihre Verdienste zu schätzen und es wäre «in Veàst fur das

Land, wenn d«r Art. 82 auf sie seine Anwendung finden

sollte; aber durch den dem Großen Raihe überlassenen

'Vorbehalt wird man ihre jetzt ungewisse Stellung gesetzmäßig

sichern können. Die allgemein« Zuficherung» die man mir im

Schooße der Redaktionskommission gegeben hat, enlhebc mich
in dieser Hinficht jeder Besorgniß; ich shade das feste V?r-
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trauen, daß einer der ersten Akte deS künftigen G oßen Ra-
th-S der sein wird, die Fortdauer ihrer Anstalten zu autorifi-
reu. Ich halte dafür, der 8- V2 gehe zu weit, wenn er
jeder Person, die zu einer dem Kanrone fremden Kongregation
gedörc, die Niederlassung im Kanton verbietet; wenn ein
Trappist oder irgenv ein anderer französischer Mönch auf un-
serm Gebiete sich niederlassen wollte, so könn e er eS kraft
den Verträgen mit Frankreich ; man könnt-! ihm nur tie
Ausübung beS Lehrerderufs vn bieten. Ich glaub.' daher, man
müsse hier einen Unterschied machen; jede Regierung hat da«
Recht, den Unterricht zu regluen, ja sie kann die Ni derlas-
sung fremv-r Korpora-ionm verbieten ; was aber die einzelnen
Individuen selbst betrifft, so können dieselben sich niederlassen,

wenn sie nur eie Bedingungen erfüllen, den-n sich die
übrigen Biftger zu unterziehen haben. Der Paragraph muß
in diesem S-nne modifizier wrden!" Ein dritter Redner
sagte unter Unserm : „Die Revaktionskommi fion gieng von
den weitesten Ansichten aus; und wenn di? ka'hol'sche B völ-
kerung die Verhandlungen pä-re hören können, d e in Rücksicht

aus den vorliegenden Gegenstand un Redak-ionskomite
erhoben wurden, so hätte sie da aus die Uebe Zeugung
geschöpft, daß man, weit cniftrnt, den bestehenden Unt.-irichrs-
austailcn schaden zu wollen, unter welcher Leitung dieselben

auch seien, vielmehr sehe wrg'äiftg auf die Redaktion bedacht

war, die am besten dazu dienen konnte, alle Besorgnisse zu he-
den Vorzüglich mit s r Enddestimmang des Paragraphen
hatte man den Zweck im Aage, daß die UnterrichtSanstalten
namentlich für junge Masche-, fürderhi« von Sis western geleitet

werden könnten, vom Augenblicke an, wo man einem

Individuum, daS einer Korporation oder einem fremden Orden

angehört, bloß die Ausübung deS L hrerderufs verbietet,
untersagt man ihm nichr das Recht sich niederzulassen." Die
Herren Stockmar und Ochsenbein legten hierauf eine Redaktion

ie des jetzigen K. 82) vor, welche m t großem Mehr
gegen 7 S immer, angenommen ward. Der verfassmgSrarh
nahm gleichfalls dm 8 82 durch Handmehr uad ohne DiS-
kassion an, nachdem der Herr Berichterstatter erklärt halte,
à>as folgt: „Man har nichr alle fremden Orden, sondern nur
zew'sse ausschließen wolle.--; man hat dieienigsn zugelassen,
die Wohlthätig!-ir und keine jesuitischen Tendenzen zum Zweck
haben. In diese KaiheMie yjx barmhrczigen Schwestern

gestillt worden, die mir seltener Hingebung den Kranken
in dm Spiralen, abwa-ten und die fttt vielen Jahren schon

im Jura Aurnahmk gefunden haben!" Wer könnte nach
allem diesem nocv den mindesten Zvlikel über den wahren Sinn-
deS 8- 82 der Verfassung hegen? Wer könnte best'erlen, daß

die im Jura 1846 niedergelassenen Schwestern bas R ehr, sich

im Kanron aufzuhalten und niede-zul ssen, be,behalten haben?
Uad selbst, wenn man betrachtet, daß Verfassung, n so wenig
als Gesetze rückwirkende Kraft haben, so muß man zugeben,
daß der 8. 82 in keiner Weise den barmherzigen Schwestern
von St. Ursitz und Pruntrut entgegen ist. L«ßr un« nun
sehen, ob man die im Jahre 1846 den Kcubal-ken gegebenen

versprechen gehalten, os man ipäler den §. 82 gleich wie da-
malS interprsrirt hat. Während der ersten zw i Jahre wur-
den die im Jura medcrg lassen?« Schwestern nicht beunruhigt;
sie fuhren fort, wie früher, sich dem Un'errichte zu widmen,
das Elend zn mildern und -die Kranken zu besorgen. Im
Jahre 1848 entfernt« die Behörde einige von ihnen, um
Schülerinnen auà dz; Normatschule von Delsherg, tie zu der

ersten Reihe der aus die er Anstalt AuStretenven gehörten an
ihre Stelle zu setzen. In mehreren Ortschaften, namentlkch
in Cöuvre, Courrcndlin und Saignelêgiec machte diese Sache

Aufsehen, verursachte Aufregung die beta nterwaßen durch mili-
täcische Besetzung einiger freibcrgiichen Gemeinden gedämpft ward.
Aber dabei wollte man es nicht b wenden lasse«. Unterm 6.

D-zemd r gleichen ZahreS verordnete der Rcgierungsrarh als
Polizeimaßregel und in Anwendung deS 8 82 der Verfassung,

die Ausweisung aller kmronsfremden Schwestern, selbst

derjenigen, mir welchen die L' desb hörden Verbindlichkeiten
eingegangen halten. Hatte mau solche« dem katholischen Jura
versp vchen? Konnte dieser je zugeben, daß man den A. 82

gegen die barmherzigen Schwestern in Anwendung brachte,

daß mau sie auS dem Kanton wie« wie g-kàhpiiche Feinde
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oder Vagabunden? „Ich habe da« feste Vertrauen. sagk« Herr
Stockmar im Bàssungsralhe, daß einer der eisten Akt« dc«

künftigen Großen Rathe« der sein wird, die Forldauer der

Anstalten der barmherzigen Schw-st-rn zu autorisiren." Welche
Täuschung! Am 9. Februar 1849 bestätigt« auf den

Vorschlag de« Regierun gsralhe« der Große Rath den AuSwei-
sungsbeschluß vom 6. D-z«mber » bewilligte aber den Schwestern

«in« Frist von einem Jahre, um dem Beschlusse nach,

zukommen. Dies» Frist war noch nicht abgelaufen, als man
schon die zur Ausführung de« Dekret« vom 9. Februar
nöthigen Anstalten trat Den 7. November 1849 wurde de»

schloffen, daß die Frist eine« Jahre«, die man den Schwestern

«ingeräumt hatte, um ihr« Abreise zu bewerkstelligen, vom 6.

Dezember 1848 und nicht vom 9. Februar 1849 ihren An.
sang nehmen sollte. Bon da an wüthete man nacbsichrtloS
und nach der ganzen Schars« der Gesetze, al« Graf Reinhardt,
der Gesandte Frankreich« in der Schweiz, dazwischentrat. In
mehreren an den RcgierungSralh gerichteten Schreiben vom 13.

Januar 1859 drückte er sein Erstaunen darüber au«, daß die

bernischen Behörden entgegen dem Geiste, dem klaren und
bestimmten Buchstaben de« § 82 der Verfassung, mir Hintan-
setzung de« ersten Paragraphen de« Vertrage« zwischen Frank,
reich und der Schweiz vom 39. Mai 1827 und der Konven.
tion, die zwischen der Verwaltung de« Schloßspital« in Prun-
trut und den Kongregations-Ob-rn der barmh-rzigen Schwe-
stern in Besançon unterm 17. Juni 1841 abgeschlossen ward,
die Ausweisung der französischen im Jura niedergelassenen

Schwestern beschlossen hätten. Er wi-S nach, daß die densel

den bewilligte Frist, um da« Land zu verlassen, erst am 9.
Februar 1850 auslaufe. Er rühmt« die Aufopferung, da«

Mitleiden, die Frömmigkeit dieser Frauen; rief die Zeugn-sse
te« Danke«, der Achtung, der Zuneigung und der Verehrung
in« Gedächtniß zurück, welche der ganz« Jura ihnen gegeben

hatte; drang darauf, daß die gegen sie verhängten Maßregeln
zurückgenommen würden, protestirie nd'higenfallS gegen ihr«
Exekution — aber vergeben«! Alle«, wa« er zuerlangen vermochte,
war die Zuficherung, daß diese Schwestern, wären sie im Besitz

regelmäßiger Papiere» namentlich von Pässen, auch fürs-
hin wie alle andern französischen Bürger im Kamone wohnen
könnten, ohne jedoch Unterricht ertheilen zu tü-fen, mir der

Anzeige, daß eine Antwort aus seine Reklamation ihm durch

Vermittlung de« BundeSralbe» werte zugestellt werden. Die
Schreiben de« Regierung« arhe» an Herrn von Reinhardt
à ll. 8. Dezember 1349 und 3. Januar 1850 bezeugen da«

Gesagte. Ich enthalte mich jeglicher Bemerkung über diesen

direkten Geschäftsverkehr zwischen der Regierung von
Bern und der französischen Gesandtschaft. Ich erlaub« mir
bloß die Frage, ob d-e Opposition, die in einem einfachen
Höflichkeitsbesuche, welche ein sremd.r Gesandter dem j tzigen
Regierungspräsidenten gemacht hae, «in, arge Verletzung de«

§. 10 der Bundesverfassung gesehen hat, un« eine ähnliche
Korrespondenz, wie die angeführte, verzeihen würde? Man
hätte erwarten bü.fen, daß die bernischen Behörden die
Reklamationen der französischen Gesandtschaft in Betracht ziehen
und die Ausführung der gegen die barmherzigen Schwestern
verhängten Maßregeln verschoben würbe, bis der BundeSrath
darüber sich ausgesprochen hätte. Aber die Schwestern im
Jura mußten da« Land verlassen und nicht« vermochte ihre
Ausweisung rückgängig zu machen. Vergeben« suchten sie sich

durch französische Pässe, durch den gcgeniei-igen Vertrag vom
17 Juni 1841, durch Reglemente und von der Behörde
beglaubigte Rechnungen, durch Siltenzeugnisse rc zu legitim!«
ren. Der R-gierungSstatthalrer von Pruntrut dachte Tag und
Nacht auf ihre Abreise und in seiner Ungeduld vergaß er
sogar die Rücksichten, die er diestn so oft von ihm in öffentlichen

Aktenstücken ihrer Tugenden und Verdienste wegen ge-
rühmten Frauen schuldig war. Seine Wftbel, seine Ger«-
barmen mußten auf die Bein«; er nahm seine Zuflucht zu
Aufforderungen, Drohungen: wer diesen heiligen Frauen ein
Asyl gewähre, in dessen Hauh sollten 10 Mann ErekutionS-
iruppen gelegt werden; der Karren, der diese Unglücklichen
bi« an die Grenze führen sollte, war bespannt. Ihre Slel.
lung war nicht mehr haltbar; die Schwestern verließen da«
Land, au« Furcht, ihre Gönner und Beschützer zu kompromit-

tiren. Die That war geschehen; den bernischen Behörden
blieb nicht« Anderes mehr übrig, al« die Reklamationen der
französischen Gesandlschaft beim BundeSraihe zu widerlegen.
Es handrlt« sich darum, die Ausweisung der barmherzigen
Schwestern zu rechtserngen, zu zeigen, daß der §. 82 der Ber-
fassunq aus sie anwendbar, die Konvention vom 17. Juri
1841 gesetzmätz'g aufgelöst sei, daß der Verrrag zwisch-n Frankreich

und der Schweiz vom 30. Mai 1827 nicht angerufen
werden könne, mir einem Worte, daß die Regierung von Bern
in ihrem Rechte und Herrn von Reinhard« Prorestationcn un-
gegründet seien. Der RegierungSrath unterzog sich dieser

Aufgabe in seinem Berich t vom 7. Januar 1350. Dieser
Bericht ist kein« bloße Uebersetzung; er wurde in französischer
Sprache abgefaßt; fein Verfass-r ist in jeder Linie erkennbar.
Bevor ich ihn näher auseinanders.tze, muß ich noch einer
Thatsache erwähnen Frau Gaulard, eine der in St. Urfitz
niedergelassenen Schwestern, war mit der Bitt« um Fortdauer
ihrer Erzi hungSanstalr in St. Ursitz eingekommen. Den 10.
Januar 1850 kam die Sache vor den Gr. Rath» ober auf
den Antrag de« Regierungsiothee, den mehrere einflußreiche
Redner, namenilich Herr Stockmar, unterstützten, wurde da»
Gesuch der Frau Gaulard abg-wiesen Hrr Stockmar, der
damals den tz. 82 der Verfassung inte'pretirte, sagte unter
Anderm: „Man war daher (im Jahre 1846) vollkommen ein-
verstanden» wie man auch seither niemals darüber im Zweifel

war, daß der tz. 82 sein« Anwendung auf religiöse Ge-
sellschaften und auf Personen, die sich bereit« im Lande
aufhalten, findet." Den einziaen Beweisgrund jedoch, oen H?rr
Stockmar gegen daS Gesuch der Frau Gaulard anführte,
war der, daß der französische G-sanbl« e« gewagt habe, zu
Gunst«» dieser Schwestern zu intervenir«». Sie werden errathen

haben, welche Auslegung d-r Bericht vom 7. Januar
dem Z. 82 der Verfassung gibt! Doch führen wir ihn an,
Auf Seite k lesen wir: »Zweiten« rechtfertigen sich dies«

Maßregeln oder find vielmehr gefordert durch die Verbindlichkeit
de« Gr Rathe» den ß 82 der Kantonalvertassung in Ausführung
zubringen." Und wetler unten, auf Seit» 8: „Wir bettachten
die barmherzigen Schwestern von St. Ursitz und Pruntrut
aiS lebten sie, oder al« hätten sie in einer Gem in chaft oder
religiösen Gesellschaft gelebt, die von einem fremden Orden
abhängt und al« solche hätte nicht «inmal der G oße Rath da«
Recht, ihnen N-ederlassungSbewilligungen zu ertheilen " Wie
ganz ander« lautet dies« Sprach« al« die Besprechungen, welch,
man 1846 dem katholischen Jura gab! Dazumal behauptet«
man energisch, „man hätte den Orden der barmherzigen
Schwestern nicht au« den Gegenden der Republik entfernen
wollm. die an seiner Beibehaltung hiengen; durch den dem
Großen Rathe belassenen Vorbehalt könnt« ihr« gegenwärtige
ungewisse Lage in ein« gesetzmäßige verwandelt werden; der
z. 82 solle bloß seine Anwendung auf Korporation-«, nicht
auf Individuen finden, die zu jeder Stund« sich niederlassen
könnten, wenn sie die für all- übrigen Bürger gestellten
Bedingungen erfüllten." Und wa« wunterbar und sehr zu beachten

ist, die gleichen Schwestern, denen man vor wenig Jahre«
noch da« pomphafteste Lob zollte, deren Verdienge die ganz»
Welt zu schätzen verstand und deren Verlust man für da« Land
beklagt hätte, find auf den heutigen Tag unwürsig, sich der
Jugenderziehung zu widmen. Die Mehrzahl der Schwestern,
sagt der Bericht, find wenig gebildet; eine sehr geringe Zahl
von ihnen wäre fähig, auf befriedigende Weile die vorgeschriebenen

Prüfungen zu bestehen. Die jungen Mädchen im katho-
lifchen Jura stehen an Bildung weil unter den Mädchen an-
derer KanlonStheile; sie haben seit 1831 wenig Fortschritte
gemacht." Ich erlaube mir nicht «in Urtheil abzugeben über
da« Wissen und die Talent« aller Schwestern im Jura, aber
da« Zeugniß muß ich hier offen ablegen, daß die, welche ich
kenne, so fähig sind, al« die Mehrzahl aller Landlchrerinnen,
ja dieselben in vieler Hinsicht weit übertr-ffen. Ich habe oben

bemerkt, daß die barmhrrzigen Schwcst-rn, gestützt auf «inen
förmlichen Vertrag, der da« Datum vom 17. Juni 1841 trägt,
die Ueberwachung und den innern Dienst de« Schloßhospize«
von Pruntrut übernommen hatten. Nach §. 15 der besagten Kon-
venlion, konnte dieselbe nicht aufgesagt werden, al« auf 3monat.
liche Aufkündigung. Diese Konvention suchten die Schwestern



geltend zu machen und verwiesen auf den Umstand, daß die
Aufkündigung nicht gesetzmäßig erfolgt sei. Der Bericht vom
7. Januar 1841 widerleg' auch diesen Umstand. Er b-merkt,
daß der Bertrog vom 17. Junt 1841 niemal« die Zustimmung d«r
kompetenten Bevörde erhalten habe. Zugegeben! Abe> daS Hv'piz-
reglement, da» vorzüglich auf diesen Vertrag basir« ist, ist diese« nicht
ganz regelr echt sankiiomri worden? Srnd nicht die Rechnungen
der Anstalt, selche die dien-nden Schwestern stcll-en, der
Genehmigung der Behörde unterworfen worden? Zugegeben
ferner«, daß die Schwestern zur rechten Zeit vom Auswetsung«-
beschluß Vom 6. Dezember 1848 und vom Dekrete vom 9.
Februar 1349 Kenntniß Pakten; folgt denn darau«, daß die
Schloßhospitzverwaltung von Prunkrut von der in 8- 15 de«

Beitrag« st'pultrren Aufkündung d>spenfin war, daß hier keine

Berlragßveri tzung stat-gefunden? Die Überweisung an die

Civilgerichl«. welche der Bericht al« einzige« Mittel, die Schwie-
rigkeiten zu beseitigen, verlangt, wirft in keiner Rücksicht die

Richtigkeit der Reklamationen jener Schwestern üd,r den Hausen.

Mit liesverletziem Gefühle haben sie sich ai« inleressirte
Frauen behandelt, verpottet when müssen, wie die« au« folgender

Stelle de« Berichte« hervorgeht: „Die KantonSgerichle
stehen den barmherzigen Schwestern offen ; die e peiligen Kraue»
mögen sich vor denselben stellen und sich, wenn ihre Reklamationen

al« güllig ersundeu werden, Entschädigungen zusprechen

zu lassen, die au« dem Armengut de« Anne« Prunlrut zu
entrichten sind." Die Regierung von Bern gab sich Mühe, die

Ausweisung der Schwestern vor dem 9. Februar 1849 zu
rechtfertigen ; e« genügt jedoch die einfache Auseinan ersetzung von
'.Thatsachen, um die Begründbeil der Klagen der Schwestern
in diesem Punkte darzulhun. Wir hab,« in der That ges hen,
daß der AuSweisungSbefcbluß wirklich vom K. Dezember 1848
darirt ist, daß aber da« Dekret de« Großen Rathe«, da« den
«Schwestern «ine Jahresfrist zur Auswanderung gestaltet, am
9. Februar 1849 erlassen wurde. Es ist daher klar, daß diese

Frist erst wir dem Tag«, wo sie bewilligt ward, begann und
erst am 9. Februar 1850 zu Ende war. Dadurch, daß man
also im Dezember 1849 zur Vollziehung schritt, handelt« man
den Bestimmungen desjDekrel« vom 9 Februar zuwider. Wie
soll man endlich alle dies« Gewaltkmaßregeln mit dem Konkordat

vom 3V. Mai 1827, laut welchem e» jedem Schweizer
erlaubt ist, sich in Frankreich, jedem Franzosen, sich im Gebiete
der Eidgenossenschaft niederzulassen, in Einklang bringen? wie
mit dem Anerbieten de» Herrn von Reinhardt, allen franzöfi-
ichen Schwestern, welche keine Pässe halten, solche zu liefern?
wie mit der Weigerung, Schwesternbrevet«, Pässe, die von
französische« Präfekten ausgestellt waren, al« Legitimation«-
schrtften anzuerkennen? wie endlich mit dem Inhalte der Schreiben

de« bernischen RegierungSrathe« an die französische
Gesandtschaft, 6 fi. 7. Dezember 1849 und 3. Januar 1850,
worin folgende Stellen vorkommen: „Die Schwestern, welche
die erforderlichen Papiere besitzen, wie e« bet Frau Gaulard der
Fall ist, die einen Paß vom 24. November 1849 hat, können,
vermöge dieser AuSwetSschriften, im Kanton Bern, gleich den
übrigen französischen Bürgern, sich aufpalten." „Wir haben
dem Regierung«statthalt»r von Pruntrut ernstlich anbefohlen,
diesen Schwestern den Aufenthalt im Kanron zu gestatten,
wenn sie sich im Besitze eine« von Ihnen ausgestellten Passe«
befinden." — Wie stehen diese GewaltSmaßregeln endlich mit
den Zusicherungen im Sinklang, welche der Regierungspräsident
dem Herrn von Reinhardt im Laufe de« 4. Januar« 1850
mündlich gemacht hat! (Eine Stimme auf der Linke«:
„Dieß ist nicht wahr — ES stützt sich ja doch Herr v. Reinhardt
selbst darauf in seiner Widerlegung de« regierungsräthlichenBerich-
tes, welche er unterm l4. Februur 1850 an den BundeSrash richtete

; könnt« diese« Aktenstück der Oeffentlichkeit übergeben werden,

ich würde die betreffende Stelle anführen. Vielleicht giebt
e« später eine Gelegenheit, dieses zu thun. Diese Grausamkeit
gegen Frauen, die nicht« andere« al« Dienste dem kaiholischeu
Jura geleistet haben, ist um so beklagenSwerther, al« weit
weniger ewpsehlenSwerthe Individuen im Land« geduldet worden
sind, ohne daß ihrerseits eine einzige Legitimalioosschrift
vorgebracht worden wäre. Doch muß ich sagen, daß 2 der Schwestern

von Si. Ursitz, die Frauen Gaulard und Roussey, fort-
gefahren haben, für einstweilen im Amte Pruntrut sich aufzu-
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halten. Deßhalb sagte ohne Zweifel die Regierung: „Indem
der Regierungsstatlhaiter von Pruntrut 3monatliche Au'ent-
h ltSdewill'gungen abschlug, hat er e«n Schwestern den
fortgesetzten Aufenthalt im Amtsbezirke thatsächlich nicht untersagt;
er hat sie in Pruntrut und St. Ursitz bis auf weitere Befehl»
seiner Regierung wissentlich gedulde!". Dieß war der Stand
am 10. Juni 1850. Im Lauie de« letzten Sommer» bar mich
e n Schulkommissär de» proicstantischen Jura, ich möchte doch
außerordentliche Prüfungen zur Er>angung von D'piomen für
solche Personen anordnen» die nicht in den Noimalschulen
auferzogen worden seien. Da taS Gesetz mich dazu ermächtigt,
willtahrte ich dem Verlangen und macht« durch eine im Smls-
dlarre de« Jura eingerück-e «n-e'ge öffentlich bekannr, daß die
P üsungen am 22. Oktober abhin in Pruntrut startfinden sollten.

Unter den Meldenden bemerkt« ich 2 der Kongregation
der barmherzigen Schwestern in Besançon angehörende Schwestern

die Frauen Goulard und Roussey, die einzigen, welche
die Vergünstigung genossen, noch im Kanton geduldet zu werden.

Wohlwissend, daß sie vom Dekret d. d. 9. Februar
beschlagen seien, uod daß ihre Unrerrichrsanstalt aufgehoben worden

ward, erklärte ich ihnen, daß ich sie nicht zur Prüfung
zulassen könne, oder bloß unter dem bestimmten Vorbehalte,
daß sie nur für den Fall Diplome erhielten, wenn später die
kompetente Behörde ihnen die Bewilligung ertheile, sich dem
Lehrfache zu widmen. Unter tiefer Bedingung hat auch die

Prüfung stattgefunden, und da die Lage der Frauen Gaulard
und Roussey seil dem 22. Ok ober sich nickt geändert hat, so

wurden sie auch weder palenitrl noch äugest lll. Dieß ist die

Wahrheit. Wa» die Blätter darübee hinaus verkündeten, ist

ungenau. Ihnen, meine Herren, überlasse ich e« nun, zu ur-
thnlen, ob ich meine Pflichten verletzt, ob ich mich gegen
Verfassung und Gesetze vergangen habe. Herr Präsident, meine

H»rren! Ich bin deßwegen in so viele Detail« eingetreten,
weil e« wir darum zu thun war, Ihnen eine genaue und voll
ständige Uebersicht der Angelegenheit der barmherzigen Schwestern

zu geben, Ihnen zu zeigen, daß fie keineswegs den Jesuiten

affilirt sind, daß weder Verfassung noch Gesitze ihrer
Niederlassung in unserm Lande entgegen und daß ihre Vorgänge
der Art find, daß sie da« Wohlwollen der bernischen Behörden
verdienen. E« war mir besonder« daran gelegen, Ihnen zu
beweisen, daß die Zusicherungen, die man im Jahr 1846 den
Katholiken über den wahren Sinn de« §. 82 der Verfassung
gegeben » nicht gehalten worden sind und daß die in Betreff
der gegen die im Jura niedergelassenen französischen Schwestern
verhängten Maßregeln erhobenen Reklamationen nicht alle«
Grunde« entbehren. Aber, wird man mir entgegnen, die Sache
ist abgeurtheilt, da« Dekret vom 9. Februar soll daher vollzogen

werden. Obgleich gegenwärtig die Sache noch beim Bun-
deSrathe anhängig ist, lasse ich den Einwurf um so lieber gelten,

al« die verhängten Maßregeln bereit« vollzogen find und
weder der gegenwärtige RegterungSrarh noch die Erziehung«-
direktion da« Geringste an dem abgeändert haben, wa» früher
gethan worden ist. Da jedoch die Sache der barmherzigen
Schwestern keinen politischen Charakter hat, da e« fich bloß
um eine Frage der Gerechtigkeit der Billigkeit und der
Achtung handelt, die man natürlichen Zuneigungen schuldig ist, so

mag die Vermuthung erlaubt sein, daß besser berichtete bernt-
sche Behörden vielleicht von ihrem frühern Beschlusse abgehen
und dem 8- 82 der Verfassung «ine Auslegung geben werden,
welche mehr mit seinem Geiste und seinem Buchstaben übereinstimmt.

Schluß der Sitzung Nachmittag« 3»/z Uhr.

Für die Redaktion:

K. Schâr er, Fürsprecher-
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Neunte Sitzung

Mittwoch, den 20. November 1850.

MorgenS um 8 Uhr.

Präsident: Herr Oberst Kurz.

Beim Namensaufrufe sind abwesend mir Entschuldigung:
die Herren Bach, Beurler, Bühler, Chopard, Grüring, Gygar,
Karlen Hauprmann, Lehmann Daniel Handeismann, Michaud.
Minder, Morgenlhaler, Moser gew. Gerichtspräsident, Rit.
scharv zu Ob«Höfen, Schmiv Arzt. Steriler Bezirkbkomman-
dank, Thurmann und Wirth; ohne Entschuldigung: die Herren
Bhend, Brandt, Bühlmann, Bützberger, Droz, Flcury Postvallcr.
Gautier, Gerber Handelsmann» Gfeller gew. Regteruvgàstalr.
Halter, Gigon, Halvimann, Herren, Hirsiz, Koller Fürsprecher,
Küng, Lehmann Z. U., Lehmann zu Rüettigen, Moreau, Mül-
lcr zu Untersten, Mützenderg, Niggeler, Nouvion, Reichenbach,
Ritschard zu Aarmühl«, Rolli, Schmid Handelsmann, Schlâp.
pi, Schmocker, Schmutz, Schneeberger, Schneider gew. Regte-
rungSrach, Schüppach, Steiger zu R'ggisberg, Srerchi, Streit
und Builleumier.

DaS Protokoll wird verlesen und ohne Einsprache durch
daS Handmehr genehmigt.

Durch zwei Schreiben vom 18. und 19. November erklären
die HH. Srraßer und Rupp die Annahme der Stelle, jener
eines RegierungsstatthalterS von Srlach, dieser eineb
Gerichtspräsidenten von Trachselwald.

Karlen zu Erlenboch. Ich habe einen Antrag zu stellen.
Es ist nämlich bekannt, daß gestern, bevor der Hr. Präsident
die Sitzung aufgehoben, Herr Boivin gerufen hat, der Herr
Präsident solle sagen, wann die Motion calomniouso, betref-
fend die Ursulinerinnen, an die Tagest dnung gesttzt werde.
Ich wurde letzthin zur Ordnung gewiesen, einfach weil ich
Thätsachen angeführt habe; ich verlange nun, daß Herr Boi-
Vin auch wegen dieser Aeußerung » welche eine grobe Beleidigung

enthält, ebenfalls zur Ordnung gewiesen werde.

Herr Präsident. Ich wenigstens habe ntchrS von
diesem gehört, und es muß daher vorgefallen sein, nachdem die
Sitzung bereits aufgehoben war. Hätte ich etwaS davon be-
merkt so hätte ich dem Herrn Boivin g-sagt, ich gebe n?cht
zu, daß er solche Ausdrücke gebrauche. Ich hörte zwar Lärm»
allein derselbe war schon außerhalb des SaalcS im Vorzimmer;
ich rief daher den betreffenden Herrn zu, obschon die Sitzung
aufgehoben sei, so 'stehen sie doch, so lange sie sich noch im
Raihhauslokale befinden, unter der Disziplin des Präsidenten,
weßhalb ich sie zur Ruhe auffordere.

Karlen zu Erlenbach. Es ist mir leid, daß der Herr
Präsident sich nicht mehr daran erinnert; da aber das Recht,
Jemand zur Ordnung zu weist», nicht nur dem Präsidenten,
sondern auch der Versammlung zusteht, so trage ich darauf
an, daß Herr Boivin zur Ordnung gewiesen werde.

Herr Präsident. Ich erkläre noch einmal, daß ich
eine Aeußerung, wie Herr Boivin sie gebraucht hat, für UN-
zuläßig erkläre, Hätte ich sie gehört, so würde ich fie gewiß
gerügt haben. Ich muß bedauern, daß Herr Karlen den An-
trag nicht schon gestern gestellt hat, heute ist eS aber zu spät.

Karlen zu Erlenbach. Ich verlange die Abstimmung
darüber.

Herr Präsident. Ich habe erklärt, daß ich die Aeußerung

gerügt haben würde, wenn ich sie gehört hätte, und in
sofern ist von meiner Seite ein Tadel ausgesprochen; allein
da die Sitzung bei diesem Vorfalle schon g»schlossen war und
nicht sofort reklamirt wurde, so ist heule keine Abstimmung
mehr zuläßig.

Brunn er, Major. Ich kann vielleicht Auskunst geben,
weil ich gestern bei dem betreffenden Vorfall anwesend war.
Die Sitzung war bereits aufgehoben. Herr Boivin stund dort
(der Revner zeigt gegen den Kusgang deS Saales) und Herr
Stockmar, welcher eben den Saal verlassen wollte, stund neben

ihm, als die Aeußerung gethan wurde; wäre die Sitzung nicht
aufgehoben gewesen, so hätte sich Herr Stockmar gewiß noch

an seinem Platze befunden. Ich will weder für die linke» noch
die rechte Seile einen Vortheil suchen.

Karlen zu Erlenbach. Es ist nicht maßgebend, ob Herr
Stockmar sich noch an seinem Platze befunden habe oder nicht,
denn gegen das Ende der Sitzung enifernen sich st-tS viele

Mitglieder. Ich erinnere mich, daß der Herr Präsident erst
bei dem Lärm ausrief: d«e Sitzung ist aufgehoben.

Herr Präsident. Nein nein, ich hob die Sitzung
schon fiüher auf. Die Sache ist somit erledigt. Wenn man
solche Bemerkungen zu machen hat, so muß man eS nach dem

Reglement in dem Augenblicke thun, wo der Grund dafür
vorhanden ist; nachher wird keine Rücksicht mehr darauf
genommen.

Tagesordnung.
Wahl eineS Gerichtspräsidenten von Burg dors.

Borschlag deS Obergerich-S:

1) Herr Leibundguk, Iah. Ulrich, alt-Reg.-Rath zu Schoren.
2) Herr Rsmang. Christian, gew. RcgierungSstallhaiter von

Bàren, zu Saanen.

Vorschlag deS Amtsbezirks:
1) Herr Wyß, Johann, Gerichtspräsident.
2) Herr Moser, Johann, Rechlsagenr zu Kvppigeu.

Von 157 Stimmen erhalten:
Herr Leibundguc 103

Wyß 54

„ Moser 0

„ Romang 0

Erwählt ist somit Herr Leibundgut.

Wahl eines Gerichtspräsidenten von K o n ol -
fingen.

Vorschlag des Obergerichis:
1) Herr Romang, Christ., gew. Rgierungsstatthalter vo«

Büren, in Saanen.
2) Herr Müller, KarlJoh. Gottfried, Fürsprecher in Thu«.

Vorschlag deS Amtbezirks:
1) Herr Maurer, Gerichtspräsident zu Belp.
2) Herr Bülhmann, Gottlieb Rudolf, Fürsprecher zu

Hochstellen.

Von 153 Stimmen erhalten:
Herr Müller 110

„ Bühlmann 10

„ Maurer S

„ Romang 1

leer bleiben 37

Erwählt ist somit Herr Mül ler.



Wahl eines Gerichtspräsidenten von Ridau.
Vorschlag deS ObergerichlS:

1) Herr Botte,on, Friedr. Aime, Gerichlspräs. v Courtela,y.
2) Herr Probst, gew. G-richispräsiveul von Aarverg.

Vorschlag des Amtsbezirks:

1) He:r Mûlheim, Job.» RegierungSstailhals» zu Nidau.
2) Herr Bützderger, Niklaus, GerichlSpräsidenl zu Nidau.

Von 156 Stimmen erhalten:
Herr P obst 100

„ Bützbcrger 50

„ Mülh-im 11

„ Bollerou 8
leer 2

Erwählt ist somit Herr Probst.

Wahl eines Mitgliedes ver B il t s ch r i f t e n k o m-
mission.

von der Versammlung werden vorgeschlagen Herr Großrath

Bützderger und H-rr Oberst Geiser.

In offener Abstimmung erhält:
Herr Bützderger 46 Stimmen.

« Geiser 102 „

Erwählt ist somit Herr Oberst Geiser.

Wahl eineS Mitgliede« der Staatswirthschaft S-
k o m m i ssio n.

von der Versammlung werden vorgeschlagen:

Herr Dr. Lehmann, gew. RegierungSrath und
» Fischer, alt.Schullheiß.

In offener Abstimmung erhalten:
Herr Or. Lehmann 43 Stimmen.

„ Alrschulrheiß Fischer 93

Erwählt ist somit Herr Altschultheiß Fischer.

Dai Präsidium eröffnet, eS sei ihm vielfach der Wunsch
geäußert worden, daß die gegenwärtige Session heute geschlos-
sen werden möchte. Er «rjuchr die Versammlung, hierüber
einen förmlichen Beschluß zu fassen und eS wird mir 70 gegen
SS Stimmen der Schluß der Session auf heute erkennt.

Hierauf beschließt der Große Rath mit 85 gegen 46 Stimmen,

der Tagesordnung zuiolge den Entwurf deS Gesetzes über
«bbrrufung der Beamten zu behandeln.

GesetzeSentwurf über Abberufung der
Beamten.

Abgedruckt in Beilage Nro. 1.

Die fünf ersten Artikel werden ohne Einsprache durch daS
Handmehr angenommen.

Art. 6.

Herr Regierungspräsident, al« Berichterstatter.
Herr Präsident, meine Herren! Der Art. 6 ist einer der wich-
tigstea. Er greift wehr oder weniger in einen spätern Artikel
hinein, so daß es nicht möglich ist, die Motive dazu auSein-
anderzusetzen, ohn» zu gleicher Zeit auch einige Worte über
-inen folgenden Artikel zu sagen. Sie werden sich erinnern,
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daß früher der RegierungSrath die Kompetenz hatte, durch eine»
molivirten Beschluß Beamte abzuberufen und zu entsetzen. Die
Verfassung von 1846 machte hierin ein« wesentliche Aenderung,
indem sie nicht bloß die Entsetzung, sondern auch die Adberu
sung den Gerichten übertrug, allein sie ließ die Frage unbe-
rührt, in welcher Foim verhandelt werden und welch« gerichtlich»

Behörde den Entscheid ausfällen soll. Die Verfassung
sa^l darüber bloß: „Da» Gesetz wied die nähere Ausführung
dieser Grundlätze bestimmen— allein dieses Gesetz ist bis
dahin noch nicht erlassen worden. .Der gegenwärtige Entwurf
geht nun von zwei Grundanflchten aus. Daran ist natürlich
nichts abzuändern, daß daS Lbberufungsrecht und EntsetzungS-
rechr unbedingt und ausschließlich den Gerichten zustehe. Eine
Asministraîivbehôrde kann, so lange die gegenwärtige Versassung

besteht, weder entsetzen, noch abberufen ; hingegen hat die

gesetzgebend Behörde freie Hand, sowohl die Form teS
Verfahrens alS auch die Kompetenz zwischen den verschiedenen

gerichtlichen Behörden zu bestimmen. Wenn die Abberufung
und die Entsetzung stets wegen einer strafbaren Handlung
stattfinden könnte und somit als Nebenbegimwurg einer Slrafsen-
tenz erscheinen müßte, so würde wahrscheinlich ter gegenwärtige
GesetzeSentwurf daS gewöhnliche Verfahren vorgeschrieben haben,
und die Verhandlung hätte durch beide Zustanden gehen müssen,
wobei jedoch zu bemerken ist, daß nach dem neuen Verfahren
über Strafsachen vom 1. Januar 1851 eine zweifache Instanz
edensall» nicht mehr stallfinden würde. Ich bemerke noch, daß
die Enlj.tznrig steiS nur die Folge einer strafbaren Handlung
und eines SirafunheilS sein kann, während die bloße
Abberufung hingegen auch aus Motiven erfolgen kann, welche weit
entfernt find, einen strafbaren Charakter zu haben. WaS die

Abberufung betrifft, so kann natürlich nicht zum Voraus durch
das Gesetz normirt werden, aus was für Gründen fie erfolgen

könne. Wir können nicht zum Voraus sagen: ein
Beamter wird abberufen, wenn er blind, wenn er paralyrisch
wird zc. ; eS lassen sich hier alle möglichen Voraussetzungen
denken, und eö liegt daher in der Natur der Dinge, daß,
soweit eS bloß die Abberufung b-triffr, eS lediglich von der
kompetenten Behörde abhängen muß mit Kenntnißgabe der

Motive, auf welche ffch der Antrag stützt, dasjenige zu beschließen,

waS dem öffentlichen Wohle angemessen ist. Da bei den

unbestimmten AbberusungSgrünten daS Gericht an seine moralische

Ueberzeugung gebunden ist, so folgt als zweite Konsequenz,

daß kein J'istanzenzug gegeben werden kann, indem eS

nicht zuläßig ist, daß wo ein Gericht nach moralischer
Ueberzeugung spricht, »ine höhere Instanz erklären kann, daß die

moralische Ueberzeugung der untern nicht d e richtige sei. In
dieser Beziehung find wir ganz aus dem Boden der neuen Straf-
gesetzgedung und deS Institutes der Geschwornen. Wenn die

Geschwornengerichte eingeführt werden, so wird auch die Slras-
sentenz nur nach der moralischen Ueberzeugung ausgesprochen,
und eine höhere Instanz ist ausgeschlossen Dadurch verlieren
aber die Beamten die Garantie, welche ihnen die Verfassung
zusichert, durchaus nicht. Sie würden sie natürlich verlieren,
wenn man das Recht, naÄ moralischer Ueberzeugung abzuberufen,

der Administrativbehörde geben würde, allein dieses können

wir nicht und dürfen wir nicht; einzig die Gerichte sollen

nach moralischer Ueberzeugung urtheilen können.

Karlen von der Mühlematt. Ich muß den Herrn
Berichterstatter um einige Erläuterungen bitten. Ich bin
durch seinen Vorlrag darüber nicht inS Klar« gekommen,
wer eigentlich über die Abberufung und Entsetzung der Be-
amten zu urtheilen habe. Nach der bestehenden Organisation
deS ObergerichlS kann eS wohl nicht diese Behörde sein, denn
diese hat bis jetzt noch nie eine Stellung al» Jmy
eingenommen ; e» liegt überhaupt nicht in der Ralur der jetzig««

Gerichlsorganisalio«. daß da« Obergericht nach seiner moralischen

Ueberzeugung urlh ile. Unsere Gesetzgebung stellt streng^
positive Vorschriften auf, nach welchen der Richter urtheilen
soll und an denen man nicht zerren darf. DaS Obergericht
muß sich, wenn «S eine Thatsache alö wahr annehmen will,
an bestehende gesetzliche Vorschriften, in Betreff de» Beweise»,

halten; plötzlich kommt nun hier der H. 6, welcher da» Ober-
gericht zu einem Geschworncugericht machen will. Z« jeder
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andtrn Zeit wäre dieß eher am Platz gewesen, al« jetzt, wo
die Einführung der Geschwornen bevorsteht. Diese« Institut
ist allerdings nothwendig, namentlich in Kriminalsachen; ich

begreife zwar, daß e» noch nicht in Ausführung gebracht
woreen ist, allein e» muß doch schon in ver nächsten Zeit eca-

blirt werden. BiS zu diesem Zeilpunk- harre man warten kön-

nen, unv eS wär« gewiß gegangen, ohne daß man unterdessen
dem Ooergerichle die Eigenichafc ein«r Jury ertheilt harre.
Ich kann dah-r insoteru nicht zum Z. 6 stimmen, als ich

hierüber nicht im Klaren bin.

Herr Berichterstatter. Da« letzt« Votum ist
vielleicht eine Anfüge, auf welche ich sogleich eine Erläuterung
schuldig bin. Das ganze Obergerich! zerfallt nach der
Organisation der Gerichtsbehörden vom30.Juli 1847 in orei Kol
legten; der j> 34 vies-S Gesetzes laur r folgenvomaßen: „Für
die Verwaliung der Rechtspflege ist VaS Oberg-richl
abgetheilt: 1) in einen Appellations- und KassttionShof »

bestehend

aus dem Pcäfl"enren und acht Mitgliedern deS Obergerich

S ; 2) in eine Anklagekammer von drei Mirgliedein
und 3) »n eine Kriminalkammer von drei Mitgliedern." Der
gegenwätige Entwurf nimmt die e Organiiation, welche mit
der Einführung der Geschwornen in Kraft treten soll, zur
Grundlage und bezeichnet von den drei Kollegien, welche das
Oberglikicht erhall, den Appellations, und KassationShof al«
dasjenige, welches über die Abb-ruiung erkennen soll. Der
ganze Civilprozeß ist auf die näm-iche Ein Heilung gebaut,
uns man könnte insofern den AppalaltonS» unv KassationShof
auch die Civilabtheilung heißen; e« find auch alle Beschwer,
den an diese Behörde zu adresfiren.

Karlen von der Mühlematt. Ich zweifle eben daran,
ob dem Appellation«- und KassartonShof durch irgend ein Gesetz

die Eigenschaften eine Jury ertheilt werden.

Herr Berichterstatter. Da« solle eben durch diese«
Gesetz geschehen.

Jmobersteg. Die Entfernung eine« Beamten muß'
entweder durch Abberufung oder aber durch Entsetzung wegen
wirtlichen Verbrechen oder Bergehen geschehen. Diesen letz,
ten Fall haben wir aber nicht vor un«, sondern den Fall der
Abberufung, wo e»n Beamier nicht wegen Vergehen, sondern
au« andeim Gründen von seiner Stelle entfernt werden soll.
Diese« soll nun einzig und allein durch den Appellation«, und
KassationShof geschehen. Ich setze vo»au«, daß diese« bloß
polizeiliche Fälle seien. (Herr Berichterstatter: Nicht
einmal) Ich stelle nun den bestimmten Gegenantiag, daß solche
Beschlüsse gegen einen Beamten nicht einzig durch daS Ober-
gericht oder eine Abtheilung desselben gefällt werden können,
sondern daß jeweilen eine erste Instanz, nämlich da« Amt«,
gericht, darüber urtheilen müsse. ES wurde bemerkt, man
könne nicht zwei Gerichte über den gleichen Gegenstand nach
ihrer moralischen Ueberzeugung urtheilen lassen, allein wenn
e« fich nur darum handelt, zu erkennen, ob ein Beamter
fähig oder unfähig sei, so ist e» zunächst nicht da« Obergerichc,
welche« im Fall« ist. darüber zu urtheilen, sondern da« Amt«.
Gericht, da diese« dem betreffenden Beamten stet» am nächsten
steht und seine Handlungen täglich vor Aug«n haben kann.
Ich möchte daher die untere Instanz nicht übergehen. Mit
rem System der Instanzen hängt «in anderer Punkt zusammen,

nämlich der, ob der Appellation», unv KassationShof
nach seiner moralischen Ueberzeugung urtheilen könne. Ja
dieser Beziehung hat schon Herr Karlen B-denken ausgesprochen,

unv ich glaube entschieden, daß e« nach unsern bisherigen

Gesetzen geradezu verboten sei, ein,m stehenden Gericht
solche Attribute zu übertragen. Wie schon vor der neuen
Verfassung, so kann auch nach derselben das Obergericht nur
» ach bestimmten Gesetzen urtheilen, und finden sich diese nicht
vor, so kann «S kein verurtheilendeS Erkenntniß fällen. Die
gesetzgebende Behörde darf dem Obergerichl nicht die Latitude

geben, nach seiner moralischen Ueberzeugung zu urrhei-
len; nach der Verfassung steht e« einzig den Geschwornen zu,
ein solche« Urtheil zu fällen. ES ist grundsätzlich von jeher

al« sehr gefährlich anerkannt worden, ein stehende» Gericht
nach seiner moralischen Ueberzeugung urtheilen zu lassen. Sie
wissen, daß eS in dieser Begehung verschiedene Systeme giebt;
entweder ur heilen stehende Gericht«, unv dann haben fie die
form-ll« BeweiStheorie zu beovachren — oder eS urtheilen die

Geschwornengerichl« unv zwar nach ihrer moialischen Ueberzeugung.

Jetzt will man noch eine dritte Theorie ausstellen und
ein stehende« Gericht nach seiner moralischen Ueberzeugung
urtheilen lassen; diese» ist aber eben deßhalb sevr bedenklich

und g« àhrl-ch weil ein stehende« Gericht sehr leicht in
diejenige Sphäre übergeht, wo »« nicht meh? allen Verhältnissen

Rechnung trägt, wie ein Geschwornengericht, welche«
direkt au« dem Volke hervorgeht, mit dem Volke lebt und webt
und nachdem e« geurtheill hat, wieder in vaS Volk zurückkehrt.

Ich vin entschieden gegen den Grundsatz, baß die erste

Instanz übergangen werde und ebenso gegen den Grundsatz»
welchen der Herr Regierungspräsidem b reit» berührt hat,
daß dem Appellation», und Kassali0'«d»f gestattet werden
soll«, nach seiner moralischen Ueverzeugung zu urcheilen.
Versassung und Gesetz müssen dem Burner die Garantie geben,
daß der Beamte seine Pflicht erfülle, oll ta auch dieser muß
die Garantie haben, daß er nicht zum willenlosem Werkzeug«
der Regierung gemacht werden könn». Wenn man nun dem

Appellation»- und KassationShof gestattet, einfach nach seiner

moralischen Ueberzeugung einen B-amlen zu entfernen, so ist
dieß für ihn vi,l gefährlicher, al« wenn die Verwaltung selbst
über ihn urtheilt. Herr Präsident» meine Herren! Ich war
von jeher gegen da« AbbcrufungSrecht; e« giebt zwar Fälle,
wo man glauben könnt«, dasselbe sei wünschenSwerih, allein
e« giebt auch eine Masse von Fällen, wo die Regierungsbehörden

nur gar zu geneigt find, Willkür auszuüben. Die
Verfassung will aber nicht, daß dieses gesch,hen könne » und
daher sollen wir auch diese« Prinzip heilig hallen. Durch
Annahme de« Grundsatzes de« vorliegenden Entwürfe» würde
man die Verfassung umschreiben und sogar über den Haufen
werfen. Ist auch wirklich da« Obergericht, sofern man für
die AbberusungSfälle fich an keine BeweiStheorie halten will,
die zweckmäßige Behörde? Nein» sondern wenn e« sich darum
handelt, daß ein Beamter wegen Unfähigkeit abberufen wer-
d«n soll (ich spreche nicht von Entsetzung), so ist gewiß
für die Fassung eine» Entscheide« diejenige Behörde
zweckmäßiger» welche unmittelbar über diesem Beamten stchr,
welch« ihn vielleicht schon gewarnt und Nachsicht gegen ihn
ausgeübt hat; dies« Behörde, — sage ich — wäre dazu ge-
«igneler, al» die andere, welche von der Verwaltung nicht im-
mer genaue Kenntniß hat. Der Appellation«- und Kassa-
lionihof kann diese Fälle nicht all« kennen, und wenn er dar-
über urtheilen soll, so muß er sich daher an einen genauen
Beweis hallen; so lange aber kein Gesetz vorliegt, nach dem
er fich zu richten hat und so lange ihm kein bestimmter An-
halrSpunkt gegeben ist, soll er nicht urtheilen. D e Fälle,
in welchen ein Beamter entfernt werden kann, sollen durch
da« Gesetz regulirt werden; thun wir dieses nicht, so umge-
hen wir nach weiner vollen Ueberzeugung die Verfassung,
indem wir durch da« Gesetz «inen Grundsatz aufstellen, welcher

durch die Verfassung für unzulässig erklärt ist

Gyß. Aas de« Vortrage de« Herrn Jmobersteg muß
ich beinahe schließen, daß diejenigen Mitglieder de« Verfas-
sungSrarhe«, welche zum Artikel 18 st matten — wenn e«

erlaubt ist. so zu sagen — nicht recht gewußt haben, wa« si,
thun. Der «. 6 und wa» damit zusammenhängt, ist der Hauptpunkt

und der wichtigste Theil de« Gesetze«. Ich will Ihnen
mittheilen, wa« die Zürcher-Juristen über den § 18 der
Verfassung gesagt haben. Der Grundsatz, daß die Beamten bloß
durch die Gerichte abberufen werden können, galt in Zürich
schon vor längerer Zeit, allein Zürcher-Juristen sagten mir,
wenn die Gerichte in AbberutungSfällen fich bloß nach
bestimmten Gesetzen richten sollen, so sei e« in den meisten
Fällen rein unmöglich, einen Beamten abzuberufen, er möge
dieie« auch noch so sehr verdient haben. Wenn z. B. «in
Pfarrer alle Sonnlage im WirthShauS Kegel schiebt und trinkt,
so darf er, wenn die Gerichte nur nach bestehenden Gesetzen
urtheilen sollen, doch nicht abberufen werden, so lange kein



ausdrückliches Verbot da ist, welches dem Pfarrer direkt
verbietst. am Sonntag im Wirthshaus Kegel zu schieben und zu
trinken. Nun haben wir seil dem J,hc 1846 die Vorschrift,
daß kein Beamter und Angestellter von seinem Amte anders
entsetzt oder entfernt werden dürfe, alS durch ein richterliches
Urtheil. Wie haben sich dabei unsere Gerichte geholfen? Eben
dadurch, daß sie nicht nach juristischen Grundsätzen, sondern
nach ihrer moralischen Ueberzeugung geurtheilc Haben; sie
halben selbst Vergehen fingirr, so z B. den „AmlsanßdrauÄ."
Ist dieses elwaS anderes, als nach seiner moralischen
Ueberzeugung urtheilen? Ich glaube, wenn map die Sache genau
überlegt, so wwd man zum Resul.are kommen, daß Ver Re-
giceungSrath nichlS anderes bringen konnte, als diesen Grundsatz,

wenn man wenigstens will, Saß es möglich werde, schlechte
Beamte zu entfernen, welche zwar nicht »in entschiede««»
Kriminal- oder Polizeivcrgehcn begangen haben, aber sich doch
schlecht aufführen. Wenn man daher zu der Ueberzeugung
gelangen muß, daß die moralische Ueberzeugung deS Richters
hier daS einzige Mittel ist, so wird man auch den andern
Grundsatz billigen müssen, daß der Appellations- und Kassa-
tionShof die einzige Behörde ist, welche darüber urtheilen kann,
und zwar ohne vorhergegangenen Entscheid einer untern
Instanz.

Stâm p fli. Ich hatt« mir vorgenommen, gegen dieses
Gesetz nichts zu sprechsn, weil ich die Ueberzeugung harre, daß
es doch nichlS nütz?. Der Grundsatz deS jj. 6 jedoch, haß
über die Abberufung einzig der Appellations- und Kassarionê-
hof ohne untere Znstanz zu urtheilen habe, v-rantaß? mich
doch, Einiges zu bemerken. Dieser Grundsatz ist jedenfalls
der Versassung zuwider, indem diese will, daß sowohl in Ci»
vilsackcn, als in Strafsachen ohne Ausnahme zwei Instanzen
stattfinden, ausgenommen bann, wenn einmal die Gcschwo-»
««ngerichte aufgestellt sind, weil diese nue über Schuldig und-
Richrschuldig zu urtheilen haben. Es ist durchaus unrichtig?,,
wenn der Präsident deS Regierungsrathes bemerkt, eine solche
Vorschrift, welche der tz. 6 aufstellt, entspreche dem Gesetz ü' cp
die Organisation der Gerichtsbehörden; eö entspricht dcms lb-n
nur insofern. als die gleichen Namen gebrau-vt sind. DaS
Gesetz vom 30. Juli 1847 nimmt mit Ausnahme der Bem»
lheilung von Beschwerden in keinem einzigen Falle an, daß
der Appellations- und KassalioaShos in erster und letzter
Instanz urtheile, sondern daß äderall, auch in Äbdcrufungsfra-
gen, zuerst das Amtsgericht und nachher der Appellalionê-
und àassationShof entscheiden solle; dieses entspricht vollständig

dem Ge>st der Verfassung. Allein noch mehr. Durch
daS Gesetz, wie eS vorliegt, geben Sie den Beamten viel
weniger Garantie, als sie vor dem Jahre 1846 unter der
Verfassung von 1831 hatten; eS war damals wenigstens noch
vorgeschrieben, daß die adberuftnde Behörde ihren Abderufungs-
beschlnß wot'vireu solle, und eS war Uebung, daß der betreffende

Beamte jeweils» zuerst angehört und daß eine Veithei-
digung zugelassen werde. WaS enthält nun daS Gesetz
darüber für einen Grundsatz? Der §. 9 schreibt vor, daß wenn
sich der Antrag deS RegierungsrathS auf einen bestimm-en
AbbecufungSgrund stütze, der Appellations- und KassarionShof
seinem Entscheide bloß die Ermittlung der dctreffenten Thatsache

vorangehen lasse, und sobald diese amilich hergestellt ist,
die Abberufung sofort zu verhängen habe. Ich will dieleS an
einem Beispiele klar machen. Der Regierungsrath trägt beim
Appellations - und Kassastonshof darauf an, er möge einen
Regierungsstalthalter abberufen, weil er einer Volkösersamm»
lung beigewohnt habe. Daß er der Volksversammlung
beigewohnt, ist eine wirkliche Thatsache. So wie nun der Antrag
lautet, hat ver Appellations- und Kassationshsf bloß zu
entscheiden, ob diele Thatsache vorhanden sei oder nicht; ist sie

vsrtzaàn, lo hat er weiter nichts zu urtheilen» sondern diese

Thatsache reicht hin, um den Betreffenden abzuberufen. ES
kommt somit nicht der urtheilenden Behörde zu, über die
Erheblichkeit d<s AbberufungSgrundes zu urtheilen, sondern sie

kann bloß über die Wahrheit der betreffenden Thatsache
entscheiden; ist diese wahr so knüpft daS G«ktz schlecktweg die

Abberufung ba-an; die Abberufung ist somit in die Hand dse

Rezieruag gelegt. Sobald die Regierung ein bestimmtes Fak-

Lagblstt des GrsKeu Walde«-. ILSSZ.
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tum in Erfahrung gebracht hat, sei dies.S auch noch so un-
e> hedlich, so macht sie einfach beim Appellations und Kassa-
ttonShof den Antrag auf Abberufung, und bie>c muß erfolgen,
wen« die Wahrheit der Thatsache ermittelt ist; die Beamten
haben sonnt viel weniger Garantie, als unter der Ver-assang
von 183l. Allein noch mehr: den Beamten ist vollkommen
das Recht der Vertheidigung abgeschnitten, denn der Z. 10
sagt nichts davon, daß eine solche erlaubt sei. ES ist diesem
Paragraphen zu entnehmen, daß die Regierung den betreffenden

Beamten nicht einmal anhören will, so daß ihm. falls er
der Volksversammlung beigewohnt hat, nicht einmal Gelegenheit

gegeben wird, zu sagen, was er dazu für Motive gehabt
und was er dabei gemacht habe. Es nützt ind-ssen nichlS,
gegen das Gesetz zu sprechen, und ich thue es bloß deßhalb,
weil es der Verfassung und dem Gesetze über die Organisation

der Gerichtsbehörden zuwider ist. Ich glaube, eS sei
nicht der Wille des Volks, die Beamten auf diese Weise
schutzlos zu stellen, nachdem es ihnen im Jahr 1846 viel
größere Garantie geben wollte, als sie vorher hallen.

v. Gonzenbach. Ich glaube, der Hr. Präopinant
habe den K. 7 durchaus übersehen, denn wenigstens das
angeführte Beispiel ist mit diesem Paragraph durchaus nicht
verträglich. Hr. Stämpfli hat gesagt, wenn ein Regierungs-
ftat Halter an einer Volksversammlung Theil genommen, so

könne der RtgierungSrath einen AbcerutungSanlrag stellen,
und der Appellations- uns KassationShoi hab» bloß zu
untersuchen, ob das Faktum wrklich vorhanden sei. D r s. 7

tagt deutlich, bestimmte Asberusungs,rünse seien diejenigen
Thatsachen, an welche das Gesetz aussrücklich die Folge der
Entfernung vom Amte knüpfe, ohne eine Strafe damit zu
verbinden. Es muß daher zuerst ein Gesetz gemacht weiden,
welches bestimmt sagt, wenn ein Beamter an eine Volksversammlung

gehe, so müsse er abberufen werdm. Is bin nicht
dalür, daß das AbberufungSrech? den Gerichten zugewiesen

werde; ist dieses aber einmal ein Grundsatz ter Verfassung, so

fragt es sich im F rnern bloß, wie man eaS Abberuft!« srecht
für den Beamten so w nig a!» möglich gefährlich mache«
könne. Ich hätte es MW erklären können, wenn eine strenge
Beweischeorie von derjenige» Seite gefo derc worden wäre,
welche den st.hmden Ge- ichren hu igt, allein B denken gegen
den Entsch.id nach moralisch e Ü berzeugung des Richters
gerade von dcri-migen Seite zu hören, welche der Jmy daS

Wort sp ichr» ist mir ganz unbegreiflich. Hr. Scämpfll hat
gesagt, ein doppelter Jnstapzenzua sei nothwendig, allein er
ist ja nicht nothwendig bei den G schwornen, welche doch über
das Leben deS Bürgers absp echm können. Sie glauben also
wirklich, eine Behörde von 7 Personen (so viel Mitglieder
zählen nämlich die englischen Geschwornen), welche heute Recht
spricht und morgen wieder ins Volk zurückkehrt, welche üb-«
Schuldig oder Nichtschuldig urtheilt, was sogar daS Leben deS

Bürgers kosten kann, ein» solche Behörde gewähre mehr
Garantie, alS ein oberster Gerichtshof, in welchem Männer sitzen,
die Juristen sind und die am E de von der nämlichen
Behörde gewählt werden, wi» h>e G-schworn-n? Ich möchte
gerade vom Standpunkt der gröK vn Garaat-e aus lieber den

Appellations- und KassakionShos urtheilen lassen, als die Jury,
denn diese urlheilt jedesmal nach sehr momentanen Windzügen;
heule wird sie Alles f-eisp?echen und morgen Alles vsrurthei-
leu. In einem stehenden Gerichtshof« bildet sich nach und
nach die richterliche Ehre aus; die st Henden Richter werden
nicht heute so und morgen andirs urtheilen, weil vielleicht der
Eine schwarz ist und der Audsr» weiß. Nun noch ein Wort
darüber, daß der Beamte infolge dieses Gesetzes w-nigev gut
daran sein werde, als vorher. Dieses glaube ich durchaus
nicht, den» ftüh-r hatte die nämlich- Behörde, welche den

Abderufangsantrag stellte, auch selbst über denselben zu ur-
theilen,jetzt hingegen muß die Erckutivbehörde den Antrag an
ein» Gerichlsdehörde überweisen, und beide müssen darüber
einig werden; erst dann kann die Abberufung ausgeführt werden.

Ich glaube, wenn man das Abb ràngsrechc dem
Gerichte übertragen will, so sei der hier vorgeschriebene Weg
derjenige, welcher dem Beamten noch am meiste« Garantie
gibt.

15»
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Karlen von der Mühlnnatt. Je mehr ich darüber

sprechen höre, desto mehr komme ich zur Ueberzeugung, daß

man hier einem stehenden Gericht Eigenschaften eines Ge-
schwornengerichtts geben wist. Ich habe in meinem frühern
Votum gegen den § 6 bloß Bedenken geäußert, jetzt hingegen
stimme ich mir voll r Ueberzeugung gegen venftlden. Es ist
eine sonderbare Sache, und der Rhein wischt es nicht weg.
daß man aus dem App-lftiions- und Kassationshof eine Imp
machen will. Ich behaupte, dieses sei sowohl gegen die Ver,
fassang als gegen bestehende Gesetze. Ich stelle daher den

Antrag, den § Kaufsolgende Weise zu rediguen: „Die
Abberufung öffentlicher Beamter oder Angestellter steht aus.
schließlich d-n restch-nden Gerichten zu." Es ist gerade daS

Charak eristische der stehenden Gerichte, sowohl des ObergerichtS
.US der Amtsgericht«, gegenüber den Geschwornen daß fie

nicht anders alS mit Hinweisung auf bestehende Gesetze urthei-
len können. Wenn der Appellerions- und KassarionShof
Jemand wegen „unbestimmten Gründen" verurkhetle» kann, so

muß er in den Fall kommen, nach seiner moralischen Ueber-
zeugung zu urtheilen; daS ist zwar eine »chön« Sache, w,nn
»er Richter zu diesem Zwecke ernannt worden ist. J-densallS
ist eS etwas 'ehr heikle», Jemanden daS Recht zu geben, einen
Beamten aus moralischen Gründen abzuberufen. Wenn man
d-n administrativen Behörden oie Bekugniß einräumt, auS

unbestimmten Gründin AbberufungSamrâge zu still«», so wird
der Willkür Thür und Thor g-öffnet.

Kurz. Es sei mir erlaubt, in dieser Sache auch ein

Wort zu sprechen; ich thue es um so mehr, als ich mich früher
mit Kriminalsachen beschäftigte, wie auch noch jetzt, und daher
glaube Auskunft geben zu können. Bor allem aus muß ich
elwaS dem Herrn Slämpfli antworten, welcher zwei Instanzen
verlangt und behauptet, fie seien in der Verfassung vorgeschrieben.

Nach meiner Anschauung kann ich nichts derartiges in der
Versassung finden. ES giebt viele Fälle, wo nicht zwei Ja-
stanzen beobachtet werden. ES wurde bereits bemerkt, daß es

nach dem n-uen Verfahren in Strafsachen bloß noch eine
Instanz bei Kriminalfragen gisbt. Ich muß ferner darauf
aufmerksam machen, daß «s sehr viele Fälle giebt, wo man fich
oirekr an das Obergerichr wendet. Wenn fich z. B. Jemand
über den GroßraihSpiästzenren zu b-cklagen hat, so geht er mit
seiner Beschwerde nicht vor da» Amtsgericht, sondern direkt
vor daS Obergerichr. Namentlich ist es aber eine Bestimmung,
welch- hier einschlägig ist. Wenn es fich darum bandelt,jcinem
Advokaten oder Rech Sagenten, w-lcher seine Pflicht nicht cr-
füllt, das Patent zu nehmen, also ihn abzuberufen, so gehl
die>e» G-schäft nicht an da« Amtsgericht, sondern geradezu an
vaS Obergerichr, welches ihn einst llt oder abberuft. Das ist

zur Stunde noch Gesetz. WaS nun g-gen einen Advokaten
oder gegen einen RechlSagen.en Rechrens -st, das scheint mir
auch gegen Andere Rechtens zu sein. Wenn da» Obergerichr
«iu«m Advokaten das Patent zuckt, so ist das völlig das Gleiche
wie eine Asberusung. Dieses war bis dato eine Borschrift
des BelceibungSges-tzeS und wird eS auch noch ferner bleiben.
WaS saher die Versass>ng anbelangt, so kann man wahrhaftig
Nicht sage», baß alle Rechtsfälle vor allem aus vor das
Amtsgericht kommen müssen. Wo eS fich um einen Straffall handelt,

ist eS freilich etwas Anderes. Wenn z. B. ein Beamier
Jemanden schwer verletzt oder tödter, so geht der Fall
allerdings vor das Kriminalgericht, welches zugleich über die Ab.
berufung erkennen muß ES ist iomil der Verfassung
vollständig ein Genüge geleistet, wenn überhaupt die Abberufung
durch richr.rliches Urtheil erfolgt. WaS den andern Punkt
anbelangt, das der Appâtions- und KassitionShof lediglich in
AbderufangSfälien nach seiner moralischen U berzeuguog urtheile,
»o ist dieses durchaus nicht der Fall In waS anderm b-steht
denn der Indizienbeweis. alS gerade darin, daß der Richter
«ach seine« moralischen Ueber,engung urtheilt? Man nimmt
an. auS diesem oder jenem Indizium ergebe fich die Wahrheit
dieses oser jenes Faktums. DaS Gesetz sagt nun freilich, das
Indizium müsse mit der zu beweisenden Thatsache in
Zusammenhang und dringend sein, und jedeS Gericht wird fich auch
best-ederi, diesem nachzukommen. Allein diese» ist so schwierig,
daß bat Gericht in den meiste« Fällen bloß sagen wird: SS

find Indizien da und auf diese hin motiviren wir unser Urtheil.
Ein Geschwornengericht molivirt seine moralische Ueberzeugung

nicht; eS kann Jemanden für schuldig erkennen, wenn
100 Zeugen seine Unschuld beweisen; es braachl bloß zu sagen:
Ich glaube, der Angeklagte ist schuftig. Dieses ist eben de»

große Unlerlchied zwischen den Geschwornengericht«» und den
stehenden Gerichten. Allein noch E-nes. Man sagt, e» sei

ungeheuer gefährlich, dem Appellations- und Kassatjonshoft die

Befugniß zu geben, abzuberufen, selbst wenn keine gesetzlichen
Gründe vorhanden seien. Allein noch unter der gegenwärtigen
Verfassung haben wir ein« Vorschrift, in Folge deren der
Appellations- un Kassa>ionshof Jemanden ant sein einfaches
richterliches Ermessen hin zu den größten Strafen verurtheilen
kann. Wir haben nämlich keine Strafbestimmungen wegen
Betruges, sondern daS Obergerichr sagt bloß: Nach meiner
moralischen Uàrzengung ,st Betrug vorhanden, und dann kann
eS in einem Falle, für welchen keine Slrafbkst mmung vorhanden

ist, nach K. 2 deS Ge',tzeS von 1303, sogar zu Ketten und
Zuchthaus verurtheilen. Wenn man es daher den Gerichten
anvertrauen darf, Jemanden, der eine solche Handlung begangen

hat, als Verbrecher zu behandeln, darf man ihm denn
nicht auch so viel anvertrauen, daß es sage: Dieser oder jener
ist ein unwürdiger Beamt«, und er muß daher abberufen werden

Dasjenige, wogegen man heule Bedenken auswirft, sind
also Sachen, welche bereits er stiren, nur in einem viel höher«
Grade. Wenn Sie ein Gesetz machen wollen, daS alle
unbestimmten Abberufungsgründe einzeln aufzählt, so giebt dieses
so ungeheuer aufzuzählen, daß man damit gar nicht zum Sode
kommt. Durch die letzte Verfassung hat man die Abberufung
der Beamten start dem Regierungsrarh, wie es früher war,
den Gerichten übertragen. Allein darüber war man einig,
daß eS Fäll« gebe» für welche kein Strafgesetz vorhanden sei

und wo gleichwohl die Abberufung stattfinden müsse. Man
kann nicht nur Diebe und Mörder unwürdig erklären, Beam»
za sein, sondern eS giebt auch noch viele andere Bergehen»
welche daS Gesetz nicht vorsteht und die gleichwohl den Betreffenden

ÄS unwürdig erscheinen lassen. Noch «in anderer Grund,
warum ich glaube, es sei nöthig, daS Amtsgericht zu überg«.
hen und die Sache direkt an den Appellations- und Kaffations-
hof zu bringen, obgleich dieser Grund freilich nur untergeordneter

Natur ist. Wenn eS fich darum handelt, einen Beamten
abzuberufen, welcher seine Pflicht nicht erfüllt, so ist eS im
Jnteiesse des Staate» und des Publikum«, daß dieses so schnell
als möglich geschehe. Wie langsam muß «S gehen, wenn in
solchen Fällen, wie z. B. Zahlungsunfähigkeit oder Gürerab-
treluüg, zuerst eine Vertheidigung vor Amtsgericht geschieht?
Zuerst fällt dieses sein Urtheil und dann kommt die Sache erst
vor das Obergerichl. DieseS ist ein offenbarer Zeilverlust, de»

am Ende doch nichts nützt. Wenn ErwaS ohnehin vor daS
Obergerichr kommen muß, ist eS da absolut nothwendig, daß
es vorher noch vor das Amtsgericht gebracht werd« Wo da»
Gesetz eS ausdrücklich vorschreibt, ist natürlich nicht dagegen
zu dlSputiren; allein im Uebrigen ist die doppelt« Instanz ein
Begriff, welcher noch auS der alten Zeit auf unS herüber
gekommen ist; bringe man doch die Sache geradezu vor dasjenige
Tribunal, von welchem doch daS Endurrheil ausgefällt werden
muß. ES wird damit viel Zeit und Geld erspart.

Karlen v. d. Mühlematt. Ich kann meinen Ankrag
zurückziehen, sofern »S richtig ist, was der Herr Präsident
soeben getagt hat, nämlich daß bei Beschwerd.n von Advokaten
und Rechlsagenren vaS Gericht auch nach seiner moralischen
Ueberzeugung urtheile.

Funk. Wenn ich die Schlußstell« des §. 13 der
Verfassung näher betrachte so muß ich finden» daß offenbar der versas-
sungShath «ich S SndereS im Auge hatt«, alS daß der Grundsatz
der Abberufung der Beamten sowohl im Verfahren alS in
Bestimmung der Abderufungründe durch eine erzeplionelle Gesetzes«
Vorschrift regulirt werde. Ich kann daher auch nicht glauben,
daß durch die Annahm« de» Z. K, wie er hier vorliegt, ein«
VersassungSverletzung begangen werde. Ohne Zweifel habe»
die AbberufungSfälle der Beamten »ine Analogie in den
Beschwerden gegen Advokaten und Rechtsagenten, von «e'che»



der Herr Präsident bereits gezeigt hat, daß sie mit Ueberge-
hang deS Amtsgerichtes direkt vor baS Obergerichl gebracht
werden. Fass, man überhaupt die zweite Instanz auf, wie sie

ist. Wenn ein Abberufungsfall vor daS Obergericht käme, so

würde dieses entweder die Abberufung erkennen, oder aber
freisprechen. Im erster« Falle würde der Beamte, im zweiten
die Regierung an den Appellations» und Kassationshof rekur«
riren und in jedem Falle müßte dieser Gerichtshof darüber
urtheilen. Es kommt also im Grunde vollkommen auf das
Gleiche hinaus und der ganze Unterschied besteht darin, daß
bei zwei Znstanzen zwei Gerichte ihre Meinung ausgesprochen
haben. In appellabeln Civilfällen erlaubt bereiiö unser
gegenwärtiger Civilprozeß mir Uebergehung deS erstinstanz-
lichen Gerichtes die Sache sogleich vor den Appellations- und
KassationShos zu bringen. Weil die Verfassung die nähere
Bestimmung des Verfahrens bei Abberukungsfällen auSdrüchtich
dem Gesetze vorbehalten hat, so glaube ich, der Große Rath
habe durchaus frei« Hand, ein Gesetz zu erlassen, welches einige
Abweichung vom gewöhnlichen Verfahren enthält.

Tscharner zu Kehrsatz verlangt Schluß der Umfrage.

Wild bolz. Es ist ein einziger Punkt, welcher mich
stutzig macht und über welchen ich daher Auskunft verlangen
muß. Da der ß. 13 der Verfassung lagt, Beamte können nur
durch ein richterliche« Urtheil abberufen werden, so muß ich
fragen, ob ein daheriger Spruch des Appellations» und Kassa»
tionshofes molivirt sein müsse oder nicht. Zst jenes der Fall,
so wird ein solcher Sp.uch immerhin ein richterliches Urtheil
sein und die Behauptung des gewesenen Regierungspräsidenten
würde bann dahin fallen, daß die Beamten unter der Verfassung

von 1331 größere Garantie gehabt haben, als sie jetzt
haben werden, weil damals die Beschlüsse des Rezierungs-
ralhes molivirt sein mußten. Ich wünsch-, daß der Herr
Berichterstatter über diesen Punkt Auskunft gebe.

Zmobersteg. Ich würde daS Wort nicht ergreifen,
wenn Herr Karlen seinen Antrag nicht zurückgezogen Härte.

Allein die Gründe, welche er dazu hatte, sind nichc der Art,
daß sie auch mich bewegen könnten, die mcinigen zu ändern.
Der Herr Präsident hac gesagt, das Odergsrichr urrheile auch
jetzt schon nach seiner moralischen Ueberzeugung bei Beschwerden

gegen Advokaten und Rechlsagenkm. Allein das ist etwas

ganz Anderes. Advokaten und Rechtsagenten sind nicht Be»

amte deS Staates, sondern sie haben einen freien Beruf, welcher

aber der Kontrolle der Behörden unterworfen ist, damit
nicht Mißbrauch getrieben werden könne. Dabei sind sp ziell
die Fälle genannt, in welchen solchen Leuten das Patern enc-

zogen werden kann; so z. B. wenn ein Rechrsage,t die Gelder
nicht abliefert, welche er für einen Klienten bezogen harze- Man
hat das Jndiziengesetz genannt und gesagt, auch bei dem Vor-
handensein von Indizien urtheile der Richter eigentlich nur nach

i»iner moralischen Ueberzeugung. Allein auch dieses ist nicht
der Fall, denn dieses Gesetz sagt deutlich, wie eine Thatsache
beschaffen sein müsse, um als Indizium gelten zu können. Viele
Indizien geben übrigens vollständige Gewißheit. Wenn z. B.
Jemand beweisen kann, daß er zu einer gewissen Zeit da oder
dort gewesen sei, so ist dieses ein Indizium, welches völlige
Gewißheit gibt, daß die gleiche Person zur gleichen Zeit nicht
an einem andern Orte einen Diedstahl begangen habe. Die
moralische Ueberzeugung eines jeden urtheilenden Gerichtes
kommt daher insofern in Betracht, als es stclS sagen muß, ob

der Beweis vollständig sei oder nicht. Herr von Gonzenbach
hat bemerkt, er hätte nicht erwartet, daß gerade von derjenigen
Seite gegen den Entwurf Opposition gemacht werde > welche
sonst dem Institute der Geschworne», die doch nach ihrer
moralischen Ueberzeugung urtheilen, ihren Beifall gebe. Herr
Präsident, meine Herren! Ein so großer Freund der
Geschwornengerichte ich auch bin und so sehr ich mich in andern Ländern

von ihrer guten Wirkung durch eigene Anschauung überzeugt

habe, ebensosehr bin ich dagegen, daß ein stehendes Ge-
richt nach seiner moralischen Ueberzeugung urtheile. Es find
darüber groß« Werke geschrieben und eS ist in einer ganzen
Menge von Fällen nachgewiesen worden, baß stehend» Gerichte
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entweder sich an ein? gehörige BnveiStßesrie halten sollen, oder
aber, daß der Fall der Geschwornen zu überweisen sei. Noch
ein Wort darüber, was die Verfassung zu der gegenwärtigen
Frage sagt. Für Kriminalfälle stellt st« die Geschwornen auf.
Welche Behörden stnd aber für Civilsachen aufgestellt? Da
kommen 1) die Friedensrichter, 2) die Gerichrsprästsenren, 3)
die Amtsgerichte und zuoberst steht daS Obergerichl mit seinen
verschiedenen Abtheilungen. In Polizecsachen kommt zuerst
der Gerichlsprästdent, dann das Amtsgericht und in oberster
Instanz daS Obergerichl. Es zweifelt gar Niemand daran,
daß alle solche Fälle daS Urtheil des Amtsgerichtes passcren
müssen. Wenn man nun sag:, es habe gar keinen Werth, daß
diese Sachen vor das Amtsgericht kommen, so kann man
überhaupt fragen, «aS die Amtsgerichte denn noch nützen? Allein
diese Frage wurde schon im Verfassungsrathe dahin erledigt,
daß die Amtsgerichte fortbestehen sollen. Aus diesen Gründen
muß ich auf dem gestellten Gegenanträge, wie Herr Karlen
ihn formuiirl hat, beharren.

M oschard, Reg.-Rath. Die so eben auseinander
gesetzten Theorien veranlassen mich das Wort zu ergreifen, um
Ihnen darzuthun, daß der vo liegende GesetzeSenlwurf keineswegs

der Verfassung widerspricht, wie man eS behauptet hat.
Unser Grundgesetz schreibt vor, daß ke.n Beamter und
Angestellter anders von keinem Ämce entsetzt oder entfernt werden
kann, als durch ein richterliches Urtheil; die weitere Ausführung

dieses Grund atzes ist dem Gesetze überlassen. Daraus
gehl deutlich hervor, baß eS nothwendig ist, die Behörden, bei
denen der Antrag aus Entsetzung anhängig zu machen ist, so

wie daS in solchen Fällen einzu Wagende Verfahren näher zu
bezeichnen. Die Verfassung stellt ein Obergericht, Amtsgerichte

und Gerichtspräsidenten aus, und ve.langt die Einfüh
rung der Geschworneng,richte; über die nähere Organisation
dieser Behörden aber lag: si« N.chcS, Dem Gesetze, welches
nur die Ergänzung unserer Ve.fassung ist, ist es einzig
vorbehalten, über dieien Gegenstand ausführlich einzutreten; daher

setzt unser organisch-s Gesetz von 1317 die Befugnisse der
Gerichtsbehörden des Kmtons f-st; daher schreibt auch der
Civil- und Strafprozeß das bei C vil- und Cnminalprozessen
einzuschlagende Verfahren vor. Kann man nun behaupten.
eS sei dem Großen Rathe nicht zugestanden, den Grundsatz
aufzustellen, wonach die R-Hier nach ihrer moralischen
Ueberzeugung urcAnleu kön ea? Man hat allerdings gesetzliche
Beweismittel aufgestellt, allein man konnte ebensogut dem
entgegengesetzten Grundsätze huldigen, wie es z. B. in der
französischen Gesetzgebung der Fall ist. DaS Obergerichl urtheilt
über sämmtliche Rehab-litationsfälle nach finer moralischen
Ueberzeugung uns zwar dieß in Gemäßheic unsere« neuen
Strafgesetzbuches. Was also dem Große« Rath im Jahre
1343 zugestanden, steht ihm noch jetzt zu. Wenn wir demnach

den vorliegenden G-setzesenlwurf Ihrer Genehmigung
unterwerfen, so handeln wir ganz v rsassangsgemäß. Hin-
sichtlich der Bezeichnung der Bchö den, welche.' die Enkschei-
dung üder die Ancrage auf Avberu'ung zusteht, so wie der
nähern Bestimmung der dabei zu befolgenden GiUMätze, hat
der Große Rath freie Hand. Laßt unS nun sehen, welches
dieBehördeist, die in dieser Beziehung das größte Zutrauen verdient,
und laßt unS die Grundsätze prüfen, nach welchen sie urlheilen
soll? Man hat die erstinstanzlicheu Gerichte angefüh r, kömmt
ihnen aber dieser Vorzug zu? Ihre Mitglieder w-rden ja
direkt vom Volke, oder einem Theile desselben und meistens
in einer Zeit von politischer Aufregung erwählt. Das Eine
dieser Gerichte wird eine Thatsache als G.und einer Abbe-
rufung belrachcen, während daS Andere eine verschiedene An-
sichr haben wird. Glaub-n Sie, daß solche ve schieden«
Ansichten bei Fällen der Abberufung von Beamten zu wünschen
seien? Nein, hier muß gänzliche Gleichförmigkeit im ganzen
Kontone hirrschen; jeder Beam e soll wissen, daß er durch vaS
Begehen dieser oder jener Handlung die Einstellung in seinem
Amte zu gewärtigen hat, er soll nichr auf die Gunst oder
Nachsicht einiger im Gericht? fitzender politischer Freunde
zählen dürfen. Wenn es a so nicht rorhsam ist, die Abbe-
rufungsfälle bei den Amtsgerichten anhängig zu machen, so

bleibt unS nur noch die Jury oder das Obergerichl- WaS
1SL*
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die Jmy anbetrifft, so finden die gegen die Amtsgerichte
vorgebrachten Einwürfe auf fie ebenfalls Anwendung. Es bleibt
also nur das Obergericht Hier finden wir Männer, die mit
den übrigen Beamten Nicht in täglichem Verkehr« stehen Männer,

die uns hinsichtlich der Unadhängigk-il, der Wlss«< schaff
und der Moralität Garantien earvwten und im S'anve find,
die Thatsachen richtig zu würdigen, mit Unparteilichkeit zu
beurtheilen, ob ein Beamter ,hne Nachtheil für den Staat
seine Verrichtungen fortsetzen darf. Durch die Ueberweisung
der AbberukungSfälle an das Obergericht in erster und letzter
Instanz, sagt man: wir wollen, daß al<o solche Sachen mit
gleicher Elle gemessen und nach den gleichen Grundsätzen ent-
ichteden werden. Dadurch gibt man zu verstehen, daß man
bei »er Ausübung de» Adberufungsrechts höchst unpmleiisch
und gerecht zu Werke gehen soll. Und damit das. Obergericht
der Verfassung nacht den könne, maß eö nach seiner moralischen

Ueberzeugung urtheilen. Wie wäre es möglich, sämmtliche

Fälle vorherzus-hen, in welchen fich ein Beamter seineS

Amtes unwürdig oder unfähig gezeigt hat? Diese Fälle find
so verschieden, daß eS durchaus nothwendig ist, deren
Würdigung den zuständigen Behörden zu überlassen. Dieß ist eS

nun, was Ihnen nach dem Entwürfe vorgeschlagen wird.
Wenn daS Overgerichl nach seiner moralischen Ueberzeugung
urtheilt, so wird eS fich nicht verpflichtet sehen, einen Beamten
zu behalten, dessen Entfernung nothwendig geworden. Ich
glaube Ihnen da-gethan zu haben, daß der vorliegende
Entwurf NlchtS verfassungswidrig«» enthält, daß die darin
aufgestellten Grundsätze für den in Frage stehenden Zweck die rath-
samsten sind und daß e» die Nothwendigkeit erheischt, daß baS

Obergericht in erster und letzter Instanz über die AbberufungS,
fälle urtheile. Ich empfehle Ihnen daher daS Gesetz im
Allgemeinen und den in Frage stehenden Paragraphen im Besondern
zur Annahme.

Karlen von Eclenbach. Herr Präsident, meine Herren!

Ich war lang! unentschlossen, ob K. 6 der Verfassung
entgegen sei vder nicht, allein je mehr ich Aedner für und
gegen denselben anhörte, desto mehr mußte ich mich überzeugen,

daß er verfassungswidrig ist. Die Verfassung sagt unS
ausdrücklich: „Kein Beamte? «der Angestellter kann von
seinem Amte entsetzt oder entfernt werden, als durch ein
richterliches Urtheil." Nun sagt man freilich, die Abberufung
geschehe durch ein richterliches Urtheil; allein nach meiner
Ueberzeugung versteht «ö sieh von telbst, oaß daö Urtheil von einem
verfassungsmäßigen Gerichte gefällt werden müsse. Ich
stimme daher zu dem Antrage, daß man die Amtsgerichte in
Beurtheilung solcher Fälle nicht übergehe- Herr all-Lehens-
kommissä« Wyß hat gesagt, er glaube, der Verfassmigsralp
habe nicht gewußt, was er mache, als er den Z. 18 der Ver-
fassung annahm; aber ich halte »afüx, er wußte recht gut,
was er that, wenigstens ich wußte es, «lS ich dafür stimmte.
Man wollte dafür sorgen, Laß die Regierung nicht nach Will-
kür und Despotie herrschen könne, sondern daß jedem Beam-
ten Gelegenheit gegeben werde, sein Recht zu erhallen.
Hingegen glaube ich. Herr Wyß wisse heute gae wohl, was er
seinerlcrS wolle.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine Herren

Ich habe mich gar nicht »«rwundert, daß man bei des
Diskutirung dieses Artikels etwa» weittr ging ; ich habe
vielmehr im EingangSrapport darauf hingewiesen, daß ich dar-
auf gefaßt lein werds- Denn die Frage, ob zwei Instanzen
stattfinden sollen bei Beurtheilung solcher Fälle, dep-nvirt
wieder von der weiter« Frage, ob dabei einzig nach der mo.
Mischen Ueberzeugung des Richters gmrtheilr werden soll».
Will man dieses, so braucht man keine Instanzen, will man
aber verschiedene Instanzen, dann kann nicht einzig nach der
moralischen Ueberzeugung gcurthcilk werden. Vor allen Gin-
gen habe ich jedoch einige Berichtigungen anzudringen. Es
fii.v offenbar wenigstens zwei Mißverständnisse vorhanden, die
mir zwar nicht sehr erklärlich sind, die aber dam dienen, manche
der gefallenen Bemerkungen zu erklären. DaS eine har be-
reit» Herr Gonzenbach gehoben, mir dem andern habe ich eö
noch zu thu». Her? Stämpsii hat gesagt; wenn de? vorlie¬

gende Artikel angenommen werde, so genüge eS, daß die Ne-
gierung irgend eine Thatsache bezeichne, und die Abberufung
müsse erfolgen, sobald fich dnselbe als richtig erweise. Denn
das Obergericht habe nur zu untersuchen, ob die ang-geben«
Thatsache richtig sei und wenn sie sich als richtig bewähre,
so erfolge io-orr die Abberufung- Allein Herr Stampfli ist
im Irrthum und hat den H 7 gänzlich überleben. Ich
frage: was ist ein AdberusungSgrunv? Gin solcher ist nichc
jede beliebige Thatsache, welche tue Regierung dem Tribunal
bezeichnet, sondern nur eine solch« Thalsache, welche durch
ein spezielles Gesetz al« solche qualifizirc ist Wenn also der
angeregte Fall eintritt, baß ein Beamter einer Volksversammlung

beiwohnt, so könnte die Regierung lange wollen, daß
der Beamte deß vegen abberufen würde ; diele Thatsache, wenn
sie sich auch als richtig ergi-bl, ist noch kein G.und zur
Abberufung, es sei denn, d >ß fie durch ein Gesetz als solche speziell

bezeichnet werde. Wohl aber tritt dieser Fall ein, wenn
ein Beamter z, B. die Gün-rabtretung erklärt; denn wir
haben ein bestimmtes Gesetz dafür, welches sagt: wenn ein
Beamter eine Güierabtrewrig erkläre, so sei er seines AmteS
verlustig und wenn die Regierung beim Kaffuionshofe die

Anzeige macht, dieser oder jener Beamte hab« die Gülerabtre-
lung erklärt, so hat das Tnbunal nichtS anderes auszumit-
teln, als die Thatsache der Gitterabrretung. In diesem Fall«
läßt sich auch leicht begreifen, warum man k ine Vertheidigung

zulassen will Der Groß« Rath hat nämlrS durch
Erlassung des Gesetzes selber entschieden; daS Obergericht braucht
nicht mehr zu untersuchen, sondern einfach reu Willen des
Großen Rathe» anzuwenden aus einen bestimmten Fall. DaS
versteht fich von selbst, daß man dann nicht darauf augetragen

hätte, vor der Abberufung könne eine Vertheidigung
stattfinden, wenn man unter den Adberusungsgründen nur eine
Thalsache verstanden hätte, welche die Regierung dem
Gerichte bezeichnen könnte, um den betreffenden Beamten zu
entfernen. Ich werde übrigens beim betreffenden Paragraphen
darauf zurückkommen. Ein anderes Mißverständniß liegt
darin, daß man den ganzen K. 6 aas die Entsetzung bezieht,
währenddem er doch nur aus die Abberufung Bezug ha?. Ich
hab« nicht umsonst diese beiden Begriffe scharf auSeinander-
gehalren und bitte, nicht zu übersehen, daß, wo ein Beamte«
„entsetzt" werden soll, dcr ZnstanzenzUg stattfinden soll. Wird
die Jury eingeführt (der G-coße R uh wird wahrscheinlich Zur
Behandlung dieser Angelegenheit noch vor Ende des Jahre«
zusammentreten müssen), so findet die Entsetzung durch die

Jury statt, wird st- nicht eingeführt, so komm: der Fall Mist
vor daS Amtsgericht und dann vor das Oberg-richt. Ww
müssen daher hier die Entsetzung ganz bei Seite lassen und
unS auf dn Abberufung beschränken, die fich ein Beamter
durch irgend eine Handlung zuziehen kann, oder es sei auch
durch körperliche oder physische Beschaff,nheir, welche seine
Entfernung verlangt. Hier fragt es fich: wollen Sie zwei
Instanzen, oder genügt eine und d>« mocalische Ueberzeugung
deS Richters? Nach Beseitigung dieser zwei Mißverständnisse
komme ich noch kurz auf die Frage selbst. G« ist gegen den
g. 6 eingewendet worden, derselbe sei unzweckmäßig und
verfassungswidrig. Herr Präsident, meine Herren, so oft irgend
einem Borschlag der Vsrwurf der Bersassungswidrigkeit
gemacht wirb, bin ich bereit, den Vorschlag zu prüfen und drei-
mal abzuwägen, bevor ich mich für denselben entschließe; ich
glaube aber, Herr Präsident, meine Herren» man sei Sann
auch schuldig, sich dreimal zu besinnen, bevor man mit diesem

Vorwurfe kommt. Es wäre mir übrigen« sehr
angenehm, zu erfahren, so eine Sylbe davon in der Verfassung
stehe, daß die Abberufung durch zwei Instanzen vor sich

gehen soll. Wenn das darin steht, dann sind wir gleich ferkig;
aber gerade davon steht kein Wore in ver Verfassung, sondern

sie sagt nur: kein Beamter könne anders als durch ein
richterliches Urtheil entfernt werden. DaS ist sicher; 'die
Regierung kann nicht von fich auS einen Beamten adberuftn,
sondern es muß durch ein richterliches Urtheil geschehen, allein
ob dieses Urtheil unter dieser oder jener Form stattfinde, ob
es durch zwei oder drei Instanzen gehe oder sich auf nur »ine
beschränke, davon sagt die Verfassung keine Sylbe. Man sagt
ferner, ders. widerspreche dem Gesetz über die.Organisalisn der Ge-



richtsbehörden ; allein wäre dem auch so, das wür de unS gar »ich t
geniren. Es ist ein Gesetz, wie ein anderes, man könnte
dasselbe abändern. Aber auch in diesem Gesetz ist keine Sylbe
üocr die Abberufung enthalten, sonst bitte ich. mir die betreffende

Stelle abzulesen. Das Gesetz von 1847 erwähnt der
Abberufung gar nicht und wir haben gar kein AbvecuiungS-
gesetz. ES ist in dieser Beziehung gar nichlS maßgebend als
«er 8> 18 der Verfassung : daß die Beamten und Angestellten
nur durch richterliches Urlheil ihrer Stelle entsetzt werden
können. Auch die Voraussetzung ist irrig, daß durch Einst»!?,

rung dieses Gesetzes in der Organisation der richterlichen
Behörden eine Aenderung eintrete. Im Gegensatze zu demjenigen,

welche aus dem Organisationsgesetz; einen Vorwurf
gegen mich Herletten wollten, will ich zur Unterstützung meiner
Niistchl eine Bestimmung des erwähnten Gesetze» anfüheeu.
H. 34 sagt nämlich, was folgt: „Für die Verwaltung tec
Rechtspflege ist das Oderg-richt adgecheiil: 1) in e mn Ap-
pellalionS- und Kassationsbof, bestehend cms dem Präfldcnien
und acht Mitgliedern des Obergerich>S; 2) in eine àklage-
kammer von zwei Mitgliedern, und 3) in eine Kriminackam.
mer von drei Mitgliedern." Also nicht nur abändern bars
» r Große Rath etwa« in der Organisation der Behörden,
sondern es ist ihm anheimgegeben, gänzlich und nach Gut-
dünken vorzuschreiben, welche Organisation er dem Obergerichte

geben, welche Verrichtungen und welche Kompetenzen
er ihm überkragen wolle. Durch ein Gesetz hat er ebenfalls
die Verrichtungen unv Kompetenzen der einzelnen Sektionen
desselben Gerichtes zu bestimmen. ES ist also in Verfassung
und Gesetz nichts enthalten, was dem Entwürfe entgegen-
fiättde, sondern derselbe befindet sich vielmehr vollkommen im
Einklänge mit beiden Normen, die ich hoch achte und nicht
verletzen möchte. Nur noch einige Wone über die Frage der

Zweckmäßigkeit. Ich will von aller juridischen Spitzfindigkeit
absehen und frage einfach: wollen wir eine Abberufung ober

nicht! Will man die Abberufung (wohl zu unterscheiden Von

der Entletzung, tie dmÄ die gewöhnlichen Formen gehl), so

bleibt durchaus nichts anderes übrig, als nach moral; cher

Ueberzeugung urtheilen zu lass n. Herr Präsident, m»me

Herren! Man hat g-sagc, die Abberufung sei di? jetzt in
manchen Fällen gesetzlich eingeführt gewesen. Ich will mit
zwei Worten daraus zurückkommen. Herr Jmoversteg hat
nicht kontestiren können, daß bei Abberufung von Agenten und
Advokaten kein Znstauzenzug stattfinde, sondern das Oberge-
richr urtheile nur nach moralischer Ueberzeugung. Ab r was
sagt er weiter: ja, hier ist von Beamten vie Rebe, während
j-neS Privatleute find. Alls einem Privatmann kann bad

Obergericht einfach seinen Beruf abstechen, aber emem Be-
amten die Vollmacht nicht nehmen, weiche ihm der Staat
gegeben hak. Denn der Beamte ist nur der Bevollmächtigte
veS Staalas und der Vollmachtgeber kann sonst immer seine

Vollmacht zurückziehen; nur zur Sichersteilung des Geamie»

hat man diese Formen eingeführt. Wenn man aber weite?

geht und sagr: ja, daraus, daß das Obergerichl daS Recht

hat, einem Privarmann den Beruf abzusprechen, folge noch

nicht, daß es auch einem Beamten das Amt absprechen könne

— dann muß ich bekennen, daß meine Logik eine ganz andere ist.
Zch frage Sie, wa« geschich? bei d,n Notarien, Rechlsagenten w.
Man führt einfach Beschwerde gegen eine« derselben, das Obergerichl

würdigt dieselbe nach seiner moralischen Ueberzeugung,
giebt dem Betreffend.-« einen Verweis, stellt ihn ein, ruft ihn
ab. Noch mehr: und Beschwerden gegen einen Richter?
Kommen dieselben vor daS Amtsgericht und wird von da ap-
pellirt? Keineswegs; die Beschwerde geht einfach au daS

Obergericht; und nach welcher Norm entscheider dasselbe?
Nach seiner moralischen Ueberzeugung und zwar im Geiste der

gegenwärtigen Gesetzgebung. Noch weiter: was hat bis jetzt
faktisch bestanden in Beziehung auf die Abberufung? Wie verhält

es sich z. B. mit den Geistliche», weiche abberufen werden

Hatte man etwa ein Gesetz, welches sagt: wenn ein
Geistlicher dieses oder jenes lhut, so beruft ihn ab? Nein;
man handelte nur nach der eigenen Ueberzeugung. Diese
Ueberzeugung habe ich nicht angefochten; ich habe sie nicht
getheilt, aber ich respektlos fie. Kann man also noch mit
solchen Einwürfen kommen, während die gesetzliche Regelung

IWl
dieses Gegenstandes nichts anderes ist, als waS längst
faktisch bestanden hat und in einer Acihs son Gesetzen konsequent
bereits durchgeführt ist? Dieß in Bezug auf die Organisation
der Behörden. Ich komme aber noch einmal auf den Satz
zurück: Wollt Ihr, daß man schlechte und untaugliche Beamte
advkrufen kann oder nickt? Das Räihttl möcht? ich sodann
gelöst sehen, die einzelnen Adberuiungdgrüiide in eine
bestimmte Form zu bringen: ist dâ möglich? Vielleicht hat man
früher einen Irrthum begangen; denn daß man den
Strafgerichten die Kompetenz giebt, überall, wo nicht ausdrückliche

gesetzlich« Vorschriften vorliegen, nach der moralischen
Ueberz«ugung zu urtheilen, das gehl über die Grenze hinaus,
die ich rechtfec rigen möchte. Es sind eine ganze Menge von
Fällen, auf die sich kein Gesetz onwendm läßt Wie geschieht
eS bei polizeilichen Fällen? Es sind nur ganz allgemeine
Vorschriften vorhanden und das Gericht entscheidet nach seiner

moralischen Ueberzeugung. Man sagt dem Richter: der
und der hat die betreffende Handlung begangen, wir betrachten

dieselbe als Nachtlärm; was aber der Richter dabei denkt,
weiß ich nicht, er beurthUlk die Handlung nach seinem
Ermessen. Ich will nun vorauss tzen, es wecde der Regierung
der Auftrag ertheilt, sie solle zum Voraus alle Handlungen
und Unterlassungen bezeichnen, welche die Abberufung eineS
Beamten nach sich ziehen. In diesem Falle kann man z B.
wohl sagen: em Geistlicher, der an einem Sonntag daS
Kegelschieben treibe, soll abberufen werden Man kann vielleicht,
auch sagen: ein Geistlicher, der viel ins Wirthshaus geht,
soll nicht an seiner Stelle bleiben. Allein es ließe sich dann
auch fragen: wie manchmal muß er im Wirthshaus gewesen
sein, bis man ihn abberufen kann? Wie manches Gl^S hat
er getrunken und am Ende noch von welchem Wein? Sie
sehen, daß man inS Endlose hinein käme. Entweder bestimme
man alle Fälle, oser man lasse diejenigen unbestimmt, weiche
nicht gesetzlichregulirtwerden könne». Ich erlaube mir noch ein paar
Fälle aus dem Leben cwzu lidren. W r haben emen Amrsge-
richlsschreiber, der im Verdachte der Veruntreuung steht. Vor
em paar Tagen kommt die Nachricht, man wisse ni-àr mehr,
wo er sei. Ein Mitglied schlägt vor, die Stelle sofort
auszuschreiben» die andern aber beschließen, noch zu warten. Nach
ein paar Tagen ist der Betreffende noch nicht da. Allein haben

Sie ein Gesetz, das sag', wie manchen Tag ein Beamter
abwesend sein müsse, bis man ihn abberuien könne? Und
dann die verschiedene A-.c der Abwesenheit: ich setze den Fall,
eS gehe Einer für ein paar Tag- auf den Gurnigel, soll man
ihn deßwegen abdni'.se»? Ich glaube, nein. Bon einem
Andern vernimmt man, er habe sich zu Havre eingeschifft, soll
man diesen abberufen? Ich glaube, ja und zwar nach der
moralischen Ueberzeugung des Gerichts, nicht durch die
Regierung, obschon es so sein sollte; allein darüber hat nun einmal
die Verfassung gesprochen. Ich nehme einen andern Fall : eine
Reihe von Schui'letzrern sei des Killganges schuldig ; wollen Sie sie
abberufen? Die vorderatheude Behörde ist der Anficht, ja, fix
fslltn abberufen we;den und sie läßt eS auf die moralische
Ueberzeugung des Gerichts ankommen, ob ein solcher Lehrer
seine Stelle länger behalten solle. Allein wenn Sie da« Gesetz

aufschlagen, so ist gerade dieser Hall vergessen. Wollen
Sie alle Fälle auszählen, in denen die Abberufung stattfinden
soll, so sage ich Ihner? : wenn Sie ein ganze« Buch darüber
schreiben, wenn Sie Hunderte und Tausends von Fällen auf.
zählen, so finden S;e bei gegebenem Anlasse gerade den nicht,
den Sie suchen. Es können Fälle eintreten, die man
schlechterdings nicht voraussieht. Over wie wollen Sie den ganzen
Begriff von Unwürdigkeit oder Unfähigkeit erschöpfen? Zum
Schluss; erlauben Sie mir noch eine Frage: habe» die Be-
amten etwa in Folge der Einführung dieses Gesetzes weniger
Garantien für ihre Stellung als früher? Ich behaupte, nein;
oder wenn das der Fall ist, so lasse man einfach den Regie,
rungsralh die Beamten abberufen, wie dieses früher auch'der
Fall war. Es ist nun aber ganz etwas anderes, ob zwei
Behörden in einer Sache einig fein müssen, um einen Ent-
scheid zu fassen, ob die moralische Ueberzeugung beider über-
einstisumn müsse, oder ob eine einzige entscheiden dürfe und
zwar diejenige, welche gewöhnlich die verletzte ist,
vielleicht durch Eitelkeit oder aus andern Gründen. ES ist denk-
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bar, daß die Regierung in Folge eineS Vorfalles aus
Abberufung eine» Beamten anträgt, wo vielleicht dieses strenge
Mittel nicht nöthig wäre. In einem solchen Falle würde
also die Regierung abberufen; allein nach diesem Gesetze kann
fie eS nicht, sondern fie bringt die Sache vor den Kassationshof

und dieser entscheidet als Unbeteiligter, Hat er die
moralische Ueberzeugung, daß der betreffende Beamte der
Abberufung schuldig sei, so spricht er fie auS; hat er fie nicht, so

schickt er dem Regierungsrathe seinen Antrag zurück. Die
Garantie für den Beamten ist also weit größer als früher;
auch die Regierung und der Staat haben dabei ihre Garan-
ti». Denn man soll vor lauter Garantie für den Beamten
dem Staate nicht jegliche absprechen; daS wäre eine ungeheure

Einseitigkeit. Denken S» nicht nur an den Beamten,
sondern auch an den Staat, der gegenüber den Beamtem auch
seine Garantien haben muß; so werden Sie finden, daß dieses

Gesetz die ziemlich richtige Mitte trifft zwischen beiden, so

daß der Siaar, wie der Beamte, seine Garantie dabei findet,
und daß eine durchaus unbefangene und unbetheiligte Behörde
den Entscheid giebt. Man hat vergleichsweise auch von den
Geschwornen gebrochen. Herr Jmobersteg behauptet, er ziehe
die Beurtheilung durch eine Jury, welche heule auS diesem

Dutzend, morgen au» einem andern b-stehe, derjenigen eine»
stehenden Gerichte» vor. Der Geschmack ist verschieden;
allein die Frage erlauben Sie mir: wie können Sie einer Jury
daS Recht geben, nach keinem andern Gesetze alS nach ihrer
moralischen Ueberzeugung, einen Staatsbürger vom Leben
abzuberufen, und dann einem Appellationsgerich e nicht daS
Recht, einen Staatsbürger vom Amte abzuberufen? Man
könnte auch da sagen: die Garantien find nicht genügend,
denn die Jury entscheidet inappellabel über Leben und Tod.
Ich empfehle Ihnen die Annahme deö §, 6.

Abstimmung.
Für den Artikel des Entwurfs 96 Stimmen.
Für den Antrag deS Herrn Jmobersteg 23 H5,>.

Art. 7.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine Herren!

Bevor ich auf den §. selbst komme» berühre ich einen
Umstand, der kurz vorher angeregt wurde. Es hat nämlich
Herr Wildbolz bemerkt, eS könnten Zweifel darüber entstehen,
ob ein solcher Entscheid deS Gerichtes alS gerichtliches Urtheil
nicht motivirt werden müsse. DaS verst-ht sich von selbst.
§. 51 der Verfassung sagt im Schlußsätze: „Alle Urtheile sollen
motivirt werden." Indem ich auf den in Frage liegenden Z.
selbst zu sprechen komme, bem-rke ich, baß derselbe in ieiaem
Schlußsatze die Bedeutung hat, welche man ihm bereits in der
Diskussion Über den vo hergehenden 8. beigelegt hat. Die
ganze Diskussion hat beide Artikel zusammengefaßt und ich
will mich daher nicht abmühen, denselben länger zu erörtern.
Ich soll nur darauf aufmerksam machen, daß absichtlich die
allerschärfste Distinkcion gemacht ist zwischen den bestimmten
und unbestimmten Abberufungsgründen, und dem verschiedenen
Verfahren, das dabei beobachtet wird. Bestimmte Abberufungs-
gründe können nicht durch die Reg erung, sondern einzig vom
Großen Rath durch ein spezielle» Gesetz bezeichnet werden. Ich
wiederhole hier namentlich das Beispiel der Güterabtretung;
diese ist ein bestimm er Abberufungsgrund, weil ein Gesetz sagt,
jeder Beamte, welcher die Güterabtretung erkläre, solle abberufen

werden. Alle übrigen Gründe find unbestimmt; allein
nicht die Regierung entscheidet darüber, sondern daS Gericht.

Karlen von Erlenbach, Herr Präsident, meine Herren«
Ich habe schon vo>her zu § 6 nicht gestimmt, weil ich fand,
daß es die Verfassung nichr erlaube, die Beamten durch ercep.
tisnelle Gerichte beurtheilen zu lassen. Ebensowenig könnte
ich dafür stimmen, daß Beamte auf unbestimmte Gründe
abberufen werden können Ich bin auch im VerfassungSrakh
gewesen und weiß, aus welchen Gründen man damals das
Abberufungsrecht nicht wollte. Man hat nämlich gewünscht,

unabhängige und freie Beamte zu erhalten, nicht Kriecher und
Kreaturen; man hat gefunden, dieß liege selbst im Interesse
der Regierung. Denn wenn sie bloß Kreaturen hat, so werden
diese immer alleS Gute und Schöne etnbecichten, sie finden
immer Alles in Ordnung und die Regierung wird nie den wahren
VolkSwillen vernehmen. Hat sie aber selbstständige Beamte,
so werden ihr dieselben immer offen und frei sagen, woran fie
ist und wie sich die Sache wirklich verhall. Ich find- daher
diesen §. ganz besonders verfassungswidrig, indem die Verfassung

unabhängige Beamte, keine Kreaturen will- Ich bin zwar
ganz überzeugt, daß eS zum Entscheide nichlS beiträgt, wa»
ich sage; allein ich bin es meinen Wählern schuldig, offen und
frei meine Meinung zu sagen.

Funk. Here Präsident, meine Herren? Ich bin der
Anficht, man solle die bestimmten Avberusungsgründe so erschöpfend
als möglich bezeichnen, allein auf der andern Sei» bin ich

auch der Meinung, daß eine Menge unbestimmter Fälle eintreten

müssen und werden; vaS ist unvermeidlich. Die 46er
Regierung hat diese Anficht auch anerkannt und wir haben mehrere

Fälle gehabt, die man offenbar unter die unbestimmten
rechnen mußte. Ich könnte mehrere Fälle auS dem Gedächtnisse

anführen » vor denen jedes Mitgli-v ganz unumwunden
daS Gefläridniß ablegen müßte : ja, das ist ein Fall, der un-
möglich bet der Bera hung eines Gesetzes vorausgesehen werden

konnte. Ich wtll nur ein Beispiel anführen. Seiner Zeit,
als die Tagsatzung hier versammelt war und von der obersten
eidgenössischen BundeSbehörde der Beschluß gefaßt wurde, der
Sondecbunv solle aufgelöst werden, damals hat ein Professor
der Hochschule geglaubt, diese Kchiußaahme sei nicht in
Ordnung; er war damit nicht einverstanden und glaubte, dieselbe

widerstreite dem historischen Rechte und rühre von Willkür her.
Er machte seinem Aerger Luft in einem Anschlag beim
Eingange des Hochschulgebäudes, er bat seine Gesinnung über
den Beschluß der Tag'atzung d-n Studenten kundgegeben und
sich dabei sehr verwerflicher Ausdrücke bedient, die Niemand
dilligen kann. Der Regierungsrath sah sich veranlaßt, diesen

Professor einzustellen u»v auf Entfernung desselben von seine«
Stelle anzutragen. Offenbar konnte man diesen Fall nichc
voraussehen. Ich erinnere mich nichr mehr genau, ob der
Betreffende wirklich abberufen wurde. Und so giebt es noch
andere Fälle, von denen sich unmöglich e.'waS vorausbestimmen
läßt.

Karlen v. d. Mühlemakt. Herr Präsident, meine Herren!

Ich möchte den Herrn Berichterstatter um eine Erläute«
rung bitten bezüglich auf den Umstand, ob nichr ein DiScipli-
nargesetz für Advokaten und RcchtSagenten bestehe und ob
nicht in dem betreffenden Gesetze angezeigt sei, in welchen Fällen

der KassationShof allfällige Zurechtweisungen oder Bestrafungen

auszusprechen habe. Wäre VaS der Fall, so könnte mau
VaS Gleiche auch hier verfügen. Ich habe nicht gewußt, daß
das Obergerichr gegenüber den Advokaten und Rechrsagenren
in einer so bestimmten Lag« war; denn man hat wahrhaftig
wenig davon erfahren.

Hers Berichterstatter. Die letzte Erklärung kann ich

vollständig unterschreiben. Denn eS ist leider nichc der Fall,
daß das Obergericht von allen Mitteln Gebrauch machte,
welche ihm gegenüber der Pflichtverletzungen zu Gebote stau-
den. Ich w.ll nicht näher da über eintreten, allein ich könnte
Thatsachen anführen, wo das Obergerichr mir voller Befugniß
hätte einschreiten dürfen, wo eS aber über die Vorfälle
wegging. Ueber die Anfrage von Herrn Karlen habe ich zu
antworten, daß ein DiSciplinargesetz die Agenten und Advokaten
unter die Aussicht des Obergerichls stellt; eS find auch einzeln«
Fälle vorgesehen, in welchen die Behörde einschreiten kann. So
j. B. wenn ein Agent für Jemanden Geld einzieht und dasselbe
nichr innerhalb 14 Tagen abliefert, so ist dies ein Grund zum
Einschreiten. ES find auch andere Fälle vorgesehen. Allein
neben den bestimmten Gründen ist auch noch der Begriff deS

Unbestimmten da und die Beurtheilung der betreffenden Fälle
der moralischen Ueberzeugung des Gerichts anheimgestellt Denn



«s könnten auch hiebei unmöglich alle Fälle vorausigesehe«
werven.

Karlen v. Erleoback. Ks heißt hier: «AISunbestimmter
AbberufungSgrund ist jede Thatsache zu betrachten, welche

einen öffentlichen Beamten oder Angestellten als unfähig oder
unwürdig erscheinen läßt, sein Amt ferner mit Erfolg zu
bekleiden." Da finde ich denn doch, es sei der Willkür Thür
und Thor geöffnet gegen den Willen der Ve,f«ssung. Denn
die Verfassung wollte, daß jedem Beamten Rest widerfahre
und daß er Nicht anders entsetzt werden könne, als durch ein
auf bestimmte Gründe gestütz-es richterliches Urtheil. Man
kann begreifen, daß, wenn ein Beamter entweder sonst nicht
angenehm ist, oder am unrechten Ort« die Wahrheit sagt, daß
solches gar leicht als ein unbestimmter Abberufungsgrund
angesehen wird. Ich trage daher auf Weglassung der unbestimmten

AbberufungSgründ« an.

v. Gonzenbach. Das letzte Wort veranlaßt mich eine
Bemerkung zu machen. Wenn man den Muth hat, immer mit
Verfassungsverletzungen um sich zuwerfen, so glaube ich, sollte
man doch auch den Muth haben, die Aufklärungen anzuhören,
welche über die betreffenden Bestimmungen gegeben werden.
Wenn Herr Karlen da gewesen wäre, als uns der Herr
Regierungspräsident den vorigen 8. erklärte, so wäre er, ich bin
ganz bestimmt davon überzeugt, gewiß auch aufgeklärt, daß
keine Verfassungsverletzung in diesem lieg«. Der Herr
Berichterstarrer hat die Sache so erläutert, daß kein Zweifel mehr
darüber walten kann.

Karlen v. E lenbach. Ich muß hier «ine Berichtigung
anführen. Ich bin allerdings nicht anwesend gewesen, als der
Schlußrapport gemacht wurde; aber ich habe ungefähr schon
gewußt, welche Grundsätze man unS darin zum Besten giebt.
Ich nehme eS hingegen Herrn Gonzenbach gar nicht Übel, daß
er eS rügt, wenn ich mich offen ausspreche, wie ich denke;
denn ich huldige nicht der Willkür, sondern der Freiheit und
dem Recht,.

v. Gonzenbach. Herr Präsident, meine Herren! Ich
glaube, diesen Vorwurf soll sich weder die Versammlung, noch
ein Mitglied derselben gefallen lassen. Auch ich huldige nicht
der Willkür, sondern der Freiheit. Ich wiederhole eS: einen
solchen Vorwurf lasse ich mir nicht gefallen, sondern gebe
denselben zurück.

Zmobersteg. Herr Präsident, meine Herren! DaS
ganze Gesetz, wie eS hier vorliegt, halte ich für ein Gelegen-
heilSgesetz. Man kann mir widersprechen, allein durch «ine
einzige Bemerkung will ich nachweisen, waS Praktisches in diesem

Gesetze, wenn es volirt wird, liegt. Wenn die Regierung
einen Beamten entfernen will und zwar auf einen solchen un.
bestimmten Grund hin, wie z. B. wegen Unfähigkeit oder Un-
Würdigkeit, so wird dabei vorausgesetzt, daß da» Obergericht
ein Bischen nach dem Sinne und Geist« der Regierung
zusammengesetzt sei. Gehl daS Gericht nicht mit der Regierung einig,
dann nützt fie auch da« Gesetz nichlS; gehen beide Behörden
einig, dann freilich ist daS Gesetz eine Stütze der Regierung
und die Behörde, welche die Beamten zu überwachen hat, hat
einen großen Spielraum. Allein, Herr Präsident, meine Her-
ren, daS Verhältniß kann sich ändern, und glauben Sie ja
nicht, daß wenn Sie heute einer Regierung Thür und Thor
öffnen, gegen die Beamten zu verfahren, dieses immer der
gleichen Regierung zü Gut« kommt; heut« giebt diese Parte»
den AuSschlag, morgen eine andere. So ist eS in Republiken»
ohn« daß ich dabei dem Obergerichte einen Vorwurf machen
möchte. ES läßt sich einmal nicht verkennen, daß die meisten
Fälle, welche die Abberufung nach sich ziehen sollen, politischer
Natur sein werden und daß daS Ob-rgericht dieselben (wie
gesagt, ohn« daß man ihm dabei einen Borwurf machen kann,
soweit eS politische Meinungen betrifft) auch nach der politischeu
Anficht der Mehrzahl der Mitglieder auffassen wird. Wie daS
Urtheil also in solchen Fällen ausfällt, läßt fich leicht voraussehen.

Denn, Herr Präsident, meine Herren, Sie sehen selbst,
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in welchem Sinn die meisten Beamten gewählt sind; ich bin
auch überzeugt, daß Mißbräuche folgen werden, sobald Sie
solche vag« Begriffe aufstellen, wie denjenigen der Unwürdig
keir. Ein fernerer Grundsatz, von dem ich ausgehe, ist der,
es sei viel besser, einen oder zwei Beamte, von denen eS viel-
leicht besser wäre, sie wären nicht gewählt, bleiben an ihrer
Stelle, als daß sie alle übrigen in diele mißliche Lage der
Ungewißheit versetzen. Lasse man lieber die wenigen Unfähigen
oder Unwürdigen ihre Zeit ausmachen, als sämmtliche
Beamte unter das Beil der Willkür zu stellen. Herr Karlen
batte ganz reckt, wenn er sagte, «S liege im Interesse der
Regierung, daß fi« unabhängige Beamte habe, welche ihr immer
die Wahrheil sagen. Dieß ist für eine Regierung um so

wichtiger, wenn eS eine Zeit polirischer Krisis betrifft, wo die
Beamten der Regierung sehr oft nicht mit deijenigen Offenheit
über die Volksstimmung zur Seite stehen, wie sonst. Ganz
gewiß ist ein Beamter in solchen Fällen nicht mehr frei, wo
eS am meist.« darauf ankommt, daß die Regierung gut unterrichtet

sei. Ich will ein Beispiel anführen und setze den Fall,
ein Beamter habe sich eine offene Bemeikung erlaubt über
irgend einen Beschluß des RegierungSrathcS, den er vielleicht
nicht ganz verfussungSmäßig fiât und weßwegen er Bedenken

trägt, denselben zu vollziehen. Die Regierung trägt ohne
Zweifel daraus an, diesen Beamten abzuberufen, und doch liegt
es gerade im Interesse der Regierung selbst, diesen Fall genau
zu untersuchen. Nehmen wir einen andern Fall, daß ein
Beamter einer politischen Versammlung beiwohne, und eS sei ließ
gar ein Regierungtstatlhalrer; die Regierung findet: ja, es
gezieme fich nicht, daß ein Regierungsstatthalter einer polirischen

Versammlung beiwohne und trägt darauf an, denselben

abzuberufen, ungeachtet daß eS ein fähiger und würdiger
Beamter ist; allein er hat eine freie selbstständige politische
Ueberzeugung. Ein solches Verfahren ist daher geradezu gekähr-
lich » nicht nur j-tzr. sondern zu allen Zeiten und unter jeder
Regierungsform. Man soll daher die Sacde nicht so einseitig
ins Auge fassen. So viel über diesen Punkt. Noch ein« einzige

Bemerkung über ein« Aeußerung des Herrn Regierungspräsidenten

im Schlußrapporr über den vorhergehenden §. Es
betrifft dieß jene Stelle, worin er einer Behauptung antwortete,
daß die Beurtheilung solcher Fälle einem Geschwornengerichte
übertragen werden sollte im Gegensatze zu den stehenden
Gerichten Herr Blösch hat fich dabei tes AuSdruckeö bedient,
daS sei Geschmackssache, ob man Geschwornengerichte den
ständigen Gerichten vorziehe, oder diese jenen Dieser Ausdruck
paßt nun aber gar nicbr hierher, nam-ntlicb nicht auf diese

wichtige Sache ES ist dieß kein« Geschmackssache, sondern
nach hundertfältiger genauer und reiflicher Prüfung dieses

Gegenstandes war die Folg« die, daß viele Millionen Menschen
dem Grundsatze deS Geschwornengerichts huldigen uud dasselbe

beinahe in allen Ländern «ingeführt ist Wenn ober der Herr
Berichterstatter fich darüber verwundert und behauptet, ich wolle
die in Frage liegenden Fälle lieber dem Geschwornengerichte
übertragen, al» dem Obergerichte, so hat er mich falsch
verstanden. Denn nach ver Verfassung können der Jury nicht
Fälle vorgelegt werden, die nicht ein Vergehen zum Grunde
haben.

Wein gart. Herr Präsident, meine Herren! Sie werden

sich vielleicht darüber verwundern, daß ich über «in Gesetz
da» Wort ergreife, mit dessen Gegenstand ich bekanntlich nicht
sehr vertraut bin. Allein ich gehe auch von einem Grundsatze
auS, den schon Montesquieu aufgestellt hat. Er sagt nämlich

irgendwo iu einer seiner Schriften : man solle wenige, aber
bestimmte Gesetze machen; »S sei nichlS Gefährlichere» für die

Sicherheit eine» Publikum» im Allgemeinen, als unbestimmte
Gesetze, und die Erfahrung aller Zeiten hat diesen Satz
bestätigt. Wo ein Gesetz durch nicht» bestimmt ist, wie eS hier
der Fall ist, wo man einfach die Begriffe von Unfähigkeit und

Unwürdigkeil al» Kriterium aufstellt, da muß eS nolhwendiger-
weise geschehen, daß der Eine für eine Sache bestraft werde»
wobei der Andere leer ausgeht. Ganz gewiß würde da» hier
auch der Fall sein; denn eS kommt unendlich Viel darauf an?
wer vor dem Richter steht und ob gar keine Bormtheile gegen
ihn herrschen. ES ist mit diese« Gesetze gerade so, wie mit
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dem Preßgesetz?. Ich will Ihnen, um die Sache kiar zu machen,
»ur einen Fall vor Äuge« führen, der mir persönlich begegne!
ist. Ich batte seiner An einen Preßprozeß. Der Regierungö-
rath glaubte, der Fall qualifizire sich zu einem Hochverrate,
während das Amtsgericht fand, davon könne nicht die Rede
sein. Denn das Faklum war einfach folgendes: ich harre «ine
Broschüre in Kommiss on zum Verkaufe übernommen; ich Harke

dieselbe nrchr einmal vorher grieien. Als die Schrift verkauft
wurde, wurde auch die Regierung auf den Inhalt derselben
ausweiksam und glauvke, es fei erwaS darin enthalten, welches
sich als Hochverrat!) qualifizire. Glücklicherweise waren Autor
und Drucker bekannt. Allein, wie gesagt, das Amtsgericht
fand nicht nur keinen Hochverrath darin, sondern nicht einmal
etwas Strafbares; die Regierung jedoch fand barin eine Scelle,
die schon bei Lee ersten französischen Revolution sehr gewöhnlich

war und es wurde ihr der Vorwarf gemacht, dieselbe sei

unmoralisch. Es hieß nämlich am betreffenden Orte: wo alle
Gesetze mit Füßen getreten werden sei der Bürger am Ende
genöthigt, sich selbst Recht zu verschaffen. Bei diesem Gesetze
wird es nun gerade so gehen, wie bei Beurtheilung von Preß«
Prozessen. Der Eine findet ein Vergehen, wo der Andere gar
nichrS sucht Wir finden z, B die Bibel und die heilige Schrift
seien sehr vortreffliche Bücher, die Jesuiten hingegen verwerfen
dieselben; dagegen finden wir die Moral der Jesuiten abscheulich.

Oser sagen Sie mir, wie wird man die Begriffe näher
ausscheiden in Bezug auf Würdigkeit und UnwüeVigkeit eineS
Beamten? Deßwegen hätte ich gewünscht, man würde die
Sache näher bezeichnen, ungefähr in dem Sinne : als Unwür-
digkeir werden unmoralische Handlungen gehalten, oder über-
daupt Ha-chiungen, welche den Charakter der Unmoralität an
sich tragen. In Betreff der Fähigkeit könnte man allfällig die

Bestimmung aufnehmen, daß ein Erpertengerichl über die Klage
ennch-iden solle. Dadurch gäbe man der R'gierung » wie den
Beamten, wenigstens eine Garantie. Denn es giebt nichtS
Schrecklicheres, als einem Menschen Unrecht zu lhun. Der
Mensch mir dem Gefühle, man habe ihm Unrecht gethan, wirb
sich so zu sagen ,nie und nimmer mit der Menschheit auSsWwn.
Er wird immer sagen: ich habe Recht gesucht vor dem Rick«
ter; er hat mich verurtyeilr ohne Grunb, ohne Recht. Es
herrscht keine Gerechtigkeit unter den Menschen. AuS diesem
Grunde sson möchte ich den Herrn Berichterstatter fragen, ob
es nicht möglich wäre, durch ein paar Worte die Sache näher
zu bezeichnen, damit den Anforderungen der Gerechtigkeit,
Billigkeit uns dem Geiste der Verfassung Rechnung gelragen
werde.

Elsâßer, Regierungsrath. Herr Präsident, meine Herren

Herr Jmoberfteg hat sich einiger Ausdrücke bedient, die
ich nicht unbeantwortet lassen kann. Er hat gesagt, das Gesetz

über die Abberufung der Beamten sei ein Gelegenheirê»
gesetz. Nun möchte ich aber die Herren stages: ist daS Ab«
berusungsgesetz nicht durch die Verfassung vorgeschrieben?
Warum hat ore abgetretene Regierung, deren Mitglied Herr
Jmoderstcg war, nie ein solches Gesetz ausgearbeitet? Waru«
bar sie nie ein solches dem Großen Rathe vorgelegt? Hätte
sie dieses gethan» so hätte sie uns die Mühe erspart, mir Vielem

Entwurf« hier auszurre.e«, Fsener möchte rch fragen: ist
etwa der Entwurf eines Ges-tzeS über die Verantwortlichkeit
der Beamten und Behörde« der schon in einer Menge von
Hängen ist, der längst gedruckt und ausgetheilt wurde, auch
ein Getegenheirsgescß? Warum hat die abgetretene Regierung
uicht aus dieses Gesetz entworfen und dem Großen Rarhe
vorgelegt? Ist es etwa nicht auch von der Verfassung vorgeschrieben?

Warum hat die Regierung eS nicht gewagt, ein solches
G.sctz zu «lassen? Ich könnte Ihnen noch eine Reihe anderer
Gesetze nenne», welche berciiö berathen und auch von der
Verfassung vorgeschrieben find, und j-tzt soll di-ses Gesetz plötzlich
e n GelegentzeitSgesktz sein «Lein ich wiederhol- es: es ist durch
die Verfassung vorgeschrieben und g«rade, indem wir eS Ihnen
vorlegen, leben wir der Verfassung nach sogar besser» als die

avgettskene Regierung, bis 4 Jahre am Ruder gestanden ist,
ohne dieses Gesetz zu erlassen. Ich könnte beifügen, daß, seit-
oem ich die Ehre habe, Direktor der Polizei zu sein, mehrere
Fälle vorkamen, die mich überzeugten, baß ein solches Gesetz

höchst nothwendig ist. Wenn wir nickt ganz willkürlich
verfahren wollen, so muß ein solches Gesetz die Angelegenheit
ordnen. Wie schon bemerkt, ich könnte mehrere Fälle anführen

; ich will mich aber nur aus einen beschränken. Der
Amtsgerichtsschreiber von Aardecg hat sich vor einiger Zeit entfernt
und man weiß nicht, wo er ist. Ist es nicht zweckmäßig, daß
ein Gesetz vorhaneen sei, kratt dessen man eine Abberufung
verlangen kann? Es ist der Regierung lieber, wenn sie weiß,
wie man sich zu verhallen hat, und ich wiederhole es, es habe»
sich seil der kurzen Zeit meiner Amtsführung etliche solcher

Fälle dargeboten; ich könnte vier oder fünf derselben anführen.
In dee Versassung ist nur der Grundsatz ausgestellt, die

Ausführung desselben war bisher ganz der WtUkür der Gerichte
anheimgestellt, waS man »ermüden wollte. Man kann uns
also nicht mir Grund vorwerfen, wir haubeln gegen die

Verfassung, indem wir derselben vielmehr nachleben, noH, daß

wir der Willkür Vorschub leisten, indem wir derselben gerade
entgegen arbeiten. DaS ist dasjenige, was ich glaubte anführen
zu sollen. In das Gesetz selbst einlassen will ich mich nicht ;
es haben Redner für dasselbe gesprochen, die eS besser erklären,
als ich.

Stockm ar. Der Pcäopinant fragt, warum wir während

unserer 4jährigen Amrsdauer nicht diele und jene Gesetze

erlassen haben. Vorerst haben wir nicht 4 Jahre lang regiert.
Dann wollen wir nach 4 Jahren sehen, ob die neue Regierung
so viel Hasen wird gefangea^habea, als wir haben laufen
lassen.

El saß er, Negierungsrath. WaS sigen Sie? Habe ich
Hasen gefangen? Ich glaube eher, man könne diesen Satz auf
Sie anwenden.

JmoSersteg. Nur eine Erklärung in Bezug auf die

AuffassungSweise des Herrn Elsäßer und eine Bsrichligung
zugleich. Herr Elsäßer har meine Bemerkung unrichtig aufgefaßt.

Wenn ich sagte, ich betrachte dieses Gesetz als ein Ge-
legenheilSgesetz, so halte es jedenfalls nicht den Sinn, baß ich

glaubte, die Negierung hätte nicht ein Gesetz über die
Abberufung bringen sollen; denn ich kenne den betreffenden
Paragraphen der Verfassung auch. Allein ich fasse die Sache-so
auf, das Gesetz sei ein Gelegenheirsgesetz in dem Sinne, wie
es vorliegt, weil nämlich da» Obergerichc mit den Funktionen
eines Geichwornengerichles beauftragt wird, dessen Charakter
eö in andern Fällen nicht hat.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident» meine Herren!

Ich will gerade mir dem ansangen, waS Herr Jmoberfteg

am Schlüsse angebracht har; jedoch nur mir zwei Worten,
da ich nicht so weil eintreten möchte, wie Herr RegierungSralh
Elsäßer. Wenn man sagt, das vorliegende Gesetz sei ei» Ge-
legenheirSgesetz, so sage ich einfach: ich bedaure nur, daß die
frühere Regierung nicht Gelegenheit fand, dasselbe zu entwerfen

und vorzubringen. Sie Härte uns die ganz« Diskussion
erspart. Herr Karlen har einen Einsurs gemacht, der zwar
ganz unbegründet iß, den ich aber gerne zum Anlasse nehme,
ein Wort zu srgeu. Herr Karlen sagt nämlich: ec wünsche

unabhängige B-amne, keine Kreaturen ; er sagt ferner: er wolle
die Beamten nicht der Willkür der Regierung bloß geben. Ich
bin mir ,hm darüber einverstanden; auch ich will «ine Kreaturen

sondern unabhängige Beamte. Here Karlen ist aber
wohl auch mir mir sinvecstanden, wenn ich sage : ich will aichr,
daß die Regierung zur Kreatur der Beamten werde; ich will
nicht» daß Lie Regierung der Willkür der Beamten überantwortet

werde. Ich nehme an, Herr Karlen sei mir mir üb r diesen

Satz, den Niemand bestreiken wird, einverstanden, obwohl
derselbe den Kopf schüttelt. Me Schwierigkeit ist, wie ich schon

früher bemerkte, bei diesem Gesetze einzig die, die richtige Mure
z>, treffen, wie zwischen der nöthigen Autorität der obern
Behörden über die untern uns die Willkür der obern Behörden
gegen die unter» eimS Heils, und der Unabhängigkeit der
untern Beamten von den obern Behörden und der Willkür der
unter» Beamten gegen die obern Behörde» andererseits die
richtige Linie zu treffe» sei. DaS Gesetz ist nicht da, um die



Unabhängigkeit der Beamten aufzuheben, sondern zu verhindern,
daß die obern Behörden nicht Kreaturen der untern Beamten
werden. Hat daS Gesetz das Recht dazu? Ich glaube, ja.
Ich erlaube mir »ine kleine Abschweifung. Man hat dem Gesetze

vorgeworfen, eS werde zur Folge haben, daß die Regierung

nur mehr Kreaturen zu Beamten haben w-rde; allein
ich halte dafür, eine umgekehrte Behauptung sei viel begründeter

als diese. Denn glauben Sie ja nicht, daß dieses Gesetz
ohne Einfluß aus die Wahl der Beamten sein werde- Wollen
Sie der Regierung diese Gelegenheit geben, so wird fie bei der

Wahl ihrer Beamten viel weniger ausschließlich Verfahren.
Wenn fie »um Boraus weiß, daß, wenn sie ihr Vertrauen am
unrechten Orte gegeben hat, sie auf Abberufung des Betreffenden

antragen kann, dann wird sie bei der Wahl nicht so auf
die Farbe sehen ; schneiden Sie aber einer Regierung diesen AuS-
weg ab, dann tritt der Fall ein, welchen mehrere R-dner
bezeichneten dann wählt die Regierung Leute, die ihr ergeben
sind, oder Kreaturen, wie man sie bezeichnet hat. UebrigenS
übertragen Sie ja das AbberufungSrechc nicht der Regierung,
sondern dem Gerichte; allem wenn Sie eS übertragen, dann
sorgen Sie auch dafür, daß eS seine Wirksamkeil hat. Dann
werden Sie die Autorität der Regierung wahren, aber auch
umgekehrt die Stellung teS Beamten. Herr Jmobersteg hat
gesagt: nach diesem Gesetze genüge eS, daß ein Beamter irgend
eine mißbelübige Bemerkung über einen Beschluß der Regierung

mache, um ihn abzuberufen. Zch bitte aber, wohl zu
unterscheiden. Herr Jmobersteg hat die Sache nicht deutlich
genug gesagt; er wollte wohl, damit sagen: eine solche Thalsache

würde genügen, den Antrag auf Abberufung zu stellen.
BiS jetzt auch. Ich erinnere nur an daS Beispiel, welches ein

Kollege des Herrn Jmobersteg hier berührt hat, nämlich an
daS Verfahren gegen Herrn Professor Stelller zur Zeit de»

SonderbundSkriegeS. U-d wie verfuhr man gegen die
Geistlichen, welche theils in Broschüren» theils von der Kanzel
herab sich üb-r die Regierung äußerten War daS etwaS
Andere», als eben auch eine Bemerkung gegenüber den Schlußnahmen

der Regierung? Man beurtheilt« sie und setzte sie.ab,
und zwar ohne Gesetz und willkürlich, wie bereits Herr R^it-
rungSraih Elsäßer richtig bemerkt hat. Der einzige Einwurf,
den ich in Bezug auf dessen Intention accepliren könnte, ist
derjenige des H«rrn W-ingarr. Auch er sagt, er verwerfe daS

Prinzip des Gesetzes nicht, nur wünscht er, die Willkür wenigsten»

noch mehr auszuschließen und frägt, ob eS nicht möglich
wäre und besser zum Zweck führe» eine Erklärung davon zu
geben, was man unter Unwürtigkeit verstehe, oder daß eine

Expertenkommission darüber entscheide, wenn die Fähigkeit eineS

Beamten in Frage gestellt sei. Wie angedeutet, ich bin mit
ter Intention deS Herrn Wcingart einverstanden, allein nicht
mit dem Mittel, welche» er angibt. Wenn Sie auch
Expertenkommissionen aufstellen, so haben Sie damit nur da»
Urtheil von der einen Stelle an die andere übertragen. Wir
wollen auch eine Expertise; allein dieselbe soll auS den

Mitgliedern deS Appellations- und KassalionShofes bestehen, eine
Expertise, die der Große Rath selbst gewählt hat. Der andere

Fall läßt sich noch eher denken, nämlich eine Definition
aufzustellen, waS man unter Unwürtigkeit und Unfähigkeit eineS

Beamten vcrst he; aber in der Anwendung kommen wir auf
den gleichen Punkt. Denn eS kommt nicht auf die Aufstellung
etneö Begriffes an, sondern auf die Anwendung desselben und
Sie können den Begriff aufstellen, wie Sie wollen, so ist der

Beschluß deS Gerichtes immer maßgebend, insofern dasselbe

entscheidet, ob der Begriff in Anwendung komme ode« nicht.
Ich trage schließlich daraus an, Sie möchten den 8. 7 aceep.

tireu.

Abstimmung.
Für d-n 8. 7 wit ober ohn« Abänderung Handmehr.
Für den Antrag des Herrn Karlen 2l Glimmen.

Dogegen Entsetz. Mehrheit.

Art. 3.

Herr Berichterstatter- Herr Präsident, meine Her-
ren! Dieser Paragraph ist nur eine Ausführung des 8- 13 der

Tagblatt des GroHe« Nathes ldâ
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StaatSverfassung. In der erst n Redaktion hat derselbe nicht
ganz so gelautet, wie jetzt. Ich will ganz offen b-kenneu, daß
ich im Anfang strenger der Ansicht war, eS sollte nicht
verlangt werden, daß die Thalsache genau angegeben werde, worauf
sich die Abberufung stützen soll. Allein die Mehrheit de« Re-
gierungsralhe» hat geglaubt, eS sollte den Beomren noch dies«
Garantie gegeben werden. Ich will gewärtigen, ob Einwürfe
gemacht werben.

v- G o n z e n b a ch. H rr Präsident, meine Herren! Ich
möchte den Herr» Berichterstatter hier um eine Aufklärung
ersuchen. Ich glaube nämlich, durch diesen Artikel werden die
richterlichen Behörden in eine ungünstigere Stellung versetzt
als die andern Bchörcen. Wenn Sie nämlich beschließe», wie
8. 6 sagt: „Die Abberufung öffentlicher Beamter und Ange-
stellt-r steht ausschließlich dem Appellations- und K-ssalionS-
Hofe zu," so entsteht bei mir daS Bedenken, wenn das Ober-
gerichl auf Abberufung eines richterlichen Beam en anträgt
und der Kassaiionshof entscheidet, ob diese Behörde nicht Richter
und Kläger zugleich sei. Ich anerkenne eS, eS ist viel leichler
zu tadelu, alS zu helfen und besser zu machen. Ich habe über
die Sache nachgedacht, allein daS AuskunstSmit-el nicht gesunden

und möchte nun den Herrn Regierungspräsidenten ersuchen,
zu erklären, wie er die Sache verstehe.

Herr Berichterstatter. H.rr Präsident, meine Herren!

Ich will sogleich auf diese Anfrage antworten. Diese
Schwierigkeit hat die vorberathende Behörde gar nicht
übersehen, allein eS erging ihr dabei, wie dem Herrn Fragest, ller:
man Hai da» AuSkunftsmittel nicht gefunden. Die Schwierig-
keil liegt nämlich darin, daß eine Verfassungsmäßige Bestimmung
er.stirl, nach welcher ein öffentlicher Beamter nur durch rich-
terlichcS Urtheil von seinem Amte entfernt we.den kann. ES
wäre möglich gewesen, b i Bearbeitung der Verfassung diesem
Uebelstanve vorzubeugen, indem man vielleicht den Antrag
gestellt hätte, daß die administrativen Behörden durch richterliche,
die richterlichen durch administrative abberufen würden und in
jedem Falle hâ t« die zustimmende Erklärung zweier Behörden
den Ansschlag zu ge?en. Allein das können wir niche; die
V.rfassung ist einmal da und wir müssen unS ai sie hallen.
Nur ein richterliches U theil darf auch die richterlichen Beamte»

abberufen und eS bleibt uns nicht» Anderes übrig, als Ve«
Richter durch den Richter abberufen zu lassen. DaS repetüt
sich übrigen» in vielen Fällen. Wenn z. B. daS Obergericht
durch die Presse beleidigt wird, so urtheilt eS auch und man
könnte auch Pier sagen, eine und dieselbe Behörde sei Kläger
und Richter zugleich. Der von Herrn v. Gonzenbach angeführte
Punkt ist ganz gewiß ein Uebelstand, ich verkenne eS nicht,
allein wenn wir nicht gegen eine verfassungsmäßige Bestimmung
etwaS beschließen wollen, so dürfen wir ihn nicht heben.

Karlen von der Mühlematt. Ich möchte auch noch
eine Erläuterung vernehmen und fragen, ob eS nicht der Fall
wäre, diese Angelegenheiten an die Jury zu weisen?

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine Herren
Unmittelbar vorher ist behauptet worden, daS dürfe nicht

geschehen. Ich glaube nun zwar nicht, baß ein absolutes
Hinderniß unS im Wege stände; allein ich frage Sie: und wer
soll dann am Ende die Jury ablm'uf.'n W r fi-ch immer in
einem Winkel, wo eS keinen Busweg mehr gibt. Wir können
die Sache von einer Behörde an die andere übertragen; allein
beseitigen können wir sie r-ichc. DaS erinnert mich an eine
Frage, die schon im Bersassungsralhe 1831 zur Sprache kam.
H rr Fellenberg von Hoswyi machte damals, um, wie eS Herr
Wsingarl auch beadstchrigw, j-de Regie-ungswillkür zu besei-
tigen den Vorschlag, über te? Regieiung eke Aufflchtskom-
mission aufzustellen, welche die Regierung überwache. Der
Verstorbene Herr Oberst Koch trat jedoch diesem Vorschlage
mit der Frage entgegen: wer soll diese Aufsichrskommission be-
aufsichligen? Einmal sind wir immer am Eube, wir mögen es
einrik teu, wie wir wollen.

Jmobersteg. Auch ich möch'e um eine Auskunft bieten

; sie gründet sich auf eine frühere Ungewißheit. Ich war
129
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schon früher im Zweifel, wer eigentlich den Beamten, über den

geklagt wird, einstellen und dem Richter überweisen soll, ob
der betreffende Direk or, unter welchem der Beamte steht, oder
die Regierung selbst? E» heißt im Arttkel einfach: „Die
Abberufung erfolgt nur auf einen Antrag derjenigen Behörde,
unter deren Aufsicht der betreffende Bamte oder Angestellte
steht." Welche Behörde ist hier gemein:? Wenn es einen Re-
gierungsstatthaller bcmffl, io weiß man schon, woran man ist,
weil derselbe unter dec Aussicht der Regierung selbst steht;
allein der Regie: ungsstakkhalrer selbst hat seinerseits wieder
untergeordnete Beamte unter sich. Soll er belügt sein, einen
Beklagten direkt an den Richter zu weilen? Sodann gibt eS

wieder Beamte, welche direkt unker den Direktionen stehen.
So steht z B. »in Schulkommissir un'er der Direktion der
Erziehung, ein Bezirksingenieur steht unier der Baudirektion :c.
Dieser Punkt muß jedenfalls regulirl werden, damit bei der
Vollziehung keine Zweifel entstehen, um so mehr, als nach
Art. 16 das Gesetz auch auf die Gem-indebeamten Anwendung
finden soll. Jedenfalls wünschte ich hierüber bestimmte Aus-
kunft, die zu Protokoll zu nehmen wäre, damit später keine

Zweifel entstehen können. Ich berühre nur ein Beispiel. Ich
setze den Fall, es b trifft einen Lehrer: soll nun die ErziehungS-
direklion oder der Reg erungsrath belügt sein, denselben dem
Gerichte zu überwei-en? Bei Gemeindbeamlen können noch
mannigfachere Zweifel entstehen.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine Herren

Der Zwc sel, welcher soeben erhoben wird, ist nicht un-
begründet. Ich glaube. eS sei am b-sten, denselben in der
Form eineS AnlragcS erheblich zu erklären. ES heißt, daß die
Abberufung auf Antrag derjenigen Behörde geschehe, unter deren
Aufsicht der Beklagte stehe. Nun steht ein Lehrer allerdings
zunächst unter der Schulkommission, diese unter der ErziehungS-
direkiion und diese hat dem Regierungsralh Bericht zu erstatten.
Welche B-börde soll nun beim Gerichte den Antrag stellen?
Meine Anficht ist eS, eS soll nur die oberste Behörde, unter
welcher der betreffende Beamte steht, den Antrag stellen. Ich
bin daher so f.et, Ihnen vorzuschlagen, Sie möchten diese
Anficht in der Form eines Antrages erheblich erklären.
Ueber die genauere Formulirung des Antrages könnte man dann
später eintreten. Bei diesem Anlasse muß ich mich selbst
berichtigen. Ich habe nämlich in meiner Antwort an Herrn
Karlen gesagt, c« sei k.in absolutes Hinderniß in der Verfassung,

die Beurtheilung der Fälle, welche der vorliegende Pa-
ragrapb im Auge hat, einem Geschwornengecichke zu übertra-
gen. ES ist dieß in der That nach §. 63 der Verfassung nicht
gestattet. Derselbe lagt nur, daß den Geschworneagerichken
auch „noch andere Theile der Srrafrechtspsiege übertragen"
werden dürfen.

Mit Erheblichkeitöerklärung deS oben angeführten Zusatzes
wird der Paragraph durch daö Handmehr genehmigt.

Art. 9.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine Her-
ren Zur Erklärung dieses Paragraphen bin ich so frei,
zugleich den 8 10 abzulesen, weil er mit dem 8. 9 nothwendig
zusammenhängt (siehe Beilage Rro. 1, Z 10). Ich bitte bei
dieser Stelle, man möchte hier nicht wieder ein Mißverständniß
erneuern. Zu diesem Zwecke führe ich au, daß der §. 9 nur
von bestimmten AbberusungSgründen spricht, worunter aber nicht
diese oder jene Thatsache zu verstehen ist, wegen der die
Regierung den Antrag auf Abberufung eine» Beamten stellt,
sondern unter bestimmten AbberusungSgründen find diejenigen
verstanden, welche ein Ge etz, also der Wille deS Großen
Rathes selbst festsetzt, daß, wenn ein Beamter die und die Handlung

begeht, er deßwegen abberufen werden könne. Bisher
hatten wir nicht ein» große Anzahl solcher bestimmter Abbe-
rufungSgründe. Diesen Augenblick fällt mir kein anderer ein,
als die Güterabtretuug. Daß «erbrechen die Entfernung des
Beamten von seiner Stelle zur Folge haben, versteht fich voa

selbst; wir haben eö aber jetzt nicht damit zn thu». Nun ftage
ich: warum will man für solche Fälle keine Vertheidigung?
Ich frage ferner: Ist die Veriheidigung nothwendig, hat sie

hier einen vernünftigen Zweck und welches sind die Folgen,
wenn sie nicht gestattet wird? Wenn unter bestimmte»
Abberufungsgründen dasjenige v rstanben wäre, waS ein Mitglied
dazu bezeichnete: die Regurung dürfe jede wißbeliebige Thatsache

auffissen, um den Antrag zu stellen, dann soll der
Betreffende seine Veriheidigung haben; daS Versteht fich von selbst.
Allein wenn der Fall vorliegt, den daS Gesetz bestimmt, wie
die Gükerabkrelung, wollen Sie dann auch eine Vertheidigung?
Ich glaube, die Sache macht sich einfach so: hat der betreffende
Beamte die Gücerabtretung erklärt, ja, dann soll er einfach
abberufen werden; hat er fie nicht erklärt, so ist davon keine
Rede. Die Thaisache der Gücerabtretung muß ausgcmittelt
werden, ist dieselbe ausgemittelt, dann ist auch d.r ganze Prozeß

zu Ende.' Man darf nicht vergessen, daß eS im öffentlichen
Interesse liegt, in solchen Fällen möglichst rasch zu verfahren,
damit keine Störungen eintreten. Wenn also die bestimmte
Thalsache der Gülerablretung vorliegt, oder »ine andere Thalsache

» von welcher das Gesetz sagt, daß fie die Abberufung
nach fich zieh«, dann soll diese auch ohne Aufschub geschehen.
So wurde eS auch bis jetzt gehalten. Ich weiß zwar, daß eS

»ine schwache Rechtfertigung ist, die Vergangenheit zur Ge-
währschaft anzuführen; allein ich führe nur zum Trost« der Beam

en an, daß man mir dieser Bestimmung nichlS ReueS
aufstellt, sondern daß eS bis jetz so gehalten wurde. So verfuhr
man in H nficht deS Amisgerich.SschretberS Oswald von Ober-
hasle, der ebenfalls ohne Vertheidigung abberufen wurde Man
vernahm nämlich, daß er fich in Havre nach Amerika eingeschifft

habe; hätte man zuerst das Koniumazialverfahren
einschlagen und die Frist von mindest nS 6 Wochen abwarsen
sollen DaS Amtsgericht wurde nicht angefragt und daS Oder-
gerichl hatte den T. kr zu finden, ein solche» Verfahren könne
in kielen Fällen auch nicht eintreten. Ganz der gleiche Fall
trug fich letz hin zu in Betreff eineS AmtSweibelS. Er erklärte
die Gülerabtretung, man stellte den Antrag auf Abberufung
und das Amtsgericht wurde auch nicht angefragt, sondern daS
Obergericht ließ fich lediglich die Bescheinigung vorlegen, daß
die Güterabtretung stattgefunden habe. Dergleichen Beispiele
ließen fich noch eine Reihe anführen. Ich mache nun darauf
aufmerksam, daß man sich hüten möge, bei Beurtheilung dieses
Paragraphen etwaS hineinzuziehen, was nicht in demselben liegt.
Bit unbestimmten Gründen der Abberufung bleibt der Beklagte
nie ohne Vertheidigung, bestimmte Gründe aber erfordern nichlS
als die Konstatiiung der betreffenden Tza-sache. Ich kann
Ihnen noch auS der Gesetzgebung selbst ein vollkommen
analoges Verhältniß anführen. Die Ehescheidungen haben nämlich

auch ihre bestimmten und unbestimmten Gründ« und die

Satzung 109 sagt darüber, waS folgt: „Die Gründe, auS welchen

ein Ehegatte auf die Ehescheidung antragen k^nn, find
theils gesetzlich bestimmt, so daß das Ehegerichl nur die
Vollständigkeit deS Beweise?, theils unbestimmt, so daß diese
Behörde auch die Erheblichkeit der angebrachten Gründe zu
beurtheilen hat." Dieses Verfahren ist ganz analog mit demjenigen

welches Ihnen hier vorgeschlagen wird. Liegen bei
Scheidungsprozessen bestimmte Gründe vor, so hängt eS gar
nicht vom Tribunal ab ob eS scheiden wolle oder nicht;
sondern ist die betreffende Thaisache konstalirt, welche den bestimmten

Grund ausmacht, so muß geschieden werden. Bei
unbestimmten Sch-idungsgründen fragt e» fich aber erstens: find
die angegebenen Thalsachen wahr? und dann: begründen fie
die Scheidung? So auch hier. Ich glaubt« diese» zur Erläuterung

der Sache noch anführen zu sollen.

Jmobersteg. Herr Präsident» meine Herren! Wenn
der vorliegende Paragraph nur den Fall belräfe, welcher «n»
soeben vom Herrn Berichterstatter vor Augen geführt wird, wo
eine eigentliche Vertheidigung wirklich nutzlos ist, namentlich
bei der Gürerabtretung, so hätte ich da« Wort nicht ergriffen.
Im §. 7 ist indessen gesagt: „Bestimmte Abberufungsgründe
find diejenigen Thatsachen, an welche da» Gesetz ausdrücklich
die Folg» der Entfernung vom Amte knüpft, ohne eine Strafe
damit zn verbinden." Herr Präsident, meine Herren! Also



olcht nur die Güterabtretung ist hier gemeint, sondern eS kön-
»en noch mehrere solche Fälle eintreten, an die daS Gesetz in
Zukunft die Abberufung knüpft. Ich möchte also auch für
diese Fälle die Vertheidigung nicht ausichliefien, schon nach dem

allgemeinen Grundsatze nicht, daß man den Beklagten wenigstens

anhöre. Die Thatsache muß doch wenigstens konstatirt
werden und darum hör« man den Betreffenden wenigstens über
die Wahrheit derselben an. DaS ist sogar be- Verbrechern der
Fall. Wenn schon zwei Zeugen sagen: daS verbrechen ist

begangen worden, so ist cS zwar bewiesen, allein der Beklagte
wird auch dann noch angehört Um so mehr soll dieses bei
einem Fall geschehen, wie dte Güterablrerung. Zudem können
dabei Umstände eintreten, wo dieses sehr wichtig ist. Ich nehme

an, eS erklärt sich heute Einer zahlungSunlähig, allein die

Güterabrretung erklärt der Richter nicht Ein anderes Mal
erklärt er dieselbe, hebt fie aber denselben M.trag wieder auf;
soll der Betreffende dann gleichwohl abberufen werden, wenn
eS ihm inzwischen möglich geworden ist, die Sache zu bereini.
gen? In solchen Fällen ist eS also sehr wichtig, daß der
Beklagte angehört werde, damit der Richter die Sache vernimmt,
wie fie ist. Herr Präsident, weine Herren! ES wäre doch

gewiß zu streng, wenn man einen Beamten so plötzlich von
heute auf morgen abberufen könnte, ohne daß derselbe eigentlich

recht weiß, warum. ES ist bereits vom Herrn Berichterstatter

bemerkt worden, wir haben zu unterscheiden zwischen der
bloßen Thalsache und dem Gesetz. Sobald die Thatsache
konstatirt ist, an welche daS Gesetz die Abberufung knüpft, dann
bin ich auch dafür, daß dieselbe eintrete; allein eben um die

Thalsache zu konstatiren, soll man den Beklagten anhören, und
wenn der Herr Berichterstatter unS einen analogen Fall auS
der Gesetzgebung angeführt hat, so ergänze ich ihn dahin, daß
auch bei Ehescheidungêprozessen der Betreffende über bestimmte
und unbestimmte Gründe angehört wird. DaS schließt die

Vertheidigung nicht auS, wenn auch einzelne Beamte ihren
Austritt nehmen. Zch kenne auch einen Fall, wo ein Beamter
sich entfernte; allein in einigen Tagen war er wieder da. Wenn
man dessm Stelle sogleich ausgeschrieben und wieder besetzt

hätte, so wäre dieß einer Abberufung gleich gekommen. Man
hat jedoch gefunden, es sei besser, «in wenig zu warten und der
Beamte kam denn auch wirklich in einigen Tagen zurück Ich
möcht« überhaupt in solchen Dingen lieber elwaS zu viel thun
als zu wenig, und namentlich keinem Angeklagten das ver-
theidigungsrecht entreißen. Damit wird gleichwohl der Zweck
deS Gesetzes erreicht und ein schnelles Verfahren kann dennoch
stattfinden. Zch stelle also d«n Antrag» daß der Paragraph im
angegebenen Sinne behufs einer bessern Redaktion zurückgeschickt

werde.

Funk. Herr Präsident» meine Herren! Im 8 1 ist der
Grundsatz angenommen worden, kein Beamter und Angestellter
könne anders von seinem Amte entsetzt oder entfernt werden,
als durch richterliches Urtheil. §. 9, der unS vorliegt, handelt

nun von der Abberufung aus bestimmten Gründen. Nach
diesem Paragraphen, io wie er vorliegt, ist zum Entscheid nur
die Ermittlung der betreffenden Thatsache nöthig. Ich habe
mich dabei gefragt, ob jede Einvernahme deS angeschuldigten
Beamten oder Angestellten ausgeschlossen sei, und ich kam aus
daS Ergebniß: in der Thal ist jede Einvernahme ausgeschlossen.

Diesem Grundsätze konn-e ich nun aber nicht beipflichten.
Zch glaube, la, wo «S sich um Fällung eines Urtheils, nament-
lich um die Abberufung cineö Beamten handelt» soll der Grundsatz

der Nbhörung des Angeklagten, welcher überall gilt, auch

hier nicht außer Acht gelassen werden: suäiatur et aller» pars
ES ist gar keine Nothwendigkeit vorhanden, so streng zu
verfahren. Ich gebe Ihnen zu bedenken, daß es allerdings Fälle
geben kann, wo die Abberufung nicht eintritt. Wenn aber

auch die Abberufung erfolgt, so soll fie den Beamten nicht
unvorbereitet treffen; denn wenn Einer eines Morgens
vernimmt, er sei abberufen, und er hak vorher nichts davon
gewußt so ist dieses für ihn eine wahre Schreckensbotschaft,
namentlich für einen Familienvater, dem eS nickl möglich war,
Borbereitunzen für seine künstige Lage zu treffen. Zch möchte

daher dem Grundsatze nach daS Votum deS Herrn Zmobersteg
unterstützen uud den Grundsatz aufnehmen, däß dem beklagten
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Beamten möcht« Gelegenheit gegeben werden, fich auch über
den bestimmten AbberusungSgrund hören zu lassen. Die nähere
Revaktion würde ich dem RegiecungSrath« überlassen.

Karlen von der Mühlematt. Diese Anficht muß ich
auch unterstützen. Man hat von Seite der Linken diesem
Gesetze mir einiger Wahrscheinlichkeit des Rechtes den Bor-
n urf der verfassungêwidrigk.ir gemacht. Ich habe mit andern
Rednern gesucht, diesen vocwurf abzuwenden. Nun möchte
ich aber doch diesen schützenden Grundsatz in daS Gesetz
aufnehmen und unterstütze denselben.

S rettler, Fürsprecher. Herr Präsident, meine Herren!
Ich bin mit dem Jdeengang deS H.n. Berichterstatter»
vollkommen einverstanden und Halle dalür, die Zweifel, welche
geäußert werden, rühren mehe daher, daß die Redaktion deS

Paragraphs nicht piäzis genug ist. Herr Präsident, meine
Herren! Ich möchte daher namentlich eine andere Redaktion
beantragen, die vielleicht allen Mißverständnissen den Faden
abschneidet Ich halte näm ich dafür, es sollten vor Allem
diejenigen Fälle im Gesetze angegeben werden, welche einen
bestimmten AbbrnfuugSgrund ausmachen. Als solche würde
ich etwa anführen : die Güterabtretung, verbrechen, Entfernung

vom Am e ohne Entschuldigung über eine gesetzlich
festgestellte Frist hinaus u. s. w. In allen diesen Fällen sehe

ich wahrhaftig nicht ein, waS eine v rtheidigung nützen
könnte. Bei der Güterablrerung wird die Thatsache durch tie
Akten bewiesen, bei einem peinlichen verbrechen durch ein
Urlheil, bei der Entfernung vom Amte durch eine Aussichts-
behörte oder anderswie. Für diese und ähnliche Fälle könnte
daher Niemand ein Bedenken kragen, die Abberuftrng ohne
Vertheidigung anzunehmen. Ich stelle daher den Antrag, die
bestimmten Fälle der Abberufung aufzuzählen.

V. T a v e l. H rr Präsident, meine Herren! Ich stelle
einfach einen Antrag, welcher auf die Redaktion Bezng hak,
nämlich statt deS Ausdruck-S „auf «inen bestimmten Adberu-
fungsgrund" zu setzen: „auf einen gesetzlichen Abberufung«-
gründ." Ebenso halte ich dafür, eS sollte eine gen me
Bestimmung der Fälle gegeben werden, wo die Vertheidigung
nicht gestattet wird.

v. G o n z e u b ach. Herr Präsident, meine Herren!
Ich möchte den Antrag deS Hrn Funk unterstützen, daß da»

VerrheioigunzSrechl auch bei bestimmten Fällen gestaltet werde.
Der Grund ist einfach der: auch bei bestimmten Fällen ist cS

möglich, daß solche mildernde Umstände eintreten, daß eS gut
ist. wenn dem richterlichen Ermessen enizer Spielraum
gelassen wird. Dasselbe Gericht, dem Sie so viel Recht ein-

räumen, daß es einen Beamten aus unbestimmten Gründen
abberufen kann, sollte doch gewiß auch die Befugniß haben,
bei bestimmten Fällen unier gewissen Verhältnissen von seiner

Macht keinen Gebrauch zu mache». Gefahr kann keine daraus
entstehen; darum möchte ich die Gestaltung deS verlheidigungS-
rechtes unterstützen.

Tscharner-Wurstenberge r Herr Präsident,
meine Herren! Ich könnte dagegen unmöglich einsehen, wozu
das veriheidigungsrecht bei bestimmten Fällen dienen solle.

ES ist im §. 7 ja deutlich gesagt, was man darunter verstehe.

Auch ist selbst bei Z 9 die Einvernahme deS Beklagten nicht
ausgeschlossen, insofern sie als nöthig e scheint zur Ermittlung
der betreffenden Thatsache. Zst sie nickt nöthig, so lassen Sie
den R ckter sonst entscheiden. Wenn eine Gürerabtretung vor-
liegt, so kann der Richter doch gewiß nicht darüber hinweggehen

; ebenso wenn ein Kriminalurtheil Vorliegt. Auch können

Sie nicht eine Vertheidigung bei B klagt n wollen, warum
die Güterablrerung erfolgt sei zc. ES ist möglich, daß Einer
durch unverschuldete Umstände dazu kommt; allein daS Gesetz

knüpft einmal an die Gülerabcrelung die Abberufung und alle
weitern Gründe find überfläßig. Ebenso bei Vorlage eine»

Kriminalurlheils.

Funk. Herr Präsident, meine Herren! Ich muß mir
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noch ein Wort auèbitlen. Ich mochte sehe davor waenen,
daß man diesen Grund atz h er umstoße und wenn man sich

dennoch davon entfernt, so macht man e>waS, was bisher beim
bernischen Volke sozusagen unerhört war. Bis jetzt wurde
kein Urtheil gefällt, ohne daß der Betheiligte irgendwie wäre
angehört, oder wobei ihm nicht Gelegenheit gegeben worden
wäre, sich irgendwie über die Sache auszusprechen. WaS
schadet dieses? Nichts. WaS nützt es? Es wird dem

Angeklagten Gelegenheit gegeben, sich vernehmen zu lassen; eS

wird dadurch einem Grundsatze Rechnung getragen, der in
der öffenilichen Meinung f>st steht. Ich erwarte auch, daß der

Herr Berichterstatter diesem Grundsatze Rechnung trage.

Karlen von der Mühlematt. Ich erlaube mir noch
ein« Bemerkung, daß ich durchaus daraus sistiren muß, daß
im Sinne deS VotumS dcS Hrn. Funk eine Redaktion forwu-
lirt werde. Wir müssen dem Angeklagten Garantien im
Gesetze geben, nicht in zufälligen Persönlichkeiten.

W e i n g a r t. Herr Präsident, meine Herren! Man
hat ganz gewiß nicht» anderes im Auge, al» den Zweck,
Garantien dafür zu geben, daß Jemand nicht mehr eine Stelle
bekleiden könne, der sich derselben durch einen Fall unwürdig
gemacht hat, welcher in einem Gesetz vorgesehen ist. Wie
nothwendig eS aber ist, daß man dabei daS Vertheidigung»,
recht einräume, muß ich durch ein kurzes Beispiel zeigen, da»
unlängst begegnet ist. Sin redlicher Bürger, der Handel treibt,
muß sich Geschäfte wegen entfernen. Unterdessen wird er ohne
sein Vorwissen von einem Gläubiger betrieben. Der Weibel
kommt, findet alle» geschlossen, klopft an und da Niemand
öffnet, schreibt er einfach, er habe nicht« zu pfänden vorge-
funden. Hierauf wird über den Mann die Zahlungsunfähigkeit

verhängt und im Amtsblatts publizirt und erst nach 4 —
5 Wochen, al» er nach Hause kommt, vernimmt er, waS
vorgegangen ist. Nun, Herr Präsident, meine Herren! bitte ich
Sie, den Fall in» Auge zu nehmen, wenn ein Beamter sich

entfernen muß; denn auch dieses kann geschehen und da»
Gleiche kann ihm begegnen, wie jenem Handelsmann. In
der ganzen zivillsirten Welt wird aber Niemand den Stab
über einen solchen Mann brechen, ohne ihn gehört zu haben.
Ich stimme also für Zulassung der Vertheidigung, wie fie Hr.
Funk vorgeschlagen hat.

Fischer, Reg.-Rath. Herr P äsident, meine Herren!
Ich glaube zwar, was da« Projekt der Regierung Ihnen
dringt, sei nichlS anderes, als was bi» jetzt thalsächlich eristirt
hat. Bis jetzt war e» üblich, wo die Gürerabtretung über
einen Beamten erklärt wurde, daß dessen Einstellung und Ab-
berufung erfolgte. Auf der andern Seite läßt sich nicht läug-
nen. daß eS Fälle geben kann, wo eS wünschenswerlh ist, daß
daS Recht der Verrheisigung gestattet werde und sofern ein
namhafter Theil der Versammlung Bedenken findet, den
Artikel anzunehmen, wie er im Entwürfe ist. so könnte ich, so
viel an mir, die Annahme dieses Grundsatzes unterstützen.
ES wurden bereits im Negierungsralhe Ansichten in diesem
Sinne geäußert und der Grund, warum man davon abging,
liegt einzig darin, weil man glaubte, die bisherige Prari« bringe
eS mit. Sobald indessen das Gegentheil gewünscht wird, so
habe ich, so viel an mir, nichlS dagegen.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine
Herren! Wie Ihnen so eben bemerkt wurde, war man in
der vorberalhenden Behörde nicht einig über diesen Punkt.
Ich Verfocht schon bri der Vorberathung be» Entwurfs die
strengere Ansicht und bleibe mit meinem persönlichen Urtheil
dabei. Eine Vertheidigung in solchen Fällen ist weder nöthig
noch gerechtfertigt. am allerwenigsten ist sie im Interesse des
vss.ntlichen Dienstes. Alle Einwürfe gegen diesen Satz sind
mehr oder weniger von der Voraussetzung ausgegangen, man
habe eS hier auch mir unbestimmten Gründen zu thun. Allein

<cs ist gesagt worden, wenn nur die Thatsache zu ermitteln ist,
ob ein Beamter die Güterablretung «klärt hat, dann gibt eS
keine Vertheidigung. Allein wir haben eS nur mit der ersten
Berathung dlö Gesetze» zu thun und insofern scheint es mir,

w nn ein Antrag nur einigermaßen würdig sei, berücksichtigt
zu werden, so soll man nicht schwierig sein. Ich habe bereit»
eine Redaktion dafür entworfen; denn wir weiden heute damit
zu End« komme» müssen. Ich kann also den Grundsatz der

Vertheidigung zugeben und komme bei der zweiten Berathung
auf denselben zurück. Hr. v. Tavel hat vorgeschlagen, da»

Wort „bestimmten" durch da» Wort „gesetzlichen" ersetzen zu
lassen. Ich könnte diesem Antrage nicht beistimmen. Bestimmt
und gesetzlich ist der Sache nach dasselbe; allein wenn Sie
einmal den AuSdruck „bestimmt" aufgenommen und ihm einen
bestimmten Werth beigelegt haben, so ist tieß der technische

AuSdruck, und an diesem muß man sich halten. Wie bemerkt,
an der Sache selber würde es nicht» ändern. Ferner hat Hr.
Stettler den Antrag gestellt. alle bestimmten Abberufung»,
gründe im Gesetze aufzuzählen. ES ging de n H.n. Antrag-
steller, wie e» bisweilen gehl, wenn man mitten in eine Be-
rathung kommt, sonst würd- er schwerlich dies-n Antrag gestellt
haben. Wir können denslben nicht annehmen we l es vichl
möglich ist, alle solche Fälle in da» Ges-tz aufzunehmen. DaS
Gesetz würde dadurch nur lückenhaft. SS gehört diese» auch
nicht hierher sondern iu einzelne ankere Ges tz?. Hier soll

nur da» Prinzip aufgenommen werden, andere Gesetze enthalten

die Ausführung desselben, so daß die einzelnen Gesetze wie
Räder in einander greifen. Die Erheblichkeit beS Antrage»,
daß eine Vertheidigung zugelassen w«de, k-nn ich also
zugeben.

Abstimmung.
Für den §. 9 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für deu Antrag de« Hrn. Stettler Minderheit.

- » » v. Tavel „

Durch Zuschrift zeigt der Regierurigsrath an. daß er an
die Stelle de» ablehnenden Hrn. I. U. L-Hmann, al» Kan-
didaten ter RegierungSstatthalt«stelle vorschlage: Hr. Schnee-
berger, Thierarzt, in Langenthal, und Hr. Zumstein, Amt».
Verweser.

Art. 10.

Simon bemerkt, daß im Eingang diese» Paragraphen
eine der veränderten Redaktion de» vorhergehenden entsprechende
Modifikation angebracht werden möchte.

Herr B e r i ch t e r st a t t e r. Diese Bemerkung ist
sehr natürlich. Indessen glaube ich nicht, daß eine Aenderung
nothwendig sei. Denn die Redaktion de» §. 9 im Sinne der

gefallenen Anträge widerspricht diesem nicht. Sie werden
übrigen» bei diesem Anlasse darüber zu entscheiden haben, und
e» wäre dann der Paragraph uiiter dem Vorbehalt anzunehmen,

daß, je nachdem z. 9 eine Redaktion erhalte, an §. 19
eine kleine Modifikation vorzunehmen sei-

Mit diesem Vorbehalt wird der Paragraph durch da»
Handmehr angenommen.

Art. 11.

Funk. Herr Präsident, meine Herren! Ich seh« mich
hier veranlaßt, einen Antrag zu stellen und glaube, in Folge
dessen könnte dann 8. 12 weggelassen weisen. Z. 12 sagt
zwar, da» Gericht urtheile nur nach seiner moralischen Ueber-
zeugung. Dieses verstehe ich so: Das Gericht sei deßwegen
nicht enthoben, in Fällen, wo nur uàftimmte At berufungS-
gründe vorliegen, seine Motive anzugeben sondern eS sei

unter allen Umständen gehalten, durch «uc Ecwägunz sich zu

rechtfertigen. Nun halte ich dafür, es sei zweckmäßiger, dem

Gericht gleich bei §. 11 zur Pfl-cht zu machen, das Urtheil
unter Angabe seiner Motive zu fällen und dann den Z. 12 als
überflüßig ganz fallen zu lassen. Zudem stößt e» etwas, wenn
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in Z. 12 einfach gesagt -si: „Ueber uuîest ma te Abberusungs-
gründe urtheilt das Gericht lediglich nach moralischer
Ueberzeugung." Nicht die Sache ist anstößig, sondern der Wortlaut.

Es könnte leicht den Anschein bekommen, als könn e

daS Gericht einfach nach seinem bon plaisir urlheilen; daS
wollen wir nicht, sondern daS Uriheil soll unter allen
Umständen nach festgesetzten Gründen erfolgen.

v. Känel. Herr Präsident, meine Herren! Ich erlaube
mir über diesen Paragraph auch einige Bern rkungen ES
schunt mir nämlich die Vertheidigung, wie sie in ß. 11

vorgesehen ist, etwas verkümmert. Es heißt im Paragraph (der
Redner verliest den Z 11). Ich setze nun den Fall, wenn
Zemrnd im Stande »st, noch ganz andere Thalsachen, als
diejenigen, über die er abgehört wurde, zu den Akten zu bringen,
soll man auch dann ohne Weiteres urchetlen, ohne daß dem

Angeklagten Gelegenheit gegeben wird, sich auözulprechen?
Ist Jemand eineS KriminalVerbrechenS angeklagt, so gestattet
man ihm doch eine Schlußverrheidigung, schriftlich o"er mündlich,

persönlich od-r durch einen Anwalt » und ich finde denn
doch, die Entsetzung oder Abbeiusung eincS Beamten von
seiner Stelle sei wichtig genug und eS sei der Sache wohl wenh,
denselben die volle V.rtheidigung gewähren zu lassen. Ich
schlage demnach vor, daß am Schluss- jedes Verfahrens dem

Angeklagten gestaltet werde, sich entweder mündlich o^er schriftlich

»loch aus'prechen zu dürfen, und bin so frei in diesem Sinne
einen Antrag zu stellen. Eine zwe te Bemerkung ist die: ich
»veiß nicht, ob die Verhandlungen deS Obergericht» auch in
solchen Fällen öffenilich sein werden oder nicht. Sollen sie

öffentlich sein, so habe ich nichts zu bemerken; sollte aber der

P ragraph nicht die en Sinn haben, so wünsche ich, daß eine

Bestimmung in diesem Sinne aufgenommen w-rde, wie man
überhaupt immer mehr die Oeffentlichkeil deS Verfahrens in
allen Zweigen deS öffen lichen Lebens anstrebt. ES ist dieß
eine Garantie für den Beklagten und das Unheil, daß nicht
nach Willkür, sondern nach Rechlsgründen und gerechifeitig-
ten Motive» geurtheilt werde. Mein Antrag gehl also au/
mündliche oder schriftliche Schlußvercheioigung und auf Oeffentlichkeil

des Verfahrens.

Hrr Berichterstatter. Herr Präsident, meine
Herren! In einem Punkte könnte ich am Ende nachgeben,
waS den Z. It betrifft, nämlich, daß am Schlüsse desselben

gesagt werde: „unter Angabe der Monve." Wenn die von
Hrn. Funk beantragte Modifikation damit zusammenhängt, so

kann ich die Erheblichkeit derselben al o zugeben, sonst aber
nicht. (Hr. Funk erklärt sich damit einverstanden.) WaS die
beiden andern Anträge deS Hrn. v Känel anbetrifft, so könnte
ich dieselben nicht billigen. Dieselben rühren rheiiweise wieder
von Mißverständnissen her. Ich wiederhole abermals: es

handelt sich hi-r um Abberufung, nicht um Entsetzung von
Beamten. Kommt die Entsetzung eineS Beamten in Frage,
so hat die Vertheidigung ihre» ganz gewöhnlichen Gang;
ollein »vir sind jetzt bei der Abberufung auf unbestimmte Gründe.
Daß dafür ein eigentlicher Proz.'ß instcuirt werden solle, mit
einer Vertheidigungssrist von 20 Tagen und am Ende noch
mit einer Schlußverthcidtgung, dazu könnte ich unmöglich Hand
bieten. So scheint es mir denn doch, man mißkenne die
Verhältnisse. Ebensowenig könnte ich dafür Hand bieten, dem

Obergericht vorzuschreiben, daß es in allen in Frage stehenden

Fällen öffentlich verhandle- Erstlich haben wir es hier nicht
mit der Organisation des Gerichtes zu thun und mit den

Formen, unter welchen dasselbe verhandeln soll. Wenn wir
aber auch in diesem Falle wären, so könnte ich nickt dafür
stimmen. Denn, Herr Präsident, meine Herren! ich weiß nicht,
woher man das nimmt, daß man immer mit der Behauptung
kommt, die öffentlichen Verhandlunge« eines Gerichtes seien

»-liparteiischer alS die geh-imen. Ich wäre sehr geneigt, gerade
das Gegentheil anzunehmen und zwar gerade bei solchen Fäl-
l-n, welche wir hur im Auge haben. Ich lasse es darauf
ankommen, in welcher Weise ein Richter unbefangener und
freier urth-ilt. So Viel wenigstens führe ich an, daß «S

Wundersellen vorkömmt, daß sich ein Richter belehren ließe,
wenn er einmal seine Meinung öffentlich ausge'prochen hat.

Nachh.r kann m?n anbringen, waS man will, es ist gewissermaßen

ein Sdrenpunkt für den Richter, und er gehl nicht gerne
von seiner einmal ausgesprochenen Meinung zurück. Die
Abberufung könnte unter Umständen zu einem öffentlichen
Skandal werden, wenn Sie eine solche Vorschrift aufstellen
würden. Ich gebe also nur die berührte Modifikation de»
Hrn. Funk zu.

Abstimmung.
Für den §. 1t mit ober ohne Abänderung
Für den ersten Antrag deS Herr v. Känel

Dagegen
Für den zweiten Antrag des Herrn v. Känel

Dagegin

Handmehr.
23 Stimmen.
Mehrheit.
25 Stimmen.
Mehrheit.

Art. 12.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine Herren!
Ich will auf AlleS» was bereit» gesagt wurde, nicht
zurückkommen. Einzig einen Vorher angeregten Punkt will ich
berühren. ES wurde nämlich getagt, man sei wohl mit der
Sache einverstanden, aber der Wortlaut deS §. 12 hab« etwas
Stoßende» an sich. Ich erinnere nur daran, daß im neuen
Gesetze über daS Strafverfahren, welches auf den 1. Januar
nächsthin eingeführt werten soll, wenn vom Großen Rathe
nicht «twaS anderes beschlossen wird, für ein ganz analoges
Verhältniß ganz derselbe Ausdruck gebraucht ist. Es heißt
nämlich: „Der Gerichtshof entscheidet nach seiner moralischen
Ueberzeugung." Ich glaube daher, man sollte im Wortlaute
deS 8- 12 nichts Anstoßendes finden.

Karlen v Felenbach. Herr Präsident, meine Herren!
Ich bin so frei, auf Erreichung dieses 8- anzutragen und zwar
hauptsächlich auS einem Grunde. Herr Regierungspräsitent
Blösch hat auf die Frage, ob man die Beurtheilung dieser Fälle
nicht der Jury übertragen könne, geantwortet, das könne nicht
geschehen, e» wäre wider die Verfassung. Ss viel ich von der
Sach« kenne, hat nun aber einzig die In» y das Recht, nach
ihrer moralischen Ueberzeugung zu urtheilen. Hier will man
da» Obergericht zur Jury machen und da» geht nicht an. Ich
will annehmen, ein mißb-liebiger Beamter werde als unfähig
oder unwürdig angeklagt (ich denke, man werde die Sache schon
darzustellen wissen), der Beklagte thut aber gerade daS Gegentheil

dar, so wird man ihn dennoch zu entfernen suchen. Ich
frage nun: öffnet man dadurch nicht der Willkür Thür und
Thor?

Stämpfli. Herr Präsident, meine Herren Ich erlaube
mir «ine Frage an den Herrn Berichterstatter und zwar wegen
seiner Aeußerung: daS neue Strafverfahren mir den Geschwer-
nengeriÄlen werde mit nächstem N-uiahr in Kraft treten, wenn
nicht etwa? andere» beschlossen werde. Eine fernere Aeußerung
ist die: der Große Rath werde wahrscheinlich noch vor dem
Neujahr zusammentreten, um in Betreff der Geschwornengerichte

einen Beschluß zu fassen. Diese Aeußerungen und
Anderes mehr, aber mamenllich diese Aeußerungen lassen mich
Vermuthen, man beabsichtige, die Einführung deS neuen Straf,
verfahren» zu verhindern oder doch zu verschieben. ES wäre
mir nun sehr lieb, und wahrscheinlich dem Volke auch, namentlich

aber den richterlichen Behörden, welche sich mit vieler Mühe
darauf vorbereiten müssen, zu rechter Zeit zu erfahren, wie es
sich »nit der Sache verhalte und waS man eigentlich beabftch-
tige. Denn diese Aeußerungen indiziren, daß man nicht mit
Eiser an die Sache gehen will, sondern lieber verschieben möchte.

Herr Berichterstatter. Ueber den letztern Punkt,
den ich alS eine Interpellation ansehe, werde ich antworten,
wenn wir mit dem Gegenstand, den wir behandeln, zu Ende
sind. Vorläufig halte ich mich an den 8. 12, gegen den keine
Einwendung vorliegt, al» der Antrag deS Herrn Karlen auf
Streichung desselben. Diesem gegenüber halte ich den
Paragraphen fest.
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Abstimmung.
Für den §. 12 Mehrheit

Dagegen 52 Stimmen.

Art. 13.

Ohne Einsprache durch da« Handmehr genehmigt.

Art. 14.

Herr Berichterstatter. H?rr Präsident, meine Her-
reu l Hier muß ich zurückweisen auf dasjenige, waS bei H. 2
über die Entsetzung gesagt ist. Die Entsetzung eines Beamten
kann nur in Folge einer Strafsentenz ausgesprochen werven;
diese kann aber eine kriminelle oder eine polizeiliche sein. Bei
einem polizeilichen Falle zieht die Strafe nur bann die
Entsetzung nach sich, wenn daS Gesetz dieselbe daran knüpft. Wir
haben z. B. ein Lotteriegesetz. Dieses sagt ganz klar, daß
Jemand, der eine Kollekte übernimmt, mit einer bestimmten
Geldbuße belegt werde, betrage diese nun 2 — 30V Fr. oder
weniger. Das Lorteriegesetz sagt aber nicht, daß, wenn ein
Beamter eine Kollekte übernehme, derselbe in Folge davon entsetzt

werden soll, sondern der Beamte wird einfach bestraft, wie
ein anderer Bürger und daS Polizeigericht kann ihn nicht
entsetzen. Dagegen kann die kompetente Behörde je nach Um-
ständen einen Abberufungsgrund im Benehmen eines solchen
Beamten finden.

Ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Art. 15.

Karlen von Erlenbach. Ick muß hier absolut wieder
auf Streichung anlrag«n, da ich finde, eS sei nicht recht, wenn
man ein Gesetz rückwirkend mache Nach diesem Artikel müßte
ein Beamter, der zwar eingestellt, aber noch nicht beurtheilt ist,
nach diesem Gesetze bestraft werden; dasselbe wäre also
rückwirkend.

Stockmar. Ich bin der Ansicht deS Pcäopinanten, daß
dieses Gefttz ein Gelegenheitsgesetz sei. Dieser Borwurf wird
dadurch gerechtfertigt, daß man dasselbe auf Fälle rückwirkend
erklärt, die bereits unter der abgetretenen Regierung sich
ereignet haben, also zu einer Zeit, wo man von dem fraglichen
Gesetze noch keine Ahnung haben konnte.

Elsäßer, Regierungsrath. ES sei mir erlaubt, eine
einzige Frage aufzuwerfen. Wenn Sie nicht wollen, daß die
Abberufung in Gemäßheic dieses Gesetzes ausgesprochen werde,
was loll dann für ein Gesetz seine Anwendung finden? Kei,
nes! Würde daS Obcrgericht auf ein in erster Instanz gefälltes

Urtheil das neue Gesetz anwenden, dann könnte man
sagen, eS sei dasselbe rückwirkend, allein dieß ist hier nicht der
Fall; ich wiederhole eS, daS vorliegende Gesetz ist kein
Gelegenheitsgesetz ; man hat gethan, WaS mau thun konnte, und
daS nachgeholt, was Sie vernachläßigt haben.

Karlen von Erlenbach. Ich muß noch einmal das
Wort ergreifen, nnd zwar um auf eine Aeußerung deS Herrn
Präopinanten zu erwidern: Herr RegierungSralh Elsässer fragt
wiederholt, warum die frühere Regierung dieses Gesetz nicht
gebracht Haie? Sie fand allerdings keine Zeit, solche Gesetze
zu machen; sie erließ aber ganz bestimmt Gesetze, die im
Interesse des BolkeS liegen. Ja, die abgetretene Regierung nahm
Reformen vor, die sehr wohlthätig wirken, uud von denen ich
sehr gerne glaube, daß Herr Elsässer nie dazu gestimmt hätte.
Ich wiederhol« e», ich finde e« sehr gefährlich, rückwirkende
Gesetze zu erlassen und könnte unter keinen Umständen dazu
stimmeul

Zmobersteg. Herr Regierung«rath Elsässer hat gefragt»
«ach welchem Gesetze man denn die früher vorgekommenen
Fälle beurtheilen wolle. Ich glaube, diejenigen Fälle, welche

vor Erlassung diese« Gesetzes vorkamen, sollten auch nach den

Gesetzen beurtheilt werden, welche die abgetretene Verwaltung
und die Gerichte angewendet haben. Denn da« Gericht war
bisher keineswegs ohne ein Gesetz. Wenn ich m,ch früher
dahinausgesprochen habe, diese« Gesetz sei eigentlich mehr ein
GelegenheitSgesetz, so finde ich auch, daß gerade dieser §. einer

derjenigen ist, die da» Gesetz zum G-legenheitSgesetz machen.
Denn warum wollen Sie dieses Gesetz, daS jedenfalls viel
strengere Bestimmungen enthält, als mm bisher hatte, auch

auf diejenigen Beamten anwenden, welche bei ihrer Wahl ein
solches Gesetz gar nicht vorausgesehen haben? E« scheint mir,
die gegenwärtige Verwaltung sollte um so mehr von diesem

Grundsatz abg>hen, als in der letzten Zeit eine Reihe von
Fällen vorgekommen sind, welche nicht nach diesem Gesetz

behandelt werden können. Der Grundsatz der Rückwirkung
wird auch in keine Verfassung aufgenommen und nur m Noth-
fällen angewandt.

Funk. Herr Präsident, meine Herren! Ich kann nicht
einsehen, daß mit §. 15 eine rückwirkende Anwendung auf die
Fälle verbunden wäre, welche noch nicht definitiv abgeurtheilt
find. WaS sagt dieser Paragraph? Nicht« andere«, al« daß
solche Fälle, die noch in Untersuchung schweben, nicht vom
Amtsgerichte behandelt, sondern direkt durch da« Obergericht
erledigt werden sollen. Ich will nun annehmen, das Amtsgericht

behandelte einen Fall bereit« in erster Instanz und die

Appellation wird benutzt, so kommt der Fall doch roch Vor da«

Obergerichl, nur mit dem Unterschiede, daß da« Amtsgericht
vorher darüber geurthetlr hat. Ich trage gar kein Bedenken
dabei, da von Rückanwendung gar kein« Rede ist.

Zmobersteg. Ich möchte vom Hrn. Berichterstatter
b.stimmte Auskunft über diesen Punkt erhalten, ob die

Anwendung Fälle betrifft, welche noch nicht anhängig, oder auch
solche, die bereits anhängig, oder noch nicht endlich abgeurtheilt
find. "

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine

Herren! Im ursprünglichen Entwürfe war dieser Artikel
nicht. Ich habe mich auch bei der Lorberathung dagegen
ausgesprochen, war jedoch weit entfernt, demselben die Bedeutung

beizulegen, welche man ihm jetzt gibt. Sr kann nicht
Fälle betreffen, welche heute hängend find, weil ja noch drei
Monate vorübergehen müssen, bi« da« Gesetz in Kraft tritt.
Indessen will ich ganz davon absehen und die Frage auffassen,
wie sie an und für sich ist und da finde ich, daß die Mitglieder

deS RegierungSrathîS, welche den Artikel in'« Projekt
aufgenommen haben, ganz im Geiste der gegenwärtigen Gesetzgebung

handelten und eS fällt mir wirklich auf, daß man da«

Vorhergegangene so ganz zn ignoiften sucht. AlS eine neue
Form für daS Prozeßverfahren vorgeschrieben wurde, waren
auch eine Menge Fälle vorhanden, die nicht erledigt waren
und ich will Ihnen zwei Beispiele anführen, wo man ganz in
derselben Weise verfuhr. Bft der Erlassung de« neuen
Gesetzes über den Zivilprozeß hatten wir eine Reihe von hängenden

Fällen. § 4 der Promulgaiionsverordnung sagte in
Bezug auf dieselben, was folgt: „Die Rechtsstreiligkeilen, in
welchen vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzbuches die Berur-
kuntunz der Klage stattgefunden, sind (mit Ausnahme der
später ausgeworfenen Zwischenfragm, welche unter da« neue
Gesetz fallen) nach den Bestürmungen des frühern Proz.ßge-
s tze« zu Ende zu führen; jedoch kommen in Betreff der Rechtsmittel,

der Beschwerden gegen den Richter und der Vollziehung
de« Urtheil« die Bestimmungen de« neuen Gesetze« in Anwen-
dung. Ebenso soll im Fall einer Refo merklärung der betreffende

Haupt- oder Jnzidentalst eir nach den Bestimmungen de«

gegenwärtigen Gesetze« eingeleitet und verhandelt werden."
Diese« in Bezug auf die Zivilgeschäfte. Man könnte nun
sagen, das habe wenig auf sich, weil e« nur Zivilsachen
betreffe; allein, Herr Präsident, meine Herren! wie verhält e«

flch mit dem neuen Strafprozeßgesetzbuche? Hier sagt § 6



dt» PromulgationSdekreteS folgendes: „Jeder Fall, der zu
der Zeit de» Inkrafttreten» des gegenwärtigen Gesetzbuche»
von den erstinstanzlichen Gerichten noch nicht beurtheilt, oder
über den die Hauptuntersuchung noch nicht geschossen, oder
in welchen endlich der Gerichtsstand noch nicht bestimmt worden,

soll durch die neuen Behörden und nach den Vorschriften
de» gegenwärtigen Gesetzes verfolgt und erledigt werden Ist
aber die Sache in erster Instanz bereit» beuriheilt, oder die
Untersuchung geschlossen, oder der Gerichtsstand nach den der-
maligen G-setzen bestimmt worden, so soll fie nach den
Vorschriften der frühern Gesetze verfolgt und erledigc werden."
Auch hier ist also ganz da» gleiche Prinzip ausgestellt. Ich
könnte daher dem gestellten Antrage, obschon er mit meiner
persönlichen Anficht übereinstimmt, nicht beipflichten, sondern
muß auf Beibehaltung de» Paragraphen antragen.

Abstimmung.
Für den Z. 15 deS Entwurf» Entschiedene Mehrheit.
Dagegen Minderheit

Ar. 16.

H,r Berichterstalter. Herr Präsident, meine
Herren Hier haben wir ein« Vorschrift vor un», die von
ziemlicher Bedeutung ist; der §. l6 soll nämlich auch anwendbar

auf Gemeindsbeamre sein. Hierüber mögen allerdings die
Ansichten sehr von einander abweichen. In der borberachen-
den Behörde fühlte man nur da» Bedürfniß, daß jedenfalls
diese Frage so oder ander» entschieden werde. Man war in
neuester Z«it sehr oft im Falle, GemeindSbehörden ihre» Amte»
zu entheben. An wem ist e» nun, solche abzuberufen? Soll
die Stnwohuergemeinde dazu befugt sei» oder sollen fie die
gleiche Garantie haben, wie die Staatsbeamten? Diese Frage
muß so oder ander« entschieden werden. Man gibt den Ge-
meindsdeamteu allerdings ein« größere Garantie » wenn fie
nicht durch die Gemeinden selbst abberufen werden können,
sondern wenn «S durch eine richterliche Behörde geschieht, also
da» gleiche Verfahren eingeschlagen wird» wie bet andern Be-
amren. Daß nun davon Angestellt« oder Bedienstet« der
Gemeinden ausgenommen find, möchte auf den ersten Augenblick
auffallen; indessen will ich Ihnen nur ein Beispiel anführen,
und Sie werden s.hen, daß diese» seinen ganz natürlichen
Grund hat. Ich n»hme z. B. die Landjäger an, deren
Verhältnisse zu den Behörden durch ihren sogenannten
Kapitulationsvertrag ganz ander» regulirt find, al» dieß bei eigentlichen
Beamten geschieht. Ein Landjäger kann unter Umständen
von beule auf morgen entlassen werden, ohne daß e» nur vor
den RegierungSrath käme. In ähnlichem Falle find noch eine
Menge anderer Angestellte, wo bestimmte Akkorde vorbanden
find, die je nach Umständen plötzlich gekündet werden können.
Auf eigene Gemeindsbeamre würde also das Gesetz Anwendung
finden» auf bloße Bedienstete nicht und auf Diejenigen ebenfall»

nicht, bet denen besondere Dienstverhältnisse, Akkorde oder
Gesetze etwa» Andere» festsetzen.

Karlen von Erlenbach. Ich erlaube mir, hier noch
etwa» zu beantragen: daß nämlich die Geistlichen auch in die-
sem Gesetze begriff.« sein sollen.

Herr Berichterstalter. Ich habe den Antrag
nicht recht gehört, wie e» scheint bezieht er fich aber auf die
Geistlichen, daß st« auch unter diese» Gesetz gehören. Das
versteht fich von selbst; die Geistlichen fallen auch unter dieses
Gesetz und ich glaube, e» wird den meisteu derselben nicht leid
sein. Ich kenne wenigsten» Männer au» dem geistlichen Stande,
die e» bedauert haben, daß da» Abberufungsrecht der Regierung

genommen wurde.

Der ». 16 wird durch das Handmehr genehmigt.
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Herr Berichterstatter. Der Zeitpunkt de» In-
krufltrelenS wird auf die zweite Berathung vorbehalten. In
Bezug auf die erheblich erklärten Anträge bin ich so frei, die
Redaktion vorzuschlagen. Die Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7
bleibin unverändert. Bei §. 3 wurde der Antrag gestellt,
genauer festzusetzen, in wiefern da» Recht, die Abberumng zu
beantragen» jedem unmittelbaren Obern, oder aber nur der
obersten Aufsichtsbehörde zukomme. Wir haben zwei Kategorien
von Behörden: nämlich administrative und richterliche. Nun
halte ich allerdings dafür, daß nur die oberste Behörde einer
dieser Klassen, unter welcher der betreffende Beamte steht, diesis

Recht haben soll. Beklagt sich z. B. eine Schulkommission
über einen Lehrer, so hat fie nicht das Recht, unmittelbar von
sich aus den Antrag auf Abberufung zu stellen, sondern fie
macht die Anzeige an die Srziehungsdirektion oder an den

RegierungSralh und dieser stellt gutfindenden Falles den An-
trag. So ist es auch bei den richterlichen Behörden. Nicht
die untergeordnete Behörde, unter welcher der Beamte steht,
hat daS Recht der Anträgst llung, sondern dieser kann nur von
der obersten Gerichrsbehörde ausgehen. Art. 8 würde demnach
so lauten: „Die Abberufung erfolgt nur auf einen Antrag
derjenigen obersten Aufsichtsbehörde derjenigen Abtheilung der
öffentlichen Gewalt, welcher der betreff nde Beamte oder An-
gestellte angehört. Der Abberufungsantrag soll schriftlich
geschehe» u. s. w." (DaS Uebrige nach dem Entwürfe.)

Durch das Handmehr genehmigt.

Art. 9.

Herr Berichterstatter. Hier wurde der Wunsch
geäußert, daß auch bei bestimmten Sbberufnngsgründen, wo es
sich also nur um «usmittelung einer Tha sache handelt, doch
eine Art von Vertheidigung zugelassen werde. Hier muß aber doch

die Modifikation angebracht sein, daß dies« Vertheidigung nicht
gestaltet wird, wenn der Betreffende landesabwesend ist, sonst

wären wir übel daran. Hingegen sobald der Beklagte anwesend

ist, soll ihm, selbst wenn die Güterablrelung das Motivs
deS Antrage» ist, Gelegenheit gegeben werden, sich zu erklären. ^

Anerkennt er die Güterabtretuog, so ist der Prozeß zu Ende,
anerkennt er sie nicht, so ist die Thatsache zu konstatireu. Art.
9 lautet demnach folgendermaßen: „Stützt fich der Antrag
auf einen bestimmten AbberufungSgrund, so hat der Appells-
lion»- und KassationShof seinem Entscheide bloß die Ermittlung

der betreffenden Thatsache vorangehen zu lassen und,
sobald dieselbe amtlich Hergestell» ist, worüber jedoch der
Betreffend« sofern er nicht laudesabwesenv ist, in geeigneter
Weise abgehört werden soll, die Abberufung sofort zu ver-
hängen."

Durch da» Handmehr genehmigt.

Art. 10 bleibt unverändert.

Art. 11.

Dieser Artikel erhält folgende Redaktion:

„Ist die Verantwortung eingelangt, oder die festgesetzte

Frist unbenutzt veistrichen, so ordnet das Gericht die ihm all-
fällig nöthig scheinende weitere Untersuchung an und fällt,
wenn diese Verhandlungen beendigt find, ohne weitere» unter
Angabe der Motive seinen Entscheid."

Durch da» Handmehr genehmigt.



4102

Tie Art. 12, 13 u. 14 bleiben unverändert.

Art. 15.

Stockm ar. Falls eS gestattet ist, hatte ich einen
Zusatzartikel vorzuschlagen (Hr. Präsident : freilich). Er lautet >o:
„daö vorliegende Gesetz ist nur auf die Fälle anwendbar,
welche sich seit der ersten Berathung zugetragen." Der Grund,
warum ich diesen Anirag stelle, ist folgender: Vor einigen
Monaten kam mir zu Ohren. eS würde der Regierungsstar l-
haller von Prunlrul vor Erlassung eines neuen Gesetzes, welches

mit Rücksicht auf ihn ausgearbeitet worden, nicht
gerichtet werden. Mehr will ich nicht sagen!

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine
Herren! Ich kann hierüber nicht besser antworten, alS durch
die Erklärung: ich habe nichts dagegen, daß der Antrag deS

Herrn Stockmar erheblich erklärt werde. Art. 15 würde also
eine Modifikation erhalten und so lauten: „Alle Anträge auf
Abberufung, über welche im Zeitpunkte deS Inkrafttretens
dieses Gesetzes noch nicht endlich verfügt ist, sind nach
demselben zu erledigen und zu dem Ende ohne Verzug an den

Appellations- und KassationShof zu übermitteln, jedoch nur
insofern die Thalsache, worauf sich dieselben stützen, sich seit
der ersten Berathung dieses Gesetzes zugetragen hat."

Durch das Handmehr genehmigt.

Art. Ill bleibt unverändert.

Damit ist die erste Berathung dieses Gesctzesentwurfcs
beendigt.

Frage über Bornahme oder Verschiebung der Wahl eineS

RegierungsstatthalterS von Aarwangen.

Z u m stein. Herr Präsident, meine Herren Zeh müßte
mich der sofortigen Vornahme dieser Wahl widersetzen und
zwar auS dem Grund» weil eS vorgeschrieben ist, daß ein
zweifacher Vorschlag des Bezirks und de» RegierungSarlheS
vorliegen soll. Letzterer liegt zwar vor» hingegen ein
zweifacher Vorschlag deS Amtsbezirks ist nicht mehr vorhanden.
Denn bekanntlich hat Herr Müller die Wahl zum
Gerichtspräsidenten angenommen und ich glaube, mit der Annahme
dieser Wahl habe er die Stelle eineS RegierungSstatthalters
abgelehnt.

Herr Präsident. Das ist nicht richtig. Man kann
eine RegierungSstatthalterstelle annehmen und dennoch zum
Gerichtspräsidenten vorgeschlagen werden, so wie auch daS
Umgekehrte stattfinden kann. Die Frage ist einfach die: wollen
wir progrediren oder verschieben?

Karlen von Ecleubach. Ich frage einfach: hat Hecr
Müller die Annahme der Wahl erklärt oder nicht?

Herr Regierungspräsident. Mir ist nichts da-
von bekannt. Hingegen liegt mir viel daran, daß man nicht
rinfach über diesen Punkt hinweggehe. Denn wenn Herr
Z lnsteiu icchl hat, so haben wir bereits Unrecht begangen.
Ich erinnere Sie z. G. an Burgdorf, wo in Betreff des Herrn
Maurer ein ähnliches Verhältniß vorhanden ist. Ich theile
die Ansicht des Herrn Zumstein nicht; wir kämen dadurch
auch in den Fall» die Wahlkollegien wieder für nichtö und
wieder nichts zusammenzuberufcn. Es ist gut, daß sich der
Große Rulh darüber ausspreche. DaS Verhältniß ist so: die
Vorgeschlagenen des Amttbezkkes für die RegierungSstatthal¬

terstelle find die Herren Sgger und Müller; für die

Gerichtspräsidenten^ ll« ist die Reihenfolge der Namen nur umgekehrt
und Herr Zumstein railonnirr nun so: sobald Herr Müller
die Wahl zum Gerichtspräsidenten angenommen hat, so ist er

nicht mehr vorgeschlagen für die Regierungsstatthallerstelle.
Der Amtsbezirk Härte Herrn Müller nun nicht au zwei Orten
vorschlagen können, wenn das richtig wäre. Glaubt man
jedoch. daß die Wahlversammlung sott zusammenberufen werde»,
so wird die Regierung eS nicht unterlassen.

Kummer, Major. Ich möchte den Antrag auf Ver-
schiebung unterstützen und zwar einzig auS dem Grunde, daß

gegenwärtig nur noch eine geringe Anzahl Mitglieder anwesend

find.

Geiser, Obeist. Ich müßte der Umgefallenen Ansicht

beipflichten; hingegen bin ich auch der Meinung deS Herrn
Regierungspräsidenten, daß man nicht verschiebe, weil die Bolks-
vorschläge nicht mehr in voller Kcasr wären. DaS ändert au
der Sache nichts; zudem hat Herr Müller seine Annahme auch

noch nicht erklärt. Ich könnte den Antrag des Herrn Zumstein

daher nicht unterstützen, obschon er vieles für sich hat,
sondern möchte einfach verschieben, weil zu wenig Anwesend«

hier find, um die Wahl vorzunehmen.

Auf die Anfrage deS Herrn Dr. Verdat, ob nicht bei

Eiden geboten werben müsse, erklärte taS Präsidium, man
könne bet Eiden bieten, nothwendig sei eS aber nicht.

Zumstein zieht seinen Antrag zurück.

Abstimmung.
Für Verschiebung der Wahl Mehrheit.
Für sofortig Vornahme der Wahl Minderheit.

In Genehmigung der Anträge deS RegierunaSratheS und
der Direktion der Justiz und Polizei, Abtheilung Polizei, wird
folgenden BegnadigungS Strasnachlaß - Slrafumwand-
lungS- und Repadilitationsgesuchen

a. entsprochen.
1) Magdalena Bauer, geb. Schürch, wegen Hehlerei

zweier Diebstähle pslizeirichkerlich zu 40 Tagen Gefangen-
schaft verurtheilt, bittet um Rachlaß deS ResteS von 29

Tagen;

2) Jak. Frieden, vom RappoldSried, wohnhast gewesen
in Bern, vom Richteramte Bern am 7. Mai 1843 wegen
Holzfrevels polizeirichterlich zu 23 Monaten Verweisung auS
dem Amtsbezirke Bern verurtheilt, bittet um Nachlaß deS Restes

von 7 Monaten;

3) Samuel Marti, von Riggisberg, vom Obergericht«
am 1l. Mai 1859 wegen Brandstiftung zu lljähriger Kclten-
strafe vwunheiir, vom Gerichtshöfe selbst aber in Berücksichtigung

des liefen Staubes der intellektuellen Bildung zu jähriger

Ensxcrrung in einer vrm RegierungSrathe zu bezeichnenden

Anstalt empfohlen;

4) Luc Laplace, Schuster zu Lorresss, vom Obergericht«
am 14. Dezember 1844 wegen thätlichen W Verstandes gegen
einen Landjäger wegen Ausübung amtlich-r Funktionen peiu-
lich zu 2>/2 Jahren Zuchthaus verurtheilt, bitter um
Wiedereinsetzung in den Zustand bürgerlicher Ehrenfähigkeir;

b. abgewiesen werden:
1) Geschwister Beutler, Johannes Sohn, von Bachhol-

terberg, wohnhaft in Belp, vom Amtsgericht Konoisingen am
7. Februar d. I wegen V-rletzung des Hausrechtes und
Mißhandlung polizeilich zu l'/z Jahren Leistung auS den Amls-
bezkken Konoisingen, Thun und Siguan verurtheilt, dem der



Große Rath am 9. März l. I. die Leistung aus dem
Amtsbezirke Thun erlassen hat, bitten um Nachlaß des Restes der
Strafzeit;

2) Joh. HorriSberger, von Auswyl, am 16. Juli
1849 wegen Branddrohung vom Odergerichre peinlich zu drei
Jahren Kantonsverweisung verurtheilt, bittet um Nachlaß des
Restes der Strafzeit von 1 Jahr, 8 Monaten und 20 Tagen;

3) Benj. Roß, von Reiben, vom Obergerichte am 19.
Februar 1847 wegen eines an einem zweijährigen Kinde
verübten Mordes zu 11 Jahren Ketten verurtheilt, bittet um
Umwandlung deS Restes der Strafzeit von 7 Jahren und fünf
Monaren in Landesverweisung mir Zwangsauswanderung nach
Amerika;

4) ZoH. Ulr. Steiger, v. Bleienbach, vom Obergerichte
am 20. August 1849 wegen Diebstahl zu 19 Monaten Zuchthaus

verurtheilt;
5) Frz. Wyllenegger, v. Mühleberg, vom Oberge-

richte am 14, Februar 1847 wegen Diebstähle und Mithülfe
bei solchen zu 4 Jahren Ketten verurtheilt;

6) Kasp. Vurkhalter, von Sumiswald, vom Ober-
gerichre am 7. Mai 1847 wegen Diebstahl peinlich zu 4 Jahren

Zuchthaus verurtheilt; — die drei Letzten mir dem
Gesuche um Nachlaß des Restes ihrer Strafzeit.

Ferner werden abgewiesen mit ihrem Dispensations ge-
suche in Betreff Ehehindernisse Ludw. Henzi von und in
Bern und Man. Ulrich, geb. Gilgen, Abgeschiedene, von
Schwarzenburg.

Herr Regierung S Präsident. Ich mache meine
Entschuldigung, da ich vergessen habe, auf die Anfrage des

Herrn Stämpfli in Betreff Einführung der Geschwornenge-
richte zu antworten. Ich bin so frei, mit zwei Worten
darüber Auskunft zu geben. Die Frage deS Zeitpunktes der
Einführung ist von den Mitgliedern des Regierungsraches mehrmals

gelegentlich besprochen worden; offiziell berathen hat sich

aber der Regierungsrath nur über einen Punkt und das ist
der Umstand, daß die gegenwärtige Verwaltung alle Vorarbeiten

zu machen hat, die das Inkrafttreten des neuen
Strafgesetzbuches voraussetzt, damit, wenn Sie die Einführung auf
nächstes Neujahr beschließen, oder vielmehr wenn Sie es bei
dem frühern Beschlusse, daß die Einführung auf das Neujahr
stattfinden soll, bewenden lassen, so viel an uns liegt, kein
Hinderniß vorhanden ist. Allein, eS ist möglich und sogar
wahrscheinlich, daß die Jnkrafttretung auf diesen Zeitpunkt
Schwierigkeiten begegnen wird, deren Beseitigung nicht vom
Willen der Regierung abhängt. Eine davon ist die Einrichtung

der nöthigen Lokalitäten für die Geschwornen. In dieser

Beziehung hat die Baudircktion die Weisung erhalten,
dieselben nach vorhergebrachlen Anträgen und Devisen einzurichten.

Es wird fich bald zeigen, ob die Ausführung bis auf
diesen Zeitpunkt möglich sei. An einigen Orten bietet fie gar
keine Schwierigkeiten dar, an andern Orten desto größere.
So z. B. muß in Burgdorf das gegenwärsige Audienzztmmer
des Regierungsstatthalters dafür verwendet werden. Wie man
die Sache durchsetzen wird, ohne daß dabei eine Störung im
Geschäftsgänge vorkommt, weiß ich nicht. Genug, die Bau-
direktion hat die Weisung erhalten, die nöthigen Anordnungen
zu treffen und sie hat Hand ans Werk gelegt. Eine andere

Bedingung der Verspätung liegt im Drucke und der Verbreitung

des neuen Strafgesetzes, ohne daß ich hierbei der frühern
Verwaltung einen Vorwurf machen will. Im März dieses

Jahres wurde die Zeit deS Inkrafttretens bestimmt, im Juni
wurden wir berufen, die Verwaltung zu übernehmen; bis
dorthin war noch kein Druck angeordnet. Wir veranstalteten
denselben sodann und eS wird sich noch fragen, inwiefern dem

Publikum und den Beamten die nöthige Zeit übrig geblieben
ist, fich damit vertraut zu machen. Eine fernere Schwierig,
keit und zwar eine solche, woran man nicht gedacht, liegt im
gänzlichen Wechsel der Behörden. Durch die Einführung der

Jury wird das ganze gerichtliche Verfahren sozusagen auf den

Tagblatt des Großen Rathes 1830.

Kopf gestellt und die Behörden werden Mühe habe», fich darin

zurecht zu finden. Ich will indessen davon absehe». Wenn
diejenigen Behörden, welche daS neue Strafgesetz auf den 1.
Januar nächsthin handhaben sollen, nur 4 bis 5 Monate im
Amte gestanden wären, so wäre die Schwierigkeit nicht mehr
so groß; allein die nächsten richterlichen Behörden, welche
wir in der vorigen Woche neu wählten, find damit «och
nicht vertraut, und daS ist die größte Schwierigkeit, abgesehen
von allen andern, die eS, wenn nicht geradezu unmöglich, doch
sehr schwer machen, die Einführung auf nächstes Neujahr zn
bewerkstelligen.' ES kann fich nicht darum handeln, ob wir
daß Gesetz nicht in Kraft treten lassen wollen, sondern nur
darum, ob dieses schon auf den 1. Januar 13S1 oder etwaS
später. Ich glaube, wenn die Sitzung nur zwei Tage länger
gedauert hätte, so würde Ihnen die Regierung einen Antrag
vorgelegt haben, die Sache zu verschieben, wahrscheinlich auf
den 1. Mai nächsthin. Das ist nicht geschehen und eS wird
fich zeigen, ob sonst ein Antrag gestellt wird. Berathen und
beschlossen wurde im Regierungsralhe nichts über diese Sache,
sondern waS ich soeben gesagt habe» ist meine Ansicht und die
Ansicht meiner Herren Kollegen, soweit ich dieselbe auS
Besprechungen kennen lernte.

Stämpfli. WaS die Auskunft anbetrifft, so kann ich
mich dabei befriedigt erklären; nur eine Berichtigung möchte
ich mir erlauben. Der Herr Regierungspräsident hat gesagt,
ohne daß er dabei der abgetretenen Verwaltung einen Vorwurf

machen wollte, es sei, ungeachtet die zweite Berathung
deS neuen Strafgesetzes schon im März stattgefunden habe»
der Druck noch nichl angordnet gewesen, als die neue
Regierung inS Amt trat. Es ist allerdings richtig, daß im
März die definitive Berathung stattgefunden hat, hierauf wurde
das Strafgesetzbuch dem Redaktor desselben, nämlich Herrn
Regierungsrakh Moschard, zugestellt, mit dem Auftrag, daS
Ganze ins Reine zu schreiben. Herr Moschard behielt aber
das Gesetzbuch sehr lange bei fich, ungeachtet er wiederholt
gemahnt wurde, die Sache zu beschleunigen. Dadurch wurde
denn auch hauptsächlich der Druck verzögert. Der Vorwurf
fällt nicht sowohl auf die abgetretene Verwaltung als auf
Herrn Moschard. Dieß zur Berichtigung.

Herr Regierungspräsident. Hr. Präsident, meine
Herren Ich habe dieser Thatsache erwähnt, ohne irgend welche
Bitterkeit oarein zu legen. Ich will auch nicht untersuchen,
woran eS eigentlich fehlte. Die Thatsache ist anerkannt und
wichtig, weil die Verzögerung deS Druckes eines der beden-
terndern Hindernisse der sofortigen Einführung ist. Denn
nicht nur bis im Juni war der Druck nicht veranstaltet,
sondern nicht einmal bis im August und September, als ihn
die neue Behörde anordnete. Auch daS Sachregister war noch
nicht gemacht; erst die vorhergehende Woche mußte noch der
Auftrag dazu gegeben werden.

M o scha rd, RegierungSrath. Auf den mir gemachten
Borwurf, daß ich mil der Ausarbeitung deS Kriminalprozesse«
so lange gezögert, bin ich eine Erklärung schuldig. Es ist
wahr, daß mich der Regierungsrath beauftragte, dieses Gesetz

inS Reine zu bringen, was ich auch ohne Zögernng that.
Ais es fich aber um den Druck desselben handelte, sagte man
mir: wir haben kein Geld dafür, der Kredit ist erschöfpt. (El-
säßer: Meine Büreau-Kasse ist auch erschöpft.) Der mir von
Herrn Stämpfli gemachte Vorwurf ist also ungegründet; ich
wiederhole es: die Verzögerung rührt davon her, daß kein Geld
vorhanden war, um die Druckkosten zu bestreiken.

Der Präsident erklärt die Sitzung als geschlossen,
verlangt und erhält von der Versammlung die Ermächtigung,
mir dem Herrn Vizepräsidenten oder in dessen Abwesenheit
mit dessen Statthalter das Protokoll der heutigen Sitzung zu
untersuchen und zu genehmigen.

Schluß der Sitzung und der Session Rachmittags 3 Uhr.
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Verzeichniß der seit der letzten Session einge¬
langten Bittschriften.

Vom 5. Oktober.

Gesuch einer Anzahl Bürger der Einwohnergemeinde Wahlen,

um Herabsetzung deS SalzpreiseS.

Vom 9. Okt.

Begnadigungsgesuch deS Andreas Zufer zu Melchnau.

Vom 13. Okt.

StrafumwandlungSgesuch des Jakob Dick von Etzelkofen.

Vom 25. Okt.

StrafumwandlungSgesuch deS NiklauS Niggeler zu Groß-
affoltern.

Vom 30. Okt.
Gesuch deS Jakob Ludwig Maurer und der Marg. Bigler

in Bern, um Dispensation von Ehehindernissen.

Vom 2. Nov.
Gesuch der VolkSvereinssekcion von Amberg, betreffend

die Revision der Besoldungen.

Vom 5. Nov.
Gesuch der Einwohnergemeinderäthe von Dürrenroth,

Wyssachengraben, EriSwyl und Huttwyl, um Ernennung der
Herrn Karrer zum Rsgierungsstatthalter und Rupp zum
Gerichtspräsidenten von Trachselwald.

Gesuch von 5 Amtsschreibern und 3 Amtsgerichtsschreibern,
betreffend ihre AmtSdauer.

Vom 8. Nov.
Gesuch deS Herrn Burger und einer Anzahl Einwohner

deS AmteS Trachselwald, um Korrektion der Verbindüngsstraße
zwischen SumiSwald, Eriswyl und Wyßachengraben über den
sogenannten Fritzenberg, um den Armen Verdienst zu geben.

Gesuch einer Anzahl Einwohner von Röthenbach,
Heimhausen und Wanzwyl, um Herabsetzung deS SalzpreiseS.

Vom 9. Nov.

Holzsteuerbegehren deS Rudolf Stettler und 12 anderer
armen Einwohner zu Worblaufen, Gemeinde Völligen.

Vom 10. Nov.
Strafnachlaßgesuch des Joseph Boöchat zu Miecourt.

Vom 11. Nov.
Gesuch der Gemeinden Bigl-n, Arni und Landiswyl, um

Korrektion deS dortigen Verbindungsweges.
Gesuch einer im Freienhof zu Thun abgehaltenen

Versammlung von 130 Staatsbürgern um Verschiebung der
Geschwornengerichte.

Mahnung der deutsch-reformirten Schulkommission zu Dels-
berg an die im Mai 1819 eingereichte Vorstellung, betreffend
die veutsch-reformirte Schule zu DelSberg.

Gesuch der Volksversammlung zu Urtenen, um Bornahme
von Grundreformen, nach welchen genügende ArbeitS- und
Verdienstquellen hervorgehen w.

Gesuch der Einwohnergemeindrâthe von Uetendorf, SigriS-
wyl, Goldtwyl, Sleffisburg, Unterlangenegg, Oberlangenegg,
Erij, Homberg, Fahrni, Höfen, Schwendibach, Pohlern, und
einer Anzahl Einwohner von Horenbach und Buchen, um Wie-
dererwâhlung deS Herrn Monnard als RegierungSstatthaltev
und deS Herrn Häuselmann als Gerichtspräsident von Thun.

Vom 12. Nov.
Gesuch deS EinwohnergemeinderatheS von Heiligenschwendi,

betreffend den gleichen Gegenstand.

Strafnachlaßgesuch deS Christian Beutler von Buchholter-
berg» in Belp.

Vorstellung von 145.3 stimmfähigen Bürgern des Wahlkreises

Gsteig bei Jnterlaken gegen Trennung des Wahlkreises

NehabilitationSgesuch des Lueian Delaplace von Lovereste.

Gesuch des Jakob Lanz und 48 anderer Bürger von Huttwyl,

um Korrektion der Huttwyl-Dürrenroth-Bernstraße.
Gesuch von 6 Einwohnergemeinderäthe» des Amtsbezirks

Oberhasle, um Wiedererwählung deS Herrn Schild als
Gerichtspräsident.

Gesuch der Gemeinde Reichenbach um Herabsetzung deS

SalzpreiseS.
Vom 14. Nov.

StrafumwandlungSgesuch für Sam. Marti von Rüeg-
gisberg.

Vom 15. Nov.
Beschwerde von F. Küentzi, Notar, und 6 Andern gegen

die Verhandlung der polnischen Versammlungen zu Erlach vom
10. Nov.

Vom 16. Nov.

Strafnachlaßgesuch der Magdalena Born, geb. Schürch,
in Tpunstetten.

Gesuch des Bendicht und Johann Aeberhard in Zutzwyl,
um Zurücknahme deS ErproprialionsdekrelS für die Gemeinde
Bangerten.

Vom 19. Nov.
Gesuch deS Hauptmann Theodor v. Lerber und 28

Andern, um Einführung der Civilehe.

Vom 20. Nov.
Gesuch des HanS Ulrich Rufener und Wistwe Anna Ru-

fener, um Dispensation von Ehehindernissen.

Vom 21. Nov.
Gesuch deS Gemeinderathspräsidenten der Kirchgemeinde

Thurnen, um Bestimmung dir Kirche Thurnen als Versammlungsort

für den Wahlbezirk Thurnen.
Vom 4. Dezember.

Gesuch der Volksvereinssektion der Stadt Bern, dahin
gehend, daß die Wahl der reformirten Pfarrer der Gemeinde
überlassen werde und zwar auf eine Aimsdauer von 4 Jahren.

Für die Redaktion:

K. Schär er, Fürsprecher.
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